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von Gottes Gnaden
mischc Kaiserin,Mtlb,MniM

zu Hungarn, Boheim, Dalmatien, Kroatien, Slavonien,«.
Erzherzogin zu Oesterrcich; Herzogin zu Burgund, zu
Stcyer,zu Karnten, und zu Train; Großfürstin zu Sie»
benbürgcn; Markgräfin zu Mahren; Herzogin zu Vraband,
zu Limburg, zu Luzemburg, und zu Geldern, zu Würtcm-
bcrg, zu Ober-und Nicdcr-Schlesien, zu Mayland, zu
Mantua, zu Parma, zu Placenz, und Guastalla; Für-
stin zu Schwaben; gefürstcte Grafin zu Habspurg, zu
Flandern, zu Tyrol, zu Hennegau, zu Kyburg, zu Görz,
und zu Gradisca; Markgrastn des heiligen Romischen
Reichs, zu Burgau, zu Ober - und Nieder > Laußniy;
Grafin zu Namur, Frau auf der Windischen Mark, und
zu Mechcln lc. verwittibte Herzogin zu Lothringen, und
Barr , Groß-Herzogin zu Toscana :c. tt.

^bieten allen, und jeden in Unseren königlich - böheimischm, wie auch

nieder-inner-ober-und vorder-österreichischenCrblanden sich befindenden hoch-

und niederen Gerichtsstellen, Stadt-und Landrichtern, Halsgerichten/ Land«

gmchtsinnhabem, und Verwaltern/ auch überhaupt all-Unserm treugehor-

samsten Unterthanen, und Fnnsassen, was Würde, Standes, oder Wesen«

dieselbe sind, Unsere Gnad, und fügen hiemit männiglich zu wissen:
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Demnach W i r unter anderen Unseren Regierungssorgen nicht allein

bey ruhigen Friedens-fondern auch den beschwerlichen Kriegszciten las vor

zügliche Augenmerk beständig dahin gerichtet, damit in Unseren Crblanden

vor allem die Ehre Gottes sowohl durch Einfuhr-und Beybehaltung guter

S i t ten , und tugendhaften Wandels, als auch durch Vorbieg-und Ausrottung

aller Gott beleidigend-und landesverderblichen Lastern fortgepffanzet, hiernach

auch die, das gemeine Wesen alleinig erhaltende heilsame M i x mittelst Schä-

tzung des Guten, dann Abwend - wie auch Bestraffung des Bösen sorgfältigst

Verwaltet werde;

Und nun W i r während-Unserer Regierung beobachtet haben, daß dem

ordnungsmäßigen Laufs der M i x - Pflege in Mlefizangelegmheitcn meisten-

theils nachfolgende Behinderungsursachen im Weg gestanden;

Erstlich: Weilen fast in einem jedweden Unserer Crblanden ein ande-

res sowohl in der Verfahrungsart, als in der Bestraffung der Verbrechen gros-

fen Theils unterschieden-peinliches Recht eingeführet ist, und nach Verschieden-

heit Unserer Landen theils nach der Carolimsch - theils nach der VeMn2i>

äuusch'theils nach der l^opolämisch-theilö nach der /oleMnischm Halsge-

richtsordnung , und einiger Orten nach ihren alten Landesgesetzen, und end-

lich in Vorfällen, wo das Landesgesetz dunkel, oder mangelhaft ist, nach dem

Römerrecht fürgegangen wird;welch so grosse Ungleichheit der Länderrechten so-

wohl Uns selbst, als Unseren Hofstellen bishero um so beschwerlicher hat fallen

müßen, da W i r , und Unsere Hofstellen andurch in die Notwendigkeit versetzet

worden, bey jeder nach Hof eingelangten l^immai-Vorfallenheit nach Unter-

scheid des Landes ein ander-und anderes Recht vor Angen zu haben; wo dtzch
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im Gegenspiel nichts natürlicher, billiger, und ordentlicher, auchM^-beför -

derllcher seyn kann, als daß zwischen verbrüderten Erblanden unter einem näm-

lichen Landesfürsten ein gleiches Recht festgestellet, und andurch Unsere Räthe,

Unsere Rechtsgelehrten, und gesamte erbländische Unterthanen in Stand gese«

tzet werden, daß, wenn sie nach erheischender Nothdurft in diesem, oder einem

anderen Unserer Crblanden zu einer so beschaffenen Dienstleistung angestcllet

werden, oder um besseren Nutzen, und Bequemlichkeit willen ihren Wohnsitz

aus einem in ein anderes Unserer Crblanden übertragen, aller Orten dienst-

tauglich seyn können, und nicht immerhin ein ander-und anderes besonderes

Landrecht mit grosser Beschwerlichkeit zu erlernen bemüßiget seyen.

Andertens: Befindet sich in vorbemeldtm Halsgerichtsordnungm ein

gar merklicher Abgang theils an einigen Haupt-Mater ien, welche zur Vo l l -

ständigkeit einer peinlichen Gerichtsordnung unumgänglich erforderlich find;

theils an ausführlicher Abhandlung der rechtlichen Anzeigungen, dann deren

ein jegliches Verbrechen beschwerend-oder milderenden Umständen; hauptsäch-

lich aber an dem nöthigen Unterricht: welchergestalten, mit was Ordnung,

und Vorsichten jegliche Gattung der Onmmai.Verfahrungen von Anfang bis

zum Ende Rechtsbehörigermassen auszuführen seye? und ob zwar,

Dr i t tens: Z u Ersetz-und Verbesserung dieser Abgängen sowohl Un-

sere löblichste Vorfahren, als W i r selbst von Zeit zu Zeit zahlreiche O i m i M .

Novel len erlassen haben, so sind doch diese Nachtragsgesetze, zumalen selbe in

keine ordentliche Sammlung zusammengetragen worden, denen neu angehen-

den Richtern grossentheils unbekannt geblieben; wo anbey die schon oben be-

rührte Beschwerlichkeit mit-unterlauffet, daß die Nachtragsgesehe in Gleich-
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ftrmigkcit der in jedwedem Land schon bestehend-besonderen HalsgmchtZord-

nungen eingerichtet, und ausgcmessen worden, somit die Ungleichheit der erb-

ländischen Malefizordnungen nach dem UnteGeid Unstrcr Crdlandm auch auf

die Ungleichheit der nachgefolgten Novel len dm nöthigen Einfluß gehabt ha-

be ; folgsam die genaue Uebersicht so vieler erbländisch ungleicher Malesizsa-

tzungen sowohl Uns selbst, als Unseren Hosstellcn über die Rassen michesam,

und an behöriger Beförderung der Ralesizangelegenheitcn sehr bchinderlich

worden seye.

Um also diese, und andere dergleichen der heilsamen M12.Verwal tung

zu grossen Abbruch, und Verzögerung gereichende Hindernißen, und Gebre-

chen aus dem Wege zu räumen, und damit das Ralcftzwesen sowohl in der

Veranlass-und Ein le i tung, dann gänzlichen Abführung der O i m i M . P r o -

testen, als auch in der Aburtheilung der Uebelthätem, und Vollstreckung der

peinlichen Urtheilen in all-Unseren deutschen Erblanden durchgchends, so viel

möglich, nach einerley rechtlichen Grundsätzen, und mit einer gleichen Versah«

rungsart gebührend abgehandlet werde,

A ls haben W i r in solch gerechtester Absicht eine eigene Ho f -commi5

üon lud ?i-3esMo Unseres wirklichen geheimen Naths, Gittern des goldenen

Vliesses, und Unserer obersten M i x - S t e l l e vice-pi-XÜäentens Michael J o -

hann Grafen v. Althann mit dem allergnädigsten Auftrag zusammengesctzet,

auf daß selbe die bishero bestandene verschiedene K r im ina l . Ordnungen nebst

den dießfälligen Nachtragsgesetzen vor Augen haben, das natürlichste, und

billigste hieraus erwehlen, die Abgänge, und Gebrechen nothdürftig verbesseren,

somit eine neue auf die gemeine Wohlfarth Unserer Crblanden eingerichtet-

gleichförmige peinliche Gerichtsordnung verfassen, und Uns sodann zu Unser

höchsten Einsicht, und Landesmütterlichen Cntschliessung allergehorsamst vorle<



gm solle; welche Uns dann auch jl'mgsthin allerunterthänigstvorgeleget wor-

den ist.

Und zunmlen W i r solche Uns überreicht verbesserte Halsgerichtsord-

nung gnädigst eingesehen, und so gründlich, als ordentlich verfaßt zu seyn be-

funden, so wollen W i r dieselbe Nach gepflogen-zeitigen Rath , mit rechten Wis-

sen, und aus Landesfürstlicher Machtvollkommenheit in der M a ß , Weis ,

und Gestalt, wie selbe von Artikel zu Artikel hernach folget, hiemit gnä«

digst bestätiget, und solche untereinstens Unseren gesamten deutschen Erblan-

den zur rechtlichen Richtschnur, wornach sich in allen (^iminai-Vorfallenhei-

ten zu richten seye, Zesetzgebig vorgeschrieben, zugleich aber alle vorhero in

Malesizsachen ergangene Satz und Ordnungen, Gebrauch, Herkommen, und

Gewohnheiten, so dieser Unser allgemeinen Halsgerichtsordnung zuwiderlauf-

fen, allerdings aufgehoben, und abgethan, anbey ernstgemessenst anbefohlen ha-

ben/ daß in Ralefizhandlungen dieser Unser-verneuerten Halsgerichtsordnung

a l le in , und was W i r etwann sonst fürs künftige in ein-oder anderen vorkom-

menden Rechtsfall zu weiterer Erklärung dieser Unser-gesehgebigm Ausmes-

sung anordnen dürfften, unvcrbrüchig nachgelebet werden, die Verbindlich-

keit dieses Unseren O i m i n a i . Rechts aber nach einem Jahr von Zei t dessen be-

schehen-öffentlichen Kundmachung ihren Anfang nehmen solle.

W i r gebieten solchemnach allen Eingangs gedacht-Unseren deutsch erb-

ländischen Untcrthanen, und Innsassen hiemit gnädigst, und nachdrucksamst,

daß dieselbe dieser Unser-peinlichen Gerichtsordnung in allen Vorfallen bey

ansonst auf sich ladend-schwerer Verantwortung sich unverbrüchig, und ge-

horsamst nachachten; besonders aber allen hoch und niederen Gerichtsstellen,

und Obrigkeiten, daß selbe ob dem Vollzug, und durchgängig-genauen Beob-

achtung dieses Unseren allgemeinen c n m i i n l . Rechts veste Hand halten, und

Nie-



Niemanden gestatten sollen, daß auf einige Weise darwider gehandlet werden

möge. Wornach sich also Iedermanniglich zu richten, und für Schaden zu

hüten wissen wird. Gegeben in Unserer k. k. Haupt - und Residenzstadt Wien

den letzten Monatstag Decembris im fiebenzehenhundert acht, und sechzigsten/

Unserer Reiche im neun, und zwanzigsten Jahre.

l i eAN ^lajelwtiI xropnum.

Johann Bernhard von Anker»
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eheline Anmerkungen
a ä

criminalem

o d e r

z u U n s e r n e u e n

peinlichen

erichtsordnung
für Unsere Teutsch-erblandischeMalesiz-Obergerichten,

und die mit der peinlichen Gerichtsbarkeit begabte
unmittelbare Länderstellen.

emnach bey Verfassmg Unser allgemein-peinlichen Gerichtsordnung,
welche W i r als ein künftighin zu beobachtend-gleiches Cnm<..2l>
Recht Unseren getreuesien teutschen Erblanden zu ihrem Besten,
und zu allgemeiner Wohlfahrt aus Landesmütterlicher Liebe, und

Wohlthätigkeit gnädigst ertheilet haben, untereinstens einige zu behutsamer Ver-
waltung des Malefizwesens nöthige Hauptanmerkungen in Beratschlagung gekom-
men, anbey aber befunden worden, daß selbe nicht zur Wissenschaft des gemeinen
V o l k s , sondern lediglich zum geheimen Unterricht, und Nachverhalt der cnmi-
na!-Richtern gehörig seyen, so haben W i r befohlen, daß solche Anmerkungen in
Gestalt einer geheimen Instruktion besonders zusammen getragen werden sollen.

Zumalen aber bey diesen inlimHions-Puncten sich der Unterscheid ergiebt:
daß einige derenselben in die eigene Verrichtung aller, auch nachgesetzten ^ immal-
Richtern einschlagen, und denenselbm zu ihrer rechtlichen Amtshandlung zu wissen
nöthig sind, andere derenselben hingegen lediglich zur Wissenschaft der Oberge-
richten gehörig sind; als haben W i r in Betreff der erstmn zu Vermeidung der vle-
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Geheime Anmerkungen.

len Schreiberey nebenliegcnde Inamötion, und Unterricht für die nachgesetzte Land-
und Halsgerichten, und überhaupt für alle Oiminal - Richtere verfassen / und
hievon die nöthige Anzahl Lxemplancn für Unsere kaiserl. königl. Erblande in Druck
legen lassen; befehlen anbey gnädigst/ daß jedwedes Unser erbländifttzcn Obergerich-
ten die von Uns ihme zuschickende Abdrücke von ersterwehnter für die nachgesetzte
Halsgerichten gewidmeten inssruSion mit ihrer gewöhnlichen Amtsfertigung bezeich-
nen, davon ein Lxempwr auf ihrem Rathstisch beybehalten, und etwelche hievon
in ihrer ^ M r a t u r zur Nothdurft hinterlegen, anbey all und jeden ihme unterge-
benen Hals-und Landgerichten ein solch-gefertigtes Nx^mpiZr zustellen lassen solle.

Was nun die zur alleinigen Wissenschaft, und Nachachtung UnZer Oberge-
richten, wie auch jener Unserer unmittelbaren Landerstellen, welche von U n s , oder
Unseren löblichsten Vorfahren mit der peinlichen Gerichtsbarkeit eigends begäbet
worden, gehörige geheime lnaruHions-Puncten anbelanget, da werden dieselbe mit
allmaliger Beziehung auf den betreffenden Artikel Unser neuen peinlichen Gerichts-
ordnung Nachstehendermassen gesetzgebig vorgeschrieben.

^6 ^rticuii Ftl / A s ist eine allkündige Sache, wienach die angestammte Milde Unseres huldreiche-
N c h u^dlittens' ^ö> sten Hauses Oesterreich nicht gestatte, daß Straffen,woraus zu Nachtheil des
Anmerkung i die ' ewigen Seelenheils Verzweiflung entstehen könnte (a ls da ist das lebendige
Straff des lebcnw Verbrennen, dann das Radbrechen von unten hinauf) schlechterdings sollten zum

von unten hinauf Da W i r nun in Unser peinlichen Gerichtsordnung ^ l t . Fto §pdo 260 befoh-
betrrffend. ^ i l haben, daß, wenn es auf das lebendige Verbrennen, oder Radbrechung von

untenhinauf eines Misscthäters ankommet, der Vor fa l l allemal vor der Urtheilvoll-
streckung an Unser Obergericht angezeiget werden solle, so ordnen W i r hiemit zum ge-
heimen Unterricht, und Nachverhalt Unser Obergerichtcn, daß

Erstlich: Gleichwie W i r bedenklich gefunden, von dieser Unser Landesfürst-
lichen Milde in dem Gesetz eine Anerwehnung zu machen, sondern zu Eindruck meh-
reren Abscheues in dem Text die Scharffe der Gesetzen beybehaltcn haben, damit durch
Kundwerdung der Linderungsmitteln der bey Verhängung der lebendigen Verbren-
nung, und des Radbrechens von untenhinauf abgezielt-allgemeine Schrecken nicht
verminderet werde, so wollen W i r aus eben dieser Ursache, daß ein auf das lebendi-
ge Verbrennen, oder Radbrechcn von untenhinauf von Rechtswegen ausfallendes
Urtheil den Missetätern allemal der Ordnung nach angekündtt, und pubiiciret, so-
mit die erfolgende Straffmilderung denenselben niemalen kundgemachet werden solle.
W i r wollen aber

Andertens: Den bußfertig - und reumüthigen Missethätern zu Vermeidung
der Verzweiflung in Betreff des lebendigen Feuers, und der Radbrechung über-
haupt, und als eine allgemeine Gnade die Strafflinderung/ wie hinnachfolget, aller-
mildest angedeyen lassen, wornach also das Obergericht in jeglicher derley Begeben-
heit das betreffende Halsgericht auf ihre Anzeige zu belehren haben wird.

Unsere höchste Gnade, die W i r in diesen beyden Straffarten den reumüthi-
gen Sündern ertheilen, bestehet überhaupt in dem, damit zu Verhütung der Ver-
zweiflung ihnen der Tod schleunig beförderet werde. Diese Todesbeförderung in An-
sehen des lebendigen Feuers hat mittelst Anbindung eines Pulversacks auf das Herz,
und vorläuffiger Erdroßlung des armen Sünders zu beschehen, und ist von Oberge-
richtswegen das nachgesetzte Halsgencht, und durch dieses auch der gebrauchende
Scharffrichter, oder Freymann wohlverstandlich, und in geheim zu inttruiren, daß
er zu solchen Bewerkstelligungsende unvermerkt deren Umsiehenden, den armen Sünder
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Geheime Anmerkungen.

an einem in dem Scheitterhauffen aufgerichteten Pfahl um den Hals anbinden, und
wahrend deme, daß sein Knecht dem Delinquenten den Pnlversack auf das Herz an-
leget, er Scharffrichter zu gleicher Zeit den Delinquenten mittelst des durch den Pfahl
gehenden Stranges, und angelegten Knebels verlaßlich erwürgen, und in solcher
Zeit der Scheitterhauffen angezündet, sohin der Körper zu Staub, und Aschen ver-
brennet werden solle.

I n Betreff der Radbrechung von untenhinauf verwilligen W i r den reumü-
thigen Missethätern zu Beförderung ihres Todes hiemit für allgemein den Gnaden-
stoß dergestalten, daß einem solchen Delinquenten zuerst der Hals abgestoßen, hier-
auf mit der Raderung von untenhinauf fortgesetzte, jedoch allemal bey der Richtstatt
vor der Lxecunon durch die abgeordnete Gerichtsperson der Volkmenge: daß W i r
dem armen Sünder aus allerhöchster Milde den Gnadenstoß vergünstiget haben:
öffentlich kundgemachet, und solchergestalten vorhero allemal das nachgesetzte Hals-
gericht, und durch selbes der Scharffrichter behörig belehret werden solle. Gleich-
wie aber

Dr i t tens: Diese Unsere Landesfürstliche Gnade, und Milde nur den reumü-
thigen Missethätern zu Verhütung ihrer Verzweiflung zugemeinet is t , so hat in dem
widrigen F a l l , wenn es nämlich um einen unbußfertigen Delinquenten zu thun ist,
solche Gnadertheilung nicht statt, sondern das Obergericht hat solchen Falls an das
Belehrung suchende Halsgericht ohne weiterem, und ohne alle Rückfrage stracks
zu verfügen, daß an einem solch verstockten Sünder, wenn er forthin in der Nn-
bußsertigkeit verharret, das auf das lebendige Feuer, oder auf das Radbrcchen
von untenhinauf ausgefallene Urtheil nach Strenge der Rechten vollstrecket werden
solle. Zümalen sich jedoch

Viertens: Ergeben kann, daß ein sich unbußfertig anlassender Miffethäter
annoch in der Ausführung, oder an der Richtstatt sich zu Gott bekehre, und eine
reumüthige Beicht ablege, so wollen W i r , daß auch solchen Falls dem reumüthigen
Sünder Unsere Gnade der obbemeldten Strafflinderung zu statten kommen, folglich
durch die anwesende Gerichtsperson dem Scharffrichter: daß er dem armen Sünder
auf obbesagte Ar t mittelst der Erdroßlung, oder des Gnadenstoßes den Tod zu beför-
deren habe: anbefohlen werden solle. Wannenhero also nöthig ist, dem Scharff-
richter auch in solcher Begebenheit eines sich verstockt zeigenden Missethäters vorhero
den Befehl zu ertheilen, daß er in Ansehen der Verbrennung vorsichtsweise in den
Scheittcrhauffen den Pfahl einzuschlagen, dann mit dem Pulversack, und mit dem
zur Erdroßlung erforderlichen Strang auf allen Fall sich zu versehen, und gefaßt zu
halten habe.

W i r haben in der an alle Oiminal-Richter ausgefertigt-besonderen lnttm- ^ ^
öwn aä ^.rt. 7. §. 5. Unser Halsgerichtsordnung gnädigst verfüget,daß, wenn zum Anmettung^fü?' die
Kriegsdienste taugliche Delinquenten in nicht gar grossen Verbrechen einkommen, die- Obcrgenchten: was
selbe solchen Vorfa l l an das betreffende Obergericht einberichten, und ob der inqui- ^ ^ ^ w n avaes"
s,r zur Militz abzuliefern seye? von dortaus den Bescheid abzuwarten haben. ^n werden.

Damit nun auch die Obergerichten selbst bey solchfälliger Bescheidertheilung
mit Verläßlichkeit bcurtheilen mögen: welche Verbrechers zu Soldaten abgegeben
werden können, oder nicht? so ist zuförderist zum Grundsatz anzunehmen, daß dem
kiilitHs. Stand alle Ehre beyzulegen, und W i r in solch billigster Rucksicht auch in
dem Text ^ r t . 7. §. 5. den Ausdruck dahin fassen lassen: daß taugliche junge ,
u n d ehrliche M a n n s p e r j o n e n , welche i n geringeren, keine Ehrenmackcl
au fs ich t ragenden verbrechen sich verfängl ich gemacht, ohne Schöp fung
eines U r t h e i l s zu S o l d a t e n abgegeben werden mögen : woraus dann die Fol-
ge sich ergiebt, daß nicht gleich nach blosser Willkuhr auch Bösewichte, und ehrloses
Gesindel zum Soldatenstand angewendet werden möge. Damit also Unsere höchste
Willensmeinung dießfalls um desto sicherer erreichet werde, so wollen W i r den Ober-
genchten zu ihren geheimen Unterricht die noch weiters folgende Maßregeln hiemit
vorgeschrieben haben, und zwar

imo. I n Betreff derjenigen Burschen, oder sonst tauglichen Mannsper-
sonen, welche keines landgerichtsmaßigen Verbrechens sich schuldig gemacht, jegleich-
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Geheime Anmerkungen.

woblcn aber nach Maßgab Unserer Pol izey-und l^eroutjrungs-Patenten, als
Stänker, Sauffcr, Rauffer, Schwärzer, Müßiggänger, oder wegen ihres son-
stia liederlichen Lebenswandels von den Grundobngketten zu «.ccrouten können weg-
aenommen werden, da lassen W i r es bey erstbemeldt-Unseren Anordnungen allcr-
dinas bewenden, mit beygeftgt-Unserem höchsten Befehl , daß m Ansehen solcher
Mannspersonen, die kein halsgerichtliches Verbrechen begangen, jondern aus an-
deren Ursachen unter das i M i ^ e geflossen werden mögen, von Gelte der Ha l s -
und Obergcrichten sich nicht eingemenget, somit die Obrigkeiten an Ausübung ihres
Rechts, und an Vollziehung Unser anderweiten Verordnungen nicht beirret werden
sollen. Es hanget also . . , ^

260. Lediglich in jenen Fällen , wo eine kriegstuchtige Mannsperson cm
landgerichtliches Verbrechen begangen, von Beurtheil-und Veranlassung der Ober-
gerichten ab: ob selbe zur Mil iz abzugeben seyen, oder nicht? gleichwie W i r aber
obbesagtermaffen nicht gestatten können, daß Unser Mlitare durch grosse Uebelthä-
ter , und solche Bösewichte, so eine an sich stlbst ehrlose That begangen haben,
Verunreiniget werden solle, als wollen W i r nachstehende Thätcre von der Wohl-
that des Mllt2r - Standes hiemit ausgeschlossen haben.

V o r s erste: A l l jene, welche eine von denen in ärt. 103. §pw 4. an-
geführt ehrlosen Miffethaten, welcherwegen nach Unser Anordnung der Thater in
dem Urtheil allemal ehrlos zu erklären ist , begangen haben; und dieses ohne Un-
terscheid: ob gegen den Thäter eine Todes-oder Leibsstraffe zu verhängen komme?

V o r s änderte: All- jenige, deren Missethat in Abgang milderender Um-
ständen so beschaffen ist, daß die im Gesetze ausgemessene Todesstraffe durch das fol-
gende Urtheil ohne Anstand wider sie verhänget werden müsse; es seye sodann solches
Verbrechen unter denen in ^re. 10z. §. 4 . ausgesetzten ehrlosen Thaten einbegriffen,
oder nicht: weilen W i r nicht zugeben wollen, daß unter dem Vorwand der Abge-
bung zur Mil iz ein Missethäter von der wohl verdienten Todessiraffe befreyet werden
solle: jedoch den alleinigen Fal l allemal ausgenommen, wenn W i r selbst über die
Uns beschehcne Anzeige aus besonderen Bewegursachen einen solchen Uebelthäter an-
statt der verdienten Todesstraff vor publicirten Urtheil unter das KWinrs zu stossen,
cigends anbcfehlen würden. Hieraus ergiebt sich so fort

V o r s d r i t t e : Die Folge, daß die Obergerichten in jenem F a l l , wo der
kriegsfähige Thäter weder eine ehrlose Tha t , weder eine zur Todesstraffe quaMcirte
Missethat begangen, denselben nach ihren Ermessen an die Mi l iz abgeben lassen kön-
nen; und da W i r von der Wohlthat des Ni i i^ r -Standes nur jene Verbrechers,
die eine in ^r t . 10z. §. 4 bemerkt-ehrlose That begangen, ausgeschlossen haben,
so folget

V o r s v i e r t e : Wei ters , daß auch jene Thäter , deren Uebclthat durch
Unser Gesetz selbst mit der Ehrlosigkeit nicht schon behaftet, sondern deren Ehrlos-
erklärung nach Innhalt des ^re. i o z . §. 5. lediglich der Willkuhr.der Urtheil-
sprechern überlassen ist, anbey aber nach reiffer Ueberlegung der lnquMions-^Hen
keine Todesstraff gegen dieselbe zu erfolgen hat , ebenfalls nach Befund der Oberge-
richten unter die Miliz können geflossen werden: weilen in solchen Fal len, wo die
Ehrloserklärung willkührlich is t , der gelindere Erfolg , daß er nicht ehrlos erkläret
werden dürffte, zu vcrmuthen ist; und W i r allenfalls einen solchen Tha te r , der
mit der Todesstraffe nicht beleget werden kann, wenn auch die Umstände der That
emen ziemlichen Anschein der erfolgen mögenden Ehrloserklärung auf sich trügen,
ö"^5« ^ " ^ Mlimr.Standes hiemit ssener2liter von der Ehrenmackel, und al l -
dteßfalllgen Vorwurff aus Unserer Machtsvollkommenheit befreyet haben wollen.
W o übrigens / , , >

V o r s f ü n f t e : Anzumerken, daß die Obergerichten in solchem F a l l , wo
em Inqmsst nach vorbesagter Maßgab unbedenklich zum Kriegsstand gewidmet werdet!
konnte, allemal vor Ertheilung des Bescheides zu Vermeidung aller Anstößigkeit
mittelst der Behörde die verlaßliche Auskunft: ob der zum k e i m e n abzugeben an-
tragende Mensch als kriegstauglich zum WlitZr-Dienst angenommen werden wolle?
vorläujftg einzuholen besorgt seyn müssen.

W i r
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W i r haben w diesem Artikel aufzweyerley A r t Vorsehung gethan , damit ^ ^ . . .«.«....
die Uebelthatcr durch Aufhebung der Ehrenmackel, welche sie sich durch eine ehrlose vorauf die Otrrge>
That zugezogen haben, anwiederum der Gemeinschaft, und des Umgangs mit ehr- z^nchmm l M m ^
lichen Leuten theilhaftig werden mögen. wenn um vollständigg we m vollständi

Die gemeine Ehrlichmachung, welche M i r durch eine allgemeineVeraünstiauna 3 . ^ " A ter Ma>
für alle Missethater gesetzlich eingeführet, zielet um der gemeinen Wohlfahrt halber da- " / V ^
h i n , damit abgebüßte Uebelthäter ohne allen behinderlichen Vorwurffihre ehrliche Nah-
rung erringen mögen: allermaffen ansonsten, wenn ihnen durch eine fortdaurende Ehren-
mackel der gemeine Umgang mit anderen Menschen, und die Nahrungserwerbung
gesperret würde , solche unglückliche Leute in Verzweiflung gesetzet, und zu neuen
gottlosen Unternehmungen gezwungen würden. Zumalen aber diese gemeine Ehr-
lichmachung allen Uebelthätern, und Vöswichten nach überstandener Straff zu stat-
ten kommet, und bey manchen ohne innerlicher Besserung die alte Bosheit im Herzen
stecken bleibet, als haben W i r dieselbe, wie b i l l ig , nur auf gewisse, zum gemeinen
Handel , und Wandel nothdürftigste Wirkungen eingeschranket, die Ausfertigung
solch-gemeiner Ehrenscheinen aber den Halsgerichten eingeraumet.

Die änderte Gattung der Ehrlichung beschiehet durch einen Landesfürstlichen
Ehrenbrief, welcher entweder vollkommen, oder beschränkter von Uns ertheilet wird.
Durch den Landesfurstlichen vollkommenen Ehrenbrief, oder per pienam Kanari
KeG-ut:c)nem wird der V.rlcumdete in vollen Ehrenstand dergesialten wieder herge-
stellet, daß er all jener Rechten, und Vortheilen, deren ein ehrloser durch Unsere
Ausmessung in ^ n . i o . §. 7. sich verlusiiget gemacht, wiederum genußbar w i r d ,
und andurch anderen ehrlichen Leuten in allen gleich zu achten kommet.

E in beschrankt Landesfürstlicher Ehren-oder Gnadenbrief hingegen ist der-
jenige , wenn W i r dem Abgebüßten auf sein Anlangen über den Genuß der gemei-
nen Ehrlichmachung durch Unseren Landesfürstlichen Gnadenbrief noch weiters ein-
oder andere verlorne Befugniß, und Rechtswohlthat (zum Beyspiel: daß er einen
letzten Wil len verfassen, daß er in die Zunf t , oder M i t t e l , wovon er durch seine
Ehrloscrklarung ausgeschlossen worden, wiederum einverleibet werden solle, oder
auch ausser solcher Einverleibung das sonst bürgerliche Gewerb, oder Handwerk für
seine Person auf Lebenslang unbehindert fortsetzen möge :c.) wiederum verleihen;
welch-beschränkter Ehren-und Gnadenbrief also nicht weiter, als desselben nament-
licher Ausdruck vermag, zu wirken h a t ; wie all dieses aus vorbemeldten loten
Artikel Unser peinlichen Gerichtsordnung breiteren Innhal ts zu entnehmen ist.

D a nun einerseits durch die gemeine Ehrlichmachung denen abgebüßten ve>
imquentcn zu ihren Lebensunterhalt genugsam geholffen ist: anderseits aber über die
Massen gefahrlich sepn wü rde , solchen Leuten eine vollkommene Landesfürstliche
Ehmcherstellung mit al len, dem unversehrten Ehrenstand anklebenden Wirkungen
angedeyen zu lassen: besonders da ein solcher plenö Kanon relwutuz für einen un-
verwerfflichen Zeugen gelten, und dessen Aussag einen halben Beweis in cZus,- tam
civiiibu5., qukln crimmAiibu5 gegen andere Leute ausmachen müßte; I n weiteren An-
betracht, daß die I'urpjtu^a cleköti ml3M2nti5 prw5 commissl, und die andurch an
Tag gelegte böse Gemüthsart allemal einen nicht ungegründeten Zweifel zurück läßt:
ob die ausgestandene Straf f sein lasterhaftes Gemüth vollkommen geändert habe?
und ob er achetzo ehrlich gedenke? als erklaren W i r hiemit Unseren Obergerichten zu
ihrer Nachricht, daß W i r den Uebelthätern, welche nach Unserem Recht die Ehr-
losigkeit sich zugezogen haben, eine pwnarmm Kanaris kelwutionsm, oder vollkom-
mene Ehrenherstellung ausser höchst triftigen Ursachen zu verleihen nicht gedenken.

Zumalen W i r aber über die bep Uns einreichende Ehren-«.eNimtions-Ge-
such ( u m von des Ehrenwerbers Verbrechen, S t a n d , Wesen, und denen von ihme
angebend-besonderen Umständen verläßlich mlormirtt zu seyn, und um gestalten
Sachen nach: o b , und in wie weit etwann einem solchen 3upp^ic2nten der Ehren-
bricf auf ein oder mehrere Rechtswirkungen gnädigst ertheilet werden möge? oder
ob eine weitere Gnadenertheilung ausser der gemeinen Thrlichmachung abzuschlagen
seye? Uns hiernach gründlich entschliessen zu können) gemeiniglich von den Oberge-
nchtcn gutächtlichen Bericht abzusorderen pflegen, so wollen W i r ihnen Obergmch-
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ten auf solchen Fal l zu ihren Nachvcrhalt hicmit eingebunden haben, daß sie, be-
sonders in jenen ausgenommenen Missethaten, wegen deren innerlichen Boshei t , und
Gefährlichkeit halber W i r in ^re. 103. §. 4 . die Thätcr in dem Urtheil allemal für
ehrlos zu erklaren anbefohlen haben, nicht leicht auf eine vollständige Ehrenher-
siellung, sondern, wenn gar erhebliche Beweggründe für die 3uopi i^ntm obwal-
ten , höchstens auf ein-oder andere minder beträchtliche, dem Ehrenstand anhän-
gige Rechtswirkungen, aus deren Genuß dem Nebenmenschen keine Gefahr bevor-
stehen könne, einrathcn sollen.

ärticuU 19m W i r haben wegen Auslieferung der Delinquenten an auslandische Gerichts-
We5n"Au7lAe?una stellen in §. 10. die solchfällige Erlaubniß nur auf jenen Fa l l : wenn diescrwegen mit
der Neiinquomen an den benachbarten Staaten besondere Vertrage vorhanden sind, oder wenn von aus-
auslandlsche Gc- wartigen Mächten zu Erwiederung eines gleichen Vezcigens sich anheischig gemacht
" A A ^ n < " n i würde: (ingeschranket, und den dieserländigen Halsgerichten solche Ausfolglassung
M u m ZIüum vers. ftemder Miffethäter nicht änderst, als allemal mit Vorwissen des Obergcrichts
Weacn"de?m!ebrau« eingeraumet.
chm habcndm F w Ferner haben W i r in §. 3 3. vsrs. Andertens: in Betreff a l l . und jeder in

nen Staat betraffe, oder in die Landesfürstliche, oder des Landes Gerechtsame ein-
schlagete, und überhaupt, wenn das auswärtige Ansinnen wichtig, gefahrlich,
oder sonst im mindesten bedenklich zu seyn scheinete, sich alsoglcich mit Beyschlicssung
des sogestalten Ersuchsschreiben an das Obergericht gewendet, und von dortaus der
Verhaltungsbefehl abgewartet werden solle.

Gleichwie W i r nun durch solch-Unsere Anordnung eines Theilsden nach-
gesetzten Halsgerichtcn die correlponöenx in <^uN3 criminaiiku«: gestatten, um andurch
die sonst unausweichliche Verzögerungen in Oiminai-Fällen hindann zu halten; an-
deren Theils jegleichwohlen denenselben durch die oberwehnte Vorsichten die Hand
cinigermassen gesperret, und selbe in allen haicklichen, und zweifelhaften Fallen an
die Obergerichten wegen daselbst anzusuchen habender Belehrung angewiesen; übri-
gens aus eben vorbemeldter Bewegursach, damit die caulw crimmaieä durch jedes-
malige Anzeige nach Ho f nicht so gewaltig verlängeret werden sollen, dem vernünfti-
gen Ermessen Unser Obergerichten die Entscheidung: ob dem auswärtigen Ansinnen
zu willfahren seye, oder nicht? lediglich überlassen haben; so versehen W i r Uns
doch gnadigst zur pmäenx Unser Obergerichten, daß sie ihres Orts bcy einer vor-
kommend-haicklichen Begebenheit sich nicht übereilen werden, sondern W i r wollen,
daß auch sie Obergerichtcn, wenn ihnen der (>'2su8 wichtig, bedenklich, oder zweifelhaft
anscheinet, vor Ertheiluug eines Bescheides den Vorfa l l ganz schleunig an Uns ein-
zuberichten, und Unsere allerhöchste Entschließung hierüber zu erwarten schuldig styn
sollen.

^ w , ^ ä ^ ^ ^ ^?k" ^ ^n l diesortigen §.32. den Richtern lud n u l l t e aötus vcr-
ZZtium ̂  k^I4t"m. boten, in den gütigen Verhören gegen die insMrcn sich widerrechtlicher Bedrohun-
Anmerkung: I n was gen, oder Schlägen zu gebrauchen. Dahingegen haben W i r in §. 33. für jenen

F a l l , wenn ein halsstärriger Inquilk entweder gar nicht antworten, oder keine dem-
serordentlichen c«m- liche, und eigentliche Antwort von sich geben, oder den O r t , wo das ihmc bewußt
Sck^aen^a^ d" seyn müßende corpu5 äeiiäi zu finden, nicht offenbaren wol l te, gnädigst geordnet,
Inquilitm gebrauchet daß das Untergericht einen solchen boshaften InquMen gar wohl mit scharffcr Bcdro-
werden möge? hung darzu anhalten könne; da aber die Bedrohung nicht fruchtete, solche Hals-

stärrigkeit dem Obergericht anzuzeigen , und von dortaus den Bescheid: wie der
hartnackige inquiLt zur gemessenen Antwortgebung anzustrengen seye? einzuholen ha-
be. Welchen Verhaltungsbefehl W i r den Richtern auch in dem 5'. 34. auf jenen
F a l l , da der inquiüt sich stumm, oder narrisch anstettete, zur Richtschnur vorge-
schrieben haben.

W i r haben bedenklich gefunden, für die in diesen §pki3 3 3 , 6 34. ausgedruckte
kenitenx'Falle der Willkuhr der Untergerichten den Gebrauch der Schlagen, oder
anderer compulsiv-Mitteln anzuvertrauen, weilen Uns bewußt, daß bishero viele
nachgesetzte Richter die ihnen unter Händen gekommene i n l M t e n , wenn sie auch

2PPO
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jedoch neFanää reatum geantwortet, aus der alleinigen Ursache: weil sie
sich nicht gleich schuldig geben wollen: für hartnackig, und st-nu^t angesehen, und
contra naeuram benevoli exHminn sogleich mit Drohung, und Schlägen dareingcgan-
gen seyen, und durch solch-widerrechtliches Verfahren die Erkanntnuß beschwerlich
gemacht, oder wohl gar zu verzögerlicher
stofflichen Anlaß gegeben haben.

D a W i r nun in denen lud, §. 3 3 , 5 34. anerwehnten Fällen die Untcrgcrich-
ten dahin anweisen, daß selbe wegen deren solchen Falls anzukehren kommenden (^om-
pulssv-Mitteln die Belehrung bey den Obergerichten ansuchen sollen; so wollen W i r
auch diesen letzteren zu ihrem eigenen Unterricht, und Nachverhalt hiemit vorgeschrie-
ben haben: daß selbe bey einem solch-vorkommenden Belehrungsgesuch zufördcrist
wohl erwegen sollen: ob der inquiw in einer wahren Kemeen?. / boshaften Verstel-
l ung , oder ahndungswürdigen Widersetzlichkeit wirklich begriffen seye? mithin ist alle-
mal der billige Unterscheid zu machen:

i mö. Jener inquikten, welche aus trotziger Halsstarrigkeit entweder gar nicht
antworten, oder extra stamm yuNttiomZ ganz ungereimte Antworten abgeben, oder
aber den ihnen bewußt seyn müßenden Ort des erfinden mögenden corpore äeücki ma-
terjalis fürstlicher Weise nicht namhaft machen wollen; dann

260. Derenjenigen, welche unter einer verstellten Stummigkeit, oder Sinn-
verwckung entweder gar nicht, oder mit Fleiß ungeschickt, und verkehrt antworten;

Ztiö. Derenjenigen, welche durch unerträgliche, und freche Grobheiten, Läste-
rungen, oder wohl gar thätige Anpackungen gegen die Gerichtsverson, oder sonst
sich vermessentlich vergehen; und endlich

4to. Derenjenigen, welche zwar apposltö auf jede Frage antworten, jedoch
sowohl die ihnen zu Last fallende T h a t , als auch die wahrscheinlichste Umstände keck
widersprechen , somit alles laugnen.

Ergiebt sich nun aus dem eingelangten Belehrungsgestlch, daß es im erste-
ren Fa l l mit der boshaften Verweigerung einer gemessenen Antwort ; dann im ander,
ten Fa l l mit dem Betrug einer verstellten Stummigkeit, oder Wahnwitzigkeit stille
Richtigkeit, oder in dem änderten Fal l wenigstens eine grosse Wahrscheinlichkeit habe,
so hat in solchen 2. Fällen das Obergericht, um den boshaften lnquis,tcn zu Abge-
bung einer eigentlichen Antwort anzustrengen, die Zwangsmittel anzumessen, und
hiernach das sich anfragende Untergericht zu verbescheiden. Diese Zwangsmittel aber
können nach Gestalt der Personen, und Umstanden, und nach Maß des inquisstens
Boshaftigkeit bestimmet, und geschärffet werden, somit nach vernünftigen Ermessen
des Obergerichts entweder in einer nochmalig-schärfferen Bedrohung; oder in enge-
rem Arrest mit Anschlagung der Eisen, und schmaler Aetzung; oder in Abstreichung
mehr-oder weniger Stock-oder Karbatschstreichen; oder auch, da die Hartnäckig«
keit nicht änderst zu bezwingen wäre, nach Gestalt der Verbrechen, besonders da es
der angeschuldigten Uebelthat halber auf eine Todes-oder sonst schwere Straffe an-
kommet, in ein-oder anderen Grad der Tortur bestehen.

I n dem dritten F a l l : wenn der Gefangene sich gcgm das Untergericht un-
bändig aufgeführet, oder sonst sich gröblich vergangen, so hat das Obergericht auf
beschehene Anzeige derselben mit einer gemessenen Züchtigung, auch gestalten Sachen
nach mit Karbatschstreichen (w ie bereits ä « . 6. §. 6. Unser peinlichen Gerichtsord-
nung geordnet worden) belegen, anbey denselben zu Bezeigung eines künftig gebühr-
lichen Betragens unter Bedrohung einer schärfferen Ahndung anmahnen zu lassen.
Wäre aber die von dem Gefangenen gegen die Gerichtspersonen, oder sonst in dem
Kerker ausgeübte Mißhandlung ebenfalls malerisch, so bedarff es keiner zwlschenzel-
tigen Züchtigung, sondern es ist das Untergericht auf Fortsetzung der O,mm2l-in.
quitttion, anbey dahin anzuweisen, daß bey der Erkanntnuß in Ausmessung der Straffe
sowohl auf das Hauptverbrechen, als untereinstens auch auf die neuerdings darzu ge-
stoffene Mißhandlung der rechtliche Bedacht zu nehmen seye.

W a s den vierten Fa l l anbetrifft, da ist sich von allen widerrechtlichen Zwang,
als Bedrohungen, und Schlägen ;c. gegen die inymMen gänzlich zu enthalten, und
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Unserer Anordnung/ welche W i r in ärt . 3 1 . §. 32 . diesfalls deutlich vorgeschrieben
haben, unabweichlich nachzuleben.

Es werden demnach Unsere Obergerichten auf diese hier vorgeschriebene Maß-
regeln ihr sictesAugenmerk zurichten, und bey vorkommend-sogestalten Belernungs-
gesuchen die Untcrgerichten hiernach zu leiten, und zu verbescheiden sich angelegen
halten. Besonders aber wollen W i r denenselben hiemit nachdrücklich eingebunden
haben, daß, wenn etwann in einem so beschaffenen Fa l l Gefahr auf dem Verzug
haftete (da etwann bey anhaltender Antwortsverweigerung eines InquiMens die zu
benennen kommende Mitgespanne immittelst sich auf flüchtigen Fuß setzen, oder die
Erhebung des corpore ä^icki bey weigernder Offenbarung des dem Inquiliten bewußt
seyn müßenden Ersindungsorts fruchtlos gemachet werden könnte :c.) das Obergc-
richt ganz unverzüglich das Velernungsgesuch zu erledigen, und die etwann nöthige
Zwangsmittel sogleich zu bestimmen besorgt seyn solle, damit durch einen verzögerli-
chen Auftnthalt der Endzweck der dompMv-Mi t te ln nicht vereitlet werden möge,

ärticuli 39m W i r haben hier geordnet, daß die eaus» criminai« auch bey den Oberge^
W« ̂ c r i n ü n a l - richtssteM wenigstens auszugweise, das ist: mittelst eines vorbereiteten luccmc
«proceße bcy den Oder, ten Nxtl^lötu3 XÄOMM von dem «.eferenten in Vortrag gebracht werden sollen: und
gcr chrcn vorzunaM h j ^ j ^ dsr Absicht, damit der Referent bemußiget seye, die ^6t2 ganz, und mit
'"^"' Fleiß zu durchlesen, die Hauptumstände, und Behelffe, und was zur Sache we-

sentlich gehöret, in dem Lxtrack genau anzumerken, und damit er andurch in Stand
gesetzet werde, alles getreulich, und vollkommen vorzutragen, auch einem jeden
Rath auf seine Fragen, und Uubia genügsame Erläuterung geben zu können.

Da es nun bey dieser Unserer wohlbedachten Anordnung in re^uia sein gutes
Bewenden hat, so wollen W i r gleichwohlen den Vorstehern der Obergerichtsstellen
hiemit verftattet haben, daß dieselbe in gar klaren Malesizvorfallenheiten, wo näm-
lich die That mit ihren Umstanden notorisch, oder sonst hell am Tag lieget, nach
ihrem klugen Befund den Kriminal-Proceß (es seye sodann in via^ulwiN, oder (3m-
eise) auch ohne einen förmlichen Lxtraötu ^.ötorum mündlich in Vortrag bringen las-
sen können; welchen Falls jedoch die Venkeatione« corpon8 öeliötl, die Bekanntniß
deslnqmliü. oder die Zeugenaussagen, und all-dasjenige, was zur Hauptsache ge-
hörig, und zur Verurthcilung, oder Lossprechung des Beschuldigten vertraglich scpn
kann, bedachtsam abgelesen, und wohl erwogen werden solle.

^ ärticuli 42äi Es ist hier in I'exm geordnet, daß zu Erledigung der kecul len, wenn es
um eine Todesstraffe zu thun ist , allemal 9. oder wenigstens 7. Rä the , in den übri-

kecurl'uum bey den gen Straff- Fällen aber wenigstens 5. Räthe zuzuziehen seyen: welche Anzahl der
Ownrchttn betreff Rachen aber mit Einbegriff des kr2eück8 zu verstehen ist.

Es ist hier weiters geordnet, d a ß , wenn in einem abgetheilten 8en2tu,
oder Raths - (^ommiMon, bey welcher das Oi'nunZw vorgenommen w i r d , die Vota
parm ausfallen, somit der ganze Altsschlag der Sache lediglich auf die Schlußstimme
ankäme , solchen Falls ein dergleichen c^lu« tanquam arciuus nach jedesmaligen
Befund des Oberhaupts m M ü M m o ( ^ M i o vorgetragen werden solle. Wobey
W i r aber zum geheimen Unterricht der Obergerichten die weitere Erklärung hier
beyftgen: daß in einem solchen F a l l , wo bcy der abgetheilten Ra ths -OmmMon
Vota P2l,a ausgefallen , dem plXliäenten, oder Oberhaupt des Obergerichts nach
seinem Gutbefund bevorstehen solle, solchen (^lum entweder 26 p i«Mmum cknlMum
zu ziehen, oder zu dem Seiten - kien«. und abgetheilten Rath noch zwey, oder
vier Räthe darzu zu setzen, um andurch die Vota msjon zu erwirken; da aber auch
bey dieser Vermehrung des abgetheilten senatik abermal Vota parm sich ergäben,
ein solcher (^ lw sodann tanquam verö 2löuu5 m pieiMmo vorzutragen, und zu ent-
scheiden seye.

Ueberhaupt aber ordnen W i r , daß, so oft das Oberhaupt, oder pr^licient
des Obergenchts selbst der Erledigung eines ^rimin^ij« beysitzet, und etwann Vota
p2N2ausfalleten, derselbe (zumalen W i r auf dessen Einsicht, und Erfahrung alles
vorzügliche Zutrauen setzen) mit seiner Schlußftimme ohne weitere Umwege allemal
Vota mgjon, und anmit den Ausschlag der Sache zu geben haben solle.

W i r
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W i r wollen auch dem ?rNlläsnten des Obergerichts dieß besondere Recht
einaeraumet, anbey denselben mit seinen Pflichten dahin verbunden haben/ daß,
wenn zwar in einem abgetheilten Räch per m^ora eilt Urtheil beschlossen worden,
derselbe aber entweder aus dem dabey geführten pretomN, oder ansollst aus guter
Ursache vermerkete, und nach genommener Einsicht der ^aen gegründet zu seyn be-
fände , wienach der Inquiüt mit einer unpropomonirt allzuhart oder gar zu gerin-
gen Straffe beleget werden wol le , er krNs«z?nt in solcher Begebenheit, besonders
wenn es um eine Todes- oder dem Tod nächst kommende Straffe/ oder um die Tor-
tur zu thun ist , eine solche in abgetheilten Rath entschiedene caukm criminalem 26

l l i u m zu ziehen, und alldort entscheiden zu lassen befugt seyn solle.
Gleichwie 26 Kune articulum allen Blutrichtern überhaupt in der besonderen

on die Geheimhaltung der allererst auf dem Richtplatz zu verkündigen kom- wcm/Icmandnd.l>
menden Gnad gemessen eingebunden worden, so verstehet sich von selbst, daß auch Gnab erst auf dem
Unsere Obergerichten ihres Orts die Sache geheim zu halten haben. Und damit 3 ^ ? ^ " ' " ^
man bey den nachgesetzten Halsgerichten der Gehcnnhaltung desto mehr versicheret '
scyn möge, so hat solchen Falls das Obergericht Unsere höchste Entschließung wegen
Vollstreckung der dem Missethäter zuerkannten Todesstraffe an das nachgesetzte Halst
gericht der gewöhnlichen Ordnung nach zwar zu erlassen, zugleich aber durch ein be-
sonderes Oenet dem Vorsteher des Halsgerichts Unsere Begnadigung mit dem Auf-
trag anzudeuten, daß er Unsere Gnadertheilung immittelst verschwiegen halten, und
allererst am Vorabend des Lxecutians - Tages derjenigen Gerichtsperson, welche
gewöhnlichermassen den llelinquenten zur Richtstatt begleitet, hieoon die Eröffnung
machen, und den nöthigen Unterricht darzu ettheilen solle.

Nebst dem wollen W i r 2a Kunc neiculum zur geheimen Erinnerung der Dann ob, und wenn
Obergerichten noch weiters beygerucket haben, daß zuweilen aus gar dringlichen Ur- " " ^M,n?möae
fachen (ex. ßr. wegen des armen Sünders hinfallenden Krankheit, wenn etwann zu hingmchm werden?
besorgen, daß ihme solches Uebel zu Abscheu des Volks währender Ausführung^
oder auf dem Richtplatz zustossen dürffte; oder wegen des Thäters bezeigend-äußer-
sten W u t h / und Widersetzlichkeit gegen die öffentliche Ausführung nach wohl über-
legten Befund / und Veranlassung des Obergerichts die Hinrichtung des ^^lekcan-
tens in dem Kerker/ oder sonst in Geheim könne vorgenommen werden.

Wenn aber eine dergleichen heimliche Hinrichtung wegen der gar ansehnli-
chen/ und best verdienten Anverwandschaft des Thäters/ oder wegen des bey einer
auswärtigen Macht durch Mcknrung des ausländischen Ueiinquemens entstehen
mögend-bedenklichen Aussehens/ oder sonst aus einer dcn gemeinen Staat betreffen-
den Ursach rathsam zu seyn befunden würde/ haben die Obergcrichten in solch letzte-
ren Fällen nicht eigenmächtig fürzugehen, sondern vorhcro Unsere höchste Entschlies-
sung darüber einzuholen.

Es hat Unsere pro camMtione caclieiä angeordnet geweste Hof-Commisslon < ^ ä crimell k«7
in der allgemein peinlichen Gerichtsordnung nach dem Laster der Gotteslästerung
einen eigenen Artikel von der Ketzerey eingeschaltet/ und M H mittelst des entworf-
fenen änderten Theils des Operis crimingliä untereinstens zur ^.pprodatwn allerun-
terthänigst vorgelegen

D a W i r aber bedenklich gefunden, die Abhandlung dieses vel iä j in Unse-
rem öffentlich-peinlichen Gesetzbuch einftiessen zu lassen, und hierauf allerhöchst an-
befohlen, diesen Artikel von der Ketzerey in der peinlichen Gerichtsordnung gänzli-
chen zu übergehen; so wollen W i r Euch jedoch mittelst dieser geheimen Instruktion
zugleich Unsere höchste Willensmeinung dahin zu erkennen geben: daß W i r in ke>
lit twns-Sachen, und in cnmine t,Nleleo5 alles bey den vorigen Verordnungen in
einem jedem Land belassen.

Uebrigens, gleichwie in der obbemeldt allgemeinen criminzl-lnttruHion der
ausdrückliche Verbot/ daß selbe nicht nachgedruckte werde/ beygerucket worden, so
ist auch Unser ernstgemessener Befehl/ daß weder diese geheime Anmerkungen/ wo-
von W i r derzeit zum Gebrauch Unserer erbländischen Obergerichten/ und der zum
Blutbann berechtigten unmittelbaren Länderstellen nur einige Anzahl LxemMnm
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Geheime Anmerkungen.

in Druck legen lassen, ohne Unsere höchste VerwMgung nicht nachgedrucket wer-
den sollen.

Und dieses ist, was W i r nebst der obcrwchntcn für alle Ojmin^l-Richters
bestimmten geheimen inNluÄion Euch insbesondere zu Eueren eigenen gehorsamsten
Nachverhalt, und zu dem Ende hiemit gnädigst anfügen, damit ihr auf deren un-
verbrüchige Beobacht-und Befolgung wachsamste Obsorg tragen sollet; dann hieran
beschichet Unser gnädigst auch ernstlicher W i l l , und Meinung. Gegeben in Unse-
rer K. K. Haupt - und Residenzstadt Wienn den letzten Monatstag Dew^brik im
siebcnzehenhundert acht-und sechszigsten, Unserer Reiche im neun-und zwanzigsten
Jahre.

Lok'- Lupr"- k pr«-

Johann Bernhard von Anker.
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z u r

Thmstanisch - peinlichen

f ü r a l l e

Teutsch - erbländische Hals - und Landgerichten
und überhaupt für alle Omünai - Richtere.

achdeme bey Verfassung der blemesss i'liereslan«, oder Theresianisch.
peinlichen Gerichtsordnung einige Puncten vorgekommen, welche
nicht zur Wissenschaft des gemeinen Volks / sondern nur allein zum
geheimen Unterricht, und gehorsamsten Nachoerhalt der crimmai.

Richtern gehörig find, so haben I h r o Raiser l . R ö n i g l . Apost. Ma jes tä t , un-
sere allergnädigste F r a u , und Erblandesfürstin, allerhöchst anbefohlen, daß
solche inttruckwns-Puncten mit allmaliger Beruffung auf den betreffenden Artikel
der Theresianisch. peinlichen Gerichtsordnung absonderlich zusammengefaffet, und
allen ihren Teutsch - erbländischen Cnminal Richtern zur unverbrnchigen Beobach-
tung sollen mitgetheilet werden / wie folget:

A IlMhalt.



I n n h a l t.
i . aä ^rt iculum 5""". Wegen Abnehmung der öffentlich ausgesetzten, dem Ge-

sundheitsstand schädlichen Körpern der Ueiinqusnlen.
5 2. aä ^r t lcuwm 7^"^. Wegen der Verbrechern, welche zum Kriegsdienst

tauglich sind.
3. aä ^.rticulum 26""". Wenn wegen Ausgrabung der toden Körpern, oder

wegen Herausgebung der Tauff- Trau - und Totenscheinen Anstand
erwecket wird.

4.aä^rticu1um33"um. Ausnahme: daß von einigen Zeugen die Aussage in
ihrer Wohnung abzunehmen seye.

c aä ^ r t i cuwm 3 3 " ^ . Maßregeln, so bey Vornehmung der Tortur zu be-
obachten.

vers. Erstlich: Wegen Zeitbestimmung zur T o r t u r , und dessen den Frey-
mann , wie auch die Leib- und Wundarzte vorhero zu erinneren.

verl. Andertens: Den zu eor^uirenden nüchtern zu halten, nebst weiterer
Vorsicht.

verl. Drittens: Wegen Vorstellung des Freymanns , Entkleidung des in-
quiiiten, und Ueberbringung in die Marrergruben, nebst sonstiger
Vorbereitung.

verl. Viertens: Ob bey den i'errkions-Vorgängen auf eine Zeitmaß zu
sehen?

verl. Fünftens: Grundsatz, wegen der Zeitdauer bey der wirklichen
Tortur.

vers. Sechstens: Dießfällige Maßregeln für den urtheilsprechenden Richter.
vers. Siebentens: Wie auch für den exequlrenden Richter, der die Tortur

zu leiten hat.
verl. Achtens: Die Zeit der wirklichen Marter genau zu bemerken, und

zu solchem Ende eine verläßliche Uhr beyzuhaben.
verl. Neuntens: Die Vornehm > und Verschiffung der Daumschrauben

betreffend.
vers. Zehentens: Was bey der Schnürung von vorwärts auf böhmi-

sche A r t ,
verl. Eilftens: Dann bey der Schnürung von rückwärts auf österreichi-

sche A r t , zu beobachten ?
verl. Zwölftens: Die Folterung auf der Leiter auf böhmische A r t ; Dann
vsrl. Dreyzehentens: Die Fol ter, und Reckung in der Lust auf österrei-

chische A r t , belangend.
verl. Vierzehentens: Von dem Tortursgrad des Feuers.
verl. Fünfzehentens: Von dem Gebrauch der Veinschraubm.

6.2(i ^r t iculum 4 3 " ^ . Wie es zu halten, wenn Jemanden die Gnad erst auf
dem Richtsatz kund zu machen ist?

7. aä ^ r t " 50. §um 11 Ob stch des Vergleiteten vor pukiicirung seines Straff-
urtheils gesanglich zu versicheren seye?

z. aä ^ . r t " 56. §um 11. I n Betreff der aus Ueberdruß des Lebens beschehen-
den Gotteslästerung.

9- Schlüßliche Anmerkung, wegen nicht Nachdruckung dieser geheimen
inttruÄion.



zur Theresianisch. peinlichen Gerichtsordnung, Num. i, K 2. 3

m. I .

Wegen Abnehmung der öffentlich ausgesetzten, dem Gesundheitsstand
schädlichen Körpern der " '

5»sachdeme sich öfters ergiebt, daß jene Körper der Missethätern , welche zur öf-
" ^ fentllchen Erspiegelung, und Schrecken am Galgen , oder auf dem Rad auS-
gesetzet sind , nach Bewandmß der Umstanden , besonders bey einfallender großen
Hitze wegen des ausdampfenden üblen Geruchs dem öffentlichen Gesundheitsstand
nachtheillg seyn können, von I h r o Kaiserl. Königl. Apostol. Majestät unser aller-
höchsten Lander ftrstin aber den Obergerichten die Gewalt eingeraumet worden, daß
selbe derley an dem Hochgericht ausgestellte Körper aus erheblichen, die allgemeine
Wohlfahrt angehenden Ursachen von Amtswegen abnehmen, und verscharren zu las-
sen, von selbst befugt sepn sollen; so haben demnach bey solchen sich ereignenden Um-
ständen die nachgesetzte Halsgerichten an das ihnen vorgesetzte Obergericht die behö-
rige Anzeige zu machell, und von dort aus , um dieser Vorsicht halber, den Be-
scheid einzuholen.

2'°

°^
D ie Halsgerichten sollen / wenn zum Kriegsdienst taugliche Leute sich

etnes Verbrechens verfänglich gemacht / vor der llrtheilfallung
den Vorfal l an das Obergericht anzeigen, und ob ein solcher
Menjch zum Soldaten abzugeben seye? Bescheid erwarten.

ist in der neuen peinlichen Gerichtsordnung ^re'" 37"° 5 ^ " 2 ^ . gesehgebig vor-
geschrieben: daß, wenn eine in die Inquisition verfallene Person m zchwereren

Verbrechen verfänglich zu seyn befunden wird, und es also auf eine Leibsstraffe anzu-
kommen h a t , das Halsgericht, welches die inquiAion unter Händen h a t , allemal
bedacht, auch schuldig seyn solle, ehe, und bevor die ^Äen zur UrtheilfäUung, oder
in ausgenommencn Fällen an das Obergericht abgegeben werden, die mquiürtc Per-
son männ- oder weiblichen Geschlechts durch die Wundärzte, oder durch Hebammen,
oder andere verständige Weiber, ob selbe von einer stark - oder schwachen (.'omple-
xion ? ob sie keiner Leibsgebrechlichkeit unterworffen, auch von was sonst für einer
Leids- und Gemüthsbeschaffenheit dieselbe seye? an ihrem Leib besichtigen zu lassen,
und die Befundsurkund den Inquisstions - ̂ 6en beyzulegen. Ob welch - höchjicr An<
ordnung um so mehr überhaupt veste Hand zu halten is t , als die höchste Landeöfur-
stin aus gar erheblichen Ursachen hierzu bewegen worden; theils damit der Rlchicr
bey Schöpfung der Erkanntnuß ohne weitere mrzögerliche Ruckfrage entweder die
To r tu r , oder die Straf f nach den Kräften des Uebelthäters schicksam abzumessen im
Stand seyc, und nicht etwann die verhängte Tor tur , oder Straf f , so an dem Thä-
ter seiner Leibszchwäche halber nicht kann vollzogen werden , wiederum mit doppelter
Beschädigung der Gerichtsstellen müsse abgeändert werden; theils aber auch von
darumen, damit der Richter gleich wissen möge, ob die straff-fällige Mannsperson zum
Kriegsdienst tauglich seye ? wenn etwann bewandten Umständen nach befunden wür-
de , vor Schöpfung emes Unheils auf dessen Abgebung zur i M ^ höheren O t t s
cinzurachen.

A 2



Nun ist in Vctrcss des Ni l l^r -Standes wcttcrs a!uumcrkcn , und kalil: oh?
ncdcm von niemanden mißkcnnet werden , roas große ?altzbarkcit daraus cnlsichc,
wenn man kriegötüchtige Leute, welche sich m minve-cn Vc-bicchsn vcrg^ng^i» ha-
bcn, zu Kecroutcn abglebt. Dergleichen Leute wclden eben a,;du:ch von dem N^s.
siggang , und Lasterleben abgezogen ; cs sind auch wenige Uebelchätcre ill dcr Bos-
heit soweit verhärtet, daß sie nicht auf gute A r t zur Besserung jolltcn gebracht lvcr-
den können. Es gicbt vielmehr die vielfältige Erfahrung , daß grundliroerliche
Auswürflinge in Militari sich gebesseret, und hernach zu wackeren, dem Public sehr
nützlichen Soldaten, und Ossiciers sich erschwungen, und siatlichc Dienste geleistet
haben. Es erforderet also nt ia pubiica, K poücica, daß man von jenen Menschen,
die durch mindere Vel brechen dem gemeinen Wesen Schaden zugcfngct, (inen N u -
tzen zu ziehen beflissen seye, und untereinstcns solche Leute um ihres eigenen Bestens
wil len, zu einem besseren Lebenswandel bringe.

Aus diesem Grundsatz, und in der billigsten Absicht, boshaft- junge Leute
durch dieses ergiebige Mittel wiederum auf guten Weg zu führen , und zugleich dem
gemeinen Wesen nützlich zu machen , haben I h r o Majestät geordnet, den nachgesetz-
ten Halsgcrichten zu ihrem Nachverhalt mitzugeben, daß, so oft starke, diensttaug-
liche Mannspersonen in kleinen criminZl-Verbrechen einkommcn, sie Halsgerichtc:»
zwar den In^uilitiolls-Proceß, um von der Tha t , und den ctwannigcn Milgespan-
nen Rechtsbeständig versicheret zu seyn , der Ordnung nach abzuführen, jedoch vor
deren Aburtheilung solchen Vorfal l nebst Bepschliessung der ^ c k m , und des Be--
schauzettels an das Obergericht anzuzeigen, und sich daselbst : ob der inqulNt zur i^i-
l i / abzugeben, oder mit dessen Aburtheilung fürzugehen seye ? anzufragen, und den
Bescheid zu erwarten haben.

Wegen Ausgrabung der toden Körpern / wegen Herausgebung der
Tauff- Trau- und Todenscheinen, dann wegen der von geistli-
chen Personen in caüim, ü veritas aliter erui non polUt, pro
certikcatione corporiä OeiiHi abzugeben habenden Auskünften.

in diesen Fallen von Seiten der Geistlichkeit sich einiger Widersetzlichkeit
angcmasset würde, ist der höchste Befehl , daß sich der in dem Landsfürsili-

chen pr^mItinl.Gesetze vom 22. März 1765. vorgeschriebenen klaren Ausmessung
wortdeutlich, und unverbrüchig nachgeachtet werden solle. Weshalben die nachge-
setzte Halsgcrichten in einer dergleichen Vorfallcnheit ganz ungesäumt ihre berichtllche
Anzeige an das Obergericht zu erstatten haben.

to

ZZt i i Hpkum

W i r d eine Ausnahme beygeseht, daß von einigen Personen die Zeu-
genaussage in ihrer Wohnung abzunehmen seye.

ist in diesem F^° 13^°. geordnet worden, daß fürs künftige wenigstens in jc-
ncn ^s>mi»Hi. Fällen, die an Leib, und Leben gehen , auch die sonst defreyte

Standöspcrsonen ihre Zeugenaussage über die vorhaltende Fragstücke vor ihrer Ge-
richtsgehörde mündlich abzulegen schuldig seyn sollen. Hierbey lst aber zugleich die

höchste



zur Fheuef ian isH. p^nl ichen Ger ich tgordnu l ly ,

höchste Wlilcnsmcinung, daß clic Rich'.cic , welche dcrlcy Aussagen auszunehmen
habei'., überhaupt dahin anzuweisen scycn, womit dle besonders ansehnliche Personen,
dlc schr a l l e , und kranke, auch die Wclbspcrsoncn von besserem Stand m ihren
Wohnungen durch abordnende ('<>mmi<s'rien oon^luiret werden können, und sollen'
Wcrnach also a l ^ Gcrlchwstcllcn sich zu achten haben.

Z8
Anmerkungen/ welche in Betreff der Tortur zum geheimen Unterricht

dcr O i m i l n l - Richtern zu dienen haben.

"uchmn zu

5 Hn diesem 38"" Artikel ist gcselMbig bestimmet worden : wie es mit dcr Tortur
c x ) :u halten scyc? deme annoch nachfolgclldc Maßregeln zum geheimen Unterricht,
und genauen Nachverhalt der Oimm:»l-Richtern hier bcygcf.lget werden.

Elstllch : Der Stadt- oder Landrichter, Landgerichtsverwalter, und über< Einberuffung des
Haupt derjenige, deme die Bewcrksielllgullg dcr Tortur zu besorgen oblieget, hat ^"""ünd'Wu"nd!
den T a g , und Stund zu Vernehmung dcr Tortur zu bestimmen , und solch be- arztes zur Tortur,
stimmte 3eit dem Freymann, wie auch den beziehenden Leib, l,̂ l> Wundärzten Ta-
ges vorhero, oder da es dercnselbcn Entfernung crhcischcte, noch ehender zu dem En-
de andeuten zu lassen, damit dcr ersiere (ohne jedoch zu wissen, was für Grade vor-
zunehmen seyen?) sich hierzu mit allen Tortursinstrumeluen fertig halte, die letztere
aber hlerbcy zu erscheinen, und für den Fal l der Noch mit Labungsmitteln, Aderlaß-
zcuq, Pflastern, und sonstigen Erfordernissen, womit dem Inqu,l,ren allenfalls schleu-
nigste Hulffe verschaffet werden möge, sich vorzusehen wissen. Welch- letztere auch der
vorzunehmenden Tortur beständig beyzuwohnen haben, damit von ihnen die Auskunft
bey jedem Grad gegeben werde, in wieweit derselbe ohne unwiederbringlichen Scha-
den des Inquiliten nach Beschaffenheit seiner Gliedmassen, und seiner Leibskräftcn
getrieben werden könne? Beynebens ist

Audertens: Dem Gefangenwatter, Hutstock, oder Froudiener, der den D,n.zu
zu t e u r e n kommenden lnqmlken unter seiner Obsorge hat, auf das schärffeste ein- bm "uch
zubinden, und zu untersagen, daß er an dem Tag der vorzunehmen kommend > pem-
llchell Frage keinem von denen in seiner Verwahrung befindlichen lnqulluen einige
Svc iß, oder Getränk zum Fruhestuck abreiche, auf daß der zu earquirende zu desto
mehre-er Empfindung der Schmerzen nüchtern, und nicht etwann durch übermäEgen
Trunk emlgermassen wohl gar der Vernunft beraubet seye, dabep aber dennoch, daß
es just um ihne zu thun wäre, nicht errathen könne. Wenn eS nun

Dr i t tens : Au f die Tortur ankommet, und der lnquiiit über die vorläufflg Wegen
ausser dem Marterort vorgenommene gütlge Befragung, und angedrohete scharffe Entt?s,Vun^dlln
Frage im Laugnen beharret, so lst ihme nach der in der Halsgerichtsordnung ^ n ' " ^m^cn, m,d lieber
38^" §l>'" 9"" . <̂  Hp^ 1 5 " gegebenen Maßgab der Freymann vorzustellen. Diese braunst ,n tuMar
Vorstellung lejch<chet folgender gestalten : eo wird nämllchen der Frepmann in das " ^ "
Vcchörzinmler ccruffen , und dem lilqu,l,ren an d:c Seite gestellet, wo sodann der
Richter mittelst cmer kurzen Anrede den ln^mlitcn seines halsstärrigen Laugnens hal-
ber gegen den Fveymann gleichsam anklaget, und chne demselben uberglebt, auf daß
er Fteymaml» mnlcn die Gute nicht fruchte, seiner Wicht gemäß mit der Schärffe
aus dem l l. ms cu die Wal) hcit dringen solle. Worauf der Frcpmann den lnqmli-
ten mtt rauhen Worten angehet, uno ermahnet, daß er es nicht oahm ankommen
lassen solle, daß cl Fttymann aus lyme dmch grausame Marter die Bekannlmß er-
pressen lM'ssc.

Da auch solches Zureden des Frcymanns nichts verfanget, wird lnqmllt vor
das VechörgilNtmr ylliauv vesuhm, und oazelbst der Eiien entlediget, so weiters aber
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in die, einem fürchterlichen finsteren Gewölb allenthalben ähnliche Tottursüunmcr
hinabgebracht, und allda der inquilit männlichen Geschlechts bis auf das Hemd, und
Beinkleider ausgezogen, einer Weibsperson aber zu ihrer ehrlichen Bedeckung die
nöthigeLeibskleider, jedoch kein Leibstuck, oder so genanntes Mieder angelassen.

I n dieser Mittelweile hat der Freymann von dem die Tortur ä^aenden
Richter in geheim den Unterricht zu erhalten, mit was für ci^cr Gattung, auch mit
wieviel Graden der Tortur der inquMt zu belegen , und in was Maß hierbey die
Schärffe anzuwenden seye.

Nach solch-erhaltenen Unterricht verfüget sich der Freylnann eben in die
Marterkammer hinab, wohin ihme der Richter mit seinen Besi tzern, und Amis-
schreiber nachfolget. Welche peinliche Halsgerichts-commWun daselbst an einem
mit Teppich überlegten Tisch, auf welchem ein mit z- Lichtern versehener Leuchter,
ein Crucifix, und der Schreibzeug bereit stehet, sich delgcsialtcn zusammen setzet,
daß dieselbe, und insonderheit der die Tortur leitende Richter dem lammen bestän-
dig in das Angesicht fthen, und dessen hierbey bezeigende Geberden beobachten könne.
Wornach dann weiters mtt der I'e» rman, und den zuerkannten Tortursgradcn der
vorgeschriebenen Ordnung nach fürzuschreiten ist.

Db bey den 'lern- Viertens: Bey den Verbal - und kea l . I'smtjolis- Vorgängen ist auf keine
tians - Voraanaen eigentliche Länge der Zeit zu sehen, sondern man pfleget hiemit ganz langsam sürzu-
sehen? ^ ö" gehen, auf daß der ln^uilit mit der Pein selbsten nicht übereilet werde; dahingegen

ist bey Vernehmung der hierauf folgend- wirklichen Tortur auf die Zeitmaß, bin-
nen welcher die Tortursgrade Rechtsbehörig zu vollführen sind, genau Acht zu haben.
Was nun

Grundsatz wegen der Fünftens: Die Zeitdauer der Tortur anbetrifft, da bleibt zur Grundregel
Mttlchm Tortur" hiemit überhaupt festgestellt, daß ein Grad nicht über eine Viertelstund, und die

ganze Tortur nicht über eine ganze Stund dauren solle. W a s aber
Dießfallige Maßre- Sechstens: Insbesondere die Zeitbestimmung der wirklichen Tortur anbetrifft,

ba bleibt fotthin dem vernünftigen Ermessen des urtheilsprechenden Richters heimgestel-
let: ob selber nach den verschiedenen Umständen der Tha t , der vorhanden - minderen,
oder stärkeren Beschwerung , nach Beschaffenheit der Person, und der schwächer-
oder stärkeren Kräften einen Grad der Tortur auf eine ganze Viertelstund, oder auf
eine halbe Viertelstund, oder etwann auf wenigere Minuten zu bestimmen, wohler-
wogenermassen für gut befinde? worinnfalls derselbe nach Maß der Tortmsarten den
Unterscheid zu beobachten hat : ob bep einem Grad der Schmerz unausgesetzt fort-
daueret , oder ob der nämliche Grad mit Absätzen unterbrochener vorgenommen
wird? I s t der Grad mit fortdaurendeu Schmerzen, wie bey dem Dämnlen, und
in böhmischen Landen bey den übrigen Graden , so ist der urtheilfällende Richter
(ausser gar schweren Missethaten) nicht eben verbunden, bey jedem Grad auf eine
ganze Viertelstund den Antrag zu machen, sondern kann nach vernünftigen Ermessen
jeden Grad auf wenigere, allenfalls auf fünf Minuten herabsetzen. Wäre aber
der G r a d , wie in österreichischen Landen das Schnüren, und Foltern mit drey
Absätzen untertheilet, so kann der urtheilsprechende Richter zwat auf jeden Absatz
fünf Minuten, somit auf den ganzen abgeheilten G r a d , besonders in gar grossen
Verbrechen eine ganze Viertelstuud ausmeffen, jedoch stehet demselben gleichwoh-
len bevor, bewandten Umstanden nach sowohl die Absätze, als den ganzen Grad auf
wenigere Minuten im Beyurtheil einzuschränken. Dahingegen

Wie auch für den Siebentens: Der exeymrende Richter, oder derjenige, so nach dem gefällten
ffr^der^TorM Beyurtheil die Tortur zu bewerkstelligen hat, insgemein an den Ausdruck, und.Vor-
zu lmen hat. schüft des Urtheils pflichtschuldig gebunden ist, und dasselbe nach aller Strenge zu

vollstrecken hat. Es kann jedoch auch in diesem Punc t , was nämlichen die durch
Beyurtheil erkennte Zeitdauer der Tortur anbelanget, als in einer sehr haicklichen, und
verschiedenen Zufallen unterworffenen Sache nicht wohl eine beständige gewisse Maß
vorgeschrieben werden, sondern es wird hierinnfalls dem vernünftigen Ermessen des
exequirenden Richters , welcher die Tortur zu äiri^ren ha t , in soweit: ob die Pei-
nigung nach Gestalt der Personen, der Umstanden, und der sich ergeben könnenden
Zufällen entgegen dem ausgefallenen Bepurtheil in etwas abzukürzen seye? allemal

freye



zur Theresianisch. peinlichen Gerichtsordnung, 5-

freye Hand gelassen; überhauptaber wird gleichwohlen denen die Tortur leitenden Rich-
tern soviel zur Richtschnur mitgegeben, daß selbe insgemein die Tortur nach der in
dem Beyurtheil ausgedruckten Zeit zu vollziehen haben, somit der vernünftigen Will«
kuhr des die Tortur leitenden Richters lediglich die Abkürzung der Peinigungszeit
(jedoch nicht aus blosser Gunst , Mit leiden, und eigen beliebiger Nachsicht, son-
dern allemal aus einer erheblichen Ursache, wenn es nämlichen die Umstände, und
billigmWge Beweggründe eines gähling hervorgebrochenen Unfalls also erheischen)
anheimgestellet bleibe: wie im widrigen, wenn dießfalls entweder aus dem i'or-
tur2i?sotocoU, wo allemal die Ursachen der abgekürzten Tortur anzumerken sind,
oder aus der Aussage der Beysitzern eine gebrauchte Eigenmächtigkeit des execzuirenden
Richters sich veroffenbarete, derselbe von dem Obergericht gestalten Sachen nach zur
gebührenden Trasse zu ziehen styn würde. Und zumalen

Achtens: Die Ze i t , wie lang nämlichen der i n c M t bey jedem Grad die Bemerkung der mar-
Matter schon ausgestanden? und damit hierinnfalls kein Nxcels begangen
dem Richter genau bewußt stylt muß , anbey sich bisweilen ergeben kann , daß we> beyzuhaben.
gen einer entzwischen kommenden Ohnmacht, oder eines anderen Unfalls mit der
Tortur durch einigen Zeitraum still zu stehen seye, so ist unumgänglich nöthig , daß
der die Tortur leitende Richter (jedoch ohne des inquiluens Bemerkung, als wel-
chem die vorgeschriebene Peinigungszeit nicht bekannt styn muß) sich eine Uhr, und
zwar vorzüglich eine verläßliche Sanduhr vor Augen zu legen habe. Wobey anzu-
merken , daß die Zwischenzeit, binnen welcher von der Schmerzenfüllung nachgelas-
sen, und innengehalten w i r d , in die Andaurung der Torturszeit nicht einzurechnen
komme, folgsam durch solchen Zeitraum die Sanduhr umzukehren, oder da es eine
Sackuhr wäre, die Minuten der abgebrochenen, und wiederum fortgesetzten Tortur
genau anzumerken senen. W a s nun

Neuntens: Die Tortursgrade, und deren Verschärffung anbetrifft, da ist bey ? ^ V " S « m ? !
den Daumschrauben ( welche, wenn sie in dem Beyurtheil mitbegriffeu, allemal vor betreffend,
anderen Peiuigungsarten als der erste Grad anzulegen sind ) in den böhmischen,
und österreichischen Landen in der Anwendung kein wesentlicher Unterscheid.

Diese Gattung der Tortur wird insgemein, und von dämmen unausgesetzt
vorgenommen, weilen die einmal zwischen solches Instrument eingepreßte Daumen
andurch ihre meiste Empfindung verlieren, folgsam bep Wiederholung dieser Peiui-
gungsart die Füllung der Schmerzen das zweyt- und drittemal minder, als das er-
stemal wäre, oder eine allzu lange Mittelweile ausgesetzt werden müßte.

Es hat dahero das Däumlen ( wenn es aus wichtigen Ursachen einer gar
grossen Verstockung u . nicht etwann auf die ganze Viertelstuud zu erstrecken befunden
würde) insgemein nicht über eine halbe Viertelstund zudauren; in welcher Zeit der
Freymann bemeldtes Instrument mit dem Schraubenschlüssel an den Schraubenspin,
deln wechselweise ganz langsam in soweit zusammen ziehet, bis die in solchen einge-
legt- beyde Daumen gleichftach, und dergestalten gepresset sind, daß die weiche Thei-
le derselben schon fast aufzuspringen anscheinen. Es müssen aber die Daumen nicht
weiter, als bis an die erste Glieder, und zwar nur in soweit eingeleget werden, daß
dieselbe ausser dem Daumstock biegsam bleiben, und andurch nicht selbsten gedrucket
werden, weilen solchenfalls hieran eine Lähmung zu besorgen wäre.

Dieser Grad der Daumstöcken wird aufzweyerlep A r t verschärsset:
imö. Wenn während der beschehenden Zusammenschraubung dem Freymann

befohlen w i r d , die Daqmstöcke auf- und niederzubewegen, weilen hierdurch die zu-
sammengepreßte Flachsen, und Muskuln wechselweise sowohl oben, als unten ange«
spannet werden;

260. D a auf Anordnung des Richters von dem Freymann mit dem Schrau-
benschlüssel auf das obere stäche Theil des Daumstocks in der Mitte der darunter
eingepreßten Daumen, jedoch nicht gar zu gewaltig (maffen ansonsten das B l u t un-
ter den Nägeln hervorspritzen dürsste) gefthlagen, oder geklopfet wl rd ; durch welche
Erschütterung des Daumenstockes die Schmerzen von den darein eingepreßten Ner-
ven des Daums in dem ganzen Leib empfindlich werden; und ist solche Verschärf-
f der Anschlagung nicht über zwey- oder höchstens dreymal vorzunehmen.

" ^ " ^ Zehentens:



V , dr S l)nü.una Zchentens: Bey dem Grad der Schnürung von vorwärts auf böhmische
von vorwärts' auf A r t ist zu beobachten: <. ^« ^ . . ^.
w!) m.chc An. im«. Hat der Freymann jedesmal zwey Handknebeln mit auf M m dersel-

ben aufgewundener 12. Ellen langer Schnur zur Tortur mitzunehmen, damit in
Erforderungsfall, und bey gäher Zerreissung einer Schnur gleich die zwepte ange-
leget werden könne. Wobey zu merken, daß in einer solchen Vorfallenheit die Um-
windungen der Schnur nicht mehr so hoch , und so vielfach , als ansonsten können
veranlasset werden, Massen i n q M t andurch mehr gepeiniget würde , als das Gesetz
ausmeffet, sondern da zum Beyspiel aus einer starken Mannshand 14. Umwindun-
gen thunlich, in der vierten hingegen die Schnur entzwey gerissen wäre, so kann bey
neuerdings angelegter Schnur die Umwindung nur zehenmal vorgenommen werden:
weilen ansonsten, um die Schnürung höher zu treiben, die erste vier nothwendig
doppelt geschehen müßten.

260. Die Anzeichen, daß dieser Grad der Schnürung schon in seiner Ganze
Ippiicirer worden, bestehen in deme: daß erstens: nach Ebenmaß der Länge des
Vorderarms schon 12. i Z . auch bis 14. Umwindungen der Schnur, bis nahe vor
dem Bug des Ellbogens beschehen sind; z w e i t e n s : daß zwischen jeder derley Um-
windung das Fleisch über die Schnur ganz roth, und blaulicht hervorsteige; und
d r i t t e n s : daß beyde Armen schon durch diese Schnürung gänzlichen zusammen-
stosscn.

Ztici. Die Verschärffung dieser Schllürung kann jenen Fa l ls , wenn der In .
quillt sehrscharffanzugreiffen, auf zweyfache Ar t beschehen; erstens : wenn die
Umwindungen der Schnur noch etwas enger, als einen Finger breit angeordnet wer-
den, weilen hierdurch die Anzahl der Schnürungen, welche bis gleich vor dem Bug
des Ellbogens langen müssen, vermehret w i r d ; z w e i t e n s : wenn nach jeder Um-
windung nach vorheriger Anziehung der Freymann mit dem in Händen habenden
Knebel die Schnur auf- und nieder beweget, wodurch die Nerven der Haut noch
mehr irrmret, folglich ganz nothwendig ein grösserer Schmerz verursachet wird.

Von der Schnürung Eilftens: Beobachtung bey der Schn.ürung von rückwärts nach österreicht-
von rückwärts auf sch«p A r t
üstermchl,che rt. ^ ^ ^ . ^ Peinigungsart wird (wenn durch das Veyurtheii dieselbe nicht

einfach angeordnet, oder auf zwey Bände eingeschränket ist) gemeiniglich in Z. Ab-
sätze , oder Bände, deren jeder höchstens 5. Minuten dauret, abgetheilet, und be-
schiehet der erste Band mit einfacher Anleg-oder Umschlingung des kürzeren Theils
der Schnur, das zweyt- und dritte Band aber mit zwcymaliger Umschlingung des
längeren Theils der Schnur über die )un6ur beyder am Rucken mit der Oberfläche
zusamm- und mit den Ballen auswärts gelegten Händen. Wobey zu bemerken,
daß bey Anlegung des dritten Bandes die Schnur von darumen eben nicht öfters,
als M y nal umschlungen werde, weilen eines Theils der Raum der Gelenken von
den VaUen bis an den. Knöchel, welch- letzterer die Weichung der Schnur verhinde-
ren, und also nicht selbst beleget werden muß, eine öftere Umschlingung nicht verstat-
tct, anderen Theils auch durch eine öftere Umschlingung der Schnur der Gewalt
des Anziehens benommen, und andurch der Schmerz vielmehr vermindert, als ver-
grösscrct würde.

liäo. Nach jedem Band der Schnürung pflegt man die Schnur abnehmen,
imd lnqms.een seine gepeinigte Hände vorweisen zu lassen, um ihne allenfalls andurch zur
Vekanntniß zu bewegen; da aber solches eben nichts fruchtet, wird nach solcher kurzen
Mittelweile mit Anlegung des zweyt - und relpeökve dritten Bandes fürgegangen.

zeio. Die Verschärffung sothaner Torquirungsart wird durch öfteres Nach-
lassen, und heftigeres Anziehen der Schnur, insonderheit aber auch andurch bewir-
ket, wenn der des inquiluens Hände am Rucken zusammhaltende Freymannsknecht
während, jedem Bande des inquisstens Hände eine auf die andere abwärts schiebend
öfters beweget, allermassen andurch die Schmerzen um so empfindlicher werden; an-
bey ist

4to. Zu erinneren, daß bey besagter Schnürung an jener Se i te , wo der
Freymann stehet, und die Schnur anziehet, die Hand des inqmktens mehr/ als die

andere
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andere leide, und dahero bisweilen zu geschehen pflege, daß an derselben durch das
zweyte Band unten am Gelenke die Haut in etwas aufgewetzet werde, in welchem
Fall dann der Bedacht dahin zu nehmen, womit Hey dem dritten Band die Schnur
solchergestalten angeleget werde, daß der Freymann auf der anderen Seite zu stehen
komme, folgsam auch die andere Hand den mehreren Gewalt des Anzichcns der
Schnur zu empfinden habe.

Zwölftens: Vey der Folterung, oder Aufziehung auf der Leiter nach böh< Von der Folterung
Mischer A r t ist in Acht zu nehmen : auf der Lcuer.

imü. Die Vollstreckung dieses Grads betreffend, da werden zuförderist dem
InqMeen, da er noch auf der Erden stehet, die beyden Hände auf öem Rucken
kreuzweis mit einem Finger dicken, und y. Ellen langen hanffenen Strick dergestal-
ten zusammengebunden, daß dieser Strick in der Mitte doppelt genommen, in selbem
in besagter Mit te mit Durchziehung der zwey Enden des Stricks eine Schlinge ge-
macht, und mittelst dieser Schlinge die beyde rückwärts kreuzweis gelegte Hände des
InqmNtens in den^unÄuren der c^rporum, nämlichen unter den Knöcheln recht fest
zusammenzufassen kommen. Nach also befestigter Schlinge, und zusammengefaßten
Händen wird dieser Strick doppelt über die zwey Knöcheln geleget, sodann das rechte
Ende des Stricks zwischen der linken, und rechten Hand auf der rechten Seiten des
rückwärts stehenden Inquiluens durchgeschoben, ingleichen wird der linke Strick glei-
chermaffen auf der linken Seiten des in(Mtens zwischen bepden Hänpen durchgezo-
gen, und sodann die zwey Ende des Stricks drey- oder viermal um beyde Hände,
und zwar sowohl unter- als ober den Knöcheln kreuzlveis gebunden , Ww .endlich^
mit zwey-oder drey Knöpfen dergestalten befestiget, auf daß ^
nicht weichen könne, als auch die zwey ersibesagte Ende des Stricks auf jeder Sei-
ten zwey Ellen lang herunterhangen.

Damit diese Bindung deutlicher entnommen werde, ist in der lud A">. z"".
beygeruckccn Beylage der neuen peinlichen Gerichtsordnung in n^un z ' " laeere 1"°.
der also gebundene lnquisst lud (3 , dessen in der behörigen Stellung zusammengefaßte
Hände lud ll, dann dieser durchgeschlungene Strick in seiner eigentlichen Dicke lud
d l , entworffen.

Nach dieser also beschehenen Bindung helfen die Knechte des Scharffrichters
dem bis auf die Beinkleider entblößten inqmüeen auf die Leiter, und setzen denselben
auf dessen Svrösseln also nieder, damit die rückwärts gebundene Hände des Inquiss-
ten an dem fünften Sprösse! der Leiter/ von oben an zu rechnen, angebunden werden
können; dem also sitzenden Inquilieen werden mit den auf jeder Seiten Herunterhan-
genden zwey Enden des St r icks , so in ssxura z ^ z^ers 1«°. lub l l . angemerket sind,
die Hände auf dem besagten fünften Sprösse! der Leiter angebunden. Damit diese
Anbindung richtig beschche , kommet weiters zu bemerken, daß die Hände nicht un-
ter, sondern ober dem fünften Sprösse! gebundener zu legen; ferners, daß sodann
die beyden Ende des Stricks 3. bis 4mal über das Kreuz der Händen mit jedesmaliger
Umwindunq um den fünften Sprösset fest zusammenzuziehen, und sodann mit M y , oder
drey Knöpfen diese Umwindungen also zu verfestigen, damit selbe nicht weichen kön-
nen, Massen sowohl an der Bindung der Händen des lnqujKtens, als auch an der
Befestigung der übrigen zweyen Enden des Stricks an dem fünften Sprossen der Lei-
ter, und der dießfälligen Sicherheit alles gelegen ist. Dann sollte die Bindung ent-
weder an den Sprossen der Leiter, oder an den Händen des inquMtens gähling, und
währender Anspannung nachlassen, oder wohl gar gänzlichen aufgehen, oder zerreis-
sen; so müßte nothwendig der ganze Körper desselben, indeme er ohnehin auf der
Leiter schreq lieget, durch den Gewalt der Umdrehung des aufder Walzen besindll-
chen, und an die Füsse des inquimen festgemachten Stricks von der Leiter abgerissen
werden, und also mitgrosser Beschädigung, und höchster Gefahr des Lebens her-
unterstürzen.

Die Ste l lung, wie der Inquillt bey dieser Anbindung sitze, ist , wie sie et-
was seitwärts zu sehen, in kFura 3"» lacere 2 ^ . lud ä . ; wie sie aber in der geraden
Linie in die Augen fallet, lub n , gezeichnet; die Vorbildung aber der also an dem
fünften Sprösse! gebundenen Händen wird eben allda lud 1.. entworffen. Noch oes-
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ser, und deutlicher hingegen ist diese eigentliche Lage der also angebundenen Händen
Täters IÜO. sud lc. dreysiuh vorgestellct.

Weiters werden dem w ^iNen nach an den fünften Sprösse! bcsagtermassen
beschehener Befestigung der H i n d m , beyde Füsse mit etncm 2. EUc«, m.d ^ lan-
gen, d mn emen Fu,ger dicken hanffenen Strick mittelst drey- bw viermaliger Um-
Windung, und zwar ober den auffcrlichen Knöcheln des Unterschenkels zusammgebun-
den. Gleich ober dieser Bindung wird ein Z Ellen langer, und in der Mitten ein
wenig eingeschnittener, zwey Zoll dicker, etwas breiter hölzerner Knebel aufbeyden
Schienbeinen des lncMtens Überzwergs geleget, nachdeme vochero ln der Mitten
dieses Knebelsein einen starken 'Mannsdaumen dicker, und 6. Ellen langer Hausse«
ner Strick mit einer Schlingen befestiget worden ; welcher Str ick, nachdcme der
Knebel auf die Schienbeine des lnqmlueus schon geleget ist , zwischen beyden Fersen
des Inquiluen ruckwkts über die Bindungen, mit welchen die zwcy Fasse des lncM.
wen zusammengefaßt sind, Hummer hanget, und mit dem anderen Ende in dem auf
der Walzen befindlichen Hacken fcst angemachet w i r d , und sodaim die Handhebeln
dieser Walzen in solange mngcdrehet werden, bis dieser Sttick nicht mehr an den
Sprösseln der Leiter anstosse, sondern ganz frey angespannet scye, dann die Füsse des
Inquiluens hierdurch ganz gleich , und ausgestreckt zu liegen kommen, jedoch olme
daß durch diese Ausstreuung dem zu torquirenden noch ein Schmerzen verursachet
werde.

Dieser also auf die zusammengebundene Füsse des InquMten gelegte Knebel
samt dem darauf in der Mitte befestigten Strick ist in der lub Nro. zno. der peinli-
chen Gerichtsordnung angeführten Beylage :'n I^ters ,mo 6xurZe zeiN suk k'. <̂  L.,
und wie er schon auf den Füssen des Inquiliten festgcmachet ist , in si^urZe ZtiZ? we-
ls 2äo sul) N. angemerket. Die Walzen, auf dessen Mit te der Hacken zu ersehen,
und auf welchem der andere Theil des an dem Knebel mit einer Schlinge geknüpf-
ten Stricks befestiget w i r d , ist ohnehin schon m i^ura I t ia latere imo lud L. öl 6.
angeführet worden.

Wenn dieses alles sowohl in Ansehung der Anbindung der Händen an die
Leiter, als auch in Ansehung des an die untere Walzen befestigten anderen Endes
des S t r i cks , und der hierdurch beschehenen gleichen , jedoch noch nicht schmerzlichen
Ausdähnung der Fassen des l e i n t e n beschehen, haltet der zu den Handhebeln der
Walzen bestimmte Knecht des FreymannS mit dem Gesicht gegen die gerichtliche
co-nmMrien stehend, einen dieser Handhebeln dergestalten fest, daß der Strick so-
wohl, als die Füffe in dieser besagten gleichen Lage bleiben, wie ex ü^urH Ztia wa-
rs 260 luk 1?. die Stellung dieses Knechts zu entnehmen.

Der Schaiffrichter stehet mit dem rechten Fuß um einen Sprösset tieffer,
als des inqmsnen Füsse langen, zur rechten desselben etwas seitwärts auf der Leiter,
damit er dem;u rorquirenden in das Gesicht sehen könne, und den linken Fuß, auf
daß er desto leichter sich seitwärts lenken könne, läßt er durch die Sprösse! hinunter
hangen.

Die linke Hand giebt er unter den Rucken des InquiNeen , und mit der rech-
ten haltet er denselben unter dem Bauch bey dem Binde! der Beinkleider, damit bey
besuchender Anziehung der Inquittt nicht gähl ing, sondern nach , und nach über die
Sprossen der Leiter hinunter komme, und er Scharffrichter in den letzten Minuten die-
ser Peimgungsart den i ^ M e e n mit dem Leib h i n , und her bewegen könne, auf daß
die Ausdähnung bis zu den vollkommenen Grad gleichförmig beschehe. Diese Stel-
lung desScharssrichters vor angehender Folterung ist in kxma ^ were 260 mb k ,
dann bey dieser wirklich vorgenommenen Peinigungsart in der nämlichen Figur ws -
re Ztio ebenfalls luk L. entworffen.

Hinter der Leiter stehet auf der Erden ein anderer Knecht des Scharssrich-
ters, welcher die msammengebundene Füsse des Inquilieen beständig vorwärts schie-
bet, damit selbe nicht an den Sprsffeln der Leiter anstossen, weilen durch die Stem-
mung der Fersen an den besagten Sprssseln die Ziehung gehemmet würde.

Dte Stellung dieses Knechts ist in Kxma M wtere 260 lud (3 , und in l.z-
zno ebenfalls lud <3 entworffen.

Es
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Es ist also in I.2tere 260 dieser dritten Figur die genaue Vorstelluna ange.
bracht worden, wie alles zu den Grad der Folterung , ehender selbe annoch wirklich
empfindlich, zubereitet seyn muß, samt den wahren Stellungen des l^ui/uens lud
>v., des Scharffrichters lud L., des Knechts, welcher einen Handhebel fest, und
zur weiteren Umdrehung bereit haltet, suk 1?., des zweytcn Knechts , so hinter der
Leiter die Füsse des lnqMeen vorwärts schiebet, sub <3., dann der Lage der ange«
bundenen Händen des inquj'ltens sui, l . . , und endlichen mit Bemerkung der damals
seitwärts zu sehenden, und hauptsächlichen bey der wirklichen Folter sodann zu be-
merkenden Theilen seines Korpers, als der Schulterhöhe, oder 8ummi lmmori lud» c . ,
der Flachsen des groffen Brus t -^u lcu is (welcher die Achselhöhle mit ausmachet)
lud l ) , und der ganzen Achselhöhle luk X.

Damit aber diese erstbesagte Theile des inquilwns von beyden Seiten in die-
ser Stellung gesehen werden mögen, ist in eoclem wer? 260 lud u . der inc jMt , wie
dessen oberer Leib in der geraden Linie von vorwärts mit beyden Schulterhöhen lub
c. , dann bepden Flachsen der grossen Brust-k lukuln lud l). zu betrachten kommet,
abgezeichnet worden.

Da nun dergestalten die Zurichtung zur wirklichen Folterung beschehen, wird
dem InquiNten neuerdings von den Gerichts - commisskriis zugesprochen , die Wahr-
heit lieber noch ehender zu gestehen , als es auf Hiese so empfindliche Peinigung an-
kommen zu lassen.

Vey ferneren Verneinen wird nach der von dem Inquilieen erthcilten, und
bevor aufgezeichneten Antwor t , dem bey den Handhebeln lud 5. stehenden Knecht
anbefohlen, ganz langsam die Walzen anzuziehen, wo sodann die S tund , und Mi«
nute/ in welcher die erste Umdrehung beschicket / aä pwtocollum zu vermerken/ in-
dcme damals dieser Grad wirklich anfanget.

Nach dieser sowohl, als auch nach jeder derley Umwindung kommet Haupt-
sächlichen zu beobachten: daß der die Handhebeln der Walzen 6irißirende Knecht des
Freymanns selbe also fest halte, damit die Walze weder vorwärts, noch zurück im
mindesten beweget werde, sondern in der nämlichen Lage bleibe, wie sie nach jegli«
cher Umwindung zu stehen gekommen, Massen ansonst durch die Zurucklaffung der
( ^äu3 i 'ortmN allzeit anwiederum geminderet, durch die weitere Anziehung aber
unbillig nach Willkuhr dieses Knechts verschaffet würde.

Es hat also dieser Knecht mit den in Händen haltenden Handhebeln der
Walzen nicht die geringste Bewegung zu machen, ausser es werde die Umdrehung
von den Gerichts-c^amnussarien angeordnet; diese Umdrehung aber wird nach Ein-
(Heilung der iu dem Beyurtheil ausgemessenen Zeitmaß (allermassen ansonst, wo kei-
ne Zeitlänge durch das Beyurtheil bestimmet ist, insgemein der Grad der Folter 15.
Minuten zu dauren hat) nach, und nach anbefohlen, bis die Ausdähnung des in-
(Mcen seine Vollkommenheit erreichet hat.

Wobey annoch ganz besonders in Acht zu nehmen , daß diese Umwindungen
jedesmal langsam, und nicht stark, sondern nach, und nach, und also in mehreren
Absätzen beschehe, Massen ansonsten durch die gahe Anziehung der Handhebeln ganz
leicht eine LuxZtion des Armbeins, und Abreissung der i^meneen erfolgen , und
also dem inquiNeen ein unwiederbringlicher Schaden zugefüget werden könnte.

260. Die Anzeichen , daß diese Folterung wirklich in ihrer Vollkommenheit
scye, sind folgende: wenn E r s t e n s : der Körper des InqMtens nach, und nach
so ausgedahnet w i rd , daß die beyde Hände schon rückwärts umaedreheter nach kw-
Portion des inquilucn über dem Kopf zu sehen. Z w e i t e n s : wenn die Schulterhö-
hen, oder 3ummum Kumeri unterwärts gestellet sind. D r i t t e n s : wenn die Achsel-
höhlen , oder (Evitas 2xill2ri8 ganz verlohren. V i e r t e n s : wenn die Flachsen deS
grossen Brust -k lu ldu ls , welcher die Achselhöhle mit-ausmachet, samt der allda be-
findlichen Haut beyderseits also angespannet ist, als wenn solche zerreissen wollte, und
die Haut gleichsam glänzend scheinet. Endlichen Fünf tens : wenn bey der Achsel-
höhle cin Schnapper, oder Kracher zu hören , welches ein Zeichen ist , daß durch
die bisherige Anspannung der Kopf des Armbeins von der Fläche der ^mculations-
Höhle sich gehoben habe, nach welchen Schnalzer nicht mehr kann angezogen werden.

B 2 Damit



Damit dieser 6s26u5 ^orcurg? in seiner vollen Maß aller Möglichkeit nach
erkläret werde, ist in vorbemeldter Beylagc l'^urcl z^a lacole Z ^ suo ^. der l»quis?s,
me selber nach sattsamer Ausdähnung auf der Leiter etwas seitwärts zu sehen, des-
sen durch die Folterung unterwärts gestellte Schulterhöhen, ode- 8 u - ^ u ^ -,u^on
ü,k c , die vollkommen ausgespannte Flächsen des grossm Brust-^luseu^s s») O.,
M welche die in l.a^rs 260 dieser Figur lub l ( . angemerkte Achselhöhle veldccket,
und vcrlichre» machet, genau gezeichnet; lud L. ist die Stellung des Scharffnchtels,
dann dessen zwep Knechten lud 5. 6c 0 . , nicht minder Wd K4. dlc vier Handhebeln
der Walzen angemerkt.

Um l un von allen Gegenden diese Stellung der wirklich gänzlichen vollzoge-
nen Folterung begrifflich zu machen, ist in dem namllchcn were Zl<0 lud L. der nach
vollkommenen Grad der Folterung vorwärts anzusehende Inq'lisit, und iub I t . , wie
selber nach der Seiten zu besichtigen kommet, vorgestellet, und in allen dreyen erst<
erwehnten Vorstellungen die Lage der angebundenen Händen WK K., die Schulte» hö>
hen lud <^., und die Brust-.^lülcuin sul) 0 . entworfen; wo anbcy , wenn man die
m tUUlH ZtlH wtere 260 besagtermassen unter eben diesen lottern ausgeworffene, mit
den in wtere Ztio bemerkten Schulte! höhen, und Flächsen des grossen Bttist-Alusculs,
dann die Hände des Inquisieen in Lacere 2öo suk l . . mit dessen Händen in l ^ w n zcio
iub t ( . samt der beyderseitigen Lage des in'Wlnens lub ^. zusamnlcnhaltct, sich die
Wirkung dieser durch die Folcerung erfolgten Lxtenlion, und Verdrehung der Ar-
men, und dießfälliger Theilen ganz leicht begreiffen läßt.

ztiö. Diese Peinigungsart, wenn selbe zu ihrer Vollkommenheit nach vor-
gesetzter Ordnung getrieben wi rd, kann durch keine erlaubte Mi t te l verschärffet wer-
den, ausser daß, wenn einer von sonderbarer starken (Üomplexion ist , bey welchem
schon fast in dm letzteren Minuten der Tortur kein Kracher, oder Schnalzer zu hö-
ren gewesen, selber von dem Schal ffrichter ganz langsam mit dem Leib h in , und her
zu bewegen, wodurch der höchste Grad der T o r t u r , nämlich die Hebung des Arm-
Heins von der Fläche der ^niculIt ionsl Höhle zu Stande gebracht wird.

4to. Die Maßregeln, welche die hierzu bestellte Gerichts-^ommilkrien bey
Vornehmung der Folterung zu beobachten haben, bestehen in folgenden:

Der erste Gegenstand dieser Obsicht ist , damit dem Inquiliecn die Folterung
nicht also I p M i r e t werde, daß er dieselbe nicht in seinem vollkommenen Grad em-
pfinde; dieses beschießet, wenn man genau Acht hat, ob erstens: die Schulterhö-
hen unterwärts gestellet? änderten«: ob die rückwärtsverdrehcteHände des Inquill-
ten über den Kovfä propomone seiner Grosse zu sehen ? d r i t t e n s : ob die Achsel-
höhle sich schon fast gänzlichen verlohren? v i e r t e n s : ob ein Schnalzer, oder Kra-
cher bey den Achselhöhlen zu hören gewesen ? fün f tens : ist besonders zu verhüten,
daß der die Handhebeln der Walzen umdrehende Knecht des Scharffrichters nicht
nach beschehener Umwindung anwiedermn etwas nachlasse, indeme wahrend dieser
Zeit der Nachlassung der Inqmlie eine ungemeine Erleichterung empfände; endlichen,
und sechstens: ist hauptsächlichen bey diesem Grad nicht zu gestatten, daß dem wäh-
rend dieser Peinigung ein Waffer verlangenden inquiliten selbes abgereichet werde:
es wäre dann, daß auf Befund des anwesenden pd^l ic i , und (Hirurgi wegen zustop-
fender Ohnmacht dieses die Noch erforderte.

Der zwcyte Gegenstand der bey dieser Peinigungsart von den Gcrickts-
Comnulkrien zu tragenden Sorgfalt ist, damit dem lnquiliten die Folter nicht also
2ppliciret werde, daß er hierdurch einen unwiederbringlichen Schaden leiden möchte,
und bestehet selbe in folgenden : damit

Erstens: Der Scharssrichrer ermahnet werde, die Bindung der Händen an
den fünften Sprossen der Leiter also sicher zu machen, damit selbe nicht etwann gah-
ling entzwcy relffe, wodurch schon besagtermassen geschähe, daß bcy Anziehung des
an dem Knebel befestigten Stricks der i n ^ M t von der Leiter stürzete.

Andertens: Damit die Umdrehung der Handhebeln an der Walzen lang-
sam, und nach, und nach , dann in mehreren Absätzen beschehe, indemc ebenfalls
eiwehmermnssen durch eine gähe, und übereilte Anziehung der inquiNt lahm werden
durffre.

Dri t tens:



zur Theresianisch- peinlichen G e r i c h t s o r d n u n g , Kum. 5. 1?

Drit tens: A u f daß nach erfolgten Schnalzer, oder Kracher keine weitere
Anziehung, oder Umdrehung der Handhebeln der Walzen vorgenommen werde,
dann in diesem Fal l könnte eine I^uxation des Armbeins, und Abreissung der l ^ -
menten beschehcn.

Wie dann auch ferners durch die dabey entstehende allzuheftige Ausdähnung
des Ruckqrads, und des darinnen sich befindlichen Ruckenmarks, oder me^uliX 5pi-
N2Ü8 ein Schlagstuß erfolgen würde: nebst deme stünde auch ein heftiges Blutspeyen,
oder ttümoptüiiiL zu besorgen , welche theils durch die Anspannung , theils durch die
Campresslun der Brust sich ganz leicht bey weiterer Ausdähnung ergeben würde:
ingleichen, und

Viertens: I s t wohl zu bemerken : daß nach vollendeter Folter die Nach-
lassung der Walzen nicht gahlmg, sondern langsam bcschche, weilen ansonsten durch
die allzuheftige Schmerzen , so diese gahe Nachlassung oerursachete, eine Ohnmacht,
oder auch eine Zerrüttung des Rückenmarks erfolgen müßte, auf welche sich ganz
leicht eine pa^l^sis, oder Lähmung ergeben dürfftc.

Schlüsilichen kommet eben bey diesem Grad auch zu merken: daß bey jeder
Umdrehung der Walzen der anwesende Pd)'sicu5, Md ^nim^us genaue Obsicht auf
den InqMccn zu tragen , und die Lage seiner Gliedluassen sowohl, als die Stärke,
oder Schwäche des zu corquirenden wohl zu überlegen , daun nach diesem Befund
ihre gewissenhafte Aeusserung (welche bewnders bcy den letzteren Anziehungen von den
CommMrien jedesmal anzuverlangcn ist) zu erthcilen haben.

Dreyzehentens: Zum Aufziehen, oder Folterung in der Luft nach östcrrei- Von der Wolter, und
chischer Uebung ist die ^^ckine samt Zugehörungen in der lud n. 410. der peinlichen ^ " " s m derluft.
Gerichtsordnung einkommenden Bcylage lud Nßurä ztia lacere imo. sl 260, dann
auf was Weise andurch der lnquilit in die Luft aufgezogen, und gerecket werde?
abgeschilderet, und ausführlich erkläret.

Dieses Aufziehen, oder Reck.n in der Luft wird eben, wie die österreichische
Schnürung, in dreymallgcr Abtheilung dergestalten unterbrochener vorgenommen,
daß der inquilic ein- so anderesmal bey einer Ellen hoch von der Erde in der Luft
zu hangen kommet, sohin aber jedesmal nach Verlauff höchstens 5. Minuten wieder
vollkommen auf die Erde herab, und das Aufzugseil ganz sachte nachgelassen werde;
und pfteget solches Aufziehen das erstemal ohne, das zweytcmal aber mit Einhän-
gung an die Füsse eines 25. pfundigen , und das drittemal nach Abthuung dieses
kleineren, mit Einhängung eines grösseren 46. Pfund schweren Gewichts zu be-
schehen.

Wenn nun die Bosheit des inquiNtens auch eine Verschiffung dieser Tor-
tursart erforderet, so bestehet solche in deme, daß der Freymann das von dem hier-
an in der Luft Hangenden lnquüisen angespannte Sei l drey, oder vier Spannen hoch
ober der Walzen der Au fzugs -k le ine mit den Fingern einer Hand ergreiffet, sol-
ches in etwas zu sich ziehend noch mehr anspannet, und sohin gähling wiederum aus-
lasset, als wodurch der Körper des lilquiluen geschüttlet, und durch solche Erschüt-
terung ihme Inquiliren ein weit heftigerer Schmerzen, als durch das Aufziehe« selbst
verurlachet wird. Dahero auch diese Ar t der Verschärffung, die man insgemein
das Schnellen nennet, bcy jedesmaligen Aufziehen ohne, und mit den Gewlchtern
nicht öfters, als höchstens dreymal unternommen zu werden pfteget.

Bey Vomehmung des erstbesagten Aufziehen , oder Schnellen ist der Be-
dacht zu nehmen, daß das Aufziehen jedesmal ganz langsam, wie auch das Schnel-
len nicht allzustark, und dermalst» bezchehe, daß zwar andurch die Mäuslein der
Achselgelenkcn jedoch aber das Armbein
aus ihrer Lage an dem Schulterblatt nicht herausweiche, so durch das allzugähe
Aufziehen, oder allzustarke Schnellen verursachet werden könnte, allermassen durch
eine sich also ergebende ^uxucwl» nicht allein al l - weiter- peinlicher F5rga,ig hinter-
siellig gemacht wurde, sondern auch dem Inqmüten zu einem Nachchcil gerei-
chen dülffte.

Vlerzchenttns : Den Tottursgrad des Feuers nach böhmischer Ucbung be- Von der Feuertortur.
treffend, da lst ^

B H imö. Er-



im«. Erforderlich, daß der I^msse also , wie scholl Hieroben A. ze« acl
^rticuwm zZvum vers. zwölftens: erwehnet worden, aus der Folter vollkommen
ausgedähnter liege, indeme ohne bevor beschehcner Folterung dieser Grad nienmlens
gegeben wird ; folglichen gehören zur V»>rnehmung dieser T o r t m s a r t , nämlichen
dcs Feuers all^ jene inttrumen^, und Personen , welche zu der Folter erforderet
werden; wo sodann um den also ausgestreckten li^uiliten mit dem Feuer anzugreift
fen, zwey angezündete Buschen Unfchlittkerzen nothwendig. Jeder dieser in der
Mitte wohl zusammengebundener Büschen bestehet aus 8. Kerzen, welche einer
starken Mannsspanne lang sind, und wovon eine ungefähr 2 5 Loch waget. Einer
dieser also zusammengebundenen Buschen ist in der in der peinlichen Gerichtsordnung
lud 5l. ztio angefügten Beylage in kLMH 4t2 wei-e IM« lud L , dann die eigentliche
Längs/ und Dicke der darin» enthaltenen 8. Kerzen lud ^v. gezeichnet.

Die Ursache/ warum jeder dieser Buschen in der Mit te fest zusammenge-
bunden seyn muß , bestehet hierinnen, weilen ansonsten währender Vrenmmg die
Lichter in der Hand des Freymanns auseinander rutschen, oder wohl gar eine, ooer
die andere Kerzen auf den Leib des incMten fallen dürffte.

Es können aber nur Unschlitt- und nicht Wachskerzen zu dieser Peinigung
genommen werden, indeme die Wachskerzen nienmlens eine so grosse Flamme von
sich geben, als die Peinigung des Inqmsuens erforderet, dann auch dieselben wegen
der Dünne des Dachrs bey wirklicher ^ p M i r u n g des Feuers viel leichter erlösihen
würden.

2clc>. Der Tortursgrad des Feuers ist folgendergestalt vorzunehmen, und
zu vollziehen. Gleich nach Verlauff der für den Grad der Folterung bestimmten
Zeit, während welcher die Ausspannung dcs Leibs obbemeldtermassen geschehen ist,
wird dem Freymann in jede Hand ein schon beschriebener Buschen brennender Un
schlirtkerzen gegeben, sodann wendet sich derselbe dergestalten u m , daß er des In^ui-
sums Füsse zwischen den seinigen habe, und mit seinem Kopf gegen des zu tarqui
renden Brust stehe, dann die in beyden Händen haltende, und angezündete Kerzen
zur Vrcnnung bereit halte, wo entzwischen die Handhebeln der Walzen von dem
Knecht des Scharffnchters mit aller Behutsamkeit aus den Hieroben bey der böhmi-
schen Folterung angeführten Ursachen, ohne mindeste Bewegung fest zu l M
ten sind.

I n dieser Stellung wild dem inquickm eine ganz kurze Erinnerung, nicht
länger auf der Unwahrheit zu beharren gemacht, und bep desselben fortdaurender
Laugnung, da ehebevor seine hierauf ertheilte Anlwott aufgezeichnet worden / dem
Scharssrichter anbefohlen, die Peinigung mit dem Feuer vorzunehmen.

Die Anrede, so zwischen der Folterung, und diesem Grad der Tortur den:
Inquiliten von Seiten der Gerichts-^ommisskrien beschuhet, muß von darumen ganz
kurz, und zwischen beyden Graden nur ein kleiner Zwischenraum von ungefähr ein-
oder zwey Minuten seyn, Massen ansonsten der i n q M t die Schmerzen der Folterung
langer, als die für solchen Grad festgesetzte Zeit bekraget, erdulden müßte.

Nach also dem Freymann crtheilten Befehl , die wirkliche Bremmng vor-
zunehmen, fahret derselbe mit den also angezündeten Kerzen dem lnqmluen auf dk
beyden Seitemheile der Brust, oder w ^ peätariz in der mittercn Gcgcnd zwizchen
der Achsel, dann der Weiche (Umgenannt) und zwar in die Rundung z .b is^mal
herum, jedoch mit dieser Behutsamkeit, damit die in den zwcy Büschen eingebunde-
ne erstere Kerzen mit dem Dacht an den Leib des zu tar^uirellden ankommen, von de»
übrigen aber die Flammen auf die zu brennende Theile spielen, von darumen auch
der Freymann die zwcy Bund Kerzen etwas schreg halten muß.

Während dieser also beschehenden ersten Brennung wird die S t u n d , und
Minute vermerket, indeme damals dieser Grad der Tortur seinen Anfang nimmr.

Diese auf jeder Seiten gleichsam durch drey runde Zirkel zu beschehende
Brennung wird während der Zettfrist von 15. Minuten (wenn nämlichen eine gan;c
Viertelstund für diese Peinigungsart zuerkennet worden) 10. bis u m a l wiederho-
le t ; wo folgsam solche Brennung 2 Proportion? des Zeitraums sich verminderet,
wenn durch Beyurtheil eine kürzere Zeit zu diesen Grad bestimmet worden.

Damit



peinlichen Ger ichtsordnung, Num. Z. 15

Damit diese Ar t der Peinigung um soviel deutlicher entnommen werden mö-
ge, tst diezelbe in der lud n. zcio. der allgemein- peinlichen Gerichtsordnung angefügten
^Itplage m ti^ufä 4t2 lätere 2clo vollkommen entlvorffen, und zwar

8ud ^ . ist der Inqmllt, wle selber etwas von der Seite nach vollzogener Aus-
dahnung während des Grads des FcuerS auf der Folter anzusehen kommet;

5ud tz. I s t die hierzu erforderliche eigentliche Stellung des Frcymanns; lud
c. sind die durch die unterwärts gedrehte Schulterhöhen verdeckte Achselhöhlen; lud
N die Welche, oder so genannte i w des inqu.iuens (zwischen welcher, und der Ach-
selhohle dle Blennung vorzunehmen) lud L. die bcyde Warzen der Brust, welche,
wte jchon weilers anzuführen kommet, mit dem Feuer zu verschonen.

äul. 5'. Die zwey angezündete, und etwas schirff an den Lelb des lnqmwens
zu haltende Buzchen Unschlittkerzcn, und

6ub Q. Die gleichsam in einem Zirkel durch diese Peinigung gebrennte Flecke
dcs Leibs angemerker.

Angleichen ist lud <3. der die Handhebeln der Walzen festhaltende Knecht des
F^eymanns; dann lud W. der hinter der Leiter stehende Knecht, welcher in Erforde-
l ungsfall 0« brennende Buschen der Lichter abputzet, zu ersehen.

6ud l̂ ic. i t . ist der lnquilit, wie er nach vollzogenen Grad der Brennung
ganzlichen seitwärts/ undludlir. x . , wle selber in der geraden l^inis anzusehen, ent-
nMffen, in welcher letzteren Stellung die beyden Brustwarzen des zu to^uirenden
lud 6 , ; die verdeckte Achjelhöhleu lud c.; die eigentliche runde Zirkel, oder Flecke
der Brennung lud 1..; dann die Weiche desselben, als allwo die Brennung sich endi<
gct, lud D. sich ganz deutlich vor Augen, stellen.

Die Vollkommenheit dieses Grads, lasset sich blos allein hierdurch bestim-
men, wenn nämlichen während der zu diesem Grad bestimmten Zeitfrist diese erwehn-
tc Brenuung mit den gewöhnlichen Wiederholungen vollbracht worden ; und ist des-
sen, daß nämlich diese Art der Peinigung nicht aus anderen Umständen kann ermes-
senwerden, der etgemliche Grund hierinnen, weilen, da die Beschaffenheit der Haut
nicht einerlep ist, sie bey einem ehender, als bey dem anderen roch wird, und auch die
Wasserblasen des gebrennten Oberhautleins nach Compwxion des Inqmweus früher,
und später auffahren, nicht minder keineswegs bey jedwederen die Schurffen, und
Rufen der Hau t , oder so genannte Ou lw zum Vorschein kommen.

Ztiö. Bey diesem Feuergrad ist als eilte Verschärffung anzusehen, wenn die
jedesmalige Vrennung nicht von beyden Seiten zugleich, sondern beförderist auf ei-
ner, und nach dessen Endigung auf der anderen Seiten beschiehct, weilen solcherge-
stalt die Zeit des Leidens abgetheilet w i rd , und der tnquilic an statt auf einmal,
nach, und nach den Schmerzen des Feuers empfindet.

Ingleichen kann dieser Grad andurch verschärftet werden, wenn in den besag-
ten Theilen des Inquilnen, nämlich zwischen der Achsel, und der Weiche die Bren«
nung nicht immer auf dem nämlichen O t t beschiehet, sondern jedesmal eine ftltche
Hal l t mit dem Feuer angegriffen wird ; Massen, da auf den schon gebrennten Orten
der Schmelzen annoch fortdaueret, derselbe anwiederum auf den neuetdmgs gebrenn-
tcu Thcilen entstehet.

4t(>. Die Obsicht der Gerichts-^ommissarien hat dahin zu gehen, damit bey
der Fenertortur entgegen die vorgeschriebene Maßregeln zu Beschädigung des inqui-
wen kein Nxoek begangen, auch unter anderen besorget werde, daß die ^utiouw der
durch die Brennung ettvann aufgezogenen Wasserblasen, und die sich zeigende Schürft
fen, oder so genannte Outt« durch die Anreibung des Dachts der Lichtern nicht weg-
gcstieiffet werden, weilen hierdurch eine Auströcknung der Haut , eine tiefe Entzün-
dung, und endlichen eine in die darunter liegende xiulculn dringende heftige Vereyte,
rung, oder S'mplir^iun entstehen könnte; wle auch daß die Brüste des inqu^een,
und derselben Wärzl>in, oder paplüX mit dem Feuer nicht berühret werden, weilen
die zäncre Haut an selben sich leichtlich entzünden, und diese Entzündung m die drü-
siitc, und gefährlichste Theile der Brust dringen dürffte. Wo übrigens die bep die-
sem O ^ „ 1>"„r2e ebenfalls von Selten des anwesenden r k / l w i , und cwmsß, ge-

naucst zu tragende Hbsicht hauptsächlichen bestimmen muß, in wieweit entweder nach
Oomplexion
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compwxion des zu wrqmrenden, oder wegen znsiosscnd- besonderer Umstanden der-
selbe mit dem Feuer angegriffen werden könne.

Von dem Gebrauch Fünfzehentens: Den Gebrauch der Beinschrauben betreffend , da ist schon
der. Bemschraubm. .̂  ^ peinlichen Gerichtsordnung ^niculo zZvo. gemeldet worden, daß dieseTorrms-

art keinen besonderen Tortmsgrad ausmache, sondern nur auf jenen F a l l , wenn ei-
nes aus den sonst gewöhnlichen Tortursmstrumenten nicht angewendet werden kann,
nachhülfflich zu gebrauchen seye. Wenn also bcwandtcn Umständen nach auf den
Beinschrauben, oder spanischen Stiefel zu erkennen befunden wird , so kann selber
an einem, oder wohl auch an bepden Füssen, jedoch nicht zugleich, sondern von ei-
nem auf den anderen dergestalten angeleget werden, daß das untere stäche Eisen un-
ten an den Waden, und das obere gebogene Eisen hievon über das Schien- und Wa-
dmbein zu liegen komme; welche bcyde Eisen dann an ihren bcudcn Enden mit dem
Schraubenschlüssel an den Echraubenspindeln wechselweise ganz langsam in soweit
zusammengezogen werden können, bis die Haut des gepreßten Wadens ganz fest an-
gespannet ist, und gleichsam aufspringen zu wollen anscheinet.

Diese schmerzliche Pressung der Flachsen , und Nerven des 'Wadens solle
nach den Hieroben w.zto 26 ^mcuwm zZvum. verlu sechstens, und vers. neuntens: ein-
kommenden Maßregeln insgemein (wenn nicht etwann bey grossen Böswichrcn dieser
Grad Nmpliciter, und unbestimmt, somit gemeiner Ordnung nach auf 15. Minu-
ten, oder auch ausdrücklich auf eine ganze Viertelstunde zuerkennet w i rd ) sonst nur
eine halbe Viertelstund daurcn; und kann diese Peinigungsart allenfalls mit deme
verschärftet werden, daß der Freymann, jedoch nicht mit der Hülse, sondern nur mit
dem Knöpfet, oder Spitze des Schraubenschlüssels auf das obere Thei l des spani-
schen Stiefels klopfe; als wodurch die darunter gepreßte Flächsen, und Nerven er-
schütteret, und die Schmerzen durch den ganzen Körper empfindlich werden.

Es muß aber solches Klopfen nur gelind, auch nicht öfters , als höchstens
dreymal, und bevor noch die Zusammenschraubung ihre volle Maß erreichet hat , be-
schehen; desgleichen auch die Zusammenschraubung des spanischen Stiefels selbst be-
sonders behutsam an beyden Spindeln gleich wechselweise zu unternehmen is t , an-
crwogen sonst andurch gar leicht das Schienbein geschricket, oder wohl gar gebro-
chen werden könnte.

Wobey weiter zu bemerken, daß, nachdeme dem Inquiliten nach Zielgebung
des Beyurtheils auf einem, oder deyden Füssen die Schraubsiieseln angeleget, und
mittelst durch den wechselweise angesteckten Echraubschlüssel beschehener bepderseitiger
Umwmdung der Schraubspindeln dergestalten befestiget sind, daß sie auf dem vor-
deren Theil des Unterschenkels, und auf dem Waden bkyderftits anliegen, jedoch
aber von dem zu torqmrenden noch kein Schmerz gefühlet werde, folgsam der Frcy-
mann den also angesteckten Gchraubschlüssel zur weiteren, und bey erster Ruckung
empfindlichen Umdrehung bereit haltet, so ist hierauf der Inqmlit ernstlich zu ermah-
nen, die Wahrheit, ohne es auf diese Peinigung ankommen zu lassen, viel lieber
zu gestehen. Und da dieses nichts fruchtet, wird dem Freymann anbefohlen, den
Schraubschlüffel an den Schraubspindeln umzudrehen ; womit also dieser Grad sei-
nen Anfang nimmt, somit die Aufzeichnung der Stunde, und M i n u t e , in welcher
der Inquikt mit dieser Peinigung angegriffen worden, zu beschehen hat.

Es hat demnach der Freymann bey jedesmal ihme hierzu ertheilten Befehl
an alle Schraubspindeln nach , und nach die Hülsen des Schraubschlüssels anzuste-
cken, und die Umdrehung überall dergestalten gleich vorzunehmen, damit auf keiner
Seite eine engere Zusammenschraubung beschehe, Massen ansonst der l n < M t auf ei-
nem Fuß mehr, als auf dem anderen gemarteret würde.

Diese Anordnung der Umdrehungen wird nach Cintheilung der für diesen
Grad bestimmten Zeitfrist immer wiederholet, in solang, bis die Peinigung ihre
Vollkommenheit erreichet hat.

Rum. 6".
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. 6 .

es zu halten, wenn Jemanden die Gnad erst auf dem Richtplatz
kund zu machen ist?

von höchsten O r t eitlem Missethäter die Lebensgnade mit dem Bcysatz er-
theilet w i rd , daß er die Todesängsten auszustehen habe, und lhme die Gnade

erst auf dem Richtplatz kund zu machen seye, da ist zu beooachlen, daß solchen Falls
dem Verurtheilten sein Todesurtheil der gewöhnlichen Ordnung nach vollständig an-
gekündet, und er zum Richtplatz ausgeführet, auch erst daselbst der Freymann von
dem Bannrichter, oder sonst dazu bestimmten, und zur genausten Geheimhaltung
eigends angewiesenen Gerichtsperson in der S t t l l e , und ganz unvermerkt wegen der
vorhandenen Gnadertheilung inttrmret werden ftlle; wo sodann von demselben die
öffentliche Anfrage zu beschehen hat: Ob keine Gnade vorhanden seye? worauf der
Bannrichter, oder sonstige Gerichtsperson, welche dahin abgeordnet zu werden pfte«
get, die Gnade des Lebens verkündet: wasmaffen nämlichen I h r o Majestät :c. :c.
wie es nämlichen die lormalia der ^ßMmt jon nach ihrem weiteren Innhal t mit sich
bringen. Es hat demnach der cnmjnHl-Richter eine sogestalte Begnadigung bey
sonst unausbleiblich- empfindlicher Ahndung ganz geheim zu halten, damit vor der
Zeit unter dem Volk hievon nichts kund werde, minder aber dem Delinquenten was
zu Ohren kommen möge.

7 .
Homi ^pk.m ^mum v ^ s viertens.

Ob sich des Vergleiteten vor ?udkcirung seines Straffurtheils ge-
sanglich zu versicheren seye?

ist in dem Text des neuen c^iminal-Rechts unter anderen geordnet, daß das
sichere Geleit nicht länger daure, als bis die Erkanntnuß ergehet, und wenn

solche Erkanntnuß ergangen, eben andurch das Geleit aufhöre; und dieses aus dem
gerechten Beweggrund: weilen der Klvu» 6un6uHu5 nach dem rechtlichen Endzweck
zu Vereid igung der Unschuldigen/ nicht aber zum Schutz, und Durchhelffung der
Schuldigen zu dienen hat.

Nachdeme nun der wortdeutliche Ausdruck des T'extus vermag, daß die
Wirkung des sicheren Geleits von Zeit der ergangenen Erkanntnuß aufhöre, so M e s -
set sich von selbst, daß der Richter, um sich des schuldig befundenen Thaters zu ver-
sicheren, nicht allererst die publication des Urtheils abzuwarten habe.

Gleichwie aber bedenklich gefunden worden, solch- nähere Erläuterung dem
Text einzuverleiben, so wird hiemit allen criminal-Richtern anbefohlen, daß, so-
bald entgegen einen Vergleiteten durch ordentlich beschlossene criminai-Erkanntnuß
eine Todes- oder Lcibsstrasse verhänget worden, nach solch- geschöpfter Erkannmuß
der vergleitet gewesene, und nunmehro schuldig befundene Thäter alsogleich, somit
annoch vor derselben ?ubii«tion mit Arrest beleget werden solle.

C
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I n Betreff der aus Ueberdruß des Lebens begehenden Gotteslö
stmmg.

hat die leidige Erfahrung mchrfältig gegeben , daß einige im Müsslggang,
und Untugenden erwachsene, oder sonst übel erzogene Leute aus Kleinmüthlg-

kcit, und Ueberdruß ihres elenden , und gemeiniglich lastervollen Lebens , um sol-
ches abzukürzen, und durch einen geschwinden Schwel dschlag zu Ende zu bringen, den
verzweifelten Entschluß gcfasset, eine mit der Todcsstraffe belegte Unthat, und zwar
meisiemhcils gotteslästerische Unternehmungen mit Zerbrcch - und Zerschlagung
des Crucifixes, oder anderer heiligen Bildnissen, und derlcy Entehrungen wissent-
und vorschlich zu begehen, und auch solchergestattcn ihren Endzweck erreichet
haben.

Da nun die Lasterthatcn mit solchen Straffen, die den Thatern am empfind-
lichsten fallen, zu belegen sind, somit nicht zuzugeben ist, daß BöSwichte, denen
das Leben zum Ueberdruß, und der Tod zum Vergnügen gereichet, zu ihren erwünsch«
ten Ziel des vorcilcndcn Todes gelangen mögen, so ist die höchste Verordnung, daß
auf jenen F a l l , wo nicht auf blosses Angeben der Uebelthatern, sondern ans den
Umstanden selbst mit Grund sich aufferet, und darstellet, daß eine Gotteslästerung
im änderten Grad (allermassen in Ansehen des erst - und dritten Grads es bey den
in der peinlichen Gerichtsordnung ausgesetzten Straffen allerdings zu bewenden hat)
nur allein aus Lebensverdruß, und daraus entstandener Begierde zu sterben, verü-
bet worden , in Verhängung einer empfindlich - und zugleich wohl abgemessenen
Straffe mit folgenden Unterscheid der Personen, und der That fürzugehen seye.
Und zwar

Erstlich: Wenn dieZerbrcch- und Verunehrung des Crucisixes, oder anderer
heiligen Bildnissen von Jemanden begangen wi rd , der nicht über 16. Jahr alt ist,
noch eine besondere Bosheit bcy Ausübung der That verspüren lasset, sondern die
Lästerung aus einer Kleinmüthigkeit, Melancholey, und Lebensverdruß, ohne einen
eigentlichen Vorsatz, Gott, oder seine Heilige ernstlich zu lästeren, und zu schimpfen, bc-
schchen ist, eine solche Person bcydcrlep Geschlechts solle in ein Zucht- oder Arbeits-
haus mit Anschlagung eines Eisens zur Arbeit auf eine geraume, dem Verbrechen
gemasse Zeit verschaffet, auch jezuwcilcn nach Bcwandniß der Person, und der That
schärffer, oder gelinder mit Peitschen von dem Gefangenwartcr heimlich gezüchtigct,
sodann bey verspürender Besserung des Lebens wiederum entlassen werden. Wenn
hingegen

Andertens: Eine solche Miffethat durch Verunehrung der heiligen Bildnis-
sen versiandenermaffen aus Lebtnsvcrdruß von Jemanden verübet w i r d , der 16.
oder mehr Jahr alt ist, oder auch etwas darunter, dabey aber eine besondere Bos-
heit verspüren lasset, mithin bey dem t ^ i o v i tN, oder Lcbensüberdrüßigkeit eine ge-
nügsame Vernunft , und Erkanntnuß des Uebcls vorhanden ist, ein dergleichen Ue-

belthäter
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belthäter mann- oder weiblichen Geschlechts solle zu den Tod, welchen er wünschet, und
verlanget, auch selben wohl verdienet hätte, zwar nicht vcrurtheilet, eben darumcn
aber, damit er seinen Zweck des frühzeitigen Todes nicht erreiche, und andere seines
Gleichen hievon ein Abscheuen bekommen, zu einer wohl empfindlichen, lang anhal-
tenden Leibesstraffe gezogen, nämlichen das erstemal in ein Zucht- oder Arbeitshaus
auf 3. bis 5. Jahr nach Unterscheid der Umständen verschasset, und wahrender
Straffzeit jezuweilen heimlich in dem Zucht s oder Arbeitshaus durch den Gcfangen-
warter, wenn aber der Uebelthäter kein erbländischer Unterthan ist, allemal öffent«
lich auf einer Bühne wohl empfindlich gezüchtiget, und solch > letzteren Falls die Ur-
sach dieser Züchtigung dem Volk kund gethan, endlich ein solch- ausländischer Deim-
cjuent, nach ausgestandener Straffzeit aus den K. K. Erblanden gegen Hinterlas-
sung der gewöhnlichen Urphed auf ewig verwiesen werden. D a aber

Dri t tens: Von einem dergleichen Misserhäter nach ausgestandener Straffe
dieß abscheuliche Laster der Gotteslästerung durch Zerbrech - oder Verunehrung des
Crucisixes, oder anderer heiligen Bildnissen aus Lebensüberdruß wiederholet würde,
in solchem Fal l solle die zwar mehrmalen verwirkte Lebcnsstraffe nicht fürqekehret,
sondern der Uebelthäter beyderley Geschlechts/ damit er zu seinem Ziel des vorcilen-
den Todes nicht gelange, in ein Zucht- oder Arbeitshaus auf Lebenslang in Eisen,
und Bande zur Arbeit verdammet, anbei), wenn es kein erbländischcr Unterthan
ist , ihme ein ganzer Schilling auf dem Rabenstein abgestrichen , sodann solche Uc-
belthäter währender Straffzcit mit obigen Unterscheid zwischen in - und auslänoi«
schen Unterchanen, auch öfters heimlich, oder öffentlich mit Ruthen gezüchtiget wer-
den. Damit aber gleichwohlen solche zur lebenslänglichen Bestraffung veruttheilte
Personen, wenn sie ihres Elendes kein Ende zu hoffen haben, nicht gänzlichen in
Verzweiflung gerathen, und andurch etwann zur Vcrstockung in ihrer Bosheit, und
neuen Unthaten bewogen werden, so kann dencnselben sowohl nach dem angekünde-
ten Urthei l , als auch nach der Hand mehrmalen bedeutet werden , daß die von dem
höchsten Landesfürsten allein zu erwarten stehende Gnade änderst nicht, als durch
eine genugsam versicherte Reumüthigkeit, und Lebensbesserung erlanget werden kön-
ne. Unterdessen solle man

Viertens: Dergleichen Malefizpersonen neben der nothwendigen Aetzung mit
geistlichen Trost versehen lassen, und dem Gefangenwarter mitgeben, daß er auf die-
se, und andere kleinmüthige Leute wohl Acht haben, und ihnen alle Gelegenheit
zur Verunehrung der heiligen Bildnissen, fremder, oder eigenen Entleibung, auch
anderen Unthaten benehmen solle.

u m.

Diese geheime i t iüruwon nicht nachzudrucken.

r schlüßlichen Anmerkung wird hiemit beygerucket, und auf höchsten Befehl
x ) ernstgemeffen verboten, daß sich Niemand bey ansonst zu gewarten habend- em-

pfindlichster Bestraffung anmassen solle, diese lediglich zum geHelmen Unterricht der
(̂  Richtern abgesehene lnttruHion nachdrucken zu lassen.

Wornach
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Wornach also die gesammte Hals - und Landgerichten, und überhaupt alle
crimiiM Richter bey sonst auf sich ladend- schwerer Verantwortung sich unverbrn-
chtg nachzuachten, und hieran die höchste Wllienömeinung zu vollziehen wissen
werden.

Gegeben
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E r s t e r T ß c i l
der allgemeinen peinlichen

v o n d e r

peinl ichen V e r f a h r u n g





I. §. I. 2. Z. 4.

Erster A r t i k e l
v o n d e n V e r b r e c h e n ü b e r h a u p t . 6e1i<ltl8 in

Inhalt.
§. i . Was em Verbrechen sey?
H. «. Abthetlung in öffentliche, und privat- Ver-

brechen.
F. 3. Dann find einige, welche zugleich in beyte

vonge Gattungen einschlagen.

§. 1.

5. 4. Unterscheid der öffentlichen , und privat-
Verbrechen in dem Gegenstand, Verfahr und
Genugthuung.

F. 5. Hier wirb von den öffentlichen, von den
übrigen aber nur in so wett, als sie zugleich
öffentliche Verbrechen find, gehandelt.

n Verbrechen ist, wenn von Jemanden wissentlich, und freywil- oeuaum in
lig entweder, was durch die Gesetze verboten, unternommen, oder ^"^ lu i
was durch die Gesetze geboten ist, unterlassen wird. Es ist dem-

nach ein Verbrechen nichts anderes, als ein gesetzwidriges Thun , oder Lassen, so
folgsam durch Thathandlung, oder Unterlassung begangen wird.

§. 2. Die Verbrechen unterscheiden sich nach dem beleidigten Gegenstand in veiiöorum pMltio
öffentliche, wodurch Mittel-oder unmittelbar die gemeine Wohlfahrt gestöret, und ^ " ^ " ' ^ ^"'
eben von darumen gegen selbe zur gemeinen Genugthuung eine öffentliche Straf f ver-
hänget w i r d ; denn in privat-Verbrechen, wodurch Jemanden insonderheit Schaden,
und Nachcheil zugefüget, und dieserwegen dem Beleidigten zu seiner Entschädig-und
eigener Genugthuung die rechtliche Hülffe ertheilet wird.

§. 3. Glejchwie aber einige Verbrechen nur allein öffentliche, als die Gottes- «uns K ai iq^,
lasterung; andere aber nur allein privat-Verbrechen sind, als geringere Ehrenhän- A^m'wckwm.
del; so kann auch einerley Verbrechen in ihrem verschiedenen Betracht sowohl zu den
öffentlichen, als den privat-Verbrechen gehörig seyn, wenn nämlich durch einerley
Mißhandlung, zum Beyspiel, im Raub, und Diebstahl lc. sowohl der Nebenmensch
beleidiget, als der gemeine Wohl-und Ruhestand verletzet, somit nebst der gebüh-
renden Entschädigung des Beleidigten von den Gesetzen zugleich auch eine öffentliche
Genugthuung erheischet wird. Welcherley Verbrechen in jenem Verstande, m wel-
chem sie zugleich einer öffentlichen Genugthuung unterliegen, durchgehende in dieser
Halsgerichtsordnung unter dem Ausdrucke der öffentlichen Verbrechen mitbegriffen
styn sollen.

§. 4. Die öffentliche, und die privat-Verbrechen unterscheiden sich nicht nur rudilmrum^ K pri-

, MO-
xrocccleu»

m dem Gegenstand, und der Genugthuung, wie vorbemeldt; sondern auch in der ^ o d ^ H u m ,
Verfahrungsart, immassen die erstere nach der hier vorgeschriebenen peinlichen Ver-
fahrung bcy den Halsgerichten, und Blutbanns-berechtigten Gerichtsstellen; letztere
hingegen nach dem gemeinen bürgerlichen Rechtsverfahren bey eines jedweden ordent-
lichen Gerichtsstand zu rechtfertigen, und auszuführen sind.

A §5.
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oberwähnten erjteren, von oen letzteren avr r « u ; »» «^ »v^^, «»«» ,evc l,» »l)lr
schiedenen Betracht in die öffentlichen Verbrechen einschlagen, gehandelt wtrd.

2. Z w e g t e r A r t i k e l
von den halsgerichtlichen Fällen insgemein, und deren

Unterscheid.

I nha l t .
5 . 1 . Die öffentlichen Verbrechen werden insge- 5. 3. Und sind theils überschwere, theils schwere,

mein Halögcnch:sfalle benamset, und geringere,
5.2. Haben lhre Bestimmung durch gegenwartiges 5. 4. Nach Maß deren darauf ausgesetzten Straf»

Gesetz, ftn.

lud §. 1. ^ ^ i e öffentlichen Verbrechen werden peinlich, oder halsgerichtlich un-
^ ) tersuchet, und zur gemeinwesigen Genugthuung mit öffemllcher

Straffe beleget; in Rücksicht auf solche ihnen eigene Bcstrass und
Verfahrungsart werden dieselbe gemeiniglich unter dem gleichdeutigen Ausdruck von
Maleftzhandlungen, Malesizverbrechen, und halsgerichtsmaßigen Fallen einbegriffen.

l ^ e x " k ^ Ü " ° ^ §' 2' Jedoch ist nicht jedwede sträfflichc Handlung sogleich für halsgcrichts-
^ " ' m ä ß i g anzusehen, sondern nur diejenigen, so der Wohl fahrt , und dem Ruhestand des

gemeinen Wesens mittel-oder unmittelbar entgegen stehen, und als dergleichen Miß-
handlungen in dem änderten Theile dieser Halsgerichtsordnung eigends bestimmet,
und ausgemessener sich befinden, oder nach Ausmaß des 104. Artikels denenselben
ungefthrliH gleich kommen.

vei 2tro. ^ " " ^ / z . Die halsgerichtlichen Fal le, und Malesizverbrechen werden insgemein
ve ! i 7v i ^7 ° ' Laster-Uebel-und Miffethaten genennet, und vertheilen sich iu überschwere, schwere,

und geringere.
§. 4. 3« den überschweren sollen diejenige, welche als abscheulichste Tha-

'' ten eine verschärfe Todesstraff nach sich ziehen; zu den schweren diejenige, worauf
eine geschwindere Todesart als Galgen, oder Schwertschlag ohne anderwcite Ver-
schärssung, oder eine dem Tod gleich zu achtende Straf f ausgemessen ist; alle übrige
aber zu den gemeinen, und geringeren Missethaten gezogen werden.

. D r i t t e r A r t i k e l
Mn.m ' " " f w"s Weis, von wem, oder wider wen eine Uebelthat

begangen werde?

Inhal t .

§. 5. Wer falM sey em Verbrechen zu begcyen?
5. e. Em Vn-brechen wird begangen durch unnn>

telbare Thathandlungoder durch Muwlr-
2 Du S^'d?r,...n/^" " ? ^ / " skyn. 5. e. Em Vn-brechen wird begangen dur

wie S H t z ^ ^ " ' ^ l"!« Wffen, telbare Thathandlung, oder durch
5- ?»
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F. 7. Und ist emerley: ob Jemand zu Unterneh> 5. 14. Überhaupt aber ist selbe strafflich, wenn ge-
mung des Verbotenen, oder zu Unterlassung mcinschadliche Uebel nicht gehindert, oder an-
dcs Gebotenen beywirkc. gezeiget werden.

F. 8. Wegen der Helffer, Heelern, und Unter- F. 15. Blosse Gedanken unterliegen keiner Straffe:
schleifgebrrn wird sich auf den änderten Theil außer sie wären in eme äußerliche Vordem-
beworfen. tung ausgebrochen.

5. 9. Einige Hauptregeln von der Mitwirkung/ und F. i s . Die Uebelthat ist aus der Bosheit des Thu>
Hulfflclstung. ters abzumessen, kann auch an Sinnlosen be<

5.10. Vor der beschehenen Missethat; gangen werden;
j . 11. I n wahcc.ldcr Msscthat; F. 17. Und ist die That arger, wenn der Leidende
5. ,2 . Nach vollbrachter Missethat. sich nicht schützen kann.
A lz . Auch die alleinige Wissenschaft gleichet' in

gewissen Fallen zur Verantwortung;

§. 1. / ^ i n e Uebelthat ist bemeldtermassen eine freywillige Unternehmung des
^ ^ Verbotenen, oder freywillige Unterlassung des Gebotenen. Ein-so

anderes bcschicht entweder aus bösem Vorsatz Jemanden ein Un-
recht / Beleidigung, oder Schaden zuzufügen/ oder aus blosser Schuldtragung.

§. 2. Vorsatz / und böser Wil le kann gerad, und unmittelbar, oder nur ^mmu§, K ilw
mittelbar, und in der Folge auf eine geschehene Uebelthat gerichtet seyn. Ersieres, «§ ^eUnquenäi <ii-
wenn man die Uebelthat, welche geschieht, eigends auszuüben Vorhabens ist; letz- A ^ ^ckreH«
teres aber, wenn man zwar die Uebelthat, so hernach erfolget, eigends zu begehen
nicht gesinnet ist, jedoch in dem bösen Vorsatze Schaden zu thun, etwas unternimmt,
woraus solche Uebelthat gemeiniglich zu erfolgen pfleget, oder leicht erfolgen kann.
Zum Beyspiel: wenn wer den andern lediglich zu verwunden vorhatte / in dieser
Absicht auf ihn schöße, und durch solchen Schuß denselben tödtete. I n bepden
Fallen wird die Missethat, es sey stdann solche aus mittet oder unmittelbarem bösen
Willen entsprungen, dem Thäter zugerechnet, und ist insgemein mit gleicher Straffe
zu belegen.

§. 3. Es unterscheidet sich aber in peinlichen Fallen der böse Vorsatz von der
blossen Schuldtragung in dem : daß, wenn eine Uebelthat ohne Vorsatz, und bölen
Willen aus blosser Schuld begangen w i rd , der Thäter mit der auf solche That aus-
gesetzt-ordentlichen Straffe nicht angesehen, sondern nach Maß der schwerer-oder gerin-
geren Schuldtragung willkührig bestraffet werden möge.

5. 4 . W o weder ein böser Vorsatz, weder eine Schuld unterlauffet, da ist
auch kein Verbrechen, folglich keine Straff ; es kann dahero ein blosser Zufall unter
die Verbrechen nicht gezählet werden.

§. 5. Eines Verbrechens können sich al l - und jede ohne Unterscheid des Scan-
des, und des Geschlechts schuldig machen, welche den Gebrauch ihrer Vernunft,
und freyen Willen haben; dahingegen jene, welchen es an einem, oder anderen erman-
gelt, eines Verbrechens unfähig sind. Was demnach vom unvernünftigen Viehe, von
unsinnigen, und anderen der Vernunft beraubten Leuten, oder aus nicht widersteh-
licher Gewalt geschieht, wird für kein Verbrechen geachtet. Wie weit aber das
Alter, Trunkenheit, Schlaf, Unwissenheit, I r r t h u m , und andere dergleichen Um-
stände zu Behinder oder Verminderung der Straffe dem Thäter zu statten kommen /
wird im 11 . Artikel erkläret werden.

§. 6. Eine Miffethat wird begangen sowohl durch unmittelbare Thathand- veliHum aui- com-
lung, als durch Zuthat, und Mitwirkung. Ersteres beschieht, wenn Jemand ent- A « ^ v!i H 7
weder allein, oder in Beyhülffe anderer Mitgespannen die Missethat selbst ausübet, callcmreuö
Letzteres ergiebt sich, wenn Jemand bey Ausübung der Missethat zwar nicht selbst
Hand anleget, jedoch auf ein- oder andere A r t , als durch Geheiß, Befehl, Anra-
thung, Belobung, Gutheißung, Unterrichtung, Vorschub, und Hülffleistung, Einwil-
lig und Zulassung wissentlichund gefährlicher Weis die Missethat veranlasset, oder
befördert, und solchergestalt dabey mitwirket.

§. 7. Was hier, und anderwärts von eigenrhätigen Handlungen geordnet
w i rd , ist ausgleiche Weise durchgehends auch von Unterlassungen zu verstehen: daß ^ ^
nämlich Iedermänniglich nicht nur durch eigene Unterlassung dessen, was er selbst ms.
zu thun schuldig ist, sondern auch dadurch sich eines Verbrechens verfänglich mache,
wenn durch seine Zuthat, oder Beywirkung andere zu Unterlassung dessen, was
ihnen zu thun obgelegen wäre, verleitet, und bewogen werden.

Pc in l . Halsgerichtsord. A » §» s.



3. §. 8. 9- 10. ' I - 12. 13. 14.

ne 5- § 8< Es wird zwar in dem änderten Theilc, wo von den Missethatcn inson-
wn mNc.Io! k't derheit gehandelt w i rd , an behörigen Orten allschon maßgebig geordnet, wie es in
rennlill) 2ä P2ltem y. . 2 ^ jener Miffethat der Helffern, Heelern, und Vorschubleistern halber Mlt
secuaä.m. der Straffverhangung zu halten seu ? Gleichwie auch daselbst der 102. Artikel die

aesetzgcbige Ausmessung von Vcrhcelem, und Aufhaltgebern lasterhafter, und vcr-
dächttger Leute insbesondere enthaltet; wobep es demnach sein Bewenden hat, und
sich hiernach allerdings zu achten ist.

« Fen^cg §. 9- Damit aber gleichwohl in Ansehen deren, so sich durch Zuthat, und
coucursum, Beywirkung einer Missethat thetlhafttg machen , einige Regeln festgestellet werden,

so wird folgendes zur Richtschnur vorgeschrieben.
öekiwm. §. I o. Zuvölderist ist dahin zu sehen: od die Vorschubleist -und Mitwirkung

vor-in-oder nach derMisscthat beschehen scye? Erste! en Fa l ls : wenn eine wissentliche,
und gefährliche Vorschubgebung vorhergegangen, welche A n l a ß , und Ursach zur
erfolgten Missethat gegeben; ist solcher Vorschub als eine wahre Zuthuung, und Mit-
wirkung zur Miffethat anzusehen.

ld ckUSo, 5. 11 . Änderten Fal ls: wenn Vorschub, und Hülffe zur Zeit der Missethat
wissentlich, und gefahrlich geleistet w i r d , und zu derselben sicheren Ausübung ab-
gesehen ist, so hat es eben die Verhältniß, wie im ersten Fa l le , und hat sich der
Mitwirker, wie der Thater in einem, und anderen Falle eines gleichen Malefizverbre-
chens andurch theilhaftig gemacht. Dahingegen

93« «KUNum. § .12 . I m dritten Falle, wenn Jemand nach bereits vollbrachter Missethat
wissentlich, und gefahrlicher Weise dem Thater mit Hül f f , und Beystand beförderlich
wäre, und wie immer erst nachfolglich daran Theil nähme, kann derselbe zwar
als ein Mitwirker zu der schon vorhin bczchehcnen That nicht angesehen werden; er
machet sich jedoch einer besonderen Miffethat schuldig. Wäre es aber, daß zwischen
dem Hülffleister, und dem Miffelhäter schon vor der That eine Einverständniß wegen
gestattenden Aufenthalts, wegen Durchhelffung mit der Flucht , Verbcrgung dcs
entfremdeten Gu ts , oder dcsscn Theilung, und dergleichen gepftogcn worden, so ist
cill solcher Helffer, Beförderer, oder Teilnehmer, wie im ersten und andetten Falle
für einen wahren Mitwirker, und Lastergespann zu halten.

yuoque scisn- § 1 3 . Auch auffer dem Falle einer Zuthat, und Mitwirkung gereichet die
V Ä " ^ alleinige Wissenschaft einer von Jemanden zu begehen vorhabenden, oder auch nur

besorglichen, oder schon begangenen Missethat in denen in dem änderten Theile dieser
peinlichen Gerichtsordnung ausgezeichneten Fällen dem wissenden zur Schuld, und
Straffmäßigkeit, wenn selber entweder die vorsehende Miffethat/ die er wohl thuent-
lich verhindern könnte, wissentlich, und dazu stilljchweigend geschehen laßt ; oder die
zu Abwendung einer besorglichen Uebelthat obliegende Warnigung, und Abhelssmit-
tel vernachläßiget, oder die schuldige Anzeige der vollbrachten Missethat, und deS
Thaters ausser acht setzet.

Ueberhaupt aber, und wenn schon in ein - oder anderen Begeben-
ich G i c h ibt

a ^ m a § h p , sch in er andere g
l non m^e'. heilen diese peinliche Gerichtsordnung Hierwegen nichts ausdrücklich verordnet, bleibt
c äeauucu.t. jedoch folgendes zur allgemeinen Maßregel festgestellet: Daß Iedermänniglich ein

wissentlich bevorstehend - gemeinschädliches Uebel, wenn es in seiner Macht stehet,
zu verhinderen, oder allenfalls zur gerichtlichen Vorkehrung zeillich anzuzeigen; Wie
nicht weniger eine frisch beschehene Miffethat nebst dem wissentlichen Urheber, und
die Beumstandung der That ungesäumt bey dem gehörigen Gerichtsstand anzugeben
verbunden scye, damit auf Erfindung der T h a t , und des Thaters mit bchanderer
Wirkung nachgesorschet werden möge. Wer nun dieser allgemeinen Schuldigkeit
zuwider handelt, kann nach Bewandniß einer unterlauffenden Gefährde, Schuld,
oder Saumseligkeit von Landgerichts wegen gestrasset werden.

^ m ^ ^ u d a " t ^ ' < «. ^ ^ ' D " «ne Uebelthat durch Unternehmung des Verbotenen, und Ultter-
ü m ^um^ ' re r . lassung des Gebotenen verübet w i rd , so folget hieraus, daß blosse Gedanken, und
MIM cmeem. innerliches böses Vorhaben insgemein nicht unter die Verbrechen gehörig, folgsam

keiner halsgerichtlichen Straffe unterliegen; es wäre denn, daß der Vösgcsimtte
durch emlge Bemühung, Bestrebung, und Versuch der That sich zur wirklichen
Ausübung des Verbrechens angeschickct, somit das Vorhaben durch ausserliche Ke

pichen
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zeichen veroffenbaret hatte. Wie aber eine unterstandene, und nicht vollbrachte
Mtffcthat zu bestraffen seye? wird in dem izten Artikel volkommen.

§. , 6 . Jedes Verbrechen ist aus der Gefährde, und bösen Willen desje
nigen , so etwas den Gesetzen zuwider thut , oder unterläßt, abzumessen; es ist
also in den Mißhandlungen nicht blosserdings auf die Beschaffenheit dessen, so das
Unrecht leidet, und etwan keiner Unbild fähig ls t , als hauptsächlich auf die Bos-
heit des Thäters zu sehen. Zumalen die Uebelthaten auch an Unsinnigen, an K in -
dem, Schlaffenden, und Toden, ja sogar an denen, so ihren Schaden, und Unter-
gang selbst verlangen, verübet werden, und bleibet der Thäter um der gemeinen Ge-
nugthuung willen den öffentlichen Straffen, die auf solche Missethaten ausgesetzet sind,
allerdings unterworfen.

§. 17. Und sind dergleichen von Seite des beschädigten sich äusserende Um-
stände, da Jemanden, der sich nicht schützen kann, unverschuldeter Weise ein Uebel
zugefüget w i r d , überhaupt so beschaffen, daß sie ehender eine Verscharffung, als
eine Verringerung der ordentlichen Straffe verdienen.

V t e n e r A r t i k e l
von den Straffen überhaupt.

Inha l t .
F. i . Jede Missetbat ziehet die Straff nach sich. F. " . Eine gar nicht, ober gelinder, oder aeseK-
H. 2. Endzweck der Bestraffungcn. widng vorgenommene , oder nachgesehene
H. 3. Derensclben Verschiedenheit. Straff ist für keinen Straffulnsgrad anzu-
5. 4. Die Straff trifft nur den Thäter. Und in rechnen.

wieweit den Erben? F. i « . Die anhaltende Straffen mußen eme 3"t>
F. 5. Der Richter hat die Straffen nach Vorschrift bestimmuna haben. Und was im Gegenspiel

der Gesetze auszumessen, für eine Vorsicht zu gebrauchen?
5. s. Und kann nur in jenen Hallen die ordentli- 5. 13. M i t was Straffarten die mit dem Blutbann

che Straff andern, wo das Gesetz selbst den mcht begabte Obrigkeiten furchen mögen?
Beweggrund zur Linder - oder Vcrscharffung 5. 14. Wegen eines nämlichen Verbrechens lst
an Händen giebt. Niemand von mehreren Obrigkeiten zu straf»

5- ?. Ueberhaupt sind mittellose Thäter anstatt fen. ^ « » ^
einer ausgesetzten Gcldstraff am Leib zu büssen. F. 15. Ob Jemand mit mehreren Straffen zugleich

5. 8. I n der Straffverhanaung ist zuvörderist tonne vclcaet werden? - «
auf die Rechten des Orcs der begangenen F. »6. Ob auch gegen todte Mssethater ome Straff
Missethat zu sehen. vorzunehmen seye? .

5. 9. Wenn mehrere Straffen Auswahlungsweis §. 17. Durch öffentliche Straff mrd d« r r l v« t .
geordnet find, stehet die Auswahl bey dem Genugthuung nicht aufgehoben.
Richter.

5. i5. Was in acht zu nehmen: wenn die Straff
bey Widcrholung des Verbrechens Stuffenweis
zuverscharffenlst?

§. i . / z ^ i n halsgmchtliches Verbrechen trägt die Verbindlichkeit zur
> Z ^ Straffe auf sich, und liegt nichts daran: Ob das Gesetz dle

Gattung der Straffe namentlich ausgedrücket, oder nur über-
haupt auf den Uebettrettungsfall eine Ahnd - und Bestraffung angedrohet habe;
welch letzteren Falls die Straffbestimmung dem vernünftigen Ermessen des Richters
anHeim gestellt bleibet. . _

F. 2. Die Straffverhängung führet hauptsächlich zum Endzweck, daß
der Uebelthäter gebessert werde, dem beleidigten Staat Genugthuung wlederfahre,
und solche Bestraffung bey dem Volk Erspieglung, und Abscheuen von dergleichen
Mißhandlungen erwecke. Und dieses in denen die Todesstraff nicht nach sich ziehen-
den Fällen; dargegen in Todesstraffen die letztere zwey Absichten eintrettcn.

A 3 §- 3-
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ckverlws. F. 3- Die Maleftzstraffen sind nach Maß der schwerer. oder geringeren
Uebelthaten verschiedentlich, sie gehen an Leib, und Leben, Ehr , und G u t , und
sind zum Theil durch das Gesetz auf diese, oder jene That ordcntllch ausgesetzet,
theils ausserordentlich, und der Willkühr des Richters überlassen; von welch-jegli-
cher Gattung in nachfolgenden Artikeln besonders gehandelt wird.

? « « te«t lolum §. ^. Diese Straffen werden insgemein nur gegen Miffethäter verhanget;
lioimyuenrem. es folget also, daß diejenige allein, so eine Missethat begangen, zu bestraffen, und

da mehrere Mitgespanne in Ausübung einer That verfangen wären, alle mit glei-
ä° . et in czmntum cher Straffe anzusehen seyen. Dahingegen die Straffmaßigkeit eines Thäters seinem
lnreäez ex äeliHo Weib , Kindern / Anverwandten, seinen Erben, oder anderen dritten Personen,
«l«tua<2i,ellS2llwr'i ^ zm sie an dem Verbrechen nicht Antheil haben, keinerdings zu Schaden, Nach-

thei l , und eigener Schmach gereichen kann. Ware es aber um eine Straffe an
Geld, und Gut zu thun, und der Thäter wäre der Missethat allschon geständig,
oder überwiesen gewesen, oder hätte aus Übeln Gewissenstrieb der begangenen Misse-
that halber sich selbst entleibet, so haben die Erben, so viel aus dessen Verlassen-
schaft an sie gekommen, für die Geldstraffe, und etwannige Vermögenseinziehung
allerdings zu haften.

luäex in 6ecemsn. §. .5. I n Ausmessung der Straffen ist sich nach Vorschrift dieser Malcsiz-
p t m , ^ s ^ u i ä ^ ordnung unabweichlich nachzuachten, und dmftn nachgesetzte Richter ohne schwere
det: Verantwortung nicht gelinder, weder schärffcr, als das Gesetz vermag, fmgehcn,

weniger aber zu Abbruch unser landesherrlichen Hoheit die ausgesetzte Straffe in
eine andere abzuändern, oder durch eine Vergleichshandlung abzuthun, oder wohl
gar nachzusehen, sich anmassen.

5lik ad nukmloze §. 6. Nu r allein in jenen Fäl len, wo eine gesetzmäßige Ursach zu Vcr-
N ^ m i ü e N ' ringer-oder Verschärffung der Straffe unterlauffet, stehet dem Richte von Rechts«
vel e«h?e«u6H s«' wegen zu, nach Maß deren die That minderend oder beschwerenden Umstanden für-

zugehen , folgsam die ausgesetzt - ordentliche Straffe nach vernünftigem Ermessen zu
milderen, oder zu verschärffen, wovon das mehrere in dem u t e n , und i2tcn Artikel
vorkommen wird.

L« > ^ i n ^ k " ä t §- ?' A"ch in jenem Fa l l , wo auf das Verbrechen eine Geldsiraffe gesetzt,
in «re. !u<lt iu cur. der Thäter aber mittellos wäre, solle die Geld-in eine gemessene Lcibsstraffe ver,
p««. wandelt werden, damit das Verbrechen nicht unbestraft verbleibe,
vsimqueng pumen> F. 8. Befänden sich etwann ausser dieser deutschen Erblanden an den Or-

len, n " der Thäter haushaltet, wo er gesündiget, und wo er bettelten worden,
l eü. unterschiedene Straffgesetze, so ist derselbe insgemein nach den Gesetzen des Or ts der

begangenen Missethat zu bestraffen; ausser es hätte der Thäter die Ausübung der
Mlffethat vorsetzlich. und gefährlicher Weis auf ein fremdes Gebiet, wo die That
gelinder bestraft zu werden pfleget, hinaus gespielet. Jenen Falls hingegen, da
das Verbrechen an einem Or t angefangen, anderwärts aber vollbracht worden,
stehet in der Willkühr des Richters: ob er die Straffe nach den Gesetzen des ersten,
oder letzteren Ot ts verfügen wolle.

e"oe°« 5- y. Enthielte das Gesetz mehrere Straffen iütemativö, oder Wählungs-
weis: das ist, daß dem Thäter diese, oder jene Straff anzuthun stye, so stehet die
Auswahl bey Ermäßigung des Richters, mit welcher derselbe füglicher zu belegen
stye?

w r ^ -«, ^ ! ° - Wenn die Bestraffung einerley Verbrechens bey desselben öfterer
leL2Üter Wlderholung Fraclatim, oder Stuffenweis zu vermehren is t , zum Beyspiel: auf
8 esse em Verbrechen wäre das erstemal eine geringere, das andertemal eine schärffere Lei-

^ bes/und das drittemal die Todesftraff ausgesetzet; in solchem Falle kann zu dem
wetteren Bestrassungsgrad nicht fürgeschritten werden, ehe und bevor nicht die in
dem vorhergehenden Grad ausgemessene Bestraffung an dem Thäter wirklich, und
rechtmäßig vollzogen worden.

5. - l . Beschähe nun, daß der Thäter
bettet, nUAmT^W fangen, diestmeM aber niemalcn

«ontti-
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2^0. Zwar ergriffen, jedoch von dem Halsgericht ohne Straffe widerrechtlich ent-
lassen; oder

Z"o. M i t einer gelinderen ganz unterschiedenen/ zum Bepspiel anstatt der Leibs-
mit einer Geldstraffe beleget; oder

4 ^ . Von einem unbehörigen Richter/ als da wäre die Grundobrigkeit, abge-
straffet; oder

zw. Durch unsere Gnad die InquiNtion vollends aufgehoben, oder die schon ge-
fällte Straffe nachgesehen worden wäre, so kann eine solche entweder gar nicht, oder
gelinder, oder gesetzwidrig unternommene, oder aus unserer Gnad blatterdings, und ohne
Beysatz.(daß bey einer künftig neuen Uebertrettung eines zum andern zu nehmen seye)
nachgesehene Straf f zu keinem Straffungsgrad angerechnet werden;jedoch machet solche
vorhergegangene, obschon nicht gesetzmäßige Bestraffung eben sowohl, als die Miß-
brauchung unserer landesfürstlichen Gnad einen stark beschwerenden Umstand, wel-
cherwegen die ausserordentliche Straf f um ein merkliches verscharsset werden mag.

§. 12. BeyZuerkänntnißandaurender Straffen, als zu einer Schanz-Herr« ?«mz
schafts-oder anderen öffentlichen Arbei t , solle allzeit die Straffzeit bestimmet wer- ^ "
den. Falls jedoch in gewissen Fallen wegen einer Widerspänstigkeit, Verstockung,
oder eines angewöhnten Lasterlebens, und dergleichen von Obergerichtswegen die
Straffe auf eine ungemessene Zeit, als zum Beyspiel in Zucht-und Arbeitshäusern
zu verhangen befunden würde, so ist zu gleicher Zeit dahin fürzudenken, daß von
halb zu halb Jahr die Beschaffenheit: wie sich ein solcher Büssender zur Besserung
anlasse? an das Obergericht zur weiteren Verfügung einberichtet werden solle.

5. i z . Die in dieser Halsgerichtsordnung ausgeworfene Straffen können
nur von den zum Blutbann berechtigten Gerichten in Malefizfällen verhanget wer- ^ ^
den. Jedoch ist den mit dem Blutbann nicht befreyten Obrigkeiten, Stadt-und
Markträthen, und überhaupt allen Niedergerichten unverwehrt, um Zucht, Ehr-
barkeit, Gehorsam, und gute Ordnung in ihrem Gebiete zu erhalten, in minderen
unter den halsgerichtsmaßigen Fällen nicht einbegriffenen Verbrechen, und Frevel-
sachen ihre straffmäßige Bü rge r , Insassen, und Unterthanen mit Burgerarrest,
oder Kolter, allenfalls auch bey Wasser, und B r o d , oder schmaler Atzung auf eine
kurze Zeit, wie auch mit Amts-oder Dienstentsetzung, mit einer geringeren Geld-
siraffe, und bewandten Umständen nach widerspänstige Leute, so keine Bürger sind,
mit erweichen Stock-oder Karbatschstreichen, denn boshaft und unbändige Jugend
mit der Ruthen ( i n soweit ein-oder andere dieser Qvii> Bestraffungen jeglichen O r t s
herkömmlich ist) zu züchtigen, und zu besseren. Wasmassen aber durch einen in bür-
gerlichen Rechtsführunge« fällenden Ausspruch den strittverfangenen Pärchen eine
Ehrenmackel zugezogen werden könne? wird in dem loten Artikel von der Ehrlosig-
keit erkläret werden. Dahingegen von anderweiten auf Leib, und Leben, Lands-
oder Gcbietsverweisung, oder Einziehung der Güter abgehenden, oder zu einer le-
benslänglichen Beschimpfung durch öffentliche Ausstellung auf den Pranger, Schrä-
gen, oder Schandbühne gereichenden Straffen die Obrigkeiten, so mit dem B lu t -
bann nicht begäbet sind, sich gänzlich zu enthalten haben.

§. 14. Wer schon zuvor eine gemessene Straf fe , obschon bey einem unbehö- od um,m 6e!i<5um
rigen Gericht überstanden, kann, des nämlichen Verbrechens halber von einer anderen 3 ^ ^ 3
Obrigkeit nicht nochmalen bestraffet werden. Wenn im Gegenspiel eine gelindere,
oder wohl gar eine Geld-anstatt der Leibsstraffe zur Ungebühr wäre zuerkennet wor-
den, kann der Oberrichter nebst gebührender Ahndung des Unfugs die Rückgebung
der Geldstraff, oder die Einstellung einer noch nicht vollstreckt-ungleichen Leibsstraffe
veranlassen, und gegen den Thäter mit gemessener Beftraffung fürgehen lassen. Wä-
re aber eine gelindere Leibsstraffe an dem Thäter allschon vollzogen worden, so hat
es in jenem Fal le, wo die Bestraffungsart der Willkühr des Richters anheimgestellet
ist, bey der verhängt-obschon gelinderen Straffe sein Bewenden. Dahingegen in je-
nem Fal le, wo das Gesetz eine gewisse Straff ausgemessen hat, und von dem Unter-
gericht hievon widerrechtlich abgewichen worden, die bereits ausgestandene mindere
Bestrafung dem Thäter in die ordentliche Straff einzurechnen kommet, folgsam der-
selbe über die schon erlitten gesetzwidrige Bestraffung nicht mehr mit der ausgesetzt-

ordent-
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ordentlichen Straffe, sondern allenfalls nur mit einem außerordentlichen Etraffzusatz
in so weit, damit zwischen dem Verbrechen, und der Bestraffung eine billige Gleich-
heit erreichet werde, beleget werden kann.

^ 5-UHum §. 15. Die Uebelthaten werden insgemein mit einfacher Straffe beleget; es
x^. ' . '3 limul mögen jegleichwohlen/ besonders in willkührig-und ausserordentlichen Straff-Fällen
5^ :^2Ec i i ^ H ^ ^ ^ ^^ Lasters, und nach Maß der beschwerenden Umstanden nicht nur

wegen verübt-mehrerer Missethaten, sondern auch wegen eines einzigen Verbrechens
mehrerley Straffen, in soweit selbe füglich nebeneinander stehen können, zu gleicher
Zeit statthaben : wovon das mehrere im i4ten Artikel wird geordnet werden.

q §. 16. Die Straffen pflegen gemeiniglich gegen die Miffethater, wenn sie
car.:« 0262- g ^ c h Hey p ^ h ^ , nicht aber, da sie vor der Aburtheilung, oder vor Vollstreckung

3 7 " " des Urtheils verstorben, verhänget, und vollbracht zu werden. Diese Regel leidet
aber einen Abfall in überschweren, und abscheulichen Lastern, auch in besonders bös-
gearteten Mißhandlungen, die ein großes Aufsehen , und Acrgerniß bey dem Volk
erwecket, oder woraus leichtlich gefährliche Folgen entstehen könnten: daß nämlichen
in solchen Begebenheiten zu allgemeinen Schrecken, und Abscheu, jedoch allemal
mit Vorwissen, und nach Gutbefund des Obergerichts, an welches der Vorfall je-
desmal gleich anzuzeigen, und von dortaus die Belehrung einzuholen ist , an dem
entseelten Körper des Thateis die verdiente St ra f fe , in so weit es thunlich, vorge-
nommen, oder demselben eine öffentliche Unehr, und Spott angethan, oder allen-
falls gleich einem Viehe unter die Richtstatt, oder einen anderen schmählichen Or t
verscharret werden solle. Jedoch ist solchen Fal ls allzeit erfoderlich, daß der Thä-
ter entweder schon verurtheilet, oder wenigstens der That gestandig, oder überwiesen,
und daß überhaupt die Sache so beschaffen gewesen seye, daß selber, falls er gelebet
hätte, zu solcher Straffe hätte verurtheilet werden können.

n,ti3. §. 17. Die gegen einen Uebelthäter zur öffentlichen Genugthuung erkennte
"'"" Straffen behinderen keinerdings,daß die durch den Thater beleidigt-oder benachtheil-

te Personen an denselben, oder an dessen Vermögen, und Erben ihre Entschädig-und
Genugthuung Rechtsbehörig ersuchen mögen.

F ü n f t e r A r t i k e l
von Lebensstraffen.

Inhalt.
5. l . LeVensstraffen find härtere, und gelindere. 5. 5. Einige von den härteren Straffen sind in
H. ». Die härtere für überschwere Verbrechen diesen Landen ungewöhnlich.
<- W N " ^ Rad, Vierthettung, §. «5. Die aelm«.cre, odrr grmcme Todcöstrassen
5. Z. Welche Mwetten noch mehreresvcrscharffct für schwere Verbrechen sind Schwert, und

werden. Strana
5. 4. Unter die härtere gehören auch gemeine To, §. 7. Was der Todesstraff gleich zu halten?

desarten, wenn eine Strastverscharffung dar« H. 8. Wegen Abfassung der wsfaUwcn Todes-
zu kommet. urthellen ist lm ^oten Artikel nachzusehen.

pp §. l . / ^ i e in diesen Erblanden übliche Todcsstraffcn sind zwcyerley:
cevenor, lum. 2W ^ l ) die härtere in überschweren, die gelindere in schweren Ver-

brechen.
i l i m ^ n i l §' 2- Die härtere beschehen erstlich : durch das Feuer mit lebendiger Ver-
o. contua« brennung ; oder wenn die Umstände eine Linderung zugeben , mit vorheriger Ent-
m.<MeHla yauptung des Missethäters. Ä n d e r t e n « : durch das Viertheilen. D r i t t e n s :

e«««. durch das Radbrechen von untenhinauf, oder von obenherab. Wobey anzumerken,
daß, wenn auf die lebendige Feuerstraffe, oder das Radbrechen von nntenhinauf

zu
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zu erkennen befunden w i r d , der Vorfal l allemal an das Obergericht einzuberichten,
und der diesfällige Bescheid:ob/und welchergestalten einem bußfertigen armen Sün-
der zu Abwendung der Verzweiflung eine Milderung in Vollziehung des Unheils ange-
dcyen lnöge? abzuwarten seye.

§. Z. Ben diesen Todesstrafen kann nach Maß der unterwaltend-schwe-
reren Umstanden die Pein noch weiters durch Schleissung zur Nichtstatt, durch Reis-
sung mit glüenden Zangen , durch Riemenschneiden, durch Zungeuabschncid oder
zum Nackenausreissung vermehret, und nach Beschaffenheit der Missethaten eines,
oder mehr hievon dem armen Sünder vor der Todesstraff angethan werden.

§. 4 . Zur Gattung der härteren Todesstraffen gehören auch die sonst y
gemeine Todesarten, wenn dieselbe nach Schwere der Umständen durch erstbe-
meldte, oder andere übliche Straffzusätze verschärftet werden: als durch Ver-seven nbu, ii
brenn-oder Durchpfahlung des todten Körpers, durch Flechtung des Körpers,
wenn es ein Mann ist, auf das Rad , mit-oder ohne einem hierüber aufgcricht klei-
nen Galgen; durch Handabschlagung mit-oder ohne Aufsteckung des Kopfs, oder
Kopf, und Hand , oder der Hand allein auf ein R a d , oder P fah l , oder Anheftung
der Hand an den Pranger.

§. 5. Einige härtere Todesstraffett, als das Ertranken, das Schinden,
das lebendige Vergraben, das lebendige Pfählen :c. wie auch das Viettheilen, und
Radbrechen der Weibsbildern sind in diesen Landen nicht gewöhnlich, cs ist sich
auch deren künftig nicht zu gebrauchen; eben also ist sich auch des Spiessens (ausser
in Aufruhren, und Landesverräthercnen) noch ferners zu enthalten.

§. 6. Die gelindere, oder gemeine Todesstraffen beschehen durch den Schwert-
schlag, und den Galgen ohne eine bengefügt-anderweite Straffverscharffung. Das A ^ U
Henken jedoch ist in Ansehen der Weibspersonen nicht gebräuchig, sondern dieselbe viduz sm>t
werden an statt des Strangs mit dem Schwert hingerichtet. l

§. 7. Der Todesstraff wird gleich geachtet die Verurtheilung zur ewigen
Gefängniß, welche aber gemeiniglich nur durch unsere höchste Verordnung im Weg
der Gnaden an statt einer verdienten Todesstraff verhänger wird. Der Todesstraff
ist auch gleich zu schätzen,da einer mit Leib und Leben Iedcrmanniglich Preisgegeben,
und Vogelfrey erklaret wird.

§. 8. Wie ,undau fwas A r t aber in vorbemeldt-Tod-berührenden Fällen
die Urtheile abzufassen seyen ? wird in dem «oten Artikel ausgeführet werden. ä«"ktremiMo.

Sechster Art ikel
PWNI5

von Leibsstraffen.

Inha l t -
5 l . Abteilung der Leibsstrassen. 5. « . . . Verweisung aus einem Ot t mit Bey>
5 ». Bon Straffen, welche unmittelbar an Leib lassung der Landeshuld;

sehen; als da find 5. 12. .. Verweisung aus allen deutschen Erb»
§.3. ..Staupenscklafl,odermitRuthenStreichung; landen, .^ . , . ^
z. 4 . . .Brandmarchung; F. i Z . . . Oder, was gleich zu achten, aus emem
5-5. ..Verstümmlung an Gliedmassen; Erbland.
§. 6. .. Kardätsch-oder Stockstreiche. §. 14. .. Was weiters m Betreff der Halsge.
5. 7- Von öffentlichen Arbeitsstraffen. rickts - und Landesverweisungen M acht zu
§. 8. Von Schandstraffen. nehmen? . „ ^ e>^ ^

3. Von Freyheits. behinderlichen StraOn,der, F. »F . . - Verweisung an em gewlsses O t t , oder
gleichen find Lonsilmungsstraff.

»o. ..Gefüngniß,oder Arrest;
peinl. Halsgerichtsord. B 5- 1.
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pcenarum § . , . / ? X i e Leibsstraffen sind
m. ' H l Erstlich: Und hauptsächlich zene, welche «nmiltelbar eine

Leibespein , oder leiblichen Schmerzen verursachen;
Andcrtens: Jene, welche ausscr eines unmittelbaren Leibsschmerzen in der

Folge durch Anhaltung zur öffentlichen Arbeit den Leib plagen , und leiden ma-
chen; dann

Drittens: Jene, wodurch Jemand zur öffentlichen Schand leiblich ausge-
stellet w i rd ; und endlich

Viertens: Sind auch jene Straffen anhcro zu ziehen, welche die Freyheit
des Aufenthalts an gewissen Orten benehmen, oder einschränken.

P H ^rpt)li8 §. 2. Die unmittelbar an Leib gehende Straffen, welche in diesen Erblan-
Mi i t iv l2. hU2ie5 dm einen Gebrauch haben , sind Staupenschlag, Brandmarchung, Verstümmlung
"" ' an Gliedmassen, denn Karbatsch - oder Stockstreiche.

leu vir. F. z. Das Ausstreichen mit Ruthen, Auspeitschen, oder Staupenschlag
c.Xliu. , ^ vorgenommen nicht nur damalen, wenn solche Straffe auf ein Verbrechen durch

das Gesetz ausdrücklich geordnet is t , sondern auch in außerordentlichen Straff-
erkanntnußen, wenn nach richterlicher Ermäßigung in Fal len, die den Tod nicht nach
sich ziehen, entgegen gefährliche, und ruchlose Leute um schwerer Verbrechen halber
diese Straffe zu erkennen befunden wird. Ueberhaupt aber ist bey der Ruthensiraffe
zu merken;

^ " ^ " 2 " ^ ' Erstlich: Daß ein ganzer Schilling 30. ein halber Schilling 15. Streich
habe.

veneno uou Andertens: Daß man die Ruthen nicht vergiften, weder solche Straff durch
anderwclrtige Mi t te l , oder nach Willkuhr des Freymanns wider das Urtheil verscharf-
fen lassen solle; und daß

?ulii82tioni reieFI. Drittens: Solcher Straffe allemal die ewige Lalldesverweisung aus all - die-
A ^ sen deutschen Erblanden nebst Abnehmung eines Hals-keverjes beyzurucken seye;

daß endlichen
nnu 6e. Viertens: Wider die eingebohrne erbländische Unterthanen, dann wider

^ jene, so in diesen Erblanden von Jugend auf erzogen worden, oder in einem dei en-
selben sich bestandig durch i o . Jahr vorhero ehrlich aufgehalten haben, solche Ru-
thenstrass ohne unser- ausdrückliche Verordnung nicht verhanget werden solle. Wcl-
chenfalls jedoch, wenn cineingebohrner, Hierlands erzogener, oder durch ,c>. Jahr
sich aufgehaltener Mensch durch seine Uebelthat nach dem Gesetz die Auspeitjchung
verdienet hatte, derselbe mit einer anderweiten, der Ruthenstraffe ungefähr gleich
kommend wohl abgemessenen Straffe, entweder bey dem Halsgericht selbst, oder mit
Vorwissen,,und Gutbefund des Obergerichts in einer Vcstung , Zucht-oder Ar-
beitshaus zu belegen ist. Annebst ist diese Ausnahm nur von Christen, und nicht
von diesländig-jüdischen Unterthanen, wie auch nur von dem öffentlichen Stauven-
schlag zu verstehen: immassen mit einem heimlichen Schilling auch gegen innlandische
Uebelthätcr zu ihrer Züchtig-und Besserung fürgegangen werden kann.

§. 4 . Die Brandmarchung , oder Einschrepfung des Straffzeichens ist ge-
meiniglich gegen diejenige, welche ihrer großen Missethaten, und Gemcinschadlich-

m w'oet in rs. keit halber aus allen diesen Erblanden verwiesen werden, vorzunehmen, damit solche
ne^erai . . landsgcfährliche Leute bey ihrer Rückkehr desto leichter erkannt werden mögen; aus-

scr es würde dem Landsverwiesenen die Brandmarchung aus landesfürstlicher Gnade
in Mucuiari. nachgesehen. Dahingegen in jenen Fallen, da Jemand nur aus der S t a d t , dem

Halsgericht, oder sonst einem gewissen O r t allein zu verweisen, folgsam in den
deutschen Erblauden zu gedulden kommet, ist ein solcher um seines ferneren Fort-
kommens willen mit dem Brandmahl zu verschonen. Wobey noch weiters zu bemer-
ken: daß

>« Ümren6um Erstlich: Die Einbrennung des Straffzeichen nur auf dem Rucken zu besche-
' " ° " """' hen habe; auf die S t i r n , u«d in das Gesicht aber Niemanden ein Mah l zu bren-

nen seye. Und damit many
. Andertens: Bey Betrettung einer mit dem Brandmahl gezeichneten Person

verläßlich wissen möge, in welchem Erbland dieselbe gebrandmarchtt worden? um
hin-
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hinnach die nöthige Uckullden desto behender einholen zu können; so sollen nebst dem
bishero gewöhnlichen k . annoch die besondere 2. Anfangsbuchstaben desselben Erb-
landes, daraus die Verweisung beschuhet, eingeschrepfet werden, wie folget:

I n Ansehen Böhmen , k . 80.
Mahren k . I«!«.
Des Antheil Schlesien k. H.

^ ^nter der Ennß K. ^. 1. Iutt. ins.

Steyer k. 8t.
Karnthen K. X2.
Krain k. Or.
Görz k. (3o.
Triest K. I'r.
Î ium« «.. k'i.
Tyrol k.
Breysgau tt.
Schwab. Oester n.
Vorarlberg i<.

wie denn auch
Dr i t tens: Zu Behinderung, damit das frisch eingebrennte Merkmahl nicht ogmei-,. na

ausgesogen, oder sonst getilget werde, allzeit Pulver darein gerieben, und der Ver- ^ " i mr
wtesene wenigstens 8. Täg nach vorgenommener Emschrepfung in der Gefängniß an-
zuhalten ist.

§. 5. Die Verstümmlung am Leibe, als Hand-und Fingerabhauung, und
dergleichen können zwar zur Verschärffung einer Todesstrajse verhänget werden. Da-
hingegen solche Verstümmlung an Gliedmassen in Ansehen jener Uebelthäter, welche
nur zeitweilig zu bestraffen sind, und am Leben zu verbleiben haben, hiemit gänzli-
chen aufgehoben w i l d : allermassen solche Straffoerhängung nicht nur die durch das
Gesetz abzweckende Besserung nicht wirken, sondern vielmehr im Gegenspiel zur Ver-
zweiflung, und neuen Missethattn in der Folge verleiten würde.

§. 6. Die Züchtigung mit Kardätsch - oder Stockstreichen hanget meisten-
theils als eine ausserordentliche Straff von Ermäßigung des Richters ab. Diese
Straff kann bcwandten Umständen nach in mehrel ley Wege zuerkennet werden.

Elstlich: I n geringeren Malesizfällen: daß dem schuldig-befundenen eine r i twc
empfindliche Wahrnigung mittelst einiger Streichen vor-oder bey seiner Arrestent- " ^ '
lassung gegeben werde; oder

Andcrtens: Zu Bezwing-und Bändigung eines, der in dem gerichtlichen vol 26
Verhör nicht antworten w i l l , oder ansonst gegen den Richter, oder in der Gefängniß < ^ re
sich wlderspänstig, oder ungebührlich aufführet; oder

Drittens: Zu einer verdienten Straffvermehrung: daß der Uebelthäter bcy vei pro
dessen Uebernehm- oder Wiederentlassung in dem Straffort zum Wil lkomm, und r«««
Abschied gewisse Streiche bekomme, oder, daß selber währender Zuchthaus - oder
einer anderen Straffe mit erweichen Streichen heimlich, oder öffentlich auf einer
Bühne durch den Gcfangenwarter, den Gerichtsdiener, oder Wächter gebüsset,
und gezüchtigct werden solle.

§. 7. Oeffcntliche Arbeitsstraffen sind gemeiniglich: da Jemand in ein
hungarisches Granitzhaus, oder eine deutsch - erbländische Vestung zur Schanzarbelt;
item in ein Spinn-oder Zuchthaus; item in Stadtgraben, Stockhaus, oder ein
anderes in dem betreffenden Land gewöhnliches Straf for t ; item zu einer bey dem
Halsgericht, oder bey der Herrschaft selbst zu verrichten kommend öffentlichen Ar-
beit verurtheilet wird. Die Straffen zur Ruderbank, und Bergwerksarbelt blei-
ben derzeit bis auf unser- anderweite Verordnung eingestellet. Bep diesen Straff-
arbeiten ist aber besonders zu beobachten: daß

Peinl. Gerichtsord. B 3 Erstlich:
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4a op.r« p'Mc« Erstlich: Wenn die Gattung der Arbeit in dem Urtheil namentlich bestimmet
in l'ementiz tuerint j ^ . als zur härteren, Mitteren , ringeren Zuchthausarbelt, oder zur öffentlichen

? ' " ^ ^ Kehrung der Gassen, oder zur Wartung der Kranken in einem S p t t a l , und der-
gleichen ; so hat es dabey zu verbleiben / und kann solchenfalls die zuerkennte Ar-
beitsgattung nicht änderst, als aus erheblicher Ursache, und allemal mit Vorwiffen,
und Gutbefund des Obergerichts, auch nur in eine ungefähr gleichkommende, kei-
nerdings aber in eine schwerere Arbeit verwandelt werden. Ware aber Jemand zur
öffentlichen Arbeit nur überhaupt verurtheilet, so hat die Obrigkeit, oder der Vor-
steher des Strassorts die Arbeit zwar willkührig zu gemeinem Nutzen, jedoch mit
vernünftiger Maß in Rücksicht auf das Verbrechen, und auf die Kräften der büs-
senden Person anzuordnen. Daß

in comMt)U3 Andertens: Die öffentlichen Straffarbeiten allemal in B a n d , und Eisen
-mtul. ^ verrichten seyen. Denn
öl qu2tsnu8 ju Drittens: Daß jene Straffverhängungen, so in dem Halsgericht selbst nicht
^ ^nnen vollstrecket werden, sondern ihre Wirkung über den halsgcrichtlichen Gezirk

erstrecken, zum Beyspiel: die Verurtheilung zur Schanz - oder Zuchthausarbeit,
und sofort, allzeit bey dem Obergericht zu dem Ende anzuzeigen seyen, damit von
dortaus, um das Unheil zum Vollzug zu bringen, das behörige vorgckehrct werden
möge. Und endlich

a6 quantumtem- Viertens: Wenn die öffentliche Arbeit ausser des Halsgerichts besonders
/ 2 N "' Zucht - und Gränitzhäusem mit Verschickung des Uebclthätcrs zu überstehen ist,

solle die Straffzeit wenigstens ein ganzes Jahr zu dauren haben, auf eine kürzere
Zeit aber keine Verschickung beschehen. Was die Länge der Straffzeit anbetrifft,
mögen die Halsgerichte von einer einjährig bis i o . jährigen Straffarbcit ( a l s
welch letztere der Todesstrasse nächst beykommet)von selbst die Erkanntnuß schöpfen;
wenn es aber auf eine lebenslängliche Straffarbeit ankäme, solle vorhin die Be-
stättigung des Urtheils bey Uns eingeholet werden.

De P«ni5 pudUcum § g Die Schandstraffen sind unterschiedliche, a ls : an den Pranger, oder
vor der Kirchen in die Prechel stellen; in das Narrenhäusel einsperlen; Vorstellung
auf einer öffentlichen Buhne, oder Schlägen, oder auf einer Schandsäule, ohne-
oder mit Anhängung der gestohlenen Sache, oder eines das Verbrechen enthaltenden
Zettels, und was mehr dergleichen Straffen sind. Wobey in acht zu nehmen, daß

n^uimock p ^ / " ' Erstlich: Wenn ein - oder andere dieser Straffcn ausdrücklich auf ein Ver-
exp3mm «läi! brechen in den Gesetzen verhänget ist, solche Straff zum Schrecken, und Erspieglung

anderer ihres gleichen ohne weitere Rücksicht zu vollziehen scye. Nebst deme können
Andertens: Solche Schandstraffen gegen jene, die zugleich des Halsge-

" ^ ' Sl"ot^ Burgft icds, oder Landes verwiesen werden, nach Bewandniß deS
Verbrechens unbedenklich erkennet werden; besonders in Fällen, wo die öffentliche
Vorstellung auf der Bühne zu dem Ende beschiehet, damit der Uebelthater von der
Volkmengc in genaue Erkanntniß gebracht, und bey seiner verbotenen Ruckkehr desto
geschwinder entdecket werde. Zum Fal l aber

A.U8nonkcUeA Drittens: I n kleineren Verbrechen der Straff-Fäll ige in der Gemeinde bey
" ^ seinem weiteren Nahrungsstand zu gedulden wäre, sollen dergleichen zur blossen

Schand, Hohn, und Spott gereichende, und an dem weiteren ehrlichen Fortkom-
men überaus behinderliche öffentliche Ausstellungen ohne gar erhebliche Ursache nicht
vorgekehret werden.

., §' 9- Die Straffen, wodurch die Freyheit des Aufenthalts auf einige Zeit,
v<-i oder für beständig benommen wird, sind imo. Gefängniß. 2 ^ . Verweisung aus
k t einem einzelen Orte mit Bcylassung der Landeshuld, ztia. Verweisung aus allen

Elblanden, welcher auch 4 " . die Verweisung aus einem Etbland gleich zu halten.
5 " . Verweisung an ein gewisses O r t , oder ^onkmrungsstraff.

F. 10. Die Gefängnißstraff erstrecket sich entweder auf Lebenslang, jedoch
auf unser vorhergehende Verordnung, wie im Ar t . 5. §. 7. gemeldet; oder sie ist
nur zeitwierig, und bestehet in einem Schlosi-Vestungs-Stadt-oder Hausarrest, oder
beziehet in einem öffentlichen Kerker, mit oder ohne Anschlagung der Eisen, auch
gestalten Dmgen nach mit schmaler Atzung, oder durch gewisse Täg in Wasser, und
Brod zu fasten, oder auch mit einer anderweiten Straffvermehrung. §. 11»
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§. 1 1 . Die sonderheitliche / oder pamcüiar Verweisung,
der Landeshuld nur aus dem Halsgerichtsgezirk, oder einem gewissen O r t mit-oder ^ " l
ohne Urphed, auf eine benannte Zeit , oder auf ewig beschichct, wird gemeiniglich
damalen verhanget, wenn die Uebelthäter zwar keines gemeinschädlichen Verbrechens
sich theilhaftig gemacht; deren Verbleiben jedoch an dem Or te , wo sie gesündiget, ent-
weder eine besondere Aergerniß, oder neuen Anlaß zum Ruckfall in die vorige Miß-
handlung geben würde ; gleichwie es sich bey denen in minderen Grad betrettenen
Goftslasterern, bey Gemeindeaufwicklern, Wildprätschützen, Schwarzem, denn in
fleischlichen Vergehungen, und dergleichen ergiebt. Zumalcn aber der Gezirk, und
Umfang der Halsgerichten, und Ortschaften denen Verwiesenen eigentlich nicht be-
kannt seyn mag, annebst in einigen dieser Erblanden die Halsgerichtsgezirke mit an-
deren zu ihrem Blutbann nicht gehörigen Landgütern verschiedentlich untermenget
sind, als solle zu Vermeidung alier Ausflucht, und Unterschleifes, derley pnticular
Verweisung künftighin nicht blatterdings aus dem Halsgericht, Burgfr ied, S tad t ,
oder Gezirk, sondern ausdrücklich auf 2. oder bewandten Umstanden nach auf 3.
oder höchstens 4 . Meilen Wegs von dem benennten O t t , wovon der Thäter zu ver-
weisen ist, erkennet, und von einer sogestalten Verweisung allemal denen in solchem
Umkreis gelegenen Obrigkeiten, S täd ten , und Märkten die erfoderliche Nachricht
nebst beyfügend genauer Beschreibung des Verwiesenen gegeben werden.

§. 12. Die Verweisung aus all-unseren.deutschen Erblanden nebst jedes-
A Uh h i i st

st j ^ s
maliger Abnchmung der Urphed hat insgemein statt, wenn ein Uebelthäter in einem 5 ^

T s i ch si h V
g hg st h

gemeinschadlichen,die Todeesil äff nicht nach sich ziehenden Verbrechen einkommet, von
welchem zugleich theils wegen der in einerley Verbrechen bereits fruchtlos verhängten
Bestraffung, theils wegen der durch öftere, und durch eine geraume Zeit in das
Werk gesetzte Schandthaten an sich gezogenen bösen Gewohnheit eine Besserung nicht
wohl zu hoffen, sondern vielmehr die wiederholende Ausübung seiner Verbrechen
zu besorgen stehet. Es bleibt jealelchwohlen dem Gutbcfund der Obergerichten
bevor, mit solcher Landerverweisung auch jenen Fa l ls , wo nicht eben all vorbesag-
tes zusammen t r i f f t , gegen gar gefährliche Bösewichte, von denen sich in Zukunft
nichts Gutes zu versehen ist , furzugehen, und von solchem Unrath die Länder zu
reinigen.

§. 13. Die Verweisung aus einem Erblande solle aus K ra f t Rechtens eben- z
falls die Wirkung einer allgemeinen Landesverweisung nach sich ziehen, folgsam die-
jenige Uebelthäter, so wegen eines landschädlichen Verbrechens aus einem Erblande
verwiesen zu werden verdienen, aus der gegründeten Bepsorge, damit solche gefähr-
liche Leute nicht etwann anderen erbländischen Unterthanen mit neuen Unthaten zu
Last fal len, allemal aus all - übrigen deutschen Erblanden verwiesen werden.

§. 14. Hiebey sind nachfolgende Anmerkungen in acht zu nehmen; und
zwar

Erstens: Daß bey jedwederer Verweisung, selbe beschehe aus einem besonde ^ N ^
ren O r t , oder aus allen Erblanden, allzeit die verweisende Person vorhero dreymal «bibe^u?. m p
an verschiedenen Wochenmärkten auf einer öffentlichen Bühne mit einem ihr Verbre- «« «vertu« cim,z
chen, und Straffe enthaltenden Zettel zu dem Ende vorzustellen seye, damit selbe von pwi?zietul.
der Volkmenge besser erkannt, und bey ihrer unerlaubten Ruckkehr desto geschwinder
ausgekundschaftet, und angezeiget werden möge: auffer es würde solche öffentliche
Vorstellung aus erheblichen Ursachen nach Ermäßigung des Obergerichts nach-
gesehen. ^

Andertens: Daß diejenige, so nur aus einem Orte allein verwiesen werden, A b u ,
mit der Brandmarchung zu verschonen seyen; dahingegen diejenige, gegen welche die
Verweisung aus allen Erblanden zu verhängen ist, allzeit gebrandmarchet werden sol-
len , ist schon oben §. 4 . geordnet worden. Ferners solle

Dri t tens: Vey jenen, so der Erblanden zu verweisen sind, solche
Weisung auch jedesmal auf unser Hofiager, wo immer selbes sich befinden w i rd , er- i ^
strecket; und

Viertens: Jedesmal eine ausführliche Beschreibung der Person des Landes-
verwiesenen von den nachgesetzten Halsgerichten an das Oberstericht zur weiteren

B 3 Kund-
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Kundmachung im Land überreichet, annebst von dem Obcrgericht solche Beschrei-
bung sammt Urtheil an die ̂ übermal-Stellen unser übrigen deutschen Erblanden zu dem
Ende eingesendet werden, damit selbe das behörige auch ihrer Sci ts himnfaliö vor-
kehren können. Wohingegen

ßener >'l3 Fünftens: Die allgemeine Verweisung aus allen Erblanden gegen dicserlan«
d hjge Unterthanen, dann gegen jene, so von Jugend auf in diesen Landern erzogen

worden, oder vorhin durch IQ. Jahr beständig in einem dieser Erblanden sich ehrlich
aufgehalten haben, ohne unsere ausdrückliche Verordnung nicht verhänget, sondern
vielmehr solche inlandische Uebelthater mit längerer Anhaltung in öffentlichen Straff-
orten zur B ü ß , und Besserung bezwungen werden sollen. Es ist endlichen

2 reieMune äiilert Sechstens: Die blosse Abschaffung mit der Halsgerichts - oder Landesverwei-
i M « 2beunäi. ^ ^ - ^ ^ vermengen: allermassen letztere lediglich in Malesizftllen statt hat; die

erste« hingegen auch ausser eines halsgerichtlichen Verbrechens gegen Personen, die
unserem Hof , dem Staat , oder einer Gemeinde zur Ueberlast fallen, auch gegen un-
bekannte herumfahrende, oder verdachtige Leute, besonders gegen Ausländer aus
politisch und bürgerlichen Ursachen verfüget werden kann.

keie^tio g6certuin §. IH. Die Verweisung an ein gewisses O r t , oder Confinirungsstraff ist,
locum. leuconti^ wenn zum Beyspiel Raubschützen, aufwicklerische Unterthanen, und dergleichen für

sich allein, oder mit Weib, und Kindern gegen Abnehmung der gewöhnlichen Urphed
in ein gewisses Land, Gezirk, oder O r t auf eine benannte Ze i t , oder lebenslänglich
verschaffet werden, um alldort ihre Nahrung zu suchen, und von bannen nicht aus,
zutretten.

S i e b e n t e m A r t i k e l
tÜ3, ül 2lKitlHlU5.

von außerordentlich-und willkübrlichen
Straffen.

Inhal t .
. i . I n . w a s Fassen die ausserorbentliche, und 5, 4. Die ausscrordentlicke, und willkührige Straf»

wlllkuhrisse Straffen Platz ssrnffcn? ftn find vielfältig.
. 2. Worauf der Richter zu schen habe, wenn die 5. Z. Das Soldatenleben ist für keine Straffe zu

ordentliche Straffe aus rechtlicher Ursache will» halten; wenn, und welcheraestalten M c h dle
kuhrig zu verschärffen, oder zu linderen ist? Abgcbung zur Mlttz statt haben könne.'

. 3. Welchergestalten die dem Richter in solchen
Straff-Fallen eingeräumte Willkubr zu ver»
stehen seye?

^ t ^w^ ^ l - < ? ^ t e ordentlichen Straffen sind,welche dasGesetz auf die Verbrechen
zrdltrgrlX locun! < ^ ) namentlich ausgesetzet. Dahingegen die willkührigcn, llnd ausser-
"Mcti ordentlichen Straffen damaleneintretten, wenn erstl ich:das Ge-

setz aufein Verbrechen keine gewisse Straffe ausgemessen, sondern stillschweigend, oder
ausdrücklich die Beftraffungsart der Willkuhr des Richters überlassen hat ; oder ander-
tens : wenn zwar das Gesetz eine gewisse Straffe auf ein Verbrechen überhaupt aus-
gesetzet hat, jedoch ein rechtmasslger,das ist,ein in dieser Halsgerichtsordnung enthalte-
ner erheischet, von der sonst vorgeschrieben-
ordentlichen Straffe abzugehen. W o demnach in dem ersteren die Bestimmung einer
gemessenen Straffe; in dem letzteren St ra f f -Fa l l hingegen die Verminder-oder V m
schärffung der ordentlichen Straffe auf richterlicher Ermäßigung beruhet,

qmö relpici 5. 2. Bey Verschärfung der ordentlichen Straffe hat der Richter zu be-
^ ' W mmmm, mlt was für, und wie viel Zusätzen dieselbe zu vermehren, oder ob anstatt

, verleiben M e härtere zu verhängen seye?Bey Verminderung der ordentlichen Straffe
luvt? ^ " hat
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hat selber zu ermessen : ob von einer verschärfften Todcsstraffe nur die Verschiffung
nachzusehen, oder ob die härtere in eine gelindere Todes-oder nur in eine Leibs-oder
andere Straffe ?.u verwandeln, oder gestalten Dingen nach der inquilu gar alier
Straffe zu erlassen stne?

K. 3. Die dem Richter solchenfalls eingeräumte Willkuhr bestehet aber kei< <?uomo6o
nerdingS in einem blossen Eigenwil l ; er kann demnach, wo ein wahres Verbrechen " " . ^
ist, den Tharer nicht strafflos lauffen lassen, oder ein gütiges Abkommen mit ihme " " "u
treffen, vielweniger die durch das Gesetz ausgesetzte Straf f ohne Rechts? gegründete
Ursach minderen, oder mehren / veränderen, oder gar erlassen, sondern derselbe hat
in all > solch, willkührigen Straff-Fäl len die Erkanntnuß vernünftig so einzurichten,
damit in wohlerwogenen Gegenhalt aller beschwerend- und linderenden Umständen
zwischen dem Verbrechen, und der Otraffe eine Ebenmaß, und billige Gleichheit
gehalten, somit weder einer allzugroßen Strenge, weder allzuvieler Gelindtgkcit sich
gebrauchet werde. Wobey annoch zu beobachten, daß

Erstlich:- I n geringeren, oder zweifelhaften Straff-Fallen die Gelindigkeit
der Scharffe vorzuziehen; und daß

Andertens: Die willkührige Bestraffungen nicht auf die Todessirasse zu er»
weiteren sepen: ausser es wäre solche Macht durch das Gesetz selbst in em - oder an-
deren Verbrechen dem Richter eingeraumet. Welch > letzteren Fal ls, wenn das Ge-
setz nur überhaupt die Todesstraff androhet, dieselbe lediglich von einer gemeinen
Todesart, und zwar insgemein von dem Schwert, als der gelindesten Todcsstraffe
zu verstehen ist.

§. 4 . Die willkührliche, und ausserordentliche Straffen, so von richterlicher ?aenZe
Ermessung abhangen, sind vielfält ig, und unterschiedlich. Es können also nach
vorbemeldten Maßregeln alle in diesen Erblandm übliche Straffen in ausserordentlich-
und willkuhrlichen Straff-Fällen gestalten Dingen nach verhänget werden, wo je-
doch in Betreff der willkuhrig erkennenden Geldstraffen sich nach der in dem nachfol-
genden 8teu Artikel einkommenden Anordnung zu achten ist.

§. 5. Kriegsdienste sind keinerdings unter die Straffen zu rechnen. Es Vita
kann demnach m Malefizfalien das Soldatenleben durch ein Urtheil nicht zur Straffe r « °
auferleget werden. Nachdem aber der Soldatenstand eine Lehrschul zu Angewöh-
nung des Gehorsams, Mühe, und Arbeit ist, als wird hiemit gestattet,
che, junge, und ehrliche Mannspersonen, welche wegen ihres müßigen Herumfah-
rens, wegen Frevelhändel, oder sonst geringerer, keine Ehrenmackel auf sich tra-
genden Verbrechen sich verfänglich gemacht, ohne Schöpfung eines Urtheils zu So l -
daten abgegeben werden mögen; und dieses nicht zur Straffe, sondern zu gemeiner
Wohlfahrt , und ihrem eigenen Besten, damit sie von müßigen, oder sonst ungebühr-
lichen Lebenswandel abgezogen/ und nützliche Mitglieder des Staats hieraus erzlcg«
let werden.

Achter A r t i k e l 6s

von Geldflraffen.

Inhalt.

'
5. 2. Gcldbuß hat nicht statt, wo ein - anderwette mögen abzumessen, und der Betrag l« bestlm-

Straf f durch das Gefcb geordnet ist. men. . . ^ ^ . e
5. 3. Weder wlllkuhrig ist sich derselben zu gebrau, S. s. Selbe können nebst anderen gelinderen St ra f ,

chen in größeren Verbrechen, ftn zugleich Plah stnden.
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7. M i t Lebens - oder schwereren Leibsstraffen 5. 8. Wie die Geldstraffen zu verwenden feyen?
'aber mögen sie zusammen nicht bestehen.

§. 1. ssv'e Geldbußen sind entweder als eine ordentliche Straf f aus ge-
^ ) ringere Verbrechen ausdrücklich durch das Gesetz ausgemessen,

pcMnt i s^-^ ^ ^ ^.^^ werden in ausserordentlich - und willkührllchen Straff-
Fällen durch richterliche Erkanntnuß auferleget; wo jedoch zu merken, daß zwar
den Obergerichten in all-willkührlichen Straff-Fallen nach vernünftigen Ermessen
mit einer Geldstraffe fürzugehen allerdings gebühre; dahingegen die nachgesetzten
Halsgerichte nur damalen auf eine Geldbuß erkennen mögen, wenn das Gesetz
selbst in ein-oder anderen Fal l ausdrücklich dahin lautet, daß der Thater bewand-
ten Umständen nach willkührig mit dieser, oder jener Leibs-oder auch einer Geld-
straffe beleget werden könne.

locum non §. 2. Wenn aber das Gesetz auf ein gewisses Verbrechen eine eigene Straff
ausaesetzet h a t , kann solche durch den Richter in eine Geldbuß nicht veränderet,

tM2 eli. um so weniger nebst der ordentlichen Straffe noch eine weitere Bestraffung in Geld
vorgenommen werden.

Nec extraolcknariö § z. Ueberhaupt aber hat man in Erkanntnuß ausserordentlich > und will-
e n ä e i l ^ 3 « . kühriger Straffen mit den Geldbußen eine vernünftige Maß zu halten; es ist dem-

nach in schweren, eine öffentliche Ersvieglung, und Abschrecken erheischenden Miß-
handlungen nicht sowohl auf eine Geld- als eine Leiböstraffc anzutragen. Gleich-
falls ist

contr» ludcktus §. 4 . Bey mittellosen Nnterthanen, wo durch Abnahm der Geldstrass ihr
« Hausstand zum Nachtheil des unschuldigen Weibs, und Kindern empfindlich geschwä-

chet, oder gar zu Grund gerichtet würde, vielmehr zu ihrer Abbüßung eine Leibs-
straff zu verhängen. Da aber

« ü ^ ^ e i i n « ^ §' 5' Nach Gestalt der Sachen auf eine Geldstrass zu erkennen befunden
ti" cammenlXä^ wi rd , ist solche (falls nicht etwann eine gewisse Summe in dem Gesetz selbst schon
«I quantum lemper bestimmet wäre) nach Beschaffenheit des Verbrechens, und nach dem Vermögen
äetelnu°2N(jum elt. ^ Uebelthättrs abzumessen, anbey allemal der eigentliche Geldbetrag auszuwerfen,
kassunt ümui con- F. 6. Es kann auch nebst anderen gelinderen Straf fen, als Gcfängniß,
^ 1 3 Diensiemsetzung, Ehrloserklärung, und dergleichen nach Bewandniß der Umstän-

den eine Geldbuß zur Strassoermehrung beygefüget, und andurch zwischen dem Ver-
brechen, und denen zusammgesetzten geringeren Straffen eine bittigmaßige Ausglei-
chung getroffen werden. Dahingegen

verö cum n §. 7. I s t nicht erlaubt die Lebens-oder auch sogestalte Leibesstraffen, wl>-
f L bey ein Schmerz, öffentliche Arbeit, Ausstellung vor dem Vo lk , oder Verweisung

unterlauffet, durch willkührige Erkanntnuß mit einer Geldbuß zu vermehren.
. §- 8. Die aus halsgerichtlichen Verbrechen einkommcnde Straffgelder, in

soweit selbe durch unsere vorhin ergangene Ausmessungen nicht in anderweg zu einem
gewissen Gebrauch schon gewidmet, oder etwann durch das Urtheil selbst zu einer be-
sonderen Anwendung bestimmet sind, sollen den betreffenden Halsgerichten zu Ueber-
t rag, und Bestreitung der Maleftzkosten, und anderen Halsgerichtsnothdurften an-
heun fallen.

Neun-
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N e u n t e r A r t i k e l
von Einziehung des Vermögens.

I n n h a l t.
§. 1. Die Verwirrung betrifft entweder einzelne Schulden, Lehen - und NäeiconuM'- Güter

Sachen, oder das ganze Vermögen. abzusönderen.
§. 2. Was die emzelne Verwirkuna. seye? §. 5. Ausnahm: wo auch die Lehen > und riäei»
§. Z. Wann die gänzliche Vermogenseinziehunz commi« - Güter mitverwirtct werden.

statt haben könne? §. 6. Bloße Straffbegnadigung erstrecket sich nicht
§ 4. Von dem verfallenen Vermögen sind die auf Nachsicht der Bermögensemziehuns.

§. i . ^ ^ i e Verwirkung der Haabschaft beschiehet einzeln, oder gehet auf con«lc«tia «K
das ganze Vermögen. rartlcuwnZ. vei

NQlUM.
' D'

§. 2. Einzeln ergiebt sich dieselbe, wenn nur sonderheitliche
Sachen verwirkt, und als verfallen zur landesfürstlichen Kammer eingezohen wer-
den. I n welchen Fällen aber, und welchergestalten die Verwirkung gewisser Sa -
chen, deren Ein-oder Ausfuhr , Gebrauch, oder Innhabunggesetzgebig verboten ist,
in diesen Erblanden statt habe? ist theils aus den Polizeysatzungen, theils aus
dieser Halsgerichtsordnung zu entnehmen.

§. 3. Die gänzliche Verwirk - und Einziehung des Vermögens hanget kei-
nerdings von willkührlicher Erkanntnuß der nachgesetzten Gerichtsstellen ab, sondern
hat nur dazumalen statt, wenn solche Vermögenseinziehung in dieser Halsgerichts-
ordnung auf ein Verbrechen ausdrücklich geordnet ist, oder in einer ausserordentli-
chen Malesizbegebenheit nach Schwere der Umstanden von Uns selbsten verhänget
wird.

§. 4 . Ueberhaupt aber verstehet sich die Vermögenseinziehung allemal nach i bonk cou«<d»ti«
Abzug der rechtmäßigen Schulden, und lediglich von des Uebelthäters eigenem Ver-
mögen : wannenhero die von ihme innhabende Lehen, wie auch die auf Ruckstellung
vertraute, oder sogenannte kiäeicommiss-Güter unter dem verwirkten Haab, und
Gut nicht mitbegriffen sind.

F. F. Vorstehende Regel leidet jedoch den A b f a l l , daß, wenn einer aus
dieserländigen Innwohnern, und Untetthanen wider Uns, und den gemeinen
und also im ersten Grad der beleidigten Majestät sich einer solchen Aufruhr, und ^«^ 'ü^««»^ '
kebellion theilhaftig machen würde, welche vielen gemein, und durch Kriegsmacht
gedämpfet, und bestritten werden müßte, in solch-alleinigen Fal l neben des Miffe-
thäters ftey - eigenen zugleich die besessene Näeicammiss- und Lehengüter, sie seyen
gleich für einen Stamm allein, oder ganze Familien gewidmet, ohne Unterscheid
unser landesfürstlichen Kammer verwirkt, und verfallen seyn sollen. Da aber Je-
mand sich einer solchen Sach vergriffe, welche zwar in dem ersten Grad der belei.
digtm Majestät hinein lieffe, jedoch derley kostbaren Kriegszwang nicht bedärffte, si>
solle unsere Kammer allein die Nutzniessung der von dem Missethäter besessenen N -
6«cc>mmiss-und Lehengüter so lange behalten, als lang der Missethäter im Leben ist.
Wobey annoch

§. 6. Zu merken, daß wenn die auf ein Verbrechen ausgesetzte ordentliche
Straffe Jemanden im Weg der Gnaden nachgesehen würde, solche Begnadigung
nicht zugleich auf Nachsicht der Vermögenseinziehung zu erweiteren seyc: es wäre
dann in unserer Gnadercheilung auch hievon deutliche Meldung beschehen.

Peinl.Gerichtsord. C Zehen-
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Z t h e n t e r A r t i k e l
von der Ehrlosigkeit.

Inha l t .
<i i Die Ehrlosigkeit entspringet aus Verbrechen. 5. 9. I n jenem Fa l l , wo ein Landsfürstlicher Gna,
i ' 2. Wo;u erforderlich, daß solches Verbrechen deilbnef rrforderltch^
" durch das Gesetz als eine ehrlose That erkläre:, 5- i o . Dann für ,encn Fa l l , wo dle Wirkung der

und der Thater hieraus verurtheilet seyc. gcmelncn El,Nlchmachung eintritt.
§. 3. Unter die ehrlose Thaten gehören zuvor- §. n . Haupn'achllche Wirkung der gemeinen Ehr>

derist die überschwere Verbrechen; llchnnq.
§. 4. Aus den übrigen aber nur jene, welche 5> 12. Dlcsc erstrecket sich aber nicht auf vorzuali-

durch das Gesetz als ehrlos erkläret sind - che Rechten , weder auf untadelhafce Zeu-
ch. Z. Oder deren Ehrloserklärung dem Ermessen genfchafr.

des Richters anheimgestellet ist: § 1 3 . Landsrerwicsene tragen die Ehrlosigkeit mit
5. 6. Welch-letzteren FaUs der Erfolg der El,r> sich.

verlustiaung von dem Ausdruck des Unhclls 5- 14. Der Unehrlichem aus der That wird keine
abhanget. K ra f t , und Wirkung emgeraumet.

5. 7. Von'den rechtlichen Wirkungen der Ehrlos §. «5. Wegen der gemein ^Vrracktllchkeit einiger
sigkeit. Personen wird sich auf die Pollzeyordnungen

5. 8. Wie dieselbe wiederum aufgehoben werde? beruffen.
und zwar

§ , ^ T i c h t das peinliche Verfahren , wie weit es immer damit gekom-
^ s ^ ^ ^ ^ ^ , weder die St ra f fe , weder das O r t der Ab«

büssung machen Jemanden unehrlich, oder ehrlos, sondern die
Unehrlichkeit entspringet aus der Miffethat selbst, als ihrer wahren Ursache.

8e6 reqmrwir öeii- F. 2. Jedoch nicht jedwedes halsgerichtliches Verbrechen ziehet sogleich die
^«5!' A"m Ä«se' Ehrlosigkeit auf dem Rucken nach sich, sondern damit die T h a t , und der Thäter
cutil 'üt conäemu2- für ehrlos gehalten werden können, ist erforderlich, erst l ich: daß die That unter je-
""- nen Mißhandlungen, welche mit der Mackel der Ehrlosigkeit allhier, oder sonst in

dieser peinlichen Ordnung ausdrücklich beleget sind, einbegriffen; ander tens : daß
der Thater aus einer solchen Missethat wirklich abgeurtheilet worden scye.

§. 3. Unter die ehrlose Mißhandlungen, welcherwegen den Missethatern
.̂̂  Ehrlosigkeit mit all-ihrer Wirkung anklebet, gehören zuvörderist ihrer Abscheu-

lichkett halber alle überschwere Missethaten, von deren Eigenschaft oben ^ n . 2. §. 4.
Meldung beschehen.

iiquiz UI2 tan- §. 4. Aus den übrigen halsgenchtlichen Verbrechen sind nur diejenige von
^ ^ Rechtswegen für ehrlos zu halten, worauf in dieser peinlichen Gerichtsordnung, oder

' in einem anderen dieserlandigen Gesetz die Ehrlosigkeit ausdrücklich verhänget lst.
ln qmdw6am tgmen §. F. Es wird jedoch in einigen Verbrechen durch das Gesetz dem vernünfti-
^^ ' ^u?b?r ium gen Ermessen des Richters überlassen : ob der Thater gestalten Sachen nach der

remilk elt.. Ehre verlustig zu erklaren scye, oder nicht? welchen Falls der Erfolg der Ehrlosig-
keit mittelbar aus dem Gesetze, unmittelbar aber aus richterlicher EckamUnuß
herrühret.

Nil! ex. §. 6. Wobey zu merken , daß solch- letzteren Fal ls , wenn die Ehrloserkla^
' d ichlich Wlk bö

y , ß sch tz F , h
der richterlichen Willkuhr eingeraumct ist, der Richter auf Befund der bös ge-

arteten Umstanden den Thäter ausdrücklich für Ehrenverlustig zu erklären habe.
Würde in derley Fällen das Urtheil von einer Ehrenmackel nichts enthalten, so ver-
fallet der Thäter um eines solchen Verbrechens halber nicht in die Ehrlosigkeit,

inta §. 7. Die gesetzliche Wirkungen, welche mit der rechtssörmigen Ehrlosigkeit
verknüpfet sind, bestehen in folgenden, erstlich : wenn Jemand um einer unehl la-
chen That halber nnt dem Tod gestraffet wird,oder nach gefällten Urtheil sonst mitTod
abgehet, stirbt er als ehrlos, uud ist sein Nam aus der Mat r i ke l , oder Emverki-
bumMich desjenigen Mi t te l , wo er vorhin ein Mitqlicd gewesen, auszuthun. Wurde
aber andcr tens: ein solcher Thäter nur mit einer 5. iböstl äffe beleget, so ist er i M

Eyccn-
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Ehrenstcllcn, Würden , Diensten, Landmannschaft, oder Bürgerrechte abzusetzen,
weder zu Erlangung solcher Vorzüglichkeiten im gemeinen Wesen fürtershtn fähig,
auch aus allcn Zünften, Bruderschaften, und Zusammenkünften ehrlicher Nu te ,
dann von Abgebung einer glaubwürdigm Zeugenschaft für seine Person von Rechts-
wegen in allweg auszuschliessen; ü«) endlichen d r i t t e n s : kann überhaupt em ehr-
loser Mensch, es seye eine Todes-oder Leibsstraffe wldcr denselben erkannt, weder
ein Testament machen, weder zu Erben eingesetzet werden. I n wie weit selber je-
glcichwohlen eine mindcrftycrliche letztwillige Anordnung errichten , oder aus eines
anderen Testament eine Vermächtniß beziehen möge, dieserwegen ist sich nach der
rechtlichen Ausmessung unseres erbländischen Oicliciä civiliä zu halten.

§. 8. Die Ehrlosigkeit, womit sich jemand durch seine Uebclthat bestecket
hat, kann aber wiederum aufgehoben, und ausgelöschet werden. Diese Aufhebung
der Ehrenmackel beschichet auf zweyerley A r t , entweder durch einen besonderen von
Uns ertheilten Ehrcnbrief, oder durch die gemeine Ehrlichmachung.

§. 9. Unser Gnaden-oder Ehrenbricf, wodurch einer wiederum zu Ehren
gebracht werden solle, ist erforderlich in jenen Fällen,wo Jemand zu Würden, Ehren- p p
stellen, Diensten, vorzüglichen Eigenschaften und Rechten, wovon
den §. 7M0. Erwähnung beschehen, wiederum fähig gemacht werden wollte. A l l -
solche Unsere Gnaden-und Ehrenbriefe erstrecken sich jedoch nicht weiter, als in wie
weit dieselbe wortdeutlich lamen.

§. 10. Die gemeine Ehrlichmachung hingegen hat überhaupt statt in allcn
Verbrechen, welcherwegen in dem Unheil keine Landsverweisung bcygerucket ist: der-
gestalten, daß die zugezogene Ehrenmackel durch die überstandene Straffe wiederum
aus Kraft Rechtens von sich selbst geieiniget w i rd ; wo sodann das Halsgcricht, bey
wclchem der Thatcr abgeurtheilet worden, nach vcrlittener Snaffzeit demselben einen
gcnchtlichm Ehrenschein zu ertheilen schuldig ist.

§. 1». Die hauptsächliche Wirkung dieser gemeinen Ehrlichmachung bestehet
in deme, daß der gcfttaffce Thäter ohne all - mindesten Vorwurf des abgebußt-und
gepeinigten Verbrechens in gemeinen Umgang, Handel, und Wandel unbcirret zu ge>
dulden, und seine ehrliche Nahrung zu suchen berechtiget seyn solle.

§. 12. Ausser dieser Wirkung erstrecket sich die gemeine Ehrlichung nicht lvei-
ter. Derjenige, so aus einer ehrlosen Thar abgestraffet worden, bleibt auch nach A<^ M3
überstandcncr Straffe unfähig, in die oben §. 7. angeführte besondere Rechten, de- / "
ren er sich verlustig gemacht, wieder einzutretten, oder dergleichen neuerdings zu er-
langen. Inglcichen ist derselbe in Zeugenschaften nicht gleich anderen je- und allzeit

nullftigen Ermessen des Richters wird allerdings anheimgestcllet, in wie weit beschaffe-
nen Sachen nach seiner Aussag Glauben beygemeffen werden könne? Die Fähigma-
chung zu obbemeldt-vorzüglichen Rechten, dann zur untadelhaften Kundschaftgebung,
somit die vollkommene Herstellung in vorigen Ehrenstand bleibet forthin Unserer höch-
sten Gewalt vorbehalten, und kann ohne Unser»besonderen Gnadenbricf nicht wieder
erworben werden.

§. l 3. Würde jemand eines gemeinschädlichen Verbrechens halber aller Erb- ex nm-
landen verwiesen, so hat selber die aus der Mißhandlung an sich gezogene Ehrlosigkeit
nmsich zutragen, damit dessen Rückkehr durch solch-anhängigen Schandfleck, und ^ ^ ^
den ihme andurch abgeschnitten-ehrlichen Umgang desto sicherer Hindangehalten wer-
de. Dahingegen diejnige, welche nur sonderheitlich aus einem Orte verwiesen sind,
und in diesen Erblanden zu verbleiben haben, ebenfalls der obbemeldten nach vollbrach-
ter Straffzeit allen erbländischen Insassen zu guten kommend, gemeinen Ehrlichung
zu gemessen haben.

§. 14. Bisher ist von der Unehrlichkeit aus dem Rechte gehandelt worden,
Die Unehrllchkeit aus der That pfleget insgemein dahin verstanden zu werden, wann
auf ein oder andere That durch das Gesetz zwar keine Ehrlosigkeit ausgesetzet ist,
jedoch nach Dafürhalten ansehnlich ehrlicher Männer solche Handlung, T h u n , oder
Lassen für schlecht, und schandlich, folgsam derjenige, so selbe begangen, für eine
schandhafte Person geachtet werden wi l l . Zumalen aber diese Gattung der Unehr-

P e i n l . G e r i c h t s o r d . C 2 llchkett
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lichkeit auf bloß willkührlich und unsicheren Ur thc i l , und Muthmassung beruhet,
und niemand ohne rechtliche Vermtheilung für unehrlich zu hallen is t ; als sollen
die Hieroben §. 7. auf die gesetzmafftge Ehrlosigkeit ausgchtzte Wirkungen sich mit
Nichten auf eine solche vermeintliche Unehrlichkeit erstrecken, weder unter solchem
Vorwand Jemanden eine Unehrlichkeit vorgerupfet werden. Vielmehr ist ein solch-
widerrechtlicher Vorwurf als eine Ehrenverletz und Verleumdung anzusehen, und
bewandten Umstanden nach ein solcher Ehrenschänder nach Ausmaß des looten Ar-
tikels halsgerichtlich zu bestraffen.

^ F. I F . Belangend die gemein-Verächtlichst gewisser Personen; da nälllli-
chen einige nicht um einer begangenen Uebelthat halber, sondern entweder wegen un-
achter Geburt, oder wegen ihrer verächtlicher Handthtcrung, und dergleichen, ins-
gemein für schlechte, und verächtliche Personen gehalten werden. Dlcscrwegen sind
in dm dieserlandigen Polizeyordnungen die behörtgc Maßregeln, wclchcrgcsialten sol-
chen Leuten zu ihren ehrlichen Unterkommen, und Nahrung zu verhelffm seye? allschon
vorgeschrieben, wornach sich also zu achten ist.

leu circum-
E t l f t e r A r t i k e l

von den Umständen, welche die That selbst verringeren,
somit die Straffe milderen.

Inhal t .
; . l . Pstichr des Nichters , sich um die Straff- 5. ̂ . Aus Unwirksamkeit der Vernunft, oderAb>

mlntcrende Umstände zu erkundigen, und die gang des Willens.
Erkunnlnuß hiernach zu mäßigen. §. 10. Wclrere Mlderungsursachen, so sich in An»

5. 2. Von gemeinen mllderenden Umstanden, zu- sehen der That, der 's.erlchtlichcn Verführung,
vördcnst von Gebrechlichkeit an Smncn; als oder der Person des Thätcrö eraebm.

L. 3. Wegen gänzlicher Gcmüthsverruckung; 5. , « . Umstände, so nicht zu dem Weg Rechtem»
5'. 4. Wegen Emfal t , und Tummhett; gchöna,, sondern nur lm Weg der Gnaden
F. 5. Wegen Betrunkenheit; m Betracht kcmmen.
K. 6. Aus Schwache des Alters; 5. 12. Die besondere Milderungsumstande, so ie-
5. ?. Aus Krankheit, und Leibsschwachhcit; dem Verbrechen eigen sind, werten im »«n
§. 8. Aus heftiger Gcmurhsbewegung, als Zorn, Theile angefuhrcc.

Forcht:c.

....—..- §. 1 . Richter ist seinen Pflichten, und Gewissen gemäß verbunden,
inalürenA s ^ kn Abführung der peinlichen'Verfahrung nicht nur auf die bc-

Ll juäicium secun' schwerende Umstände, sondern zugleich, und hauptsächlich auf
äüm en moäerHnäi. all dasjenige, was dem Inquisiten zur Entschuldig > oder Minderung der That ,

und Verringerung der Straff fürtragen kann, fieisslg nachzuforschen, die solch fal-
lige Umstände, so viel thunlich, mit rechtlicher Gewißheit zu erheben, und bep Fal-
lung des Unheils die billige Rücksicht hierauf zu nehmen.

Cammunes circum- §. 2. Die Umstände, welcherwcgen gestalten Dingen nach die Straffe in
"was zu linderen, auch in etwelchen Fällen gänzlich zu Erlassen ist, sind gemeiniglich

au» l ^ n i s . nachfolgende. Vor allen aber ist zu beobachten: ob nicht ein Gebrechen, und Ab-
gang an Vernunft, und Sinnen unterwalte.

0b Plenum M6M13 §. 3. Wo eine völlige Gemüthsvenuckung vorhanden ist, als bey Tol l und
emmwuem. Unsinnigen :c. kann der Thäter gar nicht gestraffet werden. Wenn jedoch derselbe ge-

wisse Abwechslungen hätte, und der Richter anstünde, zu welcher Zeit die That ge-
schehen, solle er den gelinderen Weg erwählen.

§. 4 . Bey einer vorfindend gar großen Tummheit , Blödsinnigkeit, und
Einfalt, womit keine ganzliche Vernunftlosigkeit verknüpfet ist, sonderlich bcp Taub<
und Stummen ist die Straffe nach Beschaffenheit einer etwann gleichwohlen mit unter-

lauffendm
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lauffenden Bosheit abzumessen. I n all-solchen Fällen aber, wo ein Gebrechen an
der Vernunft erscheinet, wenn solches nicht ehedem offenkundig wäre, sötte die wah-
re der Sache Beschaffenheit: ob nämlichen die Sinnlosigkeit, Tummheit, oder
Einfalt nicht etwann verstellet seye, oder in welchem Grade sich dieselbe befinde i
durch becydigte, oder zu diesem Ende eigcnds zu beeydigende Aerzte mittels öfteren
zu verschiedenen Zeiten vornehmenden Besuche, und durch andcrweite geschickte Prüf-
fungsmittel auf das genaueste alles Fleißes erforschet werden.

5. 5' I n zufalliger Vemunftschwächung, so durch Rausch, oder Sinn-
Verwirrung beschiehet, ist in acht zu nehmen:

Erstlich: O b dem Thäter die Berausch- oder Sinnverwirrung ohne alle
seine Schuld zugestossen, zum Beyspiel: wenn er entweder von ungefähr, oder aus
eines Drittens Veranlassung durch unbekanntes Getränk, Speiß, Rauchwerk, oder
in anderweg von Sinnen wäre gebracht, oder da er mit wahren Gewalt zu Neh-
mung was dergleichen wäre genöthiget worden. Solchenfalls hat der verwirrt- ge-
machte wegen der in einer gänzlichen Sinnberaubung verübten That keiner Straffe
zu unterliegen; wäre jedoch derselbe nicht gänzlich von Sinnen gekommen, sondern
sich noch genug gegenwärtig gewesen/ so ist nach Maß der Umständen wider selben
eine willkührliche Straff zu verhängen. Dahingegen wider die Ursache« der Sinn-
verwirrung, wie auch wider die gewaltthätige Annöthigere nach Beschaffenheit der
Gefährde, oder Boshei t , besonders wenn selbe den Erfolg der That vorgesehen,
oder leicht vorsehen können, oder vielleicht gar auf den Erfolg abgezielet hätten, be-
wandten Umständen nach mit aller Scharsse zu verfahren ist. Da aber

Andertens: Die Berauschung obschon auf fremdes Zutrinken, und Zureden,
aus ungezwungenen freuen Willen beschchen, und hieraus eine völlige Sinnberau-
bung entstanden wäre, so ist auf den Unterscheid zu sehen: ob keine Feindschaft,
Droheworte, oder sonst was vorher gegangen, welches einige Zubereitung, oder An-
laßgebullg zu der trunkener Weis verübten That argwohnen machete, ein solcher
Mensch auch das Vollsauffen nicht in Uebung gehabt, und derentwegen nie gestraffet,
oder abgemahnet worden? oder vielmehr das Widerspiel sich dargezeiget habe? er-
steren Falls ist die Straf f in etwas zu linderen; letzteren Falls ist auf Verminderung
der ordentlichen Straffe kein Bedacht zu nehmen. Wie dann

Dri t tens: I n all jenen Fällen, wo der Rausch den Gebrauch der Vernunft
nicht gänzlich benommen, sondern der Thäter seines Thun , und Lassend sich wohl
bewußt gewesen, einer Strafflinderung ebenfalls kein statt zu geben ist.

5. 6. Unter die Milderungsursachen gehöret auch das gar junge, oder gar ^
hohe Al ter , jedoch mit nachstehender Mäßigung, daß

Erstlich: Bey erster Kindheit bis auf das siebente J a h r , und überhaupt i«5"tum
bey unmündigen Knaben, und Mägdlein, welche näher bey dem yten als i^ten ^ p " "
Jahr sind, insgemein halsaerichtsmäßige Straffen nicht statt haben; gleichwohlen
aber können böse Kinder, wenn Kennzeichen gefährlicher Bosheit, und ziemlicher
Begriff der begangenen Uebelthat bey ihnen vorhanden, gar wohl auf Kinderart,
als mit Ruthen gezüchtiget, und eine so beschaffene Abstraffung gestalten Sachen
nach, entweder derenselben E l te rn , oder Lehrmeistern anbefohlen, oder von Ge-
richtswegen vorgenommen werden. Dahingegen sind

Andertens: Unmündige Kinder, so naher bey dem i^ten als dem yten
Jahr sind, und um so mehr die mündige Personen beyderley Geschlechts, welche
nämlich das 14« Jahr ihres Alters allererst erfüllet habender peinlichen Bestraffung
zwar unterworfen; jedoch ist gemeiniglich mit einer Todes-oder sonst ordentlichen
härteren Straffe wider selbe nicht fürzugehen: ausser in überschweren Misstthaten,
welcherwegcn, wenn die Bosheit das Alter übertrifft, zum Schwertschlaa, und be-
wandten Umständen nach auch zu einiger Verschärffung der Schwertstraffe gegen selbe
geschritten werden kann.

Dri t tens: Das weitere jugendliche Alter entschuldiget nicht von ordentlichen
Straffen; es wäre dann, daß der Thäter , oder Thätcrin nicht über 2. Jahr nach 3e ^mpm.t ion^
der Mündigkeit, somit nicht über 16. Jahr zurückgeleget hätte, anbcy keine vor- ü
zeitige Boshei t , sondern vielmehr gute Hoffnung künftiger Besserung sich äussette.

C 3 In
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vi

I n Ausrechnung dcs Alters aber ist allemal die Zeit des begangenen Vcrdl chens
;ur Richtschnur zu nehmen. Endlichen ist

Lonum, qmw5 INI Viertens: Vey dem hohen Alter nicht soviel auf die Anzahl der I a h M ,
i ^^ ^ Beschaffenheit des Leibes, und dcs Verstandes zu sehen. Wcgen dc< L<:ds-

^ h ^ ^ j ^ ^ ^ kann yj^ ordentliche Leibsstraffe, wenn bcy dero Vornchmung das Lc.
den Gefahr lauffete, in eine gelindere veränderet werden. Gcbrächc es aber au
Gcmüthskraften, so ist die Straffe nach dem Verhalt der Einfa l t , Unvaslanoes,
oder Blödsinnigkeit abzumessen, zu linderen, oder nachzusehen.

0d curpvrik 6ediii § ^. Eine schwere Krankheit, oder beständige Letbcsschtvachhcit enthebet
^ " ! " ^ ^ ^ zwar bewandtcn Unlstanden nach von den ordentlichen Lcibsstrasscn, wenn solche

ohne Lebensgefahr nicht können vollzogen werden, mcmalen aber von der Tcdcs-
straffe. I n welch-letzterem FaR, da der Thater krank, mit der Utthcilvollstreckung
bis zu dessen Genesung zuzuwarten, mit einem bestandig schwach-oder schadhaften
aber damit fortzusetzen ist. Wäre aber die Krankheit, als bcp schwermüthigen,
oder melancholischen, preßhaften, und dergleichen mit beharrlicher Schmcrzhattigkcit,
und Wehemuth behafteten Leuten zugleich nur einer Gebrechlichkeit, oder Schwä-
chung an Sinnen verknüpfet, so ist in der Straffcrkamttnuß allemal der mildere
Weg zu crgrciffen.

ment?3 2Ql- §. g. Es beschießet auch durch heftige Gemüthsbewegungen, daß man in
.5 m eai ^..^.^ V ^ w i z . ^ ^ gerathen kann, als durch Zorn, Schrecken, durch drol^amc Bc-

fehl der Oberen. Wobey zu merken:
Erstlich: Zorn , Gahheit, und Uebereilung kann nur damalcn für eine»

milderenden Umstand dienen, wenn man aus gegebener großer Ursach, und gerechten
Empfindlichkeit, auch ohne selbst eigenen schuldhaften Anlaß zu unmäßigen Zorn,
und Ereifferung verleitet, anncbens die That gleich in erster Gemüthsbewegun^ chn,
überlegter verübet, und darnach wahrhaft bereuet worden.

Andertens: Wenn Gewalt, Noch, und Fvrcht zur Entschuldigung vorge-
fthützct wi rd , ist zu erwegen: ob solche Zunöthigung so beschaffen gewesen, daß auch
eine standhafte Person sich hieran entsetzen können? dann wie schwer die Rettungs-
mittel gewesen? und ob man sich nicht selbst muthwillig darein abstürzet habe? nebst
dcme soll man eines jeden seinen besonderen Stand, Leibs-und Gemüthsbeschasscn-
heit, und andere dergleichen Umstände wobl in acht nehmen , uno darnach crmcsscn,
wie weit die Straffe zu milderen, oder nachzusehen styn möchte.

Drittens: Den Befehl der Oberen, und Vorgesetzten belangend, ist darauf
zu sichen, wie weit die Gewalt der Oberen gegen die Untergebene sich erstrecke? je
größer die Gewalt, Macht, und Ansehen der Oberen ist, je weniger, und gelinder
kann der Untergebene wegen Vollziehung des widerrechtlichen Befehls gestraffct wer-
den. Hiernachst ist der Inha l t des Befehls wohl zu betrachten, dann was ohne
bedrohlich-oder ernsthaften Befehl nur auf der Oberen, und anderen blosses An-
rathen, Vollmacht, Versprechen, Ersuchen, Hü l f f , Guthcissen, oder Veranlassen
geschiehet, verdienet in überschweren gar keine, und in anderen Verbrechen nicht
leicht eine Strassmilderung.

§' 9- Wo es am nachdenklich. sinnlichen Gebrauch, oder am Willen er-
manglet , kann mit den ordentlichen Straffen nicht fürgegangen werden. Es könnelt
demnach

' ^ Erstlich: Wegen Unwirksamkeit der Vernunft schlaffende, und mondsüchtige,
wann selbe un Schlaffe, und ihrer Nachtwanderung ein Uebel anrichten, mcht be-
straffct werden; ausser in soweit etwann einige ihre Schuld in Unterlassung dcr be-
b m t M Abhülffs - und Vorsichtsmitteln vorhergegangen wäre. S o gebricht es auch
». , Andertens: An Wi l l en , wo I r r t h u m , oder Unwissenheit mucrlauffet.

in ^r t thum enthebet von aller Straffe, wenn der Irrende mit erlaubten Sachen umgc-
^ 5 ' und ihme der I r r ung halber keine Schuld kann beimessen werden. Wenn
aber der i r r t hum aus Schuld des Irrenden herrühret, so wird die S t r ^
dert; auffer es wäre die T h a t , welche der Irrende vorgehabt, eben so straM,
oder noch sirässlicher gewesen, als jene, welche aus I r r l h u m wirklich von ihme be-
gangen worden. Gleichfalls mag

Drittens'-

" '
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Dri t tens: Die Unwissenheit in Sachen, wo das Gesetz etwas gebietet, oder
verbietet, bewandten Umständen nach, wenn selbe nicht gar schuldhaft, zwar von
dcr ordentlichen , nicht aber von aller Straffe entledigen. Dahingegen in Sachen,
die eine innerliche Bosheit, und Straffmäßigkeit auf sich tragen, kein Bedacht dar-
auf zu nehmen: ob der Thäter das eigentliche Gesetz, welches eine gewisse Straffe
ausmessct, gewußt habe, oder nicht? genug, daß ihme die Unzulässlgkeit der That
Nlcht unbekannt seyn können.

§. 10. Die weitere MilderungsursaäM, so sich in Ansehen der T h a t , der
gerichtlichen Verfahrung, oder der Person des Inquisiten ergeben, sind nachstehende:

Erstlich: Wenn sich an der Gewißheit der Tha t , oder corpore ä e M i Man-
gel hervor thut , da entweder Jemand eine Uebelthat bekennet, der Richter aber nicht
eigentlich darauf kommen kann, daß solche wirklich beschehen; oder da zwar die That
bekannt, die wahre Beschaffenheit, und Beumständigung derselben aber zur Ueber«
Weisung des Verdächtigen nicht genüglich ausfindig gemacht werden kann.

Andertens: Langwierige schwere Gefängniß, worzu der Thäter keine Ur-
fache gegeben, sonderlich wenn selbe bey kalter Winterszeit, und geringer Unterhal-
tung in Kleidern, Spe iß , und Trank geschehen; dahingegen solch schädlicher Ver,
zug gegen diejenige, so Schuld daran tragen, desto nachdrucksamer zu ahnden ist.

Dri t tens: Gebrechen, und widerrechtliche Fürgänge in der gerichtlichen Ver- v«! ex
fahrung geben bewandten Umständen nach auch einen billigen Beweggrund an Händen, ^ plo
daß von Obergcrichts wegen, besonders in geringeren Verbrechen zu Vermeidung ei-
ner verzögerlich neuen Proceßabführung, und um den Thäter wider Gebühr nicht
länger im Kerker schmachten zu lassen, durch eine aufferordentliche gelindere Straff,
verhängung der Sache ein Ende gemachet werden könne. Wäre es aber um schwe-
rere Verbrechen zu thun , so ist allerdings das Abgängige nachzutragen, die Gebre-
chen zu verbesseren, und nach Gestalt der Sachen auf Unkosten des Schuldtragenden
die Inquisition von neuem anzufangen: wie behörigen O t t s ausführlicher wird geord-
net werden.

Viertens: I n Absicht auf den Thäter machen auch nachstehende Umstände v«l wtuitu <z«lu».
eine etwelche Milderung. ^ " " «

imo. Wenn der Thäter vor einer fremden Angebung, und vor seiner Ver- ob hxmtzn«m a»
haftnehmung, da er wohl hätte entfliehen können, oder seine Mißhandlung sonst ^ c l " " ^ '
verdeckt geblieben wäre, sich selbst aus purer Reu freywillig angiebt, und die Uebel-
that gutwillig bekennet. Dann

260. Da Jemand ein Verbrechen auszuüben zwar unternommen, jedoch sel- 6» 6eiiHum m
bes nicht vollbracht worden. Was aber für ein Unterscheid in angemaßten, und " " '""'
nicht zur Wirkung gekommenen Mißhandlungen zu machen seye? wird in dem folgen-
den i zten Artikel des mehreren geordnet. Was hingegen

§. i i . Diejenige Umstände, soanderwerts beyfallen, als des Thätcrs sonst
wohl , und christlich geführter Lebenswandel; die Angebung nebst beygefügter Hülff
zu gefänglichcr Einbringung einiger in anderen Verbrechen, als der Angeber bcqan-
gen, verfangener Missethäter, an deren Entdeckung dem gemeinen Wesen besonders
gelegen ist; oder da ein Va te r , oder Mutter ikr leibliches Kind, so sich einer Misse-
that schuldig gemacht, der Obrigkeit freywillig überantwortet; uem des ThäterS
Verdienst gegen das Vater land, adeliche Geburt, vornehme Freundschaft, beson-
dere Geschick-oder Künsilichkeit, bewegliche Vorbitten, Vergebung des Beschädig,
len , und dergleichen anlanget, von diesen solle sich der Richter zu Linderung der
ihme rechtlich vorgeschriebenen Straffe nicht bewegen lassen, sondern es bleibet allein
Unser-Landesfürsilichen Macht vorbehalten, solche Gnadenbehelsse, wenn sie auf An-
zeigung der Obergerichten, oder in anderweg bey Uns vorkommen , in Erwegung
zu ziehen, und nach Gestalt der Sachen entweder die Milde der Schärffe vorzusetzen,
oder denen Rechten ihren Lauf zu lassen. Wo hiernächst

§. 12. Anzumerken, daß nebst denen hier a n g e f ü ^
umstanden zugleich auch, und vorzüglich auf jene milderende Umstände, welche ei-
nem jeglichen Verbrechen eigen sind , und in dem änderten Theil an seinen Orten
vorkommen, der behörige Bedacht zu nehmen seye.

Zwölfter
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Z w ö l f t e l A r t i k e l
von den Umständen, welche die That schwerer

machen.
"NI

n n h a l t.
^ l Die beschwerende Umstände, so die Gattung 5 4. Die Verfcharffung der Tobesstrassm wirb

des Verbrechens anderen, gehören nicht hie- behoriger Orten durch das Gefetz selbst be»
her; stimmet,

z » V o n jenen allein ist hier die Rede, so das 5. 5. Beyspielevon gemeinen Beschwerungsumstan»
Btrbrechennichtanderen,jedocheineVerscharf< den; . ..̂ . « < .
funz der Straffe wirken. L. s. Jene aber. so einer legllchen Uebelthat eigen

l g I n St taf f ' Fal len, die nicht ans Leben ge» find, werden in dem änderten Theile «vor»
hen, beruhet die Straffyerschärffung auf rich» kommen.
terlicher Ermassizung. 5 7. Ueberhauptige Richtschnur, woraus die Min»

der-oder Mehrunz der Straffen zu ermessen
seye?

Hon 6e il!i8 233«. l . i . H lsufdie im vorhergehenden Artikel angeführte Gtraffmildmmgsursa-
V2ntlbu«. qu« 2li2ln ^ I . chen folgen nun die Umstände / so die That / somit auch die Straf-
äeUHi Heciem M . ^ ^ fe schwerer machen. Es handelt sich aber allhier nicht um jene

' beschwerende Umstände, wodurch die Gattung der Miffethat geändert w i r d ; zum
Beyspiel: die Ertödtung eines Menschen kann entweder ein gemeiner Todschlag seyn,
oder nach Bewandniß der schwereren Umständen in eine andere Gattung der Miß-
handlung, als Meuchel- Gtrassenmord, bestellte Mordthat, Vergiftung ic. einschlagen^
I n so beschaffenen schwereren Umständen bestehet die Wesenheit der besonderen Miffe-
that, aufweiche eine eigene Straffe ausgemejstn ist; sie gehören demnach nicht Hie-
her, sondern werden in dem änderten Theile, als die wesentliche Erfodernissen ei-
nes jeglichen besonderen Verbrechens angezeiget werden. Es sind aber solche Umstän-
de eben von dämmen, weilen sie die Eigenschaft eines sonderlichen Verbrechens ausma-
chen, Hey jeder Inquisition hauptsächlich in acht zu nehmen.

A ^ ^ ^ §- «' Die beschwerende Umstände, wovon hier die Rede ist, sind jene, wel-
che zwar das Verbrechen in seiner Gattung nicht änderen, jedoch einige Verschiffung
der Straffe mit sich bringen,

kam» »uxellä» MO- §. 3. Wo es demnach bey sich hervorthuenden Beschwerungsumständen auf
° " " " ° " ^ Straffvermehrung ankommet, da bleibet in ausserordentlich und willkührlichen

Straff-Fällen, und in allen jenen Verbrechm, worauf nur eine Leibs-oder andere
nngere Straffe ausgesetzet, weder die VerschärssungSart durch das Gesetz selbst vor-
geschrieben ist , die gebührende Straffoerscharffung dem vernünftigen Ermessen des
Richters anheimgesiellet. Dahingegen

l « K W c o 6 e §' 4. I n Betreffjener Missethaten, mit welchen der Thäter aus Anordnung
telM!N2t, quztenuz Rechtens das Leben verwirket, in dem anderem Theile dieser peinlichen Gerichtsord-
? 7 ^ a mor' "U"s an seinen behörigen Orten zugleich wird ausgemessen werden, welchergesialten

üc? um deren beschwerenden Umständen halber die Todesstrajft zu verschärffen seye? wor-
. n t « ^ « " " H ^ "^" " peinlichen Erkanntnussm allerdings zu achten ist.

V5M« commuae8. ̂ . ^ 5- Die gemeine Beschwerungsumsiände, worauf der Richter in Straff-
ob au28 P«NX in Fallen, so nicht an das Leben gehen, allemal zu sehen ha t , sind meistentheils
6ellHl5N0ll caplt2N. folgende: s » > / , » >
duz 2ULentur, sunt ' ^ «, . , «»> ^- -., .^ ^ , - ^

ludle. lrrstttch: Wo die Aergermß gar zu groß, die Missethat gar zu frevmtllch,
oder gar vielfältig wiederholet, oder gar zu gemein worden wäre, da mag zu mchre-

' ren Abscheu die Straffe wohl in etwas verschärffet werden.
A u d t s W d G f

W^°ü3m«^me ff h eschärffet werden.
W23, NMU2 ««2. Audertens: Wenn der Gefangme wegm seines vorher geführt bösen Le-
A 5 " "' b " s sihon gerichtl ich g e w t d sch ha

fangme wegm seines vorher geführt böse
sihon gerichtlich gewarnet, oder gar derentwegen schon ein-zwey - oder mehrma-

len vorhm gestrafftt/ oder bereits von uns begnadet worden, und sich dannoch nicht
gebessert hätte. Dit



12. §. 6. 7.

Drittens: Wenn ein Vater, Mutter, Herr, Frau, oder Obrigkcit, und 5i6eiiHum
all-jene, so die Uebelthat hätten abstellen, oder verhüten können, und sollen, selbst
darzu geholffen hatten.

Viertens: Wenn die beleidigte Person arm, krank, schwach, Erbasmnuß-
würdig, oder ansehnlich, oder eine vorgesetzte Person wäre, oder wohl gar durch
ein Verbrechen das Vaterland, oder die Obrigkeit merklich beleidiget würde.

Fünftens: Wenn Jemand gegen jene Personen, die ihme zu schützen, zu i^'uizin
unterweisen, oder zu pflegen untergeben, und anvertrauet sind, eine Lasterthat
verübet.

Sechstens: Da einer andere, sonderlich junge, unschuldige Leute zu den
Mißhandlungen verführet hätte.

Siebentens: Wenn er die That gar arglistig, oder gefährlicher Weise an-
gegriffen , auch etwas ärgeres daraus hätte entstehen können.

Achtens: Wenn sich etliche miteinander vereiniget, oder zusammen geschwo- Konsortium
ren haben, und gleichsam ein Handwerk aus den Uebelthaten machen. qu

Neuntens: Wenn einer die Mijsethat an geweiheten, befreyten, oder sonst 8i
hohen, oder an abseitigen Or ten , oder in Gegenwart fürnehmer, oder ihme für- ^
gesetzter Personen begangen; oder

Zchentens: Nachtlicher Weile, in der Dunkle, besonders in betrübten, und
gefährlichen Zeiten, als zur Zeit der Pest, Feindesgefahr, Hungersnoth, Wasser- ^ " " " " u
schaden, oder Feuersbrunst:c. eine Uebelthat, als Diebstahl, und dergleichen voll-
bracht hätte.

Eilftens: Wenn der Thäter zu Bewerkstelligunq Ver That viele Zeit an- ä ^ r ^ e ^
gewendet, oder großer Schaden hieraus erfolget ist. Nebst diesen hier angeführ- A " ^ " ' <
!en ist 6i>nmum

§. 6. Auch auf jene beschwerende Umstände, so in dem änderten Theil bey nreuml^nti» 23.
jeglichen Verbrechen insbesondere vorkommen werden, der behörige Bedacht zu neh- A ^ " ^ /
men. Ucberhaupl aber ist p r ^ n ^ a

§. 7. Zu beobachten, daß die Linder- oder Beschwerung der Straffe ent-
weder aus der That selbst, oder aus der Person des Thäters, oder aus der Per-
son dessen, dem ein Unrecht geschehen, oder aus der anderweiten Beumständung, z^vä'tl'o
nämlichen : mit was für einem Gemüthe, und Vorbereitung, an was für einem "'""""'-"
O r t , zu welcher Zelt, oder auf was A r t , und Weis die That vollzogen worden?
zu ermessen seye.

D r e g z e h e n t e t A r t i k e l
<zu2ucla, si quomoclo

ob, und wie der Versuch der Thal zu ^
bestraffen seye?

I n n h a l t.
5 ' . Die Thaeanmassuna unterscheidet sich sowohl §. 5. Unterscheid: ob der Amnasscr W w M i « von
.̂ von blossen Gedanken, als von der That selbst. der Unternehmung abgestanden ? oder an fol-

§. «. Dero Beschreiboder Erklärunfl. cher in anderwegaehlnderet worden?
§. L. Dieselbe ist entweder entfernt, und bloß F. 6. Erstcren Falls ^ der Anmasser Mllkuhrllch,

vorbereitlich; oder nahe, und zubereitet; oder jedoch leickter, und «estalten Dlngen nach gar
allernächst, und wertthatta. nicht zu straften; ^ . ^ i n d - r u n a

5. 4. Von Straffe der Anmassuna wird versckie. 5- 7. Anderen Falls " ^ d ' e H t b e h l ^
denes im ,ten Thelle vorkommen, hierorts aenmmg lch «nen m.lderenden Umstand
al . r werden die aUgemeine Maßregeln geord. 5.

ten ist.

Peinl. (Nrichtsord. D §- ' '
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h. i> / 3 v a ß blosse Gedanken, so durch ausserliche Wahrzeichen sich nicht
ü m H u 7 e ü c ^ ^ 8 ) zu Tage legen, keiner weltlichen Straffe unterliegen, lst oben
m, ül t^Hu. '^"^ ^r t . 3. §. 15. gemeldet worden. Die Verbrechen bcschehen

also durch ausserliche Handlungen; zumalen aber diese zuweilen zwar angemasset,
jedoch nicht vollbracht werden, so kommet hier auszumessen: welchergestalten eme
Thatanmassung, und unausgeführte Unternehmung einer Mißhandlung straff-fällig
seye?

§ . 2 . Die Bemüh - Bestreb Anmassung, oder Versuch einer Missethat ist,
^ ^ ^ ^ ^ ^ ausserliche Zeichen, oder Werk sich derselben unterziehet, solche
aber entweder durch eigene R e u , oder Ohnvermögenheit, oder aus fremder Be-
hmdcrung, oder durch Zufall nicht vollbracht worden.

ölt tlipiiciz 5eneriL. §< z. Die Thatanmassung ist entweder erst l ich: noch entfernt, und beste-
remotu8, ^ p i u - ^ ^^ j , ^ einer ernstlichen Wllleusausserung, oder einer vorbercitllchen Ankehrung,
c,uu5. proxinmz. ^^^^^ ^ That selbst unmittelbar noch nicht erfolgen kann; oder sie ist andcr tens:

zur That schon naher gekommen, und allschon zubereitet, daß nichts, als der wirk-
liche Vollzug abgehet; oder sie ist d r i t t e n s : ein wirklicher Thatvollzlchungsver-
such, wo von Seite des Thaters alles, was zu Bewerkstelligung der That in seiner
Macht gestanden, angewendet worden.

Uü P«N2 co:!2tü5 s.t §- 4 . Es wird zwar in dem änderten Theil an seinen behörigen Orten ge,
lii «ä P3ttem ordnet werden, wie in ein oder anderem Fall die bloffe Anmaßung gleich dem wirk-

lichcu Verbrechen zu bestrassen, und in welch-anderen Mißhandlungen dieselbe zu
einer Straffmilderung fürtragen möge? wornach sich allerdings zu achten scyn wird.
Indessen werden für jene Verbrechen, bey welchen von Bestraffung der blossen An-
massung keine Meldung beschiehet, nachfolgend - allgemeine Maßregeln vorgeschrie?
bcn. Und ist

§. 5. Zuvörderist bey jeder Anmassung darauf zu sehen: ob die Thatvol l-
äem? ^ ' ^ " " s durch eigene des Anmassers unverstellte R e u , und freywilliges Abstehen,

^ ohne daß ein andcrweiter Umstand, als die bewußte Entdeckung des Vorhabens,
impeöuuzlue- fremde Abmahnung, und dergleichen hierzu Anlaß gegeben, ruckstellig geblieben?

b s W b s ?
ch

" ' oder ob selbe in anderweg wider seinen Willen unterbrochen worden scye?
prima o l̂u ve! uul- 5- 6. Elfteren Falls kann nach El'mcssen des Richters, wenn es nur um
:«, voi levwi, ein geringes Verbrechen zu thun, und der Anmasser frühzeitig von seinem Vorhaben

abgestanden wäre, entweder die Straff gänzlich nachgesehen, oder bey einem ernst-
qcmessenen Verweis, Geldbuß, oder anderer minderen Straffe beruhet werden; da-
hingegen in schweren, und überschweren Verbrechen, besonders wenn es schon nahe,
oder wohl gar schon am allernächsten zur That gekommen, die bereute, und frey-
wlliig abgelassene Anmassung zwar willkührlich, und gelinder, als eine wider W i l -
len von anderwärts ruckstellig gemachte Unternehmung zu bestraffen, jeglcichwohlen
aber allemal eine vernünftige Ebenmaß, und Ausgleichung der Straffe mit dem
Unternehmen nach dessen größeren, oder minderen Grad zu halten ist.

§. 7. I m änderten Fal l enthebet eine in anderwcg erfolgte Thatbehinde-
l a r ä i ^ " ' Anmasser keinerdings von der Bestraffung, selbe wirket jedannoch einen
ol!. mildcrcndcn llmstand in Absicht auf die ordentliche Straf fe, wobey aber der Rich-

ter allemal: ob es ein schweres, oder geringeres Verbrechen betreffe? und ob die An-
massung noch entfernt, und blos vorbereitlich; oder schon nahe, und zubereitet;
oder wohl gar am allernächsten, und allschon werkthätig gewesen seye? den Bedacht
zu nehmen, und hiernach die ausserordentliche Bestraffung nach der in ^.rr. 7. §. 2.
K 3. gegebenen Anleitung scharffer, oder gelinder abzumessen hat.

§. 8. Bey dem änderten Fal l werden jedoch ausgenommen die überschwere
Verbrechen, in Ansehen welcher das Ilnttrnehmen, und werkthatige Anmassung,

W s 3 i wenn namlch de A s s sch H l B k s t l l i d
h ch h , w e h g ssg

3yu jp2s2„ wenn namllch der Anmasscr schon Hand angeleget, und all Bewerkstellig«."..) der
ett. That sclnes Or t s nichts erwiuden lassen, der wirklich vollbrachten That gleich zu

halten, und mit der ordentlichen Straffe zu belegen ist.

Vier-
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V i e r z e h e n t e r A r t i k e l
wie es zu halten, wenn unterschiedliche Missethaten

zusammen treffen?

ümu!t2neo
rum cnnünum cvu-

I n n h a l t.
§. i . Wie die Straffe abzumessen, wenn einer 5 5. Solche Verbrechen, auf deren eines die To.

mehr, als ein Laster begangen? des - auf das andere eine Lnbsstraffe ausgese.
§. 2. Da Jemand in einerley Verbrechen öfters ge> tzet ist ?

sündiget, ist es für eine That zu achten. §. s. Wie es zu halten, wenn Jemand mehrere
§. g. Was zu thun, wenn einer zweyerley die To« Leibsstraffen verdienet hätte?

desstraffe auf sich tragende Uebelthaten ver» §. 7. Ob kleinere Straffen , dle nicht am Lrib ge,
übet; oder . hcn, neben denen Lcibsstraffrn bestehen mö>

§. 4. Wenn mehr überschwere Verbrechen zusam« gen?
wen kommen, oder §. 8. I n wie weit eine Geldbuß nebst anderen

Straffen siatt habe ? wlrd sich auf den l»ren
Artikel beruffen.

t einer mehr als ein Laster begangen, ist bi l l ig, und nothwen«
dig , daß jedwedes, so viel sich thun läßt, abgestraffet werde.
Wobey nachstehende Maßregeln zu beobachten:

§. 2. Wenn Jemand in einerley Verbrechen zum Beyspiel: in Ehebruch
öfters gesündiget hat, und darüber nicht gestraffet worden, ist solches nur für eine
That zu halten, und wird deswegen, falls sonsten keine beschwerende Umstände dar- ^ ^ . »6
zustossen, die Straffe nicht geschärffet. Dahingegen hier nur von jenen Verbrechen
gehandelt w i r d , die verschiedener Gattung sind, wenn deren mehrere bey einem
Uebelthäter zusammen kommen.

§. 3. Wenn demnach einer zweyerley schwere Uebelthaten verübet hat , de-
ren jedwedere die Todesstraff nach sich ziehet, solle man nur diejenige Straff zuer-
kennen , welche unter beeden die schärffefle ist. Zum Beyspiel: Wenn Jemand ei-
nen Diebstahl, und eine vorschliche Mordthat begangen, solle er als ein Mörder
durch das Rad hingerichtet, und zum Zeichen des Diebstahls ein Galgen auf das
Rad gemachet; dahingegen wenn Jemand einen großen, oder gar bösgearteten
Diebstahl, und beynebens einen solchen Todschlag, welcher allein die Straff des
Schwerts auf sich t rüge, begangen hätte, solle derselbe nicht nur dem Schwert,
sondern mit dem S t r a n g , oder mit der ansonsten nach Eigenschaft des Diebstahls
daraufgesetzt schärfferen Straffe hingerichtet werden.

§. 4 . Käme aber ein überschweres mit einem anderen schweren , oder v«i
zwey überschwere Verbrechen zusammen, solle der Richter die ordentliche Straff des „ 5
größeren wegen des kleineren durch Zangenreissen, an die Richtstattschleiffen, Hand-
abhacken, Zungenausreissen, oder Riemenschneiden, Auffteckung des Kopfs , oder
Aufhenkung anderer Glieder auf die Straf fen, doch mit großer Bedachtsamkeit,
und reiffer Erwegung der Umständen vermehren. ^ ,

5. 5. Wenn solche Verbrechen zusammentreffen, deren eines die Lebens-
das andere aber eine blosse Leibsftraff ob sich trägt, so ist es genug, wenn allein dle
Lchensstraff wider den Verbrecher erkannt wird. Gleichwie auch

F. 6 . I n Leibsstrassen, wenn einer deren etliche verdienet hätte, es an et- ^
ner, und zwar der schärffesten genug ist: es wären dann die Verbrechen groß, gar p«n«
ärgerlich, und v i e l , wo durch eine einfache Leibsftraffe dem gemeinen Wesen keme "men
hinlängliche Genugthuung beschähe; welchen Falls bewandten Umständen nach
zwey, oder mehrere nebeneinander stehen mögende Leibsstraffen auferleget werden
können; zum Beyspiel an den Pranger mit - oder ohne Ruthen, nut^-oder ohne
Schwert, mit oder ohne Strang an den Hals angehängter habend vorzustellen, an-
bey zur Schanz-oder anderen öffentlichen Arbeit zu verurtheilen; item emen ganzen

p e i n l . Ger ich tsord . D 2 ^
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oder halben Schilling geben zu lassen, zu brandmarchen, und darnebens der Erb-
landcn zu verweisen :c. Wie denn

«.« mmoreg 5. 7. Nach Gestalt der Sachen, und nach Schwere eines, oder mehrerer
lpl)s2le8 cum Verbrechen nebst den Leibsftraffen, auch mindere Straffoermehrungen, so nicht
^ ^ ' " an Leib gehen, als Dienstentsetzung, unfähig-Erkennung zu weiteren Diensten, ehr-

los-Erklärung, und dergleichen, wie oben ^ « . 4 . K. 15. gemeldt, zugleich statt
haben können. Ob aber, und welchergestalten

1° yu2«um muis« §. 8. Eine Geldbuß nebst anderen Straffen zugleich bestehen möge? ist oben
cum aliig paeuiz pos. >^t. g. §- 6. 7. chsth
sint concmrew i üt

us mo6,'z
toilantur l

tolütur.

« l ,

?r«lcr!ptiono

IZ. F ü n f z e h e n l e t A t l t l e l
welchergestalten die Straffen erlöschen, und

aufhören.

I n n h a l t.
F. Die Straffen können verschiedentlich aufhö-

ren:
5. 2. Durch den Tod des Thaters,
F. 3. Durch Unheil,

§.

K. 4. Durch Verjährung,
K. 5. Durch Aufhebung der peinlichen Verjährung,
K. 6. Durch Begnadigung;
§. 7. Nicht aber durch Vergleich.

ie Straffen, so um begangener Uebelthaten halber geordnet sind,
hören a u f , und erlöschen auf unterschiedliche W e i s : und
zwar

§. 2. Durch den Tod eines Thäters wird insgemein all peinliches Verfah-
ren, so viel es den Verstorbenen betrifft, somit auch die Straffe aufgehoben; und
dieß ohne Unterscheid: wie weit es immer mit der laquisman gekommen, und ob-
schon derselbe als schuldig bereits abgeurtheilt worden wäre. Welchergestalten je-
gleichwohlen in gewissen Fällen nach einem verstorbenen Missethäter mit der lnquiss-
tion, und Erkanntnuß fortgesetzet, auch wider dessen tobten Leichnam zu Erspieglung
des Volks mit Strassverhängung fürgegangen werden könne? ist oben ^ .n . 4 . F. l 6 .
die rechtliche Ausmessung beschehen.

5. 3. Gleichfalls höret all fernere Nachforschung, und Bestrassung auf,
alsbald ein Beinzüchtigter von dem zugemutheten Verbrechen durch rechtliches Elw-
urtheil völlig losgesprochen worden. W o sodann derselbe, wenn er irgendwo des
vorhin angeschuldigten Verbrechens halber von neuem halsgerichtlich angefochten
werden wollte, sich auf solch- seine Lossprechung rechtskräftig beruffen, und damit
schützen kann.

§. 4 . Nicht weniger ziehet die Verjährung der Miffethaten eine gänzliche
Straffbefreyung nach sich, wovon in dem i6ten Artikel besonders wird gehandelt
werden.

F. 5. Von Aufhebung des peinlichen Proceß, wenn nämlichen W i r aus Unser
Machtsvollkommenheit Jemanden vor ergangenen Unheil der halsgcrichtlichcn Unter-
suchung erlassen, und die N immal . Verfahrung gänzlichen abzuthun anbefehlen,
wird das mehrere in dem i7ten Artikel vorkommen.

§. 6. Von Bcgnadung der Miffethäter, wider welche ein Straffurtheil
wirklich gefället worden, und welchcrgestalten in Einleitung der Gnadengesuchen
sich rechtlicher Ordnung nach zu verhalten seye? wird in dem 42ten Artikel die be-
hortge Ausmessung beschehen. Dahingegen kann

§. 7.
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§. 7. Ein zwischen dem Thäter, und dem beleidigten Theil eingegangener
Vergleich dem gemeinen Wesen, zu dessen Genugthuung eme öffentliche Straff anS-
gesetzet ist, keinerdings zu Abbruch gereichen. Es entsprünget vielmehr aus einem
solchen Vergleich, als einer aussergerichtlichen Bekanntniß eine nächste Anzeigung
der verübten Missethat. Noch weniger ist den nachgesetzten Obrigkeiten erlaubt,
mit den Thätern um eines ihnen zu Last gehenden Verbrechens halber ein gütliches
Abkommen zu treffen, sondern selbe sind allerdings schuldig, die in Erfahrung ge-
brachte Mißhandlungen rechtlicher Ordnung nach zu untersuchen, und den Gesetzen
gemäß abzustraffen.

Sechzehnter
von Verjährung der Straffen.

I

°«mo

I n n h a l t.
§. 1. Verjährte Laster können nicht gestraffet wer» §. 6. Wie selbe anfangt, und fortlauffet?

den. . §. 7. Der Richter hat von Amtswegen auf die
§. 2. Die Missethaten verjähren sich einige in 6. Verjährung acht zu haben.

Jahren, §. 8. Dieselbe wird durch die Flucht, und Verber»
§. Z. Einige in i c>. Jahren, gung der Uebelthatern behinderet.
H. 4. Gemeiniglich in 20. Jahren. §. 9. Missethaten, welche nicht verjähret werden.
H. 5. Wlrtung dieser Verjährung.

§. 1. / A s kann ein Thäter um ein Verbrechen, so schon verjähret is t , ob
> 2 ^ nicht verurtheilet werden. Damit aber die Verjährungszeit ihre A

rechtliche Bestimmung überkomme, als wird hiemit zur Richt-
schnur gesetzet, und geordnet, daß nachfolgende Verbrechen sich in den hernachgesetz-
ten Zeiten verjähren.

§. 2. A l l - diejenige Missethaten, welche keine Lebens - sondern nur eine rr«seribunt„r
Leibs- oder andere geringere Straffe auf sich tragen, verjähren sich in 5. Jahren. " ^ " A A '
Ingleichen auch der Ehebruch, wenn kein Nothzwang, oder Blutschand damit zusam- ^
mentrilft.

F. 3. I n 10. Jahren verjähren sich die gemeine Diebstähl, worbep kein
Einbruch, noch Kirchen - oder Straffenrauberey unterloffen.

§. 4 . I n 20. Jahren verjähret sich ein gemeiner Todschlag; ingleichen da v«i vi
einer aus Ne id , Räch, oder Feindschaft eine schädliche Brunst verursachet; item
ein Nothzwang: ferner die Blutschand an der Seiten-Knie, wo zugleich ein Ehebruch
darzu kommet; wie auch eine gewaltthätige Entführung ehrlicher Weibsbilder; dann
das Laster zweyfacher Ehe; und endlichen überhaupt all unausgenommene Lafter-
thaten, welche nach dem Gesetz mit einer Todesftraffe zu belegen wären.

§. F. Dieser Zeitverlauf ziehet die rechtliche Wirkung nach sich, daß nach ve effeHu p
derselben Verstreichung ein Thäter durch die Verjährung selbst von all - peinlicher r"°n« c«mu,um
Klag, F rag , und Straff sicher, und ledig, auch wider ihn weiter nicht zu verfahren
ist; annebst ist ein verjährtes Verbrechen an Ehren ganz unnachtheilig, kann ohne Un-
bild von Niemanden vorgeworfen, weder bey einer neu hervorbrechenden Miffethat für
eine rechtliche Anzeigung, oder für einen Beschwerungsumstand gehalten werden, son-
dern ein solches Verbrechen ist für gänzlich getilget, und erloschen anzusehen.

§. 6. Die Verjährung fanget allzeit an von dem Tag des begangen« Vers o« wltw.
brechens; in jenen Verbrechen aber, die öfters widerholet, oder durch längere Zeit p ^ n p u o
fortgesetzet worden, fanget selbe von jener Zeit a n , da das Verbrechen zum letztem
mal geschehen. Wobey zu merken, daß in die Malefizverjährung alle Täge ohne
Unterscheid einzurechnen stpen.

D z §'7»
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rettest, ue

crimwaü

. 5. 7. Es ist nicht nöthig, daß der Thater dte lhme zu guten kommende
Verjährung zu seiner Vertheidigung vorbringe, und ausdrucklich einwende; genug
h ^ selbe aus der gerichtlichen Verfahrung erscheine, wo sodann der Richter von
Amts wegen schuldig ist, hierauf den rechtlichen Bedacht zu nehmen, und den An-
geschuldigten loszusprechen.

o §- 8. Jedoch sind all diese Verjährungen nicht auf flüchtige Uebelthäter,
' wider welche man wegen ihrer Flucht, oder ihrer Vcrborgenhaltung mit der ver-

^ n r ^ Straffe nicht hat verfahren können, sondern allein auf jene Falle zu verste-
hen, wenn entweder erstl ich: die Missethat zwar kundbar, dte Thater aber ohn-
geachtet, daß sie sich in Erblanden befunden, und leicht hätten zur VerHaft gebracht
werden können, durch die ganze Verjährungszeit unbewußt geblieben; oder ander-
t ens : wenn das Verbrechen selbst in geheim beschehen, und erst nach solch-verflos-
sener Zeit kundbar worden.

§. 9. Es sind aber einige hohe Verbrechen insonderheit ausgenommen, Hey
welchen einige Verjährung nicht statt haben solle.

Erstlich: Grausame, bedachtliche Gotteslästerungen.
Andertens: Das Laster der beleidigt-weltlichen Majestät.
Drittens: Landesverrätherey, darunter auch die bestellte Mord - und Traid-

brenner, wie auch solche k Ä k r ü , oder falsch-Begehere begriffen sind, welche dem
Land, oder Obrigkeit, wie die vorige, einen großen Schaden zufügen.

Viertens: Die bestellte Mordthat , da sich nämlich Jemand einen anderen
zu tödten bestellen läßt, oder einen anderen darzu bestellet.

Fünftens: Eine fürsetzlich-und bedachte Mordthat.
Sechstens: Vater - Mutter - Kinder - Bruder - Schwester - Herrn - oder

Frauenmord, wie auch jener M o r d , so aus Räch, oder Feindschaft an fremden
unschuldigen Kindern begangen wird.

Siebentens: Falscher Geburt Unterlegung.
Achtens: Nothzwangin auf oder absteigender l<mw.
Neuntens: Die stumme, oder sodomitische Sund wider die Natur .
Zehentens: Die falsche Münzer.
Eilftens: Welche Christen denen Türken, oder Juden verkauffen.

7
äe

»bolitiony crüni»
uum.

Stebenzehenttl Artikel
von Landesfürstlicher Nachsicht, und Aufhebung der

peinlichen Verfahrung.

<?uiä per «dalitio-

II n n h a l t.
^ ^ " ^ der peinlichen Verfahrung F. Z. Von dero Wirkungen,

§ ^ l c k b f di« Auf wie vielen«. ^us me vlnerley

§. 1.

selbe beschehe?
r n g e n ,

ck aber auf die Begnadung der fcko»
verurtMten Missethäter sich nicht erstrecken.

ie Nachsicht, und Abthuung der peinlichen Verfahrung, oder
^doiitian ist eigentlich, wenn W i r entweder wegen großer

<^^ Wahrscheinlichkeit der Unschuld, oder weilen betrachtliche Ent-
That angebracht worden , oder aus sonst erheblichen Bewegnüßen,
^ ? ^ " ^ eine bevorstehende, oder schon angefangene l u ^ M o n

^ den pemlichen Proceß aufheben, somit die angeschuldigte Per-
vor gesprochenem Urtheil aller weiteren N i m i M . Untersuchung völlig erlassen.

§. 2.
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§. 2. Dle Nachsicht der peinlichen Verfahrung betrifft entweder mehrere
Straffverfangene zugleich, als da wegen einer erfolgt-glücklichen Begebenheit, oder
sonst aus gemeinwesigen Ursachen mehreren Personen, so einiger Verbrechen schul-
d ig , oder derentwegen verdächtig sind, mittelst eines allgemeinen Pardon, ^mne-
ttie, ulw öffentlicher Aussöhnung all-weitere peinliche Untersuchung, und Straff
nachgelassen wird. Oder sie geschiehet in Partieukr-Vorfallenheiten zum Besten,
und zur Entledigung einzelner Personen, die wegen eines ihnen zugemutheten Ver-
brechens eine peinliche Untersuchung zu befürchten haben.

§. 3. Eine so gestalte Aufhebung der peinlichen Verfahrung wirket, daß
das vorgekommene Verbrechen für abgethan, getilgt, und nicht beschehen zu achten
seye, und daß derjenige, deme dasselbe zu Last geleget worden, eben andurch von
aller K l a g , Frag , S t ra f f , Ehrenmackel, und künftigen Vorstoß gänzlichen ent-
hoben, ledig, und sicher gestellet werde.

F. 4 . Dahingegen erstbemeldte Rechtswirkung auf jene Begnadung, so mg
von Uns erst nach gefällten Straffmtheil den Uebelthätern wiederfahrer, sich keiner- t,u5
dings erstrecket. Em solch - abgeurtheilter Missethater, so hernach Gnad erhält, ^
hat sich derselben nicht weiter, als es Unsere Gnadertheilung wortdeutlich vermag,
zu erfreuen, und bleibt a l l - anderen dem Verbrechen anklebenden Nebenstraffeu, so
ihme nicht ausdrücklich nachgesehen sind, forthin unterworffen.

Achtzehnter At l lke l .»«
v o n d e m B l u t . o d e r H a l s g e r i c h t ü b e r h a u p t . U ^ A

I n n h a l t.
5. i . Was ein B lur - oder Halsgerickt seye ? §. 11. Die zum Gerichtsstand erforderliche Leute,
H. «. Uno was demselben für Wirkungen anhan* O r t , Gelegenheit, und übrige Zugehörde zu

Hifl? unterhalten;
§. 3. Wem solches Recht zustehe? F. 12. Die nöthige Belehrnungen nirgends änderst,
5. 4. Der Vlutbann ist entweder vollständig mit als bey dem Obecgerlcht einzuholen;

allen RrchtswlrkulMn, ' F. , .1. Denn eigene Gerichtsbücher, oder Fürmerk»
5. 5. Oder mit einiger Emschrankung verliehen. vrotocollm zu galten;
5. 6. A l l und jede Blutbannsbcrechtigung ist nach 5. 14. A l l - vierteljährig die Malesiztabellen nach

dem Innhalt der Verleihung, und allenfalls dem vorgeschriebenen Exemplar an das Ober»
nach der Landesverfassung abzumessen. gericht einzuschicken;

5. 7. Die Halsgerichtsmnhabere sind bey ihrem §. 15. Und überhaupt in peinlichen Sacken schleus
wohl hergebrachten Besitz zu schützen, n ig , anbey aber ordentlich zu verfahren.

5. 8. yedoch schuldig dem Landesfürsten, wenn er 5. i e . Bey sich äusscrend widerrechtlichen Furgan-
es forderet, ihren Nechtstitel auszuweisen. gen ist vorsonderlick darauf zu sehen: ob blosse

5. 9. Die Pflichten der Blutaenchten sind in dieser Schuld, oder Gefährde unterloffen?
Gerichtsordnung behönger Orten enthalten; 5. 1?. I n ein. und anderem Fall ist dle Aestraffung

z. i o. Uebcrhaupt aber sind selbe schuldig die Zeichen willkührlich, jedoch nach Gestalt der Sache
ihres umhabenden Hochgerichts aufzurichten; gelinder, oder scharffer vorzukehren.

§. 1. / ? ^ i n B lu t -Ha ls -oder Landgericht ist das Recht, und Macht in
^ peinlichen Sachen über Leib, Gu t , und B lu t der Menschen zu

richten.
5. 2. Zu gebührender Ausübung dieses Rechts sind die Vlutgerichten be-

fugt, und lieget ihnen auch von Amtswcgen ob: auf die Missethäter nachzuforschen,
den Uebelthätern mit rechtlicher Gewalt nachzustellen, selbe zu ergreiffen, gefänglich
einzuziehen, gütlich, oder wo es vonnöthen, peinlich zu fragen, in solchen Sachen
zu urtheilen, und die Vollziehung der Urtheilen zu verordnen; alles auf Maß, und
Weis , wie in dieser Halsgerichtsordnung vorgeschrieben ist.

§. 3. Zumalen aber a l lundjede, somit auch die peinliche Gerichtsbarkeit,
als ein oberherrliches Vorrecht bey Uns als höchster Landesfürstm beruhet, so fol-
get von selbst, daß der B lu tbann, oder Halsgerichtsgerechtigkeit nur dencnjemgen

zustehen
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zustehen könne, welche solches Recht von Uns, oder Unseren Vorfahrern an der Re-
gierung durch besondere Belehn oder Verleihung, durch landesfürstliche Freyheits-
briefe, oder andere wohlhergebrachte Rechtstitcln erworben haben.

lüüäquo ett vci p!e- §. 4 . Der Blutbann ist entweder voükonmen, und unbesihrankt verliehen,
. welchen Falls demselben alle Rechtswirkungcn, wie selbe allererst beschrieben wor-

den, anhängig sind; also daß der Blutbalmsberechtigte in all-peinlichen Sachen
handeln, und Recht sprechen möge: ausser jenen Malefizfallen jedoch, die durch das
Gesetz zu Unser unmittelbaren, oder Unser oberen Gcrichtsstclleu Erkanntnuß vor-
behalten, und namentlich ausgenommen sind.

Erstlich: Wenn das Hals-oder Landgericht die Macht nicht hat, ein Ur-
theil zu fal len, sondern nach vollführter Inquisition allemal die geschlossene Acten
dem Obergericht zu Schöpfung der Erkanntnuß einsenden muß; oder

Andertens: Wenn selbes zwar das Urtßeil abzufassen befugt, oder auch
schuldig ist, jedoch ohne Unterscheid der Verbrechen solches allemal vor dessen An-
kündung sammt den inquMjans-Acren, und bcygefügten Amtsbericht dem Ober-
gericht zur höheren Erkanntnuß, nämlichen zur gut befindenden Vestättig-odcr Abän-
derung vorhero zu überreichen hat: und was mehr dergleichen von Unserer Willkuhr
abhangende Einschränkungen sind.

circ» exsr. §. 6. Ueberhaupt ist all - und jede Halsgerichtsberechtigung nach dem
h i i VstBuchstaben der Verleihung, mithin weder in engeren, weder in weiteren Verstand

Ni5. k ludliüwnar^ auszudeuten; allenfalls aber, wo es um alt hergebrachte Halsgerichten zu thun
ex lwuti» prnvin. wäre , ist sich wegen derselben Befugniß, und rechtsgebührlicher Ausübung an
c.« äimene^ ell. j ^ ^ l M kundbare Landesverfassung zu halten.
5uril6icente8 "imi- ^. 7. Wo demnach der B lu tbann, oder Halsgericht einem Landgut von
^ sü! 3 ' n N " « Alters her , als eine darzu gehörige Herrlichkeit anklebet, und solchergestalt von

Besitzer zu Besitzer übertragen worden, da ist der Herrschaftsinnhaber, in so lang
er solches Recht durch Uebertrettung dieser peinlichen Gerichtsordnung nicht verwir-
ket, bey solch- seinem zum Gut geniessenden Halsgericht forthin zu erhalten, und zu
schützen.

^m«,. ü §. g. Uns bleibet jedoch allerdings bevor, von den dermaligen Blutbanns-
besitzern den Beweis ihres durch unfürdenkliche Zeit verjährten Besitzes, oder an-
dcrwciten Rcchtstitels ihrer der Zeit ausübenden Halsgerichtsherrlichkeit abzusorderen,
in Ermanglung des ein-so anderen aber das unbefugt innhabcnde Halsgencht ein-
zuziehen , und darmit anderweite Fürkehrung zu treffen.

§. 9. Die Pflichten, und Schuldigkeiten, so den Halsgerichten obliegen,
crim^n werden in dieser Gerichtsordnung behöriger Orten vorkommen, überhaupt aber ha-

im cnnteiualunt. bcn selbe nachstehenden Ausmessungen unverbrüchig nachzuleben,
«ereiltes qukque §. i b . Es ist nämlich ein jeder Hals-oder Landgerichtshcrr schuldig in sei-

""'" ' " ncmHalsgerichtsgezirk die Zeichendes umhabenden hohen Gerichts, als Galgen,
Rabenstcin, Pranger :c. an geziemenden O r t e n , jedoch auf seinem Grund , und
Boden (er wäre dann von Altersher befreyet, und berechtiget, dergleichen auf
einem fremden Grund zu setzen) zu erheben, und bey Eingehung derselben solche
nach jeden Orts guter Gewohnheit, und Gerechtigkeit zu erneueren, und forthin zu

.«- , . unvcrlängtcn Vollzug der gefällten Urtheilen in Bereitschaft zu halten.
^ . §- " - Derselbe ist auch schuldig zu Verführung der Malesizhandlungen

verständige, und erfahrne Leute zu gebrauchen, zu sicherer Verwahrung der einkom-
mendcn Uebelthätern genügsame, und taugliche Gcfängnißen zu errichten, zu den
Verhören, und Gerichtshandlungen eine Gerichtsstuben, und was sonst noch zu
gesetzmäßiger Verhandlung des Malefizrechts erforderlich, beyzuschaffen, auch die
nöthige Hatscher, Halsgerichts-oder Frohndienere zu unterhalten.

, - - 5 " ^ m „on s«„.« 6> " ' Da es in schweren , wichtigen, oder sonst zweisselhaften Malesiz-
"i<i5compete>ui^ sällen auf eine Rathsemhol. und Belemung ankäme, solle dieselbe von den
sin» lupeliori expe. nachgesetzten Halsgerichten nirgends änderst, als bey dem behsrigen Obergericht,
^ ' oder bey jener oberen LandessteNe, zu dero Erkanntnuß gestalten Dingen nach das

Verbrechen elgends gehörig ist, angesuchet, zu solchem Ende die gesammte bis da-
hin
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hin abgeführte Inqmktions - ^.Hen ordentlich zusammen gerichtet, und mit einem
ausführlichen Venchr, oder Belernungsgesuch an die höhere Behörde clllbegleiter
werden.

§. 13. Damit ferner all-fürgegangene p e M
es die Noch erfordert, zu aller Zeit aufgefunden, vorgewiesen, und eingesehen wer- i
den mögen, so sollen alle B lu t -und Halsgerichten verbunden seyn, über tue Male-
fizproceße eigene Gerichtsbücher zu halten, und a l l - dasjenige, was in jeglicher Ma-
lefizverfahrung vorfallet, getreu, und ordentlich eintragen zu lassen, damit sie sich
hiedurch in allen Vorfallenhciten rechtsbehörig auszuweisen vermögend seyen.

F. 14. Die weitere Pflicht der Halsgerichtsobrigkeiten is t , daß selbe al l-
vierteljährig, das ist: mit iten Febr. iten M a y , i ten August, iten Novemb. ob,
und wie v ie l , auch in was für einem Verbrechen betrettene, oder beinzüchtigte,
oder angeklagte Uebelthäter, und Inquiliien sich bep jeglichem Halsgericht in Ver-
Haft befinden, dann wie weit mit ihnen in der lnquilmon fürgeschritten worden? nach
Maßgebung des sub I>l. imo. angeschlossenen Exemplar getreulich anzumerken, und
die sogestalt-ausgefüllte Verzcichniß nebst ihrem Bericht an das Obergericht verlaß-
lich zu überreichen, in dem diesfälligen Begleitungsbericht aber all jenes, was et-
wann sonst noch in Ansehen solch - Hangender Maleftzhandlungen von Amtswcgen
zu erinneren seyn dürffte, beyzurucken; auch, wenn sich gleich fügcte, daß bcy ein-
oder dem anderen Gerichtsstand in ein - oder dem anderen Vierteljahrsgang kein
Miffethater in VerHaft wäre, deme ohngeachtet ein solches, daß nämlich der Zeit
kein Uebclthater inuliege, ohne Unterbruch behörig anzuzeigen haben. Wobcy zu
merken, daß auch jene Personen, denen wegen erhalten - sicheren Geleits, oder we-
gen geleisteter rechtsgenüglichen Bürgschaft sich freyen Fußes zu vertheidigen/ und
auszuführen gestattet ist, in der Anzahl der inquiKten einzubringen, jedoch in dem
zweyten Absatz der Tabell die Ursach, warumcn sie ausser VerHaft gelassen worden?
beyzusetzen ist.

F. 15. Endlichen sind all-peinliche Verhandlungen ihrer Wichtigkeit hal-
ber, da es hierinnfalls gestalten Dingen nach um Leib, und Leben, Ehr , und Gut
der Menschen zu thun ist , wohlbedächtlichst ohne Uebereilung, ohne Abstrickung
der den Malesizverfangenen zu guten kommenden Vertheidig und Rettungsmitteln,
und mit genauester Beobachtung aller in dieser Gerichtsordnung vorgeschriebenen
Maßregeln vorzunehmen; dahingegen von aller Fahrlässigkeit, unnöthigen Ver-
schub, und Verzögerung , wodurch die arme Inquiliten, ohne ihres O t t s eine Ur-
sach dazu gegeben zu haben, viele Zeit in harter Gefängniß herumgezogen, und
andurch widerrechtlich gekranket werden, bey schwerer Verantwortung , und unaus-
bleiblicher Straffe der Schuldtragenden sich zu enthalten, und überhaupt in all pein-
lichen Sachen schleunig, jedoch ordentlich zu verfahren ist.

§. 16. Da nun ein Land-oder Halsgericht, oder eine zu solchem Gerichts-
stand gehörige Person denen sowohl achter, als anderweit in dieser Gerichtsordnung
einkommend rechtlichen Ausmessungen zuwider handelte, so ist hauptsachlich darauf
Achtzuhaben: ob solche Uebertrettung aus schuldbaren Versehen, Unverstand, und
Unerfahrenheit, oder wohl gar vorsetzlich aus Gefährde, Räch, H a ß , Eigennutz,
oder anderen bösen Absichten beschehen seye? in ein und anderem Fal l sind die wider-
rechtliche Fürgänge von Obergerichtswegen ernstgemessen zu ahnden, und willkührlich
nach Beschaffenheit der Umständen gelinder, oder schärffer zu bestraffen.

§. 17. Solch willkührliche Bestraffung bestehet entweder in einem blosscn in «no.
Verweis, oder in einer Geldbuß, Gefängnißstraffe, unfähig-Erklärung zu der- s " /
ley weiteren Amtsverrichtung, in Ersetzung der aufgeloffenen, und, da der wider-
rechtlich abgeführte Proceß von neuen anzufangen wäre , auch der ftrners auf-
lauffenden Aezungs - und Gerichtsunkosten, denn gegen die Halsgerichtsinnhabere in
Verwirkund Einziehung der Blutbannsgerechtigkeit. Welch-erstbemeldte Straffen
nach obergerichtlichen Gutbefund einzeln, oder nach Gestalt der Sachen mehrere zu«
sammen gegen die Uebertretterc verhänget, auch nach Schwere des Vergehens wohl
gar mit einer Leibsstraffe fürgegangen werden mag. Annebst kann der schuldig be-
fundene bewandten Dingen nach zur Genugthu und Entschädigung dessen, deme
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durch den gesetzwidrigen Fürgang Unrecht beschchen, verhalten werden. Da es
aber in vorerwehnten Straff-Fällen auf Verlust des Halsgerichts ankäme, ist die
Anzeig vorläuffig an Uns zu machen, und Unsere höchste Entschließung abzuwarten.

Reunzehenler Atl ikel
von der Gerichtbsrkeit in peinlichen Sachen / nebst dero

Wirkungen

I n n h a l t.
z. l Bey der peinlichen Gerichtbarkeit ist zuvor«

'terist auf die Gericktsgehorde, und auf den
Halsgerichtsgezirk acht zu haben.

, Die ordentliche Gerichtegchorde ist sowohl m
dem Orte des begangenen Verbrechens, als
in dem Orte der Betrettuns, und des Wohn-
sitz des Ucbelthäters gegründet.

Z. Insgemein hat jenes Halsgericht den Vor«
mg, welches den Thater ergriffen, und zu
VerHaft gebracht,

4. Wenn die Sache noch in ihrer Ganze, und
keine anderweite Gerichtshanbluuß vorherge-
gangen :

F. Als da der Thater schon vorhin anderwärts
mit Arrest beleget gcwefen, oder gerichtlich vor«
geruffen worden;

6. Welch - vorgehende anterwärtige Arrestir-
oder gerichtliche Vorladung den rechtlichen
Vorgriff wirket.

7. Wer vorzuziehen, wenn die gerichtliche Vor-
ladung an mehr Orten beschehen?

8. I n was noch jur anderen besonderen Fällen
der Vorgriff, oder Bevorkommungsrecht gleich-
falls statt finde?

9. Aus gemeiner Nachforschung, ober Beschla-
gung derHaabschaftdes flüchtigen Thatersent«
stehet kein Voranffsrecht.

,2 . Diests Vorgriffsrecht ist nur von erbländi-
schen, nicht aber auf ausländische Gerichten
zu verstehen.

l i . Die ordentliche Gmchtsgehörde nebst dem
Vorgriffsrccht hat nur damals ihre Wirksam-
keit, wenn die Maletzzsache zu keinem vlftev«
ten Gerichtsstand gehörig.

i « . Was eine befrevtc Blutgerichtsgehörde seye?
iz . Was für Personen derselben theilbaftia?
14. Die geistliche Gchörde erstrecket sich insge-

mein nicht auf weltliche Mlssethater:
15. Ausscr wenn es um eine pur geistliche Vor-

frag zu thun ist.
,6 . Solchen Falls ist der Thater zum geistlichen

Gericht zu stellen,
17. Oder da die Stellung nicht wohl thunlich

wäre, von der Geistlichkeit bey dem Halsge-
richt zu verhören.

18. Nach entschiedener Vorfrag tst der Orimi-
nzl-Proceß bey dem weltlichen Gericht ab-
zuführen;

19. Eben also wenn die Eigenfthaft der That
schon kundbar ist.

«o, Die geistliche Gehörde betrifft demnach haupt-
sachlich geistliche Personen.

»1. Weitere Maßregeln wegen rechtsgebührli-
cher Ausübung der peinlichen Gerichtbarkelt.

F. 2a. Die Verfolg-.Ergreiff-und Einziehung der
Uebelthäter gebühret insgemein den ^alsge-
richten,

5. 23. Und ist denenselben aller Beystand zu let>
sten.

5. 24. Jedoch können kundbare Thater von Jeder-
manniglich angehalten werden.

5. 25. Welcherley Anhalt und nachfolgliche Ein»
lieferung zum Halsgericht besonders von
Grundobr iMten, und Gemeinden nicht auft
ser acht zu fetzen.

§. 26. Ausser deme sollen unbefugte sich in eine
Male Wandlung nicht einlassen.

5. 27. I n was Umständen das Halsgcricht die
Stellung des Thaters von dem Grundherrn
zu begehren habe?

5. 28. Und wie solche zu befolgen seye?
K. 29. Was zu t h u n , wenn^ der Verhaft-ober

Stellung halber S t r i t t , und I r rung emstunde?
§. ZQ. Solchenfalls ist der Thater mitlerweile si»

cher zu verwahren.
§. Z i . I n was Fallen das Halsgcricht mit der

Verhaftnehmung ohne^ vorlauffige Begrus»
sung des Grundherrn fürgehen könne?

§. Z2. Dis Halsgenchtcn können ausser ihres Ge-
biets insgemein nichts vornehmen;

5. 33. Doch mögen sie der Nothdurft nach mit
auswendigen Gerichten sich in correlhouäen?
setzen.

5. 34. Dieselbe sind gemeiniglich weder die unter
ihren Gerichtszwang gehörige Uebelthäter aus»
zulieferen,

§. 35. Weder von, fremden Halsgenchten dergln»
chen ohne Verordnung von seiner BeHorde sich
zuschieben zu lassen schuldig;

F. 36. Und sollen überhaupt ihre Gerichtbarkelt
zur Ungebühr nicht erweiteren.

§. 37. Ob einer, der den Blutbann hat , anstatt
seiner Jemand anderen zu Handlung der Ma<
lefizfachen anstellen könne?

z. 38. O b , und wie weit die Orimmai-Gericht-
barkeit sich auf Civü-Nebenstritt erstrecken
möge?

F. 39. Wie es zu halten, wenn die durch c i n l ^
Klag anhangig gemachte Sache malefizisch zu
styn befunden wird? _,

5. 40. Was zu thun , wenn in einer c iv i l -K lag
zugleich Oriminal-Nebenpuntten mit-einschla»
gen?

5. 41 . Wenn Malefiz-unb Nvi l -Fragen in emer
Strittsache zusammen treffen, hat insgemem
die Malefizentscheidung den Vorzug.

§ . 1 .
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§. 1. L iedes Blutgericht hat gewisse Personen, und einen bestimmten Ge- in
5 zirk unter ihrem Gerichtszwang, und Botmässlgkeit, welche U n - 7 ' ° ^ ^ ^

" ^ tergebung gewisser Personen, und Orten eigentlich die Gerichts- k 26
barkeit ausmachet. Es verstehet sich demnach durch die peinliche Gerichtsbarkeit
erstlich: die Gerichtögehörde: was nämlichen für Personen unter den Zwang jegli-
chen Blutgerichts gehörig seyen? dann ander teng : der Umfang des Geblers: m
wie weit nämlich, und auf was für Orte die Gewalt jeglichen Blutgerichts sich
erstrecke?

§. 2. Die Genchtsgehörde entstehet aus 3. Hauptursachen ; diese sind der ?<""", saltiml- M2-
Or t des begangenen Verbrechens, die Betrettung des Missethäters, dann dessen g e - ^ ^
wohnliche Wohnstatt. Es ist also der ordentliche GerichtSzwang gegen einen Uebel- ^
thäter an allen 3. Or ten , wo er die Mlssechat ausgeübet, wo er sich bettelten laßt,
oder wo er meistentheils sich aufhäl t , dergestalten gegründet, daß jede von denen
Obrigkeiten, welche selbiger Orten den Blutbann haben, mit peinlicher ln^uilmon,
und Straffe gegen ihn zu verfahren berechtiget ist; und dieses ohne Unterscheid: ob
der Thäter ein eigener, oder eines fremden Herrn Unterchan, oder sonst ein Landes-
innsaß, oder wohl gar ein Auslander seye?

F. Z. Vor allem aber wollen W i r der wirklichen Erqreiffung das Vorrecht
um so mehr eingeräumt haben, weilen dem gemeinen Wesen hauptsächlich daran ge-
legen, daß lasterhafte Leute aller Orten aufgesuchet, und zu Stand gebracht werden.
Es hat demnach dasjenige Halsgericht, so den Thäter zuerst ergriffen, und
handvest gemachet, den Vorzug vor jenen Blutgerichtsorten, wo er gesündiget,
oder wohnhaft ist, dasselbe ist anbey von Amtswegen schuldig, wider den ergriffenen
Thäter mit der peinlichen Verfahrung fürzugehen.

§. 4. Es verstehet sich jedoch erstbemeldter Grundsatz nur auf jenen F a l l , wo ^ re« zätmc elt :„-
die Sache noch in ihrer Ganze, wenn nämlichen um eines solchen Verbrechens hal- ^ ' e u m ^ intime
ber bey einem anderen sonst rechtmäffigen Richter noch keine Gerichtöhanolung, so plVvenent.
nach Unseren Gesetzen das Vorgnff-oder Vevorkommungsrecht wirket, vorherge-
gangen ist.

5. 5. Wäre aber eine so gestalte Gerichtshandlung ehe bevor schon ander, ^ 5 autsm nnn ek
wärts gegen den Uebelthäter vorgenommen worden, als

Erstlich: Da der Thäter seines Verbrechens halber mit dem Stadt-Haus-oder l d N e
engen Arrest von einem behängen Richter allschon beleget worden, und darauf ent-
wichen wäre; oder derselbe wäre

Andertens: Mündlich, oder schriftlich zum Gerichtsstand fürgeforderet wor-
den, und dieses ohne Untcrschcid: ob solche Fürforderung, oder Nation dem Uebel-
thätcr selbst, oder zu Händen dessen Obrigkeit, worunter er sitzet, mittelst eines
gerichtlichen Ersuchschreibens befchehen seyc; oder

Drittens: D a derselbe durch einen gewöhnlich öffentlichen Anschlag zu seiner
persönlichen Gestell-und Verantwortung wäre vorgeladen worden.

§. 6. I n allen diesen Fällen wirket der vorherige Arrest, wie auch ein und
andere der crsterwehnten Vorladungen in Ansehen jener Uebelthäter, welche namentlich
vorgeladen worden, von dem Tag der Arrestir-oder Vorladung den rechtlichen Vor-
griff dcrgestalten, daß ein solcher Uebelthäter, wenn er hernach aus dem Arrest
entronnen , oder gleich anfangs flüchtigen Fuß gesetzet hätte, und sohin irgendwo
zu Stand gebracht worden wäre, dem elfteren Halsgericht, welches vorbemcldter-
massen die Hand schon eingeschlagen , und eben andurch anderen Gerichten vorge-
kommen ist, auf dessen Unkosten unweigerlich abzufolgen seye.

§. 7. Ergäbe sich etwann, daß erstgedachte Vorsichten wegen Haabhaft-in
werdung eines Thäters von mehreren Halsgerichten zugleich vorgekehret würden, zum ^
Beyspiel: der Thäter wäre schon bey einem Gericht in VerHaft gewesen, und dar-
aus entkommen, bey einem anderen Gericht aber wäre derselbe auf diese,
Art vorgeladen , und erst hernach irgendwo >u Stand gebracht worden; bey solcher M ! vlet
Zusammentreffllng mehrerer rechtmässlgen Richtern ist allzeit der vormalige Arrest,
woraus der Thäter entflohen, der mündlich und schriftlichen (Nation, diese aber der

Pc in l . Ver i ck tso rd . E 2 Läicki
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L6iH2i-Ladung, und da etwann die nämliche Vorladungsart von mehreren Gerich«
ten vorgenommen worden, die frühere der spateren vorzuziehen.

tr-venti°m<iuoyus §. 8. Gleichfalls solle der Vorgr i f f , und andurch der Vorzug in der pein-
locuz tribuitur. ^ H ^ Verfahrung bey nachfolgenden Begebenheiten statt haben.
8i ju^ex 6o!i«quen. Erstlich: Wenn das Halsgericht desjenigen O r t s , wo der Uebelthäter das
tem tu?itivum litte- Verbrechen begangen, oder seinen Wohnsitz h a t , sogleich, und ehebcvor anderswo
^cm^ett""^" 'd ieserwegen vorgekehret worden, wider den flüchtigen Thäter die gerichtliche

Steckbriefe an ein oder andere Gerichten, wo er vernmthlich zu betretten seyn dürff-
te, ablaussen lassen, und der Thäter erst hernach, wo immer zu Vechaft gebracht
würde/ hat dasselbe dadurch den Vorzug erworben.

5i 6eii<3um in UNO AndertenS: Wenn ein Verbrechen an einem Orte angefangen, an dem an«
loca «ptum W2i. h ^ y vollendet worden, ist die peinliche Gerichtsgehörde an beeden Orten gegründet,
tero compietum. ^ . ^ ^ ^uvorkommung, oder Vorgriff Platz zu geben.
8i caäzver in äug. Dri t tens: A u f gleiche Weise, wenn der Körper eines entleibten Menschen

"" der Gränzung von zweyerley Halsgerichten gefunden würde, und ungewiß wäre,
' an welchem Orte die Entleibung eigentlich erfolget seye. Nicht minder

8i m, Fiaclü lmLio Viertens: Wenn zwischen 2. Obrigkeiten der Blutbann strittig, und wegen
lum «lt. h ^ mitlerweiligen Besitzes annoch kein richterlicher Ausspruch ergangen wäre.
«X m<imlitions Fe- §. l,. Aus blos gemeiner Nachforschung aber, wodurch nur überhaupt die
^ o n e / ^ u e a ^ ' Erfahrung von einer fürgegangenen bösen T h a t , und dero Umstanden eingeholet
nulle bonorum non wird, des flüchtigen Thäters seiner
uakmur prXvemw. Haabschaft, und anderen dergleichen, die Person des Thäters nicht verstrickenden

Ankehrungen entspringet kein Vorgriffsrecht.
)U5 p«ventiom« §. IO. Dieses Vorgriffsrecht, Kraft dessen der Uebelthäter dem Richter, so
w ^ p w v ^ c w u m oberwehntermassen zuvorgekommen, ausgefolget werden muß, ist nur zwischen die-

met.nec a ä M . serländigen Blutgerichten, welche unter Uns, als ihrem nämlichen höchsten Ober-
exttw« «teu- Haupt stehen, zu beobachten; dahingegen an ausländische Gerichten, weder wegen

eines vorschützenden Vorgr i f fs, weder aus anderer Ursach ein Thäter ausgeliefert
werden solle: ausser es wären wegen Auslieferung der beederseitigen Uebelthätern
mit den benachbarten Staaten besondere Vertrage vorhanden, oder es würde sich
von auswärtigen Mächten zu Erwiederung eines gleichen Bezeigens anheischig ge-
machet, welchen Falls in Ausfolglaffung fremder Missethäter / jedoch allemal mit
Vorwissen des Obcrgerichts zu gewilligen ist.

cancurlliZ jmkck- §. 11 . Annebst ist alles, was hieoben von der ordentlichen Gerichtsgehörde,
und dem Vorgriffsrecht geordnet worden, mit der Einschränkung zu verstehen, wenn

auoä pnviieMum nicht ermann der vorfallende Malefizhandel zu einem befreyten Gerichtsstand gehörig
lowtur. i s t , welchenfalls die ordentliche Gerichten (ausser der gefänglichen Einzieh-dann

Aufnehmung der summarischen Verhör , und was etwann sonst gestalten Umstän-
den nach ohne Verzug zu erheben, und vorzukehren, unumgänglich nöthig seyn
durffte) sich der Sache nicht weiters zu unterziehen haben, sondern der Thäter an
seine befreyte Gerichtsgehörde zu übergeben ist.

' .̂ . 5- 1«. Einer befreyten Gerichtsgehörde gemessen jene Personen, welche
mcht unter jedwedem Halsgericht, wo sie etwann ihren Wohnsitz haben, oder ein
Zerbrechen begangen, oder betretten worden, inquiriret, und abgeurtheilet werden
können, sondern ihrer aufhabenden Würde , A m t s , oder anderen vorzüglichen E i -
SMchaft, und Befreyung halber so , wie in bürgerlichen Klagfä l len, also auch in
Maleftzsachen ihrem ordentlichen Gerichtsstand unterworffen bleiben, und ihre Per-
son sammt dem summarischen Verhör , den Anzeigungen, und dem corpore 6eMi
dahln abzulteferen ist I n welcherley B e b h i t di O b i k i t ein sol-
son sammt dem summarischen Verhör , den Anzeigungen, und dem corpore 6eMi
dahln abzulteferen ist. I n welcherley Begebenheit die Obrigkeit, worunter ein sol-
cher thäter wohnhaft, oder das Verbrechen verübet, oder in VerHaft gebracht wor-
den, den Vorfall ungesäumt, und umständlich an das Obergericht anzuzeigen, und

? Verordnung zu ihren Nachverhalt von dortaus zu erwarten hat.
§ l 3 Dergleichen befreyte Personen sind

? g zu ihren Nachverhalt von d
§: l 3 Dergleichen befreyte Personen sind:
^ " ^ ^ " " ^ " Minister P s U

y Psonen sind:
, ^ ^ ster, Personen von Unserem Hofstaat, und unmittel-

m?1.V^"^s"n^ auchHofbefteyte, Künstler, und
Gewerbfnhrer an Unserem Hofiager. , , l / ,

Andertens:
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AndertenS: Die wirkliche Landleute Herrn-und Ritterstandes nach Maß,
gab der den Landesständen verliehenen Privilegien.

Dr i t tens : Unsere Räche, und Beamte, ausländische Standespersonen,
auch jene ansehnlichere Personen / welche unter den adelichen Gerichtsstand gehörig
ßnd;

Viertens: Geistliche;
Fünftens : Unsere Kriegsleute, und all - jene, welche nach Innhal t der

von Uns zwischen denen deutscherbländischen civi i , und militar-Stellen Gesetzgebig
ausgemessenen , untern z i ten Decemb. 1762. erlassenen ^uljlHHjons-norm» der mi>
litar Gerichtbarkeit untergeben sind.

Sechstens: Die wirkliche Studenten, und all jene akademische Mitglieder,
Kunstverwandte, und Freyheitsgenossene, welche der Universitätsgerichtbarkeit un-
terworffen sind, haben auch in Malefizsachen daselbst Urtheil, und Recht zu nehmen,
alles nach Maß der den hohen Schulen ertheilten Freyheiten, und nachgefolgt-
zielgebigen Verordnungen.

§. 14. Was insbesondere den befrepten Gerichtsstand der geistlichen Ge-
eichten in Malefizsachen anlanget, finden W i r nöthig zum allgemeinen Unterricht
jene Maßregeln beyzurucken, welche in der alten Verfassung dieser Unseren Erblanden
sich begründen, und durch mehrere nachgehende Landesgesetze zur beharrlichen Richt-
schnur vorgeschrieben, und fest gesetzet worden.

Es verstehet sich nämlich die geistliche Gehörde insgemein nicht auf weltliche
Personen, attermassen in den peinlichen Handlungen Unser weltlichen Landesinnsasi
sen, und Unterthanen alle Gerichtsbarkeit, somit die anfängliche Einzieh-und nach-
folgliche Verwahrung,.dann die Untersuchung, Erkanntnuß, und Bestraffung ledig-
lich Uns m Kraft Unser Landeshoheit, und Unseren nachgesetzt weltlichen Richtern
gebühret, und zuständig ist.

5. 15. Nurdamalen wirket die geistliche Gerichtbarkeit seinermassen gegen r^terquam «,«
weltliche Miffethäter, wenn es auf Entscheid-und Erklärung einer bloffen geistlichen ^ u « " " ^
Frage ankommet. Zum Beyspiel: ob diese, oder jene Lehr ketzerisch seye? ob in
Sachen einer angeschuldet-zweyfachen Ehe die erstere Ehe gültig-oder ungültig scye?
und so weiters. Die Entscheidung so gestalter Vorfragen gehöret allemal zur geist<
lichen Gerichtbarkeit, und hat der weltliche Richter solchenfalls alle zu verläßlicher
Ausftndung der That diensame Anzeigungen, vorhin aufgenommene Verhören, und
zur Sache einschlagende Nothdurften dem geistlichen Gericht in beglaubten Abschrif-
ten zuzustellen, und in allweg hülffliche Hand zu bieten.

F. 16. Wenn es nun solchen Falls auf Verhörung des ThäterS ankommet, y«? calu
somit dessen persönliche Erscheinung bey der geistlichen Gehörde nöthig ist, sollen zu A "
solchem Ende die weltliche Uebelthäter auf allmaliges Verlangen zu dem geistlichen
Gerichtsstand wohl verwahrt gestellet, nach Beendigung aber einer jeglichen Hand-
lung allzeit wiederum in die weltliche Gefängniß zuruckgeliefert werden.

§. 17. Wäre es aber, daß die Gefangene von dem g e i s t l i ^
lich entfernet, oder bey der Ueberlieferung eine Entweichungsgefahr, oder bewand- ^ ^ ^ l ^
ten Umständen nach ein bedenklicher Zusammenlauff des Volks , oder andere Unge-
bühr zu besorgen stünde, so sollen dieselbe von den geistlichen Abgeordneten bey
dem Halsgericht verhöret, der Geistlichkeit hierzu ein gebührlicher O r t eingeraumet,
und dieselbe in solch-ihrer Verrichtung von Niemanden beirret werden.

§. 18. Wenn sodann die Erkanntnuß über die geistliche Vorfrage geschöpfet,
dieselbe samt darzugehörigen Nothdurften dem weltlichen Richter mitgethellet, und
hierdurch der weltliche Unterthan. eines Verbrechens schuldig befunden worden, so
hat das weltliche Gericht in Absicht auf die öffentliche Genugthuung forthin allein
wider selben die Malefizoerfahrung der Ordnung nach fortzusetzen, die Straffe nach
Maßgab dieserländiger peinlichen Gesetzen auszumessen, und zum Vollzug zu bringen.

5. 19. D a es hingegen um keine sogestalte von der Geistlichkeit erst zu ent-
scheiden kommende Vorfrag zu thnn, sondern die wahre Eigenschaft läge beretts am
T a g ; zum Beyspiel: die Unternehmungen, und Glaubenssätze eines weltlichen Un-
terthans befänden sich so beschaffen , daß sie eine allschon erklärt-kündbare Ketzerey

E 3 "" '
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auf sich trugen, bey solcher Bewandniß hat es der Zuthuung der geistlichen Gerich-
ten nicht nörhig, sondern der weltliche Richter hat unaufhältlich in allen Malesizhano-
lungen den peinlichen Proceß wider den Thäter vorzunehmen.

nwc M e t , quöä §. 20. Es beschränket sich demnach die geistliche Gerichtsbehörde in Malefiz«
lorum eccleliM fachen hauptsachlich auf die ihrer Gerichtbarkeit untergcbcne geistliche Personen.

Die geistliche Gerichten sind jedoch auch in Ansehen geistlicher Uebelthater verbunden,
sich nach dieser allgemeinen Maleftzordnung zu achten, und, wenn nach Ausmaß Un-
serer Gesetze das Laster ein Blut-oder Lebensstraffe nach sich ziehet, solche Missechä-
ter zu 6eßrMren, und der weltlichen Obrigkeit zur Bestraffuag zu übergeben. Da-
hingegen weltliche unter einem geistlichen Kleid versteckte, und verstellte Missethäter
dem weltlichen Richter zur Malefizverfahrung alsogleich abzufolgen sind.

§. 2 i . Damit aber die Halsgerichlen ihr Malefizrecht, und peinliche Ge-
^ch^harkeit nicht zur Ungebühr übertreiben, sondern in allen rechtsbehörig fürgehen
mögen, ist erforderlich, gesetzmasstg vorzuschreiben: wie es Mit Verfolg - Ergreiff-
und Einziehung der Uebelthater, dann mit derselben Schieb und Auslieferung an
andere Gerichten zu halten? item ob, und welcher gestalten erlaubt sepe die hals-
gerichtliche Amtshandlungen durch andere Personen verrichten zu lassen? und was
demc ansonst noch anhängig ist: weßhalben den folgenden Ausmessungen nachzuleben.

Olimmoldrum per- §. 22. Die Verfolg -Etttzich - und Gefangennehmung eines berüchtigten
w"lw"e3l3,rU-u' Ucbclthäters stehet eigentlich, und insgemein nur denen Halsgerichten, und jener
clicibu» AimitiM. Obrigkeit zu , welche an dem O r t e , wo sich der Thäter befindet, das hohe Gericht
duz compem; verwaltet, und welcher sodann die fernere inquilmon mit oder ohne Erkanntnuß zu

Besiraffung des Verhaften gebühret.
lisque? pwmpta udi- §. 23 . Zu solchem Ende, und damit die Zustandbringung gefährlicher Leute
2 . ° " " ^ desto sicherer bewirket werde, solle von allen Landesinnwohnern, und Beamten, und

überhaupt von manniglichen, weß Standes, oder Wesens dieselbe sind, den Hals-
gerichten alle mögliche Hülf fe, Beystand, und Vorschub zu Haadhaftmachuug der
Miffethätcrn bey Vermeidung empfindlicher Straffe geleistet werden.

t»men 6«- §. 24. Wenn aber der Thäter auf einer offenen Wiffethat, uud«wie man zu
sage« Pfleget, auf handhafter That von einer des Blutbanns unbefugten Obrigkeit,

polwur. oder auch von einer p r i ^ r - Person, wer die auch wäre , ertappet, oder aber in der
Flucht ergriffen würde, sosolle er allerdings angehalten, und sodann dem ordentlich
ausgesetzten Landgericht mit allen habenden Anzeigungen ungesäumt, und längstens
innerhalb Z.Tägen, wenn es anders möglich, überliefert, oder abgefolget werden.

i pseden. §. 25. Es stehet jedoch nicht in bloffer Wil lkuhr der Grundobrigkeiten,und
, ^ c^»> Gemeinden, erkannte Uebellhäter anzuhalten, oder lauffen zu lassen, sondern es ist

muim«tlbu5 kauä. ihnen um des gemeinen Besten willen nach Ausmaß deren in Polizey - und Sicherheits-
^ 2 w ue^en ^ ^ ^ ergangenen Verordnungen aus strenger Schuldigkeit bey sonst auf sich ladend-

schwerer Verantwortung obgelegen, jenen Fa l l s , wo von Landgerichtswegen die be-
hörige Veranstaltung nicht sogleich getroffen werden könnte, und sonst die Gelegenheit
der Haabhaftwerdung entgienge, offenkündige, oder sonst wissentliche Missethater
handvest zu machen, auch , da etwann ganze Rotten von Bösewichten, und land-
schädlichen Gesindel sich hervorthate, selbe mit zusammen gesetzten Kräften, und mit
Zuhülffrussung einer etwann nahe gelegenen Kriegsmannschaft, dieselbe zu Stand
zubringen, sofort an die betreffende Halsgerichten, oder sonstige Behörde wohlver-
wahrter abzugeben.

^ 7 ^ n „ t , §' ' 6 - geschähe es aber, daß einige zu dem Blutbann nicht berechtigte
6elUtutu8 Personen, oder Gerichten den allgehaltenen Thäter behösiger Orten nicht überbrach-
crimiMem t cn , weder seiner Uchernehmung halber die schuldige Anzeig macheten, sondern sich
e am«. s^st ^ l M N a c h f o s c h d ilich H chdi öhen

h g h e schudige Anzeig macheten, s si
M Nachforschung, und peinlichen Handlung rechtswidrig unterzöhen,

solle dergleichen Fürgang für widerrechtlich, und nichtig erkennet, auch dergleichen
verbotene Anmassungen von der Behörde mit gemessener Straffe angesehen werden,
c . ^ ^. ^ ' ^bschon, wie obbemeldt, den Ha ls - und Landgerichten innerhalb

eUn^m ü ö lhreo Gebtets die Einziehung der Uebelthäter von Amtswegen zustehet, so solle doch
mm« wnä. petere kein Halsgencht auf ftemden G r u n d , und Boden hauptsächlich in ein Schloß, Klo-

ster , Freyhof, Ullterthans - oder anderes in fremder Gerechtigkeit liegendes Haus,
wenn
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wenn auch solcher Or t in Vegruss-und Bewil l i -
gung des Grund-oder Frcyhcitshcrrn eigenmächtig eindringen, und den etwann allda
sich aufhaltenden Thätcr wegnehmen, sondern selbes ist schuldig die That sammt denen
Anzeigen dem Grundherrn vorzutragen, und hierüber die Stellung zu begehren; es
lsi jedoch nicht erforderlich, alle eingeholte Erfahrungen, und Anzeigungen mit-bey-
zulcgcn , sondern es ist an dcme genug, wcnn das Verbrcchelt mit kurzen angezeiget
w i r d : allcrmaffen jedes Halsgcricht die Rechtmasstgkeit ihres Furgangs zu verant-
ivortcn hat.

§. 28 . Der Grundherr, von dem solchergestalt die Stellung begehret wor-
den, darff sich sodann keiner weiteren Untersuchung, sowohl was das Verbrechen selbst, " l ' " u>^
ois die Hinlanglichkeit der Anzeigungen betrifft, anmassen/ sondern seine Gcgcnschul-
digkeit ist , dem ordentlichen Halsgericht auf solch seine Anmeldung, und Stellungs-
gesuch den Berüchtigten alsobaldcn, oder längst inner 3. Tagen auszuliefern ; und
zwar also, daß er nicht allein die Person, sondern auch (fal ls es kein daselbst Ange-
sessener wä re , weder derselbe allda seine beständige Wohnung hatte) a l les, und je-
t c s , was bey ihme gefunden w i rd ; falls es aber ein Angesessener, oder dasclbsi Wohn-
hafter wäre, al les, was zum Beweis der Mijsethat dienlich, und zu dem corpore «^^
licki gehörig ist , ohne allen Anstand mit-ausfolgen lasse. Widrigenfal ls, da der
schuldigen Auslieferung binnen erstbcmeldter Zcitftist von dem Grundherrn nicht statt
gcthan würde, dem Halsgcricht unverwehrt ist, sich des Tha te rs , wo immer, auch
unter dcn Dachtropfcn,zu versicheren, und denselben gestalten Dingen nach mit Haab/
und Gut gesanglich einzuziehen.

§. 29. Ergäbe sich, daß die Grundobrigkeit nach der Zeit den Thäter vcr-
sieckete, oder dessen Gcfangcnnchmung in andcrweg behinderlich wäre, solle das Land-
Gericht solche Widcrsehlichkcit sogleich bey dem Obergericht zur gebührenden Ahndung l
c.n;(igcn,und da^cibst die gcmcssme Abhulsse ansuchen. Ulld daftrn etwann der Grund-
lcrr billige Bedenken cutgcgen die Ilrrcstirung seines Untttthans, oder sonst erhebliche
Ur^achcn gegen die anbcgehrte Auslieferung zu haben glaubctc, so mag er dieselbe un-
(>ciau:ut einiger 3cit ebenfalls bey dem Obergericht eindringen;jcglcichwohlen aber ist er
binnen der obbestimmten Zeit (wenn nicht mitlerwcile was anderes Obergerichtlich ge-
ordnet wurde) den zu stellen verlangten Untcrthan, oder Innsasscn mit Vorbehalt
seines zu haben vermeinenden Rechts dem Halsgcricht zu übergeben, und folgen zu las-
sen schuldig. Falls nun auf ein - oder andere A r t zwischen einer Grundobrigleit, und
dem Halsgcricht der Lieferung halber S t r i t t , und I r r ung entstünde, so solle von
dem Obergcricht alloorderist allcmal der Vorbescheid : wie es des dießfälligen Thatcrs
Haider zu haitcn seye ? Vorschungsweis crthcilet, und dcme ohne Widcrrcd nachgele-
b t werden; wo sodann erst bceden Thcilen die entstandene Strittigkeit im ordentlichen
V e g Rechtens auszufthren bevorstehet.

5. Zo. Würde sich in;wiic!)cn eine Obrigkeit, oder auch ein anderer untcrfan-
gcn, dem Tyater zur Flucht Vorschub, oder Gelegenheit zu machen ; oder aber man u
wollte selben durch eilfertige Erkanntnuß , und auferlegte S t ra f fe , oder anderen der- "
gleichen Ausweg von der wider ihn durch das Halsgcricht anzustrengen habenden I „ - ^ " woi.
<jun!lion bcfteycn, dieses solle an das Obcrgcricht erweislich gebracht, und von dar
nach Gestalt des Verschuldens gemessen bestraftet werden. .

§. 3 1 . Es hat vorbemcldtcrmajsin seine guteRlchtigkeit,daß eilt Halsgericht
insgcmcm einen Thater ohne vorlaussige Bcgrüssung des Grundhcrrns nicht eigen- <,u>sn, iu i , ä i ü
N'.ächltg aufheben solle. D a jedoch der Entweichung der Thätcren sorgsamst vorzu- ^!',^^
biegen kolnmet, so mag ein Halsgcricht, auch ohne vorherige Ersuchung des Grund- ^ " "
herrns, gar wohl in na chstehcndcn Fällen

Erstl ich: Wcnn ein Miffcthättr gleich alsobald in offenlllcher wahrer That
^griffen; oder'

Andertcns: I n offenen Landgericht, das ist: auf offener Strasscn, oder zu
Fcld bttrcttcn w i r d ; oder auch

Dnttcus : Der 0'mndhcrr keinen Nichter, oder Amtmann der Orten Hätte,
noch den Thaler alldcllvatts vcrsichctte, folgsam derselbe leicht entrinnen könnte;
::.ld überhaupt ^

Viertens:
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Viertens : Wenn Gefahr auf dem Verzug stünde , und wegen besorglicher
Entziehung des Thäters keine Zeit zu versäumen wäre: sogleich auf den Thater , und
auch allenfalls unter dem Dach greiffen, und denselben mit sich gesanglich hinwegfth-
r c n ; nachmals aber solle des Thäters Obrigkeit mit Ueberschreibung der Ursachen des-
sen förderlich erinneret werden, wie dann auch solcher Fürgang der Grundobrigkeit in
anderweg unnachrheilig seyn solle.

MllUHw climmz. §. 32. Die Gerichtbarkeit jeglichen Halsgerichts beschranket sich auf dessen
!5 orämnia rezuia. Blutbannsgezirk, über welchen ein Halsgericht ihr Malefizrecht auszuüben nicht be-

37umscript2'?a? rcchtiget ist; nur allein wird um der allgemeinen Sicherheit, und Wohlfahrt halber
den Halsgerichten hiemit gestattet, und zugleich Pflichtweis aufgetragen, daß von
denenselben nicht nur das Zigeuner-Dieb-und Raubergcsindcl, und andere verwiesene,
oder dießfalls verdächtige Leute, sondern auch jeder Missethäter, dcme nach verübter
That alsogleich nachgeeilet w i r d , über die Granzen ihres Blutbanns bis in den ftem-
den Grund, und Boden , ja sogar in die fremde Häuser verfolget, und daselbst vcr-
wahrlich angehalten werden könne, und möge; dahingegen sobald ein solcher Nebel«
thater durch das nacheilende Halsgericht handvest gemacher scyn w i r d , solle der dieß«
fallige Fürgang der Grundobrigkeit unverweilt angedeutet, auch der Uebelthäter von
ihr Grundobrigkeit in sichere Verwahrung gebracht, und sodann dem behörig ander-
weiten Halsgericht übergeben werden.

>t verü in ludll.'ium §. ^ z. Zumalen auch beyVerfuhrung der Malefizproccssen sich öfters ergiebt,
'°e^juäi3^9e?m- daß zu Erfindung der Wahrhe i t , wo es entweder auf Überweisung, oder aufVer-
ter»8 nn.tui con.paf- thcidigung der Gefangenen ankommet, die verläßliche Nachrichten, und Zeugen-
^ " ? m ^ n e c e 5 schalen von anderen Orten herzuholen sind, so wird zu Vermeidung allen Umwegs,

est. und damit durch allseitig - erwiederliche Rechtshülff die .juttix - Wege in peinlichen Sa-
chen um so behender beförderet werde, den Halsgerichten hiemit dk Befugniß einge>
räumet, anbey die Schuldigkeit auferleget, sich dieserwegcn mit anderen so in-als
ausländischen Halsgerichten, Obrigkeiten, und Gerichtsgehördcn in die erforderliche
correlponckl,?. zu setzen, somit kürzeren Wegs , jedoch allzeit mittelst ordentlicher un-
ter der gewöhnlichen Gcrichtsfertigung erlassenden Ersuch-und Antwortschreiben die
nöthige Erfahrung einzuziehen, und im Gegenspiel auch anderen Gerichten mit aller
Willfährigkeit die verlangende Auskünften mitzutheilcn. Wobey jedoch wohl zu
merken: daß

Erstlich: Wenn auf solch-nachbarliches Ersuchen besonders von dieserlanw
gen Gerichten keine Antwort erfolgete, oder in dem Gesuch nicht willfahret werden
wol l te , die Halsgerichten diese Saumseligkeit, und all andere die lnquilmon hem-
mende Anstände dem Obergericht zur behörigen Abhülff , und weiter nöthigen Vorkeh-
rung unverlängt beschwerst«» anzuzeigen; hauptjachlich aber

Andertens: I n Ansehen deren von auslandischen Gerichten in Malest^
begebenheiten einlauffenden Ersuchschreiben den Bedacht dahin zu nehmen haben, daß,
falls ein Verbrechen den gemeinen Staat beträffe, oder in Unsere, oder des Landes
Gerechtsame einschlüge, und überhaupt, wenn das auswärtige Ansinnen wichtig,
gefährlich, oder sonst in mindesten bedenklich zu seyn schiene, sich alsogleich mit
Beyschliessung des sogesialten Ersuchschreibens an das Obergericht gewendet, und von
^ " < m s der Verhaltungsbcfehl b t t d s l l

remtt

ssg sgs i t en Ersuchschreibens an das
luäex crim-m^g " m s der Verhaltungsbcfehl abgewartet werden solle,
reoz in lu. iunlm §- z^. Die Halsgerichten sind jene Uebclrhater, so sie rechtsbehörig unter
Hwe prel,ens<>8 lhrem Gmchrszwang eingebracht, an einen anderen Gerichtsstand ausfolaen zu lassen

etm remttgememigllch nicht schuldig: ausser da , wie oben gemeldt, das Bevorkommungsrecht,
oder der Umstand elner anderweiten befteyten Gerichtsgehörde das Widerspiel erhie-
lche. Ueberhaupt aber kann die Ausliefer-oder Uebersetzung eines Missethaters zu
emem anderen Gerichtsstand allemal nach Befund des Obergcrichts aus erheblichen
Ursachen anbefohlen werden; wo zugleich das Obergericht bewandten Umstanden nach,
da envann durch Schuldtragung eines Halsgerichts hierzu Anlaß gegeben würde, auf
d,e Ersetzung der Aetz- Lieftrungs-und übrigen Gerichtskosten den billigen Bedacht zu

... «leimen!)ar»
6elluq»,cntez

_ . . . leimen!)ar»
«Uen« ^sil'ckHkmi « v ^ 2?- ^?en so wentg sind die Halsgerichten schuldig von anderen Gerichts,
<.wci„«5 receere. orten Mlssethattr sich zujchiebm zu lassen; ausser da ein solches nur ihrem guten W i l .

len,
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len, und jedesmaligen Vorbcwußt des Obcrgenchts, oder unmittelbar auf höheren
Befehl geschähe, welchen Fal ls jedoch das übernehmende Halsgericht der lhme
dadurch zu Last gehenden Gerichtskosten halber nach jeweiligen Befund des Oberge-
richts schadlos zu halten ist. Wobey zu merken, daß, wenn auch ein MGsethäter
eincm Halsgericht unbefugt zugeschoben würde, dasselbe solchen nicht eigenmächtig zu-
rückschieben, sondern den Vor fa l l an das Obergcricht einberichten, und von dortaus
den Bescheid abzuwarten schuldig seyn solle.

§. 36. Die Ursachen, woraus die Gcrichtsgehörde in Malesizsachen recht-
mäßig entspringt, sind oben angefuhret. Anderweite Vorschützungcn: als erstlich -
daß derThäter , und Beschädigte zu Ausführung des Maleftzhandels sich eigenwillig
auf ein gewisses Halsgericht einverstanden; oder ander tens : daß der Angeber,
weil ihme von dem angegebenen ebenfalls ein Laster angeschuldet w i rd , in Kraft einer
Gegen -- Uenunciatjon vor eben diesem Halsgericht sich zu rechtfertigen habe; oder
d r i t t e n s : weil der Thäter , obschon er unter einen anderen Gerichtsstand gehörig,
sich einem gewissen sonst unbehöngen Halsgericht zu Untersuch und Bestraffung seines
Verbrechens ausdrücklich unterworffen habe, und dergleichen sind ganz ungegründet,
und solle keine Obrigkeit unter solch-widerrechtlichen Vorwand ihre Gerichtbarkeit zu
erweiteren sich anmassen.

§. 37. Die Ha ls -und Landgerichtsinnhabere, welche den Blutbann wegen
ihrer Landgütern als ein darzu gehörige Herrlichkeit erb-cigenthümlich besitzen, tön-
nen allerdings, wenn sie das Malefizrecht nicht selbst ausüben wollen, an ihrer statt
andere taugliche Personen zu Handlung des Malefizrechts anstellen, jedoch auf A r t ,
und W e i s , wie seines Orts von Besetzung des Halsgerichts wird geordnet werden.
Dahingegen jene Blutr ichter, und sonst zum Blutbann berechtigte Personen, welchen
die Verwaltung des Vlutgerichts, und Verrichtung der Malefizgefthäffttn nur von
Unserem landesfürstlichen Amts wegen, oder sonst aus persönlichen Auftrag eines
Landgerichtsherrn zukommet, keinerdings die Macht haben, die ihnen pcrstnlich ob-
liegende Malefizhandlungen auf andere anstatt ihrer eigenmächtig zu übertragen, son-
dern sie sind schuldig auf ihren eigenen Behinderungsfall die Anzeig an den Vorsteher
der Gerichtsstelle, wovon sie abhangen, oder an den Landgerichtshcrrn, der sie dar-
zu angestellet ha t , ungesäumt zu machen, damit von dortaus eine anderweite Vor-
sehung zu Vollführung der Kriminal Sache getroffen werden möge.

§. 38. W o die <5imm2l > Hauptsache selbst bereits anhängig, da sollen auch »
die dahin mit einschlagende Nvii-Nebenpunkten (a ls Wiederkehrung fremden G u t s , "<i "
Schaden, und Unkosten, oder privat - Genugthuung) wegen des Zusammenhangs ^
der Sachen untereinstens ausgemachte, hicrinfalls aber keiner Weitläufigkeit sich ge-
brauchet, und wenn dieser c!ivil Punkten halber die Uxecueion vonnöthm is t , solche
nicht von dem Halsgericht selbst vorgenommen, sondern mit einem Ersuchschreiben an
die N v i i . Obrigkeit angewiesen werden. Jedoch stehet dem Beschädigten allerdings be-
v o r , jene Qv i l -Punk ten , ohne welche in der Malesizsach füglich gesprochen werden
kann, Hey der ordentlich-bürgerlichen Gerichtsgehörde einzuklagen.

§. 3 9 . I s t hingegen vor erhoben-peinlichen Proceß um solcher N v j l . Punkten ^
halber die Sache durch bürgerliche Rechtsklage bey dem Nvil-Gericht anhängig wor- <^ « polt
den, so mag auch daselbst soweit darinnen fortgesetzet werden, bis sich in dem Nvil- lü
Proceß genügsame Proben, oder Anzeigungen zur peinlichen Verfahrung hervorthun;
wo sodann solcher Rechtshandel samt den ^aen alsogleich der Malefizobrigkeit
übergeben, die Erkanntnuß darüber erwartet, und sich sofort in Exequirung des Civii-
Punktes, soweit derselbe von der vorentscheidlichen Malesizsache abhanget, allent-
halben damach gericht werden solle.amach gericht werden solle. ^ .̂  ^

§. 40. Dafern auch bey dem Qvil-Gericht eine crimi^i-Frag m o i ^ r ,
i lss N i k t s dasselb Gericht solchen ^ i

§. 40 . Dafern auch bey dem ch ^
und durch einen blossen Nebeneinwurff mit-vorkommet, so mag dasselbe Gericht solchen ^ „ e « c
incident-Punkt,soweit als es zur Entscheidung der Qvil-Hauptklage vonnöthen ist,in inciämr i
richterliche Erkanntnuß nehmen, solle aber gleichwohlen hierinnen nicht von Amts-
wegen, und inquilmonsweis verfahren, sondern auch die Parthey selbst, welche sich
hieraufbeziehet, nach Ordnung des Nvil.Proceß die Probe führen lassen , sofort ge-

peinl. Gerichtsord. F "alten
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stalten Dingen nach dasjenige beobachten/ was in dem erst-vorhergehenden^ 39.
geordnet worden.

§. 4 1 . obwohlen in übrigen auf jenen F a l l , wo peinliche, und bürgerliche
^ g ^ n ejner Strittsache zusammenschlagen, insgemein allzeit die erste zuvor ausge-
machet, und mit der letztern einsweilen zurückgehalten werden sol le, so leidet doch
dieses seinen A b f a l l , wo die N v i l - Frag in einer nöthigen Vor f rag bestehet, und so
beschaffen ist, daß von dero Vorentscheidung die nachfolgliche Entscheidung der k n m !
Frag lediglich abhanget.

6«
numero, Lr

2 0 .

juäi-
Zwanzigster Artikel

wie die Halsgerichten sowohl bey der Nachforsch als bey der
und beschaffen seyn, auch welcherge-

stalten es mit Führung des Protokolls gehalten
werden solle?

I n n l) a l t.
5. l . Der peinliche Proceß bestehet in der Nach- 5.

forschung, und der Urcyeilfällung.
§. 2. Allvörderift liegt daran, daß die Inquisition

rechtsbeständig abgeführet werde. 5.
5. Z. M i t was Anzahl der Personen das nachfor«

schende Gericht zu besetzen seye?
K. 4. Und wie sowohl überhaupt die in peinlichen F.

Sachen zuziehende Personen, als
§. F. Insbesondere derjenige., so die Inquisition

vorzunehmen, und abzuführen hat;
5. 6. Denn die zur Nachforschung Lebrauchende F.

Beysihere; und endlichen
K. 7. Der Gerichtsschrciber, oder jener, so das

rrotcxnN besonders führet, ihrer Tauglichkeit 5.
halber beschaffen scyn sollen?

5. «. M i t wie viel Personen das Urtheilsprechende
Gericht zu besehen?. F.

5. 9. Und mit was Tüchtigkeit dieselbe versehen
seyn sollen? mit dem Beysatz-.datz wenigstens
der crimiiuli k e i n e m ein Rechtsverständiger §.
seyn muße;

5. l o . I n dessen Ermanglung wegen Schöpfung
des Unheils die Belernung bey dem Ober-
gericht anzusuchen ist.

§. « i . Wo keine beständig 'desetzte Halsgerichten F.
vorhanden, ist wegen jeweilig ordentlicher
Besetzung sich nach der Landesverfassung zu
achten; wie dann auch §.

5. i 2 . Jener Orten, wo es bishero üblich gewesen,
die (,'nmm2l - ^Hen in die Hauptstadt selben §.
Landes zur Urtheilfallung versendet werden
mögen.

5. 13. Unterricht: wie es mit Führung des ? r o
tocoUs zu halten seye?

, 4 . Jedwede Gerichtshandlung ist besonders ab-
zuschließen, und von den zugezogenen Ge>
rtchtspersonen zu unterfertigen.

15. Es können aber gleichwohlen die durch lan»
gere Zeitdauer fortsetzende arnkul im e x ^
mina,

i e . Und auf gleiche A r t die Aussagen mehrerer
Zeugen, so in einer Gerichtssitzung miteinan-
der abgehöret worden, zusammengeschrieben,
uno unter einer Fertigung einbegriffen werden.

17. Die von anderwärts bekommende Gerichts"
^H-cn sind lediglich dem crimwal-Proceß bey-
zulegen, und .

i«..Solchergcstalten die gesammte ^Ken Stuck
für Stück dem etwann an höhere Behörde ab>
zugeben habenden Bericht beyzufchliessen.

19. Wie das 1-ratacaN nach seiner innerlichen
Beschaffenheit einzurichten, und alle Norfal>
lenHeiten hierinnen einzutragen; und

«Q. Welchergeftalten die Aussagen von Wort zu
W o n nicht in der d r i M n , sondern ersten Per-
son, wie es der inyml i t , oder der Zeug redet,
aufzuzeichnen , und die Fragstücke, und Anv
Worten fortlauffend zu numeriren styen?

« 1 . Wo weitere zu bemerken: in wem dle Schul«
digkeiten des Gertchtsschmbers bestehen, und
was

2». I n Betreff der rwwcaUs-Führung dem
Richter zu thun obliege? deme endlichen

23. Bcygcfbget wird : daß jener Or ten , wo
öffentliche Malest;-oder Bannrichtere sind,
dieselbe ein eigenes O immal - Handbuch zu hat»
ten schuldig styen.

§.
criminali.

he Proceß enthaltet 2. Haupthandlungen, nämlich
die Nachforschung, oder Inquisition, dann die Urtheilfallung.

. . , Die Inquisition leget den Grund zur Urthcilsprechung, und von
dieser hanget das endliche Schicksal des Angeschuldigten ab. S o ein als andere dieser
Handlungen lst demnach von größter Wichtigkeit, indem es hierinnfalls um Leib, und

der Menschen zu thun i s t , weßhalben unumgänglich nothwmdlg, daß sowohl
das
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das nachforschende, als das Urtheilsvrechende Gericht mit tauglichen, und dem Werke
gewachsenen Leuten besetzet werde.

§. 2 . Allvörderist aber ist fürzusorgen, daß die Inquisition , worauf alles
beruhet, redlich, wohlbedächtlich, und Rechtsbeständig nach Vorschrift dieser Unser
Gerichtsordnung vorgenommen werde: weil ansonst, wenn selbe gefährlicher Weise,
unvollkommen, oder widerrechtlich abgefthret würde, die Urtheilsprechere andurch 3oüä»"elt.
zur ungleichen Erkanntnuß verleitet, oder allenfalls bey nachgchends nöthig findender
Verbesserung der Gebrechen, und Abgängen die Maleftzsache zur Ungebühr, und
Nachtheil des Gefangenen verzögert werden müßte.

§. 3, Bey Anstellung des Nachforschungs-oder lnquilieions-Gericht ist so-
wohl auf die Anzahl der Personen, als auf die Tauglichkeit derselben Acht zu haben. «,..ss^z < ^ ,
Den ersten Punkt belangend : mit was Anzahl der Personen das nachforschende Ge-
ncht zu besetzen seye? da ordnen W i r , daß

Erstlich: I n Städt und Märk ten , wo ordentlich zusammengesetzte Halsge-
richten sich befinden, eine jede Inquisition von dem Richter samt 2. Beysitzern, und
dem Gerichtsschreiber vorzunehmen seye; und nur jenen Fa l l s , wenn bey einem Hals-
gericht mehrere Oimm2i - Verfahrungen zu gleicher Zeit zusammkämen, durch 2.
Commissarien allein verführet werden könne. Dann daß

Andertens: A u f dem Lande bcy den obrigkeitlichen Halsgerichten der Land-
gerichtsverwalter, oder Oberamtmann (oder wie immer derjenige Heisse, so die inqui.
lm^' führet) mit zween verständigen von dem Halsgericht benennenden Männern, als
Beysitzern, und dem Gerichts-oder Amtsschreiber; jenen Falls hingegen, wo der
Landgerichtsverwalter selbst anstatt eines Gerichtsschreibers das Protokoll besorget,
derselbe mit 2. Beysitzern die Inquisition abzuführen habe. Welch - alles

Dri t tens: Dahin zu verstehen, daß solch-rechtsbehörige Besetzung des nach-
forschenden Gerichts gleich von allem Anfange der Inquisition zu beschehen habe, und
auf gleiche A r t in all nachfolgenden inquiiitions - Handlungen fortzusetzen , die darzu
abgeordnete Personen aber wahrender Inquisition ohne erhebliche Ursache nicht abzu-
änderen seyen.

§. 4 . W a s den änderten Punkt wegen der Tauglichkeit der zur inquilieion
zuziehenden Personen anbetrifft: wie nämlichen sowohl der inquiKnons-Führer, als
die Beysitzere, und der Gerichts-oder Amtsschreiber Rechts-erforderlich beschaffen
seyn sollen? da wird hiemit zur Richtschnur vorgeschrieben, daß zu den peinlichen
Verhandlungen überhaupt keine andere, als ehrliche, gottesfürchtige, und verständige
Leute, aufs beste man sie jeglichen Orts bekommen kann, anzustellen sind; wohinge-
gen jene Personen, welche entweder dem Angeschuldigten, oder dem Ankläger, oder
Angeber nach Ausrechnung Unserer Gesetzen in dem 6ten Grad Blutsverwandter, oder
in dem 4ten verschwägeret sind , oder vorhin mit selben in H a ß , und Feindschaft ge-
standen , oder wegen erleidenden Schadens , oder sonst an der Sache Theil nehmen,
oder in solchen Malefizhandel bereits Zeugenschaft gegeben, oder annoch zu geben ha-
ben , sich solchen Fal ls bey dem peinlichen Gericht nicht gebrauchen lassen, sondern
für selbigesmal sich des Amts entschlagen sollen. W a s insbesondere

§. 5. Die Inquil i t ions-Richtere, oder jene Personen, welche bey Städt-
und Märkten, oder bey den obrigkeitlichen Halsgerichten die inquilmon vorzunehmen,
und abzuführen haben, anbelanget, da ist hauptsächlich dahin zu sehen, womit all-
zeit solche Männer darzu angestellet werden , welche in dieser peinlichen Gerichtsord-
nung wohl erfahren, somit solcher Verrichtung Rechtsbeständig vorzustehen im Stande
sind. E s wird demnach

V o r s erste: Sonderheitlich jenen Blutbanns-berechtigten Obrigkeiten, die
ihre Ve rwa l t en , Pfiegere, oder Amtmänner nach eigener Auswahl selbst aufneh-
men, alles Ernstes eingebunden, sich nach erstgedachter Maßregel genauest zu achten,
wie im widrigen ihnen Halsgerichtsinnhabern, wenn sie unerfahrne Leute zu solcher
Amtirung anstellen, die Fehler ihrer Beamten zugemessen, und sie darumen zur ge-
bührenden Straf f würden gezogen werden. Und gleichwie

V o r s änderte: Bey denen Städt-und Märkten,wo zusammengesetzte Hals-
gcrichtm sich befinden , die zu den peinlichen Verhandlungen bestimmende Rathsglte-

P e m l . Ge r i ch t so rd . F 2 der
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der bey ihrer Annehmung in Rath untereinstens ohnedem allemal den jeglichen Orts
herkömmlichen Eyd abzulegen haben, als sollen auch die obrigkeitliche Landgerichtsver-
waltere bey ihrer Annehmung nach der Landes-gewöhnlichen A r t zum Vlutbann beey-
det werden. D a weiters

l.t k M . qm mqck. §. 6. Die Wichtigkeit der Sache nicht zulaßt, das ganze Inqmlmons-Ge-
liticim tanguam 3s' schafft, somit Leib, und Leben, E h r , und Gut der Menschen emem einzigen Mann
lelwre« imerve- anzuvertrauen, ft ist nöthig, daß (auffer des oben §. 3. vers. erstlich:c. bemeldtm

F a l l s , wo es auch bey zwey Commissarien beruhen kann) insgenicin zu den inqM.
twnen nebst dem inquimenden Richter noch 2. Personen als Veysitzcrc zugezogen wer-
den, welche allen inquiNtions-Handlungen persönlich beyzuwohlien haben. Zumalm
aber diese Beysitzere, wenn sie allein zur Inquisition, und nicht auch zur Urtheilspre-
chung gebrauchet werden, nur als Zeugen anzusehen sind, so ist eben nicht erforder-
lich , daß sie dieser peinlichen Gerichtsordnung kündig, und hierzu eigends beeydet
werden, sondern es ist an dem genug, daß sie bekannt-ehrliche, und verstandige
Manner sind, so gut man sie jeglichen Orts haben kann; deren Obliegenheit lediglich
in dem bestehet, auf daß sie, so viel an ihnen is t , auf all jenes, was bey der l n<M-
cions-Verhandlung vorgehet, ihr fteiffiges Aufmerken tragen, und womit bey der in-
quiktion, absonderlich wenn dem inqMeen seine Aussage, und den Zeugen ihre ge-
gebene Zeugniß vorgelesen w i r d , alles ohne Verdacht, und aufrichtig zugehe, Acht
haben M e n ; dessen sie gleich anfangs bey ihrer Zuziehung ausdrücklich zu erinneren
sind. Endlich solle

Xc tgllöem 2HU2- §. 7. Der Gerichts-oder Amtsschreiber, der nämlichen das Protokoll be-
sonders zu führen hat , die hierzu erforderlich-genugsame Geschicklichkeit besitzen, und
dieser seiner Verrichtung halber beeydet seyn, wo es bishero gewöhnlich gewesen;
gleichwie ein solches jener Orten zu beschehen hat , wo nach der Landesverfassung in
peinlichen Verfahrungen eigends geschworene Land-Hals-oder Banngerichtsschreibere
anzustellen sind.

§. 8. Damit auch wissend seye: wieviel Personen zu Besetzung des Urtheil-
sprechenden Gerichts erforderlich, und mit was Tüchtigkeit dieselbe versehen seyn sol-
len , so wird hiemit in Betreff des elfteren Punkts gesetzgebig verordnet, daß jedes
Blutgericht, wobey es auf Fällung eines Vey-odcr Endurtheils ankommet, mit
der jeglichen landesherkömmlichen Anzahl Personen, doch nirgends mit wenigeren,
als 7. Rechtssprechern besetzet seyn solle. W a s aber

§. 9. Den änderten Punkt wegen Tauglichkeit der Urtheilsprechern anbelan-
" gct, da sollen allzeit der Richter, und Beysitzere bey der Urtheilfattung lauter ver-

tem reterenä M18 ständige, in dieser peinlichen Gerichtsordnung wohl erfahren, und landesüblicher-
pemuz l l t ; m W t i beeydete Leute, hauptsachlichen aber derjenige, so den OiminZ l . Proceß in

Vortrag bringet, entweder ein im Land angenommener Rechtsgelehrter, oder sonst
ein rechtsverstandiger M a n n , dieser letztere jedoch vorhin bey dem Obergericht seiner
Tauglichkeit halber eigends geprüfet, daselbst zum Blutbann beeydet, und zu Aus-
übung des Malefizrechts von dort aus mittelst einer obergerichtlichen Urkund berech-
tiget seyn.

3üo"«us/«?mjn2' s , - §' ^ ' ^ O ^ s " ^ Y den S täd ten , wo zusammengesetzte Halsgerichten
!i» 26 ûclicem lupe- slch befinden, die Fürsorge dahin zu machen, womit selbe zum Vortrag der climinaijen
nore« lievnlveuci« entweder mit einem obergerichtlich geprüften Stadtrichter, oder 8?n6ico sich verse-

hen , oder zu solchem Ende eines Rechtsgelehrten, oder eines öffentlichen Malefiz-
und Bannrichters, wo deren vorhanden sind, sich gebrauchen sollen; widrigen Falls
dieselbe, wenn ihnen auch sonst das Recht der Urtheilfattung zustünde, ftr solches-
mal sich dessen zu enthalten, und hierüber die Velernung bey dem Obergericht anzusu-
chen, folgsam den geschlossenen inWilmons-Proceß mit Anfuhrung der Behinderungs-
urlach an dasselbe zu Schöpfung des rechtlichen Urtheils einzusenden haben , wornach

«5 w l ^ , ,n«"-. ' ^ " " ^ " " S " t e der obrigkeitlichen Halsgerichten allerdings zu achten ist.
dm non lunt pcA. . « . §' " : W o aber in einem Hals-oder Landgericht dem alten Herkommen
tu« iormata iuckcm nacy keme beständig besetzte Gerichten vorhanden, sondern erst bey jeweilig vorkom-
°r« ^ „ ^ . ^ . . « . - « ^ Erledigung eines c r im imi . Proceß pflegen zusqmmm gesetzet zu werden, da

hat
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hat die Obrigkeit wegen Erließ und Beziehung tauglicher Rechtssprechern zu Best-
tzung des Blutgerichts sich an die daselbstige Landesverfassung zu halten.

§. 12. W ie dann auch jener Or ten, wo es bishero in Uebung gewesen, noch
fernerhin gestattet seyn solle, daß nach vorhero an dem Gerichtsort vollfuhrter ;nqui-
s,n«n der geschlossene O im^ l -P roceß sodann in der Hauptstadt desselben Landes un-
ter dem Vorsitz des Landgerichtsherrn, oder in Gegenwart dessen Landgerichtsoerwal-

ist allemal das gefällte Urtheil an dem Orte des Halsgerichts dem Gefangenen anzu-
künden,und gestalten Dingen nach daselbst an ihme zu vollstrecken.

§. 13. Damit hiernächst die Hals-und Landgerichten auch einen deutlichen
Begriff überkommen,welchergestaiten inFührung desprotuwils sich zu verhalten seye?
so wollen W i r zu solchem Ende nachfolgend-gesetzliche Ausmessung gemachet haben,

§. 14. Es solle nämlichen in jeglicher Malesizverfahrung ein pwwcol! ge-
führet, hierinnen eine jedwede vorfallende peinliche Gerichtshandlung mit allen Um-
ständen verzeichnet, sauber und leslich geschrieben, sohin jeder G e r i c h t s - ^ « ; , der
in einer Sitzung vorgenommen worden, von dem Richter, und den Beysitzern,
auch dem Gerichts-oder Amtsschreiber (wo einer zugezogen worden) besonders unter-
schrieben, und solchergestalt jede Handlung mit besonderer Amtsfertigung abgeschloffen
werden. Gleichwie sich nun diese Maßregeln von jedem gerichtlichen Furgang, es seye
die summarische Verhör , Haus-oder andere Visitation, Todten-oder Verwundungs-
beschau, Besichtigung des Schadens, oder anderweite Erkundig und Erhebung der
T h a t , und corpons clelicti, und was mehr dergleichen gerichtliche Ankehrungen sind,
überhaupt verstehet; so solle

§. i Z. Au f gleiche A r t mit den articulirten Verhören unter der Auffchrift des
erst-andert und etwann weitergütigen Lxaminiz (so viel deren zu Aussindigmachung
der That mit ihren Umstanden nach Gestalt der Sachen nothig seyn durffren,) furge-
gangen werden; es können aber gleichwohlen die articulirte Lx^mma, wenn selbe auch
durch mehrere T ä g e , und Wochen furdauren, in einem Lauff fortgesetzet, und zu-
sammengeschrieben , sodann unter einer Gerichtsfertigung einbegriffen werden ; wo je-
doch allemal vor jenem Ar t i ke l , bey welchem das Lxume» zu einer anderen Zeit fort-
gesetzet worden, die Anmerkung (den so melten T a g des M o n a t s dl. und J a h r s
N. l j t m i t der V e r h ö r we i te r for tgefahren w o r d e n ) beygerucket werden muß.

§. 16. W a s von Zusammenschreibung der Lx2mmum erwehnet worden, kann
auch mit den Zeugen - Aussagen beschehen, besonders wenn die Zeugen zu gleicher
Zeit verhöret werden.

§. 17. Die übrige ^ H a , und Niminal-Handlungen,welche von anderwärts
einkommen, als zuschreiben, antworten, und beygeschlossene Aussagen, gerichtliche
Verordnungen, Berichte und dergleichen, sind lediglich in solchihrer Gestalt dem ^ H n w ° 7 . ^ c
crimwal- Proceß beyzulegen. tormalitate uoll in.

§. 18. D a sich nun ergiebt, daß der clnminai. Proceß an höhere Behörde äiLem.seä procel.
zu überreichen i s t , so sind die so beschaffene ^äen or.FM2iiter Stück für Stück in je-
ner Ordnung, wie selbe nach, und nach erwachsen sind, mit beysetzend fortlauffender cl«.
Zifferzahl dem abgebenden Begleitungsbericht beyzuschlieffen. Belangend A^?^

§. 19. Den weiteren Unterricht: wie das pwtocoN nach seiner innerlichen p p
Beschaffenheit einzurichten seye? da ist zu merken, daß hierinnen al les, was bey ,^g- - a . e-6em
licher Gerichtshandlung vorkommet, somit nicht nur die T h a t , sondern auch dersel- " ^
ben Beschaffenheit, Umstände, Ze i t , und O r t ; ferner nicht nur die Aussagen der
Gefangenen, und der Zeugen, sondern auch derenselbm Wankelmuthig und Unbestan-
digkeit, Gestaltveränderungen, und Gemuthsregungen, dann was ftr besondere Um-
städ i ih ässch G b b c h c h ll A i e n und B e

g i , Gestaltveränderungen, und Gemuthsegug, ft
stände in ihren äusserlichen Geoerden zu beobachten; auch alle Anzeigungen und Be-
helffe, so wider, oder für den Gefangenen sich heroorthun; und überhaupt alles, ^ ^ ? '
was bey jedem gerichtlichen Fürgang nach Unterscheid der Umständen sich ergiebet (es
seye sodann zu Ueberweisung, oder zu Entschuldigung des Gefangenen) jedoch allemal
an seinen behörigen O r t , das i s t : unter jenem Ar t i ke l , bey welchem was dergleichen
vorfallet, genau, und gewissenhaft eingetragen, und bep jeder besonders vorgenom-

F g menen



2Q. §. 2Q. 2 1 . 22. 2Z.

menen Handlung T a g , J a h r , und Stund nebst denen N a m m des Richters, und der
Ventttzem deutlich bemerket, auch nichts anderes, so zur Sache unbchong, darmben
einacmlschet, weder etwas in dem geschlossenen pwwc-oU ohne V o r w O n des Gerichte
ausaclöschet, beygesctzet, oder geänderet, weder dm Partheyen, oder wem immer
ohne ausdrückliche Bewilligung des Gerichts ein krotocoiis - Lxtr2Ä hinausgcgeben

l<em^s. lt-omm. " " ^" §/'2Q. Wobcy fcrners wohl zu beobachten, daß bey Verhörung der i n q M .
H äopliütinue« t<> ̂  s ^ y h l als der Zeugen die gestellte Fragstücke auf die rechte Gelte des gebroche-

nen Papiers, und gegenüber die von dem inquiliten, oder den Zeugen gegebene Anb
' mk « borten von W o r t , zu W o r t , von Mund in die Feder, das is t : nur eben den Wor-

Z d t f l l i c h nicht i dr d i t t e s d
. borten von W o r t , zu ,

wie es der i n q M e , oder der Zeug redet, folglich nicht in der d r i t ten , sondern
"""" ' " " st P s f i c h t d sowohl Frag als Antworten mit f o r t l f

wie es der q , Z g , f c h
j „ her ersten Person aufgezeichnet, und sowohl Frag , als Antworten mit fortlauf-
fender Zisserzahl bemerket werden sollen: indem auf die in die dritte Person umgesetzte
Wörter sich nicht so viel zu verlassen, weder so v i e l , als aus den eigenen Worten
auszunehmen ist.

ch ulteriori' §. 2 1 . Die Pflicht-und Schuldigkeiten der Gerichtsschrcibern, denen die p ro
istemerley, sie mögen sodann beepdet, oderun-

beeydet seyn. Gleichwie nun der Eyd der geschwornen Gerichtsschreibern wesentlichen
:^w3kul; Innhal ts dahin gehet: daß selbe dem ihnen anvertrauten Amt nach besten Wissen,

und Gewissen, und ohne alle Gefährde abwarten, dasjenige, so in peinlichen Ge-
richten abgehandlet w i r d , fteissig, und getreulich verzeichnen, anbey ihre Amtsgec
schäfften in geheim erhalten, einfolglich von dem, was in dem Gerichte vorkommen,
nichts offenbaren, und sich davon weder durch Ansehen der Person , unzeitiges Mi t -
leiden, Gab , Freundschaft, Feindschaft, oder andere Ursachen abhalten lassen wollen,
noch sollen; so ist auch jenen Personen, die einiger Orten nach daselbstiger Landesüb-
lichkeit unbeeydet zu Führung dcs pwtocolls gebrauchet werden, eben solch-vorbemeldte
Obliegenheit gleich bey ihrer Anstellung nachdrucksamst unter ansonst auf sich ladend-
schwerer Verantwortung einzubinden; anbey sind alle ^ötuar i i , Gerichts-und Amts-
schreibere überhaupt, und ohne Ausnahm dahin anzuweisen, daß sie dem Richter, oder
dessen Verweeser, welcher nämlich die peinliche Gerichtshandlung führet, ihres Amts
halber untergeben, somit ihm den gebührenden Gehorsam zu leisten, und wenn in
ihrer Dienstvcrrichtung einiger Anstand vorfallet, bey demselben sich anzufragen, und
dessen Anordnung nachzukommen schuldig sind. Dahingegen

lim P2tte« §. 22. Dem Richter, und jenem, unter dessen Anleitung die Malesizhand-
^ lung verführet w i rd , von Amtswcgen obgelegen ist , auf das T h u n , und Lassen des-

jenigen, so das Protokoll führet, genaue Obsicht zu tragen, demselben den erforderlichen
Unterricht, wie er sich nach dieser Gerichtsordnung zu verhalten habe ? deutlich bey-
zubringen, auch nach jedwederem Gerichts-^öw das protocoli, ob es durchgehende
nlit dcmc, was vorgegangen, vollkommen einstimmig seye, genau zu durchgehen, und
a.dlich, damit selbes sauber, und lcslich geschrieben, und von denen beyweesig-ge'
wesenen Gerichtspersonen gefertiget werde, zu besorgen. Gleichwie übrigens

°m wssmNe",^ §' 23- Den Halsgerichten oben äre. 13. §. 13. anbefohlen worden, beson-
3icum' wnnMlm . dcrc Gcrichtsbucher sich beyzulegen, worinnen alle peinliche Vo r fa l l e , und Verhand-
leu wquilitorum 3» luugcn summarischen Innhalts auftuzeichnen sind, damit zu aller Zeit die Beschaffen-
^ m p ^ e i e V e u A i t der abgeführten c rw i ^ l i en hieraus ersehen, und nach daselbstiger Anmerkung die
Ubrum manugiem Gerichts-^öten desto behender ausfindig gemachet werden mögen; so wollen W i r
^ u s ^ c ^ u b u , Zecher Gestalt auch den Malesiz-und Bannrichtern, wo deren einige angestellter sich
ü le (!ilcun>3 teuere befinden, überhaupt hiemit auftrleget haben, daß sie zu guter Verläßigkeit ihres
äe5e2in öffentlichen Amts ein ordentliches Register, oder climmalien- Handbuch halten, und

hierinncn über jedwede von ihnen verhandelte Malefizvorfallenheit den N a m e n , und
Zunamen des Thaters, dessen Verbrechen, Mitgespänne, das J a h r , in welchem, und
das Halogmcht, worden, dann das Urthei l ,
und was etwann sonst in Sachen besonders vorgegangen, kurzlich anzumerken verbun-
den seyn sollen; um erforderlichen Falls über alle unter lhnm vorgekommene Maleftz-
s M sogleich die nöthige Auskünften geben zu können.
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Einunözwanztgster At t i le l
von ausgenommenen Malefizfällen, in welchen die nachge- 5'"Q'
sißte Halsgerlchtcn mit freyer Aburtheilung nicht fürgehm

können.

I n n h a l t.
5. l . Dieser Artikel verstehet sich ron freuen Hals, F. 5. Die änderte Gattung aber jene, wo denselben

^r ichten, denen der Blutbann vollkommen beedes gebühret, jedoch allemal die oberge»
mit allen RechtSwirkulMt! verliehen lst; ^ richtliche Bestamgung der Urchellen anzusu»

5. 2. Jedoch nut aUmallgcr Ausnahm der zur ho> chen ist.
hcl cn Erkanntnuß gesctzmasstg rorvehaltcnm 5. 6. Den ausgenommenm sind auch jeneMalefiz»
Malefizfallen. faUe beyzuzahlen , die ihrer Eigenschaft nach

§. 3. Solche vvrdehaltene, und ausgenommen? unmittelbar zur Erkanntnuß einer oberen Gc>
Falle werden hier namentlich ausgemessen, nchtsstelle gehören , und nur die lnqmlmon

F. 4. Deren die erstere Gattung jene enthaltet, wor> hierüber den Halsgerichten aufgetragen wird,
innen den Halsgerichten weder luquiüuou. F. 7. Uusser solch-ausgenommener Fällen sind die
minder nne UrthetlfaUung gestattet ist: freye Halsgerichten, wenn sie nicht selbst gern

wollen, ihre Urthelle vor der kxecimnu an
die Vbergertchten abzugeben nicht schuldig.

§. i ; f " > u m voraus ist in Nucksicht auf jenes, was schon oben >Vrt. , 3 . §. ^ s g«icuiu8
^ 3 . 4 . ^ 5- geordnet worden, allhier zu bemerken, daß dieser Ar- A " 7 ^ ^
^ " tikel nicht von solchen Halsgerichten, die einen beschränkten V lu t -

bann haben, und nach Maßgab der ihnen beschehenen Verleihung ohnedem alle ihre
abgeführte Nimü^i-Proceße entweder ohne Urthcil,oder da ihnen auch das Recht der
Urthtilfallung zukommet, allemal ihre Urtheile vor deren Vollziehung samt allen
M e n bey dem Obcrgericht ;ur höheren Erkanntnuß einzureichen haben, sondern al-
lein von jenen M verstehen seye, welchen der Blutbann vollkommen, und unbeschränkt
mit allen Ncchtswirkungen verliehen ist.

§. 3. Diesen letzteren nun als befteytm Hals-und Landgerichten stehet zwar p
insgemein die Macht zu, in peinlichen Sachen unmittelbar selbst U r thc i l , und Recht A ^ " '
zu sprechen, auch ihre Urtheile zu vollziehen; jedoch leidet diese allgemeine Blutbanns-
beftlgniß den rechtlichen Abfall in Ansehen jener Malefizfällen, die W i r Uns , oder
Unseren oberen Gcrichtsstellen zur Erkanntnuß vorbehalten, somit entweder in
dieser ltnser peinlichen Gerichtsordnung, oder in einem anderen Unseren künftigen Ge-
setze ausdrücklich ausgenommen werden. Wie denn überhaupt zu U<er freycn W i l l -
kuyr bcvorbleibet, auch in ein oder anderer sonst unausgenommencn Malefizbegeben-
hcit eine eigene Kommission, oder.juäiomm 6e!eß2tum anzustellen, und durch selbes
die Untersuchung auf A r t , und Weise, wie W i r es jeweilig ftr gut befinden werden,
vornehmen zu lassen.

§. 3. Damit aber der ausgenommenen Fällen halber eine verlaßliche Nicht-
schnür vorhanden seye, so wollen W i r hiemit eine zweyfache Gattung derselben gesetz-
gebig bestimmet haben. Erstere über jene Verbrechen,welcherwegen den nachgesetzten
Halsgerichten weder die Inquisition, minder die Urtheilfällung gestattet ist; die änder-
te über jene 5nmin2l>Vorfallenheiten, in welchen ihnen sowohl die wquMion, als
die peinliche Erkanntnuß zwar gebühret, jedoch allemal die obergerichtliche Bestätti-
gung der solchfälligenUrtheilen erforderlich ist. Belangend

§. 4 . Die erstere Gattung , da wollen W i r in nachstehenden dem gesammten
tzttaat vor all > anderen höchst gefährlichen Oiminai Begebenheiten,

Erstlich : Dem Laster Unser beleidigten Majestät , und was dahin unmittcl- ^ ^
bar einschlagtt/als Kebellion, und öffentliche Auf ruhr , Zusammenschwörung, Landes- ^>n.U5 6°cuio
vlrrarhercy, Landesftiedensbruch, und dergleichen. ^ > ^ l ^

l
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Andertens: I n Sachen , welche Zusammenrottung böser Leute, oder gefähr-
l ! 'M. liche Winkelversammlungen betreffen, und überhaupt, wo der Landesfürst, oder das

<^n. c i ^ u m v " . Land, oder ein Theil desselben Gefahr lauffen könnte. Denn
s« a^cui peiicuwk Drit tens: I m Fal l einer emißsmwn 7 oder Landesftüchtigkeit, wenn nälnli-
Rmi^tionez UUMH' chen ein Thcil von Gemeinden, oder mehrere Personen zusammen Rottweis aus dem
um Acure. Lande auszuwanderen, und fortzuziehen unternehmen, Uns selbst die Bestraffung

vorbehalten haben. Es sollen demnach in derley dem gesammten Staa t so nahe anlie-
genden Verbrechen all und jede, wie immer befreyte Ha ls -und Landgerichten verbun-
den senn, einen so beschaffenen Vorfa l l nach Handvestmachung der Thatern, und
aufgenommen-wmmarjschen Verhör alsogleich, und ohne in der Inquisition weiters
furzuschmten, an das Obergericht mit Beylegung der Anzeigungen, und der immit-
tclft erhobenen Erkundigung einzuberichten. Das Obergericht hat sodann ganz unver-
langt solchen Vorfal l Uns zur Wissenschaft, und Unser etwan nöthig findenden Verfü-
gung anzuzeigen, und sofort in solch wichtigen Fällen ohne weitere Abwartung dm
ganzen OiminIl-Proceß durch ihre hierzu abordnende commilkmen selbst abzuführen,
das Urtheil aber vor dessen Vollziehung samt allen ^6en mittelst ihres gutächtlichm
Berichts an Uns zu überreichen, und Unsere höchste Entschliessung hierüber abzuwap
tcn. W o jegleichwohlen, in Betreff der Inquisition den Obergcrichten bevorstehet bey
ein oder anderen besonderen Umstanden auch diese Proceße an dem Orte der began-
genen Missethat, oder der Verhaftnehmung durch cie^-tt,on abführen zu lassen, wenn
nur hierzu recht tüchtige Kriminalisten, aufweiche man sich verlassen kann, benennet werden.

Vel lec ll.cli ̂ nc>si8, §. F. Die änderte Gattung der ausgenommenen Malefizfällen bestehet in dem,
w qu-bu5Mox w- ^ ß die Halsgerichten nach Unser gegenwärtigen Anordnung in einigen Verbrechen,

und etwelchen besonderen Umständen mit der Inquisition, und der Urtheilfällung zwar
Wte 'pudiicattm'.em fürzugehen befugt, jedoch (mi t alleiniger Ausnahm der an seinen behörigen Orten
'^rmaUune" l33 vorkommenden Standrechtsfällen) sowohl die Bey -a l s Endurtheil vor deren Ankünd-
miueaää eü"; llemxe und Vollstreckung an das Obergericht zur weiteren Erkanntnuß samt allen ^6en zu

übergeben schuldig seyen. Solch ausgenommene, und zur ooergerichtlichen Bestätigung
vorbehaltene Fälle sind nun folgende:

Erstlich: Gotteslästerung,
s. Ander tens : Ketzerey, wobey aber jederortige Landesverfassung in Acht

zu nehlnen.
omnia. qu« D r i t t e n s : A l l e s , was von angeschuldeten Zaubereyen, Hexereyen, Schatz-

3 lc>mie?>, graberey, angeblicher Besitzung von T e u f t l , und allerhand abergläubischen Unterney-

mono- V ie r t ens : Falsche M ü n z u n g , wie auch wissentliche Ausgeb - dann Beschneid - und
k trgu6u R i n g m m g der M ü n z , o d e r A u s f t h r u n g gu te r ,und Einschleppung verruffenerMünzen.

2b Fünftens : Der Menschenraub, und da Jemand die Landesunterchanen,
und I n n s a f f c n , wider - oder mi t ihrem W i l l e n i n fremde Lande abzuführen , oder ftr

« .... ^ 5 " " ^ Mächten anzuwerben sich werkthätig anmasset.
catervaüm ^ Sechstens: W a n n Rot ten von Strassenräubern, und Mordbrennern im e<M

de herumschwermen, und insgesamt, oder ein T h e i l davon zu S t a n d gebracht wurde.
. Siebentens: D i e an sich selbst schwerere Laster der V e r g i f t u n g , des »lüMmi.

oder bestellten M o r d t h a t , dann Unkcuschheit wider die N a t u r .
5e« Achtens: Zweykampf, oder ! )ueU.Sachen.
quc> Neuntens: W e n n die Erkanntnuß au f die schärfte Fraae ausgefa l len; auch

, - . Zehentens : W o die St raf fe des Verbrechens eine Landesverweisung mit sich
vnnge t ; und enduchen
^ , E i l f t ens : W e n n bey zertheilten Meinungen der Urtheilsprechem die alleinige

ne morM tiat c. n- ^>chlußstlmm der Erkanntnuß den Ausschlag zu geben h a t t e ; nicht minder auch M l ,
^ " e n " e i n e r begangenen T h a t halber weder Geständniß , weder Zeugen vor-

der Belnzuchngte /edoch aus u n t r ü g l i c h u n d sonnenklaren Anzeigungen als
erkennet, und aus so gestalt unfehlbarer Gewißhei t nach den hieunten ^"-

n^?/""^"^^^ ausgemessen-ordentlichen Sttaffe ver-
2 5 . ^ ' ̂  "^"" ^ ^ s blosser Bekanntnuß, und Besagungzwey oder
mehrer auf lhn gestorbener Mitschuldigen ftr überwiesen gehalten werden müßte; und

über.
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überhaupt in all solchen Fa l len , welche nicht allein den Rechtsprechern zweifelhaftig
vorkommen, sondern auch an sich selbst nicht klar sind.

§. 6. I n Betreff derjenigen Verbrechen, wodurch Unseren Polizeyordnun-
gen oder Unseren k e ^ i i e n , und Landesgefallen zuwidergehandlet w i rd , und welcher-
wegen nach Innhal t Unser anderweit gesetzlichen Ausmessungen die Untersuchung,
und Erkanntnuß aus Unserem höchsten Auftrag nur allein Unseren Polizey - und an- p z
deren elgends darzu benennt oberen Gcrichtssiellen unmittelbar zustehet, da verste- ^ A
het sich von selbst, daß die nachgesetzte Halsgerichten, wenn dergleichen Verbrechere
bey ihnen betretten, oder auf Veranlassung der höheren Behörde zur l.,quiacion dahin
angewiesen werden, gleich nach geendeter Untersuchung die gesammte lm^u^nons-
^öicn zur höheren Landesstelle, wohin die Sache gehörig, mittelst ihres Berichts
zu überreichen, und vott dortaus die weitere Verordnung, wie der Uebertretter mit
der Bestraffung anzusehen seye, abzuwarten haben.

§. 7. I n all übrigen Fallen mögen die befteyte Hals-und Landgerichten Lxtra Kos
erkennen, und dieUrtheile vollziehen, und sind nicht schuldig, wenn sie es zu Erleich- ^ ? ^
terung ihres Gewissens nicht selbst gern thun wollen, solche zur Bestätigung an das
Obergericht zu übergeben ; jedoch werden sie hiemit ernstlich vermahnet, daß sie M ^
hierinnen sicher, und gewahrsam gehen, und alles in reiffe, wohlerwogene Verath- ^ " " "
schlagung ziehen lassen sollen, auf A r t , und Weise, wie in dieser Gerichtsordnung
des mehreren ausgesichret ist.

Zweßmdzwanzigster Artikel
von dem Obergericht in peinlichen Sachen. """'

wperiari in

Innha l t .
5. i . I n peinlichen Sachen bedarff es nach deren. 5. 7. Alle Beschwerfuhrungen gegen die Unterge»

selben Wichtigkeit emer beständigen Oberauf» richte, wie auch die nach gefällten Urtheil
ficht. nehmende k e c u « sind bey dem Obergmcht

§. 2. Worzu die jeglichen Landes verordnete erste» einzubringen,
re M i 2 - Stellen nach jederomgen Verfas« F. 8. Auch daselbst die Maleftztabellen von Vier-
sung gewidmet sind. t e l , zu Viertel Jahr zu überreichen,

K. I . Bey diesen Obergerichten allein ist in schwe» §. 9. Hierüber aber von dem Obcrgericht zu Ende
r r n , und zweifelhaften Malefizfallen die Be» jeden Jahrs ein Haupttabell nach Hof abzu»
lernung einzuhohlen. geben.

K. 4. Dcnensclven liegt ob, auf die in Malesizver' F. ic>. Fremde höhere Standespersonen, wenn sie
Handlungen vorkommende Gebrechen genaue sich eines Verbrechens verfänglich machen,
Acht zu haben , und solchen förderlich abzu» gehören unter das Obergcricht.
helffcn. 5. 11. Die den Obergertchten zukommende Macht

§. F. Sie tonnen aus erheblicher Ursache die ^H<n verstehet sich nur in Ansehen der nachgesetzten
von den nachgesetzten Halsgerichten zur E in , Halsgerichten,
ficht abforderen, und gestalten Dingen nach §. 12. Und nicht auf die unmittelbare Blutbanns»
den Proceß von neuen abführen lassen. berechtigte Gerichtsstellen.

5- 5. Wo jedoch besonders in rtngeren Verbrechen K. iZ . Jedoch sind auch die letztere an bleie allge«
auf all - mögliche Abkürzung der Bedacht zu mnne Halsgerichtsordnung gebunden;
nehmen. §. 14. Haben aber ihre Anfragen, Bericht, und

derlcy Nothdurften geraden Wegs bep dem
Landssürsten einzubringen.

§ . , . Wichtigkeit der peinlichen Verhandlungen, worinnfalls <s um >̂
H ) G u t , und B l u t der Menschen zu thun i s t , erforderet jeglichen

Landes ein wachsames Oberauffehen , damit bey den nachgesetz-
ten Halsgerichten keine unnütze Verzögerungen, oder wohl gar widerrechtliche Fürgän- ^ ^ am «H«
qc gestattet, sondern Unseren Anordnungen in allem unverbrüchig nachgelebet, sonüt «.«um
das peinliche Richteramt getreu, und gewissenhaft verwaltet, und eben andurch der

Pe in l . Ger i ch tso rd . G Berechtig-



2 2. §. 2. z. 4- 5- 6. 7- 8.

Gerechtigkeit eine baldige Genugthuung, dem Schuldigen die gebührende Straffe, dem
Beleidigten die behörige Ersetzung, dem Unschuldigen aber die rechtliche Vertheidigung
fördersam wiedersahren möge.

cura klimm« §. 2. Es ist für jedwedes Unserer Erblanden jene höhere Gcrichrsstelle, zu
ue l?wvw«X ^ ^ ^ obereinsicht in peinlichen Sachen gehörig, nach der jedewrtigen Verfas-

«ntAiti?. wMä2 sung ehedem schon bestimmet. W i r wollen demnach eben diesen jederländigen Ober-
elt.2c äewceez ill- genchten solche aufsichtliche obsorg durch gegenwärtiges Gesetz neuerdings aufgetragen,
M S , mauet. ^ ^ ^^ ^ . ^ w^ntlichen Theil ihrer theueren Amtspflicht nachdrucksamsi eingebunden

haben. Die obergerichtliche Gewalt , die dcnenselben, wie bishero, so auch für das
Künftige in Unserem Namen, und aus Unserem höchsten Auftrag zukommet, bestehet
hauptsächlich in folgenden. Und zwar zuvörderist

^ä juckci5 lupelia. §. z. Wenn bey den nachgesetzten Halsgerichtcn ein Anstand, und Zweifel
^ r tm«"u?n^"m. '« Maleftzsachen vorfallet, oder dieselbe, weilen die Sache gar verwirret, und schwer
li 3d ipso m nus« ist, selbst zu sprechen sich nicht getrauen, solle die dießfällige Velernung nirgends an-
"iww2iibu3 uröui». h ^ ^ ^ls bey dem jederländigen Obergericht angesuchet werden,
üouoz "e^iez xo^ §. 4 . Würde sich ein gegründeter Verdacht hervorthun, daß bey einem nach-
lmt ex^eu. gesetzten Gericht die wissentliche Thater nicht zur VerHaft gebracht, oder ohne die ge-

bührende Straffvechangung entlassen, oder die daselbst anhängige Malefizhandlung
l w ü w Wider Gebühr verlängeret, oder auf ein und andere A r t widerrechtlich verfahren,

^ sonst dieser Unser allgemeinen Gerichtsordnung freventlich zuwider gehandlet wor-
w ^ , q den seye, so stehet dem Obergericht zu , und ist zugleich dessen Obliegenheit, wegen der-

xrumplc remeäez- ley gesetzwidrigen Anmaßungen verläßliche Erkundigung einzuziehen, den Gebrechen
^ ' bchörig abzuhelfen, und die Schuldtragende mit gemessener Ahndung anzusehen,
ympwpter ex M o §. H. Das Obergericht hat auch überhaupt die M a c h t , aus vorkommend-

nachgesetzten Halsgerichten sowohl in wahrend-als nach
cü piilte ^uclicibuz vollendeter Inquilition, auch nach bereits angekündetem Urtheil die bis dahin verHand-

lere ozminal-äcken abzuforderen, und erforderlichen Fal ls die Nxeemion einzustellen,
V2NI caulX wttru bey Befund eines widerrechtlichen Fürgangs entweder das Mangelhafte zu verbesseren,
awnem äecemero oder nach Gestalt der Sachen den ganzen <Äimw2l>Proceß zu sich abzuruffen,oder durch
k ihre Mittelsräthe, oder andere eigends abordnende rechtsverstandige Personen an dem

Orte desselben Halsgerichts, oder bey einem anderen tauglich-befindenden Gerichts-
stand den Proceß von neuem abführen zu lassen, und solchergestaltm alles wiederum
in den behörigen Rechtsgang einzuleiten , anbenebens allemal diejenige, denen solche

i^i > ^ .. widerrechtliche Fürgange zu Last fa l len, nach Maß ihres Verschuldens zu bestraffen.
sempe/?6v«ten. . . . §> 6. Es verstehet sich jedoch die neue Abfuhrung der Malefizproceßen ge.
lium, Ut plHlertim meiniglich nur von schweren Missethaten, wo dem gemeinen Wesen daran gelegen, daß
d m ^ « ^ ' swsse Unthaten genauest untersuchet, und zu erspieglenden Beyspiel mit gebührender
Ken polest.' »mW- straffe beleget werden; allermassen in kleineren Verbrechen (wie oben ^.rt. 1 1 . §. ! 2 .
L« evitentur. vers. drittens ,c. allschon erwehnet worden) vielmehr durch eine willkührige Bestraffung

der Sache ein Ende zu machen, damit der Gefangene wegen ftemder Fehler nicht lan-
gershm das Ungemach des Kerkers zu erdulden habe, und andurch doppelt gestraffet
werde. ^ ^

7. Nebst dem sind alle Beschwerführungen, so in peinlichen Verhandln«-
ß " ^ e n ungebührlicher Verlängerung der luquwtwn, oder aus was immer

^ 1 ^ für emer anderen gegründeten ^ ^ ^ gegen die Untergerichten vorfallen mögen, m-
«mne5 eorum re- Mittelbar bey dem Obergericht einzureichen, und von dortaus die Abhülffe zu verschaf-

^ k ^ ^ ^ ? ^ ? lind alle nach d Uthilf d s ober-
g c h z i c h e n , und von dortaus die Abhülffe zu schf

k ^ V ^ ^ ? ^ ? lind alle nach der Urtheilfallung einbringende ^ u r s an das ober-
5n.pua^Äice»/lu. s " M zu übergeben. Wie es aber mit den Kecurs-Nehnmngen eigends zu Haltelt
p.rwrem wwclu. seye? wl ld am bchöngen Orte des mehreren erkläreth e n erkläret w ^ ^ ^
Ilem tabeiw .grce- , ^ . ^ ^- N i<3? V " ! ^ 3 ^ " l H obgelegen, die von den nachgesetzten Halsge-
N'torum tnn.eüre5 " ^ « n von viertel zu Viertel Jahr einlauffende Malefittabellen unverlangt genau zu
w . . . p « ^ « . u r ^ ^ ^ Verfuhrung oder

sonst^l wtderrechtllcher Furgang verspüret würde, zu dessen Verbesserung die W u -
d n 3 n ^ ^ " 5 ? s "uch nach Gestalt der Sache wider die Schuldtragende mit
denen m dem iLten Arttkel §. 17. ausgemessenen Straffen fürzugehen.

§. 9.
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§. 9. Das Obergericht solle sodalm zu Ende jeden Jahrs übcr die von den ^d li)ld autem
Untergerichten einberichtete gesammte (^nmingi-Vorfallenheiten eine Hauvrtavcll nach cesupeno« in
gleichfälliger Anleitung der in dem i8ten Artikel ankommenden Vorschrift verfassen,,« I ^ ^ ^
derselben : wie denen dabey sich geäusserten Gebrechen abgcholssen worden? getreulich
anmerken, anbcy auch jene Malefizfalle, welche das Jahr hindurch bcy dem Ober-
gericht selbst verführet worden, bepftgen, und solche an Uns nacher H o f zu Unser
Nachricht überreichen.

§. l o . E s ist bereits oben ^re. 19. §. 12. geordnet, daß die Halsgerichten,
slb eine P e r s o n d i e zu einem b f t t G i c h t s s t d h ö i fä

§ g , ß H g c h ,
wenn bey selben eine Person, die zu einem befteyten Gerichtsstand gehörig, gefäng- ^
lich einkäme, solchen Vor fa l l alsogleich bey dem Obergericht anzuzeigen, und von
dortaus den weiteren Verhaftungsbefehl der Auslieferung halber zu gewärtigen haben. ä iK^ck
Wäre es nun solchen Falls um einen Uebelthater zu t h u n , der eine fremde höhere
Standesperson, und in dem Lande, wo er betretten worden, dem Herrn-oder R i t -
terstand nicht einverleibet wäre, weder eine andere persönliche Eigenschaft, Kraft dero
selber zu einem anderweit befreyten Gerichtsstand im Lande gehörete, auf sich trüge,
da wollen W i r zu Behebung des dieserwegen vorhin obgewalteten Anstandes hiemit ge-
ordnet haben, daß in Ansehen einer dergleichen ftemdlandigen,m einem Verbrechen ver-
fangenen Standsperson sowohl die tnquilmon, als die Aburtheilnng allemal bey dem
Obergericht vorgenommen werden solle.

§. 1 1 . Die vorzügliche Gewalt , und Obereinsicht, welche obbemeldtermassen
dem Obergericht jeglichen Erblandes in peinlichen Sachen aus Unser Landesfurst-
lichen Macht eingeraumet i s t , verstehet sich nur in Ansehen der ihnen nachgesetzten
Halsgerichtsobrigkeiten, keinerdings aber in Ansehen jener oberen Lmwesstellen, wel-
che ihren unmittelbaren Abhang von Uns als Landesfürstin allein haben.

§. 12. Solche unmittelbare Hof-oder Länderstellen, denen vermög ertheil-
ter Freyheiten, wohlhergebrachter Landesverfassung', oder aus besonderen Landes-
fürstlichen Auftrag zugleich der Blutbann entweder über die ihrer Gerichtbarkeit un-
tergebene Personen, oder über gewisse an sie eigends angewiesene Maleftzocrbrechen
gebühret, können nach Maß ihrer Berechtigung in dergleichen peinlichen Vorfallen von
selbst fürgehen, ohne daß die in Ländern angestellte Obergerichten ihnen hierinnfalls
vorzugreifen, oder sonst zu Abbruch ihres Rechts sich einzumengen besilgt seyen.

§. 13. Jedoch sind auch die unmittelbare mit dem Blutbann begabte Ge-
richtsstellen so, wie überhaupt alle Blutgerichten (mit alleiniger Ausnahme der 5 i , l i t ^ .
Gerichten, die nach Unseren Kriegsrechten fürzugehen haben) an die in dieser allge-
meinen Gerichtsordnung vorgeschriebene Verfahrungsart, und die alldarinncn ausge-
messene Straffverhängung gebunden.

§. , 4 . D a nun solch unmittelbare Gerichtsstellen nur allein U n s , als ihren
oberen Richter zu erkennen haben, so folget eben daraus, daß selbe, gleich denen in
Unseren Erblanden angestellten Maleftzobergerichten ihre Anftage,Belernungen, Amts- ^ l i
oericht, zugelassene kecurz, und Gnadengesuch, oder sonst sich ergebende wichtige
Vorfälle gerad bey Uns selbst «inzubringen, hnd hierüber Unsere maßgebige Entschlief-
sung einzuhohlen haben.

peinl.Gericht««rd. G«
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«2-
cle

DMNdzmnztgstet AMel
von den Gattungen der peinlichen Verfahrung.

I n n h a l t.
5. l . Die Thäter wecken auf verschiedene Weis 5 5- Dbwohlen auch in M M c h e n Handlungen

kundbar nach Schwere der Umstanden jezuwellen ein
5. ». Die peinliche Verfahrung aber beschießet auf förmlicher ^cculatwns - Proceß kann veran,

zweyerley A r t , nämlich durch Anklag, oder lasset werden.
aerichtl iche Nachforschung. §. 6. Zu dem Inqui lmans - Proceß gehören gewisse

z. z. Von dem Anklagsproceß wird im folgenden besondere Verfahrungsanen , als der Lck-
Artikel gehandelt. 6a1 - der I'urLHtious > der Smudrechtsproeeß.

j . 4. M i t der peinlichen Anklag sind die?ilc«U>
tets-Klagen nicht zu vermengen.

ciiver- §. i . / ^ i n Uebelthäter wird auf verschiedene Weise in gerichtliche Erfah-
, „ . inuote- ^ v ttlng gebracht, als nämlichen IM0. durch die Kundbarkeit einer

^"" ^ " °^ ' ' öffentlich verübten That . 260. Durch Iemandens öenuncigtion,
und gerichtliche Anzeige des begangenen Verbrechens; oder zeiö. durch des Thäters
seine eigene Angcbung; oder endlichen 4 " . durch genügsamen Verdacht, Wahrzeichen,
und Vcrnnlthungcn, weßhalben der Richter von Amtswegen die Hände einzuschlagen
schuldig ist.

1U06U3 gutem cn- §. 2. Die rechtsübliche Verfahrung aber, mittelst welcher gegen berüchtigte
X v3 p3"ccü' llebelthäter peinlicher Ordnung nach ftrzugehen i s t , wird hauptsächlich auf zweyerley
s2twnem , vei per A r t , entweder durch eine förmliche Anklage, oder durch richterliche Nachforschung,
lnyulliticinem. s^. j t durch den ^.cculations - oder Inquilitions - Proceß angestellet.
i)<- proceliu 2cc>:̂ . §. z. W a n n , und welchergestalten mit der ordentlich peinlichen Anklage,

s,,t>. ^ ^ dem ^ceuktions-Proceß fürzugehen seye?wird in dem gleich folgenden Artikel die
rechtliche Ausmessung beschehen.

cum eo üHionez §. ^. Es sind jedoch mit der peinlichen Anklage die Nknütets - Klagen nicht
' "^ "" zu vermengen: immassen es in den letzteren gemeiniglich um Verwirkung ein-oder an-

derer verbotenen Sache, oder bloß um eine Geldbuß, oder sonst um eine ringere
Straffvcrhängung zu thun is t , annebst derley Klagen bey Unseren eigends hierzu ver-
ordneten Gerichtsstcllen lediglich in Gestalt eines Qvü-Proceß pflegen abgeführet zu
werden.y §. 5 . Wovey aber gleichwohlen anzumerken, daß eben diesen Unseren oberen

!ü ö° " " Gichtssill lch Wi i i P i Usere
5 y g c h h z , ß i s s

!üm prö° ^ " " w Gerichtssiellen, welchen W i r in denen wider die Polizeyordnungen, wider Unsere
clrcumlt2nti2n:m 2c- k e s s M n , und Landesgefälle vorkommenden S t ra f f -Fa l l en die Untersuchung, und
culwo äecerm E k ß U s ö

gf ffF schg,
culwo äecerm Erkanntnuß aus Unserem allerhöchsten Auftrag besonders eingeraumet haben, zu-

gleich die Macht zustehe, und ihrem vernünftigen Gutbefimd hiemit überlassen werde,
über den jeweiligen Vorfal l sogestalter Gesetzübertrettungen bewandten Umstanden
nach eine förmliche Inquisition anzustellen, und solche entweder im vollen R a t h , oder
durch einige aus ihrem Mi t te l abordnende CommilKrien vorzunehmen, oder selbe ei-
nem tauglich-befindenden Halsgericht zu übertragen, und sich hierüber Bericht ab-
statten zu lassen, auch allenfalls, da die Schwere der Umstanden es erheischete, einen
ordentlichen ^ccuktions-Proceß zu veranlassen, und dessen rechtsgehorige Verfüh-
rung Unserem Kammer-krocuratoli, oder weme es sonst von Amtswegrn oblieget,
aufzutragen.

. , , §- 6- Ausser dem Fal l einer peinlichen Anklage wird entgegen die Uebelthäter
62m lud le lpeciez überhaupt allemal der lnquilitions-Proceß nach denen hierunten vorgeschrieben-allge-
l u N ^ ' ^ ? m ^ ' ü!."?^ Maßregeln vorgenommen. Zumalen aber glelchwohlen nach Verschiedenheit der
wä wc. lcors,m tr.- Malesizvorfallmheiten die I n l M t i o n jezuweilen auf eine etwas unterschiedene Ar t ge-

setzmäßig zu verführen ist , und eben hieraus etliche besondere Inauiliewns-Gattungen
entsprungen: als
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Erstlich: I n dem Lcköwl-Proceß, wo entgegen abwesende, und flüchtige
Missethäter durch öffentlichen Anschlag fürgegangen; oder

Andertens: I n dem ku^anons - Proceß, wo der Thäter aus erheblichen
von ihme beygebrachten Entschuldigungsbehelffen zur schriftlichen Vertheidig-und Aus-
fuhrung seiner Unschuld zugelassen; oder

Dri t tens: I n dem Standrechtsproceß, wo in Ansehen gewisser besonders ge-
fährlichcr Missethäter zu allgemeinen Schrecken, stracks, und auf der Stelle versah-
rcn, und die Straffe unverschieblich ohne alle Gnad vollstrecket wi rd ; so wird auch
von diesen Gattungen des inc^Mtions - Proceß behörigen O r t s , und zwar von dem
ersten in dem 48ten, von dem änderten in dem z i t e n , von dem dritten aber in dem
49ten Artikel absonderlich gehandelt werden.

Viemdzwanzigster Artikel
xwcollu acculato-

von der peinlichen Anklage. "°

I n n h a l t.
5. 1. Der Anklagungsproceß wird entweder lmö. 5. Z. Die willkührigo privat- Anklagen in peinli,

auf Verordnung einer hierzu berechtigten Gc- chen Sachen werden hiemit ganzlick abgestellet;
richcostelle; oder «aö. gegen gewisse Personen F. 4. Dahingegen Iedermanmglich die Freyyeit be>
vermöa ihrer Landesfreyheit / somit allemal hält, auch in aewtsscn Fallen schuldig ist, die
von Amtewegen angestellec ̂  Uebelthaten bey der Gerichtsgehörde anzuzei»

5. ». Und ist in dessen Abführung nach Vorschrift gen.
erstbemeldter Freyheiten, und allenfalls nach 5. 5. Ucbrigens, wenn auch Anklagsweise furge«
der jealichen Landes in Q v i l - Str i t ten ge» gangen wird, ist forthin des Richters Schul-
wohnlichen Verfahrungsart fürzugehen. digkeit, auf die Tbat, und deren Umstände der

Nothdurft nach von Amtswegen zu mquiriren.

§ . ' . < ^ i e peinliche Klage entstehet aus einem zweyfachen Anlaß:erstl ich:
^ ) da Unserem Kammer - proeurarori, oder Jemand anderen von cüci3cjecelnitul,vel

seines aufhabenden Amtswegen wider einen Uebelthacer die pein- « ps.vUeeia rei m-
liche Klage anzustrengen, von der hierzu berechtigten Gerichtsgehörde aufgetragen """"ur.
wi rd; oder ander tens : da einiger Orten vermsg daselbstiger Landesfreyheit entge-
gen gewisse Personen, wenn sie sich eines Verbrechens schuldig machen, durch öf-
ftntliche Anklage zu verfahren ist.

§. 2. Welchergestalten aber in solchen ̂ eMewns-Fä l len die peinliche Klage
einzuleiten, der Ojmm»l.Proceß abzuführen, zu Messen, und sofort rechtlicher ^ u ö i . q m i n ^ u .
Ordnung nach weiters fürzugehen seye? hierinnfalls ist sich nach dem Innhal t vorer- kg civilibusulwtuz.
wehnter Landesfteyheiten, und allenfalls nach der jeglichen Orts in Nvil-Strit t igkei- ^ A ^ ^
ten üblichen Verfahrungsart zu achten. li s i i e or

§. 3. Es ist zwar ausser deren Eingangs gedachten zwey Fällen bisanhero
auch einem jedwedem, deme es durch die Gesetze nicht ausdrücklich verboten war ,
ftey gestanden, einen anderen in peinlichen Sachen vor dem gehörigen Halsgericht
zu klagen, und wider selben einen ordentlichen Anklagsproceß zu erheben. Nachdeme
aber aus der Erfahrenheit bekannt, daß dcrley rr ivar. Anklagen mehrentheils aus
Rachgier, Zorn , Gahheit, oder boshafter Anlernung herrühren, und mit argli-
stigen Aussinnungen zu großem Ungemach des Angeschuldigten freventlich m die Länge
hinausgezogen; oder im Gegenspiel, da auch die Anschuldung wahr, öftermalen nach
der Hand durch heimliche Verständniß zu Aushülff des Thäters die wahrhafte der
Sache Beschaffenheit verhüllet, oder wohl gar unter allerhand hcroorgcsuchten ^o r -
wand von der angefangenen Klage wiederum abgestanden zu werden pflege, somit über-
haupt von dieser Gattung der fteywilligen Anklage keine ersprießliche Wirkung, M -

G 2 dern2 dern
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dern vielmehr Unordnung, und Verlängerung zu gewartm stehet, als wollen Wi r
diesen willkührigenAnklagsproceßaus vorbemeldt-und mehrcr-anderen crhcdltchenBe-
denklichkeiten hiemit ganzlichen abgeschaffet haben^

^idel3t3me°eltcui §. 4 . Es wird aber andurch der Weg zu Entdeckung begangener Lasterthaten
llbet, wmo auan. ^ ^ j ^ ^ s ^ ^ n : mmaffen Iedermänniglich, der eme beschehene M i ß l M d -
V o n ? wcumbtt lung in Erfahrung bringet, die Freyheit hat , und nach Gestalt der Sachen (wovon
crimiuoldrum 6ei2- ^ 28. Artikel von der Uenunciation die nähere Ausmessunq befthiehet) bey sonst auf
t m , leu äeuuncia- ^ ^ ^ ^ . Verantwortung verbunden ist, eine vorgegangene Uebelthat mit allen ihme

bewußten Umständen alsogleich bey der Gerichtsgehörde anzuzeigen, und derselben alle
habende Nachrichten, Anzeigungen, und Vehelffe an die Hand zu geben. W o so-
dann der Richter, wenn genügsame Innzüchtm gegen den angegebenen Thater vor-
kommen, seinen aufhabenden Pflichten gemäß Sorge zu tragen ha t , entweder mit der
Inquisition rechtlicher Ordnung nach von selbst fürzugehen, oder bewandten Umstanden
nach das Miter-nöthige vorzukehren, damit von jener S te l l e , der es nach der Lan-
desverfassung zustehet, der rechtliche Anklagungsproceß entgegen den Miffethäter
veranlasset werde. I n all dessen Anbetracht nicht zu mißkennen is t , daß die sich erge-
bende Maleftzfalle viel förderlicher, Rechtsbesiändigcr, und gewissenhafter durch rich-
terliche Amtshandlung, als durch willkührige privat-Anklagen gerechtfertiget werden
mögen.

«udMFitur rezula, §. 5. Uebrigens ist für eine allgemeine Regel zu hal ten, daß, gleichwie die
rechtliche Anklage, in soweit selbe obbemeldtermassen statt ha t , durch den bereits ange-

neexolürpwceöere. fangenen Inquiütions-Proceß nicht ausgeschlossen w i r d , also auch das richterliche Amt
durch den ^ccuKrions-Proceß nicht aufhöre, sondern der Richter in allweg schuldig
seye,dasjenige,was in dem Anklagsproceß zu Ueberweis oder Entschuldigung des An-
geklagten etwan abgängig befunden würde ,zu vollständiger Erkundigung der That mit
ihren Umständen von Amtswegen zu ersetzen, und nachzutragen.

2F. MNdMWster AMlel
dem Nachforschungs - oder inMl t t ions- Proceß.

I n n h a l t.
5 1. Was der Inquisuinns. Proceß seye? 5. 9. Insgemein aber sollen diese zur blassen Vor,
K. ». Von desselben Notwendigkeit, und Endzweck. erkundtgung dienende Zeugen mit einem E?d
K. 3. Dle Inquiütian, oder Nachforschung beichte» nicht sogleich beleget werden.

yet entweder allgemein, und Vorstchtsweis 5. l o . Kommet nun aus solchem Informativ Pro»
zu Aussuch. und Handvestmachung des in ei> ceß die Wahrheit der That mit ihren Umstän»
nem Geblete sich aufhaltenden bösen Gesindels; den hervor, so ist alfoaleich das corpug äeli-

H. 4. Oder sie beziehet über eine wirklich erfolgt H i rechtsbestanbia zu erheben.
ieyn sollende Mssethat in Gestalt einer ge. §. n . Sodann folget dlespeciallncimsitioll: als
me nen Nachforichund vorlauffigen Er lun. bald nämlichen genuasame Anzeigen gegen
N ? 6 , we?" namllchen von der angegebenen eine gewisse Person, als vermuthlichen Tha»
That, und dem Thater noch keme rechte Ge- ter sich hervor aetban

V ^ ^ ^ wohl wie sie allen Verbrechen gemein, als
solche Leute ausfindig auch einer jedweden Ucbelthat insbesondere
W ' ' N ^ ' "riger Drten' wird gehandeltNe?lU«W Nn

§. 6. Solche Wissenschaft tragende Leute sind ent> F. 1 , . Uebe'rbauvt ist m merken daß vor Anstel.

S tand , N r d r , und L « « u t h de« Äeckchn«'

N^«: ^W»n^
auch diese letztere abzuhören.

K. 15. IQ
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5. , 5. I m GeMthcl l aber sind sonst ehrliche, und liche Anzeigungen nicht zur Special '
wohl rcrhalttl'.c Leute ohne rechtliche Vor, l i tton zu ziehen,
rrhebung des cc>,-pan5 6eUHi, und ohne red-

§. i . ^ ^ " ' heutigen Tags gewöhnlichste Weg die Uebelthäter zu erfahren,
H ) ist die Inquilmon, oder peinliche Nachforschung, welche nichts

anderes ist, als eine von dem Hals-oder Blutgericht veranlaßte
Erkundigung, um eine begangene Missethat, oder auch die Gefahr besorglicher Un-
thaten, und die Uebelthäter in verläßliche Erfahrung zu bringen.

§. 2 . Diese Nachforschung ist eine jedwede zum Blutbann berechtigte Obrig-
keit auf eingekommme erhebliche Anzeigungen , obschon sonst kein Angeber, oder Oe-
lwnciänt fürkäme, von Amtswcgen darumcn zu thun schuldig, damit die Frommen
in Sicherheit, dieBösen in Furcht der Nachstellung, und Straffe erhalten, das Land
auch von schädlichen Leuten gereiniget werde.

§. Z. Die solle nun nach Beschaffenheit der Sache FsneraWms, xenerMer,
oder spociIiitel vorgenommen werden. Die xeneraMma, nämlich die allgemeine,
oder vorsorgliche Nachforschung hat zu beschehen, wenn sich ein glaubwürdiger Ruff 3,
verbreitet, daß in dem Halsgerichtsgezirk, oder den nahe angelegenen Orten Stras-
stnrauber, Zigeuner, und dergleichen gefahrliches Gesindel, von welchem Gefahr,
und Unheil zu besorgen, und überhaupt solche schädliche Leute, die nach den Landsge-
sctzen nicht zu gedulden sind, rot tweis, oder einzeln sich aufhalten, oder hcrum-
schwärmen. Welchergesialten nun solchen Fal ls von den Landgerichten die unverschie-
bliche Veranstaltung mit Benachricht- und Zuhülffruffung der benachbarten Obrigkei-
ten , dann mit eigener, oder gemeinschaftlicher Durchstreiffung der verdächtigen Or-
ten, und Schlupfwinkeln, auch allenfalls mit Zuziehung einer in der Nähe gelegenen
Kriegsmannschaft zu treffen, und die betrettende Thäter in die nächste Landgerichter
zur Inquisition einzuliefern seyen; diesfalls ist sich nach denen in Polizey-und Sicher-
heitssachen ergangenen <3el,er2lien zu halten, und denenselben genauest nachzuleben.

§. 4 . Die 6enera!'Inquilit ion, oder gemeine, und vorbcreitliche Nachfor-
schung bcschiehet, wenn man entweder von der fürgegangen seyn sollenden bösen That M2üv'u8""äum
nicht vollkommen vergcwisset ist, oder wenn zwar die verübte Uebelthat ihre Richtig- ^ ^ ^ "
keit hat, jcdoch annoch keine Anzeige, und gegründtter Verdacht auf eine gewisse Per-
son vorhanden ist. ^ " a m n u n l noü-

§. 5. Um also auf einen genügsamen Grund zu kommen, ob die That also, ^ ^ 3 u iu6«
wie sie angegeben w i r d , geschehen ? und wer der Thäter seye? so solle das Halsge- nw pisnion lw m-
ncht vorhero eine l-enew!-Nachforschung anstellen, das ist : dem gemeinen Ruffe, tarmations prsepri.
oder Angebung, daß diese, oder jene Unthat begangen worden , gründlich nachfor- ^ u n ? « " " ^ 6«
schen, und die rechte Wahrheit erheben: ob einige, und was für unfehlbare Zeichen uno.
davon hinterblieben, und vorhanden sind? dann wider wen ein wohl gegründeter Arg- """
wohn könne gefasset werden? wobey das nachforschende Gericht zuvörderist dahin fur-
zudenken ha t : ob nicht ein-oder mehrere Personen zu erfragen seyen, welche etwas
von der T h a t , von den Umständen, und dem Thäter wissen.

§. 6. Finden sich dergleichen, so solle das Gericht, Fal ls solche Personen Nt ad^moäH con.
ihnen zugleich als Grundobrigkeit unterworffen, dieselbe fürfordern, widrigenfalls ^ ^ w N vel
durch gewöhnliche Ersuchschreiben ihre Stellung anbegehren, oder, da sie über zwey a "
Ne i l Wegs entlegen, oder wegen Erscheinung bep einem fremden Gerichtsstand beson-"'
ders befrcyet wären, oder gar ausser Lande sich befänden , um ihre Abhörung über
die bcyschliessende Fragstücke das behörige Ansuchen machen.

§. 7. Wenn sie erscheinen, solle er sie nur ohne Epd über dasjenige, so vor-
kommen i s t , verhören. Die Fragstücke, so denen erscheinenden vorzuhalten, oder in
Ansehen der Abwesenden den Compak. Briefen bcpzuschliessen sind, können beyläuffig
folgender Gestalten gestellet werden.

Wie er Heisse? wessen k e l ^ o n , und wie alt er seye ? ob er von der That eme cm^uorum
Wissenschaft habe?woher,und welchergestalttn er solche überkommen? wie sich die That
eigentlich zugetragen ? wer seines Wissens, und seiner Meynung nach, und aus was
Ursachen wohl der Thäter ftyn wHge?ob erden von ihmeetwan benamsten Thäter, und
woher angehe? ob ihm nicht andere Leute bekanltt sind, welche von dieser T h a t , oder

dem
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dem Thäter genauere Wissenschaft haben? wo sich diese Leute aufhalten? wie man
solches von ihnen erfahren könne ? und was ihm sonst zur nöthigen Wissenschaft des
Gerichts bekannt seye? . . ^ <. „ . .« «

r w t « « uotmäum, §. 8. Wobep zu merken, daß, woferne diese erstbesagtermassm verHorte Leute
uitenores eüam te- ^ H auf andere berufen wurden, das Gericht auch solche neuerdings namhaft gemach-
"°° wv««n^e«.te vorruffe, und eben also, gleichwie die erstere, umständlich ex^mimre, nach dem

mcxiö «ami- Verhör aber ihnen scharff einbinde, von dem, über was sie also gefraget wordM,
" ^ """"" Niemanden unter Vermeidung einer willkührlichen, und nach Bcwandniß der Sachen

' wohlempfindlichen Straffe ichtwas zu melden, damit der Thäter nicht vor der Zeit
hievon einige Nachricht erhalten, und hernach zu Vereitlung der gebührenden Bestraf-
fung sich auf flüchtigen Fuß setzen möge. J a

IÜ3 tsüidus aä §. 9. Wenn die Zeugen bey Gericht etwann nicht recht deutlich, oder alles,
tan- was sie wissen, aussagen wollten, so sind dieselbe von Gewissens, und gemeinen Be-

A " ? , stens wegen die unverfälschte Wahrheit nebst den Ursachen der Wissellschaft treulich
pkrlmque su«men' zu entdecken, erstl'.ch auf jeden Punkt insonderheit durch die Gerichtsvcrsonen zu er-
" w re nat^meu'ä innern; und endlichen, wenn es das Gericht vor gut befände, auch damal bey diesem
^ps-kviö jurameu- summarischen Lxamine die Zeugen vor wirklicher Befragung mit dem gemeinen Zeugen-
" / " . ^ ? " " ^ "^' kyd zu belegen, sodann aber mit Erinnerung , daß sie nichts von dem, was ihnen
..... , ^ putea. wissend is t , verschweigen, sondern vermög des abgelegten Eydes die Wahrheit aus-

sagen wollen, über die vorbemeldte Fragstücke zu exammiren, u n d , nachdem sie ihre
Aussage vollendet, wie oben schon berühret, zum Stillschweigen, und Geheimhaltung
desjenigen, was sie ausgesaget, zu verbinden.

jam teNes §. i o. Kommet nun aus solcher gemeinen Nachforschung, und aus dem Zeu-
. m A lup" genverhör die Wahrheit der Unthat, das O r t , Ze i t , und Hinterbliebene leibliche Zei-

^6stä'verint,maxin chen heraus, so ist zuvörderisi die Wirklichkeit der T h a t , samt ihren Umständen, oder
das sogenannte carpus äeliöti rechtsbeständig zu erheben, auf A r t , und Weise, wie

^. ^ hicvon in dem nächstfolgenden Artikel die nähere Ausmessung beschehen wird. Wo
sich jedoch von selbst verstehet, d a ß , wenn von der begangenen That gleich anfangs
genügliche Nachricht vorhanden ist , es diesfalls keiner <3enelHllnc)msnwnbedürffe,
sondern ohne weiteren Umweg alsogleich die Erhebung des corporis 6 e M i , das ist:
die genaue Ausforsch nnd Beaugenscheinigung der That mit a l l e r e n Umständen zu
veranlassen seye.

5° 3 ^ " i 5 ^ , §- ' l . D a sofott auch gegründete Anzeigungen wider eine gewisse Person
quitur. Ut pnmutti als vermuthlichen Thäter aus vorgedacht gemeiner Nachforschung, oder in ander-
quoyue jn6lc.3 sutii- weg sich hervorthäten, so kann das Gericht mit gutem F u g , und Recht zur lpecial,
ciom.2 c«nt« «r . ^ e r sonderheitlichen Inqmssrion, auch wohl zur gefänglichen Verhaftung fürschreiten.

äeliSi §. i 2. Demnach aber, wie erstgemeldt, genügsame Anzeigungen hierzu er-
.u.^« m ä i ! n « ^ ^ ^ " ^ " / damit nicht etwanein Ehr l ichund Unschuldiger in eine lnqms'twn.
3ene«lidu5, und zur herhast gezogen, und hierdurch seine Ehre angegriffen werde; als haben
'- ^ > W u dte rechtliche Anzeigungen, welche erstlich: zur Inquilkion, andertens: zur Ge-

sängmß, dann drittens: zur peinlichen Frage hinlänglich, und erheblich sind, und
zwar sowohl d t e M g e , so insgemein ln Ansehen aller Verbrechen statt finden mögen,
ln den 27. 29. und zZten Artikeln ausgeworffen, als auch ferners diejenige, welche
emcm jeglichen Verbrechen besonders eigen sind, i n dem änderten Theile bey jedwede-

^ „. rer Maleftzthat beygesetzet.
qmütw ^ec^ii^ in- §. 13. Es ist jedoch vor Anstellung der lp«»<M, oder sonderheitlichen inciui-

KWd"<33W ^ ' ^ ' ^ r d e , Ansehen, u n d « »
§. 14. Dann wäre die einer Uebelthat halber beschreyte Person ein Land-

^ Faulenzer, oder in anderweg schlechte, und dergleichen Person, welche
<- , . ^ - ^ " ^ . ^ " ^ " hät te, insonderheit diejenige / so schon etwann einmals,
^ Ä ^ : : Z Aftersvocherowegendorley'Missethat/nbeschu^ft', ode7dessen^^gestr^
myuilmonem sp«. ̂ w o r d e n , und M t einem Wor te , zu der man sich einer solchen That wohl versehe«
U^cN^m^, und unfehlbaren Vorerhebung des c ^

;„« .?. ^ ^ " ' ^ " ^ b ' g , zuvor so gar grosse Anzeigungen zur 5 ^ -
'"" zu yaben, sondern wenn nm ein wohlgegründeter R u f f , und (welche wahr-

scheinliche
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per-
no
vel

scheinliche Anzeigungen vorhanden sind, so kann man den Berüchtigten gar wohl ohne
weiteren Aufenthalt zur Zoecial-Inquisition, und gestalten Sachen nach in VerHaft
ziehen.

§. i Z. I s t aber der Berüchtigte eine sonst ehrliche, wohlverhaltene, adeli-8m vero lie
che,oder in Burgerstand angesessene, oder in einer Würde stehende Person, dergleichen ^ ^
sollen ohne möglichste Vorerhebung des corpore 6e lM , und ohne genugsam und in giiquz
redliche Anzeigungen nicht zur Special-Inquisition, minder in gefänglichen VerHaft ^ " l w " t ^ ^ ^
gezogen werden. D a jedoch ein ziemlicher zur 8peci2l> Inquisition nicht zulänglicher nen62'ea""ma''<!-
Verdacht gegen ein-oder ander sonst ehrliche Leute fürwaltete, solle gleichwohlen von corpore äeiiHu ncs
dem Gericht auch nach abgebrochener (-snerai-Nachforschung auf der einigermajsen ver- " m i ^
dächtigen Personen T h u n , und Lassen in der Geheim ein gutes Aufmerken, und ob- ta üt.
sichtiges Auge getragen werden.

sr

SechsmdMWgster AMlel
von Erkundigung, ob die Tbat wirklich geschehen ? oder dem

I n n h a l t.
1. Was durch daS corpuz äsUHi verstanden 5-

werde?
2. Wasdemnach die Erhebung des cn/pnr i , 6e>

UHl seye? und von dessen Notwendigkeit. §.
3. Bey vorkommenden Verbrechen hat das

Halsgericht zuvörderist auf das corpu, de-
l iH i ,00er Gewißheit der That nachzuforschen,

4. Oder bewandten Umstanden nach von an- F.
derwarts cinzuhohlen.

5. Wobey aber auf den Unterscheid der V?rbre« 5.
chen zu sehen; und sonderheitlich: ob sie leib«
liche Zeichen nach sich zu lassen pflegen, oder F.
nicht?

s. I n Fällen, wo das Laster sichtbare Zeichen 5.
nach sich l äß t , hat das Gericht soglelch den
Augenschein darüber einzunehmen: 5.

7. Wenn solche Zeichen, und Merkmahle nicht
schon verloren, vertuscht, oder vertilget silld.

8. I n Fallen, wo keine leibliche Zeichen zurück- F.
bleiben, haben redliche Anzeigungen an Platz
des corpor« cleiiHi einzutretten. §.

9. 3« rechtlicher Erhebung des corpork 6e-
U 6 i werden Beysviele angefuhret, und zwar 5.
zuerst von Missethaten, wo sichtbare Zeichen
zurückbleiben;

10. Als im Todschlag, wo nicht nur der Kör-
per, F.

11. Sondern auch die todtliche Instrumenten
zu besichtigen.

12. Jedoch ist die Todenbeschau in einigen Ent»
leibungsfällen entweder nicht nöthwendig, F.
oder nicht möglich, oder nur vorsichtsweis
vorzunehmen.

»Z. Welchergestalt in Vergiftungen mit Erhe> 5.
buna des corpar« cieliHi ftrzugehen seye? K.

14. Und wie im Kindsmord? H.
iZ. Weitere Maßregeln, wornach sich bey den F.

Todenbeschauen zu verhalten; und zwar F.
»6. Daß die davey gebrauchende Aerzte bcevdet

seyn, anbey
«7. Der wegen ordentlicher Besichtigung der

toden Körpern ihnen vorgeschriebenen Nicht.
schnür genau nachkommen, und überhaupt

peinl. Gerichtsord. H

18. Ihre Vandzettcln, «eschau N-ektiones,
und Gutachten deutlich, wohlgegründet, und
getreulich abgeben; item daß

19. Plötzlich verstorbene, ober auch solche keute,
wo ein ziemlicher Verdacht eines gcwaltthati«
gen Todes uncerlauffet, nicht ohne gertchtli,
che Erlaubniß begraben; allenfalls aber

»0. Dergleichen Körper zu Vornehmung der
Beschau wiederum ausgegraben werden sollen.

» l . Wie in Münzfälschungen das corpu« cle-
l iH i zu erforschen?

22. Wie im Diebstahl, Raubcrey, und ande-
ren Beschädigungen?

2z. Und wie m dem Laster des Falsch, oder
Fälscherey?

24. I n welcherley Beschädigungsfällen d e r ,
deme der Schaden beschehen, das corpu«
6sl iHi eydlich zu betheuern schuldig ist.

sz. Wo zugleich der Innyal t solcher Schadens«
beeydiguna bei)gerücket wird:

26. Und ist solcher Eyd insgemein bey dem
Halsgericht abzulegen;

27. Uebrigens überhaupt zu merken, baß , wo
eine Besichtigung, oder Schätzung des Scha»
dens nöthig, solche mit Zuziehung werkvcr-
ständiger Leuten vorzunehmen,

28. Anbey allemal die zur Sache gehörige Ur»
künden sowohl, als dle corpan cleiiHi ma-
tsn2ii3 den ^ H e n , und denen höheren Orts
abgebenden Berichten beyzulcgen seyen.

29. Bepfpiele von Miffethaten, dle insgemein
keine sichtbare Zeichen nach sich lassen, als m
Gotteslästerung,

30. I n Nothzucht,
31 . I n Unzucht wider die Natur ,
32. I n Ehebruch,
52. 3n Blutschand.
34. I n welchen Fallen , wenn wegen der An ,

Verwandschaft, oder Vereheligunz lc. Zweifel
vorfallet, dessen Beweis aus den Archen,
buchern, oder durch Zeugen zu erheben lst.

l . 35- Schluß-

«s.
coepore cleliHi.
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5 ^ Schlußlicht Anmerkung, daß bey dem cor- erhebliche Ursache sich mcht langer auf,uhHl-
^ pore cieliHl auch allzm auf die <)u2iu<:t. ten ,.ye; und endlichen

und Umstände der That zu sehen, und 5- 37- Da,; tm Fal l der Noch auch dle Grund.
5 36 Wo die gwsicre Ucbclthatcn schon am o b n M t c n das <nrxu5 c le i ^^ vorsichtewns

Tage liegen, mu den klclneren ohne andere zu erheben haben.

(leliHi elt §. 1 . / ? x u r c h das corpus 6eiiÄi verstehet sich der Beweis / und Anzeige ei,
wm com- ^ ) ner begangenen Missethat. Dasselbe wird entweder l o r m ^ ,

7zn>im8:i6que " ^ ^^ . M2tell2!e benamset: durch das erstere wird im rechtlichen
""' Verstand die Gewißheit, oder Wirklichkeit der beschehenen Missechat; durch das letz-

tere aber solche Wahrzeichen, Werkzeuge, und Nebenumstände bedeutet, woraus sich
aufdie wirklich beschehene That wahrscheinlich Wessen läßt.

I.t'vatio Ml-park äs- §. ». Die Erhebung des corporiä äeliHj ist demnach nichts anderes, als eine
Ä ^ ^ ordentlich^gerichtliche Untersuchung der geschehenen Missethat. Und ist dieselbe in al-

len Malefizvorfallenheiten um so nothwendiger, als vor Erf indung, und Gewißheit
der That insgemein weder zur 89^,2!- In^ui lmon, viellvenigcr aber zu der Verurthei-
lung selbst geschritten werden kann.

cnmm2!,5. §. 3. Nachdeme nun das corpus äeliÄi die Grundveste zu aller peinlichen
iKH 6 ss öhi ist b sich i Th

) . § 3 ch p st z ch
<ium nmieKHum 26 Verfahrung zu legen hat , sonnt vor allem zu wissen nöthig i s t , ob sich die That an-

w gezeigtermassen zugetragen habe? als solle ein jedes Blutgericht, in dessen Gezirk ein-gezeigtermassen zugetragen habe? als solle ein jedes Blutgericht, in dessen Gezirk ein-
oder mehrere Thaten beschehen, alsobald, und ehe selbes zur weiteren Erkundigung

ritt, ueceiie eu. schreitet, ungeachtet der Thäter sich selbst angäbe, und alles freywillig bekennete,
doch gleichwohlcn in corpu5 cleliHi inquiriren, das is t : gewisse Nachricht einziehen,
ob sich die That in der Wahrheit also befinde ? nämlich, ob dieser, oder jener um
eine solche Ze i t , selbiger O r t en , und auf was Weise seye ermordet worden ? ob Je-
mand dergleichen Viehe, Ge ld , und anderes verloren habe ? und sofort.

Vei li 6eMum A . §. 4 . Oder wenn die That ausser Land , oder ausser des Halsgcrichts besche-
^ '" hen, solle der Obrigkeit selbigen Orts ungesäumt zugeschrieben, und sich bey selber um

umpete'me die That mit ihren Umstanden wohl erkundiget werden.
§ . 5 . Da aber die Verbrechen ungleich geartet, und eben der Unterscheid ih-

t.imen rer ungleichen Eigenschaft mit sich bringet, daß das corpus cleüöti nicht auf einerlei)
6lNerentw ciellöto A r t , und Weise in allen Verbrechen erhoben werden möge; als haben dieHalsge-
u ^ v ^ c X ' ^ A "chten hauptsachlich in Acht zu nehmen: ob es solche Verbrechen seyen, die nach der

' Verübung leibliche, und vor Augen liegende Merkzeichen nach sich lassen, als Tod-
schlag, Mordbrennerey, Diebstahl :c. oder solche, wo nach der Vorübung keine leib-
liche, und sichtbare Kennzeichen zurückbleiben, als Gotteslästerung , Blutschand,
Ketzerey lc.

In öeiia;« 5>Hi per. §. 6. I m elfteren Fal le , wo sichtbare Merkmahle zurückgelassen worden, ist
" dem Halsgericht obgelegen, hierüber ungesäumt die Beschau, oder Besichtigung zu

veranlassen, und solchemnach die geschwornc Gcrichtspersonen an O r t , und Ende mit
dem Auftrag abzuordnen, daß selbe das vorfindige Merkmahl, Körper, Werkzeug lc.
in Allgenschein zu nehmen, hiebey alle Umstände, und Beschaffenheit genau auszufor-
schen , und den Befund in ihrem hierüber fuhrenden krorocoN behörig aufzuzeichnen
beftiffen scyll sollen.

§. 7. Wären aber ctwann die leibliche Zeichen verlohrcn, vertuscht, vertil-
^ 2 d ^ " " '" ' g " , und köllnte also der Augenschein von dem Gericht hierüber nicht mehr eingenom-

men werden, so ist gcnug, über das vorhanden geweste Mcrkmahl , und Wahrzeichen
zweycr, u n d , wofern auch die nicht zu haben wä ren , nur eines untadelhaft wchl-
wlssenden, und cydlich verhörten Zeugens umständlich gethane Aussage zu erheben,
und sich derselben anstatt des corpore ääiiHj zu Vornehm-oder Fortsetzung der Special-
' ^ ) n ; u bedienen.

§. 8. I n dem änderten Fal le , wo das begangene Laster kein so gewisses leib-
l ichen nach sich läßt , wird eine mehrere Wissenschaft der vorgeloffenen Uebel-

that mcht erforderet, als Muthmassungen, Innzuchten, und redliche Anzeigungen,
Kraft deren em verständig, ehrlicher Mann einen vernünftigen Schluß machen kann, daß
cs m Sachen nicht recht zugegangen seye. D a nun dergleichen heimliche Laster gemcl-
mgllch entweder durch becdcr,eitige Vckanntniß, oder durch Zeugen von eigenen Se-

hen,

^
Z
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hen, oder Hö ren , oder durch andere wahrscheinliche Umstände erforschet werden, so
ist auch das Gericht verbunden, die dießfalls vorkommende Anzeigungen, schriftliche
Urkunden,oder Vekanntniß rechtlich zu erheben, und die Zeugen/ da einige vorhan-
den, gebührend abzuhören.

§. 9. Damit aber die Halsgerichten einen deutlichen Begriff überkommen,
welchergestalten mit Erhebung des corpore cleiiöti bewandten Umständen nach fürzuge-
hen,und andurch die begangene Uebelthat mit ihren Umständen rechtlich ausfindig zu ^
machen seye, so werden Hinnachfolgendermassen Beyspiele von öfters vorkommenden «rc,
Missethaten, und zwar zuerst von jenen, welche sichtbare Zeichen nach sich lassen, so- e ^
dann von jenen, wo keine solche Merkmahle zurückbleiben, angeführet, anbey die An-
leitung gegeben, wie sich hierinnfalls zu verhalten seye?

§. 10. I m Fal l eines Todschlages, welcher nicht allein den Körper,'sondern yuzie «a
auch die Werkzeuge pro corpore cleliöti nach sich lasset, da liegt dem Halsgericht vor A ^ 7
allem o b : die erforderliche Gerichtspersonen nebst dem Gerichts - oder Amtsschreiber
mit Zuziehung zweyer Leib-oder eines Leib-und eines Wundärzten, oder auch zweyer
Wundärzten, wie selbe an: füglichsten zu haben sind, oder im Abgang zweyer, we-
nigstens eines erfahrnen Wundärzten, oder Baaders an den O r t , wo der Verwun-
d e t e r e r Entseelte sich befindet, abzusenden. W o sodann der Beschädigt oder Ertödte-
te besichtiget, die Wunden , Schläge, oder Schäden erkundiget, und, Falls der
Verwundete schon todt, der Körper eröffnet, alsdann der Ort der Wunden, derselben
Tieffe, Wei te , item die Beschaffenheit des Schlags , und andere Zeichen lc. beschrie-
ben, und damit alle Eigennützigkeit, und Vermäntlung hierunter desto mehr vermie-
den bleibe, von den anwesenden Gerichtspersonen auf alles genaue Obsicht getragen,
und was dabey vorgekommen, in dem ^ ro to^ l l getreulich verzeichnet, sofort von den
beygezogenen Leib - oder Wundärzten , und Baadern ein umständlicher, von ihnen
unterfertigt schriftlicher Besichtigungsbeftmd mit beygeftgten Erachten: ob , und aus
was für Ursachen die Wunde unfehlbar tödt l ich, oder nicht seye? abgefordert, und
solchergestalt die Beschädigungs-oder Todenbeschau von Halsgerichtswegen verläßlich
vorgekehret; allenfalls aber, da die Wundarzte wegen der Tödtlichkeit der Wunde in
ihrer Weinung nicht übereinkämen, oder ihr Erachten undeutlich, oder sonst einer
Bedenklichkeit unterworffen w ä r e , die meckcinische beultet hierüber gutächtlich ver-
nommen werden solle.

§. i l . Es istferners bey Vornehmung einer Toben-oder Verwundungsbe- 8e<z
schau zu beobachten, mit was der Todschlag , oder Verwundung beschehen ? ist es
ein Geschoß, so sollen die Gerichtspersonen über das , was oben gesagt, nicht allein
die Wei te, oder Entfernung des Schusses, sondern auch die Beschaffenheit des Ge-
schoßes vermerken. Wäre das Instrument ein Degen, D o l c h , Messer, Gabel,
oder etwas anderes, so mit der Wunde verglichen werden kann, so ist zu vrüffen, ob
es eben dieses Instrument seye, mit welchem die Wunde bcschehen? alsdann der Be-
ftlnd ebenfalls zu bemerken. Wäre endlich das Instrument ein S t e i n , Kni t te l ,
Stock, Ho lz , Stecken, Stuck-Eisen :c. so solle man auch dieses mit der Beschaffen-
heit der Wunde entgegen halten. D a aber etwann das Instrument, mit welchem
die That geschehen, nicht vorhanden wäre , und ein Zweifel vorfiele, ob selbes zu
tödten fähig gewesen ? und es fänden sich doch nntadelhafte Zeugen, die solches eyd-
lich in solcher, und solcher Gestalt beschrieben, so ist ein ungefähr gleichförmiges
nachzumachen, und , falls die Zeugen darüber, daß es nämlich eben jd gestaltet seye,
wie das wahre Instrument gewesen , schwöreten, so ist demselben anstatt des abgän-
gigen wahren Instruments aller Glauben beyzulegen.

§. 12. I n gewaltthätigm Entleibungsfäilen ist nebsthin anzumerken, daß
Erstlich: I n offenbaren, und augenscheinlichen Tha ten , wo die Gewißheit

der Missethat ohnedem am hellen Tage l iegt, die Besichtigung, oder vilum repereum
lff ö d

ssh h h g g , sichgg,
zwar nicht unumgänglich nöthig, jedoch wegen der dabey unterlauffen mögenden ver-
schiedenen Umständen gleichwohlen nicht so leicht ausser Acht zu lassen seye; desgleichen A ^ " ^

Andertens: Wenn Jemand heimlicher Weise umgebracht, und in das Was-
ftr geworffen , oder der Körper verbrennet, oder in andere Wege gänzlich vernichtet,
und andurch die Einnehmung des Augenscheins unmöglich gemacht worden, so ist es

P e i n l . G e n c h t s o r d . " H «
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pro eorpo« äeliöti genug, daß die Person abgänglg, und der berüchtigte Thäter
mit starken Innzüchten beschweret seye. Welches auch

Dr i t tens : Bey beruffenen Mördern zu beobachten kommet, sonderbar da
sich schon ein oder andere Mordthat wirklich auf sie bczcigct hat. Dieweilen man
auch endlich ^ ^

Viertens: Oefters eine tode Person findet, ohne zu wissen , ob sie sich
selbst entleibet, oder von anderen entleibet worden, oder voll ungefähr um das Le-
ben gekommen seye, so solle die Beschau, oder vjsum repermm, zumalen wenn sich
Zeichen eines gewaltsamen Todes dabey spüren lassen, vorgenommen, u n d , im
Fal l die Person nicht bekannt i s t , etliche Täge aus dem Gottsacker, oder anderen
öffentlich-gangbaren Ort ausgefetzet, sohin sich über alle bedenkliche Umstände,
sonderbar jene, in welchen sich die todt gefundene Person kurz vorhero befunden ha-
ben ma g , wohl erkundiget werden.

yuomocia corpuz §. 13. Wenn Jemand durch G i f t umgekommen, oder beschädiget worden,
aeliik in veuekcio syAl! die Gerichtspersonen, und Aerzte in Ausfindignmchung der That sonderheit-
lev2li6um üt? ^ ^ ^ Giftzeichen, ob der Tode aufgeschwollen, b l a u , oder sonst angegriffen :c.

Acht haben, nicht minder solle sich auch erkundiget, und ausgeforschet werden:
über was sich der Entleibte beklagt, ob er sich gebrochen? w a s , oder wem er die
Schuld seines Todes beygemessen? wie er sich vor dem Tod- gebärdet, und was
für Zeichen er von der innerlich oder ausserlichen Vergiftung habe spüren lassen?
w o , wann , wieviel Gi f t geftmoen, und auf was A r t thme beygebracht worden?
dann von was Stärke, und Beschaffenheit das Gift^ewesen? über all-dieses sind
die hievon Wissenschaft habende Zeugen zu verhören, auch von dem gefundenen
Gif t (Fa l l s es unbekannt) zur Probe einem unvernünftig-unnützen Thiere, als
H u n d , oder Katzen, etwas einzugeben, dessen Wirkung anzumerken, und sodann
das übrige bey den inquilit ion8-^ten aufzubehalten.

r t yuomoäQ m in- §. 14. I n Kindsmord ist neben odbemeldten Umständen bey dem roden Kin-
k«ltici<ko'i de wohl in Acht zu nehmen : ob es zeit ig, und in natürlicher Vollkommenheit

mit Nägeln an Händ-und Füssen, Haarlein auf dem Kopfe, und sonst in gebüh-
render Gestalt auf die Wel t gekommen? ob es gewaltthatige Zeichen, besonders
auf der Brus t , H a l s , und Kopf habe? wie die Nabelschnur versehen, ob selbe
gebunden, abgeschnitten, oder abgerissen seye? zc. wäre aber das tode Körperl
nicht vorhanden, oder die genugsam berüchtigte Person wollte es nicht für ihre Ge-
burt erkennen, so solle das Gericht das verdächtige Weibsbild durch wenigstens 2.
beeydigte, ehrliche, und wohlverständige Hebammen, oder Mat ronen, an heim-
lichen Leibesstellen besichtigen lassen: ob nicht etwan an der I n ^ M t i n unfehlbare
Geburtszeichen,und solche Anmerkungen geftmden werden, welche sie einer unlängst

«, . . vorgegangenen Geburt unfehlbar überweisen.
sireSiv, pro c5i. §- l 5 . Uebrigens sind in Entleibungsfällen, wo zu verläßlicher Erfor-
du, occMonum in schung der That mit ihren Umständen es hauptsächlich auf den Augenschein anzu,
ümmäum vilw>r"» kommen ha t , auch nachfolgende Maßregeln wohl zu merken. E s sollen nämlich
vertun,: ̂  quiöem §. l 6. Die zu den Beschauen gebrauchende Aerzte, auf deren Gutachten bep
^ ° H ^ ^ . der peinlichen Erkanntnuß an meisten gesehen w i r d , allemal wohlverftandig, und

zu den Cnmin2i. Sachen beeydtt seyn; also zwar, daß , wenn sie nicht vorhin zu
derley peinlichen Verrichtungen schon überhaupt bey der Behörde beeydtt worden,
dieselbe in jeglichen solchen ^ H u bey dem Halsgericht, oder bey der abgeordneten
commiMon mit einem leiblichen E y d : wienach sie die ihnen aufgetragene Verrich-
tung nach ihrem besten Wissen, und Gewissen getreulich, und ohne Gefährde vor«
nehmen wollen, und sollen: eigends zu belegen seyen. Anbey wird denenselben

--. 5' ' ^ Anbefohlen, daß sie in Betreff deren bey einem Todschlag, V e "
«la i n l p e ü i o ^ ö , s ' f tung, oder Kindermord vorzunehmen habenden Besichtigungen der durch Unftr
verum cynoluum gegenwärtiges Gesetz zu einer allgemeinen Richtschnur vorschreibenden, und M En-
" e e n e r M ^ " ' be dieser Halsgerichtsordnung lud No. 260. beygebogenen inttruHion sich genauest
Nru«. Iciuz. nachzuachten haben. Ueberhaupt aber wollen W i r

^ ^ 5 « , , 5'r i 8 . Sowohl den vorbemeldten bey einer Besichtigung gebrauchenden
.' Aerzttn,als auch sonderheitlich dm meckemischm r n u i t e t m ernstgelneffm bep ansonst
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sich zuziehend-empfindlicher Ahndung eingebunden haben/daß sie in allen Niminal. dm
Fäll Us Ldsstll i Gtcht ih l
sich z z h g h / ß si llen
Fällen, wo Unsere Landcsstellen ein Gutachten von ihnen anverlangen, jederzeit ^ ^ .

ch h i reiffer der Sache Ueberleun ih M i A f ü h

F , ch h g n , jederzeit ^ ^
nach vorherig reiffer der Sache Ueberlegung ihre Meynung mit Anführung
Bcwegursachen k la r , wohlgegründet, und getreulich ohne Gebrauchung dunkler,
oder zweifelhafter Ausdruckungen, und mit gänzlicher Abseitigung einiger irrigen,
und übel verstandenen Gewissenszärtlichkeit, und ohne sich darum zu bekümmeren,
mit was für einer Straffe der inczmlit angesehen werden wurde, abgeben; und
Falls sie über die nämliche ^rimmgl-Vorfallenheit zweymal befraget wurden, ihre
vorige Meinung, und abgegebenes Erachten niemals änderen sollen, ohne zugleich
wohlgegründete Ursachen dieser Abänderung, und Abweichung von dem vorigen
Beftmd beyzufügcn. Ferners wollen W i r

§. 19. Zu Behinderung vieler Weiterungen hiemit allgemein geordnet ha-
ben, daß Niemand bcy sonst auf sich ladend - schwerer Verantwortung einen Kör- ^ , " < 60
per, der plötzlich Todes verblichen, oder bey deme eine gewaltthätige Entleibung ^
verspüret w i rd , oder auch dießfalls nur eil: Verdacht beobachtet wurde, begraben
lassen solle, ehe, und bevor nicht bep dem Halsgericht auf vorhero daselbst be-
schehene Anzeige der Augenschein, oder vilum repenum hierüber eingenommen, und
von demselben sodann der Erlaubnißzettel zur vornehmenden Begräbniß ertheilet
worden. Da aber der Körper von dem Halsgericht gar weit entfernet wäre, und
mit desselben Erliegenlassung nach Gestalt der Sachen nicht länger angestanden wer-
den möchte, kann solche Anzeige bey der Grundobrigkeit beschehen, von ihr die
Beschau vorgenommen, sodann die Vegrabniß verwilliget werden; zedoch ist letz-
tere schuldig jenen Fa l l s , wo sich verdächtige Umstände hervorthun, den Beschau-
befund nebst übrigen Anzeigungen sogleich dem Halsgericht zur weiteren Vorkeh-
rung einzusenden.

§. 20. Wäre es hingegen nach Ermessen des peinlichen Richters um Be- w <lum
ilchtigung eines bereits begrabenen toden Körpers zu thun, solle derselbe zu Ein- U
nehmung des Augenscheins, wenn es änderst nicht schon zulang angestanden, und
der Körper nicht etwann schon vermodert ist , wiederum ausgegraben; und , da sol«
cher in einem geweihten Erdreich beygeleget worden, auch daselbst auf vorläuffige
Erinnerung des Pfarrers, oder anderweit geistlichen Vorstehers ohne gestatten-
de Icmandens Widerrede erhoben, ausser des Freythofs beschauet, sodann in sei-
ner Grabstatt wiederum beerdiget werden.

§. » i . Bey Münzverfälschungen sollen die vorgefundene falsche Münzen yun»o6o
in Unseren Münzämtern, oder durch einen Münzwardein, und Landprobierer ge- A A A A '
prüffet, und von selben die Auskunft, oder Anzeige hierüber endlich, oder unter
ihrem bereits aufhabenden Amtsepd abgeforderet, auch die wirklich beschehene Aus-
gebung der falschen Münze von den beschädigten Personen eydlich erhoben, annebst
die gefimdene Werkzeuge, T ige l , Gepräg, Stempel, Geld >c. den Untersuchungs-
^Hen beygefüget werden.

§. 22. Wäre aber das begangene Laster ein Diebstahl, Rauberey, ge- ^
waltthatiger Einbruch, oder sonst em zugefügter Schaden, so wird in derlep Fäl-
len das corpus 6eli6l durch eydliche Aussage derjenigen, welche beraubt, und be-
stohlen worden, oder sonst gute Wissenschaft davon haben, erhoben, und ist nicht
nöthig, deßwegen 2a locum selbst zu gehen, und denselben zu beaugenscheinigen;
ausser wo die That noch ganz frisch, der Ort nahe an der Hand , und die Sache
so beschaffen, daß die Grosse der verübten Gewaltthat, und die Gefährlichkeit des
Diebstahls leichter daraus zu erkennen sepn mag. I m Fall auch die Rauber, und
Diebe von ihren Diebsinstrumenten, Gewöhr, und Waffen, oder anderen ihren
Sachen am Ort des Verbrechens etwas zurückgelassen, solle solches zu obrigkeitli-
chen Händen gebracht, besichtiget, und beschrieben werden, damit, wenn der Dieb
solche Dinge für sein eigen erkennet, man von der Wahrheit seiner Bekanntniß
nur desto mehr versicheret seye. Würde allenfalls bey dem Verdächtigen das gestoh-
lene G u t , falsche Schlüsseln, Hammer, Brechzangen, und dergleichen zum Eins
brechen gerichter Werkzeuge gefunden, ohne daß er beweisen könnte, die bep ihm
gefundene Sachen rechtmässtg an sich gebracht zu haben; nicht minder

H Z §. «3»
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l,-m l° nwme f»l. §. 2 3. I n dem Verbrechen eines begangenen Falsch, oder Verfälschung,
ü? wenn bey dem Berüchtigten falsche Siegel / B r i e f , W a a g , Gewicht, und der-

gleichen vorgefunden, und daß er sich deren gebrauchet, erweislich gemacht würde,
so sollen dergleichen gefundene Instrumenten, und Sachen für das corpm cieM
aufgenommen, und den lnqmlmons - ä>Hen beygeleget werden.

In euwlmoäi <km. §. " 4 . Wornächst allzeit derjenige, dem der Schaden geschehen, selbst,
uiücMombu5i5,cui oder an statt seiner andere wohlverhaltene, und von dem Schaden gute Wissenschaft
<i2Mlmm62tum,cnr. habende Personen die nöthige Auskunft zu geben, und hierüber die erforderlich ge-
ko5 ^ M ü ° 0 ^ richtliche Aussage abzulegen schuldig, anbey solch - zugefugten Schaden, dessen Werth,
0216 tenemr. und die A r t , und Weise der beschehenen Schadenszufügung beschwören Mußen.

Von welcher ̂ Ex-mäßigen Aussage, und eydlichen Schadensbetheuerung, im Fall
des ansonst abgangigen Beweises insgemein Niemand befteyet sepn, sondern Jeder-
männiglich mit gemessenen Zwangsmitteln darzu , auch zu Ersetzung der etwann
durch seine Verweigerung verursachten Gerichts-und Aezungsunkosien verhalten,
und bewandten Umständen nach solche M>x-behinderliche Widersetzlichkeit Uns zur
fcrnerweit-gerechten Ahndung einberichtet werden solle. Würde solchen Falls in
Ermanglung anderweiter Kundschaft der weltliche Richter bemüßiget scyn, die Ge,
wißheit , auch die Umstände einer T h a t , die Anzah l , und Beschaffenheit der Je-
manden weggekommenen Geräthschaften, und anderer Sachen, oder den eigentli-
chen Bettag des beschehenen Schadens von geistlichen Personen einzuhohlen; da
wollen W i r Uns allerdings gnädigst versehen, daß solchen F a l l s , wo es auf Aus,
rottung der Laster, und auf Beförderung allgemeiner Wohlfahrt ankommet, die
Geistlichkeit (ohne auf die Ursache, und Er fo lg : ob , und um was für eine Be,
siraffung es etwan zu thun sepn dürffte? andringlich nachzuforschen) der weltlichen
Obrigkeit auf ihr Ersuchen zu förderlicher Erfindung der Wahrheit all hülffliche
Hand zu leisten; die anverlangte Auskünften, oder Zeugniß mit ftepstehender Bey-
ruckung ihrer Verwahrung entgegen eine Blut-oder Lebensstraffe unter ihrem prie,
sierllchen Trauen, und Glauben unvermäntelt schriftlich abzugeben; die geistliche
Gerichten auch ihres O t t nach Erforderniß solche geistliche Urkunden unter prie,
sterlichen Glauben bestättigen zu lassen, auch allenfalls auf beschehenes Ansuchen
von den geistlichen Personen bey ihrer Behörde über die einsendende Fragstücke tw

. renselben sogestalte Aussage abzunehmen, nicht entstehen werden.
§- 2Z. Der E p d , welchen weltliche Personen abzulegen haben, gehet we-

doc «iamni cemti- scntlichen Innhal ts dahin: daß mir N. odex (Va ew dritter beschädiget worden)
MMWMUM? dem X. am Tag n . um ungefähr die S m n d n . dieses dl. J a h r s , auf solch und

solche Weise mit Erbrechung, Gewalt , Llft :c. auf dem W e g , und freperGtras-
sen, oder auf einem befteyten Orte lc. dieses n . Leid oder Schaden geschehen, diese
Sachen gestohlen, geraubet, entnommen, oder verderbet worden :c. welchen Scha«
den ich nach meinem guten Gewissen, und vermög dieses Epdes auf eine Summ pr.
N. schätze: so wahr :c. übrigens verstehet sich von selbst, daß ein I u d , oder auch
ein anderer, welcher der catholischen k e l ^ o n nicht zugethan , den Eyd auf Ar t ,
und Weise, wie es jeglichen Landes mit solchen Glaubensgenossen herkömmlich ist,
abzulegen habe. Wie sich dann auch von selbst verstehet, daß geistliche Personen,
welche anstatt des körperlichen Epdes ihre schriftliche Kundschaften, oder gerichtliche
Aussagen allemal unter priesterlichen Trauen, und Glauben zu bestättigen haben,
all dasjenige, was in erstbemeldter Epdes-5ormui enthalten, und sonst zu Aus-
sindung der That mit ihren Umständen zu erheben kommet, und ihnen wissend ist,
getreulich, und ohne allen Ruckhalt der Wahrheit zu Steuer an Tag zu geben
schuldig seycn.

^ H A ^ ^ ^ §' 2 ^ Solche Aussage, und Eyd ist insgemein bep dem Halsgericht,
Nlü perlnnz exem' "w o<e ^ l imm- l . Handlung verführet w i r d , da aber die Kundschaftspcrsonen einem
p^s. täopo l l ! andcren Gericht unterworffen wären, Hey derenselben Gerichtsgehsrde abzunehmen.

Ulld da etwann die abzuhören kommend- und zu schwören habende Personen unpäßlich
w a r m , oder eine andere rechtserhebliche Ursach hatten, nicht vor Gericht erscheinen
zu k o m m , so solle das Gericht 2. Personen samt dem Gerichts- oder Amtsschreiber

5 "



26. §. 27. 28. 29. 30. Z I . Z2. 6 z

zu ihnen abordnen , und die erforderliche beeydigte Aussage von ihnen abnehmen
lassen.

§. 27. Nachdem es also mit der endlichen Vestättigung des zugeftgten
Schadells seine Richtigkeit ha t , so ist über dieß des Gerichts Schuldigkeit, in diesen,
und allen anderen Begebenheiten, wo etwas zu lnarummg der l ^Me ia , , dien-oder
erforderliches in Augenschein zu nehmen, die behörige Gerichtspersonen zu der dieß-
fälligen Besichtigung, oder Schätzung des Schadens abzuschicken. Damit aber sol-
che Beaugenscheinigung desto gründlicher vollzogen werde, so solle das Gericht denen N .
Abgeordneten allzeit dergleichen Personen, so vermög ihrer pwssMon der Sache,
und des Wer th^ gestalten Dingen nach kündig sind, mitgeben; welche kunst-und
werkversiändige Leute, wenn sie ehebevor schon ihrer ?roleMon halber bey Gericht
beeydct sind, nicht nöthig haben, einen Epd abzulegen, sondern genug is t , daß sie
den Besitnd unter ihrem, aufhabenden Eyd bestattigen. Wofern man aber die nicht
haben könnte, so sind die Abgeschickte schuldig, ihren eingchohlten Besimd, Schätz-
oder Besichtigung mit einem körperlichen Eyd zu bekräftigen.

§. «8. W o anbey den Halsgerichten hiemit überhaupt eingebunden wird,daß le«m «e non l
selbe nicht altein alle zu lnliruirung der Inczuilltion gehörige Kundschaften, Schriften, A ^ ° ^ ^
und Urkunden, sondern auch die corpara äellKi mIteriaüI, in soweit es in Ansehen cieUKi
der letzteren immer thunlich, dem drimin^.Proceß zur nachfolgend-gründlichen Ur-
theilfallltng beyzulegen schuldig seyett. Wie dann auch dazumalen,wenn die Oimmal.
^cken an das Obergericht, oder an Uns selbst einzusenden sind, allemal die corpore
6k>ü6i matermiia, besonders in jenen Fal len, wo die Einsicht der Instrumenten,
Mode ln , Ktatermken :c. zu verläßlicherer Beurtheilung der mehr-und minderen
Boshe i t , der mehr oder minderen Gemeinschädlichkeit nöth ig , annebft auch die
Einschickung thunlich zu seyn besimden w i r d , dieselbe, wie sie sind, allenfalls aber,
da dieses bewandten Umständen nach unnöthig, oder unthunlich zu seyn ermessen
würde, an statt derenselben das rechtlich erhobene vilum rspercum, oder wahrhafte deren-
selben Beschreibung mit - eingeschickt werden solle.

§. 29. N u n folgen auch Beyspiele von Missethaten, so keine leibliche Zci« «equuutm
chen zurückzulassen pflegen, als in Gotteslästerung, welche an G o t t , oder seinen °
Heiligen mit ausgestossen - schmählichen Worten beschiehet; welchenfatts der Richter q
statt des <?orpori8 clellcki die vorhanden untadelhafte Zeugen über die verübte Tha l mHueüri,!t!unt diä5.
mit ihren Umständen eydlich zu verhören, und jenen Fa l l s , da etwann mit einer ^ °""^
geschn'.äheten Bi ldniß zugleich was thätiges fürgegangen, oder die Gotteslästerung
woyl gar zu Papier gebracht worden wäre , die mißgehandelte Bildniß zu besichti-
gen , die gotteslästerische Schrift zu untersuchen, und die hiebey untcrlauffende
Umstände nach Gestalt der Sachen genau zu erheben hat.

§. 30. I n Nothzucht solle das Gericht über die erstbesagte Zeugenverhör
auch anordnen, daß die Person, welche eine ihr angethane Nothzucht vorgiebt, durch
geschworne Hebammen besichtiget, und von ihnen ein umständlich schriftlicher Be-
richt unter ihrem ehehin aufhabend-oder neu abgelegten Cyd darüber erstattet wer-
de, was an der vorgeblich nothgezüchtigren Person, an ihren Kleidern, an dem
0 r t , und Stelle der vollbrachten That zu finden gewesen? wobey auch zu beobach-
ten , ob eine Gewalt aus zerrissenen Kleidern,zerrauften Haaren, gehörten Schrcven :c.
abzunehmen seye? oder aber, ob die beleidigte Person sich alsogleich bey den ih-
rigen von wegen der That beklaget? ob Jemand selbe gesehen ? o b , und aus was
Zeichen man etwann dergleichen Unthat gemerket habe? und überhaupt solle nichts
von allen deme, woraus etwas gründliches dießfalls Hervorscheinen möchte, aus-
zuforschen unterlassen werden.

§. 3 1 . I n Unzucht wider die Natur kann die Vekanntniß desjenigen, so
gelitten , oder mit-gesundiget h a t ; in Fällen aber, wo es ein sprachloses Viehe
wäre, die abgehörte Zeugen, wie nicht minder die gefundene Zeichen, und sonstig-
redliche Anzeigungen zum corpore äel iK i , und Anzeige der That hinlänglich seyn.

§. 5-3. I n Ehebruch aber, wenn es in dem O r t e , wo die lnquilit,«!, vor-
genommen w i r d , nicht wissend, und kündig wäre/ daß der lnquiüt, oder lnqmsl-
M wirklich verhcyrathet seye, ist aus den Kirchenbüchern oder durch Zeugen verläß.

lich
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lich auszuforschen: ob die beinzüchtigte Person verehliget? wo zusammengegeben wor-
den ? wann, und wer Beystände gewesen?

§. 33. Ein gleiches ist auch in dem Laster der Vlutschand zu veranlassen,
daß aus den Kirchenbüchern, oder durch Zeugen vor allem glaubwürdig erhoben
werde: o b , und auf was Weise, und in welchem Grade der Vlutsverwandschaft,
oder Schwägerschaft die Berüchtigte mit einander verwandtet seyen? wie W i r dann

lu quidug ealldmaä §. 54. Hicmit für allgemein verordnen , daß , wcnn die weltliche Obrig-
kmd3ll62m HlicuM ^.s ^ n beglaubten Tauf-Tode«-oder Trauschein von den P fa r re rn , oder ander-
mAimoni^ ' . vol weiten Kirchenvorstehern anverlanget, dieselbe ohne auf die Ursache anzudringen: zu
2et2tem,vel mortem ^ ) ^ Ende dergleichen Urkund zu dienen habe? solche allemal unaufhaltlich hinauszu-

? / ' e ^ geben schuldig seyen. Falls aber gleichwohlen wider besseres Vermuthen dergleichen
Urkunden zu Abbruch gemeiner Wohl fahr t , und Behinderung der Gottgefälligen >
lkx nicht verabgefolget, oder allenfalls die Einsicht der OnxmHl.Kirchenbüchern nicht
gestattet werden woll te, so solle solche Verweigerung ohne Verzug an Unser Qber-
gericht zu Vorkehrung der Abhülffe, und gebührenden Ahndung einberichtet werden,

pro IN. § . 3 5 . Schlüßlichen wollen W i r den Halsgerichten überhaupt eingebun-
sudAAm ^ ° " ? n den haben, daß bey Erhebung des eorpons äeijcki in all und jeden O i m i n ^ F ä l -
eruenäo corpore 6e. len nicht allein auf die Tha t , sondern auch auf die verschiedene der Sache Veschaffen-
f A " " " ' " ° ^ " / ° heit, auf die Umstände, O r t , Zeit:c. sowohl von wegen der T h a t , alsdesTha-
ümu^ti7m w ' ^ ters selbst gesehen werde: indem oft sehr viel darangclegen, ob die That bey Tage
quHiwuem. K cir- oder Nacht, an einem geheiligten, befteytcn, oder nur schlechten O r t e , heimlich,

^ ^ auf offenen Wege, Straffen, oder in des Angegriffenen H a u s , und Wohnung,
mit-oder ohne Gewalt, mit-oder ohne Gehülffcn :c. von einem schon zuvor übel
berüchtigten, oder das erstemal betrettenen , von einem Unsinnigen, Unmündigen,
H e r r n , Bürger , oder Unterthan, D iener , oder Freund, K i n d , W e i b , oder
Mann begangen worden? wie auch, ob der Thäter durch eine auftichtige, und
nicht erdichtete, und verstellte Reu sich etwann selbst angegeben habe, oder aber durch
gerichtlichen Zwang in die InquMjnn,und Gefängniß gekommen seye ? wo annebenS

jtemüt Inditlg 6eU- §. 36. Auch dieß zu merken, daß es bey beschreyten Landdieben, Veutel-
3wmio" "p« ' .m. schneidern, Strassenräubern , und Mördern, so gar um alle schlechte Diebstahle,
wzez inäaLH« bzuä Nauberey, und alte Mördereyen ohne anderweit-habend-erhebliche Ursache sich zu
veu8üt: erkundigen nicht vonnöthen, bevorab wenn man selbe Länge der Zeit halber nicht

wohl erfahren kann, und man sich ohne das der meisten, und größten Thaten be-
reits erkundiget hat. Wiewohlen ansonsten der Regel nach, wenn wider einen Thä-
ter mehrere, die Todesstraffe nach sich ziehende Verbrechen hervorkommen, über ein
jedes, Falls es ohne allzu grossen Zeitverlust beschehen kann, das corpm äelick
erhoben werden solle. Uebrigens ist zwar

^ 6emque, m in §. 37. Auffer Zweifel , daß nur allein den H a l s - u n d Landgerichten m
lum m mor?"a"' Malefizfällen das coipu5 öeijHj entweder selbst zu erheben, oder gestalten Dmgen
corpuz <kliHi pro' nach auf vorgängiges Ersuchen durch anderweite Gerichten erheben zu lassen gebühre,
3wm^uäice"Aui " daß also insgemein den Grundobrigkeiten zu Abbruch der Halsgcrichten diesfalls
levasi polüt. Ll cie einzugreiffen Nlcht erlaubt seye. Zumalen aber sich ergeben kann, daß jezuwellen
dcat. wegen allerhand sich hervorthun mögender Zufallen (sonderheitlich in Todschlägen,

Kindsverthuungen, Vergiftungen, dann dem Selbstmord, wie auch in jenen Fal-
len , wo ein durchreisender Fremdling, oder ein in todesgefahrlicher Krankheit be-
findlicher Zeuge die T h a t , oder derselben nahe Umstände zu bestätigen hat) die Er-
hebung des corporiz äeMj keinen Verschub leidet, mithin alles daran gelegen ist,
womit dasselbe eilends, und ohne allen Zeitverlust erhoben, und beschworen werde,
wo ansonst in dessen Unterlassung entweder die Gelegenheit zn dessen Erhebung entge-
hen, oder wenigstens die Inquisition verzögeret werden würde; als wollen W i r hu-
nut zu Beförderung der Oimm2iien geordnet haben, daß in dergleichen Begeben-
hettcn, wo das Halsgericht ziemlich entfernet i s t , anbey wegen verläßlicher Aus-
forschung der That Gefahr auf den Verzug haftet, auch die Grundobrigkeiten all-
d a s M g e , was zu Erkundigung, und Beweis der That unverzüglich nöthig lst,
vorzukehren nlcht nur befugt, sondern in Kraft dieses Unseres Gesetzes verbunden,
Mach aber denenselben allerdings obgelegen seyn solle, di? erhobene corpora äeMorum,

und



27- §. I. 2. Z. 4. HZ

und die aufgenommene Zeugenaussagen unverlängt an das behörige Halsgericht zur
weiteren Rechtshandlung einzusenden. W o sodann den Halsgerichten, nxnn sich
an Erhebung des c o ^ r n äeückl annoch ein Mange l , oder Gebrechen wahrnehmen
lieffe, m allweg bevorstehet, ein solches entweder selbst zu verbesseren, oder mittelst
der gewöhnlichen Ersuchschreiben den Abgang ersetzen zu lassen.

Siebenundzwanzigstet Artikel
von den Anzeigungen überhaupt, dann insbesondere von

gemeinen Anzeigungen zur Special -

I n n h a l t.
L. 1. Ohne rechtmäßige Anzeigungen kann wi -

der Niemanden Halsgerichtlich verfahren wer»
den.

2. Rechtmäßige Anzeigungen in weme sie be»
stehen?

3. Und woher fie entsprungen?
4. Es giebt entferntere/ nahe/ auch allernach»

sie Anzeigungen;
5. Welche entweder allen Verbrechen gemein,

oder nur gewissen Mißhandlungen elgen find.
s. Dle Anzeigungen müssen entweder an sich

selbst richtig, oder durch ». Zeugen bewiesen
seyn:

7. Wo jealeichwohlen in gewissen Fal len, zu
deren Beweis auch nur ein Zeug erklecklich ist.

8. Wie dann auch solche Anzeigungen durch
Nebenumstinde in eine andere Gestalt veran»

deret, oder wohl gar durch Gegenbeweis ent,
kräftet werden können.

F. 9. Blosse Arawöhmgkeiten, bt.) denen der wuhr-
flbeinliche Zusa<Menhang abgängm, find für
keine rcchtmaßlge Anzeigungen zu haltcn.

F. i o . Einige derenselben können gleichwöylen zu
einem Nebenbehelff der berells vorhanden-
rechtmäßigen Anzeigungen dienen.

§. n . Andere aber, bey denen all vernünftiger
Grund ermanglet, find ganz, und gar ver>
werfflich..

F. « . Was für Anzeigungen zur Inquisition, zur
Gefällgntß, dann zur peinlichen Frag inHv?>
sondere erforderlich seyen? diesfalls wird sich
auf die behorige Orte beruffen.

5. «Z. Von gemeinen Anzeigungen zur Inquisition.

nem.

5. i . ^ h n e rechtmäßige Innzüchten, oder Anzeigungen kann weder mit 5m«
^ ) der 8peei3i. Inquisition, vielweniger mit der Verhaftnehmung, ^

scharffen Frage, oder einer Aburtei lung ftrgegangen werden; r«
es haben demnach die vorhergehend - redliche Anzeigungen gegen eine gewisse Per- °-
son, als vermuthlichen Thäter allemal zu ersterwehnten Maleftzverhandlungen den
Grund zu legen.

§. 2. Rechtmässlge Anzeigungen sind lauter solche Umstände, welche zwi-
schen der begangenen T h a t , und dem Thäter einen schicksamen Zusammenhang ha-
ben, also, daß hieraus ein vernünftiger Argwohn, und Vermuthung entsprünget,
Kraft dero man einen wahrscheinlichen, und zuweilen ganz bündigen Schluß auf
eine gewisse Person, als den Uebelthäter machen könne.

§. 3. Diese Anzeigungen, Argwohn, und Vermuthungen pflegen theils
aus der That selbst, theils aus der Person des verdächtigen Thaters, oder des Be-
schädigten, und sonderheitlich aus den Umständen des O r t s , der Ze i t , der A r t ,
der Gelegenheit, und theils aus anderen Sachen, als von hören sagen, von se-
hen, aus einer Schr i f t , Zeichen, oder einigen Werkzeuge, mit welchem die Unthat
verübet worden, herzurühren, und lassen sich ihrer Unendlichkeit halber nicht eigcnds
bestimmen, sondern es kommet hierinnfalls das meiste auf das vernünftige Ermessen
des Richters an.

§. 4 . I e mehr,je natürlicher, je begreiflicher durch solche sich hervorthuende
Umstände die Verknüpftmg zwischen der T h a t , und dem verdächtigen Thäter sich
darstellet, desto lvahrscheinlicher, und näher wird der Verdacht, und Vermuthung;
dahero auch die Anzeigungen dreyerley sind: nämlich die entferntere, die sehr nahe,

Pe in l . Ger ich tsord . I auch

r<"«ä.

6eUHj
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auch die allernächste. Die erstere sind, welche zwar ö f t e r s , jedoch nicht allemal
auf das Verbrechen zutreffen, sondern zuweilen fehlen, und also hieraus kein siche-
n r Schlusi von der That auf den Thäter gcfolgeret werden kann. Die änderte hin-
gegen sind jene, die mit dem angebrachten Verbrechen meistcnthcils genau verknüpfet
sind, und eben von dämmen entgegm die Person, so hiemit beschweret ist , einen bün-
dlgen Vernmthungsgrund an Händen geben. V o n welch - letzteren Anzeigungen
auch einige, nämlich die dritte Gattung so geartet sind, daß sie als allernächst, und
fast unzweifentlich geachtet werden können, und wenigstens einen halben Beweis
ausmachen.

Item lunt vol WIN. §. 5. Die Anzeigungen sind ferner entweder allgemein , oder sonderbar.
3 7 3 ' "^ " " ^ ° Die gemeine sind, welche sich auf die meisten, und fast auf alle Lasier anschicken,

l l8 rl"p"2. ^ ^, füglich dahin ziehen lassen; die sonderbare aber jene, welche nur gewisse,
und einerley Missethaken anzeigen.

In6jci3 vei per so §. 6. E s ist jedoch nicht genug, daß die Anzeigungen blosserdings angege-
Uquma. vei l^uia. ben werden, sondern sie müsien entweder an sich selbst kundbar, und ganz richtig,

auf erfolgenden Widerspruch hinlänglich bewiesen styn; wesihalben der Halsge-
richten Obliegenheit is t , genau, und wohl Acht zu haben, damit keines von derlcy
rechtmäßigen Argwohnen, Vermuthungen, und Anzeigen ununttrsuchet, und uncrho-
ben bleibe, sondern wo möglich, dieselbe entweder durch einige aus ihrem Mittel
hierzu abgeordnete Gerichtspersonen, oder der Regel nach durch 2. gute, und unta-
dclhafte geschworne Zeugen sicher, und glaublich gemacher werden.

^ 6 comin ttmcu §. 7. W o jcgleichwohlen in gewissen Fällen auch nur ein Zeug zu Erwei«-
"' lbu^m^c'üduz suns der rechtlichen Innzücht genugsam ist. Nämlich erstens : und überhaupt,
UNUH tbiux sl.lflcit. wenn es nur um die lucMlmon , um die Verhaftnehmung, und was dergleichen zu

thun is t , wo es noch nicht auf die scharffe Frage, oder auf eine endliche Verurthei«
lung anzukommen hat; annebst ä n d e r t e n « : der Verdächtige ohnedem eine verwe-
gen-leichtfertige, oder verleumdte Person is t ; oder d r i t t e n s : der Zeug von sehr
grossen Ansehen, und Glaubwürdigkeit; oder v i e r t e n s : die Aussage mit anderen
starken Behelffen unterstützet; oder f ü n f t e n s : so beschaffen i s t , daß gar ein hal-
ber Belveis der Missethat selbst hieraus entstehet; oder da sechsiens: über das
nämliche Verbrechen mehr Anzeigen vorhanden sind, und deren jedes nur durch einen
Zeugen dargethan ist.

^^ve i "pr«x imä §' 8- Wobey anzumerken, daß wegen allerhand darzu stossen mögender Ne>
llU3nä'oquem ölver. benumsiänden, die sonst entferntere Anzeigungen die Eigenschaft von nahen anneh-
lam lpenem 623«. wen, und im Gegenspiel auch die sonst nähere, oder nächste Anzeigungen ihre Kraft
comrarn ^ b 2 ü 3 verminderen, oder durch Gegenbeweise, und erhebliche Einwendungen wohl ganz,
nem enerv^li, vei und gar entkräftet, und abgeleinet werden können, wie es bey dem Beweise des
omnwo euäi ^ 5 Verbrechens, und der Hauptthat selbst zu beschehen pfleget; es ist demnach hiebey

sowohl auf die Person der Zeugen, ihre Tüchtigkeit, V e r h ö r , und Veeydigung,
als derselben Aussage, und d a s , was durch andere Zeugen, oder Gegenbehelffe
darwidcr angebracht w i r d , wohl Acht zu haben, und daraus der Schluß zu ma-
chen : o b , und wie weit der vorkommende Verdacht dadurch abgeleinet, und gerei-
niget worden seye?

I u ^ p <>d3dil"^ ' « ^ ^ Gleichwie aber nach der hieoben §. 2 . gegebenen Erklärung die Recht-
cum aei/ttu nexum Massigkeit der Anzeigungen ihre Kraft , und Wirkung von dem wahrscheinlichen Zu-
lon kälxnt, moie. sammenhang herzunehmen hat , so ergiebt sich im Gegenspiel, daß andergestalte An-

^ - zcigungcn, Argwohne, und Vermuthungen, denen es an vernünftigen Zusammen-
hang, und Wahrscheinlichkeit gebricht, keinerdings ftr rechtmässtg können gehalten
werden.

l«.u c«., ecturgrum a: ^ l ^ ? ^ ^ ' unächtt Anzeigen , und Argwöhnigkeiten sind zweyerley.
l>.« «am.mculi8 m. ^ ' " l g e , die an sich selbst zwar ganz unzulänglich, jedoch zu den schon vorhanden-

>rm>. l«ntm.0'anderwettcn Beweis in etwas beyhülfflich sind; andere hinaeaen / die ihres gänzll-
lubierviuut. chen Ungrundes halber allerdings zu verwerffen kommen. Zu den bcyhülssllchen

Anzeigen gehöret unter anderen all jenes, was von der Gesichtsbildung, Geburt,
^ l , « n . Herkunft, Anverwandschaft,prosess,on, N e l s o n , Leibszeichen, Gemüths-
^ejchaffenyett, Veränderung der Farbe des Angesichts, stammlcnder Sprache,

^ ^ ' wie
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wie auch von Zi t tern, Beben, und dergleichen herrühret. Jetzt bemeldte Umstände
treffen zwar öft trs mit einem Verbrechen zusammen, pflegen aber vielmal zu betrü-
gen, und haben an sich selbst keine rechte Verknüpfung mit den Lasterthaten; sie
machen demnach für sich selbst keine rechtmäßige Anzeigung a u s , sondern sind nur
blosse Nebenbehelffe, und wirken so v i e l , daß ein bereits vorhanden rechtliche An-
zeigung dadurch gestärkct, oder geschwächet werde.

§. 1 1 . W a s sich hingegen nur auf abergläubisch oder zauberische Künste, m»
bluten der entseelten Körpern, Wahrsagereyen, überirrdische Offenbarungen, Aus- ' " ' t t
sage besessener Leuten, oder Gespenstern, öffentliche Paßquil len, und unter verdeck- ^
ten Namen übergebene Beschuldigungen gründet, oder sonst ohne natürlichen Grund, riX o
und Wahrscheinlichkeit angebracht w i r d , kann von Rechtswegen nicht einmal einen ^
Bch'. l f f , um soweniger eine redlich und rechtmäßige Anzeigung ausmachen, und
solle hierauf mit keiner Inquiiman, geschweigens weiters verfahren werden.

§. 12. D a hiernächst der Unterscheid zu wissen is t : was für Anzeigungen <?u,
zur Nachforschung, und was für einige zur Innha f t imng , dann was für einige
zur Tortur nöthig, und erklecklich seyen? so kann zwar überhaupt zur Richtschnur
genommen werden, daß zur blossen äpeeial-inquilmon auch die entferntere, doch
redliche Anzeigungen hinreichend; dahingegen zur anfänglichen Einziehung nahe, und
zur scharssen Frage allernächste Anzeigen, und Vermuthungen erforderlich sind.
W i r haben aber gleichwohlen um den Unterscheid der entfernten, der nahen, und
allernächsten Anzeigungen desto begreiflicher zu machen, somit zu deutlicheren Unter-
richt der peinlichen Richtern, in dieser allgemeinen Halsgerichtsordnung die Sache
dahin eingeleitet, daß zu Ende dieses Artikels die gemeine Anzeigungen zur ln(jui.
wion, dann in dem 29ten Artikel die gemeine Anzeigungen zur Verhaftnehmung,
und endlichen in dem z8ten Artikel die gemeine Anzeigungen zur peinlichen Frage,
und zwar nur Beyspielweise, weilen alle verdachtige Fä l le , und Umstände zu ve-
schreibm nicht möglich; und endlich in dem änderten Theile bey jedwederer Miffe-
that auch die dahin einschlagend-sonderbare Anzeigungen angefuhret werden.

§. 13. Es werden demnach hierorts Beyspicle von gemein.« Anzeigung?« De i
zur Zpeciai inqmlitwn beygerucktt. Wobey vor allem zu merken, daß zur inquili- ' » ^
twn sonderlich gegen herumstreichende schlechte Leute, zu denen man sich der Tyat
wohl versehen kann , so gar starke, und nahende Anzeigungen nicht vonnöryen,
sondern gemeine Vermuthungen genug seyen. Dergleichen sind:

Erstlich: Auch eines einzigen Zeugens Aussage, ob gleich sonsten wider ihn
Bedenken vorfielen.

Andertens: Das gemeine Geschrey, so von etlich-unverdächtig-ehrlichen
Leuten herkommet, und öfters wiederhohlet w i r d , gicbt auch eine gute Anzeigung,
bevorab, wenn der Verdächtige eine solche Person is t , welche auch dergleichen vor
diesem mehr begangen hat , oder derentwegen sehr verdächtig gewesen ist.

Dr i t tens : Wenn ein Thäter auf einen anderen, ohne Frage, güt ig , und
fteywillig ausser der Pein bekennet.

Viertens: Hieher sind zu ziehen alle nachfolgende Wahrzeichen, und Ver-
muthungen zur Gefängniß, und peinlichen Frage: denn eine Vermuthung, so zu
der Gefängniß , und Tor tur genug , ist vielmehr zur tn^mütioa erheblich.

peinl. Oerichesord. 3 2
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28.
AchtMzwmztgsitt A r m

von Wgebung eines Thäters, odervenuncwion.

I n n h a l t.
5 i Die Angebung ber Misscchaten mit ihren Ur- F. i o . Is t der Angeber unverdächtig, und die An»

'hebern eröffnet ebenfalls den Weg zur Inyu i - gebung gegründet, so hat das Gericht der
Ütiou. Ordnung nach zur Inquisition zu schreiten;

« « Rechtmäßige Yenunciationen sind dem Staate F. n . I m Gegenspiel aber die Oeuuuciatiou ent-
nühlich, sollen also den Angebern keinerdings weder alsogleich ganzlich.zu verwerffen,
nachtheilig seyn. F. « . Oder bey scheinbar furgebrachten Anschul-

L Z. Die Angebung ist nothwendig in Ansehen de- digungsgrunden in der nachfolglichen l u q M -
ren zur Aufsicht auf Malefizverbrechen bestelle t ion auf den Angeber, und dessen Beweis
ten Amtspersonen. genaue Obacht zu tragen.

L. 4. Sie ist auch für allgemein nothwenbig, und 5. iZ . Wenn sodann in der Folge die venu!,««-
lieget allen ob, wenn es um begangene Ver> t ion ganz unaegrundet, und boshaft befun»
brechen zu thun, die eine Todes-oder schwer den wurde, ist der Angeber nach aller S t rm-
rere Leibesstraff nach sich ziehen. ge zu bestraffen.

5 z. Welche Notwendigkeit sich auch auf die An- 5. , 4 . Falls sie aber aus gutem Eifer Hergeruhret,
gebung der bevorstehend - gemeinschadlichen und mit wahrscheinlichen Grund versehen ge»
Nebeln verstehet. West, ist der Angeber von aller S t ra f f , und'

5. 6. Die Unterlassung der solch- fällig gerichtli- Unkosten ftey zu lassen.
chen Anzeig ist nach Gestalt der Sachen gemeft 5. 15. Der llenuneignt ist auf sein Verlangen
scn zu bestraffen; insgemein geheim zu halten.

§. 7. Jedoch sind gewisse Personen von der Angc> F. »6. Ein öffentlicher venunciant kann bewand»
bungsschuldigkeit einigermassen enthoben. ten Umstanden nach die Sicherheit für Ge-

F. 8. I n übrigen Malefizfallen beruhet die Ange> walt begehren;
bung auf dem freyen Willen der Angebern. 5. «7. Es kann aber auch det Angegebene in ge»

5. 9. Bey 'joder vorkommenden veuunciation hat wissen Fallen eine Gegen»Kaution , oder
der Richter zuvbrderist auf die Beschaffenheit Schadloshaltungsversicherung forderen;
des Angebers, und auf die Gründlichkeit der 5. 18. Und solle gestalten Sachen nach der Richter
Angebung zu sehen. selbst von Amtswegen auf die Schadlosstel»

lung des Angegebenen fursorgen.

«M. §. I . < ^ i e Angebung, oder venuneiation beschießet, wenn dem Richter
H ) durch Jemanden die Nachricht von einem Uebelthäter hinter-

«n'l iliquiüliolli vi» bracht, oder, da der Thäter unbekannt, allein die That ge-
p^cktul. offenbaret wird. Dieselbe ist eigentlich für keine Anklage, sondern vielmehr ftr eine

Erinner-undErwecklmg des richterlichen Amts zuhalten, mittelst welcher durch an
Hand gegeben-redliche Anzeigungen der Weg zur Inquisition geöffnet wird,

i-ezitim» öenuncig. §. «. Die Erfahrenheit hat bishero gezeiget, daß wegen der denen förmli-
lubw1«'nm)?^cu" ^ k " Anklagen anhängigen Unkosten, Gefahr, und anderer Beschwerlichkeiten sich
ktionibug flivati«.' nicht leichtlich Jemand zum öffentlichen Ankläger aufzuwerffen getrauet habe; und
A ^ i pubuca lunt W i r sind eben aus gar erheblichen Beweggründen solch - peinliche ?nv2t-Anklagen

exilläe ^ben ^r t . 24. gänzlichen abzuthun, und aufzuheben gerechtest bewegen worden,
u« pr». Nachdem aber zu Erhaltung guter Ordnung, allgemeiner Sicherheit, und des

N2lc,tur. öffentlichen Ruhestandes dem Staat daran gelegen, daß verborgene Mißhandlun-
gen entdecket, und zur gebührenden Straffe gezogen werden, so bleibt aüsser Zwei-
f e l , daß rechtmäßige venuncwionen, oder Angebung der Malefizverbrechen aller-
dings für gemein-nützlich, und löblich anzusehen seyen, folgsam Niemanden an seinen
Ehren, Gewerbschaften, oder sonst im mindesten nachtheilig, und schädlich seyn kön-
nen. Dahingegen solle der?lngeber in den bchörigen Schranken einer rechtmasstgen l)e>
nuliejZtion verbleiben, und den Angegebenen in seiner Schrift-oder mündlichen An-
gabe nicht gleich selbst zum Exempel: einen Schelmen, D ieb , Betrüger, und der-
gleichen benennen, sondern nur lediglich das reine k a K u m , und die Anzeigungen
des angeblichen Verbrechens vorbringen, und wie weit sofort der Angegebene hier-

Ne«n«l2 e» 6e ' " " ^ ^ " ^ ftyn möchte, der richterlichen Erkanntnuß allein überlassen,
nuncwio lelpeHÜ. . §» 3. Die Angebung der Malefizverbrechen ist entweder nothwendig, oder
«MciHlium, <Mu, sreywllllg. Nothwendig ist sk in Ansehen all-Unserer Gerichtsstellen, und Aem-

te rn ,



2 8 , §' 4 . Z. b. 7. 8 '

cm«tern, dann der ihnen untergebenen Amtspersonen, als Nlcal - Beamten, Aufse-
hern, Uebcrreitem, und dergleichen, denen die Aufsicht auf gewisse Mißhandlun-
gen, und Gesctzübertretttmgen/ und die nachfolglich - pftichtmässlge Anzcig von
Amtswcgen oblieget. Würde aber von derlei) Amtspersonen die schuldige Anzeige
unterlasse», so ist ihre Fahrlässigkeit, besonders wenn hiebcy eine Gunst, G a b ,
oder heimliche Verständniß unterlauffete, von der Behörde gestalten Sachen nach
wohl empfindlich zu bestraffcm

§. 4 . Nothwendig ist selbe weiters, und zwar für allgemein in Absicht
auf jene Missethaten, welche nach Unseren Gesetzen eine Todes - oder schwerere
Leibsstraffe auf sich tragen, und eben von darumen als größere, somit dem Staat ce^n7.^'uoÄ ^
um desto schädlichere Mißhandlungen nicht zu verschweigen, und andurch der Straffe UH« p ^ w mumz.
zu entziehen sind. W i r wollen demnach durch diese Unser-gesctzgebige Verordnung,
wovon bereits obett ^". 24. F. 4. eine vorläuffige Anerwchnung beschehen, allen Un-
seren Unterthanen, und Landesinnsassen, sonderheitlich aber den Grundobrigkei-
ten, Gemeindevorstehern / und obrigkeitlichen Beamten hiemit alles Ernstes auf-
erleget haben, daß selbe, sobald sie eine begangene Missethat von vorbemeldter
Beschaffenheit in Erfahrung bringen/ ein solche alsogleich,und ohne Verschub nebst
dem etwann wissentlichen Thäter / und allen Umständen bey dem behörigcn Hals-
gericht , oder allenfalls, da dieses zuweit entfernet wäre, bey ihrem ordentlichen
Gerichtsstand zur weiteren Kundmachung an das betreffende Halsgericht anzugeben
verbunden seyn sollen, damit solchergestalten die Inquisitionen desto verläßlicher, ge-
schwinder , und wirksamer vollführet werden mögen.

§. 5. Welche gerichtliche Anzeigungsschuldigkeit nach der bereits oben ^re. Yu« «^em äenun-
5.5. i z . und 14. gegebenen Anleitung sich auch von allcn zwar lvirklich noch nicht
verübt - jedoch wahrscheinlich bevorstehend - gemeinschädlichen Uebeln, und Mißhand-
lungen (wenn der hievon Wissenschafttragende solche für sich selbst zu verhinderen
sich ausser Stand befindet) zu verstehen i jk

§. 6. Würde aber Jemand durch vorschliche Verschweigung einer solch-be-
vorstehend - oder schon vorgegangenen Missethat, und des ihme bewußten Thäters ,
dieser allgemeinen Schuldigkeit erweislichermassen zuwider handle», so solle derselbe
jenen F a l l s , wo auf die Verschweig - und unterlassende Angebung / oder Verhee-
lung eines Verbrechens durch Unser Gesetz eine eigene Straffe ausgeworffen is t , hie-
mit gesetzmässlg beleget; jenen Fal ls aber, wo wegen der Anzeigsunterlassung in
Unserem Gesetze nichts besonderes geordnet is t , willkührig nach Maß der hiebet) un-
terwaltenden Gefährde, S c h u l d , oder Fahrlässigkeit gestraffet; anbey, wenn an-
durch die Nachforschung auf die T h a t , und den Thätcr beschwersamer, und kostba-
rer gemacht worden, auch auf den Unkostenersatz der Bedacht genommen, oder von
dcm Halsgericht gestalten Sachen nach, da etwann befreyte Personen sich dießfallS
verfänglich gemacht hätten , der Vorfa l l unmittelbar an das Obergericht zur weiteren
Vorkehrung einberichtet werden.

§. 7. Wobey jedoch zu merken, daß von solcher Angebungsschuldigkeit (aus-
ser des Lasters Unser-beleidigten Majestät/ des Hochverraths, uud einer landesge-
fährlichen Auf ruhr , wie auch ausser deren wahrscheinlich bevorstehend-gemeinschädli- ximV' leem"f h c h f h , ch ss h s h c h sthgch
chcr Uebeln, und Mißhandlungen) m all anderen Verbrechen die Blutsverwandte 3 f ^ ^
bis auf den dritten, und die Verschwägerte bis auf den änderten Grad einschließlich, ° e " -
'«gleichen auch die Eheleute hiemit ausgenommen, somit in dem blossen nicht-Ange-
bungsfall einer schon begangenen Miffethat weder zur Verantwortung, noch zur
Straffe gezogen werden sollen.

§. 8. Freywi l l ig , oder w i M h n g ist die Angcbnng in a ^
fällen , wo keine Schuldigkeit darzu verbindet, als erstlich : in kleineren Ver- ^ i ^ w ^ w ^
brechen, worauf keine Todes - weder eine schwerere Leibsstraffe verhänget ist ; lem ü
ander rens : wenn die Oenun«2tic)n von Anverwandten, die von der Angebungs-
schuldigkeit enthoben sind, vorgenvmmen w i r d ; oder d r i t t e n s : wenn in einem
Verbrechen die T h a t , und der Thäter bereits gerichtlich kund geworden, somit die
Angebungsschuldigkeit andurch schon aufgehöret ha t , und glcichwohlen Jemand zu
mehrerer Ucbenveisung des Thäters neue Veschuldigungsgründe fteywittig einbringet.

Z 3 § - 9 -
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m.i cienmiciätic). §. 9. Bey einer durch den Beschädigten, oder Jemand anderen vorko.w
joäex pr-rpriml3 ^^nden Uenun«2tion, sie seye sodann nochwendig, oder fteywtllig, hat das Hals-

7 " ? a gericht hauptsächlich zu beobachten, e r f t ü ^ : ob dcr-Angeber eines ehrbaren Ty l ln ,
pul.- und Wandels ftp? mit dem Angegebenen mcht m Feindschaft stehe, und also se,-

ne Angcbung aus rechtem guten Eifer herkomme ? a n d e r t e n s : muß die l ) o n u ^ .
eion redlich-und glaubwürdige Anzeigungen in sich haben; und ist der Angeber
schuldig, alle ihme bewußte Umstände der begangenen Missethat, des O r t s , der
Ze i t , und dergleichen, auch alle zu Uebersichrung des etwann zugleich namhaft ge-
machten Thäters dienliche Nachrichten, und Vehelffe getreulich an Händen zu ge-
ben. Annebst ist er auch schuldig, gestalten Dingen nach, wenn etwann der Be-
weis in anderweg abgangig, und sonst nichts bedenkliches wider seine Person vor-
fa l le t , auch die Wichtigkeit der Sache es also erheischet, folgsam aliemal nach
vernünftigen Erachten, und Befund des Richters seine Angebung , und Aussa-
ge eydlich, oder, da der Angeber zu solcher venuncjuticm von Amtswegcn verpflich-
tet , und zu seinem Amte schon überhaupt beeydet w ä r e , unter seiner aufhabenden
Amtspflicht zu bestattigcn.

§. i o . Befindet sich n u n , daß der Angeber keinem Verdacht unterworffen,
hie Angcbung einen guten Grund habe so hat der Richter hierüber zu

8i öennciam lw §. i . B e f i t sich , ß g ch ff,
spicwnecaret^öe. unh haß hie Angcbung einen guten Grund habe, so hat der Richter hierüber zu-

vörderist auf die Richtigkeit der That nachzuforschen, anbey die gegen den Angege-
mqmlmo mc!«)2näH benen, oder sonst vermuthlichen Thäter vorgekommene Anzeigungelt behörig zu er-

heben, sodann zu dem gesanglichen VerHaf t , wenn hierzu rcchtsgenügliche Ver-
nmthungen vorhanden sind, fürzuschreiten, und weitershin nach Ordnung des in-
quilitions - Proceß fürzugehen.

a 2PP2- §. 1 1 . Aeufferte sich im Gegenspiel gleich anfangs , daß die DsnimeiItian
^ n e m v ^ o m L aus unchristlichen N e i d , Haß , Rachgier, boshafter Vermessenheit, oder aus
uo r^iclilt. blojser Gewinnsucht, oder auch von schlechten, Übel berüchtigten Leuten herrühre,

anbcy die Angcbung selbst mit keinem wahrscheinlichen Grund versehen scye, so ist
dieselbe nicht allein nicht anzunehmen, folgsam auf eine solch-ungegründete Ange-
bung weder Inquisition, minder die 33erhaftnchmung des Angegebenen zu veranlag
sen, sondern noch darzu der oenuneiant nach Beschaffenheit der Sache, und des zu-
gemessenen Unrechts zu bestraffen.

§' l 2 . D a aber gleichwohlen solch - beträchtliche, und wahrscheinliche Um-
lpecwsiz, zcwütt« stände angebracht würden, welche das Halsgericht zu Vornehmung der 3 ec.'Ä-
o.mäem. leä öeuun- Inquilttion, und ctwann auch zu Verhängung des gesanglichen VerHafts (besonders
a^msu ä ! ! A t 3 wo etwann die Cntweichung des Beschuldigten zu besorgen stünde) billiger Dingen

dl bewegen könn tenso hat der Richter auf d s V d ä c h t i O t e s Thun
chg schdigten zu besorgen stünde) billig g

bewegen könnten, so hat der Richter auf des Verdächtigen Oenuncmntens T h u n ,
und Lassen genaue Obacht zu tragen, und denselben zum Beweis der angefahrten
Anschuldigungsursachen zu verhalten. Würde hierauf der venuncmnt, auf dessen
vorgeschützte Schemgründe Jemand inqmriret, oder wohl gar gesanglich gesetzet wor-
den , binnen der ihme anberaumenden Frist die angegebene Anzeigungen nicht wahr-
haft machen, weder die anerbotene 3eugen darstellen, so ist der Angegebene (wenn
auch das Halsgericht von Amtswegen wider ihn nichts beybringen kann) von der
in^u stwn, und dem Vcrhaft zu entlassen, anbcy ihme von dem Angeber eine voll-
kommene Genugthuung zu verschaffen.

7 3?^ §' ' 3 . Und da fth etwann aus dem Verlauf der Sachen hervorthäte, daß
,...:? comp«rt2 tue- die venunention muthwi l l ig , fälschlich, und aus bösem Fürsatz angebracht worden,
N5, cer.uncigtor c>m- so ist nicht anzustehen, daß solchen Fal ls der Angegebene led ig , und muffig zu spre-
cnäu8e^ ^ l a c h e n , dahingegen der vcrläumderische Angeber in Abtrag der Schmach, Schäden,

und Unkosten zu erkennen, annebst bewandten Umständen nach wider den oenuucmn-
ten als einen boshaften (^lumlnanten erimmalitös zu verfahren, und emvßndlich zu
bestraffen seye.

Vklö «je-»"!,. §. 14. Wenn endlichen die llenuncwion so beschaffen, daß zwar hiemit zu
r ^ e r i ? " v3^e Uebmveisung des Angegebenen nicht aufzukommen, weder die Vermuthungcn zu Vor-

lilm.jMx.8 »räumen, nehmung der Tortur zulänglich wären, jedoch der sonst unverdächtige Angeber gleich,
c w ^ n c c ' p ^ ' " " ) l e n redliche, und scheinbare, zur Inquisition. und Innhaf t i rung rechtsgenügliche
noc llimtuum lesar' Ursachen, und Anzeigungen beygebracht, und erweislich gemacht hätte; um somehr
ciu«^i lud^ck»t weNN

, . . . : ?
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wenn bey gememschadlichen O n i m M . Vorfällen die nothwendige Anzeige aus löbli-
chen Eifer beschehen, solle der Angeber weder gestraffet/ weder in die Unkosten er-
kennet werden.

auch auf Verlangen des Beschuldigten den l^nunciZüten zu offenbaren. Jedoch je
nen F a l l s , wo sich in der Folge die D«luneiatjon falsch, oder ganz ohne Grund be-
findet , ist der Richter schuldig den venunemnten kund zu machen, damit der zur
Ungebühr Angegebene seine Entschädig und Genugthuung entgegen demselben ersu-
chen könne.

§. l 6 . E in öffentlicher, oder sonst ktndgewordener Angeber ist auf jenen 5i
F a l l , da der Angegebene ihme gedrohet, und mit gutem Grund zu befurchten wäre, ^
daß er die Drohung durch sich, oder durch andere ins Werk setzen möge, wohl
befttgt eine Sicherheit für Gewa l t , das is t , eine genügsame Gchadloshaltung durch
Bürgen, oder Pfänder, oder in deren Abgang eine solche Versicherung mittelst ei-
nes körperlichen Eydes zu begehren.

§. 17. Es solle hingegen dem Angegebenen gleichfalls unverwehrt seyn, incerti«c,Kbu«eti-
eine dergleichen Versicher-oder Verbürgung wegen seiner künftigen Entschädig und ««<knuQci2t<, ^ u
gebührenden Genugthuung, jedoch nur in nachstehenden 2 . Fällen anzuvcrlangen, ^
wenn entweder erstens: der Angeber die zu Beschuldigung des Angegebenen ange-
rühmte Beweisgründe binnen 3. T ä g e n , oder allenfalls in der ihme gerichtlich an-
beraumenden Zeitftist beyzubringen muthwillig verzögerte, oder änder ten« : wenn
der Angegebene gleich anfangs mit guter Wahrscheinlichkeit darzeigete, daß die U«
nupeiHtion falsch, und boshaft wider ihn angebracht worden. I n welch-beeden
Fällen ein unangesejsener Uenunciant auf Begehren des Angegebenen eine nach
Ermässigung des Richters genügsame Kaution, oder Versicherung mit Bürgen , oder
Pfänder zu leisten schuldig ist: in dessen Entstehung aber solle derselbe bis zu Aus-
gang der lnquiütian in guter sicherer Verwahrung angehalten werden.

§. 13. Fal ls aber der Oenuneiant dem Angegebenen nicht kund, oder zwar
kund wäre , jedoch E in fa l t , oder Verzagtheit halber er sich gegen demselben nicht
zu helssen wußte, und sodann in dem Verlauff der Inquisition sich einerseits die Un-
lchuld des Angegebenen, und anderseits von Seite des oenuneiMens eine boshafte
Vesiäunldungsabsicht sich ziemlich wahrscheinlich veroffenbarete, solle Ver Richter von
Amtswegen bedacht seyn, von dem unangesessenen Dsnuncül! t e n , wie vorbemeldt, eine
genügsame Schadloshaltungsversicherung abzuforderen , u n d , da er solche nicht lei-
sten wol l te, oder könnte, denselben mitlerweile bis zu Austrag der Sache in Ver-
Haft zu nehmen, damit sofort entgegen einem falschbeftndenen Angeber, wie obge-
ordnet, mit der gebührenden Straffe fürgegangen werden möge.

Neun-
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Renmndzmnzigser Alllkel
,ä « ^ ' ^ von der gesanglichen Einziehung, und denen hiezu erforder.

lichen Anzeigungen.

incarceraeiono

I n n h a l t.
Voranmerkung : Daß nachfolgend-allgemeine Maßregeln von Gefangenneh-

mung der Uebelthatern den besonderen Landesfrepheiten unabbrüchig seyn
sollen.

z. l . Alsbald die speclal.Inqullltls'n Platz greiffet, 5. 8. Ausser es würde in kleineren Verbrechen sse-
ist zugleich der Bedacht zu nehmen: ob auch mand i n frischer 3hat erwischet, oder man
zum gesanglichen VerHaft fürgeschritten wer- hatte von der eigentlichen Beschaffenheit der
den könne? That , und des ThätrrS noch keine genugsam»

L. «. Ware keine genügsame Ursach zur Gefängniß, Nachricht.
jedoch sonst ein rechtlicher Verdacht gegen Ie< 5. 9. Die Kaution oder Verburgung ist zwar m
wanden wegen des begangenen Verbrechens Abwendung des bevorstehenden Arrestes in
vorhanden, so ist wider denselben gleichwohl kleineren, kelnerdjngs aber in grofferen Ver-
len die iüymütiou ausser des VerHafts vorm- brechen zuläßig,
nehmen. 5. 10. Wenn aber Jemand in wirklichen VerHaft

L. Z. Welchen Falls es von des Richters vernünf- sich schon befindet, kann auch in kleineren
tigen Gutdefund abhanget: wie er solche In- Verbrechen dle anerbietende <^uüan nicht
<zuisltiou ein - oder anderen Wegs einzuleiten allemal davon entledigen,
habe? F. 11. Die O u t i o n . oder Stellungsversickerung

F. 4. Wenn es aber auf Innhaftirung eines ver< ist von dem Rickter auszumessen, hat durch
dachtigen Thaters ankommet, ist vor allem «Pfand, oder Bürgschaft zu beschehen, und
ein Unterscheid zwischen den Personen zu wird auf ungehorsames Ausblechen verwirket,
halten. 5. 12. Endlich werden die gemeine AnMUluel l

F. 5. Gemeine, sonderlich unangesessene streichen- zur Gefangennehmung beysplelweis angcfuhret.
de Leute mögen unbedenkllch m VerHaft ge- F. 13. Wegen deren bey jeder Mlssethat vorkauend'
nommen werden. besonderen Anzeigungen aber ist m dem an»

§. 6. Adeliche, oder sonst wohlverhaltene, und derten Theile nachzusehen. .
unverleumbte Personen sind nicht sogleich mit 5. 14. Ob, und welcheraestalten übrigens dle Frey-
wirklichen Arrest zu belegen: ung den Missethälern gegen ble VerHaft»

F. 7. Besonders in kleineren Verbrechen, wenn mümung zu statten kommen möae? wird stch
der Angeschuldigte genugsam angesessen, oder auf die anderwelt gesttzgeblge Ausmessungen
sogleich Bürgschaft leistet'. berujftn.

i r sind gnädigst nicht gemeinet durch das , was in gegenwärtigen Artikel von
Gefangennehmung der Uebelthätcrn geordnet w i r d , jene besondere Freyhel-

t .c pw.clwuntt,r " " , welche in einigen Unserer Erblanden wegen Ausbürg - und Verstrickung
l r ivi i^l i , locunm! auf T r e u , und Glauben gewisser in einem Verbrechen befangener Personen wohl
s«mcu!.nbu8 uon hergebracht sind, abzuthun, und aufzuheben, sondern es werden hierorts die allge-
^ w ^ n . ^ l w Maßregeln: wie es mit gesanglicher Einziehung der Misset lMrn zu halten

seye? nur überhaupt, somit denen ein-oder anderländigen besonderen FreyheiM
ganz unabbrüchig zur gesetzlichen Richtschnur vorgeschrieben.

Dum inquilltio lh«. §. l . Wenn es eines begangenen Verbrechens halber mit dem corpurs 6e-
!jcki seine Richtigkeit hat, anbey redliche Vernmthungcn entgegen eine gewisse Per-

1-2°.ä e«ptu. W , daß selbe der Thäter seye, vorhanden sind, so ist nach Maßgab des 24ten
procecil P<M? Artikels andurch zur 8pecl2i.!l^uizitl0n der Weg eröffnet. E s ist aber hiebey zu-

gleich allemal der Bedacht zu nehmen, ob auch genügsame Ursachen furwalten,
Kraft deren solch - verdächtiger Thäter von Rechtswegen in gefänqlichen VerHaft mö-
ge gebracht werden.

§. 2. Falls keine rechtsgenügliche Anzeigungen zur Gefängniß sich vorfin«
' den, oder da die Sache sonst so beschaffen wäre, daß der verdächtige Thäter aus

emer anderen rechtlichen Ursache ( wie gleich hinnachfolgen wird) mit dem Arrest ver-
werden mußte, so ist die K p e ^ l - l m M t . o n alcichwohlcn wider denselben,

jedoch
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jedoch dergestalten vorzunehmen, daß der Angeschuldigte wahrender Untersuchung
auffteyen Fuß sich verantworten könne.

§. 3. E s beruhet solchen Fal ls auf dem vernünftigen Ermessen des Rich,
ters: welchergestalten er die Inquisition gegen dm Verdächtigen einzuleiten für gut be-
finde? immassen ein solches bewandten Umständen nach auf verschiedene A r t beschehen w
kann: da entweder der Verdächtige persönlich vor Gericht geforderet, daselbst über ri
die ihme vorhaltende Fragstücke verhöret, und sofort gegen ihn mit der inqmlmou
gemeiner Ordnung nach weiters fürgegangen; oder aber demselben über die ihme zu-
stellende Anzeigungen seine schriftliche Verantwortung einzubringen auftrleget; oder
endlichen einer darzu bestellten Amtsperson gegen selben wegen des ihme zu Last gehen-
den Verbrechens eine ordentliche Klage anzustrengen aufgetragen wird.

§. 4 . Damit aber hierinnfalls eine Richtschnur vorhanden seye: in welchen
Fällen ganz unbedenklich, und in welch anderen Fällen nicht so leicht, oder gar
nicht zur Verhaftnehnmng der verdächtigen Thätern geschritten werden möge? so ist
vörderist in Acht zu nehmen / daß ein vernünftiger Unterscheid zwischen den Perso-
nen zu halten seye.

§. 5. Dann , wenn es um eine gemeine, besonders unangesessene, streichende,
oder wohl gar um liederliche, und übel berüchtigte Leute zu thnn ist , wo man sich
der Entweichung zu besorgen h a t , deren kann man sich unbedenklich auch aus gerin-
geren Verdacht, und wo man noch in Zweifel stehet, sowohl in gröfferen, als klei- <
neren Verbrechen gesanglich versicheren. Jedoch solle das Gericht bey einer vorzu, ^" ' ^ ""'
nchmenden Gefangennehmung diejenige, welchen selbe aufgetragen w i r d , dahin an-
weisen , daß der Angegebene, und Verdächtige mit Glimpf ohne sonderbare Ge-
wa l t , und Gefahr dessen Lebens zur Haf t gebracht werde.

§. 6 . Dahingegen adeliche, oder in einigen Unserer Erblanden besonders
befteyte, oder sonst ansehnliche, und unverleumdte Personen, welche von männig-
lich für ehrlich gehalten werden, bey denen auch keine Gefahr des Austrettens vor-
Händen, die sollen (ausser es wäre eine grosse Missechat) insgemein nicht sogleich
in wirkliche Gefängniß geleget werden. Und sollen hierinnfalls die Richter eine ver-
nünftige Mäßigung gebrauchen, damit sie sich mit Innhaftirung der Uebelthatem
weder säumig erfindet lassen, und dadurch Gelegenheit zur Entweichung geben;
weder gegen sonst ehrliche unverleumdte Leute gar zu voreilig fürgehen, und denenscl-
ben andurch unnöthiger Weise Schand, und S p o t t , auch öfters groffe Versäumnis;,
und Ungemach an der Gesundheit verursachen. Allenfalls aber, wenn wegen der I n n -
haftirung ein Zweifel vorfiele, sollen die Halsgerichten alsogleich, und in der Ge-
heim ihres Verhalts halber bey dem Obcrgericht die rechtliche Belehrung einhohlen.

§. 7. Zu mehrerer der Sache Erläuterung ist zu merken, daß in kleineren
halsgerichtlichen Verbrechen , die keine Leibs-oder Lebensstraffe auf sich tragen,
wenn der Beschuldigte genugsam angesessen, oder ein unangesessener gleich alsobald
hinlängliche Verbürg-und Versicherung leistete, wider sonst wohl verhaltene, und ^
bekannte Leute mit der gefänglichen Verhaftung gar nicht fürzugehen seye: wo nicht um,
«twalm die Gefängniß zur Straffe selbst vorgenommen wird. Ane-m mox p ^

§. 8. Wenn sich aber gleichwohlen in solch-ringeren
ergäbe, daß Jemand auf frischer T h a t , oder in der Nachsetzung betretten würde, lUHis mwon
und er ttwann bey unterbleibender Handvestmachung der That nicht wohl überfüh-
ret werden könnte, oder wenn nicht gleich wissend wäre, ob er genugsam angesessen?
oder ob er eben derjenige,für den er sich ausgiebt, wirklich seye? oder da ungewiß
wäre, ob nicht vielleicht nach Gestalt der unterlauffenden Umständen eine Leibsstraffe
auf das Verbrechen ausfallen dür f te , oder da der Thäter sich heimlich versteckt
hielte, und nicht wollte antreffen lassen; oder da etwann ein sonst zwar geringeres
Verbrechen mit besonders ärgerlichen Nebenumständen begleitet wäre, und derglei-
chen; so können in so beschaffenen Fällen nach vernünftigen Erachten des Richtcrs
auch sonst unverleumdte Leute gar wohl in den Kerker verschaffet, oder gestalten
Dingen nach mit Hausarrest beleget, oder sonst in einem ehrlich-sicheren Verwah-
rungsort bis zu weiterer Erkundigung angehalten werden.

P c i n l . Ger ichtaord- K §. 9- Die
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« .e<ziKuw §. 9. Die C2ut',on,oderVersicher-und Verbmgungist demnach, wie hier-
2ä " v e r l e i m m' oben §. 7. gemeldet, in kleineren Verbrechen, zu Abwendung des Arrestes M ä ß i g ,
carcentionem ln l«. ^ h wirket, daß eine sonst wohl verhaltene Person wegen einer ihr zu Schulden ge-
I « ^ ö w33 henden Mißhandlung sich auf freyen Fuß ausfichren möge. Dahingegen in gröffe-
üHis capitzUdu« r^n Missethaten, die eine Todes - oder schwerere Leibesstraffe nach sich ziehen, ins?
xennilkolt. ^^^^ (nämlich ausser dem Fal l einer besonderen Landesfteyheit) keine ciautio»,

oder Versicherung/ohne Unser-allerhöchst-ausdrückliche Verwilligung statt haben,
sondern der Thäter ohne Unterscheid der Person allemal in gesanglichen VerHaft
gebracht werden solle. Wie denn auch in solch-schwereren Verbrechen nach der be-
reits oben ärt. 19. §. 24. 2F. beschehenen Anordnung Iedermänniglich gestattet,
und seinermassen obgelegen ist , kundbare Thäter handvest zu machen, und selbe
softrt zum behörigen Gerichtsstand einzulieferen.

mc»rcel2tio. §. 10. Um so weniger solle ein Thäter , der allschon in VerHaft gerathen ist,
ptims KHam jy solch > schwereren Verbrechen, die an Leib, und Leben gehen, gegen einer Caunon,

c S n u ^ m wie selbe immer Namen haben möge, wiederum losgelassen werden. J a auch in gerilp
ex levwri autem geren Verbrechen, wenn der Thäter sich bereits in VerHaft befindet , der That

6que<^c2^ ^ ^ überwiesen, oder dieselbe sonst kundbar w ä r e , solle man bcvorab nahe vor
pe6e se'äe- dem Uttheil Niemanden auf caution auslassen. Wenn aber in dergleichen gerin-
pn«lt. g ^ n Verbrechen sich der Proceß in die Länge verziehen möchte, kann man den Ge-

fangenen gegen genügsame Bürgschaft, und Skllungsversicherung bis zu dem Ur-
thcil aus der Gefängniß entlassen.

60 ûckcio se §. I l . Die cuutwn, oder Versicherung, Kraft dero der Angeschuldigte
! r ^ i l l ^ ^ ^ verbinden ha t , von bannen nicht zu entweichen, sondern auf allmalige Für-

. l?P iz ;nor2^ ladung sich persönlich vor Gericht zu stellen, solle mit tauglicher Pfand-oder
vel KäeMcle» pl«. Pürgsthaft geleistet, vorhero aber von dem Richter nach Gestalt der Sachen auf
lkus» cü ^ y gewissen Geldbetrag ausgemeffen werden. Würde sodann der lnqmA in der

ihme gerichtlich bestimmten Frist sich nicht stellen, sondern ungehorsamlich ausblei-
ben, oder wohl gar flüchtigen Fuß setzen, so solle der andurch verwirkte (Julians-
Betrag ohne weiteres eingetrieben, und der Ueberschuß, so nach Abzug der Schä-
den, und Unkosten verbleibet, auf A r t , und Weise, wie oben ^.rc. 8. F. 8- geord-
net worden, verwendet, auch noch über dieß der Thäter in Betrettungsfall mit
der auf sein Verbrechen ausgesetzten Straffe beleget werden.

3tw^ca?f/nemö ^ ^ ' 3umalen aber zur gesanglichen Einziehung vor allem erforderlich,
mcarceranäug üt . daß man hierzu genügsame Anzeigungen habe, als werden derenselben einige gemeine
2öäucuutur comnm Beysviele, die fast bey allen Lastern eintreffen können, hier angeführet, als
niora st st ff , h g f h ,

Erstens: Wenn der Verdachte ein solch - verwegen - oder leichtfertige Person,
von bösen Lemnuth, und Gerücht is t , daß man sich der Missethat zu ihme versehen
möge; oder

Andettens: Da er dergleichen Missethat zu üben sich vormals unterstanden,
«der wirklich geübt, und man ihne derselben glaubwürdig bezögen.

Drit tens: Wenn er an gefährlich und zu der That bequemlichen Orten,
oder Zeiten gefunden worden.

Viertens: Wenn ein Thäter in der T h a t , oder dieweil er auf dem Weg
darzu, oder davon gewesen, gesehen worden, oder ein solche Gesta l t , Kleider,
Wa f f rn , P fe rd , und anderes habe, als wie der Thäter bemeldtermaffen gesehen
worden.

Fünftens: Wenn der Verdachte bey solchen Leuten, die dergleichen Miffe-
that üben, Wohnung, oder Gesellschaft hat.

Sechstens: Wenn er des Beschädigten Fe ind, und grosscr Mißgsnner ge-
wesen, chme vorher gedrohet,oder aber einen grossenNutzen an derMissethat zugc-
wartenhat.

Siebentens: Wenn ein Verletzter, oder Beschädigter aus guten Ursachen
Jemanden du Mifftthat selbst zeihet, darauf stirbt, oder es bey seinem Eyd be-
theuret.

Achtens: Wenn Jemand einer Missethat halber flüchtig w i ld .
Neun-
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Neuntens: Wenn ein Uebelthäter auf einen andern in-oder ausser der gut-
oder peinlichen Frage bekennet, von welchen die Uebelthat wohl zu vermuthen, er
auch derentwegen in Verdacht, oder Geschrey ist. Um so weniger ist

Zehentens : M i t der anfänglichen Einziehung anzustehen, wenn ein unta-
dclhafter Zeug auf Jemanden, daß er der Thäter seye, von eigenen Wissen aus-
gesaget. W.e dann auch

Eilf tens: Jenen F a l l s , wenn der Thäter sich selbst freywillig angegeben,
und keine Sinnverruckung bey ihme zu verspüren is t , derselbe auf sothane Angab
gesanglich angenommen werden solle. Ueberhaupt aber ist

Zwölftens: Anzumerken: daß, im Fal l der Richter noch nicht gar genüg-
same Anzeigungen zur Verhaftung hät te, doch deren innen zu werden verhvffete, er
sonderlich bey solchen Leuten , denen der Arrest, oder Gefängniß an ihren Ehren
verkleinerlich is t , von weiten auf dieselbe steisstg Achtung geben lassen solle, damit
sie mitlerzeit nicht entrinnen mögen.

§. i z . Was endlichen in einer jedwederen peinlichen Sache für absonder- vs
liche Anzeigungen zur Gefangniß erforderet werden, ist in dem änderten Theile bug, quZe 26
dieser Halsgerichtsordnung (wie schon oben ^.rt. 27. 5. 12. gemeldet worden) an ^ A H ?
seinen beyörigen Orten zu finden.

§. 14. Ob übrigens, und in was für Fallen den Uebelthätern die Zu- A ^ «ua
fiuchtnehmung in geweihete, oder andere befteyte Orte zur Sicherheit gegen gefang? cankußwm 26
liche Einziehung vorträglich seyn könne? dieserhalben sind sowohl von Unseren lob-
lichften Vorfahren, als von Uns selbst zu Beschränkung der dem gemeinen S
sehr schädlichen Zufluchtsorten, und sogenannten Frepungen zerschkdene heilsamste
Anordnungen allgemein kund gemachet, und darinnen der masigebige Unterricht,
welchergestalten sich lklscre Gerichtsstellen, und Obrigkeiten, auch gesammt - Unsere
Unterthancn, und Innsassen in derley Vorfallenheitcn zu verhalten haben, zu ih-
ren unverbrnchigen Nachverhalt vorgeschrieben worden: wobey W i r es dermalm,
bis W i r Uns ferners hierüber gerechtest entschliessen werden, einstweilig bewenden
l s s

Dttßßlgster A t l t l e l
was nach der Verhaftung zu thun?

I n n h a l t.
5- i . Nach tcr Einziehung ist zuvörderist auf ge- F. 3. Wenn er einige vorbringest sich von Ge>

naue Durchsuchung des Thatcrs, und auf richtswegen um terenselben Wahrhafngkelt al-
die lummgrische Verhör fürzudenkcn. sogleich zu erkundigen.

5. » . I n welchen Fallen die Aussuchung, ober V i - §. 9. Nach vollführt-lummnischen Berhor M da>
ütgtinn des Gefangenen nothwendig, hinzusehen: ob der Gefangene seme Unschuld

z. 3. Und welchrrgestalten dieselbe zu veranstalten vollkommen dargcthan; oder
sevo? F. io . Der That gleich Anfangs geständig gewesen;

5. 4. Von Vornehmung der Nimmzrischen Verhör, oder ^. .̂ . ̂  . . .̂̂  . ^ .
und von derselben Nutzbar-und Nothwendig> 5. n . Derselben vollstanblg überwiesen worden,
«i t . oder

5. H. Auf was A t t , und Weis dieselbe anzusteb §. « . Schlechterdings im Laugnen verharret seye?
len seye? oder gleichwohlen emiae wahrschemllche Em>

5- e. Sie mutz auch von den GrundobriMten, Wendungen angebracht habe?
wo der Thater zuerst bctretten wi rd , aufge- §. 13. 3« edsteren 3. Fallen ist umufhaltllch zur
nommen werden. , >» ^ rechtlichen Erkanntnuß furzusckrelten.

^ ^«?enn der Verhak in solch-ersten Verhör 5. «4. 3m letzteren Fall ist m« der lnvuütlon
sich unschuldig ausatcbt, ist er auf Bevbrin- der Ordnung nach weltcr fortzufahren,
S«ng seiner Unschuids> oder Entschuldigungs» 5. '5- 3etoch in kleineren Verbrechen du Dersay.
behelffm zu ermahnet ^ rung aufs möglichste abzukürzen.

Peinl. Gerichtsord. K 2 §. i. So-
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ron s-Hgm rei ^- 5» l» /25obald der Berüchtigte ergriffen, und gesanglich eingesctzct worden,
l>rebenüonem sudle- ^ ^ ist sofort der Bedacht zu nehmen, erzr l lch: daß er nach Erfor-
^ « u ^ e ° ^ ^ ' derniß der Umstanden sogleich am Leib , auch seine Wohnung
num. durchsuchet: denn ander tens: daß mit demselben ohne allem Vcrschub die summa-

rische Verhör vorgenommen werde.
Villt2tio. leu per. §. 2. Die Aussuchung, oder Visitation hat gemeiniglich in jenen Fällen
quilitio m c2slbu3 bschh o ch Beschaffenheit des Verbrechens einige Wahrzeichen von der

supellwt.ettuecel-Dieben, falschen Münzern, und andeen ) ssh z z pfte
^ gen, und welche in der Folge M geschwinderer Überweisung des Thaters gar vie-

les beytragen.
xierumĉ ue §. 3. Es muß demnach bey sogestalter der Sachen Vewandniß unverzüglich
ü ^^ h^ l Gefangenen nicht allein eine genaue Durchsuchung seiner Kleider, Pack,
^ Kraxen, und dergleichen gehalten, sondern auch dessen Wohnung, Zimmer, Bo-

pw odMo K^er. den, und Kästen, ob nichts verdächtiges darinnen zu finden, gerichtlich ausgesuchet;
annebst bey gar schlechten unbekannten Leuten, und gefährlichen Bösewichten, wo
ein vernünftiger Argwohn vorhanden seyn kann, an dem Leib nachgesehen werden,
ob sie nicht einige Mahlzeichen bereits «verstandener T o r t u r , oder ein zur Straffe
eingeschrspftes Brandmahl an sich haben?

lnnrceratl,5 mox §. 4 . Gleich nach geschehener Aussuchung, oder wohl auch vorhero, nach«
^ ä u ? e s " ^ dem es jezuweilen die Umstände erheischen, solle das Gericht mit dem Verhaften das
,n« , vcl'xolt vik- lumm2rische Lxamcn ganz unvcrweilt vorkehren. Welche Vorsicht gar heilsam,
A ^ 3 " e x ^ " "b nöthig ist,indeme zum öftern eine so eilfertige Verhör , und Ausfragung mehr

° ^ herausbringet, als hernach, wenn der Inquilu Zeit gehabt, auf Ausfiuchten sich
zu bedenken, und seine Missethaten durch erdichtete Unwahrheiten, und festgefaßte
Verstockung zu vermänteln.

moäuz §. Z. Bey Vornehmung dieser summarischen Verhör sind, so viel thunlich,
^ ^ sogleich etwelche Fragstücke aus der zur Zeit habenden Wissenschaft, und Umstän-

den abzufassen; worauf der inqmlic alivörderist um die Ursach seiner Innhaftirung,
und nach vorläuffiger gemeiner Befragung um seinen Namen, Geburtsort, A l le r ,
Reg ion , Handthierung, Freyheit, oder Ünterthänigkeit, vcrhcyrathet - oder ledigen
S t a n d , sofort nur überhaupt um sein T h u n , und Lassen, über den bisherigen
Auftnthal t , und andere zu Fortsetzung der li^uismoli taugliche Umstände; dann je-
nen F a l l s , da er des Verbrechens gestandig wäre , we i t e rh i n , w i e , w o , mit
wem, mit was , wann, und warum er die That begangen habe? befraget; jenen
Falls hingegen, da er die That laugnete, so es seyn kann, die bey der Hand ha-
bende Zeugen zu seiner Ueberführung ihme stracks in das Gesicht vorgestellt, anbey
al les, was vorkommet, in dem krotocoil getreulich aufgezeichnet werden solle. Es
hat sich aber der Richter auch bey dieser summarischen Ausfrag eben so, wie bcy
den artieulirten Verhören von aller Bedrohung, Gnadversprechung, oder an Han-
dengebung der Antwor t , und derlei) widerrechtlichen Fürgangen allerdings zu ent-
halten, wovon das mehrere im nachfolgenden Artikel geordnet wird.

ö3 « §' 6 ' Würde der Verdächtige nicht bey dem Halsgericht selbst , sondern
pro bey einer zum Blutbann nicht berechtigten Obrigkeit handvest gemacht, so ist aus
?^'"^bemeldter Ursache, um von dem Gefangenen, der sich bey erster Ergreiffung

«. nicht gleich zu helffen weiß, die Wahrheit desto leichter herauszubringen, derselbe
n. bey solchem Gerichtsstand sogleich summarisch, wie vorbemcldt, zu verhören, und

nachgehends ohne weiteren Aufenthalt samt der. summarischen Aussage, und dem
ctwann mit-erhobenen corpore cieiiäi,auch mit allem sowohl zu dessen Bcsthwer-als
zur Entschuldigung dienlichen Anzeigungen, und Behelffen an das Halsgericht ein-
zulieftren.

s u w m 7 ^ ? ^ i n e , , < ^ - 7 . S o derjenige, welcher in Verhaft gekommen, die ihme zu Last fal-
äeliüum nezaverit, lende Mljsethat ltt der summIrischm Verhör in Abred stellet, solle ihme fürgehal-
v e ? 6 ^ m 1 d l « t " " ? d e n : o b , Ulld welchergcstalten er darzeigen könne, daß er solcher Missethat
tionem clemanstret, Utl'chuldlg stye? wobty er sonderheitlich zu erinneren: ob er weisen, und anzeigen
vo! iiii2 illllocelm« möge, daß er zur Zeit der begangenen That bei) Leuten an Enden, und Orten gcw^

sen?
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sen? woraus abzunehmen, daß er die Missethat nicht gethan haben könne. Welche
Erinnerung von dämmen nöthig, weilen mancher, ob er gleich unschuldig, aus Ein-
fa l t , oder Schrecken nichts fürzuwenden weiß, wie er seine Unschuld ausführen solle.

§. 8. Wenn hierauf nun der Gefallgene berührtermassen, oder sonst mit er- u«c n per
heblichen Behclffen seine Unschllld angezeiget ha t , solle sich sodann von dem Halsge- s ^ m " ^ «
ncht, um solcher beibrachten Entschuldigung wi l len, zu dem Ende aufs förderlich- z-msa summ
sie erkundiget werden, damit der Unschuldige nicht leide, allenfalls aber das Uebel '" l - . ^ m ^ .
nicht ungestrasst bleibe. Und da etwann der Gefangene, oder dessen Freunde deshal-
ben Zeugen stellen wollen, solle man selbe, wie sichs gebühret, unverlängt abhören
lassen.

§. 9. Nach vollendet-summarischer Verhorung hat das Halsgericht zu be-
obachten: ob der lnquilic entweder bis dahin seine Unschuld vollkommen, und Rechts-
bcständig ausgeführet, und dargethan habe? oder im Gegenspiel

§. 10. Ob er gleich anfangs derUebelthat geständig gewesen, und sodann Key
der den dritten T a g , oder bald hernach vorgenommenen Verhörsbestättigung über
die ihme wortdeutlich vorgelesene Aussage, und nochmalen beschehene Befragung: ob
selbe durchgehends wahr seye? seine vorige Bekanntniß vor sitzenden Halsgericht un-
widcrrufflich bekräftiget habe? auch ansonsten wegen Wahrhaftigkeit seiner fteywillig
gcthanen Emgestandniß nach Vorschrift des folgenden Z2ten Artikels kein erhebliches ^
Bedenken vorhanden seye? oder " '

§. 1 1 . Ob er der Missethat gleich alsobald überwiesen worden, und zu seiner
Entschuldigung nichts wahrscheinliches beyzubringen vermöget habe; oder endlichen

§. l 2 . Ob derselbe ohne genügsame Entkräft und Ableinung der wider ihne
fürwaltenden rechtlichen Innzüchten glcichwohlen fortan auf dem Laugnen verharret . . . ̂ ..
X y ^ ^ « / ^ / / , 1 ^ ^ ^ . u vero citra lnäl
' ^ » ciorum eliüonem cl«

§. !Z . I n den ersterett 3. Fällen ist sich bey vorfindend-klarer der Sache UÄUM ümpiicit«
Beschaffenheit nicht weiters unnöthig aufzuhalten, sondern ganz ungesäumt bey einem ^ ^ s '
Rechtsgehörig zusammengesetzten Vlutgericht mit Lossprech-oder Verurtheilung des «5^8»

ns fürzugehen.
§. i<4. I n dem letzteren Fa l l hingegen, wie auch dazumalen, wenn der ln<

nachhcro bey der Verhörsbestättigung seine vorige Eingeständniß gerichtlich wi-
dekruffen hätte, ingleichen wenn derselbe entgegen den wider ihne vorgekommenen Be-
weis, oder überhaupt einige scheinbare annoch unerhobene Behelffe, und Einwen-
dungen zu seiner Entschuldigung angefuhret hätte, ist bey so beschaffen annoch zwei- i
felhaften Umständen mit der Inquisition nach Ausweis dieser Unser Halsgerichtsord- ^ ^
lmng ohne Verzug weiter fortzufahren. . lcriptam üieeni«

§. 15. Wobey jedoch zur allgemeinen Regel anzumerken, daß in kleineren,
besonders gemeine Unterthanen, und arme Leute betreffenden Malesizhandlungen, so ^
viel es thunlich is t , auf das schleunigste verfahren werden solle. Weshalben in der- w
ley minder beträchtlichen Verbrechen, wo gleich aus der summarischen Verhör sich ab- ^ . . . . . . ^ ^
nehmen läßt , daß zu vollständiger Ueberfuhrung des Thäters es annoch einer weit- csäenäum. «c
schichtigen Kundschaftseinhohlung, und einer langen inqmlitions-Verführung bedurft
ftn würde, vielmehr in Sachen abzubrechen, und gestalten Dingen nach M-mä f f i -
ger i s t , daß der verdächtige Thäter nach Wahrscheinlichkeit der Vermuthuttgen mit
einer willkührigen Straffe beleget werde, als daß er durch eine langwierigfottsetzende
Untersuchung noch länger in dem Ungemach des Arrestes schmachten sollte: allermassen
ansonst öfters der allzulang anhaltende Arrest viel schwerer, und empfindlicher, al«
die auf ein solch - ringeres Verbrechen ausgemessene Straffe selbst ausfallen würde.
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EimMttßßtgster Artikel
amcul« ia. Vgl; hfr ordentlichen Verhör/ und den Fragstücken.
cle

examins lpeciaii,
iloneis uculü i

I n n h a l t.
i . Das summarische, unb das ordentliche Lxa- 5.

men stimmen beede in der Hauptsache einer
gütigen Verhör übereins.

«. Der Unterscheid aber bestehet in demec daß F.
in dem ersteren der Gefangene alfogleich nach
dem VerHaft, jedoch nur überhaupt zur Red
gestellet m r d , und genug seye, dle Auh,ag 5.
ohne die Fragen aufzuzeichnen:

3. Dahingegen letzteres nach reiffcr Vorberei-
tung über förmliche Fragstücke zu beschehen hat,
und sowohl Fragen, als Antworten in dem F.
rw toco l l anzumerken sind.

4. Die Fragstucke sind entweder «llgemein,
oder sondecheitlich. F.

Z. Die gemeine Fragen können damalen unter«
lassen werden, wean man aus dem lumm:>ri> F.
fchen Verhör hierüber schon vollständige Aus«
kunft hat;

6. Ansonsten aber sind selbe in dem arücuUnen F.
Verhör allemal vorauszufttzen.

7. Bey Vornchmung der ordentlichen Verhör
ist demnach der Verhafte zuvörderist über die F.
QenerHi-Artikel auszusagen,

3. Sodann ihme die Ursach seiner Gefangniß ^>
fürzuhalttn, und er zu aufrichtlgrr Erzehlung
der That mtt ihren Umstanden zu ermahnen.

9. I n solcher Erzehlung solle man ihm mcht
einreden, und dadurch irre machen. H.

10. Wenn er aber die Umstände gar nicht, oder
unordentlich sagete, so sind dieserwe,>m be«
sondere zur Sache dienliche Fragen an ihne zu K.
stellen.

i i . Wegen Verfassung der in<MK6onÄ!-Arti« H.
kel laßt sich nichts gewisses vorschreiben; nur
soviel bleibt r ichtig, daß alle beträchtliche
U mstande durch Fragen auszuforschen sind. §.

12. Weßhalben auch der Richter an feine vor»
hero verfaßte Frag stücke nicht gebunden ist,
sondern gestalten Sachen nach in wahrenden §.
Lxgmwo neue aufzuwcrffcn bat.

iZ. Nach geendiaten Lxamme lst selbes dem ln- §.
f l u t e n von Wort zu Wort vorzulesen, unb
«ndurch dessen Aussag zu bestattigen. §.

14. Solche Verhörs, oder Aussagsbestattigung
ist bey jedwederrm Nx^miue wesentlich erfor.
derlich.

lZ. Ein angefangenes Nxamen solle ohne gar
erhebliche Ursache nicht mitten abgebrochen, §.
und abgetheilet werden.

16. Nach vollendeten Nxamine ist zu überlegen:
ob bereits alle Umstände vollends erkundiget §.
seyen, ober nicht?

17. Ersteren Fal ls , wenn nichts mehr zu er-
fahren lst , solle man ohne weiteres zur Er> F.
kanmnuß fürschreiten.

i ß . Letzteren Fal ls ist fo lang mi t den weitere»
Lxamimkuz fortzusetzen, bis alles, was man
noch susforschen kann, erschöpfet werde.

«9. Daß mehrere Axamina in einem ßortlauf
können zusammen geschrieben werden, ist «hon
oben ^.rt. 20. H. 15. Erwehnung beschehen.

20. Und welchergestalten das kwtacoU bey
Aufnehmung der Lxamimun ordentlich z»
führen seye? ist ebenfalls oben^rt. ao. gcord»
net worden.

21 . Zum Unterricht des Richters werden noch
einigst Hauptmaßregeln beygefuget, welche
in jeder luhui lmon zu beobachten sind.

22. Es sollen nämlichen die Frasstücke deutlich,
einfach, fchicksam, und nicht überftüßig seyn;

«Z. Weder dem KiqmNten an die Hand gegeben,
und gleichsam auf die Zung gclegct werden,
was er aussagen solle?

24. Wenn er aber die That laugnet, können
ihm schon bekannte Unistande unbedenklich
furgehalten werden.

25. Es ist auch auf gewisse Mithelffcr nicht na^
mentlich zu fragen:

«s. Ausser cs wollte der Thater keinen nennen,
und wäre gleichwohlen der Mithülffe halber
wider Jemanden eine starke Vermuchung vor»
Händen;

27. Dock solle er niemalcn um die Mitgcsvan»
ne eydlich, ober an Eydes statt geftaget wer-
den.

28. Weder ist auf andere Laster, wovon keine
Anzeig vorhanden, eine Frage zu stellen;

29. Welches jedoch einen Abfall leidet bey ge>
meinschädlichen Böswichten, wie auch in La-
stern, die wiedcrhohlet zu werden vfieacn.

30. I n dm Fragstücken solle sich keiner Un-
wahrheit, oder̂  anderer gefahrlichen Hinter-
zehungen gebrauchet, ^

Z r. Weder AnHoffnung zur Gnad, und Sraff«
Milderung gemachet, .

22. Weniger aber sich einiger Bedrohung, und
Schlagen angemasset werden.

33. Wollte der luqmüt gar nicht, oder n H t
gemessen antworten, so ist ihm zwar tle scyan*
fere Verfahrung anzudrohen, bey dessen ma>l
Verfangung aber sich bev dem Obergerlcht zu
belernen

34. Welches gleichfalls zu beobachten, wenn
der Gefangene sich närrisch, oder stumm an-
stellet. ^ .

35. Wenn er aber wirklich stumm, oder tau»
wäre, ist die Antwort durch dessen fchnfM«?
Auskunft, und durch Zeichen auszuforschen

g<5. Anbey ist in jeder Verhör allemal auf dl«
Regungen, und Gebärden dos laymüten Alyr
zu haben.

izmenlwnmalium
H lpecisle, leu arn
culstum, 6 Nd

^ ^ ^ ^ " Nimmansche, und die ordentliche, oder Special-Verhör stinn
6l^b. e ^ / wen beede in der Hauptsache überein / indeme beede in einer güs
" A n ' ^-. « » ^ r -. . ^ " Beftagung bestehen, und so ein- als andere auf Erfindung

cm- oer Mahrhelt: ob, und wieweit der Verdachte schuldig, oder uvHuldis seye? ab-
;iclct
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zielet;annebens bey so ein als der anderen die allgemeine Maßregeln, welche zu rccht-
mäjsiger Vornehmung einer gütigen Verhör hinnachfolgend geordnet werden, zu beo-
bachten sind.

§. 2 . S ie unterscheiden sich aber in deme: daß die erstere gleich nach der in e« n 6ilk
Verhaftung ganz eilfertig vorgekehret, und der Beinzüchtigte (wie im vorstehenden " " . ^ ^ ä m lu„>.
Artikel gemeldet worden) nur überhaupt über sein vorheriges Thun , und Lassen, ^ " " 3 " 3 ^
und sonderlich um die Ursach seines Arrestes zur Rede gestellet w i rd ; wo anbey um
mehrerer Geschwindigkeit halber nicht eben nöthig ist , die in solcher summarischen Ver-- ^ u ? a M c t
hör an den Innhaftirten stellende Fragen in dem pwtoeoll auszuwerffen, sondern an
deme genug beschuhet, daß die gebende Antworten in demselben genau ohne alle ^ re i^ i .
Veränderung, und wohl verständlich aufgezeichnet werden.

§. z . Dahingegen es vor Anstellung der ordentlichen Verhör auf eine ver- ät verü in
nünftige Vorbereitung ankommet, und dem nachforschende» Richter obgelegen is t , e^mms ^ t
alles was.zu Berichtigung des eorpock ä e M i , und zu vollständiger Erhebung der
zur Ueberweis oder Entschuldigung des Verdachten gereichenden Anzeigungen, an-

ch b ä i ist l ä f f ä d h c h ll Ustä
z chgg ch g c h z g g , ^
noch abgängig is t , vorläufftg zu ergänzen, und hernach alle Umstände,
der etwann vorhergegangenen General > inczuisltion, aus den vorgekommenen I n n - coueipienä
züchten, den aufgenommenen Kundschaften, und anderen Nachrichten, dann aus
der summarischen Verhör eräusseren, wohlbedächtlich zu überlegen, und gegenei- w t e ^ o ^
nander zu halten, sodayn die zur Sache dienliche Fragstücke schriftlich, und?unäen- «-espâ wne« pmc«.
weis in ftttlauffender Zifferzahl zu verfassen, anbep dieselbe mit guter Ordnung, und
sozusagen Kettenweis, u n d , so vielthunlich, dergestalten einzurichten, daß gleich-
sam ein Fragstück aus dem anderen abfiiessen , und die Fragen immer stärker, und
zu Ueberzeugung des Inquissiens eindringlicher werden, damit derselbe andurch, wenn
er sich solchergestalten in die Enge gebracht, und überwunden stehet, desto wirksamer
zur Bekanntmß der Wahrheit bewogen werden möge.

§. 4 . Die Fragstücke sind entweder allgemein, das ist: auf alle Uebelthä-
ter zu Erfahrung ihres Namens, Standes, Und bisherigen T h u n , und Laffens an-
schicksam, damit man hiedurch ihre vorige Auffühwng, und Lebensart samt denen
hieraus sich ergebenden guten, und üblen Muthmassungen, auch milderend oder be-
schwerenden Umständen kinigermassen in Erkanntnuß bringe; von welch - gemeinen
Beftagungen schon in vorhergehenden Artikel §. F. Erwehnung beschehcn; oder sie sind
sonderheitlich, welche eigentlich auf das Verbrechen selbst gerichtet sind.

§. 5. Die gemeine Fragstücke um den Namen, Alter lc. können bey dem neneraliz m
ordentlichen Verhör nach Gutbeftnden des Richters dazumalen unterlassen werden, ^ "
wenn von deren Beschaffenheit schon vorhero durch die lumm2rische Verhör eine
verläßliche Auskunft eingehohlet wordm.

§. a. Ansonsten aber, wo entweder imd. mit einem Gefangenen die lum-
M2nsche Verhör gar nicht/ oder mangelhaft vorgekehret worden; oder da 260. die
von dem Verhaften in der summarischen Verhör über die gemeine Fragstücke gegebene
Antworten verdächtig, und unglaublich, somit zu Entdekung der Unwahrheit dersel-
ben Wiederhohlung vorträglich wäre , und endlichen ztw. wo keine fummarische Ver- ^
hör vorauszugehen pfleget, wenn nämlichen Jemanden ausser VerHaft sich auf fteyen 3 « ^ « .
Fuß zu verantwotten gestattet is t ; in all-solchen Fällen sollen die gemeine Frag-
stücke bey der ordentlichen Verhör allemal vorausgesetzet lverden. W o jedoch zu
merken: daß jene gemeine Fragen, deren Bewandniß nach Unterscheid der Personen
ehehin kundbar i s t , als überftüsstg beyseits zu bleiben haben; worinnfalls es auf
die Bescheidenheit, und vernünftige Ueberlegung des Richters ankommet.

§. 7. D a nun zu Vornehmung der ordentlichen Verhör oberwehntermassen
die Sache vorbereitlich eingeleitet i s t , so solle man den Gefangenen an einen Vor-
mittag vor Gericht stellen lassen, sodann Artikelweis befragen, und zwar anfangs
i s i / ' » , ,

lmö. Wie er helsse? ticulü e
2äd. Von wannm er gebürtig, und wer seine Eltern? ««mmetur l
zriö. Wie alt?
4td. Was keiOon?

5tö.
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zw. Ober frey/ oder unterthänig, und wem?
6to. Wessen Standes, Dienst, oder Handthierung er seye?
7mo. Ob er verheyrathet, und Kinder habe? oder ledig seye?
8vö. W o er sich eine Zeit vorhero aufgehalten?
Qno. Bey was für Gesellschaft?
l omtt. O b , und was für M i t t e l , und Vermögen er besitze?
n mö. Ob er vormals in Arrest gewesen? wo? wamm? und wie

er wiederum entlassen worden.
Und was etwann sonst die Gelegenheit der Person an die Hand giebt.

lu §. 8. Hierauf ist er zu fragen, warumen er in VerHaft gekommen? und
r». ipü sizmkcnck,, w M l l man ihn beschuldige? da er ein solches nicht zu wissen Vorgäbe, ist ihm
m1?Hum"e1^^' ohne Bedenken die Ursach seiner Gefängmß fürzuhalten, und er hierauf um die
cumü-umis ßenume Missethat, derentwegen die Anzeigungen vorhanden, zu befragen, beynebens, daß
receüse.c. ^ ^ s ^ wahrhaftig erzehlen solle, ernstlich, doch ohne Bedrohungen zu ver-

mahnen.
ll, kHi recsusltione §. ^. Bekennet er , so solle matt ihme die Tha t mit ihren Umständen ohne
N ^ " ^ m ^ ' E i n r e d - u n d Unterbrechung selbst erzehlen lassen, und alles fein k la r , wie er es
qu» prale«. tiaoii' sagt, ohne Veränderung eines Wor ts ausschreiben; und da sich etwann ergäbe,
tsr conlcribenck haß h ^ Inquikt nach langen Laugnen erst beym Ende der Verhör sich zurBekannt-
^ ' niß bequemte, so ist deshalben die Verhör , wenn sie auch über die sonst gewöhnliche

Zeit langers zu dauren hätte, nicht abzubrechen, sondern derselbe, nachdem er ein-
mal zu bekennen angefangen, mit seiner Aussage vollständig zu vernehmen, und
auszuhören.

si k m cu-cumlkn- §. i o . Wenn er aber die Umstände der That selbst nicht, oder gar un-
velnon?nme3"3el ordentlich, dunkel, zweifelhaft, und unwahrscheinlich sagete, oder derenselben einige
cautulim eu^ve- ausgelassen hätte, solle man ihn ausführlich durch besondere Fragstücke darumen
nt. pel mterll)82tc>. heftagen, und mit solchen ex^mins solang fortfahren, bis man über solche Um,

^ stände deutliche Antworten von dem Inquiluen erhalten hat. Die Umstände aber,
worauf man fast bey allen Verbrechen zu gehen psteget, werden meisientheils mit
nachfolgenden Fragsiücken ausgeforschet.

Erstlich: W a s ihn zu solcher That beweget habe? und wie er darzu ge-
kommen?

AndertenS: W o dieselbe beschehen?
Dri t tens: Zu welcher Zeit?
Viertens: Durch was M i t t e l , und auf was A r t , und Weise die That

beschehen?
Fünftens: Wie o f t , und in wessen Gegenwatt, oder Ansicht?
Sechstens: Wer ihme darzu geholffen, oder wissentlichen Antheil daran ge-

nommen habe?
Siebentens: Ob die Beyhülffe vor-in-oder nach der T h a t , auch m l -

chergestalten beschehen?
Achtens: Wie die Helffer, oder Antheilhabere hassen?
Neuntms: W o sich dieselbe aufhalten?
Wie denn die absonderliche Fragstücke, so bey einem jedwederen Verbre-

chen noch weitcrs in Acht zu nehmen, in dem änderten Thei l dieser Halsgerichts-
ordnung an seinem Orte zu finden seyn werden.

' ^. .^ §- " - Ueberhaupt aber kommet anzumerken, daß sich lvegen Verfass-und
dus certum. k per'. ElNttchtung der Fragsiückm keine beständige, und auf alle Fälle schickliche Maß»

mexempiarod reget, und Vorschrift ertheilen lasse: allermassen sowohl die Eigmschaft der Ver-
i d ? ° e ^ 7 3 brechen,^^^^^ die bey jedem Verbrechen eigends einhohlende Er fahrung, und die
sltpwrezuw yleraus jlch ergebende milderend-oder beschwerende Umstände ganz verschieden M

^ ^ ^ kennen, folgsam auch die Fragstücke nach deren Unterscheid auf solch-oder andere
Welse dem vernunftig richterlichen Ermessen nach einzurichten sind. Dieses aber

' c l ^ ' " ^ " A h , daß alle bey der That vorkommende Umstände, so zu Be-
schwer-oder Entschuldigung des angeblichen Thäters gereichen, in den Fragstu-
cken genau auszudrucken, und der inquilk hierüber zu bcftaaen seye.

§. 12. Und



. Z l . Z. 12. IZ. 14. IZ. 16. 8 l

§. 12. Und obwohlen/ wie Hieroben §. z. gemeldet, der Richter vor An-
stellung der ordentlichen Verhör die Fragartikel vorbereitlich abzufassen h a t , so ist
er dennoch nicht daran gebunden, sondern wenn bey der wirklichen Verhör der Ge-
fangene in seinen Antworten neue Umstände vorbringen sollte, da liegt dem Rich-
ter allerdings ob,zu Erhebung deren Grund-oder Ungrundes in demFortlauff der
Verhör neue Fragen hiernach aufzuwerffen, und unter die andere, welche schon
vorbereitet sind, behöriger Orten einzurücken.

§. i z. Nachdem der Gefangene seine Aussage gethan,und somit das erst- Lnmsn. äum lim
gütige kxamen geschlossen worden, solle ihme entweder, wenn es ßglich seyn kann, ^ ^ ^ ^
alsogleich nach geendeter Ve rhö r , oder da er etwann selbigen Tages von Schre- per
cken, und Verwirrung eingenommen wäre , den zten Tag darauf, oder bey einer "
einfallend-anderweitell Verhinderung bald hernach seine Aussage nochmals von
W o r t , zu Wor t vorgelesen, und selber, ob dieses seine rechte Meinung seye?
oder er annoch ein-und anderes dabey zu erinneren habe? befraget, solche Ant-
wort sodann (sie möge in einem W i d e r r u f , oder in Bekräftig-oder etwelcher Ab-
änderung dessen, was er vorhero ausgesaget, oder in wem immer bestehen) alle-
mal zur vorigen Aussage hinzugesetzt, und hierauf das krotoculi von allen bepge-
seffenen Gerichtspersonen unterschrieben werden.

§. , 4 . Durch eine sogestalte wiederhohlte Vorlesung der Aussage, und die hier- N
auferfolgte Antwortsolle eine jedwedere Verhör (ohne Unterscheid: ob Jemand ordent- luper
lich auf förmliche Fragstücke,oder nur summarisch verhöret worden) als eine recht- mme
mäffig vorgenommene Gerichtshandlung bestattiget, dessen Unterlassung aber als ^ " "
widerrechtlich, und straffmäffig angesehen werden. W i r erforderen diese Verhörs-
bestättigung als ein wesentliches Stück , weilen sich leicht ergeben kann, daß ent-
weder der inquiNe sich nicht recht, oder wohj gar irrig ausgedruckt:, oder einen
wichtigen Umstand beyzufügen vergessen, oder auch der Gerichtsschreiber aus Ueber-
sehen, oder üblen Verständniß etwas unrecht aufgeschrieben habe, oder sonst ein
Verstoß unterloffen seyn möge; wo demnach dem Inquiliten von Rechtswegen zu
gestatten ist , den begangenen Fehler alsogleich zu verbesseren, im Gegenspiel aber
unverantwortlich seyn würde, Jemanden auf eine irrig gethane Aussage, als des-
sen vermeintliche Vekanntniß zu verurtheilen.

§ . 1 5 . Sobald die ordentliche Verhör ihren Anfang genommen, solle der
Richter hiemit unausgesetzt fortfahren, und nicht ehendcr aufyören, bis der lnquilic
um alles, was in den vorhero verfaßten Fragstückcn enthalten ist , ausgefraget
worden, und anmit das erst gutige öxamen geendet ist; es solle demnach insge-
mein ein Lxamen nicht getheilet, und Stuckweis zu unterschiedlichen Zeiten vorge-
nommen werden. Wenn aber gleichwohlen sich ergäbe, daß entweder wegen
Halsstarrigkeit des l^ui l i rens (zum Beyspiel: da er nicht weiters antworten woll-
t e , oder krank, und verwirrt zu seyn sich anstellete) oder aus einem anderen Zu-
f a l l , und Hinderniß mit Vollführung der Verhör nicht fortzukommen wäre,
so mag selbe nach richterlichen Befund auch abgetheilter vorgenommen werden, und
ist solchen Fal ls das abgerheilte Lxameu für eines zu halten, folgsam mit Vo r ,
nehmung des conttitmi, oder der Verhörsbestättigung erst nach gänzlich beendigten
Lxamme surzugehen.

§. 16. Nach gehaltener erst gütiger Verhör , und darüber erfolgten Be-
stättigung hat der Richter wohlbedächtlich zu überlegen: ob der Inquilk auf alle
Fragstücke eine eigentlich-deutliche Antwort mit Bejahung, oder Verneinung ge-
geben? und ob alle Anzeigungen, und Umstände, so zu dessen Beschwer-oder Ent-
schuldigung vorgekommen, allschon, in so weit es nämlich thunlich w a r , erhoben
worden, somit nichts mehr zu einer weiteren Nachforschung übrig seye? oder aber
im Gegenspiel: ob der ln^uilit in seinen Aussagen sich selbst widersprochen, das
vorhin eingestandene wiederum gelaugnet, die ihme vorgehaltene Aussagen der Zeu-
gen in Abred gestellet, oder frische Umstände, so einer neuen Enkundigung vedurf-
fen, angegeben, oder auch von anderwärts neue Anzeigen entgegen den in^uu.tm ein-
gelangtt seyen? und überhaupt/ ob die erste Aussage so beschaffen sepe? daß zu
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rechtsbehöriaenAussindigmachung des Grund-oder Ungrundos der neu vorgekom-
menen Umstanden noch eine weitere Nachforsch-und Inqumrung erforderet werde.

mpiw8,M°6 §. 27. Ersieren Falls bedarff es keiner wetteren Verhörung, sondern es
ri p"Mt, l-U' f ^ j ^ lnquilition anmit beschloffen, und behonger Ordnung nach zu Schöpfung

^ ^ des Urtheils fürgeschrittcn werden; wie ein gleiches in vorhergehenden zoten Arti-
l e m e n ^ m k e l voll §. 10. bis 13. in Betreff der lummanschen Verhör geordnet worden.
8mvor« n«v«2äin. §. l 8 . Letzteren Falls ist unumgänglich nöthtg, daß der Richter über alle
yuirenäum emerse- ssch ncu hervorgethane Umstände eine weitere genaue Crkundtgung einhohle, und
nne circuMgntiX ' / n n dieses beschehm, sodann die weitere zur Sache dienliche lnquisstion^i. Artikel mit

der hicroben § . 3 . vorgeschriebenen Vorsicht verfasse,sonach mit dem Inquissten das
( l l f l l s it Vorlegung der Briefen Waffen W k3 " ? " ändert-gütige Lxameii (allenfalls mit Vorlegung der Br ie fen , Waf fen, Werkzeu-

gen, oder anderen bey ihme gefundenen verdächtigen Sachen, oder allch mit Ent-
M2tena exdauüä 5lt. gcgenstellung der Zeugen) vornehme,und daferlt auch bey diesem änderten Lx2min5

neue annoch unerhobene Umstände für-oder wider den Inquisiren hervorbrächen,
sofort auch mit den dritten, und noch ferner - weiteren examwibuZ fortgesetzet werde,
und dieß in solang, bis alles, worüber noch eine taugliche Auskunft eingebracht
werden kann, gänzlich erschöpfet seye? wo endlichen, wenn man nichts weiters er-
fahren kann, die Inquisition zu beschliessen ist.

riura ex3lnin2 regs- §.. , 9 . Daß mehrere Irticulli-te Lxamma, wo es so herkömmlich ist, in
! ^ ^ n " cons«3 einem Fortlauff können zusammen geschrieben, und unter einer- einzigen gerichtlichen

,m luplu Fertigung einbegriffen werden, ist oben ^ . 20. F. i Z. gemeldet worden, wenn
ett^wm. ^ x die hieoben geordnete Verhörsbestattigung, oder das sogenannte (^nlwutum
""" " .̂ bey jedwederen besonderen Lxamms nicht unterlassen, sondern allemal zu Ende je-

l- den Lx2min,5 beygerucket wird.
0U2 metdoän m su- §̂  20. Es ist auch bereits, in ^.rt. 2O. die maßgebige Anordnung besche-
lclxienäjg examini» hen, welchergestalten es mit rechtserforderlicher Führung des I'rowcolü bey Auf-
bu^kroto^iwm nehmung der Verhören zu halten seye, woselbst also dieserwegen nachzusehen ist.

', paritcr"A §. 2 1 . Damit aber in Verführung des Inquilitions - Proceß, und sonder-
. LQ.jam pw. heitlich bey Vornehmung der Lxaminum, wo der Richter sowohl auf Überweisung

îc?3 ^ r Schuldigen, als a u f R e t t u n d Erledigung der Unschuldigen mit gleichen Ei-
mlsru- fer fürzusorgen ha t , all-widerrechtliche Fürgänge desto sicherer hindann gehalten

Hiöne luhuneumur werden, so haben W i r zu solchem Ende nachfolgend-weitere Maßregeln zu allge-
ne«ie^ au^in ^l2. weilten Nachverhalt ausgesetztt.

§. 22. Es solle nämlichen das Gericht, erst l ich: alle die auf die That
i m e r r o A w r i ^ ^ sehende Iragstücke ganz kurz, deutlich, und wohlverständlich fassen; andertens:
c!ar2,inlmLuli5nou in einem jedwederen nur eine F r a g , und Umstand, nicht aber mehrere angehäuft
° ^ n ? i ^ . ^ n ? ' ^ einziehen; d r i t tens : dieselbe mit Veyseitlassung aller überftüßig>und unnützen

- l " n " " " ""n Fragen nur auf dergleichen Umstände einrichten, durch welche der Inquckt beschwe-
, ret , und zur Bekanntniß gebracht, oder aber seine Unschuld ins klare gesetzet wird;

^ .' anncbst sind v ie t t cns : die Fragstücke in solcher Anzahl zu stellen, damit in selbi-
Ümiü5er'u2tur! gen alles nöthige sowohl wegen Beschaffenheit der T h a t , als auch derselben Um-

ständen; wer? was? wo? mit wem? warum? wie , und wann begangen habe?
mit einbegriffen werden.

^üw^du^/u idu l §- 2Z. Weiter ist in Acht zu nehmen, daß der Richter dem Gefangenen
vei ce«2 'circum. die Umstände der Miffethat nicht vorsagen, und gleichsam anlernen solle, wie er
p«lo"» 'w^««m b"be? dergleichen unzuläßige Fragstücke waren, wenn in der Frage

' selbst schon auf eine gewisse Sache, oder Person angezielet würde, zum Gleichniß:
ob inquilit die That nicht auf dem M a r k t , oder nächtlicher Zeit begangen habe?
ob mcht der dl. dabey gewesen? ob es auf diese, oder jene A r t beschehen seye? und
dergleichen; sondern es ist zu fragen: w o , zu was Ze i t , in wessen Gegenwart, auf
was Ar t er die That verübet habe?

t̂ Hum nezaret, per., §' 24. Es wäre denn, daß der Thater die That an sich selbst nicht geste-
nülium OMMN0,2ä hen wollte, welchen Falls in der Frage ein-oder anderer Umstand, der allschon durch

^ , ^ - ^ rechtliche Vermuthungen, oder durch Zeugen bekannt, und ausfindig gemachet ist/
; oyne Anstand ausgedruckt werden kann. Zum Gleichniß im M v r d , oder Tod-

lchlag: me kannst du den Todschlag laugnen, indeme man dich mit blutigen Degell
bcp
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Hey dem Leichnam*, oder unweit davon gesehen? im R a u b , und Diebereyen: du
bist ja mit einet Truhen auf dem Buckel aus demjenigen Hause gegangen, in wel-
chen der Diebstahl geschehet!? es sind ja bey dir Dietr ich, falsche Schlüssel lc. ge-
sunden worden? und alsofort in anderen Uebelthaten, damit auf Vorstellung derlei)
nahen Anzeigungen der luquilit ernst-doch bescheidentlich zur Wahrheitsbekanntniß
angemahnet werde.

§. 25. Aus vorbemeldten Grundsatz, daß dem Inquiltten insgemein weder
ein gewisser Umstand, weder eine gewisse Person in der Frage an Händen zu geben M o m m ^ m p i N
seye.- solle in Fäl len, wo die Missethat mit anderer Veyhülffe geschehen seyn kann, te in «mn , pe
oder muß, kein Richter den Gefangenen auf einen gewissen mit Namen benennten
Mithel fer , sondern allein überhaupt befragen: wer ihme darzu geholffen habe? ^
machet er nun einen, oder mehrere namhaft, alsdann ist weiter zu fragen: wo er
anzutreffen, wie er Heisse? wie er gestaltet, und bekleidet seye? w i e , w o , wann,
und wie o f t , auch welchergestalten er ihme zu der That geholffen habe? welche M i t -
helffer sodann, wenn man nach der oben ^ r t . 29. F. 12. verl. Neuntens: gegebenen
Anleitung sich der Missethat gegen ihnen versehen kann, ebenfalls sogleich in Ver-
Haft zu bringen,damit die Beschuldigte, wenn sie die Einziehung ihres Mitgespanns
vernehmen, nicht, wie gemeiniglich beschiehet, entfliehen, sondern dem Gefangenen
noch in seinen Lebzeiten entgegen gestellet werden könnet,.

§. 26. Wenn aber der i n q M t auf Niemand aussagete, und gleichwohlen
genügsamer Verdacht, und Anzeigungen wider einen oder mehrere Mithelffere vor-
Händen wären, von welchen sich die Theilhabung an der Unthat wohl vermuthen
liss l b kö ß N

, ch sich h h g h h h
liesse, und man glauben könnte, daß-der lnquM di< eigentliche Nachricht hievon A ^ ^
hb s ist s l c h f l l sch ß

, g , ß q g c h chch h A ^ ^
habe, so ist solchenfalls schon erlaubt, daß man auf den Mityelffer mit Namen, und oü:
auf seine Person etwelche Fragstücke stellen könne. Wobey jedoch

§. 27. E i n für allemal zu merken, daß kein lnqMc weder um seiner eige- ^ ^ ' " " ^ ^ " A
nen That wi l len, weder in Absicht auf die Mithelffere, zu Ende des Lx^minis, oder "3°"uo^'^nsc 6,
währender lnqmktian üb<r seine Aussage mit einem Epd zu belegen, weder ihme für- comMciduZ in i
zuhalten seye, ob er dasjenige, was er ausgesager, auf sein Gewissen nehmen? ^ " " " " ^
oder er darauf schwören könne? welch - widerrechtlicher Fürgang, zumalen andurch
zu schweren Meineyd Anlaß gegeben w i r d , für allgemein verboten sepn solle.

§. 28. Weder solle man den Gefangenen «mein anderes Verbrechen ftagen,
als derentwegen die Anzeigungen vorhanden, oder was aus der That selbst nothwen-
big folget, oder derselben anhängig ist. Wenn aber der Thäter ungefragter ein all-
dere T h a t , oder kaster bekennet, muß man ss ausschreiben, ihn hernach um dessen
Umstände, wie obbemeldt, beftagen, und folgends auch auf selbige mquiriren.

§. »9. V o n erstbemeldter Regel ist jedoch auszunehmen, wenn man Straffen-
rauber, und dergleichen gefahrliches Gesindel in wahrer That ergreiffet, und sonst
keine andere Erfahrung einziehen kann, ausser, daß sie wissentlich schädliche Leute
sind; gegen welcherlep übelberüchtigte Lattdstörzer, und kundbare Bösewichte man
gar wohl in den Fragstücken weitergehen kann, und sich nicht allein auf eine Tha t ,
in welcher sie betretten worden, sondern auf a l les, was gemeiniglich solche öffentlich
beschreyte schädliche Leute zu t h u n , und anzustiften pjlegen, wie auch auf ihre Ge-
sellen, und Mithelffer mit allen Fleiß ftagen solle. Desgleichen erstrecket sich obige
Regel keinerdings auf die Verbrechen einerley Gattung,welche (a l s fleischliche S ü w
d m , Diebstähle, Gottslästerungen, und dergleichen) gern wiederholet zu werden
Pflegen; worinnfalls man es bey der blossen Anzeige der letzten Mißhandlung nicht
bewenden lassen, sondern, wo bereits eine Gewohnheit zu seyn anscheinet, allzeit
um die Anzahl der T h a t , und wie oft selbe wiederhohlet worden, untereinstens fta-
gen solle.
^, 5. 30. Femer solle sich gegen den Gefangenen zu Herauslockung der Ge-
ständniß keiner Unwahrheit, oder sonstig gefährlichen Hintergehung gebraucht wer- s ü d
den. A l s da wäre , wenn der Richter dem inquiNren mit Ungrund fursagete, daß
sein Verbrechen von anderen wider ihn bereits bekennet, und ausgesaget wordm,
und was mehr dergleichen betrügliche Verfthrungen sind, wodurch mancher einfäl-
tiger Mensch zur Bekanntniß einer T h a t , oder einiger dabey vorkommenden Umstän-
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rcn gebracht werden kann, da er doch die That selbst nicht begangen, oder wenig,
stcns die Umstände sich dabcy anders verhalten können.

§. Z l . Es solle dem lnqmMn auch nremaicn die Erlangung der Gnad,
^ ^ Straffmildemug versprochen, oder hierzu eine Hoffnung gemacht werden, wenn
er das Angcfragte bekennen würde: allcrmaffen die Begnadigung von Uns als höch-
ster Landesfurstin allein abhanget, somtt von Seite des Richters ein derlei) Verspre-
chen, so er nicht halten kann, eine straffmaßige Verführung wäre. Sollten abcr
dcnnock dergleichen Umstände dabey vorkommen, daß dadurch eine grosse Uebelthat
entdecket, nnd fernclem Uebel gesteueret werden könnte, und nmn also unumgänglich
;u diesen Mit te l schreiten müßte, so ist voll dem Richter ein so gestalter Vorfall
ganz schleunig an das Obergcricht, und von diesem weiters an Uns cinzuberichten,
und Unsere allergnädigste Entschlieffung darauf zu erwarten.

vericrwu^ §- ^2 . Weder solle der Rlchtcr den in^mAcn in der gütigen Verhör scharff
anfahren, oder ihn wohl gar mit der T o r t u r , oder sonst bedrohen, vielweniger mit
Schlägen, oder anderen harten Verfahren die Wahrheit herauszudringen suchen;
sondern wenn der inqmlit auf die an ihn gestellte Fragstücke gleichförmig, obschon
ne^cjvö mitLaugnung der Miffethat, oder der in die That einschlagenden Umstan-
den antwortet, und nichts weiters auszuforschen übrig is t , solle ohne weiter wider-
rechtlichen Zwang über die solchergestalt vollführte l ^u i lmon sofort rechtlicher Ord?
nuttg nach mit einem Vey-oder Endurtheil furgegangen werden.

Dafern aber diesen Unsern gesetzgebigcn Anordnungen gleichwohlen zuwi-
dcrgchandlet würde, so sollen derley aus Hoffnung der G n a d , aus Furcht der Pein,
oder durch Schläge erfolgte Antworten, wenn auch andurch einige Bckanntniß her-
aus gclockct worden wäre, in geringsten nicht beobachtet, sondern all, etwas unnütz-
null - und nichtiges bey der Urtheilfallung angesehen werden.

vc!om^)m<snon"^i §' 33. Wollte aber der lnquük auf die ihm vorgehaltene Fragen ganz,und
lwn xpps.llte resps)!.. gar nicht antworten, oder nach Gestalt des Verbrechens den O r t , wo das ihme be-
^ " ' . N ' ^ " . ^ t l . wußtseyn müssende curpuz ciellM zu finden, nicht offenbarm, oder keine deutliche/
äu8«tt! ^""^ ^ ' und eigentliche Antwort von sich geben, so kann das Gericht ihn gar wohl mit schars-

ftr Bedrohung darzu anhalten: und wofern auch dieses nicht verfangete, solle ein sol-
ches mit Beyschliessung der bis dahin verführten inMlmo l l s - ^ckm dem Obergericht
angezciget, und von dortaus die Belehrung: welchergestalten der hartnackige j i^ui lu

Li mutum. vei 2- zur gemessenen Antwortgcbung anzustrengen seye?' eingehohlct werdcll.
n.emem le «leeret, §. 34. Ergäbe sich vielleicht, daß der Gefangene sich narrisch, oder stumm

^ ^ ^ ^ . ' anstcllcte, ist zu Entdeckung des Bekugs vor allem sein T h u n , und Lassm durch
ontt^den Gefangenwarter, und Wächter heimlich auszuforschen, und nöthigen Falls die
peni. wahre der Sache Beschaffenheit durch geschickte Letb-und Wundärzte aussindig zu
ü «lachen, ulw endlichen bey Befund einer boshaften Verstellung auf A r t , und Wcisc,

wi st hd § l fh y f hft st
. wie erst m vorgehenden §pko gemeldet worden, fürzugehen.

" autem reve. § ^^ S o aber der Inquilit wirklich stumm wäre, jedoch schreiben könnte,Mlltu?
cw5 ciwt.'meclian« sind solchenfalls ihme die Fragstücke zum überlesen zu geben, und er auf ein jedes sei-
^ ^ , m ^ ' 3 n ' " ^ " " ^ t zu schreiben anzuhalten. Ware er taub, und könnte schreiben, so ist eben
iionez eruc nö^ iwt. also mit ihme zu verfahren. Dahingegen auf jenen F a l l , wo er weder lesen, weder

schreiben könnte,ihme die Fragen durch verläßliche Zeichen vorzustellen, und auch sol-
Lt ecnerIiiter in«. ^"gestalten die Antworten, doch mit aller Behutsamkeit getreulich anzumerken sind,
mm ex.inune «cl lta- §' H6. Und überhaupt ist bey jedesmaliger Verhörung eines Inquisstens auf
mm ,n,mi mquM, alle desselben Regungen, und Geberden, als Entsetzung, Furcht, Z i t t e rn , Färb-

^ Veränderung Glssh i H h f t i k st V h l f f dessen
(lmn

g g , n , a l s E n t s e t z u n g , F u r c h t , Z i ,
^ Veränderung, Gelassenheit, Hcrzhaftigkeit, und was sonst einigen Vehelff zu dessen

cumtimtwn mehren n Beschwer oder Unschuldsaufklärung abgeben kann, genaue Acht zu haben,
^ ^ " und unrer dem Art ikel , wo was dergleichen vorfal let, Annmkungsweis bepzmucken.
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ZmWMreBgster Artikel
von des Thäters Bekanntniß, und derselben Wlderruffung.

n l l h a l t .
1. Zur Straffverhangung ist Gestandmß, oder

Ueberweisung erforderlich: von der erstercn
wird bicr gehandelt.

2. Die Bekanntniß muß deutlich, umständlich,
gründlich, gerichtlich, und beständig seyn.

Z. Erklärung der ersten Erfordcrntß wegen
Deutlichkeit der Vckanntniß;

4. Der änderten: wegen der Umständlichkeit;
Z. Der dritten: wegen derselben Gründlichkeit;
6. Der vlerten 1 daß sie vor dem ordentlichen

Gericht beschche;
7. Der fünften 1 daß der Inyui l i t unverälcher>

lich dabeu beharre.
8. Ware die Bekanntniß zwar unvollkommen,

jedoch die Ucbcrwmung in anderweg vorhan-
den, so ist der Thater als überwiesen abzu-
urtheilen.

9. Wo aber bey einer mangelhasten Betanntniß
mit keinem anderweiten Beweis aufzukom>
men, da ist zu unterscheiden:

10. Ob selbe entweder ganz falsch seye?
i i . Oder zwar wahr seyn könne, jedoch keine

andere Anzeigen zur weiteren Verfahrung sich
vorfinden?

l « . Oder im Gegenspiel nebst der Wahrschein-
lichkeit der Bekanntniß der Inquil i t mit an»
derweit- redlichen Vermmhungcn beschweret
seye?

iZ. Welche Beobachtung um so nothiger, wenn
eme unvollkommene Bekanntniß durch die
Widerruffung noch mehrers entkräftet wird.

14. Ware hingegen dieAekanntniß an sich ftlbst
recUmaßig, und würde gleichwohlen wider»
ruffen, da find nachfolgende Maßregeln zu
bemerken. Nämlichen

15. Wenn zur rechtmäßigen Vekanntniß die
Ueberweisung beycritt, ist der Thater un>
geachtet der Wlderruffung mit der ordentli-
chen Straffe zu belegen.

F. 16. Wo nebst der Bekanntniß ein halber Be-
weis, oder rechtliche Anzeigungen sich vorfin»
den, ist bcp vrsthehendcr Wlderruffung nach
Maß des yalbs.andigen BrwclscS, und nach
Eigenschaft der Anzeigungen weitere zu ver>
fahren.

F. 17. Von Wiberruffung der in dcr Tortur gê
thanen Bekanntniß wlrd bchörigen Orts ge»
handelt.

5. i g . Falls die alleinige Bekanntniß, und ansonst
weder Beweis, weder InnMchten vorhanden
waren, ist bey erfolgender Wlderruffung zu>
vörderist die l ixecunon einzustellen;

5. 19. Und sofern einer solchen Bekanntmsi an
den obbcmeldtcn Erfordcrnißen nichts abgehet,
somit an sich selbst rechtmäßig ist;

F. «0. Hat der Richter dahin zu ftycn: ob der
widerruffende rechtsgenügliche Ursachen seiner
i r r ig , oder unwahr zerhauen Bclanntntßbey>
zubringen vermöget habe?

5. 2 i . Oder ob die Ursachen der Widerrussung an
sich selbst unerheblich, anncbst die vorherige
Vckanmniß so beumständet gewesen, daß sie
nicht lvovl von einem anderen, als dem wahr»
haften Thäter habe herkommen können?

5. »2. Oder endlichen: ob die Ursachen der Wider-
ruffung zwar unerheblich, die Bckanntniß
aber gleichwohlen von darumen zweifelhaft
werbe, weil die That mit ihren Umstände»
kundbar gewesen, und der Bckenner also die?
selbe gar leicht sich habe andichten können?

F. 23. Überhaupt aber ist zu merken 1 daß, wenn
auch der Betenner unschuldig, dergleichen
falsche Bekanntnitzen jedoch, wenn < e aus
Bosheit, oder gefährlicher Absicht herrühren,
gemessen zu bestraffen seven.

§. i . ^U>iemand, der nicht entweder einer Uebelthat selbst geständig, oder
^ l » . derselben überwiesen ist, kann mit der auf die That ausgesetzt- „ , ^^opN,ä orcli-

ordmtlichen Straffe beleget werden. Von der Vekanntniß, die "
ein I nqMt entweder fteywillig , oder durch rechtmäßige Tortur gezwungener ableget,
wird allhier, von dem Beweis der Miffethat aber hinnachfolgcnd gchandlet.

§. 2. Die Bekanntniß, wenn selbe wider den Bekennenden einen vollstän-
digen Beweis ausmachen solle, muß erstens: k la r , deutlich; andcr rens: um- ^ '
ständlich ; d r i t t e n s : gründlich; v ier tens : gerichtlich; und f ü n f t e n s : be- u/, öl
ständig seyn.

§. 3. Der Deutlichkeit stehet entgegen, wenn die Bekanntniß mit gar zu ^6 peripicuitatem
xenenlen, dunkel-zweifelhaft und zweydeutigen W o r t e n , oder durch blosse Z e i - ^ ^ ' ^ ^
chen, und Geberden, oder nur halb, und unvollständig, oder unter gewissen Be- v ^ . Leneraii.,. u'

nsve

liebet esse
comple
^ l i

dingniffen, und solchen Zusätzen, welche das Verbrechen gänzlichen, oder wenig-
stens die oräman Straffe ausschlieffen, abgegeben w i rd ; desgleichen wenn selbe nicht "
so viel auf des Bekennenden Person unmittelbar selbst, als auf andere gerichtet ist.
Um so weniger kann für eine eigentliche klare Bekannmiß diejenige gehalten werden,

L g welche
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welche aus dem alleinigen Stillschweigen, oder ungehorsamen Ausbleiben gemuth-
masset/ oder aus einem getroffenen Vergleich, oder sonst nur Folgerungsweise ab-
geleitet wird.

completz ktconler. §. 4 . Es ist ferner zu einer rechtskräftigen Bekanntniß nicht genug, daß
lw per eu2>l2tH5 ü- h ^ Verdachte nur schlechthin die Ucbelthat begangen zu haben bekenne, sondern die
mul circ.maanu2,. ^ ^ t M solle umständlich seyn; das ist: derselbe muß entweder von sich selbst,

oder auf die ihme vorgehaltene Fragstücke alle bey der That eintreffende Hauptum-
stände ausführlich ausgesaget haben; wodurch die Eingeständniß, besonders dama-
len, um so glaubhafter w i r d , wenn solche Umstände bey der hierüber eingehohlten
Erkundigung sich wahr befunden, und so beschaffen sind, daß selbe nicht wohl Je-
mand anderen, als demThäter bewußt seyn können.

5'uu62t2 e l i , l l k. §. 5. An der Gründlichkeit fehlet es der Bekanntniß, wenn sie mit der
t^?'c5cuM?n««vorhcro, oder nachgehclws cingchohlten Ersahmng, mit dem corpore ä e l M , und
per öecurlum inqui-den angebrachten Umständen nicht übereinstimmet; unmögliche, Widersprecherische,
lmani.. ver« com- unwahrscheinliche, ganz, oder zum Theil falsche Dinge enthaltet; entweder gar kci-
per« uy ^ ^ ^ grundloßc Ursachen von der That angiebs; aus I r r t h u m , Uebereilung,

oder Unverstand herrühret; durch 8u^essiv-Fragen, Versprechungen, Bedrohungen,
oder andere derley ungebührliche Mi t te l herausgebracht; oder endlichen auch in einem
unförmlich-und nichtig geftchrten Proceß bewirket wird.

«lt. ü w §. ^ Gerichtlich heißt nur jene Vekanntniß, welche vor dem behorigen c^n.
v?"extl2. mmal-Richter, und zwar bey besetzten Gericht in einer förmlich-mündlichen Verhör
r l̂ Ha co- abgeleget wird. W a s demnach i mo. nicht vor dem bchörigen Halsgericht, sondern

' nur gegen ?l iv2t 'Leute, oder in Briefschaften, oder vor anderen Obrigkeiten; oder
260. zwar vor dem behörigen Kriminal-Richter, jedoch außer eines ordentlich besetzt
ten Gerichts nur in geheim, oder in dessen zufälliger Gegenwart; oder endlichen
znö. zwar vor dem besetzten Halsgericht, jedoch nicht in einer förmlichen lncMmons-
Verhör , sondern in einer anderweiten Gcrichtshandlung, als in einer Zeugenaussag,
und dergleichen bekennet w i r d , ist nur für ein außergerichtliches Wesen zu halten,
und machet in peinlichen Sachen keinen vollständigen Beweis , sondern, wie an seinem
behörigcn 0 r t gemeldet w i r d , Höchstens eme gar nahe Anzeigung aus.

^ ^ ^ ? ^ 5' 7- Die Beständigkeit der Bekanntniß beruhet darauf, daß sie nicht nur
mm pelpeümw ea uicht widerruffen, sondern in der nachfolglichen Vcrhörsbesiattigung, das ist: bey

Mti Vorlesung der vorhin abgelegten Aussage wenigstens in der Hauptsache nochmalen
bekräftiget werde.

??n ^ 7 ' §' U' Wenn es nun der Vekanntniß an vorgedacht-rechtlichen Erforder-
lm.iäe c°nv.äu8 Nissen gebräche, so ist zu sehen: ob sonst ein rechtsgenüglicher Beweis gegen den

elt,cunäewn2tt0k. Bekennenden aufzubringen seye? wäre zugleich der rechtliche Beweis gegen ihn vor-
^«exco l l v i ä i o . Händen, so wird die unoerläßliche Bekanntniß dadurch ersetzet, und kann wider ihn

als überwiesen die oräinari Straffe verhanget werden.
a a m " ^ n f X s 5 n ^ 9' ^ "ber aujsir der mangelhaften Bekanntniß mit keinem anderweit-
null, . u . luppent rechtkchen Beweis aufzukommen wäre, so ist der Unterscheid zu machen: ob erstens:
pwbatlu. äilpicieu. die Bekanntniß ohne allem Grund , und falsch erfunden worden; oder ander tens :
pümö k M / a ° ^ dieselbe an sich selbst zwar wahr seyn könne, jedoch der Zeit keine genügsame Anzei-
gt, veri» qmöem elk gen zur weiteren Verfahrung vorfindig seyen? oder d r i t t e n s : nebst der Wahr-
3 5 ! « ' ^ ^ ^ , scheinllchkeit der mangelhaften Bekanntniß noch anderweite rechtliche Vermuthungen
3c tanöem an con- varzustossen

couwmmur

° i , ^ . §- ' 0 . Ersteren F a l l s , da einer aus Unvernunft, Ve rw i r rung , oder
H 7 ^ o n . Ueberdruß des Lebens sich selbst fälschlich angäbe, oder aus solcher Ursache eine
pamam äellSi von anderm ihme geziehene Mlsscthat auf sich bekennete, und sodann die Bckanntniß

non r.mur. falsch zu sepn befunden würde, so ist derselbe nicht allein wegen der nicht begange-
nen ^hat halber gänzltch strafflos zu halten, sondern bewandten Umständen nach,
lyme zu semer Hulffe mit geistund weltlichen Mit teln beyzusvringen. Wie aber
elne solch-unwahre Bekanntniß, wenn selbe aus Frevel , Boshe i t , oder sonst einer
gefährlichen Ursache herrühret, besonders zu bestraffen seye? wird hierunten §. «3-
geordnet werden. - , >, , ? /

§. l i . Ander-
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§. I I . Änderten F a l l s : wo die Bekanntniß zwar wahr seyn mag, jedoch secunöa c ,k l . tH
dieselbe wegen Abgang der rechtlichen Erfordernißcn keinen vollständigen Beweis- ^ 5 " ^ "
thum wirket/ weder anderweite Vermuchungen, und Wahrzeichen der begangenen
That halber gegen den inquiNren sich zur Zeit vorfinden, da ist bey solch-zweifcl-
hafter der Sache Bewandniß weder mit einer Verurtheil - weder mit der Lossprechung
fürzugehen, sondern die Inquisition einstweilig einzustellen, und derselbe der Ze i t ,
bis sich nähere Anzeigungen wider ihn hervorthun, des Arrests zu entlassen. Wie
dann überhaupt die alleinige Bekanntniß, wo kein eolpu5 6eliHi, weder wahrschein-
liche Umstände der begangenen That halber auszufinden find, für ungründlich anzu-
sehen, und auf eine solche unglaubhafte Selbstbeschuldigung, wenn nichteine beson-
dere Bosheit unterlauffete, keine Straffe erkennet werden kann.

§. 12. Drit ten F a l l s , wenn nebst der unvollkommenen Vekanntniß sich
ein Zeug hervorthäte, oder der InquMt mit noch anderen redlichen Anzeigungen des
begangenen Verbrechens halber beschweret wäre, da hat der Richter die Beschaffen-
heit der beytrettenden Umständen wohl zu überlegen, und nach denen anderweiten in
dieser Halsgerichtsordnung einkommenden Grundsätzen zu ermessen: ob wider einen
solchen zugleich bekennend-und ansonst beschwerten inq iMen mit einer ausserordentli- p
chcn, oder nach Gestalt der Sachen besonders in minderen Verbrechen mit der or-
dentlichen Straffe fürgegangen werden könne? l tt

§. 13. Diese Unsere auf erst berührte 3. Fälle beschehene Ausmessung greift
fet Platz, wenn auch der Bekenner aus seiner in anderweg mangelhaften Bekanutniß
forthin beharrete; um so nöthiger ist demnach eben dieser Anordnung nachzugehen,
wenn eine an sich selbst schon unvollkommene Bekanntniß durch eine nachfolgliche W i - A m Ä
derruffung noch mehreres entkräftet worden. W o jedoch in Betreff des vorbemeldt- <3nksMa
dritten Fa l l s , wenn nebst der Bekanntniß starke Innzüchten vorhanden wären, und lu-
der Bekenner hernach seine Geständniß widerruffete, zugleich fürzudenken ist: ob be-
sonders in schwereren Verbrechen derselbe nicht vielmehr nach Unser-anderweiten recht-
lichen Maßgebung zur scharffen Frage zu ziehen seye?

§. 14. Fal ls aber die Bekanntniß keiner Rechtsbedenklichkeit unterworfen, Yuo66 gutem
sondern so beschaffen wäre, daß sie gegen den Bekenner einen vollständigen Beweis ^ ^ « ^
zu wirken hätte, und gleichwohlen hernach von dem Bekenner widerruffen würde, probationem.
so ist auf nachfolgende Maßregeln der Bedacht zu nehmen. Nämlichen,

§. 15. Wenn eine rechtmäßige Bekanntniß widerruffen w i r d , und zugleich W ä a
gegen den lnquiliten ein vollständiger Beweis vorhanden wäre, so ist auf eine sol-
che in-oder nach der inquiluion, vor oder nach dem Urtheil beschehende Widerruf-
fung (wie ingleichen oben §. 8. von der mangelhaften Bekanntniß gemeldet wor-
den) kein Acht zu haben, sondern mit der ordentlichen Straffe fürzugehen. Ausser
es hätte der Widerrufende solche neue wahrscheinliche Ursachen, und Umstände bey-
gebracht, wodurch der vorgängige Beweis selbst gänzlich, oder zum Theil entkräftet
würde. Zum Veyspiel: wenn er erweislich angäbe, daß die wider ihn aufgetrette-
ne Zeugen bestochen, falsch, oder sonst untüchtig seyen; oder daß die ihme zuge-
muthcte That ein anderer begangen habe; oder daß er zur Zeit der verübten That
sich an einem anderen Orte befunden habe? und dergleichen

§. 16. Wenn aber nebst der rechtmäßigen Bekanntniß nur ein halber Be-
weis, oder sonst ein grosser Verdacht, und trift ige Anzeigungen gegen den inquill.
t b l s ist h W i f f d h l b eiesenen

, s s t gss ch, ftg z g g gg
ten obwalten, so ist ungehindert der Widerruffung gegen den halb «verwiesenen, 2m 5
oder sonst sehr beschwerten Inquiliren nach Unser anderweit-rechtlichen Vorschrift mit A ^ ^
der T o r t u r , in minderen Verbrechen aber, wo keine Tortur Platz greiffet, mit ei-
ner willkührlichen, oder nach Schwere der darzustossenden Umständen wohl gar mit
der ordentlichen Bestraffung zu verfahren. Es wäre dann, daß der inquiNt nebst
der Widerrussung zugleich solch-erhebliche Unschuldsbehelffe neuerdings angefuhret
hätte, wodurch der vorherige Halbbeweis, oder sonstige Anzeigungen gänzlich, oder
zum Theil geschwächet, oder gar vollständig abgeleinet würden. W a s insbesondere

§. 17. Diejenige anbetrifft, welche die Missethat anfangs laugnen, und
hienvegen aus rechtlicher Ursache zur scharffen Frage gezogen werden, hierauf in der
Marter bekennen, sodann aber solch-gethane Bekanntniß entweder noch währender

Tor-
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Tor tu r , oder nach derselben widerrussen, da wird Unsere gesetzgebige Ausmessung,
wie es bey sich ergebend-dergleichen Widcrruffung mit Fortsetz-oder Wiedechohlung
der Tortur zu halten seye? in dem z8 tm Artikel nachfolgen.

8m vew loi2 con. §. »8. Falls eine Bekanntniß an sich selbst zwar vollkommen, und recht-
tellio uec uNa pra- ^ ß i g jedoch ansonsten gegen den Vekenner weder ein Bewe is , weder rechtsgenüg-
^ " ° ^ ^ b T h t h l b v h a n d e n somit der Bekennend blss, .̂ lichc Innzüchten der begangenen That halber vorhanden, somit der Bekennende blosscr-

revocemr, dislB aus seiner fteywillig-eigenen Bekanntniß zu verurtheilen wäre , und er hernach
'" <"<""^ ^ ^ Eingestandniß in-odcr nach der Inquisition, vor oder nach angekündigten Ur-

the i l , ja selbst auf dem Richtplatz widerruffete, lmd andurch der ganze Grund der
Vcrurtheilung zerfallete, so ist in einer solchen Begebenheit die Vollstreckung des Ur-
theils sogleich eiuzustcllen.

§. 19. Es verstehet sich hicbey von selbst, daß es bey einer solchen Bekannt-
tüH'couteMo ^.- ^ ^ ^ corpore äeliHi, das ist: mit dem Wahrzeichen der wirklich-beschehenen
"7«?l»row Miffethat, zu welcher sich der Inquillt bekennet, seine Richtigkeit haben, annebst die
üt; Vekanntniß so beschaffen seyn müße, daß die von ihme ausgesagte Umstände bey der

eingehohlten Erkundigung wahrhaft zugetroffen haben, folgsam der Inquilu die einbe-
kennte That gar wohl begangen haben könne; allermaffen ansonsten eine solche Vc>-
kanntniß, wo es an dem corpore 6 e M i , und an der Wahrhaftigkeit der angegebe-
nen Umstanden gebrache, nach der hier oben §. 4 . K 5. gemachten Erläuterung
ftr mangelhaft, und unvollkommen anzusehen wäre.

Inäici äilpicienclum §. 20. Die Rechtmässlgkeit der Bekanntniß nun Vorausgesetzt, so hat 'der
el^- " " e v o c ^ u - Richter bey sich ergebender Widerruffung dahinzusehen: ob der lnquilic solche erhebli-
« u ^ s x quibu8 6s che Ursachen seines Widerruffs beyzubringen, und erweislich zu machen vermöget ha-
«rrors. H lMtate he? wodurch der I r r t h u m , oder sonstiger Ungrund der Bekanntniß sich klärlich dar-
l e g t ? ^ u o « s u stellet, und anmit die aus der Bekanntniß entsprungene rechtliche Vermuthung gc-
Adlolvenäus «tt. nugsam abgeleinet w i rd ; bey welcherley gegründeten Entschuldigung der verdächtig

geweste von der T h a t , und der hierauf ausgesetzten Straffe loszusprechen ist.
än verunuilam pra- §. 2 1 . Oder ob der Inczuilit nicht nur keine standhafte Ursachen seiner W i -
cuutessioui8^u^m derwffung allgeftlhrct habe? sondern überdieß seine vorherige Bekanntniß mit solch-
Attuieric. ac prXte- besonderen bey der Nachforschung wahr erfundenen Umstanden begleitet gewesen seye?
rea plX«cien8 can^ dje ^ j ^ ^ wohl einem anderen, als dem wahren Thäter haben bekannt seyn können,
luei?t^u?llom!is"ä also, daß aus einer solch-beumständeten Gestandniß entweder eine rechtsgegründete
reu provcnile po- Wahrscheinlichkeit, oder wohl gar eine unfehlbare Gewißheit der von ihme begallge-

nen That entstehen müßen. Welchen Fal ls der Richter nach den andcrweiten
tiz circumtt2ntu8 »ä Maßregeln zur scharffen Frage, auch allenfalls, besonders in ringcren keine Ledens-

M2M quoque vel st^ffe auf sich tragenden Verbrechen zu einer willkührlichen, oder nach Gestalt der
o 7 c k n ^ r r o « . Sachen zur ordentlichen Straffvcrhangung fürschrcitm kann,
pnelt. §. 22. Oder endlichen: ob die Ursachen der Widerruffung an sich selbst zwar

.. )oc u N ve? s""^ unerheblich seyen, jedoch die von dem i^ui l i ten auf sich bekannte That nebst den
null?, vel levinr« ausgesagten Umständen schon allgemein kundbar gewesen,und ihme aus dem gemeinen
""" " '̂ onkes. Ruff haben wissend seyn können? folgsam aus solcher Bckanntniß nicht eben gefolge-

" ^ ' ret werden möge, daß er der Thäter stylt müße, sondern allenfalls wohl möglichägtur ö u b i a ^ u ^ g , d ß er der Thäter stylt müße, sondern allenfalls wohl mögch
Hum cum circum. seyn durffe, daß er aus Ueberdmß des Lebens , aus B o s h e i t , oder einer anderen

" ^ ^ i ° . Ursache die allbekannte That nebst den gememkündigen Umstanden fälschlich auf sich
te üd'l perperäm I . ausgesaget habe. I n welcherley Vorfallenheit dem vernünftigen Ermessen des Rich-
l u ^ N ° 8 ^ ä i ? ' ^ ^"^"" ^ ^ ^ ^ " ^ e t : ob bey einer solch-zweifelhaften der Sache Beschasscli-
lubintl« °rbu?ium1 b"t der Widerruffende gestalten Dingen nach entweder ganzlich loszusprechen, oder
2N revocW8velüm- nur einstwillig, bis anderweite Anzeigen hervorkommen, von der l nqMnon , und

""' ^ '^ Arrest zu entlassen, oder zur scharffen Frage zu ziehen, oder mit einer aufferordentli-
' chen Straffe zu belegen, oder wohl gar in geringeren Verbrechen, worauf keine

Lclbs-und Lebensstraffe ausgesetzet i s t , bey unwahrscheinlich befindender Widerruf-
sung zu der im Gesetz ausgemessen- ordentlichen Straffe zu verurtheilen seye?

!it« n « ^ m " . A 5-a. ,.^' ^ übrigens ist für allgemein zu merken, daß , wenn Jemand aus ge-
lü contir^nem. «a pljsentllcher Boshei t , und gefahrlichen Absichten allerhand unerfindliche Untyaten,
" " ' " ^ elidlchtete, und fälschlich auf sich aussagete, und sodann die Unwahrheit, und Arg-

' ' " ^ jcmer W lde r ru iung , oder anjonst herauskäme, em-solch-gesiihrllcher
Mensch
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Mensch nicht zwar wegen der T h a t , die er nicht begangen, sondern wegen seiner
Bosheit willkuhriich mehr, oder minder zu straff ch
mit wohl empfindlicher Leibsstmffe zu belegen sepe.

ch ch g g , s g s r
Bosheit willkuhriich mehr, oder minder zu straffen/ auch nach Gestalt der Sachen "'" - ^ ^ 7

i hl fidlich Libsstffe b l s ^ A '
clum eile.

DreMddWßlgster Allllel
von Beweis der Missethaten durch Zeugen.

I n n h a l t.
5. l . Die Ueberweisuna in peinlichen Sachen be- §. , 2 . Die Geistliche aber ihreZeugniß unter ihrem

schiehet meistentheils durch Zeugen. pricsterlichen Trauen , und Glauben abzule»
§. «. Von Anzahl der Zeugen zu Ueberweisung gen haben.

eines Missethatcrs. . § .13 . Ferner ist erforderlich, daß die Aussag der
F. 3. Die Zeugen müßen aber tüchtig seyn. Zeugen auf die Mssechat selbst, und nicht
§. 4. Deren Untüchtigkeit rühret entweder von der auf blosse Umstände laute;

Natur , §. 14. Von guten Wissen herkomme;
§. 5. Oder den Rechten her. §. , 5 . Auch glaubhaftig, und gleichförmig seye;
5. 6. Wo noch einige' andere nicht zwar zur 5. 16. Anbey vor Gericht;

Zeugenschaft untüchtig, sondern nur davon enc- F. 17. Und zwar mündllch beschehe.
hoben sind. §. 18. Von welcher genckt - und mündlicher Aus»

5. ?. Weitere Anmerkung/ die Untüchtigkeit der sag weder die sonst bcfreyte Personen ausge-
Zeugen betreffend. nommcn sind.

5. 8. Die Zeugen müßen auch beeydiget seyn. 5. 19. Und endlichen ist nöthig, daß die Zeugen«
z. 9. Welcher Eyd weder unter dem Vorwand ei> verhör mit aller Rechtsförmlichkeit vorgenom«

ner besonderen Befreyunq, men werde.
5. lo . Weder auch denen sonst untüchtigen Zeuge«/ 5. 20. Ungehindert aber, daß der Thater durch

wmn sie zur Zeugniß gebrauchet werden, Zeugen überwiesen ist, muß er gleichwohlen
nachzusehen ist. verhört, und zur Vercheidigung gelassen

F. l 1. Dahingegen die Amtspersonen, welche schon werden.
überhaupt zu den ^rinuuai - Sachen beeydet
sind,il?re Aussag unter dem aufhabenden Eyd
lubestattjgen;

§ . i . ^ ? < i e w e i l e n i n peinl ichen S a c h e n d ie Uebe l thä ter meis ienthei ls durch
H ) Z e e i h V b e c h e n pf legen überwiesen zu werden hierzu ^ " "

p

eweilen in peinlichen Sachen i h sih ch
Zeugen ihrer Verbrechen pflegen überwiesen zu werden, hierzu
aber taugliche, und unverwerffljche Zeugen, auch eine rechtsför-

mige derenselben Verhörung erforderlich ist , als sind hiebey nachfolgende Regeln in
Acht zu nehmen.

§. 2. Zum vollständigen Beweis einer Missethat müßen insgemein zwey
Zeugen vorhanden seyn. E in einziger Zeug, wenn er auch sonst von größten Ansehen
wäre, macht keinen vollkommenen, sondern nur einen halben Beweis aus. Einzele
Zeugen, welche von unterschiedlichen Sachen , Zeiten, und Orten aussagen, sind
nicht für mehrere, sondern nur allzeit für einen Zeugen, und zwar jeder in Ansehen
derselbigen Sache, worüber er ausgesaget hat , besonders zu halten. Was übrigens
für eine Wirkung dem halben Beweisthum beyzulegen seye? wird unten ^re. 34. ge-
ordnet werden.

§. 3. Die Zeugen müßen aber tauglich, und untadelhaft seyn, worunter
auch die Weibsbilder zu verstehen sind. _, .

§. 4 . Die Untüchtigkeit rühret entweder von der N a t u r , oder den Gese- inkMl« lwt vel
An her. Von Natur sind untauglich alle, denen es an Sinnen, und Vernunft ge- ^ ^ 7 ^
bncht, als rasende, närrische, von Natur stumm-und taube, unmündige Kinder,
und dergleichen Personen.

§. 5. Nach Anleitung der Rechten werden als untüchtig verworffen:
Erstlich: Und hauprstchlich diejenige, so aus einer ehrlosen Mißhandlung „

(wovon oben im loten Artikel nachzusehen) entweder schon verurtheilet, oder über-
wiesen worden; wie auch jene, die wegen eines so gestalten Lasters in der wirklichen

Pe in l . Ger i ch tso rd . M Unter- x
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Untersuchuna stehen, oder welchen der i nquM ein dergleichen Laster vo rw i r f t , und
solches zugleich in etwas bescheinet, so lang sie nicht davon losgesprochen sind. I n
wie weit aber die Aussage der Lasiermitgehülffen gegeneinander zulaßig scye ? wird
im nächstfolgenden Artikel vorkommen.

,66.1-elw mtews. Andertcns: Welche einen Nutzen, oder sonst eine bedenkliche Theilhaftigkcit
sgti, vei gua M ^ , ^^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ s^ um threr Zeugenschaft willen belohnet, bestochen,

" ^ ' oder wohl gar durch Drohungen darzu genothiget worden, oder aus einer anderen er-
heblichen Ursache einer gefährlich-heimlichenVerständniß für-oder gegen den M O -
thäter verdachtig sind.

Dri t tens: Unbekannte Zeugen; es wurde dann absonderlich erwiesen, daß sie
ehrlich- untadelhafte Leute, und ausser allem Verdacht sich besindcn.

4to. ^lai« kam« kQ- Viertens: Leute von schlechter Leumuth.
winez, Fünftens : Die mit dem Inquiliten in großer Feindschaft, Unwi l len, und
Htö. immic,. Widerwärtigkeit stehen; wie auch
ettö. venunciante!, Sechstens : Die Angebers, und vemuicmnten, nach Maßgab der in dem
lit^seä°?/olM2m 28ten Artikel einkommenden Anordnung.
in '̂re. 28. prXlcn. Siebentens : Junge Leute, welche das zwanzigste Jah r ihres Alters nicht
r"n!> erfüllet haben; doch kann ein Vogtbarer von solchen Sachen, die sich in seilten jüngeren
M«c8 ^ u i «n^um Jahren von kurzer Zeit her zugetragen haben, und er dessen gute Wissensursache zu
»omum nouäum geben weiß, wohl aussagen.
^ / u i ^ m e n a te- §' 6 ' Einige andere werden nur in Ansehen gewisser Personen der Zcugcn-
Nimomo peiklden. schaftsgebung, wenn sie sich derselben entschlagen wollen, von Rechtswegen entho-
6" nun km per w. H(N, und für entschuldigt gehalten; nämlich die Befteundte, und zwar dieBluts-

X ^ ^ ^ ^ ^ verwandte bis auf den dritten und die Verschwägerte bis auf d G

H(N, und für entschuldigt gehalten; nämlich die Befteundte, und zwar dieBluts-
verwandte bis auf den dritten, und die Verschwägerte bis auf den änderten Grad ein-
schließlich; imgleichen auch die Ehegatten, Beystande, Vormünder, Pfiegkindcr,
Haus - und Vrodgenosscne, Unterthanen, oder sonst mit Pflichten zugethane Leute:
welches aber seine Ausnahm leidet, wie gleich hierunten §. 7. v^rs. 2. folgen wird.
Wäre es nun, daß eine solche von der Kundschaftgebung befreyte Person sich gleich-
wohlen fteywillig zur Zeugenschaft gebrauchen lasset, so hat der Richter besonders je-
nen F a l l s , da sie ungeforderter sich selbst zum Zeugen aufgeworffen, und zu Nach-
theil des Beschuldigten ausgesaget ha t , auf alle dabey unterlauffcn mögende Umstän-
de wohl Acht zu geben, und zu erwegen: ob dessen Aussage ein vollkommener Glau-
ben beyzumesscn seye?

5 ^ §. 7. Es sind jedoch in Betreff der untüchtigen Zeugen nachstehende Anmcr-
kungen nicht ausser Acht zu lassen; daß nämlich

lN.0. liolummoäö2ä Erstens: Wegen Untüchtigkeit eines Zeugens auf die Zeit der Verhör zu se-
2ttenäen6um^en^ hen seye, die vorhergehend.oder nachfolgende Unfähigkeit aber nicht in Betracht
z.n lcm5miöo^m? komme. Wenn demnach Jemand, so durch eilie ehrlose That sich die ZeugensW-

tüchtigkeit zugezogen, durch Unseren besolldercn Gnadenbrief nach Maßgab des ,c?tw
Artikels §. 12. in vollen Ehrenstand wiederum hergestellt worden, hat selber nach der
Hand allerdings für einen tauglichen Zeugen zu gelten,

i ?! A d t s H t s si chbü
i g für einen tauglichen Zeugen zu gelten.

cwnw5 i l udi v?! Andertcns: Hat es zwar seine rechtsbündige Richtigkeit, daß die in §pw
rit25 »Ntcr nou pot- 5^- erwehnt untaugliche Personen insgemein zu einer förmlichen Zeugcnschaft nicht zu-
wl"büc'°"3Vxe^ ^ul"lsen, sondern von richterlichen Amtswegen zu verwerffen seyen; es leidet doch die-
l>tc)8 »Mderi passe; se Regel den Abfa l l , daß in schwereren Verbrechen, wo die Wahrhe i t , und Umstän-

de der That in anderweg nicht erhoben werden können, auch solche Leute, die den
Rechten nach sonst untüchtig, oder befreyst sind, zu Zeugen können gebrauchet, und
darzu angehalten werden; und bleibt solchen Fal ls dem richterlichen Ermessen: in wie
wat einer solchen sonst verwerfflichen, oder befreyten Zeugniß nach Gestalt der Sache
ein rechtlicher Glauben beizumessen seye? anHeim gesteilet. Dann ob zwar die Aus-
sige eines untüchtigen Zeugens für sich selbst keinen rechtlich-halben Beweis abgiebt,
so kann gleichwohlen eine mehr-oder mindere Anzeigung, und Rechtsbehelffe hieraus er-
wachsen , und gestalten Dingen nach gegen Leute, welche ohnedem übel berüchtigt
sind, sonderheitlich in schwereren Verbrechen die Tor tur hierauf erkannt werden.
Und endlichen

Dr i t t
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Drittens : I s t zu merken, d a ß , wo es lediglich um Rett-und Darthuung
der Unschuld eines inquiNtens zu thun ist , die Eigenschaft, und Tadel der Zeugen
(wenn es ihnen nur an der natürlichen Fähigkeit nicht gebricht) nicht so genau in
Acht zu nehmen, sondern auch die Vrod-und Hausgenossene, )a die Eltern zu ihrer
Kinder, und die Kinder zu ihrer Eltern Vertheidigung, auch andere sonst untüchtige
Zeugen bewandtcn Umständen nach zugelassen werden können: ausser da ein solcher
Zeug in Ansehen des inquiAens selbst sich einer Bestechung, oder gefährlichen Einver-
ständniß schuldig gemacht hätte.

§. 8. Die Zeugen in peinlichen Sachen müßen beeydiget seyn: es haben also die-
selbe, nachdem ihnen vorhero die Schwere des Eydes genugsam erinneret worden, allemal
vor der ordentlichen Verhör den leiblichen Epd wesentlichen Innhal ts dahin: daß sie
über alles das, was man sie befragen w i rd , die reine, und unverfälschte Wahrheit , in
so weit sie von der Sache Wissenschaft haben, ohne alle Gemüthshinterhaltung, und
zweyfachen Verstand aussagen wollen: persönlich abzulegen, und ist die^uramems-
karmui nach eines jeden «.Slipon einzurichten. Wobey zu merken: daß, nachdem
bey der General-Inquisition die vorläufige Erkundigung über die T h a t , und den Tha-
ter von Jedermann, der dem Vernmlhen nach einige Wissenschaft von Sachen haben
kann, nur überhaupt, und ohne Eyd eingehohlet zu werden pfieget, solche anfangs
ohne Eyd vernommene Personen, wenn sie hernach durch eine nochmalig ordnungs-
mäßige Verhörung zur vollkommenen Zeugniß gebrauchet werden, ebenfalls mit vor-
besagten Zcugeneyd zu belegen seyen.

§. 9. Und obwohlen in einigen Unserer Erblanden die Herren-und Ritter-
siandespcrsonen bishero befteyt gewesen, daß sie in Malefizsachen ihre Aussagen nur
unter ihren adelichen Ehren abgegeben haben, so wollen W i r doch, daß selbe künftig-
hin in einer so wichtigen Sache, wenigstens in jenen Fal len, wo es auf Leib, und
î cben der Menschen ankommet, den obbemeldt-gewöhnlichen Zeugeneyd abzuschwören
schuldig scyn sollen.

§. , o . Auch die sonst untüchtige Zeugen, wenn wegen Abgang anderweiter
Kundschaft die Noth erheischet, dieselbe zur förmlichen Zeugenschaft beyzuziehen, sol-
len mit vorgedachten Zeugeneyd beleget werden: ausgenommen die Unvogtbare, so f
das zwanzigste Jahr nicht zurückgehet haben, welche niemals zu beepdigen sind.

§. 1 1 . Dahingegen in Ansehen jener Personen, welche wegen ihrer Kunst-
crfahrenhcit in Oimmal-Sachen zu den Beschauen, Augenscheinen, Schadenschä- i
tzungen, und dergleichen gebrauchet werden, als Leib-und Wundärzte, Hebamme, ^
Schätzleute, und andere Kunst-und Werkverständige, wenn sie zu derley Verrich- t
tungen schon vorhero überhaupt bey der Behörde bceydet worden, es an dem genug
'st, daß sie ihre Aussagen, Zeugnißen, und Berichte unter ihrem ehebevor aufha-
bcnden Amtseyd abgeben, wie bereits oben ^re. 26. F. 16. 20.27. 5 zo. gemeldet
worden. W i r ordnen anbey gnädigst, daß , wenn Unsere ^merai-und Lann i -
Beamten, oder mwere Unsere ( M ^ n t e n , welche schon überhaupt zu ihrem Amt be-
cydet sind, sodann vermög ihrer obliegenden Amtsverrichtung eine Urkund, Befund,
oder sonstig-ihnen aufgetragenes Amtsgeschäfft in Niminal-Vorfallenheilen, wo es
nämlich um das Verbrechen, oder Untreue eines anderen Beamtens, nicht aber um
cine eigene Amtshandlung des Urkundgebers zu thun i s t , ausftrt igen, solch ihrer
Amtshandlung, und Amtsurkund insgemein, wenn nicht etwann eine besondere Be-
dcnklichkeit unterwaltete, auch ohne Abheischung eines besonderen körperlichen Eydes
in vim <nsp0N5 clelillti Glauben beyzumessen seye; wenn sie jedoch solch-ihr Amtsge-
schafft: daß es sich also, und nicht änderst verhalte: allsdrücklich unter ihrer ehehin
aulhabenden Amts - und Eydespfiicht bestattiget haben.

§. 12. Wie W i r es dann auch in Ansehen der Geistlichkeit bey deme, was
oben ^r t . 26. F. 25. allschon geordnet ist, bewenden lassen, daß nämlich geistliche m
Personen in peinlichen Fällen an Platz des körperlichen Eydes ihre Zeugenschaften,
«nd gerichtliche Aussagen unter ihrem priesicrlichen Trauen, und Glauben zu bestät
Ngcn haben.

§. 13. D a Hieroben §. 2. gesagt worden, daß Jemand durch 2. Zeugen ei- ^
ncr Misscthat vollständig überwiesen werde, so ist hiebep der Unterscheid zwischen dem ui
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,U5 immer beschaffenen Anzeigungen . ^
selbst zu folgeren. Damit also durch einen Zeugen em halber, und durch 2. Zeugen
ein vollständig-rechtlicher Beweis hergesiellet werde, ist erforderlich, daß die Aus-
sage der Zeugen nicht auf die blosse Anzeigungen , und Umstände der T h a t , sondern
auf die Hauptsache der Miffethat selbst abgehe.

non äe p r ^ i l ) §. 14. Nebst deme müßen die Zeugen von ihrer eigenen Wissenschaft aussa-
' gen, und deren genügsame Ursach geben; dann wenn die Zeugen d a s , was sie aussa-

gen, nicht gewiß wissen, sondern nur vernmthen, oder Folgerungswcise Messen,
in Zweifel ziehen, oder von anderen gehöret haben, ist eine solche Aussage zur Ueber-
weisung nicht erklecklich.

§. i Z. Die Aussage muß ferner glaubwürdig, und gleichförmig scpn. Die
Glaubhaftigkeit verlieret selbe, wenn der Zeug bald so, bald änderst ausjaget, mit-
hin sich selbst widerspricht, entweder gar keine, oder unwahrscheinliche Ursachen an-
gäbe, oder falsche Umstände mit einmischete. Gleichförmig aber ist sie nicht, wenn
die Zeugen von unterschiedlichen Dingen,Zeiten, und Orten aussagen, und in Haupt-
umftänden, so der Sache eine merklich-andere Gestalt geben , sich selbst einander
widersprechen.

n 7:Ucic.u. §. 16. Die Zeugenaussage, damit sie ihre rechtliche Wirkung überkomme,
muß allzeit vor Gericht beschehen. Es hat demnach das Halsgericht diejenige Per-
sonen, so bey der vorlauffig-gemeinen Nachforschung nur imnttttcist ohne Eyd ver-
nommen worden, oder die sonst aufbringende Zeugen zur ordentlichen Verhör gericht-
lich fürzufordereft, oder da sie unter einer anderen Gerichtsbarkeit stünden, nach der
oben ^ r t . 25. F? 6.gethanen Ausmessung deren Stellung zu begehren, oder mittelst ge-
wöhnlichen Ersuchschreiben deren Abhörung bey ihrer Behörde anzusuchen ; und sind
die Ungehorsame, wenn sie ohne redliche Ursache zu erscheinen sich weigerten, durch
Poenfalle, und andere gemessene Zwangmittel zur Erscheinung alles Ernstes zu ver-
halten; jenen Falls aber, da sie aus erheblich beftmdencr Ursache sich vor Gericht nicht
stellen könnten, ihre Zeugniß zu H a u s , vor dm abgeordneten Gerichtspersonen auf
rechtserfordcrliche A r t abzulegen verbunden.

§. 17. Es ist auch hiebey nicht genug, daß etwann der Zeug seine Auskunft,
Zeugniß,odcr seinen Bericht nur schriftlich zu Gericht einlege, sondern es sollender
Zeug über die nsthige Fragstücke der Ordnung nach mündlich verhöret werden: auffcr
der Sprachlosen, und Tauben, mit welchen nach der oben ^ n . 3 1 . F. 35 gegebenen
Anleitung fürzugehen ist. Was hingegen Fremde, welche der Landessprache unkun-
dig sind, anbetrifft, ist der Mangel durch Beziehung eines beendigten Dolimetschen
zu ersetzen.

«uoeunaue plivil?. §- l s . Und obschon einige Unser-erbländischen Ständen nicht nm in Anse-
in c»ull, hen des leiblichen E y d w , wovon erst hieoben §. 9. Anregung beschehcn, sondern

auch in deme bcfreyt gewesen, daß sie in peinlichen Kundschaften nicht vor Gericht er-

abgebenden Antworten der Richter zu Erhaltung einer verlaßlichen Zeugenaussage in
der mündlichen Verhör gleich alsobald ohne vielen Umweg die neue zur Sache dienli-
che Fragstücke von Amtswegen beyrucken muß) überaus Mix-verzögerlich zu seyn.
W i r ordnen demnach, daß fürs künftige, wenigstens in jenen Fal len) die an Leib,
und Leben gehen, auch die sonst befteyte Standcspersonen ihre Zeugenaussage über
d« vorhaltende Fragstücke vor ihrer Gerichtsgehörde mündlich abzulegen schuldig seyn
sollen.

^ . t §' 19. W a s endlich ferners die Rechtsfsrmlichkeit der Zeugenverhör anbelan-
ttium 6ebit3 cum get, da wird hiezu erfordert,

^ 1 i ^ e U « t ^ .« .^lstlich : Daß man die Zeugspersonen nach beschehencr Veepdigung zuför-
ö. 1-eNiz pl»vie derlst Mltttlst der gemeinen Fragstücke um ihren Tauf -und Zunamen, das Alter,

7 " ^ die E l t e r n , k e ^ i o i , , Hand thmung, Aufenthal t , Freund-odcr
Feind-
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Feindschaft, den gehabten Umgang mit dem I n s t e n , und ob sie ihrer Zeugenschaft
halber von Niemanden unterrichtet worden? und was sonst etwann nach Beschaffen-
heit der Sache zu wissen nöthig seyn dürffte, befrage. Nachgehends solle man

Andertens : Auch zu dm Special-Fragen fürschreiten; nämlich auf die »6ö. «»per
That selbst, den O r t / Zet t , und S t u n d , Anfang, Fort und Ausgang derselben, ^«examw
was darunter geschehen, und gesprochen, auch was für lMmmeiiten dabei) gebrau-
chet worden? wer der Anfanger, Mi thel f fcr , Rädelsführer, oder sonst gegenwar-
tig gewesen? wie sie ausgesehen? wohin sie sich nach der That begeben? wo derma-
len anzutreffen? und dergleichen. Wie aber

Drittens : Die KueneMv. Fragen bey der Zeugenverhör eben so wenig, als
bey dem Verhör der Uebelthätern zulaßig sind, so solle man sie nicht geraden Wegs
auf die That führen, sondern selbe gleich nach den General-Fragstücken um die
Ursach ihrer Fürforderung: ob nämlich solche ihnen bekannt seye? fragen, sofort,
wenn sie herausgehen, ohne Unterbruch völlig erzehlen lassen, und erst nach geendig- ^ m ' c u m
ter Erzehlung über die obige äpecwlm, soweit sie nicht schon gemeldet worden, durch i^imü rece
ordentliche, und bündige Fragstücke dergestalten, daß gleichsam eines aus dem ande-
ren Folgerungsweisabftiesse, umständlich vernehmen; wo nun

Viertens: Der Zeug mit der Wahrheit nicht heraus w i l l , so solle man ihme 46. «i'/erlegtem ce-
die Ursach zu verstehen geben, warumen man glaube, daß er von der Sache gute Mamemi". k b<ü!
Nachricht haben müße, ihme auch die Schwere des Meineyds samt der darauf geschla- '
gencn Straffe nochmalen nachdrucklich erinneren; und da endlich nichts verfangen
w i l l , gleichwohlen aber nahe Anzeigungen der von ihme tragenden Wissenschaft vor-
Händen sind,ihne anfangs, daß man auf sein ferners Laugnen mit gemessenen Zwangs-
mitteln wider ihn furgehen würde, bedrohen, und bey anhaltender Widerspänstig-
keit selben mit Geldbuß, oder Gcfängniß zu Aussagung der Wahrheit wirklich ver-
halten, und da auch dieses nicht fruchtete, hat der nachgesetzte Richter die Beleh-
rung: was gegen einen solch-hartnäckigen Zeugen weitcrs vorzukehren seye? bey dem
Obcrgericht einzuhohlen. Und im Fal l er

Fünftens: Lediglich auf das Hörensagen sich beruffete, so solle man ihn be- HA
fragen: von wem, wann, w o , und in wessen Beysepn er solches gehöret habe? da-
mit man weiter nachforschen, die Urheber darüber vernehmen, und da sie nicht mehr u
bcy Leben, oder weit entfernet wären, ein solches wenigst in den Gerichts-^<3en zur "
künftigen Nachricht vermerken könne. Nebst dem solle man ihn

Sechstens : Allzeit um die Ursache seiner Wissenschaft fragen, und bey der
ganzen Verhör auf all- jenes, was vorgehender maffen zur rechtsbehörigm Ueberwci-
sung erforderet worden, ein fleißiges Aufmerken haben. W a s ferner

Siebentens : Zu des Zeugens eigenen Schand, oder Schaden gereichet, oder ^ „ ^
dessen Begri f f , S t a n d , und Wesen übersteiget, oder als zweydeutig, und n o n ^ ^06 w
zu einer ungleichen Antwort verfuhren kann , oder nicht zur Sache dienet, solle kei- M i
neswegs in die Frage gebracht werden.

Achtens: Sollen die Verhören, so viel immer möglich ist, Vormi t tag, da
die Zeugen noch nüchtern, und bey guter Vernunft sind, vorgenommen, die Aus-
s st ch W W h M i d d

g ch ch, y g ft si,
sage nebst der gestellten Frage durchgchcnds von W o r t zu W o r t ohne Minder-oder h
Mh ch k b bbch G

g st gst F g chgh z h
Mehrung in dem Verhörs-krotowl i getreulich vermerket; die dabey beobachtete Ge-
bärden, Wankelmüthigkeit, Farbvcränderung, und andere bedenkliche Umstände eben- w l
fa l ls , jedoch nur Anmcrkungsweise unter dem Fragsiücke beygerucket; oder jenen ^ H p
F a l l s , da dem Zeugen seine Aussage zur selbst eigenen Unterschrift vorgeleget werden <^, ^ t2„äem
wollte, besonders aufgezeichnet, sofort zu Ende der Verhör die ganze Aussage dem- l ö M i H
selben nochmalen vorgelesen, und er hierüber: ob es nämlich mit dieser seiner Aus-
sage die Richtigkeit habe? befraget, sohin seine Bcstätt igung, oder d a s , was er
zu änderen, oder beyzusetzen verlanget, wortdeutlich beygeftget, endlich ihme das
Stillschweigen über das , was er ausgcsaget, nachdrücklich eingebunden, und er sol-
chergesialten nach Haus entlassen werden. Wenn aber

Neuntens: Der Zeug nicht alsoglcich ^ und in währender ununterbrochenen
Verhör, sondern erst dazumalen, da er schon über die Gerichtsschwelle hinausgctret-
ten, seine Aussage änderen/ oder klarer machen wollte; oder wenn auch das Gericht

M 3 iî st
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ventats

res
tt«5,

. - selbst einen solchen Zeugen über neu hervorgekommene Anzeigungen, oder über deutlichere
leriü aämonen- Erklärung seiner vorigen Aussage von neuem zu verhören für nöthig erachtete, ist der

wiederum auftrcttende Zeug allemal seines vorher» abgelegten Eydes nachdrücklich zu
erinneren, nicht aber mit einen neuen körperlichen Zeugeneyd zu belegen. D a endlichen

iu- Zehentcns: Der Zeugen mehrere vorhanden wären , so ist jeder besonders
"- ohne Beyseyn der anderen auf vorbemeldte Weise in die Verhör zu nchlncn.
'' §. 20. Wenn nun ein Uebelthater mit vorgebuchter Rechtsförmlichkeit durch

2. Zeugen überwiesen worden, so hat es zwar seiner Vekanntmß in der Hauptsache
comemo « i ^ 6 ? m weiter nicht vonnöthen; jegleichwohlen aber kann ein Miffethatcr niemalen ungehört
uon elt necelwia. verurtheilet werden; es ist demnach allerdings erforderlich, daß mit dem obschon all-
propterea t2iuen bereits überwiesenen Thäter wenigstens eine summarische Verhör (wie oben ^ n . ZQ. ge-

^om^tenäum. ordnet worden) vorgenommen werde, anbenebens demselben zu seiner Verteidigung
ei remeäia äe' nach Vorschrift des 3 6ten Artikels die allgemeine Hül f fs-und Rettungsmittel zu stat-

6a l m « " ^ " " ^ ' t e n kommen.

ett.
8t3nts

nec

34.

per pro-
specie«

reuz 6e criniine cou-
vinci

lelmddreMgster
ob, und welchergestalt ein Thäter noch in andmveg der

Missethac überwiesen werden könne?

I n n h a l t.
F. i . Wie es mit den anderweiten Bcweisungs» §.

arten imö. aus unfehlbaren Anzeigungen,
260. aus untrüglichen Urkunden, und zuö.
aus aleichstlmmlger Bcsagung der Lasterge»
hulffcn zu halten seye? 5.

5- 2. I n Betreff der ersten Beweisungsart wird
geordnet, daß Niemand aus alleinigen, wie F.
lwmer beschaffenen Anzeigungen zum Tod
vcrurtheilet werden solle. F.

5. I . I n minderen Verbrechen aber, die keine To,
devstraff auf sich tragen, kann eine sogestalte §.
Vcrurtheilung nach richterlichen Ermessen
«Platz greiffen.

5. 4. Gleichfalls wird die Ueberweisung aus blof, §
sen Urkunden nach diesem Recht in Todes'
straffen nicht gestattet;

F. 5. Dahingegen in kleineren Straff-Fallen nach F.
Gestalt der Sachen auch die uräinari Straf f
aus uberweisllchen Schriften erkennet wer> F.
den kann.

§. 6. I n .Betreff der dritten UeberweisunMrt §.
sind zwar insgemein Missethater für keine
tüchtige Zeugen zu halten;

F. 7. Da aber ehrlichen Leuten von deme, was 5.
bey Lastercotten heimlich vorgehet, nichts
wissend sevn kann, so lst die Ueberweisung
durch die Mitschuldige nothwendig.

8. Es hat demnach die Besaguna, der Laster,
nntgehulssen aus Kraft Rechtens die Wirkung
einer tüchtigen Zeugnis;, wenn gewisse Um>
stände dadey eintreffen.

9. Solch-Rechrs^erforderliche Umstände wer.
den angcführer. ,

10. Die Entdeckung der Lastcrgchulffen kann
durch die Tortur erzwungen werden.

11. Welche aber nicht Mäßig, wenn der Tha-
rer freywillig seine Mirgcspannc bekennet..

12. Die vorbemcldte Besagung der Mitgehnlf»
ftn wirket nach Unterscheid einen halben, oder
ganzen Beweis.

13. Dahingegen die Besagung durch die Wider»
ruffung entkräftet w i rd , wenn nichts anderes
darzu stossct.

14. Uebrigens find weder die angebliche Kund-
barkett, „ . .

iZ. Weder die INvat-Wissenschaft des Rich-
ters,

16. Weder anderweite unachte «Proben zu einem
vollständig - rechtlichen Bcnmöthum ymrel»
chend. ^ ..

17. Wo es aber an dem vollkommenen Beweis
ermangelt, ist bcwandten Umständen nach «e
einstweilige Arrestcntlassung, oder der m w
r.lgungseyd, oder die Torrur/ oder eine wlu»
küh i Straff zu verordnen.

ima ex

§» L / < A s ist bishero ein nicht geringer Zweifel gewesen: ob nebst der Ve-
^ kanntniß, und der Ueberweisung durch tüchtige Zeugen noch emi-

ex6«cumenti8 2°or. ^ . ^ " " ^ " ' ^ Beweisungsarten statt zu geben seye: nämlich er-
" s s s ^ I g e ^ steng: aus unfehlbaren Anzeigungen: dann ande r t cns : aus untrüglichen Urkun-
spinnte, öl in uuum den; und endlich d r i t t e n s : aus gleichstimmiger Vesagung mehrerer Lasicrgespännen?
c«ncor6a.tte com- da sich nun b(y diesem wichtigen Gegenstand einer besonderen Vchutjamkeit zu gebrau-

chcn
plicum
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chcn is i , so wollen W i r Hierwegen nachfolgende Richtschnur zur allgemeinen Beobach-
tung vorgeschrieben haben. Und zwar

§. 2. I n Betreff der vorbemeldt-ersten Veweisungsart, da lassen W i r es
bcy dem in Unseren Erblanden bishero üblich gewesten Grundsatz fernershilt bewen-
den, daß nämlich in peinlichen Fäl len, die an Leib, und Leben gehen, oder eine
dem Tod gleichende Vcstraffung nach sich ziehen, Niemand aus alleinigen Vermu-
thungen, ulld Anzeigungen, sie seyen so stark, und heft ig, als sie immer
zum T o d , oder eitler dem Tod gleich zu achtenden Straffe verurtheilet werden könne.
Welchen Falls jedoch gestalten Sachen nach zur T o r t u r , oder da etwann dieselbe den
Umständen nach nicht Platz greiffen könnte, zu einer ausserordmtlichm Strafferkannt-
nuß furgcschritten werden mag.

§. 3. Dahingegen in ringeren keine Todes-oder schwerere Leibsstraffe auf in 6eliai8
sich tragenden Verbrechen (wo es ohnedem nicht allemal einer so gar genauen Ueber- ^"" «pitai
Weisung nöthig hat ) W i r dem vernünftigen Ermessen der Halsgerichten die Beur-
theilung allerdings überlassen: ob die Umstände, und Anzeigungen so unzweistich,
unfehlbar, und überweislich seycn, daß Hierwegen wider den Beinzüchtigten die in
dem Gesetze ausgemessen-ordentliche Straffe mit standhaften Grund verhänget werden
könne?

§. 4. W a s den schriftlichen Beweis anbelanget, da bleibet es ebenfalls bey «62m
dem in Unseren Erblanden bishero eingeführten Grundsatze, daß insgemein keine brie-
fiiche Urkund, die allein eine ausscrgerichtliche Bekanntniß in sich haltet, einen voll-

V ö ch s
fi , ch ß sich , q
kommenen Veweisthum abgeben möge, mithin der Regel nach in solchen Malcfizfällen, "«- p
i Lb h s llii Sch i f td Bifschft N AA?" ^

h , h ch ch fizf,
die ans Leben gehen,aus alleinigen Schriften,und Briefschaften gegen Niemanden die
orclil,2sj Todesstraffe erkennet, wohl aber, wie hievonH. 2. gemeldet, mit der
scharssen Frage, oder bewandten Umstanden nach mit einer willkührlichen Vestrassung
furgcgangen werden könne.

§. 5. Worgegen in kleineren Verbrechen, die keine Todesstraffe nach sich
ziehen, W i r ebenfalls, wie vorhin §. 2. von den heftigen Anzeigungen geordnet
worden, der richterlichen Erkanntnuß anheimstellen: ob ein beschuldigter Thäter aus
seinen klar lautend-alleinigen Schriften als überwiesen zu der im Gesetz ausgemessen- mis 26 z»«
ordentlichen Straffe zu verurtheilen seye? ?e."^ ^ « l i?o.

§. 6. Vcy der dritten Ueberweisimasart durch die Lastergespänne ist zwar yu'ntum »ä
nicht ohne, daß solche Leute, die selbst in einer Mißhandlung befangen sind, keine " ° ^
tüchtige Zeugen abgeben, somit denenselben insgemein kein rechtlicher Glauben bepge-
messen werden könne. lwe cea«

§. 7. Zumalen aber in lasterhaften Unternehmungen sich lanter Leute von
gleichen bösen Gelichter zusammen vergesellschaften, und dahero ehrlichen Menschen ^ H e ^
von dcme, was unter solchen Bösewichten vorgehet, und heimlich angesponnen wird, pierumquo
nicht so leicht was bewußt seyn kann, und eben von dämmen, wenn die Aussage der ^ r w
Missethatern auf ihre Mitgchülffen ausser Acht gelassen werden woll te, erfolgen mußte,
daß die Lastergespanne nicht leichtlich entdecket werden könnten; sondern zum hartnäcki-
gen Laugncn desto kecker gemacht würden; als gestatten W i r nach dem Beyspiel Un-
ser löblichsten Vorfahren, und finden allerdings nöthig zu seyn, daß sowohl in heim-
lichen nicht von einer, sondern mehreren Personen verübten Lastern, welche kein Merk-
mah l , oder Kennzeichen hinterlassen, als auch in jenen Fäl len, wenn die sonst offen-
bare , auch mit Gewalt verübte Missethaten mit besonderer Arglist verheelet, und ver-
tuschet werden, der Beschuldigte auf seine Mitschuldige, und diese auf jenen befraget,
somit zu deren Überweisung diejenige Proben, welche man endlich haben kann, gebrau-
chet werden mögen.

§. 8. W i r ordnen demnach, daß, wenn ein Missethäter, der in seiner That
Hcl f fcr , Hccler, Rathgeber, oder Mitgescllen gehabt, in der güt-oder peinlichen ^
Frage auf Jemanden ausgesaget, der ihme zu seiner verübt und wahr erftmdenen pli«3, K
iv.issethar mit Nach , oder That geholffen, oder Gesellschaft geleistet habe, ein solch- A ^ U
bcjagtcr gar wohl gefänglich eingezohen, und peinlich gefraget, auch da die Aussage
von mehreren dergleichen Missethätern vorhanden wäre, wider selben so gar mit der
ordcmlichcn Todesstraffe verfahren werden könne, doch nicht änderst, als wenn

nächste-
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nachstehende Utnstände bey der Aussage sich einfinden: allcrmassen nach gegenwärtig-
Unser Anordnung eine so bcumständete Aussage eines Missethäters so viel zu wirken
hat , daß der Aussagcr solchenfalls für einen vollkommenen Zeugen zu halten, und
auf scine Aussage eben also, wie auf eines anderen untadelhaften Zeugens könne ge-
urthcilct werden.

Keqmllta autemsuut §. y. Die vorerwehnte Umstände, und Erfordemißen aber sind folgende:
! m " ° " ^ Nomina Erstlich: Solle die Person, aufweiche von dem gcstandig-odcr «verwiesenen
N8 ür moriku«, m Misscthäter der Mithelffung halber ausgesaget worden, so beschaffen seytt, daß man

lulpicw cri- s ^ g ^ ^ ^ j ^ gar wohl derley Unthat versehen könne, das ist: wider welche anuoch
^""" " i i A h d A i e n vorhanden sind die eine z i l i c h M t h

s ^ g ^ j ^ g h y h h , ch ch
ein anderweiter Argwohn, und Anzeigungen vorhanden sind, die eine ziemliche Muth-
massung des ihr zugemutheten Lasters verursachen.

«6o. ^ t inqmlitu3 Andertens: Solle dem Aussager eine gewisse Person in - oder auffer der pein-
lichcn Frage mit Namen nicht fürgehalten, er auch auf dieselbe nicht absonderlich,

nr wterw^tug, k sondern nur insgemein: wer ihme zur Missethat geholffcn? gcfraget, und doch solche
wm> P^.f tn hierauf von dem gefragten selbst benennet, und angezeiget werden.
" f^ Dri t tens: Solle die Aussage gar eigentlich alle Umstände, we lche ra r t ,

l b s si
3!!̂  uc^r«f^ g ,
i t i cilcumstÄtti^. wie, w o , wann, und wie oft der Besagte mitgeholffcn, oder dabey gewesen? in sich
^ '?u^wmpor^3 halten, und wenigstens ein-oder anderer Umstand durch anderwartige Wege versicher-
e t . queni l.owi- tcr erhoben, und keiner für unwahr ersimden werden.
navit. Li xlXüö lue- Viertens: W i rd erforderet, daß dem Sager gar nichts anderes, was ihme
"td. Ut nuii2 im^r von der Zeugniß vcrwürfflich machctc, entgegen gesetzet werden könne, als allein,
„ominantsm. k n«. daß er ein Lastersmitgehülss seye. Dahero dann wohl nachzuforschen: ob, und warunt
w!mla3« c?!s2^^ ber Sager mit dem Besagten in Feindschaft, Unwil len, oder Widerwärtigkeit gcstan-
llec ei quiciquam den? oder ob der Sager sonst so Übel bcrüchtiget, und gewissenlos, somit von ihme
plXter rntum ccim- zu vcrmuthen seye, daß er aus Bosheit einen anderen ins Unglück bringen wolle.
5 ^ 3 e U0MM3N, Fünftens: Solle der Säger in solcher Aussage, sie seye in-oder auffer der
V8clliet.le6conte5. Marter geschehen, bis zum Tod ohne Widerrufs beständig verbleiben, derselbe aber
cer^eHnmu?motte zu mehrerer Sicherheit bey derTodesankündung vorhcro mit kurzen Worten: ober
coukrm«? darauf sterbe, was er wider den N. N als Mitgehülffen , und sonst ausgesaget? ge-

fraget werden, und er nach die Wahrheit der Aus-
sage mit seinem Tod bekräftigen.

5i ilil!uilltu8, qui la> §. 10. Ergäbe sich etwann, daß ein Thäter eines solchen Lasters überwic-
^ d ^ u o n t ^ ^ ohne Gehülffen nicht geschehen können, doch solche seine Mitgespänne
cunl'oc'wg, in capi- nicht bekennen wol l te, so kann man denselben zu derenselben Veroffenbarung erstlich

o t"'" "" durch bündigere, das ist: aus allen schon erhobenen äöen näher herausgenommene
ol. Fragsiücke, alsdann auch (wie an seinem Orte folgen w i rd ) mit der scharffen Frage

zwingen; jedoch ist in jenem Grade, in welchen er die Mithelffer auf obverordncte
Weise entdecket, innenzuhalten, und keineswegs zu dem sonst darauf folgenden Grad
fürzuschreiten. Und nachdem die Vekanntniß dergestalten beschehen, und der Gepei-
nigte nachgehends sowohl bey der den dritten Tag daraus vornehmenden Verhörsbe-
siattigung, als auch bcy der letzten Anfrage vor der Todesankündung (wie hieoben
§. 9. vers. 5W. gemeldet worden) somit bis in Tod darbey beständig verharret, so ist
auf solche Besagung, wie gleich hinnach folgen w i r d , allerdings der rechtliche Be-
dacht zu nehmen. Dahingegen

spome lv'-. §. 11 . I s t nicht zu gestatten, daß man einen beständig auf seinem Angc-
l e l ^ bcn, ulld gutwillig-frcymüthigcr, auch wahrscheinlicher Vekanntniß der Mitgehulssm

«I M^lse.l3l!0 lu. bleibenden j„quMen zu dem Ende annoch mit der T o r t u r , oder auch nur mit Vorsicl'
^ p r 3 ö i t 7 m ! . ^ ^""^ des Scharssrichters samt seinem peinlichen Werkzeug angreiffc, damit er durch die
tt-moni cit'^ wrtu Mancr die Wahrheit seiner Aussage gleichsam bestarken solle, sondern es ist an deme
«m acymelcenäum jchon genug, daß selber auf seiner Aussage, und umständlichen Benennung der Helft

fer, Hecler, Rathgeber, oder Mitgespänncn ohne Wankelmüthigkeit forthin ver-
bleibe, und solche, wie vorbcsagt, rechtmäßig bestättige.

- ^ ^ V ^ ^ " c h w i e nun aus einer so beschaffenen Besitzung, wenn selbe nur
l.^« s e m , p ^ von «nem Mitschuldigen herrühret, ein halber Vcweisthum erwachset, und gesial-
rubaticinenl. ^ in ttl! Dingen nach (wie an seinen! Orte vorkommen wi rd) gegen den Besagten eine gc>
^ ^ m ^ ' ' " 5 " " ^ ö " g u n s M Vomehmung der siharffen Frage ausmachet; ft ist jenen Falls,

enn

ve>.
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wennzwey Mitschuldige mit all-obigen Umstanden auf einen dritten eben so, wie oben ton,
bemeldt, beschaffenen, und sonst verdächtigen Menschen bekennen, in allen Umstanden l
miteinander übereinstimmen, und darauf sterben, ein solch-besagter Mitgehülfffür
überwiesen zu halten, und gleich, als wäre er durch andere 2. untadelhafte Zeugen
überwiesen worden, zu verurtheilen.

§. 13. W o aber sich zutrüge, daß der Sager sein Angeben, und Besagung
zuletzt widerruffete, da ist zu erwegen, ob er solchen Widerrufs aus guter Ursache,
und zu Erleichterung seines Gewissens gethan habe? oder ob selbe wahrscheinlicher-
maffen nur verstellt, zu Verschonung des Besagten, oder auf Jemandes Anlernung ^
beschchm stylt möge? ersterm Falls höret die Beschuldigung des Besagten gänzlich
a u f , wenn er in anderweg nicht beschweret i s t ; letzteren Falls hat der Richter ver- mmamm romäueät
nünftig zu ermessen: ob die von dem Sager angezeigte, und wahr erfundene Umstän- ^ e ^ o i
de gestalten Dingen nach, nicht gleichwohlen eine redliche Anzeigung, wo nicht zur
Tor tu r , doch aber zur weiteren Nachforschung des angezeigten zurücklassen?

§. 14. Die öffentliche Kundbarkeit einer begangenen Uebelthat beruhet auf c^eemm n<.-c allere
dem Wissen der meisten Menschen eines Ortes: da aber manchmal die angebliche O.fcn- ""oristaz
kündigkeit ein blos ausgesprengtes Wesen, und ohne Grund seyn kann, so verdienet
selbe keinen vollkommenen Glauben, wenn sie nicht durch die Bekanntniß des Thä-
ters bestärket w i r d , oder sich auf solche Zeugcnschaft gründet, welche zur Ueberwei-
sung hinreichend ist.

§. 15. W a s der Obrigkeit von der T h a t , oder dem Thäter insonderheit be-
kannt ist, dienet ebenfalls so blatterdings zu keinen Beweis, und kann ein Richter aus
seiner privat-Wiffenschaft Niemandm verurtheilen, sondern zu Herstellung des recht-
lichen Beweises ist ns th ig , daß derselbe für dießmal seines richterlichen Amts sich
entschlage, und rechtlicher Ordnung nach sich zum Zeugen gebrauchen lasse.

§. 16. Ueberhaupts solle ausser der Bekanntniß, und den obbemeldten Ve-
Weisungsarten in Malefizfallen keine andere Ueberweisung statthaben, viel weniger
aber ist sich der alt üblich gewest-und schon längst abgeschafften Proben durch Feuer,
Wasser, und dergleichen unächte Beweismitteln zu gebrauchen.

§. 17. Wenn nun nach Unseren vorstehenden Maßregeln kein vollkommen-
rechtlicher Beweisthum vorhanden wäre , so ergiebt sich im Gegenspiel von selbst, daß ^
bey dessen Abgang Niemand zu der im Gesetz ausgesetzt-ordentlichen Straffe könne 2°
verurtheilet werden. Zumalen aber gleichwohlen entgegen dem Angeschuldigten mehr- ^ H m i ^ w-
oder mindere Innzüchten, und Beschwerungsumstände obwalten können, so hat der
Richter solchen Fal ls alle Umstände wohl zu erwegen, und hanget von seinem vernünf-
tigen Ermessen ab : ob nach Beschaffenheit der Sache der Verdächttge entweder, bis
anderweite Anzeigen sich hervorthun, des Arrestes einstweilig zu entlassen; oder gestal-
ten Dingen nach demselben der Reinigungseyd aufzutragen; oder da nach Unser ander-
weiten Ausmessung genügsame Anzeigungen zur scharffen Frage sich vorfänden, der-
selbe hiemit zu belegen, oder endlichen, da er mit starken Innzüchten beschweret wäre,
die Tortur aber aus rechtlichen Ursachen nicht vorgenommen werdm könnte, zu einer
willkührlichen Bestrajftng fürzuschreiten seye?

Peint. Gerichtsord. N
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25. FUfuMeyßigßer Attilel
von der Gegenstellung.

I n n h a l t .
z. i . Zwischen was für Personen die Gcgenstcllung 5. 7. Die Gegenstellung ist insßemelnvey dem Hals»

pstege vorgenommen zu werden? gericht / wo der InHmlir innen lieget; vorzu-
§. «. Was selbe für einen Endzweck führe? nehmen, und
K. Z. Die Gegenstellung der Zeugen, oder des An- 5- »- Hiebey mit der vorgeschriebenen Rechtsforw

grbers mit dem inqmliten hat keine Bedenk» lichkeit furzugehen.
lichkett; dahingegen 5. 9- Ob «nun zwar überhaupt die Veranlassung

§. 4. Es einer besonderen Behutsamkeit bedarff, der cantrontation dem richterlichen Gutbe»
wenn die laugncnde mit den bekennenden La« fund anHeim gestellet ist,
stergehülffen gegeneinander verhöret werden F. »o. So kann doch selbe bewandten Umstanden
wollen. nach zuweilen unnochig,

5. 5. Die alleinige Zeugen unter sich, wie auch je, 5- ^'- .Oder in Ansehen gewisser Personen unan-
ne Mitgehülffen, welche die That gestehen, standig,,
in den Umstanden aber sich widersprechen, 5. " . Auch in einigen Fallen ganz widerrechtlich
gegeneinander zu vernehmen, ist nicht nur seyn.
unbedenklich, sondern nöchig. F. i g . Annebst ist Acht zu haben, daß selbe alle?

K. s. Sonderheitlich damalen, wenn es um die Ge« mal vor der Tortur anzustellen seve.
wtßheit der Person: ob selbe der Thater seye? §. 14. Endlichen hat auch die sachliche Gcgensteb
zu thun ist, kann die Vorstellung der Person lung mittelst Vorweisung der Waffen, Wert»
nicht ̂ unterlassen werden. zeugen, Briefschaften, und derley Sachen in

Malestzfallen ihren guten Nutzen.

§. i . ^ ^ i e GegenMung beschiehet zwischen verschiedenen Personen,
pw H ) Erstlich: Zwischen dem laugnenden Thater , und den Zeugen/

^ ' jd wider ihn ausgesaget haben.
Andertens: Zwischen dem Thäter , und dem Angeber, oder veuuncwten;

oder
Dri t tens: Zwischen dem in Laugnen verharrenden Thäter , und denen der That

geständigen Mitgehülffen; oder im Gegenspiel
Viertens: Zwischen dem bekennenden T h a t e r , und den laugnenden Mit -

gespannen ;
Fünftens: Zwischen denen in Hauptsachen nicht übereinsstimmendcn Zeugen;

oder auch
Sechstens : Zwischen denen der Zuthat zwar geständig-jedoch in Hauptum-

ständen nicht zusammentreffenden Mithelffern; und endlich
Siebentens: Um die Gewißheit von der angeschuldigten Person, auf welche

ausgesaget worden, zu erlangen.
co„twnt2tia. §. 2. I n elfteren 2. Fällen gehet die Abficht dahin, damit der laugnende

I»r ^ ä t c l durch die ihme vor Augen gestellte Zeugen, oder den Angeber zur Bekanntniß
, der Wahrheit bewogen, oder allenfalls durch die demselben ins Angesicht wiederhohlte

l,c« »neu ' ^uslage die Ueberweisung bestärket werde. I m dr i t t ' und vierten Fal l stehet zu Hof-
öeponem« 2ä con̂  fen,.daß ein Lastergesvann durch die allschon beschehene Geständniß der übrigen Mi t -
iclsiouemxelmavn. gespännen desto leichter von hartnäckigen Laugnen abgeschrecket werde. Der fünft-
Vel'ut per teüium " "b sechste Fal l hat zu seinem Endzweck, damit durch Vereinbarung der widersvre-
Äut compUcum imer chenden Aussagen die Wahrheit der That desto verlaßlicher ergründet werde. Der
" ^ 2 m " " ' / ° " ' siebente Fal l zielet endlich dahin, damit in der Person des angegeben-oder besagten

pleMg em^ Thaters sich kein I r r thum ergebe, sondern man der Person, auf welche eigentlich
ausgesaget worden, vergewisset seyn möge. Wobey aber wohl zu merken, daß

§. 3. I m erst-und änderten Fal l die Gegenstellung des lnqmsstens mit den
Zeugen, oder mit dem Angebcr um deswillen keiner Bedenklichkeit unterliege, somit
^ fteyer vorgenommen werden könne, wei len, wenn der Zeug, oder Angebcr
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wahrhaft ist/ eben nicht zu sorgen kommet, daß er durch des inquikrens verstocktes
Laugnen von nochmaliger Wiederholung dessen, was er vorhin ausgesaget, avgehal-
ten werden dürffe. Dahingegen

§. 4 . I n Betreff des dritt-und vierten Falls Hey der zwischen einem laug- ^ ver«. ^u«m«r
nend-und einem bekennenden Lastergespann vorzunehmenden Vorstell-und Gegeneinan- campuces pärcuu
derverhörung eine mehrere Behutsamkeit zu beobachten, und vorläuffig wohl zu über- A ^ ' ^
legen ist: ob nicht vielmehr, daß der bereits gestandige InczuiNt zu Widerruffung der
gethanen Bekanntniß verleitet werde, zu besorgen, als zu hoffen sepe, daß bey Vor-
stellung des Bekennenden der laugnende Mithelffer zur Bekanntniß der Wahrheit
vermöget werden dürffte ? weshalben sich mit demjenigen Mikgespann, so bereits auf
sich bekennet, und auf dem laugnenden Mitthäter ausgesaget hat , vorläuffig wohl
zu versicheren, und derselbe in Abwesenheit des anderen ernstlich zu befragen ist: ob
er auf seiner Aussage bestandig verbleibe, und dem besagten Mitgehülffen die Wahr-
heit nunmehro unter das Angesicht zu sagen sich getraue? nach welch gebrauchter
Vorsicht, und da man von dem Besager nicht so leicht eine Wankelmuth zu befürch-
ten h a t , man den controntations-^Ä ohne Anstand vor sich gehen lassen kann.
Ferner ist

§. 5. I n Rucksicht auf den fünft-und sechsten F a l l , wo entweder dieZeu- ^n auesm vel
gen, oder die bekennende Lastergehülffen in den Hauptumständen unter sich nicht ein- ^ ^
stimmig wären, und eben von dämmen weder der ein^ weder der anderen solch- wider-
sprechender Aussagen ein Glauben beygemessen werden könnte, allerdings nöthig, um
auf den rechten Grund der Wahrheit zu kommen, die Gegenstell-und Gegenverneh-
mung zwischen selben vorzukehren, und selbe sammentlich miteinander zu verhören,
Was endlichen frÄ7n6

§. 6. Den siebenten Fal l anbelanget, wo es um die Gewißheit zu thun ist: siem öl
ob der Inqmllt eben derjenige seye, auf welchen von einem anderen ausgesaget wor-. 6
den? da ist ausser Anstand, daß, wenn in mindesten gezweiftet werden könnte: ob de-
renetwann schon Hingerichteten, oder sonst verstorbenen, oder abwesenden Besagern, "0
oder derZeugen ihre Aussage, und Zeugenschaft nicht vielleicht eine andere, als des lnqui- "
MensPerson angehen durffte?man einer sogestaltenBesagung, oderZeugniß dieKraft,
und Wi rwng einer rechtlichen Ueberweisung keinerdings beylegen könne. Damit also in
einer solchen Begebenheit, wo wegen der Person des Besagten ein geringster Zweifel
vorfallet, die vollkommene Sicherheit erlanget werde, so ist unumgänglich erforderlich,
daß der Beschuldigte dem annoch vorhandenen Sager , Zeugen, oder Angeber, um
selben versönlich zu erkennen, auf eine anständig-und wohl thunliche A r t vor und
unter oie Augen gestellet werde. Welch-letztere Gegenstellung, wenn man ohne sie
gegeneinander zu verhören, lediglich hiebey beruhet, für nichts anderes, als eine
bloffe Ersichtig und Beaugenscheinigung der Person desThaters zu halten ist.

§. 7. Die Gegenstellung ist ausser gar erheblicher Behinderungsursachen ge-
meiniglich bcy dem Halsgericht, wo der i nyMe innen lieget, vorzunehmen, und die U A ^ ^
Zeugen dahin fürzuforderen, oder da sie unter fremde Gerichtsbarkeit gehörig wären,
anbey die coulrontHtion nöthig zu seyn befunden würde, derselben Obrigkeit um ihre
Stellung zu ersuchen; jenen Fal ls aber, da von Seite des Halsgerichts die nöthige
Stellung der Zeugen zu ihrem Gerichtsstand nicht bewirket werden könnte, ist sich die-
serwegen an das Obergericht zu verwenden, um damit von dortaus die behörige Vor-
kehrung veranlasset werde. Und da etwann einige Lasiergespänne, so bey unterschied-
lichen Halsgerichten, oder wohl gar in verschiedenen Ländern inhaftirter sich befinden,
entgegen zu stellen, und gegeneinander zu verhören nöthig erachtet würde, da ist die
Gegenstellung mit Einverständniß der beederseitigen Halsgerichten, d a , oder dor t ,
jedoch insgemein bey jenem Halsgcricht, wo der laugnende Lastergehülff innensitzet,
vorzunehmen, anbey allemal genaueste Obsicht zu tragen, damit der zu stellen kommen-
de Gefangene sicher, und wohlbewahrt h i n , und her gelieferet werde. Sollte aber
auch solchen Falls wegen der Stellung sich ein Anstand ergeben, so ist zu dessen schleu-
niger Behebung , wie vorbemeldt, ebenfalls die beachtliche Anzeige an das Obcrge,
ncht zu machen.

Peinl.Gerichtsord. N 2 5-8.
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lezaUter re> §. H. Bey der wirklich vornehmenden conklontItian ist mit aller Fülsichtigkeit
lu vorzugehen, damit nicht eben hieraus unerlaubte Anhandgebung, und 8 M

sth ö s ist d c h die Sache folgender Gestalten einzuleite
vorzugehen, d i t ch h ,

^ ! ^ ä ^ entstehen mögen; es ist demnach die Sache folgender Gestalten einzuleiten, und zwar
Viäelicet Erstlich: I s t vor der persönlichen Vorstel lung, dem Inquistcn dasjenige,
^ o m ^ c ^ f o t«' was der Zeug, Angeber, oder Mitgespann wider ihn ausgesagt, nur wesentlichen
tur vittuaUter cum Innha l t s , und in der Hauptsache vorzuhalten, oder bewandtcn Umstäilden nach auch
öeMüone tsüium; vorzulesen; mit beygefügter Ermahnung, daß er sich also mit ferneren Laugncn nichs
^ boc ml eroliciell. ^ ^ ^ ^ ^ u^h ^ nicht darauf ankommen lassen solle, womit ihme die Zeugen unter

Augen gestellet werden, und ihme die Wahrheit ins Angesicht aussagen müßen.
Wenn nun

«äo.i'elw comm a. Andertens: Der i n q M t auf dem Laugnen beharret, so ist der Zeug, oder
tt^ ior ansonstige Besagcr vorzuruffen, und der Ordnung nach dcrgestalten fürzugehen, daß

wAisuumA nicht desselben vorhin abgelegte ganze Aussage, sondern nur jene Hauptsachen, die
2t, pimsktim unmittelbar den In^uillten beschweren, Punkt für Punkt zum Gegenstand der Verhör

vIpunewm expe^ genommen werden. W o demnach dem Zeugen, oder sonstigen Vesager ein Artikel sei-
t<,mr mc^Mti « . ncr Aussage vorzulesen, oder Auszugweis fürzuhalten, und derselbe sodann zu be-
hanlia. ^ ^ j ^ . ^̂  ^ h^,^ ^ i l t t vorige Aussage vermög geleisteten Eydes für wahr hal-

te? dahingegen ist hierauf der InqmlK von dem Richter zu fragen: ob er dieser Aus-
sage des Zeugens, oder selbst der Person des Zcugens etwas Rechtsbestandiges ent-
gegen zu setzen habe? und solchergestaltcn ist von Punkt zu P u n k t , in so lang was
beschwerendes vorhanden ist, fortzufahren. W a s solchen Falls

ztw. i m äew 6iHa Drittens : Her Zeug , oder sonstige Besager in Beyseyn des
ausgesaget, und von dem inquiliten dargegen geantwortet worden, ist in dem

"l?v^i ! 923ml« 12- wcoll neben einander nieder zu schreiben. Wobey
teribu3 rwwcoUo Viertens: Zu merken, daß, wenn mehrere Zeugen mit dem lüqmsiten zu
^^ .H twn ta t i o confwntircn sind, die Gegenstellung, und Gegenverhör nicht mit allen zugleich,

, ü pime» te. sondern nach, Ulw nach mit jedem besonders vorgenommen werden müße. M i t glet-
ö l e ä l ^ ^ Vehutsalnkcit ist

cum' auoUbet Fünftens: Fürzugehen, wenn die Zeugen gegeneinander vernommen werden,
suäa es. daß ihnen nämlich nach vorheriger Erinnerung ihres abgelegten Eydes ihre vorige

p w ' c e N ^ , " v e l Aussage nur blos in so weit , als sie darinnen sich widersprechen, vorgehalren, und
Mo, «üez äMäett- lediglich dahm gesehen werde: ob die Zeugen bey ihrer Gcgenvernehnnmg sich in ih-
" ' » rer Aussage miteinander vereinigen, und also die rechte Wahrheit auf solche Art bes-

ser herauszubringen scye? wobey sich aber aller ä u ^ M o u , und Ucberrcdung ganz-
lich zu enthalten ist. Wie dann auch

atö. Vol Klo, cc.ll. Scchstens: Bcy der Gegenoerhsr der Mitschuldigen unter sich, welche, da
A " ? N ^ ' l " alle der That selbst geständig, jedoch in einigen H a u p t u m M d m uneinig sind,
c«lie üt. der Bedacht lediglich dahin zu nehmen: ob ohne alle 5 u M M u n , und Beredung eine

aufrichtig und wahrhafte Vereinbarung der Aussage von ihnen zu erhalten scye,
oder nicht? überhaupt aber ist

v«6 km"7r^va Siebentens: Bey Vornehmung der conkonktion allemal auf die Gebärden
?w8 2wnu n«m«^e, ^wohl des inquit-tens, als der entgegen gestellten Zeugen, und ansonstigen Belagern:
«ormn. gui mcer l'e wie sie sich dabey anzestcllet, ob sie erröthet, erblaßt, gezitteret haben, und derglei-
^aouäum^ ' " ' chen?wie auch ob sie beständig einer dem anderen widersprochen, und o b i n c ^ M t ^ ^

dig der Zeugen Aussagen verneinet habe? genau Acht zu haben, und unter dem betres-
senden Art ikel , wo dergleichen was vorfallet, Anmerkungsweise aufzuzeichnen; übri-
gens niemalen zu gestatten, daß bey der conswntation einige Hitzigkeiten, oder der
Zeugen Ehrantastuttgen vorbeygehen mögen.

§ 9. obwohlen nun gemeiniglich die Anordnung einer persönlichen Gcgm-
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der Bekanntlich , oder der Einstimmigkeit gewirket hat. Das ist: wenn entweder
der Inq mllt auf die ihme beschchene Vorles-oder Fürhaltullg einer anderweiten Aussa-
ge, oder Zeugniß die That bereits eingestanden; oder wenn der Zeug, oder der La-
stcrgchülff, der in seiner Auszage von den anderen Zeugen, oder Gespännen abstim-
mig gewest, nach erfolgter Vorstellung deren von den übrigen Zeugen, oder Gespan-
nen abgelegten Aussagen sich mit selben schon vereinbaret hat.

§. i i ^ Unanständig ist dieselbe zwischen Eheleuten, dann zwischen nahen
Anverwandten, welchen nach der oben ärt . 33. §. 6. gethanen Ausmessung auch die
Entschuldigung von der Zeugcnschaft zu statten kommet. Ingleichen such adeliche,
oder sonst ansehnliche Personen mit der persönlichen Gegensteilung sowohl unter sich,
als mit anderen in Malefizsachen zu verschonen: ausser es würde dieselbe in gar wichti-
gen Fallen auf Verordnung des Obergcrichts veranlasset, oder von Uns selbst an-
befohlen.

§ . 1 2 . Ganz widerrechtlich aber würde dieselbe seyn, wenn (ausser dem oben v«i
^r t . 34. §. 1 1 . bis 13. enthaltenen F a l l , wobey zusammentreffend-gewissen Erfor-
demißen einLastergehülffwider den anderen für einen Zeugen zu gelten hat) auf schlechte
Besitzung, und Angeben eines Uebelthäters ein sonst ehrlich und wohl verhaltener
Mann zu seinem Schimpf, und üblen Nachklang sogleich wegen einer ihme ohne Grund
zumuthenden Witoerfänglichkeit mit dem iliyuikten wollte in die LonKuutHtjon gezogen
werden.

§. 13. Nachdem nun die Gegenstell- und Gegenverhörung ob erklärtermassen
zur Hauptabsicht führet, damit man desto verlaßlicher auf den Grund der Wahrheit ^ « ^
gelange, so hat dieselbe eben aus dieser Ursache in allen sowohl schweren, als gerin- «m äed««
gen peinlichen Verbrechen statt; jedoch ist in jenen Fal len, wo es Hey verstockten Laug-
nen auf die scharffe Frage ankommen kann, die ^oilslon^tian vor der Tortur vorzu-
nehmen. Es kann sich aber gleichwohlm bcwandtcn Umstanden nach ergeben, daß
auch jezuweilen erst nach der T o r t u r , auch nach gefällten Endurtheil, wenn nämlich
einer aus den geständigen Lastergespännen erst nach solcher Zeit seine vorhinige
Bekanntniß widerrufet^ die c,'cmlrontHtion neuerdings (jedoch allzeit vor dem besetz-
ten Halsgericht, kemerdings aber auf dem Richtplatz) vorzunehmen nöthig seyn dürff-
te , in wclcherley Vor fa l l doch allemal auf die oben §. 4 . eingebundene Vorsicht, und
Bchucsamkeit: ob nicht etwann die neue Gegenstellung vielmehr schädlich, als nütz-
lich seyn dürf te? der sorgsame Bedacht zu nehmen ist.

§. 14. Nebst der persönlichen, oder schriftlichen Gegenstellung, wodurch
die Personen, oder die schriftliche Zeugnißen, und Aussagen obbemeldtermassen zu c n w m ^ o r u « .
Ucberfuyrung des Thäters vorgestellt werden, hat auch die keai-caniwnntjQl,, qu» eö eenöit. u«
odcr sachliche Gegenstellung seinen gar guten Nutzen; welche nichts anderes ist , als ^ " ^ ^ '
die Vorstell-und Vorzeigung derjenigen Waf fen, Werkzeugen, Briefschaften, und
dergleichen Sachen, mittelst welcher die That ausgeübet,. oder an dem Orte der be-
gangcncn Uebelthat gefunden worden, und welche überhaupt eine starke Anzeigung
gcgcl: einen gewissm Thater an Händen geben.- E s ist demnach bewandten Umstän-
den nach allerdings erforderlich, daß dergleichen Sachen entweder dem inquiliten
selbst zu seiner Ueberweis- und Herausbringung einer wahren Bekanntniß, oder aber
dritten hievon Wissenschaft habenden Personen zur Beaugenscheinigung, und zu dem
Ende vorgelegct werden, damit selbe hierüber ihre endliche Aussage abstatten sollen:
ob solche Sachen entweder dem lnquiüten zugehörig, oder bey demselben, oder in
dcsscn Wohnung, oder an dem Orte der verübten Uebelthat erfunden worden? und
was sonst in derley Fallen zur Beschwer-oder Entschuldigung des inqmliten verträg-
lich scyn dürffte.

N 3 Sechst
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SechMMeßßtgster Alt i lc l
wann, und was für eine Vertheidigung denen

zuzulassen sepe?

I n n h a l t.
5 i . Die Verteidigung ist Niemanden, der ei» 5- ?- Nebst deme ist demselben gleich nach vollfuhr-

nes Verbrechens beschuldiget w i rd , zu beneh» rer in^mütinQ eine Bedachtzeit zu seiner
men; mundlichen Vertheidigunss anzuberaumen,

5 «. Doch ist zu unterscheiden: ob die Inquisition §. 8. Und hernach alle dessen Verrhetdlgungsbe»
annoch in ihrem Lauffe, oder schon beendet heljft von dem Gericht alles Fletsses anzuhö«
seye? ren, und in dem kro toco l l genau aufzuzetch»

§. 3. I n währender Inquisition sind dem Gefan« nen.
genen weder die Anzeigungen schriftlich hin- 5- 9. Es ist also insgemein dem Gefangenen auch
auszuaeben, nach geendeter Inquisition keln ^,6 vacat, oder

L. 4. Weder zu gestatten, daß er selbst Fragstücke, anderer Vertheidiger zuzugeben:
über welche man die Zeugen verhören solle, F. i o . Ausser es wurde ein solches aus erheblichen
zu Gericht einreiche; Ursachen von dem Halsgericht selbst eingt»

5. 5. Weder ist demselben ein Rechtsfteund, oder williget.
andere Beystande zuzulassen. §. 1 l . Welch -letzteren Falls dem Vettheidlger der

z. 6. Es stehet ihme aber allerdings frey, daß er Zutr i t t zu dem Gefangenen, und die Einsicht
selbst alle zu setner Schutzwehr dienliche der ^ Ä e n zu Verfassung der Schutzfrist zu
Behelffe, und Umstände dem Gericht anzeige, gestatten lst;
um selbe fürmerken, und behörtg erheben zu 5. »». Jedoch gegen deme, daß er vorhm angelo«
lassen. be, getreulich, und ohne alle Gefährde sem

Amt zu handle n.

vetenllo nemim, §. I . / A s erheischet Recht, und Bi l l igke i t , daß demjenigen, so einiger
qui crimmiZ 253«!. ^ Uebelthat halber berüchtigct, oder angegeben w i r d , ^und dadurch

' "

in die peinliche Untersuchung ver fa l l t , zu seinem Schutz, und
Schirm all'Nöthige Hülst , und Rettungsmittel zustatten kommen.

§ . 2 . Damit aber hierinnfalls eine rechte Maß gehalten werde, und den
w penöemi", Halsgerichten bewußt seye: was einem Angeschuldigten zu seiner Vertheidigung von
comxiek üri Rechtswegen gestattet werden könne, oder nicht? so ist zuförderist auf den Unter-

scheid zu sehen: ob die angestrengte Inquisition erst angefangen, und annoch im
Fortlauff sich befinde, oder ob selbe bereits gcendiget seye?

inquilitlo- §. z. I n furwährender Inquisition ist nicht zu gestatten, daß dem Inquillten
"" " ^ - , hie Anzeigungen , wenn er dieselbe etwann zu seiner Verantwortung ihme zu eröffnen

begchrete, schriftlich ertheilet werden, sondern das Gericht hat selbe in Fragstücke
zu bringen, und ihn hierüber der Ordnung nach zu befragen. Gleichfalls ist

ei conceäen §. 4 . Nicht zu gestatten, daß der Inquilit selbst einige Fragstücke, über
"ä <A"e°tte8 "^ch t man die Zeugen abhören solle, zu Gericht einreiche; obschon ihme unverwehrt,
äere äednnt. dem Gericht die zu seiner Schutzwehr dienende Umstände an Händen zu gebell, über

ccjütic^t. welche alsdann die Zeugen unter den Fragstücken, so das Gericht von Amtswegen
verfasset, endlich abgehöret werden sollen. Es ist auch

Noc Zclvocatu,. z. §. 5. Wahrender Inquisition dem Gefangenen kein Velenlor, Vertheidiger,
n m ^ Ä e ü - " ^ ' oder Beystäuder zuzugeben, immassen die öftere Erfahrenheit gelehret, daß hiedurch

die Uebclthätcr nur aufAusftüchten unterrichtet, zum hartnackigen Laugncn gestär-
ket , und also vor der Zeit die ganze Inquisition verwirret worden. Dahingegen ist

l §. 6. Den Inquillten die unbehinderte Freyheit zu lassen, al les, was sie
^ entweder zu Darthuung ihrer Unschuld, oder zu Entschuldigung der T h a t , oder sonst

aöclucere. immer zu ihren Vehufvorttäglich zu seyn glauben, durch den Verlaufs der Inqmlwon
" " " von selbst anzubringen; welchen Falls das Untersuchunsgericht, so in dem Inquis.tians-

Proccß zugleich die Stelle des Klägers, des Beklagten, und des Richters vertritt,
somit alles zu verrichten hat , was einem Iedwcderen aus diesen dreycn insonderheit
zu thun oblieget, von Amtswegen schuldig is t , sich um al l- jenes, was der l n ^ "
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zu seiner Rechtfertigung angeführet ha t , aufs förderlichste zu erkundige»/ und Rechts-
beständig zu erheben.

§. 7. Obschott nun bey solcher Vewandniß, da in währender inqmütwi, ei
d i i s s t n fteysiehtlld j d s snerseits dem I n s t e n fteysiehet ,^al l -und jedes, was^u seinem Schutz dienlich, ^^^^ ^̂s q ft, j , z sinem Schutz dienlich,

umständlich anzugeben, anderseits aber der nachforschende Richter von schwerer Pflicht
wegen verbunden is t , auf al les, was zu des Angeschuldigten Behuf gereichen kann,
fleißiges Aufmerken zu haben, und so viel möglich, in rechtsbehörige Gewißheit zu
versetzen, es also den I ^ u M e n an den nöthigen Hül f f -und Rettungsmittcln kei-
nerdings gebricht; so wollen W i r jedoch zu noch mehrerer Vcrsicher und Erleichte-
rung der denen Gefangenen gebührenden Vertheidigung hiemit geordnet haben, daß
allemal gleich nach vollendeter Inquilwon, wenn nämlich all nothwendiges bis zu
Fällung des Urtheils bereits vorgekehret worden, dem Inquiliten annoch eine Be-
dachtzeit von 3. Tägen anberaumet, anbey gemeldet werde: er hätte binnen solcher
Frist wohl fürzudenken,was er zu seiner Entschuldigung,oder Milderung der Straffe,
und überhaupt zu seinem Nutzen, und Behuf annoch weiters für Rechtsbehelffe an-
zubringen vermöge ? allermassen er an dem ihme bestimmenden Tage hierüber würde
angehöret, und alles von Gerichtswegen getreulich vermerket werden.

§. 8. Nach verstrichener Bedachtzeit, und da der Inquilit hierzu bereit ist ,
hat sich das Untersuchungsgericht zu denselben zu verfügen, und seine Vertheidigungs- ^ « M 2
behelsse zu vernehmen. W a s nun derselbe zu seiner Entschuldigung, Hü l f f , und ^ e . 5
Schutzwehr anführet, solle allen Fleisses in dem ^rotoeoil aufgezeichnet, nebst deme " ^ "
aber auch die in dem Inquu>ions-Proccß einkommende, oder ansonst in Erfahrung
gebrachte milderende Umstände, und überhaupt alles, was dem lnquikten auf eini-
gerley Weise vorträglich seyn dürffte, von Amtswegen beygerucket, sonach diese schließ-
liche Verhandlung den inquilitions-^Hen beygeleget werden.

§. 9. E s solle demnach auch nach geendigter Inquisition insgemein keinem
Uebelthäter ein ^ävocat zugegeben werden, sondern mit erstbemeldten Fürgang, wo- A t
durch der Vertheidigung des inquMens genugsam vorgesehen, anbep aber unnöthiger nem
Aufenthalt abgeseitiget w i r d , die Inquisition gänzlich beschlossen seyn. Wenn aber ^
gleichwohlen

§. l o . Der Angeschuldigte zu Ausführung seiner Vertheidigung, und Ver-
fassung einer Schutzschrift ausdrücklich einen Rechtsfreund begehrete, da wollen W i r
dem vernünftigen Ermessen des inquirirendcn Richters überlassen haben: ob solch-
anverlangende Zugebung eines Rechtsfrcundes zu verwilligen sepe, oder nicht? wo-
bcy jedoch zur Richtschnur zu nehmen, daß solchem Begehren in klaren offenen Tha-
ten, und überHaupts, wo es auf eine blosse Verzögerung angesehen i s t , keiner-
t»ings, sondern nur damalen zu willfahren seye, wenn der InquilK vorgiebt, daß er
seine Vertheidigungsbehelffe von selbst fürzuwenden nicht vermöge, und solches Vor-
geben wegen sich bey ihme äusserenden E i n f a l t , Schrecken, oder mißlicher Ge-
sundheit, oder weilen die Malesizsache wegen mitunteMuffend-wichtiger Umständen
an sich selbst gar verwickelt is t , oder wegen anderer vorkommend erheblicher Ursa-
chen gegründet zu seyn befunden wird. Allemal aber sind die Ursachen, warum dem-
selben der Rechtsfreund verweigert, oder zugelassen worden? in dem Protokoll zu
vermerken, und dem ln.Mcio l .s - Proceß beyzulegen. Jenen Falls nun

§. 1 1 . Daß ihme ein Rechtsfteund, oder in dessen Abgang ein anderer ge-
schickter Mann zu Aufsetzung seiner Entschuldigungsbehelffe verwilliget w i r d , ist dem-
selben die Unterredung mit dem Gefangenen, jedoch in Gegenwart einiger Gerichts-
Personen zuzulassen, ihme das Nsthige aus den Inqullmons - 46en mitzutheilen, an-
bey zu gestatten, die etwann noch nöthige Zeugen verhören zu lassen, und zu solchem
Ende die nöthige Punkten, worüber der Richter die Zeugen zu vernehmen habe, an ?«mitteu<j,
Händen zu geben, und endlich eine vesenswns-Schrift unter des Gefangenen, und
seiner Fertigung, oder da der erstere des Schreibens unkündig wäre, unter seiner
alleinigen Unterschrift 26 ^öta zu überreichen. W o aber allemal

§. 12. Der Vertheidiger vorhero gerichtlich anzugeloben hat , daß er dem
Gefangenen nicht etwas Böses, so zu Unterdrückung der Wahrheit abzielete, an die
Hände geben, sondern allein auf dieses sehen wolle: ob nicht vielleicht der lnqMe

etwas
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äole 36 luppnmen. etwas zu seiner Entschuldig-oder Ringerung der Straffe dienstliches anzuzeigen, und
<l3m vöneatem. se6 auszuführen unterlassen habe.
omnill blina käe 2- " '
üurum ells.

, StckenmMMster Attilel
' , w ° , ^ ^ was nach vollbrachter Inquisi t ion

'"" zu thun seye?

I n n h a l t.
H. i . LlaH vollendeter Inquilitivn sind die Ver. 5. 3. Da nun vor dem Endspruch öfters durch

handelt - gesammre luauiütious» ^ären or> Beyurtheil die sckarffe Frage erkennet wird,
demlich zusammen zu richten; so folgt un nächsten Amte ! . w « es htemit

5. 2. Und in gemssen Fallen eine genaue Beschrei» zu halten seye?
bung des inqMreus beyzulegen.

^ «N,t3n, Inquili- 5 . 1 . ANachdeme die lnquilition dergestalten vollführet worden, daß il l
t>on?m ̂  l.n loru- V » s h ^ Hauptsache nichts weiteres zu erheben is t , folgsam es hier-

^ " ^ Ä ' äst f S ö f U h i l L s c h V
H p c h ch st, f g h

^ ^ i Ä nächst auf Schöpfung des Urtheils zu Lossprech-oder Verur
tcnüam tereuti t«> theilm^ des Inqujütens ankommet, da hat derjenige, deme die Verführung der l l ,
6 « k lunt ^Ulsuion obgelegen ist, Sorge zu tragen, damit die gesamtnte InquilltlOlls - ̂ Hen in

guter Ordnung (wie bereits oben äre. 20. gemeldet worden) von Amtswegen, somit
ohne Zuziehung des lnqujsitens zusammengerichtet, und zu Vermeidung aller Ver-
fälschung , und Unterschleiffes verschlossener dem urtheilsprechenden Gericht übergeben
werden. Wobey

§' 2. Von Seite des nachforschenden Richters zu merken, daß in schwere-
ren Verbrechen, sonderheitlich bey gefährlichen Böstwichten allemal eine genaue Be-

p q schreibung ihrer Person aufzunehmen seye. E s solle nämlich, wo es nicht gleich an-
oder währender in^Mt ion schon beschehen, wenigstens nach derselben Be-

du« HHunxeQäH ve> schluß der Gefangene nicht nur nach seiner äusserltchen Gestalt im Gesicht, und Au-
""- gen , an Haaren, Gang , Ste l lung, besonderen Geberdungen, Leibszeichen, und

äußerlichen Gebrechen; uem ob er groß, oder klein, f e t t , oder mager, und von
was für einer Farbe, und Aussehen er seye? und dergleichen ; sondern auch nach
seiner innerlichen Leibs-und Gemüthsbeschaffenhcit: ob er stark, oder za r t , und
schwach, gesund, oder kränklicht, oder sonst mit inneren Gebrechlichkeiten behaftet;
item ob selber keck, oder ftrchtsam, gut oder schlechten Vernun f ts , oder gestalten
Dingen nach, was für anderen sonderbaren Leidenschaften, und kündig-angewöhnten
Sitten derselbe ergeben? und da es eine Weibsperson wäre, ob selbe etwann schwan-
ger seye? verläßlich beschrieben, vorläuffig aber, in so weit es hiebey auf die Kännt-
niß der Leib-oder Wundärzten, oder Hebammen ankommet, von selben die pziicht-
mäßige Untersuchung vorgenommen, und ihr Befund hierüber schriftlich abgegeben/
sodann solche Beschreibung von dem Gericht gefertigter den lnqu i l i l i ons -^ tm bey-
geleget werden; damit die Urtheilsprechere bewandten Umständen nach entweder bey
Verhängung der peinlichen Frage, oder der Straffe selbst hierauf den behörigen Be-
dacht nehmen können, und damit aufall-unvorsehende Fä l l e , da etwann der Thä-
ter fluchtig würde, oder nach ausgestandener Straffe sich in neuen Lasterthatcn be-

cüm ver. <^l«cn. " " " " llesse, derselbe desto leichter erkennet werden möge.
MM2!« non lemper, §' 3» Und zumalen nicht allzeit zu einen endlichen Ausspruch mit Verurtyel-
^ / ^ r " ^ ^ s zu der ordentlichen St ra f fe , oder Ledigsprechung des Beschuldigten fürgeschnt-
? ^ i m K ^ ? " werden kann, sondern jenen F a l l s , wenn derselbe die Missethat laugnet, an-
6ec«mäeb«t,tün<: " w aber Mlt starken Ilmzüchten beladen ist , gegen einen solch beschwerten Inqlllilttll

öfters
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in nächstfolgenden Artikel gesetzgebig vorschreiben.

Achtunddreyßlgster
von genügsamen Ursach-und Anzeigungen zur peinlichen Frag,

auch wan«/ wider wen, und wie selbe vorzunehmen seye?

I n n h a l t.
i . Was die Tortur seye?
«. Dieselbe muß allemal durch rechtliches Bey>

urtheil zuerkannt werden.
z. Hat aber Nlchc statt, wenn der Thater ohne«

teme schon geständig, oder überwiesen lst ;
wenn das (?orpu3 UeUHi nicht erhoben; oder
wenn keine genügsame Anzeigungen zur Tor-
tur vorhanden.

4. Die Anzeigungen zur Tortur sind so beschaf«
feN/ daß entweder jede vor sich selbst darzu
hlnreichendist;

5. Oder mehrere zusammen genommen, solche
Wirkung nach sich ziehen.

6. ES ist aber allemal darauf Acht zu haben:
ob die Anzeigungen zur Tortur durch die Ent»
schuidigungsbehelffe nicht etwann entkräftet
werden?

7. Annebst ist erforderlich, daß jedwede Anzei»
aung zur Torrur durch ». Zeugen bewiesen
seye; und überhaupt

8. Hat die Tortur nur in jenen Fallen statt,
wo es auf eine Todesstraff ankommet; in an-
deren Fällen kann höchstens die l e l l i ü o n Platz
grnffen.

9. Welche i 'erri t ion entweder mit blossen Dro»
hewortcn,oder auch mit einiger Handanlegung
des Sckarffrichters bcscyiehet.

10. Gleichwie nun überhaupt die Tortur mit
aller Behutsamkeit zu veranlassen ist, so sind
auch

11. Einige Personen durch das Gesetz selbst hie>
von beftcyct.

i » . Hauptanmerkung, worauf vor Anlegung
der Tortur der Bedacht zu nehmen.

13. Die Tortur kann zuwetten auch abgetheilter
in mehreren Tagen vorgenommen werden.

14. Allemal ist dem Inquiliren vor der wirkl i-
chen Tor tur , und ausscr des Peinigungsorts
annoch gütlich zuzusprechen,

15. Und bry nickt fruchtend-aünaer Zuredung
erst sodann in die Martergruben zu uvervrin»
gen,

i a . Daselbst aber neuerdings zur Bekanntniß
der Wahrheit beweglichst zu ermahnen.

»7. Die Peiniaunasarten bestehen imö. in dem
Daumstock, 260. der Bind-oder Schnürunz

iü. der Folter, 4tö. dem Feuer.

§. 18. Die spanische Stiefeln machen keinen ve>
sonderen Grad, sondern werden an Platz ei»
nes änderen, der nicht anzubringen ist, nur
bey Mannspersonen gebrauchet.

§. 19. Es sind aber vorbcmeldte Torturs - O36U5
nach Gestalt des Verbrechens, der Person,
und der Umstanden vernüilwa zu mMgen.

F. 20. Währender Tortur haven die Genchlöper»
sonen forthin auf den laymüten genau Ob»
ackt zu haben, und

5. 2 i . Dahin fürzusorgen, damit alle des In^m»
luens Aussagen, und Regungen getreulich
amgcz. ichnet werden.

F. 22. Wenn der Inqmlit zu bekennen anfanget,
ist mit der Tortur alwglelch mnen zu h. l lm,;

§. «Z. Da er aber bald bekennet, bait wldcr laug»
net, ist em Unterscheid zu machen: ov . r

F. 24. I n währender Tortur die Bckannt.'üß wi?
berruffet? weichen Falls sowohl, als auch

§. 25. Jenen Fal ls, wenn die von ihme anLegebe>
ne yauptumstande falsch befunden wecden,
Mit der Tormr fomufetzen lst; oder

F. «5. Ob die Wlverr'-ffunq der Befanntnist nach
schon vollbrachter Tortur beschichec? welchen
Falls

5. 27. Ausser neu hervorbrechenden Anzeigungen
die Tortur gememigltch nicht wmecs vorzu-
nehmen,

^ 28. Und überhaupt niemals über dreymal zu
wiederhohlen, sondern der lnquitt t . so dle
Tortur n s ^ t i v s «verstanden, gemelckgllch
loszusprechen ist.

F. 29, Es kann aber gleichwohlen ein solch-Gepel»
nigter jezuweilen zu einer aussetordentlichen
Straf f veturtheilet werden.

§. Ja. Nach geendeter Tortur find dem Gemarter«
ten sogleich die Glieder einzurichten, und alle
Hülffe zu verschaffen; endlichen ist

5. Z l . Allemal das (Honttitmum, oder Bestatti-
gung der Bekanntniß nack der Tortur mit dem
Gepeinigten unumaangttck vorzunehmen;

F. 32. Und überhaupt solle dem Freymann, und
seinen Kneckren kein widerrechMyer Kurgattg
gestattet werden.

äs
23.

§ . 1 D ie peinliche Frage ist ein rechtliches Zwangmittel/ um einen laug-
nenden Uebelthäter, welcher der verübten That halber stark de-
schweret is t , in Abgang eines vollständigen Beweises zur Be

p e i n l . Gerichtsord. O kannmlß
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kanntniß zubringen, oder allenfalls denselben von dem ihme zu Last fallenden Ver-
dacht, und Innzüchten zu reinigen,

ilcklenözm ve. §. 2. Um aber zur peinlichen Frage furschreiten zu können, ist erforderlich,

get, auch über was ftr eigentliche Fragstücke er in der Tortur gefragct werden solle?
und wenn dergleichen Erkanntnuß nicht vorhergehet, kann ein Richter den Gefange-
nen mit der Tortur auch so gar nicht bedrohen, viclweniger ihmc dieselbe wirklichen
anthun. Wie W i r dann eine solche auf die scharffc Frage ausfallend? Erkanntnuß
ihrer Wichtigkeit halber oben ^ r t . 2 1 . §. Z. unter die ausgenommenc Falle gesellt
haben.

§. z. Bey solcher Erkanntnuß hat der Richter wohl in Acht zu nehmen,
m', " m Erstlich: Ob nicht etwann der ganze Bcweisthum schon in anderweg vorhan-

lu;'item den stye? dann wenll der Thäter ehehin dcs Verbrechens schon geständig, oder voll-
? ? ^ s ! ^ " "^ lg überwiesen wäre , würde die Verhängung der scharffen Frage uberfiüßig,

clo. und widerrechtlich seyn ; und ist solchen Falls ohne Anstand mit Schöpfung eines Ettd-
urtheils aus die im Gesetz ausgesetzt-ordentliche Straffe fürzugehen.

Andertens: I s t dahinzuschcn: ob die T h a t , welchcrwegen der Gefangene
beschuldiget w i r d , wirklich geschehen seye? und ob also nach Unserer oben ^.rr. 26.
einkommcnden Ausmessung aus das corpm 6eMi Rechtsbehörig nachgeforschet, und
selbes ordentlich erhoben worden? bey dessen Ermanglung Niemand mit peinlicher
Frage angegriffen werden kann. Und

Drit tens: I s t hauptsachlich zu erwegen: ob genügsame Ursachen, und An-
zeigungen zu Vernehmung der peinlichen Frage vorhanden seyen?

«m^cl?ci^ve?e!u« §' ^ Was nun die gcnugsame Ursachen zur peinlichen Frage anbetrifft,
lu.u yuMrHti». Ut ist alle zu beschreiben nicht wohl möglich, doch wollen W i r zu besseren Unterricht
lmtzui-t 2ä tortunm deren etliche gemeine hierorts Beyspielweis anzufügen, und werden sodann in dem

t; änderten Thcil bep jedwedem Verbrechen die solch - fällig - sonderbare Vermuthun-
gcn ausdrücklich benennet werden. Unter den gemeinen Anzeigungen zur Tortur
befinden sich demnach folgende. A ls

Hu« . Erstlich: I s t eine genügsame Ursach zur peinlichen Frage, wenn die That
mit einem untadelhasttn Zeugen auf den Beschuldigten erwiesen ist; und nebst dem
cinzelcn Zeugen entweder noch eine anderweit - gegründete Innzücht , oder wenigstens
dieses darzusiosset, daß der Inquilit eine sonst verdachtig - und übel verhaltene Per-
son seye, zu der man sich der ihr zu Last kommenden Missethat gar wohl versehen
könne.

. Andcrtcns: S o Jemand auf offenbarer That ergriffen w i r d , solche jedoch
freventlich laugnct, und anderwärtig nicht genugsam überwiesen werden kannz, der
soiie peinlich darumen gefraget werden.

Dr i t tens: Wenn ein Missethater, der in seiner That Hel f fer , Heeler,
^atygeder, oder Mttgcsetten gehabt, auf Jemanden in der gut-oder peinlichen
Frage ausgeftget, daß er ihmc zu seiner verübt - und wahr erftmdenen Missethat mit
3 l M h , oder That geholffen, oder Gesellschaft geleistet habe, so kann man einen
solchen besagten hierüber wohl peinlich fragen, doch änderst nicht, als wenn sich die
oben ^rs Z4. §. 9. erwähnte Umstände, und Erfordernißen dabey einfinden.
,.. , Viertens: Wenn rechtlich bewiesen w i r d , daß sich Jemand aussergericht-

tMtHllt. ucy veruymct, oder frey bekennet; er habe eine Missethat begangen, und es eine
l"lche Person ,s t , zu der man sich der Missethat versehen kann; solle das Halsge-
ncht nachforschen lassen: ob sich die That an O r t , und End solchergestalten, me
er jlch beruhmet, mit allen Umständen zugetragen habe? findet es sich in allem al-
0 , jo kann ein solcher, wenn er die That hernach wiederum laugnete, wohl veup

Vc! ita «,mp«rgt2 " ^ seftagct werden. Es sind auch
^ ^ n ' „ ^ . . « ^ ^ ^ ^ . " ^ Anzeigungen, deren jedwedere allein zur peinlichen Frage

" H gcnugfam, doch wenn dergleichen etliche zusammen kommen, die Tortur dar-
i ««s wohl surgenomlmn werden kann, als zum Exempel:

' Wenn
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W e n n der V e r d a c h t e eine solch - v e r w e g e n e , u n d le i ch t fe r t ige P e r s o n , auch
v o n bösen L e u m u t h , u n d G e r ü c h t w ä r e , d a ß m a n sich der M i f f c t y a t zu i h r versc- / ^ - ^
hm möge: iplum näers pollitz

Oder aber, da derselbe dergleichen Missethat schon vormals geübet, oder H t,w cnmen p>-iü«
auszuüben sich bestrebet ha t , oder derley Missethat schon vorhin beziehen, und de- ̂  i l
nntwegen angegeben worden wäre, doch, daß solch-übler Leumuth, und Angebung
nicht von Feinden, oder leichtfertigen, sondern von unpartheyischen redlichen Leu-
ten herkomme.

Wenn die verdachte Person an solch - gefahrlichen Orten, die zu der That
verdächtig wären, gefunden wird.

Wenn Jemand zur Zeit der T h a t , dieweil er auf dem Weg darzu, oder
davon gewesen, in solcher Gestalt, Waffen, Kleidern, P fe rd , oder anderen Sa -
chen, gleich als wie der Thäter beschrieben i s t , gesehen worden.

Wenn einer in Ausübung der That etwas vermehret, auch hinter ihme lie- q
gcn, oder fallen läß t , als seinen Man te l , Degen, H u t , Schuhe, und derglei- A - « 2 t . vilw tu«,
chcn; oder wenn man auch aus der Spur im Schnee, Ko th , oder Staub hernach-
nmls finden, und ermessen mag, daß die Sachen unfehlbar des Thäters , und s " " in
nächstens vor dem Verlust in seiner Gewalt , oder aber die T r i t t , des Thäters ei- ^
gentliche Fußstapfen gewesen seyen.

Wenn der Verdachte eine Zeither bey solchen Leute« Wohnung, und Ge- ^ . qi
ftllschaft gehabt hat , die dergleichen Missethat ausüben.

Wenn eine solch - verdachte Person aus Ne id , Feindschaft, vorhergegan- r^c, v«i
gcncn Bedrohungen, oder um hoffenden Nutzens willen zu der Missethat Ursach ge- ^": ^ ^
twmmen haben möchte; sonderlich aber geben die Bedrohungen ein starkes, und imlmcici«, vei
oftmalen allein ein genügsames Anzeigen, wenn der Bedrohende ein solcher Mensch n« ^««asrwt
ist, der die Wor t ins Werk setzen kann, der vor diesem Jemanden gedrohet, und
an ihme vollzogen hat.

Wenn der Verletzte selbst aus gewissen Ursachen Jemanden die Missethat r e ^
zeihet, darauf stirbt, oder es bey seinem Epd betheuret. lclqus man« j

Wenn Jemand einer Missethat halber flüchtig w i rd , und warumen er ge-
fiohen? keine vernünftige Ursach geben kann. ü M u ü

Es kommet auch darzu die Veränderung der Gestalt, Wankelmüthigkeit,
und Falschheit in Reden; die in währender Gefängniß geübte p r^quen, ein heim- ^ c u ^ ^ p ^
lichcr Vergleich über das angegebene Laster, die beständige Besagung eines M i t - ri>>.tlsm^i3. v ^ w
gchulffcns, wenn auch die oben ^ .n . 34. §. 9. ausgcmcsscne Erfordernißen nicht ^ c i ^ l U
eben alle cintrassen ; oder auch die Vekanntniß, welche einer vorhero vor einem mm .̂
unrechtmäßigen Richter, oder sonsten mangelhaft abgclcget hat, und dergleichen.

Wenn nun von solchen in gegenwartigen Absatz anerwehnt-gemeinen Ver-
muthungen bey einem inqmkten mehrere zusammentreffen, oder zu einer dergleichen
Vcrmuthung noch anderweit - absonderliche aus der That selbst hervorkommende
Wahrzeichen darzustosseten, so kann nach Gestalt der Sache, und nach vernünfti-
gcn Ermessen des Richters gar wohl auf die peinliche Frage erkennet werden.

§. 6. Es sind jedoch alle Anzeigungen zur Tortur dahin zu verstehen,
wenn der Beschuldigte wider dieselben nicht etwas solches fürwendete , welches,
wenn er es erwiese, die anderweite Aussage, oder den Argwohn ableinete; derent-cm
wcgcn solle man jederzeit die Entschuldigung anhören, und ob sie sich also verhalte? ^
vorhcro wohl nachforschen; dann wo des Thäters Entschuldigung mehreren Grund,
ud Whschchk Ai f sich trageten solle

h h nachforschen; dann wo des Thäters E n s c h g g h
und Wahrscheinlichkeit, als die vorgekommene Anzeigungen auf sich trageten, solle ^ ^
d i l ich F fb stäk B i s n d e n m c h t ^ /

h s c h c h , d g z g g f ch
dlc peinliche Frage vor Einhohl-und Aufbringung stärkerer Beweisgründen ^
vorgenommen werden. Beynebens ist r«eere3

§. 7. Zu wissen, daß eine jedwedere Anzeigung, worauf du pemllche Fra- ^ q
gc zu erkennen is t , wenn sie widersprochen, oder in Zweifel gezogen w i r d , genm- cium
"glich mit zwey Zeugen erwiesen sepn müße; auf Ar t und Weise, wie bereits oben ^
-ü". 2 7. §. 6. 7. erkläret worden. . „ ^

, §. 8. Und damit die peinliche Frage nicht schwerer, als die Straffe selbst
ausfalle, so solle die wirkliche Tortur, nur in jenen Missethaten, die eine Todes-

P l m l Gcnch tso rd . 0 si^
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«Pit«iibu8verö3ra. straffe nach sich ziehen; bey den übrigen eine schwerere Lcibsstraffe auf sich tragenden
vwrem tamsn p«- Verbrechen aber , wenn stark beschwerende Umstände unterlauffm, höchstens nur die
e e ^ b u Ä ^ Schreckung mit der Tor tur ; in den kleineren Verbrechen hingegen nicht einmal diese
tio, com« m levio vorgenommen werden. Desgleichen solle auch wegen der blossen Verschärffung der To-
nbuz nec m» kcum desstraffe, wenn der Missethätcr durch die Bekanntniß, oder Überweisung um eines
«dtmet. Verbrechens halber das Leben schon verwirket ha t / nicht leicht um einer anderen

auch verübt haben sollend-größeren Miffethat halber zur wirklichen To r tu r , sondern
höchstens zur Androhung derselben geschritten werden. Endlich solle auch in jenen
Fal len,wo Zweifel vorfäl l t : ob das Verbrechen eine Todes-oder geringere Straffe
nach sich ziehen dürffte? der Beinzüchtigte anstatt der wirklichen Tortur ebenfalls
nur mit derselben gcschrecket werden.

lerritio 2Utem in §. 9. Die I>r r i t ion, oder Schreckung mit der peinlichen Frage unterscheid
verfem, öl realem ^ ^ y ^ h ^ wirklichen Tortur in dem, daß durch letztere des Imjuiiitcns Leib

" "" ' gemarteret wird , die crstere hingegen keinen Schmerzen beybringet, sondern bey
dem eingejagten Schrecken stillstehet. Solche I^rrmon beschießet aber entweder mit
blossen Drohworten, ohne daß der Scharffrichter an den ln^uiliten eine Hand an-
lege, oder sie beschiehet mit einiger des Scharffrichters Handanlegung; sie ist dem-

Vsrda!« m loia Ml., nach eine bloßwörtige, oder thätige Torturandrohung. Die erstere bestehet in
Mmone ludüüu; h ^ , daß stuffenweis dem Verdächtigen anfänglich die Tor tur bedrohet, sodann

der Freymann vorgestellt, hierauf der Gefangene an das gewöhnliche Reckott,
oder Martergruben geführet werde, und der Frepmann allda dem inquiNten den
peinlichen Werkzeug vorlege, und vorzeige, ihn hart damit schrecke, und darauf so
thue, und sich anstelle, als ob er ihn wirklich zu Vornehmung der Tortur an-

teaiem veru äe. griffen wollte. Die letztere gehet noch wei ters , daß der Scharffrichter den In-
" ^ ? ^ yujLten wirklichen angreiffe, zu dem Marterbankel f ü h r e , endlich auch ihme ex.

xr. die Daumschrauben, oder die Schnur anlege, aber nicht zuschraube, nicht zu-
schnüre. Gleichwie nun die Veranlassung der I'erntion auf ein - oder andere Art
nach Beschaffenheit der Umstanden, und der Personell von dem Ermessen des
Richters abhanget, so ist aber hiebey allemal sowohl in dem Bepurthei l : wie
weit mit vorbcsagten Absatzen der 1'errition zu verfahren scye? deutlich fürzuschrei-
ben , als auch bey dessen Vollstreckung von dem Richter alles Fleisses dahinzu-
sehen, damit selbe nicht weiters erstrecket werde, als die Erkanntnuß ergan-
gen ist. Wobey anzumerken, daß der i n q M t bey jedweden i^rricions-Absatz
durch kurze, und taugliche Fragstücke zur Bekanntniß der Wahrheit anzumahnen,
sodann mit der Erinnerung: daß man ihme noch einige Zeit zum Bedenken geben
wolle: ansein vorheriges Ort des VerHafts zurückzuführen, den ändert oder drit-
ten Tag darauf aber ihme zu Bestätigung seiner Aussage das gehabte Nxamen vor-
zulesen, und ob er nichts mehr beysetzen wolle? zu fragen seye.

vt l i«m zeneraUter §. 19. Gleichwie nun die Tortur an sich selbst eine Sache von ausserster
m ^ ? i r " " m l p ? . Wichtigkeit, und unersetzlichen Nachtheil i s t , und W i r Uns demnach sowohl übcr-
6ione äecemelläa Haupt zu allen Blutr ichtern, als sonderheitlich zu der Wachsamkeit der Oberge-
*"' richten allerdings versehen, daß hierinnfalls mit größter Behutsamkeit, und Sorg-

falt werde fürgegangen werden, damit Niemand ohne redliche Ursachen an die
Matter gezogen, weder bey Vornehmung der rechtlich zuerkannten Tortur die rechte
Maß überschritten, und nicht etwann durch solch-zur Ungebühr gebrauchtes Mi t -
tel ein Unschuldiger zu Bekannmiß einer T h a t , so er nicht begangen, gebracht
werde; so wollen W i r auch

.̂ §- ^ - V o n der peinlichen Frage hiemit ausdrücklich einige Personen, je-
i doch mlt nachstehender Massigung, ausgenommen, und befteyet haben, und zwar

.. Erstlich: Können unsinnige, aberwitzige, wie auch aar einfält ige, und
^ blöde Menschen; item solch.taub-und stumme, von welchen man die Wahrheit

lwu; durch gewisse Zeichen nicht haben kann, gar nicht an die strenge Frage geleget, we-
der hiemit bedrohet werden.

imkere , : Andertens: Kinder unter 14. Jahren können ausser der Bedrohung, oder
tndltchen auch Anthuung einiger Ruthenstreiche schärffer nicht geftagtt werden; es

sepe
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seye dann, daß die Bosheit das Alter übertreffe, welches zu des Richters ver-
nünftigen Nachdenken, und Erkanntnuß anHeim gestellet wird.

Dr i t tens: Ein alter Mann von 60. Jahren , und weiter; er wäre dann
so ftisch, daß er die Tortur ohne Verlust seiner Gesundheit ausstehen m a g , so
gleichfalls dem richterlichen Ermessen überlassen wud.

Viertens: E in gebrechlicher, gefährlich verwundeter, oder sonst kranker 4lö.oecrspiti.
Mensch, bey welchem zu besorgen, er möchte sterben, kann durch nichts schärfferes ^ " " ' ^ " "
angestrenget werden, als was er ohne mehrere Verletzung ausstehen kann: jedoch '
mögen dergleichen Personen, bey welchen ihrer Leibsbeschaffenheit halber die wirkli-
che Tortur allzugefahrlich w ä r e , als Unmündige, a l te , und zugleich, oder sonst
schwache, und schadhafte Leute :c. bewandten Umständen nach mit der Tortur ge-
schrecket werden.

Fünftens: Ferner eine schwangere Weibsperson, oder Kindbetten»: nach 5tö. ?«min»
der Kindbette aber solle man dem Kind eine Amme zustellen, sodann kann man sie ^ ' p " "? "» !
auch, doch etwas leichter peinlich fragen.

Sechstens: Sollen die in Unseren Erblanden einverleibte höhere Standes- nö. reslan« in
Personen; dann diejenige, so in hohen Ehren, und Würden stehen, wie auch Un- n ^ t e commm
sere Räche, 0 0 6 0 ^ 5 , und geadelte Innsasscn, ausser im Laster der beleidigt gött-
und weltlichen Majestät, Landesverrätherey, und anderen überschweren Lastern,
nicht corqmret werden.

§ . 1 2 . Wenn nun die Tortur gegen Jemanden Rechtsbündig erkennet
worden, hat der Richter vor derselben Vollstreckung nachfolgendes zu beobachten: km

Erstlich: Wenn das Vepurtheil nicht schon selbst gewisse Fragstücke, über Hl
welche der inqmlk vermittelst der Tortur eigentlich zu befragen seye? in sich haltet;
sondern nur blatterdings dahinlautet; daß derselbe bis auf diesen, oder jenen Grad
zu torquiren seye; oder allenfalls nur überHaupts ausdruckte: daß der lnquilic bey
jcdwederen Absatz der Tortur durch kurze zur Sache dienliche Fragstücke zur Bekannt-
niß der Wahrheit angehalten werden solle; solchen Falls solle der Richter, welcher
die Tortur zu besorgen ha t , noch vorhcro die That selbst in gewisse kurze Fragstücke expreß
ab-und eintheilen, das ist: derselbe solle vorhero auf das Verbrechen (wie es die
Anzeigungen an die Hand geben) kurze, klare, und wohlerwogene, nach der Ord-
nung auf aufeinander gerichtete Fragstücke, deren Anzahl von seinem vernünftigen
Ermessen abhanget, vorbereiten, und selbe sodann in der scharffen Frage an den in-
qms'ten stellen, damit der arme Mensch in der peinlichen Frage nicht derentwegen
aufgehalten werde.

Zum Beyspiel in einem Kindsmord, wo die Kindsmutter in der Inqmiman
immer darauf beharret, daß sie das Kind schon toder zur Wel t gebohren habe: kom-
met es bey der mit ihr vornehmenden Tortur hauptsächlich auf folgende kurze Frage
an: imo. Hast du nicht das Kind lebendig zur Wel t gebohren? 260. Wie hast du
dasselbe um das Leben gebracht? znö. W o hast du sodann das Kind hingethan?
weiteres Beyspiel in einem von mehreren Personen beschehen-nächtlichen Diebstahl,
imo. Hast du nicht zwischen den u t e n und i2ten Ienner dieß Jahrs in K r Nacht
den dl. n . in seiner Behausung mittelst gewaltsamen Einbruch bestehlen geholffen?
2<in. Was hast du für Diebsgespanne dabey gehabt? z-ö. Wer hat diesen Diebstahl
vorläuffig ausgespähet? 4tö. Wie hast d u , und deine Gespänne solchen bewerkstelli-
get? 5t«. W o sind die entftemdete Sachen hinkommen? und was hast du zu deinen
Theil bekommen? vor allem ist demnach in dem gegeben ersteren Bepspiel an die In-
<Mt in die erstere Frage zu stellen, und immerhin zu wiederhohlen; wo auch Ermah-
nungsweise in dem Fortlauff beyzusetzen: es seyen gar zu grosse Anzeigungen vor-
handen; daß das Kind lebendig von ihr gekommen, solle also mit boshaften Laug-
nen sich nicht aufhalten, und sich vergeblich peinigen lassen; und was sonst etwann
d« Umstände, und Beschaffenheit der Sache an Händen geben mag. S o lang nun
die lnquisM auf die erste Frage in Laugnen verbleibet, würde ganz überfiußig, und
unschicksam seyn, zu den weiteren Fragen: o b , und welchergestalten das lebendig
gebohrne Kind ums Leben gekommen seye? ftrzuschreiten. Nach welcher Anmerkung
sich solchemnach durchgehend gestalten Dingen nach in allen Torturssällen zu ach-
ten ist. 9 2 Ander-
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Andertens: Solle die Verordnung der T o r t u r , oder das dießfallige Bey-
(es seye sodann selbes auf die blosse i 'emt ion, oder auf einen, oder mehreren

Grad der wirklichen T o r t u r , oder auf die völlige Peinigung ausgefallen) dem In-
quiliten niemalen nach ihrem ganzen Innha l t angekündet, weder in wie weit die Pei-
nigung zugehen habe ? geoffcnbaret, sondern ganz in geheim gehalten, und demsel-
ben zur Zeit, da es auf den Vollzug der Verordnung ankommet, nur so v ie l , daß
aus denen ihme zu Last gehend-schweren Innzüchten die scharffe Frage wider ihn er-
kennet worden, angezeiget, und er anbei) ernstlich, und nachdrücklich ermahnet
werden, daß er also in der Güte bekennen, und es auf die wirkliche Vornehmung
der Tor tur , und Zcrmarterung seilies Leibes nicht ankommen lassen solle. Wobey

Drittens: Ferners zu merken, daß imö. die Tortur nur mit denen hierunten
vorgeschrieben-peinlichen Werkzeugen; säö. in der vorgeschriebenen Ordnung der un-
ten ausgesetzten Graden, oder Pcinigungsstaffeln; ztiö. in einer solchen Maß vor-
genommen werde, auf daß selbe mit der Leibsbeschaffenheit des inquckten übereinstim-
m e , folgsam weder ein gar zu grosser G l i m p f , und «Nachsicht, daß selbe nichts
ausgebe; weder eilt gar zu starke Scharffe gebrauchet werde, damit nicht ermann
dieselbe dem inqMten am Leib, oder Gesundheit einen unersetzlichen Schaden zufüge;
4tö. nicht gar zu sehr verlängeret; dann Zw. dieselbe meistens Vormi t tag , uno mit
nüchteren Leuten angestellet werde; wenn es aber ja aus erheblichen Ursachen Nach-
mittag scyn müßte, dem Thater ausser einer Labung vorhcro nichts, oder doch gar
wenig zu essen, und zu trinken gegeben; dann 6w. die Tortur an einem Werktag
vollzogen; und 7M0. gemeiniglich nacheinander in einem T a g , wenn der in^uilk
forthin im Laugnen verharret, vollbracht; und endlich 8vö. allzeit ein Leib-und ein
Wundarzt, und da es nicht seyn könnte, wenigstens ein geschickter Wundarzt zu Be-
Hbacht-und Hülffleistung des Gepeinigten zugezogen werden solle.

Viertens: Daß die scharffe Frage (wie schon oben ^ r t . 20. §. 3. von allen
^ peinlichen Gerichtshandlungen überhaupt geordnet worden) nicht durch den Richter,

Landgerichtsverwaltcr, 8Mckeum , oder wie er immer Heisse, a l le in, sondern mit
Zuziehung zwener Veysitzern, und des Gerichtsschreibers, oder ^ . Ä u ^ ü , somit
Rcchtsbehörig vorgenommen werde. Und endlich

Fünftens: Wenn ein M a n n , und ein W e i b , oder ein Schwacher, und
^ . ein Starker um eines nämlichen Verbrechens willen peinlich zu fragen sind, solle man

allzeit von dem W e i b , oder dem Schwächeren, oder welcher allen Vcrmuthungcn
nach die Wahrheit ehcndcr bekennen, und andurch sein Mitthäter etwann ohne Pein
überwiesen werden dür f te , den Anfang machen. Es ist

§. 13. Erst vorgchcnds geordnet worden, daß die Tortur insgemein nach^
einander in einem Tage zu vollführen seye: nachdem aber sich öfters ereignet, daß
einige schon bevor in anderen Uebelthaten wrquirte, oder von absonderlicher starken.
Lcibsbeschaffenheit befundene Leute, am meisten aber die zum verstockten Laugnen an-
gewöhnte Juden, oder andere in allerhand Unthaten lang geübte Vöswichtcn, wenn
die Tortur nacheinander veranlasset w i r d , gleichsam unempfindlich, und , ohne daß
man aus ihnen die Wahrheit herausbringen möge, die Peinigung überstehen, als
mag bcy solchen verbosten Leuten bewandten Umstanden nach auf Ermessen des Ober-
gcrichts, wohin ohnedem die Torturserkanntnuß als ein ausgenommener Fal l zu ge-
langen hat , die Tortur wohl in 2. auch 3. Tage ver te i le t , somit abgesonderter
angeleget werden.

§. 14. Wenn liun nach all-deine mit dem wirklichen Vollzug der Tortur für-
., Mchen ist, so hat der Richter in Beyseyn der 2. Besi tzern, und des Gerichts-

li 26 canfcs. schrcilfers, somit dey besetzten Inquilkions-Gericht dem Beschuldigten vorhero noch-
ben^ole acl. malel!, und zwar annoch vor Ueberbringung in die Martergrubcn mit ernstlichen, doch

bescheidenen Worten zuzusprechen, und zu erinneren: es styen die wider ihn streiten-
de Innzüchten allzuheftig, er solle also die unverfälschte Wahrheit der That lieber
in der Gute bekennen, und zur bevorstehend-scharffm Frage nicht ttrsach geben.

.... ^ . . ^ . . . . . . c, , § ' ' 5 - Wenn er dann gutwillig alles bekennet, ist man der peinlichen Fra-
primum 26 locum ge überhoben, und kann solche, wenn er bestandig darauf beharret, weiter nicht
'"""'" '""° l°""> vorgenommen werden. Wollte sich aber der Verdächtige zur Vckanntniß der Wahr-

heit

tur«

/
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hcit nicht bequemen, so ist anfanglich all-dasjenige, was oben §. 9. von der ' lern-
tion gemeldet worden, mit Vorstellung des Freymanns, mit Entkleidung desThä-
ttls, und dessen Ueberbringung in die Martergrubcn, dann Vorweisung despeinli-
clcn Werkzeuges, und dessen Ergreiff-auch Nicdcrsetzung an dem Martcrort vorzu-
nehmen, und endlich ein Grad der Tortur nach dem anderen an ihme zu vollziehen.

§. 16. Vo r allem aber sind bey Anlangung in der Martcrgruben, oder ge- äc 6eni<zue m
wohnlichen Tor tursor t , nachdem die Lichter daselbst angezündet, und alles in Bc- "«ur« i
rcitschaft gesetzet worden, dem InqMten anfangs die wider ihn streitende Vermu- s e ^
thungen wiederhohlt fürzuhalten, und ihme sowohl vo r , als nach vorgezeigten peinli- «a.
chen Werkzeug beweglich zuzureden, daß er es auf die Marterung seines Leibs nicht
ankommen lassen, sondern in der Güte die Wahrheit aussagen solle. W o sodann,
wenn mit der Peinigung der Anfang gemachet worden, derselbe, wie oben§. 12.
vers. 1. gemeldet worden, mit kurzen zur Sache dienlichen, entweder bey Erkannt-
nuß der Tortur schon vestgcstelltcn, oder sonst vorbereiteten Fragstücken immerfort
zur Vekanntniß der Wahrheit anzumahnen ist.

§. 17. W a s nun die Peinigungsarten, und dickfällige Absätze, oder 6rz- i-ortu« p
6U5 "lortulN anbelanget, da wollen W i r zu Hindanhaltung all willkührlicher, Uallemicul e«. au«
oder fremder Torquirungsarten hiemit gesetzgebig geordnet haben, daß die Tortur in N ^ i ^ p w v w "
Unseren königlichen Böhmischen Erblanden auf A r t , und Weise, wie selbe derzeit cUs e^quV Vienll»
in Unser Hauptstadt Prag üblich, und wovon die Beschreibung lud Nro. zcio. beyge-
rucket ist; in Unseren Ocsicrreichischen Erblandcn aber auf A r t , und Weise, wie sol- ^ ^
che in Unser kesiäenx-Stadt Wien in Uebung ist, und lud dlro. 4to. sich beygefüg-
ter befindet, für allgemein gebrauchet werden solle.

Aus ersagten Beschreib-und Schilderungen lud Nra. ztio, 6 4to. ist nun ab-
zunehmen, daß in Unseren Böhmischen Landen die Tortur imö. in den Daumstöcken,
oder Daumschrauben mit-oder ohne Schlagung an den Daumstock; 260. in der
Bind-oder Schnürung von vorwärts; Ztiö. in der Folterung mit Aufspann-und
Reckung des Körpers auf der Leiter; 4tö. in Anwendung des Feuers gegen den auf
der Leiter aufgespannten Körper; dahingegen in Unseren Oesterreichischen Landen i mo.
in den Daumschrauben mit oder ohne Anklopfung, 26Ü. in der B ind oder Schnü-
rung von rückwärts mit einem, oder mehreren, höchstens drey abgesetzten Bänden, ^ . g
Itiö. in der Folterung, oder trockenen Auftug im Luft mit einem, oder mehreren, cum
höchstens drey Absätzen, dann Anhängung der Gewichter bey dem änderten, und
dritten Absatz zu bestehen habe. Wobey W i r ernstgemessen befehlen, daß jenen Fal ls,
da Jemand durch alle Grad der Tortur zu peinigen is t , über erstbemeldte Marterarten
nicht solle, noch könne weiter geschritten werden.

§. , 8 . Und obschon in Unjeren Erblanden auch die Beinschrauben, oder
spanische Stiefel gewöhnlich , auch fcrncrshin zur Peinigung beyzubehalten sind,
so sollen jedoch solche Schraubstiefeln nicht als ein besonderer G r a d , sondern nur an
Platz eines anderen Marterinstruments (da nämlich bey den Mannsbildern entweder
der Daumsiock , oder die Schnürung, oder die Folter gestalten Dingen nach mit
dem inquil rcn nicht wohl vorzunehmen wäre) nach Besimd des Richters gebrauchet
w d A f A W s b ll i s P i i s t kthäti vor
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werden. Au f was A r t , und Weise aber alle diese Peinigungsarten werkthätig vor- y
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zunehmen jenen? dießfalls ist der behörige Unterricht theils in denen lud Uw. I tw ,
64W. cinkommenden Veylagen, und theils in der Unseren Obergerichten zur wei- l c ' m 2 i e s t ^ l u
tercn Belehrung deren ihnen nachgesetzten Halsgerichten besonders zustellenden inttru-
"lau enthalten. Wobep jedoch

§. 19. Nachfolgende Maßregeln wohl in Acht zu nehmen, daß
Erstlich: Die gesammtc 6,2^51-<murX nur dazumalen zu verhängen seyen,

wenn es um gar greuliche, und allerschlveresie Missethaten, anbey um gar verstockte
Böswichte zu thun ist ; ansonst aber

Andertens: Bey Zuerkanntnuß einer schärffer-oder gelinderen Tortur alle- ^
mal eine billige Maß zu halten seye, damit der Sache weder zuwenig, weder zu «60.
viel gethan werde. Und gleichwie überhaupt die Bestimmung der Peinigungsart ^
allzeit nach der Eigenschaft des ringer oder schwereren Verbrechens, nach den mehr-
vder minderen Kräften des Thäters , und nach der verschiedenen Beschaffener der
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Uniständen abzumessen is t , als folget von selbst, daß sich dteßfalls nichts gewisses
vorschreiben lasse, sondern von dem vernünftigen Ermessen des Richters abhänge:
w ie , und auf was A r t der Inyuikt gestalten Sachen nach zu peinigen seye? somit
ob selber ^ .

äc pw'm vel lakln IM«. M i t der Tortur allein geschrecket werden , und nnt wie viel l e rn .
tcrrmonem. ^ s . (3r26ibll5 fürzugehen? oder ob
Vci ümui Li pulle. 260. Folgends die Daumstöcke mit-oder ohne Daraustlopfung zu gebrau-
trum. leu comprel. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h ^ ^ ^ stillzustehen? oder ob

^ "'ti^n Ztin. Ohne vorhergehende Daumlung, oder nach schon gebrauchten Daum-
schrauben die Bind-und Schnürung, und zwar in Oesterreichischen Landen mit ein,
zwey, oder drey abgesetzten Bänden; oder weiters auch

c iplum 4tö. Die Folterung, und zwar jene auf der Leiter mit - oder ohne Schnel-
lung; jene aber in der Luft mit e in , zwey, oder drey Absätzen, dann mit-oder
ohne Schnell-oder Anschlagung des Sei ls vorzunehmen; oder

Vci l«co puiiktri. ^ D a entweder die Daumstöcke, oder die Folter bewandten Umstanden
A , "^ nach nicht könnte angewendet werden, ob derselbe nach der Bind-oder Gchnürung

sogleich mit den Beinschrauben, oder spanischen St ie fe ln ; oder
A?.,^ 6t<V Ueberhaupt mit allen Graden der Tortur zu belegen sey? wobey jedoch

7mo. Zu merken, daß gegen die Weibsbilder nicht weitcrs, als mit An-
l5nun3. l^u„a, der Daumstücken, und nachfolglich mit der B ind - oder Schnürung, oder

mit alleiniger Anlegung der Daumstöckcn, oder bewandten Umständen
nunq^'m xwceäen- nach mit alleiniger Bind-und Schnürung könne fürgegangen werden. Vcy welcher
twm cuc. ^ richterlichen Willkuhr überlassenden Ausmessung der Peinigungsart es demnach
Itu.. Ut aäeöque ju- Dri t tens: Ganz leicht fallen w i r d , bcy Zuerkennung dcr Tortur gestalten
tlox "'"Nc wc ^bl^ Dingen nach in Sachen eine billige Maß zu treffen; wo annebst den Gerichtover-

moimn 3c- soncn, so die Vornehmung der Tortur zu besorgen haben, noch weiters eingebunden
- ci"e<". w i r d , daß jenen Falls , wenn die erkennte T o r t u r s - ( ^ ö m ohne augenscheinliche

Gefahr des Lebens, oder eine harte Leibesbeschädigung nicht vollführet werden
könnten, dieselbe die Tortur einstwillig einzustellen, den Vor fa l l an das urtheilspre-
chcndc Gericht einzuberichten, und dießfalls die weitere Verordnung abzuwarten ver̂
bundcn seyn sollen. Und zumalen es also

4tü. 16 tameu pw- Viertens: Lediglich auf der Erkanntnuß des Nichters beruhet: in wie weit
die Tortur vorzunehmen seye? so verstehet sich von selbst, daß in dem Bcyurthcil

K^6uätor tun in deutlich ausgedruckt seyn müße, mit w iev ie l , und was für <3m6lku5 der Tortur
l e m p c r e ^ der inquiw anzugrciffen seye? damit die Gerichtspersonen, welchen die Obsicht auf

den genauen Vollzug der Tortur oblieget, sich hiernach richten, und hierüber dem
Freymann den nöthigen Unterricht ertheilen mögen.

§. 2O. Wahrender Tortur sollen die darzu abgeordnete Gerichtsversonen
sich von dem Peinigungsort nicht hinwegbegebcn, weder cntzwischen was anderes
t h u n , und fümehmcn, sondern dieselbe haben den Inqms'ten unabläßlich auf das
gcnaueste zu beobachten; dann Falls derselbe ohne Lebens-oder schwere Schadens-
gefahr die angefangene Tortur nicht ausstehen könnte, oder ausser sich käme, oder
ctwann einen ungefähren Schaden, als einen B r u c h , oder Zersprcngung lc. lei-
dere, so ist alsogleich mit der Marter innenzuhalten, demselben genugjame Labung,
und Gelegenheit zu seiner Erhohl und Genesung zu verschaffen, und nach Gestalt
der Sache die Tortur entweder bis auf weitere Verordnung zu verschieben, oder
aber, da er (zum Gleichniß aus emer schlechten Ohnmacht) wieder zu sich kommet,
und ausscr Lebens-oder schweren Schadensgefahr sich befindet, dieselve hierauf wie-
derum fortzusetzen.

m^uMti § ' ^ ' Annebst ist dem Gericht obgelegen, die nöthige Vorsehung dahin
n m . i . . . t ^ , ^ w o n ^ von dem Gerichtschrciber, oder deme, so das ?l^w5all führet,s^ui , chschbe, oder deme, so das f

5äeu. alle des inqu^ten Reden, Zeichen, Unmuty , Entsetzung, so viel möglich, klar,
t« ä<kotemur. und deutlich aufgezeichnet, wie nicht minder der ganze Tortursfürgang: was Inqui-

«t zur Vorstellung des peinlichen Werkzeugs, zum B inden, und sofort bey jedem
Absatz gcsagct, wie er ausgesehen, sich entsetzet :c. wie lang ein Grad gedauret,
me derselbe vollbracht, und der andere angefangen worden? was inzwischen vorbey-

gegangen?
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gegangen? wie alles vollendet seye? wie auch die von dem Gepeinigten mehr oder
minder gezeigte Schmerzempfindlichkeit :c. vermerket, und hauptsächlich alle desselben
Antworten, und Aussagen aufs fleißigst aufgeschrieben, und weder aus Gefährde,
weder aus Nachläßigkeit das geringste Wor t ausgelassen, oder zugesetzct werden.

§. 22. Sobald aber derinqmöc die Wahrheit zu bekennen anfanget, so 5i
solle alsogleich mit der Marter innengehalten, und ihme genügsame Frcyheit, ohne A
wirkliche Schmerzerregung über die vorgehaltene Fragsiücke zu antworten gelassen,
sofort auch weiters über die Umstände der That gcfragct werden. Es solle demnach
die Aussage, und Bekanntniß des Gepeinigten, so er in der wirklichen Marter ab-
leget, nicht angenommen, sondern dasjenige, was er aussaget, wenn er von der
Matter abgelassen ist, allererst von neuen aufgeschrieben, und vor gültig gehalten
werden.

§. 23 . D a sich auch öfters ergiebt, daß die inhmilten bald bekennen, bald 5m
wiederum laugnen, und ihre Bekanntniß theils i n , theils nach geendeter Tor-
tur widerrussen, so wollen W i r dießfalls zum Unterricht des Richters, und dessen
genauen Nachverhalt folgende Maßregeln vorgeschrieben haben, und zwar

§. 24. Wenn ein inqmllr gleich bey angefangen-oder noch nicht gar voll-
brachten Tortursgrad etwas bekennete, so bald er aber von der Marter abgcthan
w i rd , solches wiederum laugnete, so ist in solchem F a l l , ungeachtet des lnqmNtelH
wiederhohlender Vekanntniß der nicht vollendete Grad an ihme vö l l ig , jedoch ohne
Verschärfung (das ist: daß man nicht starker schraube, oder anziehe ;c.) zu voll-
ziehen, und sodann erst die Bekanntniß anzunehmen; im Weigerungsfall aber der-
selbe annoch weiter zu peinigen. Zum Gleichniß

Erstlich: Der lnquisst ist zur Tortur verurtheilct; da nun der Scharffrichter
ihme ex. kr. Die Daumstöcke anleget, und nur anfanget zuzuziehen , so bekennet
er, da man aber die Daumstöcke wegnimmt, und selben nicht ferner peiniget, so
widerruffet, und laugnet er alles entweder gleich, oder aber damalen, wenn er ausser
der Matterkammer nachgehends in der gewöhnlichen Gerichtssiuben wieder beftaget
wird. I n solchem Fal l nun wird das Gericht alsogleich nach gethaner Widerruffung
dm inqluütell, da er dabep beharrete, von neuen mit eben den Daumstöcken an-
greiffen, und ungeachtet, daß er hernach, als er neuerdings an das Marterort
überbracht worden, zu bekennen , und nicht mehr zu widerruffen verspräche, oder
auch wirklich bekcnnete, an ihme die gewöhnliche Maß der Daumstöcken, welche
von der vorgeschriebenen Zeit des Grades noch abgängig is t , jcdoch (wie schon oben
gesaget) ohne VerMrssung derselben vollbringen lassen, , und alsdann erst, ohne
daß man zu den nachfolgenden Grad fürschreite, die Aussage, und Bekanntniß für
glaubhaft annehmen. D a aber

Andertens: Der Inquittt ein-oder anderen Grad der Tortur schon überstan-
den, und erst nachgehends bey dem folgenden Grad die That bekennete, und aber-
mal entweder in der Mattn-kammer, oder nachgehends in dem gewöhnlichen Gc-
nchtsort widerruffele, so fanget man zwar nicht mehr von dem schon vollbrachten,
sondern von dem nächstfolgenden G r a d , ex. 55. von der Schnürung, oder der
Folterung a n , und höret ungeachtet seiner neuen Bekanntniß nicht au f , bis derselbe
Grad in gewöhnlicher M a ß , wie es unweit bevor erkläret worden, vollendet ist;
welches auch, wenn er in einem weiteren Grad der Tortur widerrussete, auf glei-
che A r t zu halten ist. E s verstehet sich aber von selbst, daß, wenn der l '^ui^t
entweder immer laugnete, oder fo r t , und fort bey jedem Grad allemal widerruffete,
oder ganz ungereimte Antworten von sich gäbe, oder auch zu Hintcrtrcibung der
Tortur blos allein andere Verbrechen, worüber die scharffe Frage nicht angeordnet
ist , auf sich bekennete, in all solchen Fallen die ganze Tortur angeordnetermassen
ohne neues Bepurtheii mit ihme zu vollfuhren sepe.

§. 25. Gleichwie nun dem Richter von Amtswcgen ohnedem oblieget, auf
alle die Umstände, welche in der, wahrender Tortur ablegenden Bekanntniß oorkom-
wen (wenn sie nicht ohnedeme schon rechtlich erhoben worden, und allbercits Ge-
nchtskündig sind) alsogleich, und ohne Verschub genauest nachzuforschen: ob selbe
m der Wahrheit gegründet, und also der Aussage ein Glauben bepzumcssen seye?

P e i n l . Gep ich tsord . P so
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so ist im Gegenspiel jenen Fa l l s , wenn der In^mw zu Abbrech und Vereitlung der
Tortur zwar die Missethat bekennet, jedoch einige sowohl die T h a t , als die Straffe
änderende Hauptumstände, welche sodann bey der Erkundigung ganz falsch erftm«
den werden, unwahrhaft angegeben hätte, auf gleiche Weise, als ob er die That
gar nicht eingestanden, nach vorläuffig ihme beschehend nachdrucksamer Erinnerung:
daß von ihme boshafter Weise die Hauptumstände der Missethat ganz falschlich an-
gegeben worden: mit der Tortur fortzusetzen, und da er bey solch - unwahren Aus-
ftüchten verbleibet, dieselbe an ihme (wie erst vorbemeldt) gänzlich zu vollführen.

«tö polt com. §. 26. Wäre aber die Tortur auf A r t , und Weise, als selbe angeordnet
^" worden, gänzlich an ihme vollbracht, und er widerruffete alsogleich, oder bald dar-

auf seine Bckanntniß, so kann der Richter ohne weitere Erkanntnuß, und neues
Veyurtheil nicht mit nachmaliger Tortur fürgehen, sondern ist schuldig den ganzen
Tortursproceß samt den vorhinigen inqmNtions - äöten an das besetzt-urtheilsprc-
chende Blutgericht neuerdings abzugeben, und dasselbe hat hierauf zu erkennen,
anbey die Bestättigung von dem Obergericht einzuhohlen: ob der Inquilit» der nach
vollendeter Tortur seine Bckanntniß widermffen h a t , nochmalen, und welcherge-
stalt mit der Tortur zu belegen seye?

§» 27. Um aber auch dießfalls eine verlaßliche Richtschnur vorzuschreiben,
so ordnen W i r , daß , wenn Jemand die zuerkannte Tortur entweder im beharrli-
chen kaugnen, oder vorbemeldtermassen unter abwechslenden Bekennen, und Laug-
nen vollständig überstanden, und zuletzt seine etwann gethane Vekanntniß widerruffell
ha t , derselbe insgemein über einerley Anzeigungen nicht mehr als einmal peinlich
gefraget werden solle. Es leidet solchemnach diese Regel dm alleinigen Abfal l ,
wenn nach der ausgestanden ersten Pein ganz neue erhebliche, und zu Verhängung
der Tortur für sich selbst hinreichende Anzeigungen Herfürkommen. W a s aber ins-
besondere diejenige anbetrifft, welche nach ganz überstandener Tortur die zuletzt ge-
thane Bekanntniß widerruffen, da ist ein Unterscheid zu machen: ob der widerruf-
fende einige wahrscheinliche Ursachen einer irr ig-und unwahrhaften Bekanntniß vorge-
bracht? oder ob er nur schlechterdings unter dem alleinigen Vorgeben, aus Schmer-
zen, oder aus Furcht der weiteren Peinigung bekennet zu haben, und ohne all an-
dere wahrscheinliche Ursache die vorige Bekanntniß widerruffen habe? der erstere Fall
gehöret unter die Eingangs gesetzte Regel, daß keine weitere Tortur mit demselben
vorzunehmen seye; in dem änderten Fal l ist eine unwahrscheinliche, und freventliche
Wtderruffung ebenfalls für eine hinlängliche Anzeigung zu Wiederhohlung der Tortur
anzusehen. Es kann also ein solch -widerruffender nach vernünftiger Ermessung des
Richters zum andcrtenmal, und gestalten Sachen nach, besonders in überschweren
Lastcrthaten so gar zum drittenmal gleich demjenigen, wider welchen andere neue wr-
tuwl Innzüchten hervorbrechen, zur scharffen Frage gezogen werden. Wobey aber
überhaupt zu merken: daß, wenn der lnqmiit die durch das erste Beyurtheil zuer-
kannte Tortur ganz überstanden, zu Vornehmung der zweyt - und dritten Tortur alle-
mal ein neues Veyurtheil erforderlich seye.

!>'!>?. ^ . §- »s- Ueber dreymal aber solle keiner eorqmret, sondern derselbe, der die
^ p g , Pem dreymal ausstehet, und entweder gar nichts eingestanden, oder das Einge-
mmm n ^ t ^ e"x' k " " ^ bernach allemal widerruffen ha t , insgemein l o s , und ledig gesprochen wer-
»l.tl«vit.reLuwiter den, well er sich von den vorigen Innzüchten durch die ausgestandene Tortur ge-
«dklvenäu, ctt. nugsam geremlget hat. Doch kann der Gepeinigte nicht sagen, daß ihme Unrecht

geschehen stpe: weilen der Richter die Anzeigungen für sich ha t , und derentwegen
muß der GcpklNtgte zcnen F a l l s , wo er zu denen wider ihn entstandenen Innzüch-
a ^ i V ^ Schuld An laß , und Ursach gegeben h a t , auch die Aetzung, und
Gmchtsunkosten, wenn er es vermag, bezahlen; und kann überhaupt nicht so leicht
geschehen, daß jemand widerrechtlich gepeiniget werde, immassen nach Unseren ge-
Mwä t t gen Recht dle auf die Tortur ausfallende Urtheile als em ansgenommener
^ zur obergmchtllch.höheren Erkanntnuß abzugeben find.

m ^ 3 5 ^ . , ^ ' ^ k " ! a w gleichwohlen nichi nur ein stats laugnender, dcrdtt
wltim.it. 26 ^ormr ln Ansehen der Hauptmissethat mit beharrlichen Verneinen überstanden hat,

,enm F a l l s , wenn er andere Verbrechm, oder in M f c h m ^
eini-
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einige sträfflichc Umstände, und Vcrgehungen eingestanden, oder deren Rechtsbc-
hörig überwiesen worden; sondern auch ein bekennend-und nach vollendeter Tortur
wiederum laugnender Inquillt jenen F a l l s , wenn seine Widerrufung ganz unwahr-
scheinlich, und boshaft zu seyn befunden w i r d , zu einer außerordentlichen Bestraf-
ung verurtheilet, oder bewandten Umständen nach, da selber eine gar verdächtig-
M d gefahrliche Person wäre, aus dem betreffenden Gezirk abgcschaffet, oder wohl
gar, da er ein Auslander wäre , auch ungeachtet, daß er in nichts geständig, oder
überwiesen gewesen, jedoch als ein landsgefährlicher Mensch aus Unseren gesamntten
Erblanden verwiesen werden.

§. zo. Wenn der Inqmlie durch die ausgestandene Mar te r , wie öfter gc-
fchichet, ein Schaden an seinen Gliedern erlitten , so sind ihme solche durch den
Wundärzten, oder Baader ungesäumt wohl einzurichten, und ihme all - nöthige ^ ^
Hülste, R u h e , und Verpftegung zu verschaffen. Wie W i r dann bereits oben ^ prompt
§. 12. vers. drittens :c. geordnet haben, und hiemit für allgemein anbefehlen, daß " 9 ^ 6 ^
die Halsgerichten bey Vornehmung einer Tortur allemal einen geschickten Wundärz-
ten, oder Baader bestellen, und denselben an der Hand haben sollen, damit dem
Gepeinigten, wenn etwann ein unglücklicher Zufall sich ergäbe, ganz unverlangt
mit der nöthigen Hülffe beygesprungen werden möge.

§ . 3 1 . Die Bestätigung der Bekanntniß nach der Pein betreffend, da
ordnen W i r , daß, wenn die peinliche Frage der Ordnung nach fürgegangen, und
hierüber die Aussage f leißig, und deutlich beschrieben i s t , auch die Schmerzen, bey
dem Gepeinigten sich gesetzet haben, der Richter zwep, oder drey Täge nach der
Tortur ( so es seyn kann) den Gefangenen aus der Gefananiß an das gewöhnliche
Gerichtsort führen, ihme in Beyseyn derjenigen, so der Tortur beygewohnet, sei-
ne Bekanntniß durch den Gerichtsschreiber ablesen lassen, und darüber bescheidcnt-
lich fragen solle: ob diese Bekanntniß in allem wahr sepe? und ob er daraufleben,
und sterben könne? bekennet sich nun der Thater fteywillig darzu, oder erinneret
ungefragter noch etwas dabey, so solle man es stcißig zu der Aussage verzeichnen,
und solle hernach, wenn in der Hauptsache nichts neues vorkommet, zur endlichen
Erkanntnuß behöriger Ordnung nach fürgeschritten werden. Würde er aber seine
in der Tortur gethane Vekanntniß widelwffen, so ist denen erst hicoben §. 23.
bis 23. gegebenen Maßregeln nachzugehen, und auch solchen F a l l s , wenn keine
weitere Tortur statt h a t , die Sache zu Fällung des Endurtheils einzuleiten.

§. 32. Endlich aber ist zu merken, daß dem Freymann, und seinen Knech-
tm höchstens verboten sepe,bey der Peinigung abergläubischer Dinge sich zu aebra-u-
chen, um darmit , oder durch übermäßige Grausamkeit die Bekanntniß der Wahr-
heit zu erzwingen: allermassen der Freymann in seiner Verrichtung lediglich nach
dem Unterricht, und Anordnung des Richters, welcher die Tortur besorget, und
ihme Freymann die erkennte Tortursgrad vorläufig deutlich sagen, und allenfalls
vorlesen m u ß , sich zu ha l ten , und ohne dessen Befehl nichts vorzunehmen hat.
Sofern aber in der Peinigung die rechte Maß widerrechtlich überschritten würde,
solle die in selber gethane Aussage dem Gepeinigten unnachtheilig seyn, und jene
Gerichtspersonen, welche der Peinigung bcygewohnet, und selbe zu leiten gehabt,
und sonderheitlich jene, welchen die rechtswidrige Verfahwng zu Last fa l le t , ihres
Amts entsetzet, und beynebst zur Genugthuung mit einer zu Nutzen des Gepeinigten
gereichenden Geldstraffe beleget werden.

Peml. Verichtsord. P» Neun
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Z9- RelmMeyWer Artikel
peinlichen Urtheil.

I n n h a l t.
§. ,. Nach rollführten Crimwi-Proceß ist för« §. 8. Ob derselbe gänzlichen ledig, und loszuspre»

derlich zu Schöpfung des peinlichen Unheils chen? oder ^, ^ .
zu schreiten; §. 9. Ob er derzeit, bis sich stärkere Innzuchten

F. ». Und dieses ist entweder ein Bey>ober Ent» hervorthun , lediglich der lugu i l i t i ou , und
unheil. des Arrestes zu entlassen? oder

F. 3. Etliche Hauptpunkten, worauf bey jeder Ur« §. 10. Zu der im Gesetz ausgemessen- ordentlichen
thnlfällung vor allem Acht zu haben. Snaf f zu verurcheilen? oder

§. 4. Die c r im i iu l - Proceße find nicht Auszug» 5. » i . M i t einer ausserordcntlichen Straff zu be>
weis, sondern mit Ablesung aller ^.Hen vor» legen? oder endlichen
zutragen. F. 12. Ob ihme der Reinigungseyd aufzutragen

§. 5. Vey dem Vortrag ist auf die Rechtmaßigkeit seye?
der peinlichen Verfahrung, dann auf alle 5. 13. Welchergestalten nach vorgetragenen Pro,
Umstände genaues Aufmerken zu tragen; an- ceß die Summen von den Rechtsbrechern al»
bey zuheischen, und der Schluß zu machen,eye?

§. s. Wohl zu überlegen, mit was für einer Er- 5. 14. Ueberhaupt aber kommet es in dleser wich»
kanntnuß den Rechten , und dieser peinll- tiaen Säst auf den wohlerwogenen Bedacht,
chen Gerichtsordnung gemäß furzugehen seye? und Ermäßigung der Nichtern an. Endlichen
ob nämlichen wird auch

§. 7. Oegen den inquiliten ent»reder die schärfst 5. 15. Die bey höheren Gerichtsstellen in mmde»
Frag zu erkennen? odrr ren Malesizfallen gewöhnlich, lummznsche

Verfahrungsart gut geheißen.

processu §. I . ^Aachdeme dcr Crimma! - Proceß (es seye sodann durch förmliche
31ß- Anklage, wovon oben är t . 2 4 . ; oder durch halsgerichtliche

temigm. Nachforschung, wovon oben ärr. 25. gehandlet worden; oder
durch eine andere besondere peinliche Verfahrungsart, wovon hierunten das mehrere
folgen wird) rechtlicher Ordnung nach vollführet, und geschlossen worden, so muß
förderlich zu Schöpfung des peinlichen Urtheils geschritten werden.

yu» ett vel ill'«ic> §. ». Dieses ist ein Bey -oder ein Enduttheil. Elfteres ist ein vorläuffi-
cmon.>. ger Rathschluß, oder Verbescheid, welcher weder auf die Lossprech-weder auf die

Vcrurtheilung, sondern lediglich auf die weiter - rechtmäßige Fortsetzung der peinli-
chen Vcrfahrung gehet; letzteres ist ein endlicher Ausspruch, wodurch der Inquikt

. . entweder zur Straffe verurtheilet, oder davon losgesprochen wird,
^ ^ ( " c r .m" " ! ! ' 2ä 5- 3- Damit aber die Halsgerichten wissen, was bey Fällung eines peinli-
ludlrnvn obleivzn. chcn Urtheils am meisten zu beobachten seye? haben W i r denenselben nachfolgende
<k reüeHeuöum ett. Maßregeln zu ihren Nachverhalt vorschreiben wollen. Und zwar zuförderist ist
c3.nm5e l e ^ s ! Erstlich: Bey Schöpftmg eines peinlichen Ausspruchs (es seye ein Bey-
lellorum numero. k oder Enduttheil) unumgänglich nö th ig , daß das urtheilsprechende Gericht mit
1UM«. coun«, genugsam - und tauglichen Personen Ordnungsmäßig besetzet seye; es ist demnach vor

allem hierauf der Bedacht zu nehmen. Welchergestalten aber solche Besetzung Rechts-
erforderlich beschaffen seyn müße? ist oben ^ r t . 20. umständlich vorgeschrieben wor-

,. den. Dann ist
u.^'r "uc> ° co^ü!).' Andertens: Acht zu haben: ob das Verbrechen, worüber die peinliche Ver-
souöum. non turll. fahrung angestellet worden, nach der oben ^ r t . 16. beschehenen Ausmessung nicht
A ^ d ^ " sch^ verjähret seye, folgsam keiner Bestraffung mehr unterliege? serner
..u'. ^u «uk cti- Drittens : Ov die vorkommende Malefizhandlung nicht etwann ein aus-
^ ' ^ ° « ° ° l ^ H genommener Fal l sepe, welcher zu höherer Erkanntnuß des Obergerichts zu übcrge-
«ceptuz. ^ M . ben lst? von welch - ausgenommenen Malefizfällen bereits oben ^ l t . 2 1 . die beho-
cem luperil'iem äe- rige Anordnung bkschehen. Wie auch
" ! ^ 7 ! um , , ^ " t t e n s : Ob der Thäter nur eines, oder unterschiedliche Laster begangen

l yave, und der Oiminäl'Proceß über alle verführet worden seye? welchen Falls
''' ^ ""^ ""lerer obcn ^ r t . 14. gemachten Ausmessung zu achten ist. Weiter

Fünft

unum
vel
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Fünftens: Solle das Urtheil niemalen ^ remI t ive , oder Wechselweise,^,
das ist: auf eine, oder andere Leibs-oder Lebensstraffe, als köpfen, oder henken :c. '
gestellet, sondern eine eigentliche gewisse Straf f ausgesprochen, u n d , wenn auch in
Unserem Gesetz in ein - und anderen Fällen mehrere Straffen zur richterlichen W i l l - " >
kuhr ausgesetzet sind, solle hievon nur eine, und zwar diejenige, welche gestalten
Sachen nach die thunlichst-und schicksamste is t , bestimmet, und deutlich ausgedru-
ckt! werden. I n jenen Fallen jedoch, wo auf das Verbrechen zuförderist eine
Geldstraffe, und erst auf jenen F a l l , wenn der Thäter die Geldstraffe nicht
bezahlen könnte, zu dessen Züchtigung eine Leibsstraffe ausgesetzet i s t , und auch
überhaupt in allen Geldstrafen kann das Urtheil gar wohl solchergestalten gefasset
werden, daß er die ausgemessene Geldbuß zu entrichten habe, in dessen Entste-
hung aber mit dieser, oder jener Leibsstraffe beleget werden solle: wie ein solches
bereits oben ärr. 4 . §. 7. geordnet worden. Und endlich

Sechstens: Wenn es zugleich um eine Entschädig-oder Wiedererstattung
zu thun wäre, ist in dem Urtheil untereinsten hierauf zu erkennen; obwohlen auch
in dessen Unterlassung dem Benachtheiligten (wie oben ^.n. 4 . §. 17. dann ^.rc. 19.
§. 38. gemeldet) ohnedem bevorbleibet, seine pnvat Genugthuung besonders anzu-
suchen. Annebst ist in den Urtheilen der Malcsizunkosten (nach Beschaffenheit der
Sache) nicht zu vergessen.

§. 4 . Den Vortrag der c?rimm2l-Proceßen belangend: da ordnen W i r ,
daß selbe bey den nachgesetzten Vlutgerichten nicht bloß Auszugweis vorzutragen
seyen, weilen solchergestalten zu Nachtheil des inquMen manche Umstände unbe- ^
merkt bleiben dürfften, welche dem kelerenten zwar unbeträchtlich scheinen, von den «tereuäi
übrigen Bepsitzern aber, wenn sie in Vortrag kommen, als sehr erheblich angese-
hen werden können. E s sollen demnach die Oiminai-^-Hen ihrer Ordnung nach
Stück für Stück vorgenommen, abgelesen, und wohl erwogen werden. Nur al-
lein wollen W i r den Vorstehern der oberen Gerichtsstellen zu ihrem vernünfti-
gen Ermessen anHeim gestellet haben: ob selbe die bey ihren Obergerichten vorkom-
mende Oimmai'Vorfäl le bewandten Umstanden nach entweder Auszugweift vor-
tragen, oder nach Wichtigkeit der Sache ebenfalls die ^Nen ganz ablesen zu lassen,
auch nöthigen Fal ls besonders in sehr verwirrten, zweifelhaften , oder überschwe-
ren Mißhandlungen dem Keler6lltett einen Korreferenten zuzugeben für gut befinden
werden.

§. 5. Bey dem V o r t r a g , und Ablesung der c:rimm2l-^cüen haben die
Rechtssprechere genauest in Acht zu nehmen: ob die Anzeigungen, und Ursachen,wel- ^ ^ ^......„
che zur Inquisition, zur anfänglichen Einziehung, und allenfalls zur Tortur Anlaß Iwm po'uMmum 3t
gegeben, hierzu genüglich gewesen? und behörig erwiesen? dann ob dem eorpori 6s- tcnä, ^
"6ti nachgeforschct,und selbes Rechtserforderlichermassen erhoben worden?'wie auch "<."^" '
o b , und was für Straff-milderend-oder beschwerende Umstände vorhanden seyen?
ferners ob die Aussagen, wodurch die That selbst, oder die Hauptumstände zu be-
weisen sind, rechtlicher Ordnung nach beeydiget worden? und sofort: worauf sie
bey Ablegung ihrer Meinung allerdings den rechtlichen Bedacht zu nehmen, und
allenfalls auf Ersetz und Verbesserung der Abgangen, Mange l , und Gebrechen,
wenn deren einige geftmden werden, ihren Antrag zu machen haben. Ueberhaupt
aber wollen W i r denenselben hiemit nachdrucksamst eingebunden haben, daß sie in
allen peinlichen Erkannmußen sicher gehen, und der Sache weder zu wenig, weder
zu viel thun, noch auch sich einer widerrechtlichen Scharffe, oder Gelindigkeit an-
lnaffen, sondern mit wohlerwogenen Rath dergestalten verfahren, und urtheilen
sollen, wie es die Umstände der T h a t , und t>iese Unsere peinliche Gerichtsordnung
an Händen giebt, und ausweiset.

§. 6. Sonderheitlich haben die Urtheilsprechere bedachtsam zu überlegen:
auf was A r t , und Weise die'Erkanntnuß in der Hauptsache zu beschehen habe? ^ ^ . . .
vv nämlichen ca Mätellallz, Ll «2>

Gegen den Inquissten entweder die scharffe Frage zu erkennen? oder
hb derselbe gänzlichen ledig, und lossprechen? oder

P « Htiö. Ob
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^ i ö . Ob er gegen Einschreib und Vormerkung seiner Person derzeit, bis
sich stärkere Innzüchten hcroorthun, lediglich der Inquisition, und des Arrestes zu
erlassen? oder

4tü. Zu der im Gesetz ausgemessen-ordentlichen Straffe zu verurtheilen?
oder

Ftö. M i t einer ansserordentlichen Straffe zu belegen? oder endlich.
6tö. Ihme der Reinigungseyd aufzutragen seye?

in imem Um nun den Halsgerichten hierinnfalls einen etwelchen Unterricht beyzu-

V . w «Ndu3 '§. 7. I n Anordnung der strengen Frage sich der in vorhergehenden Artikel
reug tQlturX lubji. einkommenden Ausmessung nachzuachten. Wenn aber ein gegründetes Bedenken
cienöus! ^ ^ ^^ . ^̂  .̂̂  Innzüchten zu Verhangung der Tor tur hinreichend seyen? ist ent-

weder auf Einstellung der Inquisition, und mitlerweilige Arrestentlajsimg des inquA
tens, wovon hierunten §. 9. das mehrere folgen w i r d ; oder gestalten Sachen nach,
da der Inquilit gleichwohlen mit gar starken aus seiner Schuld herrührenden Inn-
züchten beschweret wäre, bey solch-obschwebenden Zweifel vielmehr auf eine gemes-
sen ausserordentliche Bestraffung, als auf dieses harte Zwangmittel anzutragen.
Dahingegen

Yu2u6ollmxiiciter? §. 8. I s t der Verdachtig geweste dazumalen durch ein förmliches Urtheil
zu seiner Rechtfertigung ganzlich l o s , led ig, und müßig zu sprechen, wenn er ent-
weder von Jemanden falsch angegeben, oder durch Schuld des nachforschenden Ge-
richts ohne genügsame Ursachen in die Inquisition gezogen, oder wenn die g gen sel-
ben fürgewaltet-rechtliche Innzüchten entweder durch seine beygebrachte Unschuldsbe-
helffe,oder durch den ihme aufgetragen und abgelegten Reinigungseyd , oder durch
die ne^Ztivö ausgestandene To r tu r , jedoch dieses letztere nach der im vorhergehen-
den Artikel §. 2 8 , 6c 29. einkommenden Maßgab sattsam abgeleinet, und entkräft
tet worden sind. Welchen Falls der Losgesprochene wegen des ihme zugemuteten
Verbrechens von all weiterer Anfechtung befteyet bleibt, wie schon oben ^ r t . 15.
§. 3. geordnet worden.

Nt quwllo tautüm §. 9. Wenn aber aus Abgang genügsamer Beweisgründen entgegen den In-
A " quillten dermalen weder die T o r t u r , weder die Veruttheilung zur ordentlichen, !ve-

der zu einer außerordentlichen Straffe Platz greiffen kann, jedannoch aber derselbe
mit ziemlich-erheblichen, zur Zeit annoch nicht abgeleinten Innzüchten beladen ist /
und also im weiteren Verdacht des begangenen Verbrechens verbleibet, so solle er
solchen Falls von der zugemutheten Uebelthat nicht blatterdings losgesprochen werden,
sondern es ist indessen, bis stärkere Anzeigungen hervorkommen, die Inquisition
nur lediglich einzustellen, und der InquilK immittelst wiederum auf ftcyen Fuß zu
setzen; anbey ist solche Bewandniß, daß dieser I n q M t der ihme zugemuthetcn Misse-
that halber annoch im Verdacht verharre, behörigermassen gerichtlich furzumerken,
und die mit demselben verführte inHuilitions-^Hen alles Fleisses aufzubehalten.
W a s

26 p«u2m §. ic>. Die Zuerkanntnuß der ordentlichen Straffe anbetrifft, da ist insge-
m. mei„ hierzu erforderlich, daß der Thater entweder selbst der That geständig, oder

durch Zeugm vollständig überwiesen seye; jedoch kann in jenen Fal len, wo es auf
keine Todes-weder auf eine schwerere Leibsstraffe ankommet, auch aus gar heftigen,
und überweislichen Anzeigungen zu Verhängung der oräwari Straffe furgeschrmen
werden, wie bereits oben ärt. 34. §. 3 , K Z. des mehreren geordnet worden.
Dargegen ist

§' " - M l einer ausserordentlichen Strafferkanntnuß damals fürzugehen,
wenn entweder Unser Gesetz auf ein Verbrechen keine gewisse Straffe ausgemessen,
oder die Bestraffungsart der richterlichen Willkuhr überlasen h a t , wie oben ^.". 7.
§. 3. des mehreren erkläret worden; oder wenn ein HnquM der That weder gestän-
d i g , weder überwiesen is t , weder die peinliche Frage statt haben kann, gleichwoh-
len aber em halber Beweis, oder sehr starke Anzeigungen der begangenen That halber
gegen denselben ftrwalten; oder wenn wegen unterlauffend-milderender Umstan-
den dle ordentliche in eine ausserordentliche Straffe zu verwandten ist ; oder auch

wenn
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wenn ein torquitter Uebelthäter nach der im vorhergehenden Artikel §. »9. einkom-
menden Maßgab von den ihme zu Last gehenden Innzuchten sich nicht genugsam
gereiniget hat. Daß übrigens derjenige, so die zuerkannte Straffe ausgestanden,
wegen des nämlichen Verbrechens gemeiniglich nicht nochmalen könne gestraffet wer-
den, dießfalls ist bereits oben ^ r t . 4 . 5. i4> die behsrige Ausmessung geschehen.
Und endlich

§. t 2 . I s t der Reinigungseyd gemeiniglich damalen aufzutragen/ wenn w q„in6o
ein halber Beweis , oder sonst starke Innzuchten zwar vorhanden/ gleichwohlen aber
dieselbe zu einer wirklichen Straffverhängung nicht hinlänglich erfunden werden, auch
die Tortur entweder wegen Befreyung der Persott, oder aus Mangel genügsamer
Anzeigungen nicht statt haben kann: welchen Falls die verweigerende Eydesablegung
für eine Gestandmß der That anzunehmen ist. Es solle jedoch wegen des zu besor-
gen siehenden Meineydes schlechten, und übel berüchtigten Personen, wie auch über-
haupt in jenen Orimwal-Fällen, die ans Leben gehen, oder eine schwerere Leibs-
straffe auf sich tragen, dem Verdachten zu seiner Rechtfertigung nicht leicht der Eyd
auferleget, sondern vielmehr der Antrag auf mitlerweilige Abbrech-und Einstellung
der Inquisition, oder bewandten Umstanden nach auf eine ausserordentliche Straff-
erkanntnuß gemachet werden.

§. 13. Wenn nun die OimWai-^Hen behörig abgelesen, und vorgetragen
worden, solle der Richter, oder derjenige, deme bey dem besetzten Blutgericht der
Vorsitz gebühret, hierauf die Meinung zuerst von dem Referenten, stdann von den A n A . ^ « , n ? A
übrigen Beisitzern abfordern , und dieselbe mit allem Fleiß verzeichnen lassen, lum karmanäum. 26
Wo hernach dem Richter obgelegen i s t , hierüber den Schluß, nach den mehreren lent«w kd5cnbll
Stimmen zu machen; waren die Stimmen gleich, so solle er derjenigen Meinung
beyfallen, welche er für bi l l igerhält; wüßte er sich aber gar nicht zu entschliessen,
so muß man solche Cnminal-Sache, als einen zweifelhaften Fall an das Oberge-
richt mit Veyschliessung der ^ .Äen, und beederseitigen Beweggründen gelangen lassen.
Wenn nun der Schluß nach den mehreren Stimmen gefasset, und das Urtheil auf-
gcsetzet worden, solle selbes sodann von dem Richter, und allen Beysitzern unter-
schrieben, und anfertiget werden.

5. 14. Und dieses sind die hauptsächliche Maßregeln, worauf der Richter ?
bey den Urtheilfällungen den Bedacht zu nehmen h a t ; jedoch bleibt gleichwohlen !" .rlwcivi». au»
allemal desselben vernünftigen Ermessen überlassen: wie, und auf was Ar t nach dem ^ ^ « « t l M
mannigfaltigen Unterscheid der Miffethaten, der Personen, und der Umständen der um«» pruäeuü j
Ausspruch in peinlichen Sachen zu schöpfen seye? annebst wollen W i r den Blutrich- 6icu«bluio, li p
tcrn für allgemein hiemit zur Richtschnur mitgegeben haben, daß in gar verftochte- / /
nen, harten, und zweistlhaftigen Malefizfällen, wo wegen der schärffer>oder ge-
linderen Strafferkanntnuß ein gegründetes Bedenken, und Anstand obwaltet, al-
lemal die Milde der Scharffe vorzuziehen seye.

§. i Z . Uebrigens wollen W i r zum Beschluß noch dieses beygerucket haben,
daß, nachdeme mehrerer Orten bey Unseren höheren Gerichtsstellen wohl hergebracht ^ W m ^ u
i s t , daß in minderen Malcfizbegebenheiten, besonders in jenen Fällen / welche in ceäenäi moäu«
die Poiiizey, in die allgemeine Landessicherheit, und in die Bekränk-und Verkür- 6oUHu l ew t i
zung Unserer Landes- und Cammeralgefällen einschlagen, nur lummariMme fürge- ' ^ "
gangen, und solch-fällige Gesetzübertrettung entweder im vollen R a t h , öder bey
einer cigends angeordneten Kommission untersuchet, hierauf sodann die Uebertrette-
re a l G r der Gestalt einer förmlichen Criminal. Verfahrung durch Ver laß, Be-
scheid , llnd summarische Erkanntnuß zu der im Gesetz allsgemessen - verdienten Straff
verurtheilet zu werden pflegen ; W i r es bey dieser in minderen auf keine Lebens-
weder auf eine schwere Leibssiraff abgehenden Malefizfällen eingeführt - ganz schleu-
nigen Untersuchungs-und Verurtheilungsart auch fernershin allerdings bewenden las-
sen; wenn nur die wesentliche Stücke der crimmal-Verfahrung, nämlich die eigene
des Thäters Bekanntniß, oder die genügsame Ueberweisung entweder durch beeydig-
te Zeugen, oder sehr heftige, und Unzweifelhafte Beweisgründe nicht auffer Acht
gelassen werden, und die Rathsversammlung, wo derley Verurtheilung veranlasset
w i r d , mit der hinlänglichen Anzahl von 7. oder wenigstens F. Räthen besetzet ist.

Vier-
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Vteeztgstet Artikel
von Verfassung der Urtheilen.

I n n h a l t.
i . Das Urthcil solle den Richter, den inqmli- 5. 2. Keine als übliche Straffen auszusprechen;

ten, und Ankläger, das Verbrechen, Und die und
Erraff enthalten. 5- 2- Wie hierüber die Urtheile abzufassen seyen?

§. I cx?n Verfassung der Urtheilen solle der Namen des urtheilfällenden
um K »äe H Gerichts, des i n c M t e n , wte auch des Anklägers, wo einer

d«"oxxnlm^ ° ^ ^ vorhanden, deutlich ausgedrucket, das Verbrechen auf das kür-
zeste erzehlet, sodann die Straffe namentlich ausgemessm, all-jenes aber, was ei-
ne Aufruhr, oder Aergerniß verursachen, oder zu des Nächsten Schand, Verun-
glimpf-oder Beschuldigung gereichen möchte, ausgelassen werden.

5t Kon lük pcrn» §. 2. Es' sind keine neue, sondern nur solche Straffen auszusprechen, wek
u^ t« siHimä» ^^ ^ Aussatz dieser Halsgerichrsordnung, oder nach Zulaß anderweit-dieser-

landigen Verordnungen üblich sind. W a s aber für Straffen in Unseren Erblan-
den meistentheils gewöhnlich seyen?ist bereits oben im Zten bis loten Artikel ange-
führet worden; und werden auch im änderten Theile die Straf farten, welche je-
dem Verbrechen eigen sind, besonders vorkommen.

§. 3. Und damit auch wegen schicksam-und deutlicher Auffetzung der Ur*
! " " ' ^ ^ ? i " ^ lheilen sowohl bey Lossprech als Verurtei lung deren in die Inquisition verfallenen

"r iminÄlbm^ Personen die Halsgenchten einen erweichen Unterricht überkommen, als haben Wie
c«li pollum. in zu Ende dieser Halsgerichtsordnung einige dergleichen Muster, oder k'ormuin "' "

M5w^i»l<).5to.llä. ^ ^ entworffener beygerucktt, woraus genugsam zu entnehmen: wie bewandten Um-
jea» sunt. ' ' ständen nach die Urtheile in den verschiedenen Straffgattungen beylauffig in Kürze
k tu . Htm. abgefasset werden mögen.

EmOvterzigßer Artikel41.

^ ' ' ^°°°^°- von Ankündung des Urtheils.

I n n h a l t.
z'. i . K)em GeurMl ten ist sein Urtheil ohne Auf- kennet ist, es keiner weiteren

schub anzukunden,. auch die Bcstraffungsart bedarff.
zu bedeuten; ^. g. Das verkündete Urtheil ist insaemem

l . 2. Doch um dem Unterscheid: taß derjenige, in Vollzug zu setzen; zuweilen jedoch lft dev
so aus seiner blossen Bekanntniß verurthettet sen Bolluehung entweder ganzlichen elnzu»
ist, vorhero nochmalen der That halber- gut' stellen;

«> ' ^ > 7 ^ ^ " ' . 5 -6 - Oder nur zeitweilig aufzuschieben.
5. Z. Wie auch von bemlenigen, so Mitgespanne H. 7. Am öftesten aber wird die Vollstreckung « r

angegeben, die Bestatttgung seiner Aussage Urthetten durch die kecurs. Anmeldung «» '
vor der Urcheilantundung nochmals abgenom- gestellet; wovon also im nächsten Artikel e»
wen werden solle. arnds aebundelt wird.

5 4. Dahingegenbepüberwiesenen Thatern, wie ^ ' ^
auch jenen Fal ls , wo keine TodeHraff zuer,

§. 1. Nach-
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§. 1. AVachdeme das Urtheil gcschopfet, und in Fa l len , wo es nöthig,
^ ^ von dem Obergericht bekräftiget worden, ist das nächste, daß

hierauf an einem gewissen hierzu bestimmten Tage dasselbe vor
besetzten Gericht dem aufgeführten Thäter vorgelesen, und ihme andurch, was des
ihme zu Last gehenden Verbrechens halber Ur the i l , und Recht vermag, mit klarer
Andeutung der zuerkannten Straffe ohne allem Ruckhalt vakundet werde.

§. 2. Wobey der Unterscheid zu halten, daß, wenn das Urtheil auf die n» t»men cum älk-
Todesstraffe ausgefallen, und die Verurtheilung lediglich auf des inqmNtens Ge-
siändniß ohne anderweite Überweisung sich begründet, solchen Falls-um mehrerer <»cl morcem couc
Sicherheit willen der Verurtheilte, wie obbesagt, vor das besetzte Vlutgericht aus " " " ' / " , 2M0
der Gefängniß vorgeführet, sofort demselben zuförderist stine vorher gethane Vc- ^ ^
kanntniß nochmalen vorgehalten, oder abgelesen, und er sodann: ob er darauf bc-
harre? auch was er allenfalls- noch dabey zu erinneren habe? nochmals gütlich be- ^cn^tsM
ftagct werden solle. W i r d nun die Mijscthat von ihme wiedcrhohlt bestätiget, so krmat. ei
ist ihme gleich darauf das Urtheil nach seinem vollen I n n h a l t , somit der T o d , ü i
ulld Gerichtstag anzukünden; würde er im Gegenspiel bey solch-gerichtlicher Befra-
gullg seine vorige Geständniß ganz, oder zum Theil widerruffen, oder solcher neuer
Zusätzen sich gebrauchen, welche die Thathandlung merklich änderten, oder wenig-
stens zweifelhaft macheten, so ist mit der Urteilsverkündung einzuhalten/ und ge-
stalten Dingen nach mit dem Proceß weiter zu verfahren.

§. 3. A u f gleiche A r t solle es auch jenen F a l l s , wenn ein Uebelthäter in
der mit ihme abgeführten inquKion auf seine Lastermitgehülffen bekennet hat , ge-
halten, und derselbe vor Ankündung des Todesurtheiks über das , was er der
Mitgespännen halber ausgesagct ha t , nochmalen gütlich, und zwar mit dem Bey- ^
sah: ob er auf solch seine Aussage leben, und sterben könne? befraget werden; nm> p
wie W i r bereits oben ^ « . 34. §. 9. vers. F. K §. 1 o. dießfalls die gemessene Bc- a conclemn3tu8
lehrung gegeben haben. Worauf sodann nach erfolgter Bestätigung ihme sein ^ " ^ ^
Todesurtheil anzukünden,jegleichwohlen aber in diesem F a l l , wo es auf eine Ueber-
Weisung der Lastcrgespännen ankommet, derselbe um mehrerer Sicherheit willen
an dem Tage, oder Abend vor der Lxecucion über seine vorige Aussage wiederholet
vor Gericht zu cnulwmren ist ; auf dem Richtplatz aber solle zur Irrmachung der
bereits zur Ewigkeit bereiteten Malefizperson keine weitere (?oiMtution weder über
ihre eigene Mif fcthat, weder in Ansehen der Mithclsscrn vorgenommen werden.

§. 4 . Dahingegen dazumalen, wenn der Thäter aus rechtmäßig-vollkom-
mcncr Ucberzeugung zum Tod verurtheilet w i r d , und mn so mehr in geringeren te?c«nv?Hu,
Slrass-Fallen, die nicht an das Leben gehen, es mit Kundmachung des Urtheils keines 2m a p«»2 n<n
Aufcltthalts bcdarff, sondern dasselbe ihme ohne allen Umweg vorbemeldtermassen zu f ^ A
cl öffnen, und anzukündcn ist. vum

§. z. Nach angekündeten Urtheil kommet es. insgemein auf desselben un- scme p p
aufhältliche Vollstreckung an. Es sind aber nebst dem vorbemeldtcn Ausnahmsfall, A ^
wo jemand seine Bekanntniß, aus welcher allein er verurtheilet worden, nachge-
hcnds wlderruffet, noch mehrere rechtliche Ursachen, welcherwegcn der Vollzug des
Urtheils zu aller Zeit (es scye sodann vo r , oder nach desselben Verkündung, ja so gar ^ « ^ o ^
auch dazumalcn, wenn der Thätcr schon im Ausführen, oder selbst auf dem Nicht- m: ex«cmic>, vei
Platz befindlich wäre) einzustellen ist ; und zwar ^ 5 ^

Erstlich: Wenn der Verurtheilte, oder anstatt seiner Jemand anderer so- M
gleich durch augenscheinliche Proben dessen Unschuld darthun könnte; da entweder m^. am >.,
dessen andcrwärtiger Aufenthalt zur Zeit der begangenen Missechat, oder daß der " ^ ' "
entleibt siyn sollende annoch bey Leben seye, klar dargezeiget würde, oder der wahr- n
hafte Thäter zu Befreyung des Unschuldigen sich selbst darstellete, und dergleichen, tm

Andertcns: Wenn eine glaubwürdige, und dessen genügsame Urkundcn m,t- ,
bringende Person die Lxecution durch AndcuNng der von Uns erhaltenen Gnad auf-
l u ' M ,erl«ngt«. "

pnnl. Verichtssrl». H
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Ztiö. 8i teN«. ex Dri t tens: Wenn die Zeugen ihre gethane Aussage, wegen welcher er zum
quomm äepulitwlle ^ d verurtheilet worden, widerruffeten, oder in anderweg ihre Zeugenschaft falsch
3°ä^2 revo«n ' , zu styn entdecket würde.
vel enrum tettimo- Viertens : Wenn der Verurthei l te, oder anstatt seiner Jemand anderer
« 3 i ? u r ^ ^ ^ ' entgegen das ausgefallene Urtheil den î eeurZ angemeldet hat te , auf A r t , und Wei-
4tö. 8i contra sen- se, wie in gleichfolgenden Artikel des mehreren geordnet wird.
tentiam capitaiem ^ ^ I ^ ^ zeitweilig aber, und bis zu Behebung der untcrlauffenden Be-
recmw3 incelpom. ^ ^ m g ist nach beschehener Verkündung des Urtheils in folgenden Fallen mit
Vei tzntum 3ä tem- dessen Vollzug ein Stillstand zu halten;
^ o ^ 7 n c " ! m ^ Erstlich: Wenn sich die verurtheilte Person für schwanger angiebt, und
ciimentum lupervs- dieses Angeben wahr , oder doch zweifelhaft befunden wird.
meng ce^verit^^ Andertens: D a dieselbe etwann aus Kleinmüthigkeit, oder anderer Ursa-
6m,m2^ es^av^-chen halber ganz von Sinnen kommet, und keine Verstellung hierunter stecket;
260. 8i reu« iuter- ferner

^ n " R u ; ^ ' " Drittens: Wenn der Verurthcilte mitlcrweile in eine schwere Krankheit,
Itiö. 8i in 8r»vem oder auch im Ausführen, oder selbst auf dem Richtplatz aus Schwachheit in Ohtt-
mordum inciäit: macht verfiele, oder ihne die hinfallende Scuche, oder anderer dergleichen Zustand an-

käme, solle man in währenden Zustand, oder Ohmnacht das Urtheil nicht vollziehen,
sondern immittelst verschieben, und erst bey dessen Wiedererhohlung vollstrecken.
Worunter aber beständig schwache, oder schadhafte Personen nicht zu verstehen: al-
lcrmassen bcy solchen Personen , wenn sie sonst bey Sinnen sind (wie bereits oben
^.re. 1 1 . §. 7. von Leibsstraffen geordnet worden) mit der Lxecuticm auch in To-
desstraffen allerdings fortzufahren ist. Dann

«tö. ob mimten. Viertens: Da sich der zum Tod verurtheilte arme Sünder unbußfertig be-
U2M; 2 ^ (iemyue ^ . ^ welchen Falls jedoch über die gewöhnliche Zeit mehr nicht, als einige Tage

zugewartet, sodann aber gegen den Unbußfertigen ein-als anderen Wegs verfahren
werden solle. Und endlich

5t<>. 5i 2N3 liNenöN Fünftens: Wenn das Obergericht aus anderen gar erheblichen Ursachen die
c"?"eme"er^ Lxecution einstweilig einzustellen für gut befindet.
cum verü Mtercau- §. 7. Da nun die mehreste Uebelthäter nach beschehener Straffankündung
l ^ execmwniz su- entweder im Weg Rechtens, oder im Weg der Gnaden ihre Zuflucht zu Uns als
lsmu7^b^c?um höchster Landesfürstin zu nehmen pflegen, und eines Theils den armen Sündern
lecurlü8.!m!cilllub. solch-letztes Hnlf fs-und Rettungsmittel nicht zu versagen, anderen Theils aber
m^w3T"p?o°«' " ^ l 3« gestatten is t , daß sich derley kecu^.Nehmungen gemißbrauchet, und an-
curlu pwlcnditus. durch die gort-gefällige M i x . Pflege zur Ungebühr verzögeret werde, als haben

W i r im nachstehenden Art ikel , welchergesialten es mit dem K.ecurä eigentlich zu hal-
ten seye? ausführliche M a ß , und Ordnung vorgeschrieben.

AM
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MMdvmzigsttt Attikel
von dem Kecur8 in peinlichen Sachen.

^ »

I n n h a l t.

5.

L.

i . I n peinlichen Sachen ist keine ^ p
zuiasiig,doch wird der KecurZ für die Berur»
thcllce gestattet.

«. Maßregeln: wie es mit solchen Kscurs zu
halten scyc?

I . Stanorechtsfälle sind von dem kecurs aus>
geschloüen : in all - übrigen Verurteilungen
adcc lst demselben statt zu geben,

4. 2denn der Vcrurtheilte sich freywillig darzu
nmdec; dargegen fremde Anhandgebung des
^ ( . M 8 verboten ist.

5. Zutschen den I^om-sen hat es jedoch fol-
t Unterscheid, daß in einigen Straff»

die Vollstreckung des Unheils einst-
elnqestcllet wi rd , in anderen hingegen

solcbc Einstellung nicht Platz greiffe.
6. I n 5all?:!, wo es um elne Todesstraff, um

Scaupem'cklag, oder 'Hrandmarchung zu thun
ist, wirket der ang.meldte kecurs dle Straff»
cinilcnuna.

7. Düse O r t u n g entstehet aber nur damalen,
wenn der il.e.curs zu rechter Ze i t , namllch
binnen zweymal 24. Stunden angemeldet
worden.

l». I n vsrerwchnten Z. Fallen kann die Kecurz-
Anme u-iq auch von gewissen anderen Per-
sonen anstatt des Verurtyeilten mit gleicher
Wirkung beschehen.

»). ^.ui'ec diesen 3. Fällen wirket der kscur«!
tcuu-n St.Ustand, jedoch hat selber gleich»
wMen den gewöhnlichen Lauff zu nehmen.

lo. Wle nach angemeldeten Kccurs mit Zuge»
lung eines Rcchtsfreunds, oder eines anderen
l<?cl>l-li, Verfassers, dann mit Einbringung
der KecmL» Schrift fürzugehen sepe?

F.

4».

recursu in c2usl3 cri-

11. Und was zu thun, wenn der Verfasser in
Ueberreichung des k e c u « sich saumselig er»
wlese.

12. Welchcrgcstalten nach eingebrachter N.ecur8»
Schrift das Halsgericht sein Amt zu handeln,
und den ttscur8 an das Obergericht einzube,
gleiten habe?

l z . Den Obergerichten wird die Macht ringe»
räumet, den kecurz abzuschlagen, oder zu»
zulassen, jedoch mit nachfolgenden Beobach-
tungen:

»4. Daß zuförberist: ob im Weg Rechtens ge-
setzmäßig verfahren worden? reiflich erwogen,

15. Und sodann die Berathschlagung: ob der
Il-scurrem einer Vegnadung würdig seye, oder
nicht? vorgenommen werden solle.

16. Wenn derselbe durch Mehrheit der S t im-
men der Gnad unwürdig erkennet w i r d , ist
der «.ecurg für abgeschlagen zu halten, und
das im Weg Rechtens ausgefallene Urtheil
an ihme zu vollziehen.

17. Falls aber die mehrere Stimmen denselben
einer Beanadung würdig erachten, ist dem
!<ecul8 der Lauff zu lassen,

18. Und hierüber allemal ein ordentlich - gut»
acktlichcr Bericht an höchstes O r t zu erstat»
ten.

19. Wo annoch zur Richtschnur beygerucket
wi rb , auf was für Grundsatze die Obergerich»
ten in Abschlag- oder Zulassung der «.ecurlen
das Augenmerk zu nehmen haben?

«0. Und wie viel Rathe bep dem Obergericht
zu solcher Berathschlagung zuzuziehen seyen?

» i . Was insgemein ftr Ursachen zur Aegnä»
digung angeführet werden können.

§. 1 . ( V n peinlichen Sachen hat zwar die äppellacion nicht statt,
^ doch wollen W i r den Vcrurtheilten den kscurs an Uns nicht

^ ^ verschränket haben; in welchen dieselbe nicht nur allein alle im
Weg der Gnaden ihnen vorträglich seyn mogende Beweggründe,'sondern auch all-
jenes, was sie allenfalls im Weg Rechtens ihnen zu guten zu kommen glauben, an-
fuhren können.

§. 2. Welchergesialten aber solcher den Verurtheilten zu statten kommende
keeurz anzumelden, einzuleiten, und an Unsere Obergerichten , auch nach Gestalt
der Sache an Uns selbst zu bringen seye? dießfalls beschießet hierorts nachfolgend-
rechtliche. Ausmessung.

§. 3. Nur allein die an seinen behängen Orten vorkommende Standrechts-
fälle sind von der Wohlthat des Kseurg ausgeschlossen, in welchen das standrechtlich-
gefällte Urtheil an den Misserhätcrn ohne G n a d , und Verschub alsogleich zu voll-
ziehen ist. Aujsir dem stehet allen Verurtheilten frey, an Uns ihre Zuflucht zu neh-
<mn, und zu solchem Ende den kecur» anzumelden.

§. 4 . W o sich von sclbst verstehet, daß es aufdie Willkuhr des Verurtheil-
ten anko:nmc: od er aus etwann habend ̂  erheblichen Ursachen sich des kecun gebrau-
t e n , oder bcy dem verdienten Srraffurtheil fteywillig beruhen wolle. Wannenhero
wcht erlaubt, sondern yicmit ernstgemessen verboten w i rd , daß Niemand zu Hinter-

P e m l . G e n ^ l v o r d . H 2 treib-
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treib und Verlängerung der Urtheilvollsireckung sich anmassen solle, den verurtheil-
ten Misscthätem die I^ecurz-Nchmung eigenmächtig an HaNden zu geben/oder wohl
gar wider ihren Willen aufzudringen. I n wie weit aber auch etwelche» dritten Per-
sonen anstatt der Verurtheilten den kecun einzubringen gestattet jene? wird gleich
hierunten §pw 8vä. geordnet werden.

recurkdu« ea no- §. F. Die kecurs - Anmeldung hat allemal ohne Unterscheid der Vcrbre-
^ ^ ^ u i ' chen/ und der zuerkannten Straffen seinen hierunten vorgeschriebenen Lauf zu neh-

- mm: jedoch mit dem wohl bemerklichen Unterscheid, daß in einigen Straff-Fällen
I i t d s rechtmäßig angemeldten keoun bis zu der von höherer Behörde her

mm: j c h h ch
tur.w2iji8verüllon yyn Ie i t des rechtmäßig angemeldten keoun bis zu der von höherer Behörde her-
Hli^tul «ecmw. ^ d E l d i u n g die H3ollstreckung des Unheils eingestellet w i r d ; dahi

yyn I t chßg g h h h
^ ^ n g e n d e n Erledigung die H3ollstreckung des Unheils eingestellet w i r d ; dahinge
gen in anderen Straff-Fällen die keeuw-Anmeldung mit Nichten die Einstellung des
Urtheils nach sich ziehet/ sondern ungehindert des eingebrachten Kecur5 mit Voll-
streckung der zuerkannten Straffe fürzugehen ist.

iu Mi5 cauNs, qu« §. 6. I n Straff-Fällen / welche (inen unwiederbringlichen Schaden auf
N o n ^ ? u t lu'. sich tragen, und zwar benanntlich in folgenden al lein, wenn nämlich das Urtheil
3N!2ti« illl'stwllem auf eine Todesstrafe, auf die Auspcitschung, oder Brandmarchung allsgefallen,
^nierunt. recmlu3 N) j^^ h ^ ^ rechter Zeit angemeldte N ecurs, daß mit Vollziehung der Straffe bis
vum oxeratur:'" auf erfolgende höhere Erkanntnuß, und gestalten Sachen nach, bis zu Einlangung

Unser höchsten Entschlieffung innenzuhalten scye.
Lecl Me eNHu« lu. §. 7. Die Rechtsfrist/ binnen welcher in erstbemeldten Straff-Fällen der
eunc orttur^"a"re. ^eeurz mit anklebender Wirkung der Straffeinsiellung anzumelden ist, wird hiemit

z leLitimotem. auf zweymal 24. Stunden von Zeit des angekündigten Urtheils bestimmet; wenn
inteleoütluea hingegen binnen solcher Zeit der kecurs entweder gar nicht/ oder später angemeldet

worden, ist auf solche zu spat eingebrachte «.«cur« - Anmeldung nicht mehr Acht zu
haben, sondern mit Vollstreckung des Urtheils,falls nicht mitlerweile von dem Ober-
gericht, oder von Uns selbst ein Stillstand einlangete, unaufhältlich fürzuschreiten.

el«6i6is Z. cali- §. g. I n wiederhohlttn Straff- Fäl len, wo es um eine Todesstraffe, Aus-
^ ^ peitsch-oder Brandmarchung zu thun ist , gestatten W i r , daß der keeun an statt,

und in Namen des Uebelthäters auch von dessen E l te rn , Kindern, Ehemann, oder
lmwreom Eheweib, Schwestern, oder Brüdern, oder dessen Grundobrigkcir binnen der oben

ausgesetzten Frist deren zweymal 24. Stunden mit der nämlichen Wirkung der
einzustellen kommenden Straffe angemeldet werden könne.

o X ^ n t 5 m k r T §- 9- Ausser den vorbemeldten Straf f - Fällen kann der keeu« in all>übw
«Ul esseHum öevo- gen Verurtheilungen vor, oder nach Verlauff deren zwepmal 24. Stunden, somit
l ü ^ M l Zeit an Uns genommen werden; es wirket aber solche kecurs - Nehmung

keinen Einhalt der Urtheilvollziehung; jedoch ist auch diesen kecurrenten, und Gna-
denwerbem auf gleiche A r t , und Weist/ wie im nächstfolgenden §. von allen ke-
cursen überhaupt geordnet w i c d / all-wittfahriger Beystand , und Vorschub von
Gerichtswegen zu leisten, und ihre kecun- und Bittschriften/ so geschwind es mög-
lich/ an die höhere Behörde einzuschicken.

uNA §' ' ^ Sobald nun ein verurtheilter Uebelthäter den keoun , oder ?u-
i <l2n6u8, stucht zulu Gnadenweg angemeldet/ stehet ihme zwar frey/ seine Kecurs-Schrift

scriptma re- selbst zu verfassen/ oder durch Jemanden/ worzu er sein besonderes Vertrauen hat,
N "erfassen zu lassen. I n dessen Entstehung aber ist dem Halsgericht obgelegen, dem

Verurtheilten ganz unverlängt einen Rechtsfreund/ und in dessen Abgang einen an-
deren verständigen Mann/ auch allenfalls eine Gerichtsperson von demselbigen Hals-
gericht zuzugeben / und solchem keeurL -Verfasser/oder Schriftsteller sowohl den un-
gehinderten Zut r i t t , und freye Unterredung mit den keemrenten, als auch die
Einsicht in die inyMewns-^Äen in jedesmaliger Gegenwart einiger Gerichtsperso-
nen zu gestatten, und die nöthige Abschriften von dem inquiAions-Proceß zu er-
theilen, anbey aber demselben eine erkleckliche, nach dem Verhalt der Umständen
abzumessende Zcitfrist/ jedoch nicht leicht über 14. Täge anzuberaumen/ binnen wel-
cher derselbe die allemal an Uns zu richten kommende kecurL-Schrift zu verfertigen,
solche nebst dem Gnadenwerber, wenn er des Schreibens kündig/ ansonst aber m
Namen desselben allein zu unterschreiben/ und sodann dem HalSgericht zur weiter-
rechtlichen Vorkehrung zu überreichen habe.

§. 11. WUl-
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§. 1 1 . Würde etwann der dem keeurrentcn bestellende Rechtsfreund, oder yu,H K HsslNeng
sonst zugegebene kecun-Verfasser die Aufsetz-und Verfertigung der l^ecurl-Schrift ^
zur Ungebühr verzögeren, solle der Richter mit Zuziehung der gehörigen Gcrichtsper-
sonen sich zu dem Verurtheilten verfügen/ von demselben alle sowohl im Weg Rech-
tens , als im Weg der Gnaden vorbringende Behelffe einhohlen, solche getreulich
vermerken, sohin das gefertigte krotocoU mittelst seines gutachtlichen Berichts auf
A r t , und Weise, wie im nachfolgenden §. geordnet w i r d , an die höhere Behörde
Von Amtswegen abgeben: wo sodann der saumselige Rechtsfteund von dem Oberge-
ncht nach Beschaffenheit der Schuldtragung ernstgemessen abzustraffen ist.

§ . 1 2 . Wenn aber die kecurs - Schrift bey dem Halsgericht zu rechter Zeit
Ankommen, hat selbes solchen keeurs ohne einigen Verschub mittelst ihres Berichts
an das Obergericht einzubegleiten, solchen Begleitungsbericht mit allen Proceß-äÄen
vollkoulmcntlich zu belegen, anbey auch in demselben alle sowohl von dem abgeurtheil-
ten Thätcr zu Unterstützung seines kecuw angegebene, als die in dem InquMions-
Proceß etwann besonders einkommende, oder von dem Halsgericht ansonst in Erfah-
rung gebrachte, zum Behuf des Gnadenwerbers dienliche Beweggründe, jedoch oh-
ne all unnöthige Weitschichtigkeit anzuführen, und schließlich ihr Gutachten: o b ,
und wie weit etwann eine Gnad zu ertheilen seyn dürffte? beyzurucken.

§. , 3. Damit auch eine sichere Richtschnur vorhanden seye, wie es mtt der- ^äici superiori
gleichen ^ecm,-Gesuchen bey Unseren Obergerichten gehalten werdm solle, so haben
W i r zu mehrerer Beschleunigung der M i? -P f lege Uns entschlossen, den Oberge-
nchten in Ansehen aller Verbrechen (ausser in Fä l len, wo W i r besonders Bericht
abforderen) die gewissenhafte Veurtheilung: ob der Gnaden -kscurs zuzulassen,oder
abzuschlagen seye? zu überlassen, und ihnen zu solchem Ende die erforderlich-rechtli-
che Macht hiemit einzuräumen, jedoch alles auf A r t , und Weise, wie hinnach
folget.

§. i 4 . Bey Einlangung eines kecms hat das Obergericht bey vornehmen-
der Verathschlagung allbeförderist in die Vcrhaltniß des Verbrechens, und der zu-
erkannten Straf fe, oder wie man zu sagen pfleget, in die meriea caus« hineinzugehen,
und reifflich zu erwegen: ob nach Vorschrift dieser Unser-peinlichen Gerichtsordnung
durchgehends Rechtsbeständig verfahren, und der Thäter weder zu gelind, weder
zu scharff, sondern mit gemessener Bestraffung angesehen worden, oder nicht? und
so solchemnach das Urtheil im Weg Rechtens zu bestattigen, oder abzuänderen seye?

§. 15. Dieses vorausgesetzt, hat das Ohergericht die Beratschlagung vor-
zunehmen: ob der Gnadenwerber aus denen sowohl von ihm selbst beygebrachten, als r e n ^ ^ ^
von dem Halsgericht von Amtswegen beygeruckten, und ansonst vorkommenden Be- <ü3llU5ür. °ec
wegursachen einer von Uns zu ertheilenden Begnadigung würdig zu achten seye, oder
nicht?

§. 16. Wenn der Schluß durch Mehrheit der Stimmen dahin ausfallet, s; per
daß keine hinreichende Ursachen vorhanden seyen, welcherwegen bey Uns um seine ^ ^ ^
des kecurrentens Begnadung eingerathen werden könne, so ist der Kecus5 für ab- tur.rscuscuZ
geschlagen zu halten, und hat hierauf das Obergericht sogleich ihren auf Bestättig- A "
oder Abänderung des ersten Urtheils ausgefallenen Ausspruch dem nachgesetzten
Halsgericht mit dem Beysatz kund zu machen, womit solch - oberrichterliche Erkannt-
nuß dem kecu«-Werber (au f A r t , und Weise, wie im vorhergehenden ^.« 4 1 .
§. 1 . von dem ersten Urtheil geordnet worden) angekündet, und hierauf ohne wei-
teren Aufenthalt nach Unserer in nächstfolgenden ^ e . 43 . §. 1 . vorgeschrieben ge-
setzlichen Maßgebung an dem Uebelthatcr ganz schleunig vollzogen werden soll.

§. 17. Fal ls aber die mehrere S t immm den kecurrenten aus den vorkom- 8i
menden Beweggründen einer Begnädigung würdig zu seyn erachten, da ist dem k«> ^ p
eurz allerdings der Lauff zu lassen, und der Vorfal l mittelst Beschliessung der wcurlu»
jämmtlichen cnmmai.^öten, und Anfühmng der zur Begnadung obwaltenden Ur <wm
fachen an Uns fördersam einzuberichten, anbey das gutächtliche Einrathen, wel
chergestalten der Kecurrem begnadet werden könnte? beyzufügen, und hierüber Un
ler allerhöchste Entjchlieffung abzuwarten.

H z §. '3. Wo-

poltmoclum 6eli-
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Rt eZpmpter Min- §. 18. Wobep zu bemerken , daß das obcrgericht ihre an Uns cinzusendul
<52lewio2ui«ror. ^ M N M N gutachtliche Berichte ohne Einmengung eilllger zur Sache selbst nichts
ri^uci. eu. betragend - unnothwcndiger Erzehlullgen in möglichster Kürze verfassen,, und ali-

darinnen vor allem eine unverdunkclte, mit den luqmsici^s - ^ i e n durchgehends
übereinstimmende speciem^öt i , oder Gcschichtserzehlung mit deutlicher Trwehnung
des aus den Beylagen zur Sache dienlichen Innha l ts voraussetzen, sodann das
Urtheil nebst Bepfügung der rechtlichen Ursachen, so zu dessen Fällung bewogen
haben, anführen ̂  und endlichen hauptsachlich auf die Erheb-oder Unerheblichst
deren von dem Gnadenwerber angebrachten Begnadungsbehelffen den gutachtlichen
Bedacht nehmen solle.

Hi8t2ll6em fuperaä. §. 19. Bep Berathschlagung der odbemeldten Frag : ob der ^^curs zu-
6itur:2ä yuX plii!-zulassen, oder abzuschlagen seye? haben die Obergcrichten nachfolgende 2. Maß-
^ ^ ^ regeln zum Grund zu legen, und zwar
26mitteHo recmlu Erstlich: Daß in überschweren Verbrechen (von deren Eigenschaft oben ärt.
realere. 2. §. 4 . Meldung beschehen) dem ^ecurs nicht änderst statt gegeben werde, als

lediglich in jenen Fal len, wo ein höchst wichtige, entweder in der Person des Tha-
ters , oder in der That selbst bestehende Ursach ein solches erheischen mochte; dann

Andertens: Daß in den übrigen Ucbelthaten der kecurs nicht leicht abzu-
schlagen sepe? es wäre dann, daß wegen deren die That minderenden Umständen
in dem'Urtheil allschon eine billigmäßige Ausgleichung, und Ebenmaß zwischen dem
Verbrechen, und der Straf f getroffen worden, und daß weder die Person, noch
die That in seinen Umstanden eine weitere Gnad verdienen möchten: welch-ein-so
anderes dem gewissenhaften Ermessen der Obergerichten überlassen wird.

Nt qua conKliaria. §» 2O. Endlichen forderet die Wichtigkeit der Sache, und wollen W i r hie,
rum numerü in ejul- mit gesetzgehig geordnet haben, daß zu Erledigung der «.ecurlett jenen Fa l l s , wo

^ ? " " ^ bkl kecmrsm zu einer Todesstraff verurtheilet worden, die Verathschlagung bey
den Obergerichten in einem Zusammensitz von 9. oder wenigstens 7. Rachen; wem
es aber um keine Todesstraff zu thun is t , dieselbe wenigstens mit Z. Ratyen vorge-
nommen , und bewandten Umstanden nach, da entweder die O im i l ^ l - Sache gar
wichtig, oder sehr zweifelhaft, oder die in einem abgetheilten 3usammensitz abge-
legte Stimmen gleich ausgefallen wären, somit der ganze Ausschlag der Sache le-
diglich auf die Schlußstimm ankäme, und was sonst noch mehrere dergleichen
triftige Ursachen sich ergeben dürfften, nach jedesmaligen Gutbefund des bcy dem
Obergericht angestellten Oberhaupts, dieselbe im vollen Rath vorgetragen/ auch
in wichtigeren Maleftzfällen nach gleichfalligen Erachten d^s obergcrichtlichen Vor-
stehers dem Referenten ein Mi t -Ke5renr zugegeben werden solle,

yu» inotiva 3l2ti2i §. 2 1 . W a s endlichen die Ursachen, welche zu Erlangung' Unser Landes-
Ä A " ^ " " fürstlichen Gnad angebracht werden mögen, anbetrifft; da wollen W i r den Gna-

denwerbern , und den Richtern freygelassen haben, all - jenes vorzustellen, was er-
stere ihnen verhülfflich zu seyn glauben, und letztere zu erwirkender Begnadung deS
Uebelthaters vortraglich erachten.

Sie können demnach nicht nur diejenige Behelffe, wovon oben ^rt . n .
§. 1 1 . Meldung beschehen, sondern auch al l andcrweite einigermassen betracht-
würdige Umstände unbedenklich anführen, welche bewandten Umständen nach be-
sonders, wenn deren mehrere zusammen treffen, und das Verbrechen nicht gar vss
geartet ist , Uns etwann gleichwohlen zur Gnadertheilung bewegen dürfften.

»«

Drey-



. 4Z. §. I . H. 127

DrMNdvterzigster Artikel
von Vollstreckung des Urtheils.

42.
cls

lenten-
tue

I n n h a l t.
5. i . In.wie viel Zeit jedwedes Urtheil nach dessen 5. 5. Vor der Hinrichtung ist des Nachrichters

Ankundung zum Vollzug zu bringen,. F rieb auszuruffen,
F. 2. Und was insbesondere nach angekundeten F. 6. Und hat man sich ohne rechtmäßige Urfach

Tod mit dem Verun lMten bls zu seiner Hin» an dem Vollzug des Urtheils nicht behinderen
richtung vorzukehren seye? zu lassen.

5. Z. Wenn der Verurtheilte seine Vekanntniß 5. 7. Ermahnung an die Geistliche, daß sie den
widerrufst, ist sich nach denen oben ^ . n . 32. armen Sündern zur Laugnung der Wahrheit
K ^..gegebenen Maßregeln zu verhalten. keinen Anlaß geben sollen.

5. 4. Was zu thun, wenn demselben mitlerweile F. 8. Was die an dem Lxecutions- Tag gebrau-
eine Krankheit, oder Smnenverruckung zu» chige k'urm^irXcen anbetrifft, da hat es der»
jiosstte, oder gar dahin stürbe? zelt bey der jeglichen Orts wohl hergebrachten

Gerichtsübung sein Bewenden.

§. 1. AtH.enn keine Stillstehungsursach, wovon in den vorhergehenden
U s 2. Artikeln das Nöthige geordnet worden, vorhanden ist, muß

der Richter das gefällte Urtheil nach seinem vollen Innhal t un-
verlängt zum Vollzug zu bringen bedacht seyn; es sollen demnach jene Urtheile,so auf
die Lossprechung abgehen, alsogleich mittelst des inqmtttens freyer Entlassung; dann
diejenige., wodurch eine Leibsstraffe zuerkennet worden, ebenfalls ohne Verschub,
und sobald es bewandten Umstanden nach thunlich ist; und endlich diejenige, wo-
durch die Uebelthäter zum Tod verurtheilet werden, gemeiniglich den zten Tag nach
der Todcsankündung, das ist : den 4ten Tag mit Einschluß des Tages der Tods-
ankündung mittelst dessen wirklicher Hinrichtung an ihme vollstrecket werden. Von
welch letzteren Todesurtheilen jedoch die Standrechtsfälle (wie seines Orts vorkommen
wird) ausgenommen sind.

§. 9. Was nun insbesondere die Todesurtheile anbelanget, da ist hiebey
folgendes in Acht zu nehmen, daß

Erstlich: Gleich darauf, als dem armen Sünder der T o d , und Gerichtstag
angekündet worden, derselbe untereinstens zu seiner guten Vorbereitung
alle Gelegenheit, wodurch er an seinem Seelenheil gcfähret werden könnte, aus dem „e^ur, m '
Weg geraumer, auch aller Zutritt von gefährlichen Leuten, so ihme was Böses ein- l
rächen dürf ten, verwehret, übrigens die Vorlassung deren den armen Sünder zusehen
verlangenden Personen bloß den ersten Tag der Auffetzung, und solche zwar nicht an-
derergestalteu, als da er dieselbe anbegehren würde, mit aller Vorsichtigkeit ver-
stattet: dann

Andertens: Ihme unverweilt eifrige, und emsige Priester zugegeben wer- 260.
den sollen,welche ihn zur heiligen Beicht, und Kommunion ermahnen, ihn auch bey A t " . ^ , ä m
dem Ausführen bis zum Tod fieißig trösten, zusprechen, und beystehen sollen. Wobey
z k ß Sü H H ^ t (ss d

f h z fißg st, z s p c h , ysth
zu merken, daß man dem armen Sünder mit den H . H . ^cwmenten (ausser der
Beicht lch f d R i c h s t z k i d h h l t d ) d T vor der L

, ß
Beicht, welche auf dem Richtsatz kann wiederhohlet werden) den Tag vor der
cutlon versehen lassen solle; und daß man mumatur

Dr i t tens: Ihme in solchen Umständen , und besonders zur Zei t , da man 3t>ö. L
im Begriff ist zur Lxecution zu schreiten, nicht übrig Wein zu trinken gebe, damit ^ m
er hicdurch an seinem Verstand nicht geschwächet werde. Ferner Kr. ei

Viertens: Daß der Richter, nachdeme er an dem wirklichen Richttag (wel- ^ " ^ '
ches ein Werktag sepn solle) vor der Volkmenge nach nochmalig-öffentlicher Ablesung ^ 6ie
des Urtheils den armen Sünder dem Freymann übergeben ha t , den Staab (wo es pr-mi
also herkömmlich ist) zerbreche, sodann aufstehe, und entweder selbst sich an den

Nicht-
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ppiicn 6e- Richtplatz verfüge/ oder eine andere Gerichtsperson dahin abordne/ welche Acht ge-
putet,qu«<jeper3H2 ^ / d a m i t das Urtheil nach seinem Innha l t vollzogen werde. Diese kann der Scharff-
e laueree ' lichter hernach/ ob er recht gerichtet habe? fragen/ und der Abgeordnete solches

dem Richter anzeigen.
5i can6emi,3tu8 6e. §. Z. Wenn der Vcrurtheilte bey letzter Ablesung des Urthei ls , oder auch
liHi canteMunem ^ h ^ Rtchtstatt seine vorige Bekanntnißen laugnete/ hat man sich jenen Maßre-

l ^ ' pNl i9t i5 geln/ welche oben ^ t . 32. von Wlderruffung der Bekanntniß, dann ärt. 4 1 . von
ä sä. Einstellung des Urtheilvollzuges geordnet worden / allerdings nachzuachten; wor-

nach auch der Abgeordnete zu seinem Nachverhalt / und nöthiger Anweisung des
Scharffrichters vorläuffig zu unterrichten ist.

t, a §. 4 . Welchergestalten jenen Falls / da der Missethäter vor / oder nach der
^ Urtheilankündung/ oder bey seiner Ausführung/ oder selbst auf dem Richtplatz mit

^ ^ einem gähcn Zufall von Krankheit/ oder Sinnverruckung betroffen würde, mit der
<jum incsssslit, am Urtheilvollstreckung innen zu halten seye? ist oben ^.rt. 4 1 . §. 6. die behörige Aus-
mre«mmo«uu3üti ^ ^ ^ ^ heschchen. So sich aber zutrüge/ daß der Thäter vor erfolgter Straffe

dahin stürbe/ so ist zu unterscheiden: ob er imö. vor der Ve ru r te i l ung ; 260. nach
gefällten Todesurtheil im Kerker; oder 360. allererst im wirklichen Ausführen/ oder
wohl gar auf dem Richtplatz gestorben seye.

Elfteren Fa l ls : Wenn er noch nicht abgeurtheilt/ er auch der angegebenen
Missethat halber weder geständig gewesen/ weder bisdahin überwiesen worden/ so
ist an seinem entseelten Korper gar nichts Bestraffungsweise vorzunehmen; sondern
derselbe gleich einem anderen seines Stands / und Glaubens ehrlich zu begraben.

I n dem änderten Fa l l : W o das Todesurtheil wider ihn schon gefället wor-
den/ oder erder Uebelthat bereits gestandig/ oder überwiesen gewesen/ und hernach
im Kerker verstarbe/ ist er gemeiniglich ohne weitere Straffe an demjenigen Or t ,
wo die Ucbclthater hingcleget zu werden pftegen/ zu begraben; wenn nicht etwann
nach der oben ^ n . 4. §. 16. einkommenden Anordnung von höherer Behörde be-
wandtcn Umstanden nach/ nämlich in gar abscheulich ehrlosen Thaten veranlasset
würde/ zu öffentlicher Erspieglung/ und mehreren Abscheu gegen dessen toben Kör-
per noch einige Straffbezeigung/ oder sonst was schmähliches vorzunehmen; in sol-
cher Begebenheit nun ist der tode Körper des im Kerker verstorbenen Missethäters
auf einem Karren durch die Nachrichtersknechte/ oder durch Pferde zur Richtsiatt/
wenn ct'.oas an dem Körper nach dem Tode annoch zu vollstrecken ist/ auszuführen, sonst
aber, wenn nichts weiteres an dem toden Körper vorzunehmen/ geraden Wegs an
den O r t / wo andere Uebelthater beerdiget zu werden pftegen/ hinzubringen/ und
daselbst zu verscharren. Und endlich

I n dem dritten F a l l : Wenn der Verurtheilte schon im wirklichen Ausfüh-
ren/ oder wohl gar auf der Richtstatt befindlich wäre/ ist in verschärfen Todes-
siraffen (wovon oben ^re. 2 , 8 5 . gehandlet worden) als verbrennen/ viertheilen :c.
mit der K a u t i o n , in so weit es thunlich/ ohne Ruckftag fortzufahren/ und dasje-
nige/worauf das Urtheil lautet/an seinen toden Leichnam zu vollziehen: in gemeinen
Todesstraffen aber ist gegen den Verblichenen nichts weiteres vorzunehmen/ sondern des-
sen Körper nach denen in gleichfolgenden Artikel vorgeschriebenen Maßregeln zu beerdigen.

In wcc> lupplicii pu- §. 5. Vor der wirklichen Hinrichtung des Missethäters solle man auf dem
^ e ^ i w ^ r . Richtplatz öffentlich ausruffen lassen, daß , falls sich in der Lx-cmion ein-oder

ü executio anderes Unglück zutrüge/ der Streich mißlünge/ der Strick zerrisse tt. doch Nle-
eluc<7elwit: mand bey Leib-Gut-und Lebensstraffe sich unterstehen solle/ an denScharffrichtcr/

oder dessen Knechte/ weniger an den Verurtheilten/ oder an die Gerichtspersoncn
Hand anzulegen/ vielweniger einen Tumult darüber zu erregen.

Lt lententi» non zt. §. 6. Es sollen demnach ungefehre Zufälle den Richter / oder dessen Abge-
Ebnete voll Vollstreckung des Urtheils insgemein nicht abhalten, und wollen Wi r

d«3 26 esseäum <ie. kraft dlcstr Unser Verordnung all diejenige Mißbräuche abgcschassct haben/ wo der
6ucenä2 ett. gemeine Pöbel zu glauben pfleget: daß / wenn nach 3. Schwcrdsn cichcn der Hinzu-

richtende noch bcy Leben, oder ctwann der Strick zerreißet/ oder sich eine Wewsper-
son zu Ehclichung des Verurtheilten antraget/ und was mehr dergleichen I r r w a i M
sind, demselben eben andurch die Straffe nachgesehen seyn solle; W i r dcftylcn viel-

mehr/
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mehr, daß die einmal zuerkannte Todesstraffe dessen allen ungeachtet an dem Ucbcl-
thätcr wirklich vollzogen werden muße.

§. 7. Ferner sollen auch die Veichtoätter,und Seelsorgers anmit nachdrück-
lich erinneret scpn, und wird sich zu ihnen allerdings versehen/daß sie nicht etwann dein
«rmcn Sünder seine, oder seiner Mithelffer Bosheit zu bedecken, oder mittelst W i -
dcrrussuna der vorigen Vekanntniß die Wahrheit zu laugnen einigen Anlaß geben:
immassm eine dergleichen dem gemeinen Besten sehr nachtheilige, und widerrechtliche
Anmassung, wenn selbe in Erfahrung gebracht w i r d , mit billigmäßig - nachdrucksa-
mer Ahndung angesehen werden solle.

§. 8. D a übrigens m <n«
sonderhcitlich an dem Nxecutwns-Tag unterschiedliche V'ormHdcXten nach jeglicher ^ " w n i » Zöwde
Landsgewohnheit gepsteglich sind, so lassen W i r es bey solchen Landsgewöhnlichen
Gcrichtsübungen, und Gebräuchen, in soweit sie jeglichen Orts wohl hergebracht
sind, und keine Beschwerde dargegen vorkommet, einstweilig allergnädigst bewenden.

VierundvielWer M M
de

von Vegräbniß deren in der Gefängniß verstorbenen, oder
Hingerichteten Missetbätern.

I n n h a l t.
F. ». Die ehrliche christkatholische Vegräbniß ge- oder unehrlichen Beerdigung halber insgemein

buhret gemeiniglich auch den Körpern verur» den Overgertchten zu.
thcllrcr Personen, 5. 7. Nur allein in Fallen, wo Zweifel ist: ob

5. 2. Wenn nicht der Thater einer anderen k e l i - der Thäter katholisch, oder unbußfertig ge«
8ion zugetban ist, oder kündbare Unbußfer- storben? ist die Erkanntnuß, und Ausspruch
tigseit lm Weg stehet. der gastlichen Behörde zu überlassen.

5. I . Dahingegen werden einige Missethäter der F. 6. Befindet das aclstliche Gericht solchen Falls
ehrlicken Aegräbmß durch das Gesetz für un» den Körper eines geweiheten Erdreichs un>
würdig erkläret; würdig, so hat der weltliche R M e r wegen

5- 4. Jedoch jener O r t e n , wo wegen Bearabniß der anderwcittn Bcgrabnift die Vorkehrung
der Hingerichteten was besonderes geordnet zu treffen.
ist, chr Vorzugrecht beybehalten. 5. 9. Es ist aber in solchen Fallen sowohl von der

5- 5. I n klar entschiedenen Fallen ist demnach der grist - als weltlichen Obrigkeit ganz fordersam
Begräbnlß halber platterdings dem Gesetz fürzugehen.
nachzugehen; F. i o . Die Adfolgung der Korpern an die meäici

5- 6. I n zweifelhaften Vorfallen aber stehet die msche ^cultZet zur Zergliederung beruhet auf
Erkanntnuß, und Entscheidung der ehrlich - VerwiUigung der Obergenchtcn.

§. ' . / ? V i e ehrliche Vegräbniß gebühret insgemein auch den Körpern
^ 5 ) der Uebelthätem, wenn sie durch Unser Gesetz nicht ausdrück- ^ o

lich davon ausgeschlossen werden. Um aber diesen Grundsatz «prelle pmtübean
nebst der Ausnahm deutlich zu-erklären, sind nachfolgende Maßregeln in
nehmen; es sind nämlich auf ehrliche A r t zur Erde zu bestatten: «e

Erstlich: Die zwar wegen einer Mif fcthat, worauf die Todesstraffe gesetzet lm5.«"eu3nc
lst,innlicgen, jedoch derselben nicht geständig, weder überwiesen sind, und vor er- viHu« "vei
gangenen Unheil- in der Gefängniß sterben, wie bereits im nächst vorhergehenden
Artikel §. 4 . verl. 1 . geordnet worden.

Andertens: Die durch eine Missethat, worauf nach Unseren Gesetzen die -60. 8i
Ehrlosigkeit nicht verhänget is t , sich des Todes schuldig gemacht. no° wk

Dri t tens: A l l - jene, auf deren begangenes Verbrechen keine Todes - son- nam moru§
dcrn nur eine Leibesstraffe ausgesetzet i s t , wenn sie auch der That geständig, oder ^
^bcrwi<en, oder bereits gar verurtheilet wären , und vor der Uttheilvollziehung
^odcs verblichen * oder

P e m l . Ger ich tsord . R Vier-
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Viertens: Wahrend ihrer Strafzeit mit Tod abgehen; und endlich
Fünftens: Tod gefundene Lcutc, wo keine S p u r , oder genügsame Anzei-

gungen vorhanden, daß sie selbst gewaltthätige Hand an sich angeleget haben.
^ ö'."invem5 Komi- §. 2. Die ehrliche Begräbniß erstbemeldter Leuten erstrecket sich auch auf
"on «tgn"w<üci2 den Genuß, mW Gemeinschaft des geweihten Erdreichs , daß sie also auf dem
propliciäli. ordentlichen Freythof zu begraben sind, wenn sie nur bey Lebzeiten bis an ihr Etld
l ^ x 6M8 caäavo- ^ christkatholischen Glauben zugethan gewesen. Allermassen Personen von ande-
nw"«m^teM6e^' rer keWon auf A r t , und Weise, wie andere ihre Glaubensgenossene nach jeglichen
8Än62ea,mK lwu8 Orts hergebrachter Gewohnheit zu beerdigen sind. Wie dann auch denen im vorher-

gehenden Absatz enthaltenen Uebelthätern, wenn sie zwar den Namen nach katho-
eoz wäe exciulerit. lisch sind, jedoch in offenkündig - verstockter Unbußfertigkeit dahin sterben, keine

Grabstatt an einem geweihten Orte zu verstatten i s t , sondern dieselbe auffer des
Freythofs änderst wohin zu legen sind.

noneltäZmemleM. §. 3. Dahingegen wollen W i r einer ehrlichen Begräbniß folgende Miffe-
tur5 ro6"!2Nter in- HHter insgemein für umvürdig erkläret haben, und sind also dieselbe (wenn nicht
öl?m eüs äecwÄN- ^ ^ Körper durchs Feuer vertilget, oder in anderweg, als durch Flechtung aufs

R a d , oder am Galgen :c. zur allgemeinen Erspieglung ausgestellt bleiben) entwe-
der auf dem Schindanger, oder unter dem HoHgericht zu verscharren, oder wo
sonst nach jeglichen Orts Gebrauch die Missethater hingelegt zu werden pflegen, zu
vergraben; und zwar

ex cleUHo Erstlich: A l l e , die um einer mit der Ehrlosigkeit behafteten That halber
mortem hjygttichret werden.

Ve! e^snwcli Andertens: Auch all > jene, die wegen eines ehrlosen Verbrechens, wodurch
" ' die Todesstraffe verwirket w i r d , schon verurtheilet, oder doch der That geständig,
t ^ oder überwiesen sind, und vor der Urtheilvollstreckung dahin sterben, wie dießfalls

juAjZ lu. im vorhergehenden Artikel 43 . §. 4 . vers. 2 die Ausmessung beschchen. Jedoch
wollen W i r gleichwohlen in Ansehen erstbemeldter im Kerker versterbenden Miffetha-
tern dem vernünftigen Ermessen der Obergerichten überlassen haben: ob derley Thä-
tere bewandten Umständen nach besonders in nicht gar schweren Verbrechen, und
da sie sich währender Gefangenschaft bußfertig bezeiget haben, nicht etwann von
der unehrlichen Beerdigungsart zu verschonen seyen.

i" ^ ^ ^" Dri t tens: Welche in wirklicher Begehung einer den Tod nach sich ziehend-
3m"nt3, immö"«' ehrlosen T h a t , oder in einer vor sich selbst wider gött-und weltliches Gesetz lauf-
ue,Mter,'qmMYU3- send-schweren die Seele tobenden Mißhandlung umkommen.

k^e Viertens: Welche vorschlich entweder aus üblen Gewissen einer begangenen
uvi. Uebelthat halber, oder aus Verzweiflung sich selbst ertödten; nicht aber jene, welchee 3 h h , z f l g sich s s t ; ch j ,

ter repuLN2üte oc- aus Sinnverruckung sich selbst dm Tod anthun, wovon im änderten Theile bep
4?d! !?'t-mäem k dem Laster der Selbstentleibung die nähere Ausmessung beschchen wird,
l i . qui ex coulcieu. §. 4 . D a aber einiger Orten aus höchster VerwilliglMg Unser löblichsten
äes^üone" m " Vorfahren gestattet i s t , die Körper der Hingerichteten Uebelthätern , wenn sie
ten!sldiilcklUllt;m. bis an ihr Ende bußfertig verbleiben, anstatt der Verscharrung aus christkatholi-
ü mentis 2lieu2üc> sche A r t in einem geweihten Erdreich zu begraben, so lassen W i r es bey solcher
8^vo r?meu M« Verstattung bis auf Unser anderweite allerhöchste Anordnung noch ferners bewenden.

M t u , qui- §. 5< Was nun die Bestimm > und Entscheidung der Frage: ob ein Uebel-
^ hä hlich d schiflich b b st s d dnen

st schig Fg
lhäter ehrlich, oder schimpflich zu begraben stye? anbelanget, da setzen und ordnen

m W i r , daß in denen hier ganz klar ausgedruckten Fällen Unserem Gesetz unabweich-
lich nachzugehen sepe, somit auch die nachgesetzte Halsgerichten bey deutlicher Aus-
"ulsung Unseres Gesetzes sich ohne Ruckftag hieran zu halten haben. ^ ^

§. 6. Nur allein in Betreff deren aus einem ehrlosen Verbrechen des Todes
t u r ° e « ^ A ' huld igen, und vor der Urtheilvollziehung im Kerker sterbenden Miffethatern, wel^
,n «üdu«-,mem clu. Herwegen W i r Hieroben §. 3. vers. 2. dem obergerichtlichen Gutbeftnd die Nachsehung
düH coemtw cle pri. der unehrlichen Begräbniß anHeim gestellet haben; wie auch überhaupt in allen
üo3e w Z « l e M ' zweifelhaften Fällen, wo bep den Untergerichten ein erheblicher Anstand vorkommet:

- ob der Vorfal l eigentlich unter dem Ausdruck, und Verstand Unseres Gesetzes be-
griffen stye? haben die Halsgerichten ohne Verschub, und zwar, wenn der Thäter
noch bey »Leben, so viel thunlich, vor Ankündung des Todes , wenn es aber um

Beeroi-
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Beerdigung eines schon roden Körpers zu chun is t , ganz eilends bey dem Obergcricht
ihres Verhalts halber sich anzufragen, und Bescheid zu erwarten. Die Obcrgerich-
tcn hingegen sind in derlei) Vorfallenheit, die keinen geringsten Verschub leidet, auch
ihres Orts schuldig ganz unverzüglich, und allenfalls, wenn kein Gerichtstag wäre,
in der Wohnung des Gerichtsvorstehers die Beratschlagung hierüber anzustellen,
»nd den erfolgten Bescheid an das Belehrung suchende Gericht auf das schleunigste von
Ämtswegen abzufertigen.

§. 7. Erstgedachtermassen stehet also die Erkanntnuß über die Begräbniß
der Ucbelthätern in zweifelhaften Vorfallen insgemein Unseren Obergerichten allein
zu. W i r wollen jedoch diese Beftlgniß billigermaffen dahin eingeschränket haben: daß
lediglich in jenen Fallen, wo zweifelhaft ist, ob der Thater dem christkatholischen Glau-
ben zugethan gewesen? oder ob ein sonst Katholischer aus wohl gegründeten Ursachen
nicht etwann unbußftrtig verstorben seyc? mithin ein rechtmäßiger Anstand sich er-
giebt: ob er unter anderen Christkatholischen Abgestorbenen an einem geweihten Ort
mit-beygesetzet werden könne? solchen Fal ls Unsere Obergerichten die Entscheidung:
ob ein dergleichen Thäter auf dem ordentlich-katholischen Freythof zu begraben stye?
von der jederländig-geistlichen Gehörde nebst Beyschliessung der .̂cken anzusuchen,
und sich hierinnfalls nach der geistlichen Erkanntnuß zu richten gehalten seyn sollen.

§. 8. Falls hierauf von dem geistlichen Gericht die Gemeinschaft des katholi- 8i
schen Freythofes dem Körper abgesprochen w i r d , so beruhet es sodann allein bey dem '
rechtlichen GutbeftlNd Unsirer Obergerichten: ob der Körper bcwandten Umständen
nach an einem schmählichen O t t , als auf dem Schindanger, oder unter dem Hoch- .
gericht, wie ein Vieh zu verscharren; oder aber gleich anderen Unkatholischen in einer s ^ a n ^ s u ^ "
absonderlichen, an sich selbst aber unschimpfiichen Grabstatt zu beerdigen seye?

§. 9. Gleichwie nun in derley Begebenheit Gefahr auf dem Verzug haftet, ^ m verd pudiici
damit durch Faulung des ««beerdigt-erliegenden Körpers, besonders zu Sommers- «"m^ni obna3"
zeit der betreffenden Gemeinde kein Unheil zugezogen werde, als versehen W i r Uns cankoalm l?pel,n.
zu den geistlichen Gehörden allerdings , daß selbe (wie W i r Hieroben auf gleiche wnc cnxmtic, 6e a».
Ar t Unseren Obergerichten eingebunden haben) auch ihres Orts die abgeheischte Er-
kanntnuß auf das allerfördersamste an Unsere Obcrgerichtcn zur weiter nöthigcn «ü.
Vorkehrung zurückgelangen lassen werden: wie im widrigen, wenn die Ruckantwort
besonders bey heissen Wetter über die thunliche Zeit zur Ungebühr verzögeret würde,
das Obergencht zu Ablenkung gemeinwesigen Schadens berechtiget seyn solle, die B e -
gräbniß nach ihrem eigenen Vcftmd anzuordnen, auch allenfalls, da nach ihrem
Ermessen der Körper eines geweihten Erdreichs würdig zu seyn erachtet würde, den-
selben auf dem ordentlichen Frcythof ohne Gestattung einer von wem immer machen
wollenden Behinderniß beerdigen zu lassen.

§. 10. Und da auch auf Unseren hohen Schulen die meäicjmsche kaeultX- yu«
ten zu besserer Untergreiff und Ausübung der ^nZtomi», oder Zergliederungskunst ^ s
nöthig haben , daß ihnen zuweilen der Körper eines Hingerichteten kkleücauten 6 «
ausgelieferet werde, so wollen A»ir solche Bewilligung dem Gutbesimd Unserer '
Obcrgerichten hiemit eingeraumet haben, welche jedoch den Bedacht dahin zu neh-
men haben, damit nur Körper von solchen Leuten, die von keiner ansehnlichen An-
verwandschaft, oder Herkunft sind, weder in einer Würde gestanden, zur Zerglie-
derung verabfolget werden.

pelnl. Vericht««»d. R » Fünf-
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45. MftMctztgßer Artikel
von dem Gut der Uebelthätern.

I n n b a l
F , Den Ucbelchätern bleibt zwar insgemein 5. 7. Bey erster Vetrettung des Tßaters ist alles,

frcye Macht über ihr Gu t ; dieselbe wirb je- was er bey sich hat;
doch in gewissen Fallen durch das Gesetz be» 5. 8. I n Betreff deren a te r , so sich auf freyen
nommen, oder eingcschrankct, auf A r t , und Fuß vmhe ldwn können , wenigstens jene
Weis, wie hmnach folget. Sachen, die zum Beweis der Mssethat die»

§ 2. Zmörderist ist in Malesizfassen, so dir Ver> ncn, zum Halögcricht in Verwahrung zu bnn-
wirtunfl des Vermögens auf sich tragen, bas> gen.
selbe sogleich in Beschlag zu nehmen; 5. 9. Wahrender Inquisition ist mit dem Gut des

5. Z. Wo es aber auf eine Entschädigung, oder Thacers keine Aenderung vorzunehmen; es
Gck straff ankommet, ist zu deren Bedeckung wäre dann wegen hervorbrechend - gefährlicher
der nöthige Betrag sicher zu stellen; Umstanden cm VorsitUvmUicl zu treffen nö>

5. 4. Und beruhet es auf ErmeWung der Hals- thia.
aerichten: ob, und wie weit bewandten Um- 5. ic>. Bey erfolgenden Unheil ist dahin zu sehen:
standen nack Roth seye, zu Verkümmerung ob der lnqu n- losgesprochen , oder zu einer
des Guts fürzustbrcuen? Geld. oder Leids > odcr wohl gar zur Todes»

§. 5. Wobey allemal fürzusorgcn, damit das ver> straff verurthcüct Worten scye?
kümmerte Vermögen in anderweg nothdurfng 5. , 1. Welch llmcren Falls er über sein Vermo-
verwalttt werde. gen letztwillia zu ordnen unfähig ist.

§. 6. Wie übrigens ausser wrgedachter Fallen F. , 2 . Weitere Maßreg ln : wie es mtc dem bcy
überhaupt mit dem Gut der Uebelthätern zu dem Thäter vorgefunden - fremden Gut, wie
verfahren seye? dießfa'.ls ist folgender Unter» auch mit dessen eigener Vcrlassenschafr zu hal»
scheid in Acht zu nehmen; und zwar ten seye?

lidera n" ' §' ̂  I n s g e m e i n verbleibet auch jenen, die sich eines Verbrechens schul-
e t dcmomm luar^m ^ dig gemacht, freye Gewal t , und Maä)t über ihr Vermögen so-
^isp«smn. ,M ea. <^^ wohl bey Lebzeiten, als auch durch letzten Wil len zu ordnen;
em?^"ei rettriHg in so weit solche Beftlgniß durch Unsere Gesetze nicht benommen, oder cingeschranket
s,t: MI die cleclalH. is t , worinnfalls nachfolgende Maßregeln in Acht zu nehmen. Und zwar
i'r"pnmi8 i° Mg §. 2. I n jenen Malesizfailen, welche nach Unserem Recht die Vcrwirkung

des Vermögens nach sich ziehen; ist ungesäumt von Halsgerichtswcgen die nöthige
Veranstaltung zn treffen, damit des Thaters gesammtes Vermögen in Beschlag ge-

. ^ . « , . ^ . „ » . n ^ ' nommen, und zu solchem Ende an die Obrigkeit, worunter solches Vermögen sich
Wut. befindet, das bchörige Ansuchen erlassen werde.
^0 ölnmi U " v3 ^ ^ Dahingegen in jenen F ä l l e n , wo es um Entschädigung Unserer
wu!a-rcs)mmiliXr2. Landesfürstllchm Gefällen, oder eines drittens, oder auch um eine Geldsirasse zu
tio kllbei,^eü,do. thun ist , ohne Verschub fürzusorgen is t , damit so vieles von des Thaters Vcrmö-
M ^ n ^ s ü m ^ s " , als zu Bedeck - und Sichcrstellung des verübten Schadens, oder der bc-
tum 3ä inciemicka. tragenden Geldsiraffe erftlderlich is t , mit Verbot beleget werde.

^ m ? . Ä 3 ^ ^' ^' Und zumalen auch allerhand Malefizfalle sich ergeben können, wotem

haben: ob selbe nach Gestalt der Sachen das Vermögen eines Uedclthäms Vor-
sichtsweise in Beschlag zu nehmen, oder zu verkümmeren, und dncntwcgcn das
Nöthige all seine Behörde zu verfügen für gut befinden werden.

, . . .«l««. ^ , §- 5- Wäre es nun ein solcher Tha tc r , der eine Handlung, odcr osscücs
utdona. öi Gewerb führet, oder unbewegliche Güter besitzet, so bat in all-soicwt F n i c n , wo
lw t"mAo der Ucbelthatcr des Arrests halber seinen eigemn Gcschäffsm obnlligcn a'.i^r Stand

per ?,lw den« 2ll- ^setzet w i r d , die N v ü - o b r i M t , worumcr die Handlung, oder Gewcrb sich bc-
minlürentur. f lNdt t ,
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findet, oder unter dcro Gerichtbarkeit die unbewegliche Güter gelegen sind, auf erhal-
tene Anzeige dessen gesanglicher Einzichun.; sogleich die Anstalt zu machen, damit das
Waarenlager, Gerathschaften, und Vorrache ordentlich beschrieben, auch gestalten
Sachen nach geschähet, und Jemand anderen zu mitlerweiliger Verwaltung überge-
ben, somit solche Handlung, Gewerb, oder die Besorgung der liegenden Gütern
bis zur Lossvrcch-oder Verurtheilung des verhafteten Eigenthümcrs getreulich fort-
gesetzet, und die Rechnung hierüber von Zeit zu Zeit zur Obrigkeits-Händen abgele-
get werden solle.

§. 6. I n jenen Fallen hingegen, wo weder eine Vermögcnsoerwirkung,
weder ein namhafter Schaden, weder eine beträchtliche Geldstraffe untermaltet, son-
dern nach Eigenschaft des Verbrechens allein eine Leibs-oder die Lebensstraffc zu ver-
hangen is t , hat zwc die Veschlagnehmung des Thätcrs H a a b , und Guts gemei- . . . . ^ s .
niglich nicht statt, jedoch ist glcichwohlen der Unterscheid bey der ersten Vetrettung ^ ^ " ^ > cer-
des Uebelthaters, dann bey Fortlauff der Inqmlmon , und bey der Verurtheilung
wohl zu bemerken.

§. 7. Vey erster Vctrettung des Thaters sind alle dessen bey ihme befind-
liche Sachen, und Gerathschaft, besonders, wenn ftlbe ein fremdes G u t , oder
zum Beweis der That dienlich sind, Vorsichtsweise zu Gerichts-Händen, oder sonst
in gute Verwahrung zu nehmen, anbey allemal steißig zu beschreiben, und zu schä-
tzen. Welches auch mit jenen Uebelthätern, die von einem anderen Gerichtsstand,
oder von ?n^t-Personen zum Halsgericht eingelieftret worden, zu beschehen hat ;
jedoch ist in Ansehen der von anderen Obrigkeiten einbringenden Missetharcrn allemal
auf den Unterscheid: ob es angesessene, oder unangesessene Leute sind? zu sehen,
und sich dießfalls Unserer oben ̂ « . 1 9 . §. 23. gemachten Anordnung nach zu achten.

§. 8. Und wenn auch nachher oben ^.rt. 29. einkommenden Ausmessung die
Umstände eines Thaters sich so beschaffen befänden, daß selber mit der persönlichen
Verhaftung zu verschonen i s t , und sich auf freyen Fuß vertheidigen darf , so sind r e / ^ t e m e«
doch allemal jene bey dem Thäter , oder wo immer antreffende Sachen, so entwe-
der als ein fremdes Gut anderen zugehören, oder den Veweisthum der Missethat, wcum Ducken
und die Erhebung des sogenannten oorp^riZ clelicki erleichteren, einstweilig in sichere
Verwahrung zu bringen.

§. 9. I n währenden Lauff der Inquisition ist insgemein keine Verkümmer- v
oder Bejchlagung auf des Ili^uilirens Vermögen vorzunehmen, wenn nicht eine aus !̂
obbemeldten Ursachen hierzu Altlaß giedt, oder bey zweifelhaften Umständen der ni
That eine heimliche Verschlepp - und Veräußerung des Guts bemerket würde.

§. i o . Wenn endlich wider den Ii^müten das Urtheil ergangen, so ist da-
hin zu sehen: ob er entweder imö. losgesprochen; oder 2äö. zu einer Geld-oder
Leibs - oder zeiö. zur Todesstraffe verurtheiltt worden.

Erstercn Fa l l s : I s t der Losgesprochene, wenn etwann sein Vermögen immit- tu3 ? «a »ä
telst in gerichtliche Verwahrung gezogen worden, alsogleich wiederum in den freyen
Besitz seines Vermögens einzusetzen. " w ää

Änderten Fa l l s : I s t dem Verurtheilten ebenermassen nach Abzug der Geld- 60mm
straffe, und nach Vergütung des denen Beschädigten zugefügten Schadens sein
übriges Vermögen freizustellen: ausser es wäre durch das Gesetz zugleich die Verwir- rum polisMc»iem re-
kung seines Vermögens auf das Verbrechen verordnet. Gleiche Bewandniß hat es A i ^ . n^esseett^

Dritten Fa l l s : M i t denen zum Tod verurtheilten Ucbelthätcrn, daß, wenn ^ ^ u n i a « ^ . '
keine Vermögenseinziehung auf das Verbrechen ausgesetzct is t , sie Eigenthümer ih- am carpu«lsm so-
res nach Befriedigung der beschädigten Personell erübrigenden Vermögens verbleiben.

§. 1 1 . I n welch - letzteren Fal l jedoch denenselben (wie überhaupt allen ri«r roll Unimex w .
ehrlosen Leuten) die Macht , und Fähigkeit über ihr Vermögen lctztwillig zu ordnen,
durch Unsere Gesetze benommen is t , auf A r t , mch Weise, wie bereits oben ^ r . ^ 3 ^ ^ ^
10. §. 7. erwchnet worden: weßhalben solch-ihre Verlaffcnschaft denenjenigen, wel- u ^ 5,X l^ lwm«
chm es ausser ^eüamem von Rechtswegen gebühret, zuzufallen hat. ü w ^ n m i o ^

§. 12. D a sich aber öfters ergiebt, daß bey den adgeurrycilten Thätcrn ge- n^ec^ , lw'.i
stöhlen-geraubtes, und dergleichen fremdes G u t , dessen Eigenthümer zurzeit nicht«
bekanm ist, sich befindet, oder auch von den Hingerichteten Uebelthätern eigene Sa- "'

R 5 chcn/
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t < n e ^mnat t lk ! >6 chm, worzu die rechtmäßige Erben nicht wissend sind, verlassen werden; als wollen
5' W i r dieserwegen: wie es nämlich mit solch-bey den Thätem vorfindend-ftemd-oder
^ eigenen Gut zu halten seye? die behörige M a ß , und Ordnung folgcndergcsialtm

8 ad imest^ Vorgeschrieben haben. Und zwar.
Ix'n'a renum Erstlich: Belangend jene fremde Sachen, worüber man den wahren Ei-

! ^ !«n . cnml. gcnthümer in Erfahrung bringen kann , sollen dieselbe dem rechten H c r r n , dem sie
dcr Dieb seiner eigenen Bekanntniß nach entfremdet ha t , oder der Herr solchen

lunt > e ^ . Guts es mit hinlänglichen Beweisthum, oder auch gestalten Dingen nach zu Ergän-
IMO K«8 ^ienX. ^^^ ^^ halben Beweises mit seinem Eyd darthun kann , daß sie ihme zugchören,
ven8"6ommi8', " l i ohne allem Entgeld erfolget werden. Wenn hingegen
cumperisl polmnt, Andertens: Um solch-fremdes Gut sich Niemand angemeldet, auch nicht
^ ' ' ' ^ " " ^ ' ^ ^ wissend is t , wem es zugehörig seye? und auf gleiche Weise, wenn der Hingerichtete

. illäe lum. bet, das solle zur öffentlichen Wissenschaft gewöhnlichermassen kund gcmachtt, und
l t Ä ö ^ m 1 ? von Zeit der Kundmachung durch 3. ganze Jahr hindurch unoerkehrt crliegm gelassen,

p trieun^o, ü in oder aber, da es solche Sachen waren, die ohne Unkosten, odcr sonst nicht zu er-
terca temponz e.^ halten wären, verkauffet, und der Werts) dafür bey Gericht aufbehalten, auch so
n.um c?uc" , " "ö^ slch mitlerweile die Eigenthümer um die ihnen entwendete, oder sonst zugehörige Sa-

cnmin^cm chen, wie auch die Glaubiger, und Erben um des Thäters verlassen-eigenes Gut
tui-. meldeten, und ihr Recht dazu auswiesen, ihnen solches erfolget werden, nach Ver-

lauff der 3. Jahren sodann, wenn sich hierumen Niemand lmvorgethan, dem Hals-
gericht verfallen sepn. Wobcy jedoch

. Uoc »Utem ̂ U8 Drittens: Wohl zu merken , daß erstgedacht - Unsere Ausmessung nur von
noclo"ill^du5 dem beweglichen Gut zu verstehen seye, welches den peinlichen Rechten gemäß zum
>quentjum mo. Behuf , und Beförderung der csjmun!-Verfahrung zu Händen des Halsgerichts
7 " zu nehmen, und daselbst bewahrlich aufzubehalten gestattet ist: nämlich IM0. Alles

das , was der Thatcr , so von dem Halsgencht-selbst betretten w i r d , bey seiner
Handvestlnachung mit sich führet, und bey sich hat ; 26a. A l l es , was zum Beweis
der Missethat, und Erhebung des eorponz 6eMi gehörig, oder als ein von dem
Thäter entwendet-ftemdcs Gut verdächtig i s t , und bey Durchsuchung dessen Wohn-
statt, oder andcrstwo gefunden w i r d ; und endlich 3tw. überhaupt der unange-
sessenen Uebelthatern gesammtes bey ihnen befindliches Haab / und G u t : allermassen
bereits oben ^ n . 19. §. 23. geordnet worden, daß unangesessene, streichende Thä-
tcre auch von anderwärts mir all-bey sich habenden Sachen zum Halsgericht einge-
liefert werden müßen. Dahingegen.

l 1 ! ^ im^ Viertens: Ausser crsibemeldt- beweglichen Guts ein Halsgericht auf das
'leorum lud- andenvärtige des Thäters bewegliches Vermögen, und um sowemger auf dessen uns

jH"ci5 3 ' bewegliches G u t , und liegende Gründe keines Eingri f fs, und Rechts sich anzumaffen
repencur, ha t : zumalen solch-anderwärtiges deren Thatern Gut in allen damit vorfallend-

lncorum gerichtlichen Verhandlungen von der Gerichtbarkeit jener Obrigkeit, worunter selbes
d u . k ^ ' d a » iw lwlst gehöret, abzuhängen h a t , auch von dortaus die Ersetzung der unvergüteten
lunt, YU026 omllW Maleftzunkosien aus des Thäters Habschaft anzubegehren,und jenen F a l l s , da etwann
3 ^ 7 / " " ^ ^ ^ Vermögen des Uebelthaters erblos würde, hiemit als mit anderen erblosen Gü-

lern nach Ausweis Unserer K v i i . Rechten, und jederortigen Landesverfassung für-
zugehen ist.

Sechs-
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StOsllndvterztgster A M e l
ä«

von den Urpheden.

I n n h a l t.
5. l . Was die Urpheb seye? F. 6. Wenn der Inquikt die Urphed zu leißw ver»
F. «. Die Verwiesene haben allzeit eine Urpheb weigeret, ist selbe in seinen Namen durch eine

abzugeben; da hingegen die Urphed um sich Gerichtsperson zu unterfertigen,
nicht zu rächen, von dem Ermessen des Rich- F. 7. I n Fall keine Urphed abgenommen worden,
ters abhanget. ist der sich rächende, ruckkehrende, oder aus»

§. Z. Die Urpheden sollen insgemein nicht beeydi» trettende Thäter gleichwohlen, jedoch nur w l l l -
get werden, jedoch in Betreff der Straße mit kührlich abzustraffen.
den geschwornen Urpheden gleiche Wirkung F. 8. Bey jeder Urphedabnchnwng ist dem Ange,
haben. lobenden die auf den Urphedbruch erfolgend»

5. 4. Form einer Urpheb, sich an Niemanden zu Straffe anzudeuten.
rächen. F. 9. Jedoch bleibt dem Urphebgeber unverwehrt,

F. 5. Form einer Urpheb wegen nicht Ruckkehrung wegen etwann angethanen Unrechts sich höhe-
in das verbotene Gebiet, oder nicht Austret» rer Orten zu beschweren,
rung aus dem angewiesenen O r t . 5. »o. Deme noch bevgerucket w i rb , daß bey den

Abschaffungen insgemein keine Urphed abzu-
nehmen seye.

§. 1. ^ ^ i e Urphed ist eine gerichtliche Angelobung, wodurch derjenige,
H ) welcher nach abgeführt - peinlichen Proceß losgesprochen, oder

zu einer Leibsstraffe/ oder zur Halsgerichts-oder Landesverwei-
sung, oder zur beständigen Aufhalt-und Ansiedlung an einem gewissen Orte verur-
theilet, oder auch im Weg der Gnaden mit einer ringeren Straffe beleget worden/
unter denen unten im änderten Theile ausgesetzten Straffen sich verbindet; entweder

imo. Al lein, daß er wegen der vorgenommenen ingumtian, und verhängten 1^-/5.n""^"<u-
Straffe gegen Niemanden sich rächen; oder >?>!«... I I««

260. M e i n , daß er in das verwiesene Gebiet nicht zurückkehren, oder aus u«m. ^ü7lle"
dem angewiesenen Aufenthaltungsort nicht austretten; oder ! ^ , " " « ü ^

zriö. Daß er zugleich beeden Verbindungen unverbrüchig nachleben wolle, '"""" °" " "
und solle. Katione. vol

§. H. Die Urphedabnehmung ist in jenen Fällen, wo es auf eine Verwei- ^ ^
sung aus oder in einen gewissen Gezirk ankommet, allzeit nothwendig; dahingegm 3 ^ 3 t u «lozancio
die Abforderung der Urphed wegen nicht ausübender Rache der vernünftigen Wi l l - rum. K äwort^äa.
kuhr der Blutgerichten anHeim gelassen wi rd , welche nach billiger Ermesstgung beson- N ^ . m' vsr?I
ders in Fällen, wo man sich zu einen boshaft-und gefahrlichen Thäter einer Räch- ^ 2 6 ^ ^ -
giengkeir gar wohl versehen mag, solche Urphed abnehmen; in geringeren Straff- """*'"'
Fällen aber, und wo keine Vermuthung einer Rache vorhanden ist, den bestrafft-
oder unbestraft entlassenen inquiMen mit der Urphedablegung verschonen können.

§. 3. Bishero ist insgemein üblich gewesen, daß die Urpheden mit einem
leiblichen Eyo haben bekräftiget werden müßcn, und daß leichtfertige Leute, welche
die Urphed ein-auch zweymal boshaft gebrochen, ungeachtet ihres vorherigen Mei- m
lnydcs zum zweyt-und drittenmal zur neuen Urphedschwörung verhalten worden. A
Damit aber in Hinkunft solche bey »erbosten Gemüthern gewöhnliche Eydbrech und «ü
andurch erfolgend-freventliche Vermehrung des göttlichen Namens vermieden werde,
so wollen W i r die eydliche Betheurung der Urpheden (wenn nicht etwann eine sol-
che von Unseren Obergerichten, oder von Uns selbst aus erheblichen Ursachen aus-
drücklich anbefohlen würde) hiemit überhaupt aufgehoben, dargegen aber den un-
geschwornen, oder gemeinen Urpheden in Betreff deren auf die Urphedbrechung unten
i " zweyten Theile dieser Gerichtsordnung ausgemessenen Straffen eben die Kraf t ,
und Wirkung, als ob sie mit einem leiblichen Eyd bestättiget worden wären, bey-
seleget haben.

§. 4. Die

-
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rormuig Mvkc6» §. 4. Die Form der Urphed wegen angelobender Enthaltung von allcr Ra-
6e u«n ulcscenäo ^^ ^ ^ wesentlichen Innhalts dahin: daß der Entlassene, oder Vcrutti)cilt>, roc-
n e 7 ^ ' p « ^ w m . der für sich selbst, noch durch andere gegen den Richter, dessen Vcysitzcr, Bcam-
H2. ten, Unterthancn, oder deren Grund und Voden ?c. zu keiner Zeit dasjenige, was

mit ihme vorgenommen worden, auf einige Weise, wie die immer erdacht wadm
möchte, rächen, sondern in allen dem Urthcil nachkommen solle, und wolle; und
kann solche Urphcd beyläuffig also lauten:

Ich 5l. dl. bekenne hicmit Kraft dieser bündigen (allenfalls aber gcsthwornen)
Urphed, daß, nachdeme ich in das Halsgericht n . geliefert, auch wegen der wider
mich vorgekommenen Innzüchtcn mit mir peinlich verfahren, sohin durch Urtheil,
und Recht erkennet worden: daß (allhier ist der Innhal t des Urtheils zu scheu) als
gelobe, verspreche, und zusage ich Hey meiner sirengsten Verbindung (allenfalls bcy
meinem körperlichen Eyd) das; ich weder an der Grund-noch Halsgerlchtsobrigkcit,
deren Unterthancn, AngchönM, oder sonst Jemand anderen, wer der auch seye,
auf keinerlei) Weise, noch Weg einige Gewalt, noch Rachc, weder durch mich,
weder durch andere meinetwegen, der mit mir vorgehabt gerichtlichen Handlungen
halber suchen, selbst üben, Ursach geben, noch darzu auf einige Weise Bcyhülff thun,
sondern alles sowohl bcy m i r , als bcy den Mcinigcn in ewige Vergessenheit stellen,
auch dem Urtheil in allen nachkommen wol le, und solle. Zum Fal l aber ich für
mich selbst, oder durch Jemand anderen nmnmvegcn, odbcsagter gegen mich rechtmä-
ßig vorgenommener Handlungen .halber das geringste sowohl gegen die Grund-als
Halsgerichtsobrigkeit t h u n , rächen, odcr auch dcshalbcn bedrohlich scyn würde,
solle gegen mich, als gegen einen treulosen (odcr mcincydigcn) Urphcobrcchcr ohne alle
Gnad nach Ausweisung der Halsgerichtsordnung verfahren werden. Urkuno dessen
habe ich diese Urphed mit meinem Handstreich (mit meinem körperlichen Eyd) betraft
tiget, auch solche mit Handschrift, und Pettschaft gefertigter dem Halsgericht zuge-
stellet. So bcschchen zu dl. den n . T a g , des N. Monats , in dem d .̂ Jahr.

urpdesX §. 5. Die Urphed wegen nicht Zuruckkehrung in das verwiesene Land, und
^ M . ' " 6 r t , oder wegen nicht Austrettung aus dem zu seinen Aufenthalt angewiesenen Gc-

cie non zirk ist auf gleiche Weise mit vorbcmeldter Verbindlichkeit auf den Ucbcrcrcttullgssall
^teeri- einzurichten; und gehet ex. ssl-. Hey einer allgemeinen Landesverweisung wesentlichen

Innhalts dahin: daß der Verwiesene nach vollstreckte Strasizeit, oder da er vor
solcher Zeit entlassen, oder sonst loskommen würde, sich alsoglcich aus allen Kutschen
Erblanden auf ewig wcgbegebcn, und Zeit seines Lebens sich mmmcrmchr alldarinnen,
weder bey dem Landsfürstlichen Hofiager,und aller Orten, wo selbes sich befinden
w i rd , betretten lassen wolle, als in widrigen, und da er deme in ein oder anderen
zuwiderhandle» würde, gegen i h n , als einen treulosen Urphedbrechcr nach aller
Strenge verfahren werden solle. Wie dann jenen Fa l l s , wenn einem Landsoerwie-
sin-gefährlichen Bösewicht untereinstens die Angclobung wegen nicht ausübender Ra-
che aufzulegen nöthig befunden wi rd , so ein-als anderes in der Urphed, odcr Ver-
zichtsurkund behörig einzuverleiben kommet.

§. 6. W o überhaupt anzumerken: daß, wenn der Urvhedgeber des Schrei-
bens unkündig, oder widerspenstiger Weis nicht angeloben, oder die Urphcd nicht

Mw8 Ns)mmô  per-unterfcrttgm wollte, ein solche demselben sodann deutlich vorzulesen, und in dcssctt
Namen von einer Gerichtsperson zu unterschreiben, ihme aber zugleich ernstlich ein-

prxlUta wdenci l eü. zubinden seye, daß er andurch eben so, als ob er sie selbst eigenhändig Ulltcrzcichnct
« N ? ^ " " " bält t / zu dcrcn unvcrbrüchigen Beobachtung verpflichtet werde.
8l null» Uls!.e6, ex- §» 7- Wcnn aber auch aus was immer für einer Ursach von dcm entlassenen
3Ä:nuit,ö3imqu<'N8lnqu'!litcn, oder abgeurthMen Uebelthäter gar keine Urphcd abgenommen worden
" "em-^m7 ' .M^ " " 5 / <o lst dcrstlbe gleichwohlcn zu vorgedachten Schuldigkeiten (nämlichen daß
nnülll:3 >niel:c!u8 cr keine 3;achc juchc, weder in das verwiesene Gebiet zuructtchrc, oder aus dcr an-
ett. leä.rdin^iö. gewicscncn Wohnor t sich wegbcgcbe) von selbst allerdings verbunden, und ist

S3M. »Ut oe
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wenn auch kein anderes neues Verbrechen darzukäme, unnachlaßlich fürzuge-
hen ist.

§. 3 . D a übrigens der Urphedbruch, wenn auch keine neue Uebelthat her-
vorbricht, nach der im änderten Theile folgenden Anordnung empfindliche Straf fen,
und zuletzt den Schwerdschlag nach sich ziehet, so solle den Urphedgebern gleich nach e X
abgelegter Urphed diejenige St ra f fe , welche auf die anmassende Urphedbrechung un- "̂  in
nachläßlich zu erfolgen h a t , deutlich erkläret, anbey, damit sie sich nicht fteywillig
in solches Unglück stürzen sotten, ernstlich gewarniget, und solch-beschehene Straff- t a t U j
anbeut - und Warnigung untereinstcns in dem Gerichts - Protokoll angemerket werden.

§. 9. Eine solch-abgelegte Urphed, Kraf t dero der inquirirte, oder Aögeur-
theilte dasjenige, was mit ihme vorgenommen worden, in Vergessenheit zu setzen,
und dicserwegen sich an Niemand zu rächen angelobet, behinderet jedoch keinerdings, ^ ve
daß derselbe, wenn er unrecht, oder widerrechtlich mit ihme verfahren worden zu seyn tu«,' ü
darthun kann, dargegen seine billige Beschwerden bey der höheren Behörde einzubrin- i l
gen, und die rechtliche Genugthuung anzubegehren befugt verbleibe. ^ ^

§. iO . Deme noch beyzurucken, daß die blosse Abschaffung einer Person aus pennen,
einem gewissen O r t e , oder Land (wovon bereits oben ^ r t . 6. §. 14. vers. 6 . M l - A ^ n ä s m
düng beschehcn) von einer förmlichen Landgerichts-oder Landsverweisung in deme äum: uw«.
unterschieden seye: weilen erstere aus allerhand auch politischen Ursachen, l e t z t e r e l i
aber nur in Malefizfallen verordnet wi rd . Die Abgeschaffte werden schlechterdings ohne ?,m, ^
Urphedabnehmung fortgewiesen; die Landesoerwiesene aber allzeit mit öer Urphed be- exc«l«s,
feget; erstere sind bey ihrer verbotenen Ruckkehr willkührig gelinder, letztere hinge- ^ ^
gen als treulose Urphedbrecher nach Strenge des Gesetzes zu bestraffen. Es hat sol- lw
chemnach die Ilrphed in blossen Abschaffungen gemeiniglich nicht statt; es beruhet aber
gleichwohlen bey Uns , und bey dem Ermessen Unserer höheren Gerichtsstellen: ob
nicht in ein-oder anderer Vorfattenheit bewandten Umständen nach gleich bey der Ab-
schaffung, oder wenigstens dazunmlcn, wenn solch-abgeschaffte Personen entgegen der
ersten Verordnung in das verbotene Or t fürsetzlich, und freventlich zurückkehren, so-
dann zu ihrer desto gewisseren Hindannhaltung eine förmliche Urphed von ihnen abzu-
forderen für nöthig erachtet werde; welchen Fal ls eine solche Person bey ihrer ferneren
Bttrettung als urphedbrüchig denen unten ausgemessenen Straffen zu unterliegen hat.

SiebenmdVittzigA Attikel
von einig-besonderen Gattungen der

Malefizverfahrung.

I n n h a l t.
k. i . Die peinliche «proceße sind gemeiniglich aus §. 4. Welch-erstbemelbt-aüsseror^ntliche luclmn.

die bishero vorgeschriebene A r t , und Weise rungs. Ar t nur dm oberen Gmchtsstellen in
abzuführen: gewissen Umstanden; ^ ^ -^

§. 2. Ausser es wäre imd. durch ausdrücklich- 5. F. Nicht aber den nachgesetzten Halssenchten
Landefürstlichen Befehl, oder 260. durch eine ohne vorlanffige Verordnung des Oberge-
dem Richter zukommende Vefteyung, oder richtS zustehet. <n^e<««.«^^.«.
endlich Ztiö. durch diese Gerichtsordnung selbst 5. 6. Von jenen 3. besonderen VerfaymnMmen,
eine besondere Verfahrungsart ausgemeffen. welche durch bas Gesetz für alls«new emge-

§. 3. 3« der dritten Ausnahm gehöret der N m - führet find, nämlich dem L ä i H ^ - Stand-
ttltmiv.lproceß, wenn der Tbäter über fein rechts, und rmFaüons »Proceß wird wnachst-
Verbrechen ausser der Gestalt elner criminHl- folgenden Artikeln gehandelt.
Derfahrung zu Red gestellet, und vernommen
wird.

peinl. Verichtsoed. <3 §. 1. Es
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§» ' ' / t ^ s ist bishero gesetzgebig erkläret worden: wie die lnymlmon. oder
^ Nachforschung auf die Uebelthaten gemeiner Ordnung nach zu be-

v«« m ° r u . « ^ ^ Hehen habe, und wie sofort in der peinlichen Verfahrung wei-
Mweucu, öl xel2- ters fürzugehen seye? zumalen aber Uns allerdings bcvorbleibtt, in was immer ftr
zeuöi lunt. Malefizvorfallenheiten die Verfahrungsart auf diese, oder eine andere Weise anzuord-

nen, auch ein-oder anderen Unser erbländischm Ständen, und Gerichtsstellen die Be-
iugniß einer befteyten Verfahrungsart zu ertheilen; so wollen W i r hiemit für allgemein
zurGrundregel fest gestellet haben: daß in Verführung der peinlichenProceßen insge-
mein, und überhaupt denen oben ausgesetzt-rechtlichen Ausmessungen sich unabweich-
lich nachdachten seye; auffer es wäre wegen einer besonderen Verfahrungsart entwe-
der im«, in ein oder andcrm Vorfall ein Unser ausdrücklicher Befehl, oder 260.
eine dem betreffenden Gerichtsstand ertheilt - Landsfürstliche Befteyung vorhanden,
oder es wäre zno. in dieser Unser Gerichtsordnung selbst ftr ein-oder andere Bege-
benheit eine eigene Verfahrungsart vorgeschrieben.

I M imü. expreß §. 2. Der erste Ausnahmsfall beruhet auf Unser jeweilig höchsten Entschlies-
3"mfv!ciüc^3-ou' sung, da W i r nämlich die Untersuchung einiger ^nminZl-Vorfallenheit aufeitt-oder
lmo; vel 260. sm- andere besondere Weist entweder bey dem ordentlichen Gerichtsstand, oder bey einem
8uws 2liquoä jucll. Jusammensitz von eigends benennenden Gerichtspersonen vorzunehmen anbefehlen;
N ? m ? v e i ^ die änderte Ausnahm begründet sich auf den Freyheitsbricfcn, so einigen Landes-
kVc no'ara crimm2- ständen, oder höheren Gerichtsstellen von U n s , oder Unseren löblichsten Vorftch-
w n " ? " ^ ^ l " > " " verliehen worden: zu den dritten Ausnahmsfall gehöret jenes, was gleich hin-
Ni2mxr»lc^serit^ nach, dann in den nachfolgenden 3. Artikeln geordnet wird.
Lxckptio eeuergUg F. 3' W i r haben zuförderist allergnädigsi erwogen, daß, wenn auch rechts-
2 wßula e l , quöä gründliche Anzeigen eines begangenen Verbrechens vorhanden sind, jegleichwohlen

entgegen sonst ehrliche, und ansehnliche Leute, nicht al lemal, und ohne allen Un-
6M2N3M juciicii cri- terscheid sogleich mit einer ordentlich peinlichen speeiiii ' inqMtion zu verfahren, som
Minsks Ü6M2M t2N' d(pn nöthig seye, dießfalls eine billige Ausnahm von der Hieroben für allgemein
!er', feu"'^m"ckcj vorgeschriebenen Versahrungsordnung zu machen. I n solch-allermildesten Anbetracht
conNievit, mere gestatten W i r demnach, und wollen hiemit Unseren Overgcrichtm, und höheren
e e « A " ^ ^ ^ Landessiellen die Macht eingeraumet haben, daß sclbe nach ihrem vernünftigen Er-

zisch wäre, zu Verschonung der Ehre des Beschuldigten auf Q v j l - A r t , das ist: auf
A r t , und Weise, wie in Qvll-Verhandlungen zu beschehen pfteget, untersuchen mö-
gen. Es kann, und solle nämlich bewandten Umstanden nach die Sache ausser der
Gestalt einer Cnmjn2i> Verfahrung entweder durch eine abforderende schriftliche
Verantwortung, oder bey einer zusammengesetzten Commisswil nur Untersuchungs-
weise, oder, wie man zu sagen pfteget, bloß coMcunvä verhandlet, hiebey der
Angeschuldigte über das, was ihme zu Last geleget w i r d , umständlich vernommen,
annebst all-dasjenige, was zu gründlicher Erfahrung der Wahrheit mittelst Ver-
hörung der Zeugen, oder sonst erforderlich i s t , von Amtswegen fürgekehret, und
wahrend-solcher Untersuchung derselbe nach Gestalt der Sache entweder auffteyen
Fuß gelassen, oder immittelst in einem Nvil-Arrest sicher verwahret, sodann bey
Beschluß der commiMonHi.Verhandlung der Antrag auf dessen Lossvrech -oder ge-
bührende Vcstraffung gemachet, oder wohl gar die bis dahin verführte (^mmittio-

3eä Me oonüitmi "2l'Verhandlung in eine förmliche crimmlil. Verfahrung eingeleitet werden.
VU8 rwce6en6i m^ 9' 4 . Es stehet aber nicht in der fteyen Wittkuhr der Obergerichten, und
äuz. reu commiMo- höheren Landesstellen, die nach Maßgab dicscr Unser-peinljchen Gerichtsordnung zu
ex liber^Mcum verhängen kommende crimina!'Inquisition eigenbeliebig in eine blosse commMonul-

mw.kä concm. Verhandlung, wie erstgedacht, zu verwandten, sondern, nachdem dieser gelindere
w « M ? » " ^ " ' ^urgang lediglich dchin abgesehen ist, damit sonst wohl verhaltene, und unverlcmn-

dete Leute, so viel möglich, an ihren Ehren verschonet, und übler Nachklang von
ihnen abgewendet werde, so solle solche ausserordentliche Inczuirirungs-Art nur dazu>
malen statt haben, wenn folgende Erfordernißen zusammen treffen: daß w o . der
^ngesthuldtgte eine sonst ehrlich-und ansehnliche Pechltjeye; dann es 260. umkcw
schweres Verbrechen, worauf eine groffc Leibs- oder wohl gar die Lebensstraffe aus-
gesetzet ist, zu thun; anbcy ztiö. der Veinzüchtigte entweder sattsam in Land ange-

sessen
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scffell seye, oder sonst aus guten Beweggrund dessen Entweichung nicht so leichter-
dings zu besorgen stehe.

§. 5. Den nachgesetzten Halsgerichten hingegen gebühret keinerdmgs von ^ " ""«m m5«.
der vorgeschrieben-attgemeinen Halsgerichtsordnung eigenmächtig abzuweichen, und " ^ N N
in peinlichen Fällen einer ausserordentlichen Vernehm>und zu Rede-Stellung des Thä-
ters sich zu gebrauchen, sondern wenn ein so beschaffener Malefizhandel bey einem
Halsgericht vorkommet, wobey all-vorbemeldte Umstände eintreffen, so hat das-
selbe ihres Verhalts halber: welchergestalten mit dem Beinzüchtigten zu verfahren
seye? sich unverlangt bey dem Obergericht Bescheides zu erhohlen.

§. 6. W a s endlich jene besondere Verfahrungsatten in peinlichen Sachen, oe ilu«äenlque lin.
nämlich dm Lck<W.Standrechts -und worinnfalls N ^ . A ? A A
nicht nur die höhere Ste l len, sondern überhaupt alle auch nachgesetzte Halsgerichten qu«iplo ^u« ^
unmittelbar, und ohne Anfrage nach der eigends vorgeschriebenen Ordnung fürzuge- " l » ^ odtweut.
hcn haben, hievon wird in nachstehenden 3. Artikeln ausführlicher gehandelt. W^wr'""

AchtuMierMr Attikel 4».
cle

proceilu crimmaU

von der peinlichen Verführung Wider Abwesende, und "°N5MvT°°"
fiüchttge Mlsskthäter.

I n n h a l t.
F. i . Die Abwesenheit eines Thäters ist entweder 5. 8. Stellet sich der Flüchtige zum Stand R«ch«

bloß zufal l ig, oder beschießet aus gejMnt» tens, so lst lhme nach Gestalt der Sachen
lickcr Entwetchung. sein Vermögen wieder einzuräumen;

S. ». Wenn dessen Ruchkehr zu vermuthen stehet/ F. 9. St i rb t er aber in der Flucht, so ist es mit
ist selbe m geheim abzuwarten; dessen Verlassenschaft nach der oben ^.rt. 45-

5. Z. Ausomkn aber den abwesend - und fluch» M a n e n Ausmessung zu halten.
m r n UMtharern unvcrweilt allen Fleisses §. i o . I n was Umstanden der ^<üHZ ^
nachzusetzen, gegen flüchtige Thäcer zu verhangen seye?

5> 4. Und umereinstens allemal auf die That mit F. n . I n wem eigentlich die Fo rm, und Vesen»
lhr.n Umstanden genau nachzutorschen. heit dieses Protestes bestehe?

H. Z. I n nicht Bctrttttmgsfall ist derselbe bewand. 5. 12. Und wenn das Urtheil entweder mittelst
tcn Umstanden nach durch öffentlichen An» dessen Anschlagung auf dem Rtchtplatz, od<r
scklaq zum Gerichtsstand vorzuruffen, wohl gar in der Bildniß des Thäters zu voll»

5- 6. Auch dessen Vermögen in gerichtlichen Be- strecken seye?
schlag zu nehmen, 5. iZ . Wie endlich mit dem Thater zu verfahren,

5. 7. Hievon aber dessen Weib, und Kindern der wenn man stach der Hand dessen Person Hab»
standmäßige Unterhalt zu reichen. Haft wird.

§. 1 . / z ^ s ergiebt sich öf ters , daß Uebelthätere, oder easiermitgespänne
^ V entweder Geschafften halber ausser Landes verreisen, und abwe- ^ .

send sind,derenRuckkehraber,wetlen sie sich wegen vermeintlicher vsrc
Verborgenheit der von ihnen begangenen Uebelthat sich sicher zu seyn glauben, mit A «
guten Grund angehoffet werden kann; oder daß solche Uebelthätere nach verübter
That entweder sogleich sich auf flüchtigen Fuß setzen, oder wohl gar aus dem Kerker
ausbrechen, und durchgehen.

§. 2. Falls die Rückkunft des sich sicher glaubenden Thäters mit Wahr- ^ « ^ l n u u au
scheinlichkeit zu vermuthen ist , solle sich um die Beschaffenheit, und Umstände der«
That ganz vorsichtig in aller Geheim erkundiget, und wenn dessen Handvesimachung ej
nicht erwann in anderweg leichter zu bewirken wäre, die Ruckkehr des Thäters abge- "
wartet werden, damit man nicht etwann den Abwesenden eben durch die voreilig
tundbarmachende Aufsuchung seiner Person zur Fluchtnehmung verleiten möge.

Pe in l . Ger ichtsopd. S « § 3 - Wcnn
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5ecüz reiku3itiviUt. §. z. Wenn aber der abwesenden Tha te rn , oder Mithelffern Zuruckkeh-
2a2wlU3, Li ^ungnicht wohlanzuhoffen, und um somehr, wenn selbe die Flucht schon ergriffen,

^ ^ ' oder sich versteckter halten, da ist von demjenigen Richter, dem die Nachforschung
obliget, denenselben ganz unverlangt mit genügsamer Mannschaft, oder durch offene
Steckbriefe mit allmaliger Beschreibung des Thäters Person allen Flciffes nachzu-
setzen, uno da sie sich auffer Landes geflüchtet hatten, ihre Gefangennehmung bey
den auswärtigen Gerichtsstellen durch Ersuchschreiben auf sonsten gebräuchige Weise
anzubegehren.

«t lntel«2 tempori« §. 4 . Und gleichwie für allgemein, und ohne Ausnahm in all und jeden
«2 ommH,qu^2äm- Malefizvorfallenheiten die Halsgerichten ohne Zeitverlust zuförderist auf die That
lem , ^prAessum mit ihren Umständen von Amtswegen genauest nachzuforschen haben, so solle mitler-
iükormaüvum perti- wei le, bis man den flüchtigen Thäter ausfindig «lachet, und zur Haf t bringet,
u«Qt, wkueuck, ^ ^ ^ getragen werden, das c«rpu3 äeii^ti zu erheben, die Zeugen zu verhören,

und überhaupt Vorsichtsweise alles zu thun , und vorzunehmen, was bey künftiger
Ueberkomm-und Ergreiffung des Thäters zu seiner Ueberweisung nöthig, oder ver-
traglich seyn kann.

Immd pro re natH §. ^. Könnte der flüchtige Thäter solchergestalten nicht ausfindig gemachet,
" t ^ A ' e ^ m und zu Stand gebracht werden, so solle selber in Fä l l en , wo der Wjöwi-Proceß an-

v»lvzul cu2näi, zusirengen kommet, durch öffentlichen Anschlag zu seiner Rechtfertigung vorgeladen,
und sodann wider ihn (wie gleich hinnach folgen w i rd ) weiters rechtlicher Ordnung
nach verfahren werden.

bou» K- §. 6. Annebst ist auf der flüchtigen, oder sich in einer Freyung, oder
^ sonst verborgen haltendm Uebelthatern ihr Vermögen, wenn sie einiges in Un-

seren Erblanden besitzen , sogleich det Bedacht zu nehmen, auf daß nämlich ihr
gesammtes H a a b , und Gut wegen der alleinigen Flucht, oder Verborgenhaltung
(wenn auch sonst keine andere Ursach der Vermögens - Zequskration vorhanden
wäre) bey dem Halsgericht, oder auf desselben Erinnerung bey jener Obrigkeit,
worunter das Gut des flüchtigen Thäters gelegen ist, behörig beschrieben, und
in Beschlag genommen, auch mit solcher Vermögensbehaftung ftlang fortgefahren
werde, bis der Verdächtige vor jenem Gericht, wo die Inquisition anhängig
ist , sich gestellet, und des ihme zu Last gehenden Verbrechens halber sich ausge-
führet haben w i r d ; und dieses zu dem Ende, damit der Flüchtige aus Abgang der
Nahrung entweder zurückzukehren bemüßiget werde, oder wenigstens die Frucht sei-
nes böslichen Austr i t ts desto empfindlicher fühlen möge.

Lorum autem gämi- §. 7. Was die Verwaltung des in Beschlag genommenen H a a b , und Guts
7 ? ^ des flüchtig oder versteckten Thäters anbelanget, da ist sich nach den oben ' w . 45.

' vorgeschriebenen Maßregeln zu achten. Es sind jedoch während dessen Abwesenheit
l ^ omm in« W e i b , Kinder, und Dienstboten aus dem verkümmerten Vermögen siandgemaß

luaem<mo- zu unterhalten; und kann allenfalls nach richterlichen Ermessen solches Vermögen der
Ehegattin, oder deren Kindern bestellenden cuntorn , oder den nächsten Anverwand-
ten in die mitlerweilige Verwaltung gegen behsriger Verbürg und Verrechnung anver-
trauet, und nach Gestalt der Sache die hieoon abfallend-ganze Einkunft, wenn sel-
be für den Unterhalt des We ibs , und der Kindern nicht übermäßig , dcnenselben,
doch allzeit mit dem ausdrücklichen Verbot , und Angelobung überlassen werden, daß
dem Flüchtigen hievon nichts heimlich zugewendet werden solle.

§' 8' Ergäbe sich hierauf, daß der Flüchtige auf die beschehene Vorla-
düng gehorsamlich vor Gericht sich stellete, und des ihme beygemeffenen Verbrechens

q . halber der Ordnung nach sich auszuführen erbittig wäre, so mag ihme nach Befund
uo lelnan eotett. des Gerichts (wenn nur nach der oben ärt. 45 . einkommendcn Maßgab sonst nichts

im Wege stehet) sein Vermögen gestalten Sachen nach auch wahrender Inquisition,
jedoch gegen Ersetzung deren bis dahin aufgeloffenen Gerichtskosten wiederum zur fteyen

8ill verö eantumaei. Verwaltung eingeraumet werden.
l " / H ä e ^ ^ ^ §- 9. Würde er aber forthin ungehorsam ausbleiben, und sodann erweislich
cH rekSzm^u5k!b. gemacht werden, daß er in seiner Flucht, und Abwesenheit mit Tod abgegangen,
A " L t 4 ^ 3 < " ^ s mit dessen ruckgebliebenen Verlassenschaft aufjene A r t , und Weise zu halten,
lütut» Müliwäum wte bereits oben ^r t . 4Z. §. I I . k 12. deutlich ausgemessen worden,
"t. §. 10.
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§. 10. W a s nun die Verhängung des Lä jök l . Processes entgegen abwesende
Uebelthäter anbetrifft, da ist hauptsächlich dahin zu sehen, damit derselbe nicht unns-
th ig , unnütz, und ohne Wirkung veranlasset werde. W i r wollen demnach zur all-
gemeinen Richtschnur hiemit gesetzgebig geordnet haben: daß, so oft als die Misse-
that offenbar, und derselben Vestraffung anderen zum erspielenden Exempel, und
Abscheu dienet, somit dem gemeinen Wesen ein Nutzen, oder dem flüchtigen Thäter "mäe
durch Vollführung des Processes ein Nachtheil, und Straffe zuwachset, wider ein
solch-Flüchtigen, welcher sich der That zur Genüge verdächtig gemacht, der L ä i ^ l -
Proceß vorgenommen werden könne, und solle, wobey zu merken: wasmassen

Erstlich: Zu Erweckung allgemeinen Schreckens, und Erspieglung in jenen kecenkntur cil>
Fällen, wo die That gar abscheulich, gemein ärgerlich, oder stark im Schwung ge- """" '""" ' "" '
her, oder gefährliche Folgen, und böse Nachahmung nach sich ziehen dürffte, mei-
stentheils sehr vorträglich sey, daß der Proceß auch gegen Abwesende der Ordnung
nach abgeführt, und entgegen dieselbe nach Strenge des Rechtens mit öffentlicher
Gtraffbezeigung, in so weit es thunlich, fürgegangen werde; dann daß

Andertens: Auch den abwesenden Thätern die Urtheilfällung einigermassen
empfindlich werden könne, und aus solcher Ursach die Abführung des Lä,^l-Processes ^ !
seinen guten G r u n d , und Wirkung überkomme, wenn nämlich die Uebelthäter da- r«,3
durch an ihren vorigen Ehren, guten Leumuth, weiteren Glück, und Fortkommen °«/ocü eu<,iei <;«
in der Wel t Verlust, und Nachtheil leiden, oder die Straffe bcwanoten Umständen ^ '
nach an ihrem Vermögen vollzogen w i r d , oder sie wenigstens wegen ihrer Verurthei-
lung aus einer ehrlosen That die Unfähigkeit über ihr Vermögen letztwillig zu ordnen
sich zuziehen; dahingegen würde

Dri t tens: Bey verschreyten Bösewichten , und mittellos-schlechten Leuten, ^ " ^ « ^ " ' " " "
die ohnedem keine Ehre, und guten Namen, sondern den schmählichen Ausgang ih-
res Lasterlebens siäts vor Augen haben, der ücKHal-Proceß, und öffentliche Straff- cö' ueulg" nee
bezeigung von gar keiner Wi rkung , und eben von dämmen als unnütz, undftucht- ^eidus mcon
los anzusehen seyn. Wannenhero der Richter, deme die Nachforschung oblieget, bey v A « ^ tor«t,-
Veranlassung des NäiH^-Proceffes allemal auf den oben angemerkten Hauptend-
zweck das Augenmerk zu richten hat. I n jenen Fällen also, wo es keines L6iHal> i«
Proceffes bedarff, ist es an dem genug, daß nach vollendeten lnsolmativ > Proceß, der A
obgeordnetermaffen niemalen zu unterlassen ist, die gesammte lmiuiüticms-^Hen bey Kmt» äouec «um
dem Halsgericht immittelst verwahrlich aufbehalten werden, um sich derenselben bey k"
Betrettung des flüchtigen Thäters zu dessen geschwinderen Ueberführung nothdürftig
gebrauchen zu können.

§. 1 1 . Die F o r m , und wesentlicher Innbegriff des LäiHai-Processes beste- p« form»
het imo. in der öffentlichen Vorruffung des flüchtigen Thäters ; 260. in vollständi-
ger Untersuchung der That mit ihren Umständen; I t iö. in der peinlichen Erkanntnuß,
und Urtheilvollstreckung. Betreffend nun

Erstlich: Die Vorladung, da solle der Flüchtige von dem Halsgericht, deme
nach der oben ^ r t . 19. beschehenen Ausmessung die peinliche Gerichtbarkeit zustehet,
durch offene B r i e f t , oder LäiK zu den Gerichtsstand, um sich daselbst über die ihme
zu Last gehende Missethat zu rechtfertigen, zu dreymalen von 14. zu 14. Tägen, und
zwar das drittemal allendlich mit dem Beysatz: daß auf sein ferner ungehorsames
Ausbleiben mit Urtheil,und Recht von Amtswegen werde fürgegangen werden: vor-
geftrderet, in solch-dreymaligen Valvai-Nationen die aus den Innzüchten, und
vorhandenen Beweisthümern erhobene Mißhandlungen, deren er beschuldiget wi rd,
deutlich ausgedrucket, und solcher Vorladungsbrief an dem Rathhaus, oder jenm
Plätzen, wo es dem Herkommen nach jeglichen Orts gewöhnlich ist, zur öffentlichen
Einsicht angeschlagen werden. Anbey solle

Andertens: Wenn es nicht schon vorhero beschehen, mitlerweile die That
mit ihren Umständen durch vornehmend eydliche Abhörung der Zeugen, und all-
derjenigen,welche von der That Wissenschaft tragen,vollständig erhoben; und endlich

Dr i t tens : Nach verflossen letzterer Erscheinungsfrist, und da der Thäter
bis dahin zum Stand Rechtens sich nicht geftellet hat , bey einem ordentlichen Zusam-
mensitz über den vollführten LäiHal-Proceß, nicht zwar aus einer bloffm^on dem

S 3
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Stillschweigen des Thäters ableiten wollenden Vermuthung, sondern nach dem aus
den abgefthrten ä<5en sich ergebend-rechtlichen Beweis die Erkanntnuß geschöpfet,
und bewandten Umständen nach der Mijsethäter vorhero seines Dienstes, Würden,
und Ehren, so er deren einige besitzet/ durch offenen Ruff entsetzet, sodann bey er-
öffneten Gerichtsthüren das Urtheil öffentlich kund gemachet, und soweit es an dem
Gut des Thäters beschehen kann, auch wirklich vollzogen werden. Uebrigens hat
es in Betreff der zuerkannten Leibs-oder Lebenssiraffen insgemein lediglich bey der
Urtheil-?Micatj0n zu beruhen.

. §. 12. Wobey jedoch anzumerken, d a ß , in soweit das Urtheil ans eine
^ ^ o ü ^ l e u t o a ^ e i b s - o d e r Lebensstraffe des abwch^^ Thäters ausgefallen ist, dessen
tiz.«lil!qu2nä<)inlei Vollstreckung bewandten Umständen nach auf zweperlep A r t vorgenommen werden
b l t « ««He sleä U t d ö d ß d I h l t des Urthcils nach de v h h d k

stg st ch f p p g
««He sleä U„ne ; entweder imö. daß der Innha l t des Urthcils nach den vorhergehenden kor-

?i. m2lltVten, wie sie Weichen Landes an dem Richttag herkömmlich sind, als mit
Aushängung des rothen Tuchs x . vor der Volkmenge öffentlich abgekündet, und
sodann durch den Scharjftichter auf dem Rabenstein, oder sonstigen Richtplatz ange-
schlagen; oder aber 260. daß die Straffe in der Bi ldniß vorgenommen, somit die
Bildniß des Thäters zur Richtstatt öffentlich ausgeführet, und daselbst das Urtheil
in solcher Bildniß mittelst dero Verbrenn-oder Aufhängung am Galgen :c. vollstre-
cket werde. Zumalen aber diese beede Urtheilsvollstrcckungsarten eine besondere Be-
hutsam-und Haicklichkeit erforderen, und nur in ausserordentlich-gar wichtigen O i -
minai-Fällen vorzunehmen sind, so sollen in jenen Fäl len, wo eine dergestaltige Ur-
theilvollziehung nöthig zu stylt erachtet würde, vorhero allemal Unsere höchste Ent-
schließung darüber eingehohlet werden.

X t m v ^ l o o n §' ' 3 - ^ s ä b e sich endlich, daß der Flüchtige nachgehends über kurz,
tmee juöicio sud. oder lang zur Haf t gebracht würde, oder ftcywillig sich zu Gericht gesiellet hätte,
«U2äo l« <-bruUt.le ist solchen Falls ungehindert deme, daß der Lcköwi-Proceß etwann schon vollführet,
N Ä " " " "der wohl gar das Urtheil in dessen Bildniß schon vollstrecket worden, die Inquilition

mit dem eingeliefert-oder sich selbst gestellten Thäter von neuem vorzunehmen, und
ftsypt nach der oben vorgeschrieben-gemeinen Ordnung vollends abzuführen; und
zwar zu dem Ende, um andurch gänzlich gesicherct zu seyn, daß demselben kein Un-
recht geschehe, und damit er sodann denen Rechten gemäß entweder von neucm abge-
urthei l t , oder allenfalls das vorhin gefällte Ur the i l , und zuerkannte Straffe nun-
mehro in der Person des verurtheilten Ucbelthäters Rechtsbehörig zum Vollzug ge-

' bracht werden möge. W a s jedoch hier von neuer Abführung der lmiuiimun nach ge-
ocu5 .m^ meiner Rechtsordnung vorgeschrieben worden, leidet seinen A b f a l l , ers tens: wenn
Ul6w2rw nach Eigenschaft des Verbrechens mit dem ertappten Mijsethäter Standrechtmäßig

M verfahren ist; dann ander tens: wenn der sich selbst zum Rechtsftand anerbie-
tende Thäter nach erhalten-sicheren Geleit, oder sonst zu seiner schriftlichen Rechtfer-
t igung, oder sogenannten p m M o n zugelassen wird. Von welch-baden Proccß-
gattungen hiernächst wird gehandlet werden.

Neun-



. 49- §- i . s. 3. '43

Remmdvlerztzster Artikel
von dem Standrecht.

45.
6s

I n n h a l t.
§. i . M s das Stand«oder Gefchwindrecht seye? F. s. Und jenen Fal ls, wo die That von mebre-
? 2. Dieser Proceß pfleget in jenen Fallen, wenn ren begangen worden, zugleich die Nachfor-

ein Uebel stark überband n i m m t , angeord- fchung auf die Mtgespanne anzustellen.
net zu werden. . , 5 - 9 . Laßt sich das Standreckt binnen Z. Taa be-

5. Z. Der Richter aber kann nur Standrecht nicht enden, so ist wider den Thäter ganz eilftrtia
verfahren, wo selbes nicht durch ein vorheri- der Strang zu verhangen.
ges Gesetz entweder allgemein, oder in ein- F. «o Nach längeren Zeitverlauff aber ist zwar
oder anderem Erbland schon eingefuhret ist/ standrechtlich, jedoch mit der im Gesetz aus»
oder hmkünftig wirb geordnet werden. Semessen - ordentlichen Todesstraff zu ver>

§. 4. Vorschrift der Maßregeln, wornach sich in fahren.
Verführung des Smndrechts zu achten ist. F. 5 l . Wenn der Verhafte weder geständig, weder

§. 5. Wo zuförderist anzumerken, durch was der überwiesen, ist nicht standrechtlich, sondern
Standrechtsvreceß sich wesentlich von der ge- nach den anderweiten Maßregeln furzuge»
meinen Verfahrung unterscheide? hen.

5. 6. Es sind doch weder in dem Standrecht dem F. >». I n schweren, und zweifelhaften Fallen sol«
Gefangenen die naturliche Schutz - und Ret- len die Hslsgenchten, ungeachtet daß das Ver-
tungsmittel abzustricken, . brechen standrechtlich ist , vorhero Belernung

§. 7. Auch allemal das (wrpus Ds l iÄ i verlaßlich ansuchen.
zu erheben; F. 13. Die dem Stanbrecht unterworffene Uebel.

thatere find gemeiniglich bey dem nächsten
HalsZericht zu iuyumren,lmd abzuurteilen.

§. 1 . ^ ^ a s Stand-oder geschwinde Recht ist eine ausserordentliche Ver- ?ra«ssu<:
H ) fahrungsart, mittelst welcher in gewissen, der allgemeinen ^ " / ^ '

Wohlfahrt besonders gefährlichen Mijsithaten die Nachforschung ^
aufd ieThat , und die Bestraffung des Missethäters mit Abkürzung der sonst gewöyn-
lichen Proceßordnung, somit ganz eilfertig zu dem Ende voraenommm w i rd , damit
andurch dem beleidigt-gemeinen Wesen geschwindere Genugthuung wiederfahre, anoe-
r« Bösewichte gleichen Gelichters aber durch die solch schweren Mißhandlungen auf
den Fuß nachfolgende Straffverhängung destomehr von ihren bösen Unternehmungen
abgeschrecket werden sollen.

§. s. Die Erfahrniß hat bishero genugsam gegeben, daß einige Uebelthaten ilw
dann, und wann gemeiner werden, und zuweilen entweder allgemein, oder nur in " "
ein-oder anderen Lande heftiger um sich greiffen; andurch aber, wenn dem Unwesen
nicht bey Zeiten starker Einhalt geschiehet, die öffentliche Ruhe, und Sicherheit em-
pfindlichst gestöret, und zu Abbruch des gemeinen Besten grosses Unheil angerichtet
wird. Um also solch-einreissenden Uebel mit ausgiebigsten Abhelffmitteln kräftigst
zu steuren, haben allschon Unsere löblichste Vorfahren gegen etwelche sthwercre Misse-
thaten in einigen Unserer Erblanden , wo selbe allzusehr in Schwang gekommen,
das Gtandrecht eingefuhret, und W i r haben nach deren Beyspiel aus Unser forthin
für Unser getreueste Unterthanen, und das gemeine Woh l tragend Landesmütterli-
chen Obsorg gleichfalls gegen einige andere gemeinschädliche Verbrechen mit Stand-
oder Geschwindrecht zu verfahren gerechtest anbefohlen; wie dann auch in Hinkunft
Unseren höchsten Gutbefund allemal bevorbleibet, zu Unterbrech-und Ausrottung
ein - und anderer etwann neuerdings allzustark überHand nehmenden Ucbelthaten
( in was immer für einer Gattung der Verbrechen es seye) mehrere Scharffe zu ge-
brauchen , und bewandten Umständen nach dargegen die standrechtliche Vcrfahrung
anzuordnen.

§. 3. E s solle demnach das Standrecht erst l ich: nur in jenen Uebelthaten,
auf welche durch eine schon vorhin kundgemacht-gesetzgebige Verordnung die stand-

rechc-
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Verführung ausdrücklich gesetzet worden, oder hinkünftig wird ausgemessen
a
a

st,tl« ^^ ^^H A i . und Unlständen einer Verälwerung unterworffencn Standrechts alle-
? mal auf die besondere Ländergesetze um so mehr der Bedacht genommen werden, als

W i r Unseren Ländersiellen die Befugniß standrechtlich furzugehen, ,n eintgen Fällen
zwar überhaupt, und ohne eine Zeitbestimmung/ folgsam in solang, bis W i r
was anderes anordnen, in anderen Fallen aber nur auf eine bestimmte Zeit einzu<
räumen pflegen, mit deren Verlauff solche Befugniß, wenn sie nicht neuerdings be-
stattiget w i r d , von selbst aufhöret, und in derley Fällen hernach wiederum nach der
gemeinen Rechtsordnung zu verfahren ist.

^ §. 4 . Damit aber für jene Fäl le , in welchen mit Standrecht zu verfahren ist,
, quatenm ^ allgemeine Richtschnur vorhanden seye, wclchergestalten man sowohl in der lnczui-

? , A r e " T s'tion. als mit der Urtheilfäll-und dessen Vollstreckung standrechtmäßig ftrzugehen
exöuucnää habe? so wollen W i r nachfolgende Maßregeln, nach welchen sich für allgemein zu
e°6um lic? ^ ^ . ^ ̂  vorgeschrieben haben.

§. Z. W o vor allem anzumerken, daß der Standrechtsvroceß seiner wesent-
pro lichen Eigenschaft nach sich von der gemeinen Verfahrung in folgenden unterscheide.
procellu inquilitio. W h zwar
" 'v^äe?cet ^ ^ Erstlich: I n der Inquirirungs - A r t : da nicht nur mit dem Thäter selbst
lmo.^u^ä moäum das Verhör ohne viele ^ormaütXr ganz kurz auf die T h a t / und deren Hauptum-
wyuueuäl. ^^nde vorzunehmen, sondern auch die vorhandene Zeugen zwar eydlich, jedoch ohne

förmliche Fragstücke nur summarisch über die That zu vernehmen, und ihre Aus-
sagen mit allen Umstanden von dem Gerichtsschreiber in dem Lrowcoil zu verzeichnen
sind.

Andettens: I n der Gattung der Todesstrafe,welcherwegen W i r hiemit ver-
oHnet haben wollen, daß , wenn durch Ergreiffung des Thäters auf frischer That ,
oder durch dessen alsobaldige Uebcrweisung, oder Eingestandniß die Sache so beschaf-
fen sich befindet, daß von Zeit dessen Habhaftwerdung längstens binnen 3. Tagen
die lnqMtwl l vollführet, und zu Vollstreckung des Todesurtheils geschritten werden,
somit das geschwinde Recht Platz greiffen kann; in solchen Fällen (ohne Rucksicht
auf die in dieser Halsgerichtsordnung ausgemessen-andenveite Straffe) das Urtheil,
wenn es ein Mannsbild, auf den Strang nebst Beyheftung der Ketten, und wenn
es eine Weibsperson, auf den Schwerdschlag geschopfet, und zu Erweckung mehreren
Schreckens, und Abscheu der Uebelthäter solchergcstalten ganz eilfertig hingerichtet
werden solle. Ausser deme aber, wenn nämlich der Standrechtsvroceß binnen obbe-
siimmter Zeitftist nicht beendet werden kann, ist allemal auf die im Gesetze vorgeschrie-
ben-ordentliche Straffe zu erkennet».

Dr i t tens: I n der Urtheilvollziehung: daß nämlich in allen standrechtlichen
Verbrechen, ohne Unterscheid: ob der Proceß binnen obbemeldten 3. Tägen sich geen-
det, oder eine längere Zeit gebrauchet habe? das Urtheil von Zeit dessen Ankündung
binnen 24. Stunden (welche Zeitftift dem Verurthcilten zu Bereuung seiner Sünden,
und Verrichtung der H . Beicht zu gestatten ist) zu vollziehen, und dargegen keine ke-
cun-Anmeldung statt finde, sondern, wenn auch der Verurtheilte sich hierauf
beruffete, dem ungeachttt mit dem Vollzug des Urtheils binnen 24. Stünden unver-
schiedlich fortzufahren seye. Und endlich

Î M sme M ? « , 5 Viertens: Auch in dem, daß der in^irirende Richter den standrechtlichen
l-uperiorü int«. Vorfal l an das Obergmcht zwar alsogleich anzuzeigen, jedoch ohne Abwartung eines

veum per^wr. Pescheidcs weitcrs in Sachen fürzugehen, und erst nach des Thäters Hinrichtung
semcn ausführlichen Bericht über die vollführte Inquisition , und vollzogene Lx«w .
tion an das Obergericht zu dessen Wissenschaft nebst Beyschliessung der ^öten a b z u M

, ten habe. ?< / » »
mclicio cnmm.u 3' ^ Nichts destowentger solle auch in Standrechtsfällen dem Gefangenen

^ ^ "̂ seiner Schütz-und Rettung nicht gänzlich verschränket, sondern derselbe
N"t dem, was er zu »einer rechtlichen Vertheidigung erheblich vorzubringen sich ge-

trauet/
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t rauet, allerdings gehöret werdcn, damit cr seine vermeintliche Unschuld, jedoch
ganz unverlangt inner denen oben ausgesetzten 3. Tagen (wenn nicht ctwann aus
triftigen Ursachen ihme hierzu eine längere Zeitfrist zu verstatten für billig befunden
würde) durch Gegenzeuge», oder sonst in andere Wege statthaft erweisen, und aus-
fuhren möge. Dann ob zwar im Standrccht auf das schleunigste, und gleichsam
ohne alle ^ormaiuXt verfahren w i r d , so ist gleichwohlcn dabey all-dasjenige, was
die natürliche Rechten zur Vertheidigung erheischen, und die Wesenheit des Beweis-
lhums mit sich bringet, zu beobachten. Weswegen auch

§. 7. Bey Innhaft irung eines solchen Uebelthäters das cospu5 ä e M i , oder
die Gewißheit, und Beschaffenheit der begangenen That nach der oben ^re. 26. ein-
kommenden Maßgebung ganz fördcrsam ;u erheben ist; wo aber der Uebelthäter auf
frischer That bettelten worden, ist die schriftliche Anzeige des denselben eintteferenden
Gerichts für das corpus äeliM anzunehmen.

§. 8. Hiernachst ist in jcmn F a l l e n , wo die Missethat gestalten Dingen ^
nach von mehreren Personen ausgcübet worden, der zur Haf t gebrachte Thater also-
bald um dic Mitgespanne: wer nämlich sein Anhang, und Helsser gewesen, wo sich äu5 olt.
selbe befinden? wo er, und seine Mitgehülffcn sich vorhin aufgehalten? und wo sie
ihren Unterschlciff gehabt haben? genau, und umständlich auszufragen; und obschon
cr für sich selbst der Missethat schon geständig, oder überwiesen wäre, jedoch auf je-
nen F a l l , da er die Lastergchülssm hartnäckiger Weise nicht entdecken wol l te, zu
der Namhaftmachung durch peinliche Frage anzustrengen.

§. 9. Beschiehet es n u n , daß in einem dem Standrecht untertvorffenen ^ reug w
Verbrechender Uebelthäter entweder auffrischer That ertappet, oder derselbe gleich ^ i
geständig, oder auf der Stelle überwiesen worden, und daß nebst deme entweder keine
Lastergesvänne in der That mitverstochten sind, oder er dieselbe alsobald geoffenbarer
habe, folgsam das Standrecht in aller Kürze vollführet werden könne; so ist der klare
Fall vorhanden, daß nach der Hieroben §. 4 . vers. 2 beschehcnen Ausmessung derThä-
ter binnen den ersten 3. Tagen von Zeit seiner Gefangennehmung stracks durch den
Strang, oder Schwerdschlag hinzurichten seye.

§. iQ . Wäre es aber , daß der Uebelthäter in der That nicht betretten,
sondern erst hernach ausgekundschaftet, und handvest gemacht worden, und daß er
zur Zeit weder gestandig, weder überwiesen wäre, sondern imLaugnenverharrete,
somit erst durch Zeugen, oder durch seine Mitgespänne rechtlich überführet, oder bey
einem vorhandenen halbständigen Beweise, und genügsamen Innzüchten vorhcro die
peinliche Frage wider ihn veranlasset werden müßte, und er sodann in der Tortur die
That eingestünde, folgjam andurch der Proccß durch mehreren Zeitverlauff verlange-
ret würde, so ist in all solchen Fällen bey erfolgend späterer Überweisung, oder Ein-
gestandniß gegen denselben jegleichwohlen allemal ( i n so weit es nämlich die oben
§. 4 . vers. 2. vorgesihriebene Urtheilvollziehung anbetrifft) standrechtmaßig fürzuge-
hen; weilen hierzu nichts anderes erforderlich is t , als daß der Thäter aus einem stand-
tcchtmäßigen Verbrechen sich der Todesstraffe schuldig gemacht habe.

§. 1 1 . Ergäbe sich endlichen, daß der Beinzüchtigte in der standrechtlichen
inqmlmon weder die That eingestünde, weder derselben in anderweg Rechtsbehörig
überwiesen werdcn könnte, so komnut es von der siandrechtmäßigen Verurtheilung
von selbstcn a b , und ist solchen Falls in der Erkanntnuß sich nach der oben ä « . 34.
§. 17. einkommenden Maßgab zu verhalten.

§ bh Hl§. 12 . Obwohlen nun die Halsgerichten obgeordnetermassen in standrechtli- . . .
chen Fällen von selbst ohne Abwartung eines obergerichtlichen Bescheides zu verfahren ^ " e ^ m o n o n ^
haben, so wollen W i r jedoch dieselbe hiemit überhaupt dahin angewiesen haben, daß, « etizm in M c i o
sofern in ein oder anderer Begebenheit der (^ lus gar schwer, und verwickelt w ä r e , ^ " ' " "<
oder ein wichtig- zweifelhafter Umstand sich ausseren thäte, von denenselben die Beleh- ^
rung (ohne daß hierdurch die Eigenschaft des Standrechts aufhöre) bey demOberge- äicem
licht unverzüglich angesuchet werden könne, und solle.zgch gsch , s

§. 13. Deme allen noch beyzurucken, daß , wenn der in einem standrechtli-^
b V l b icht b b t

§ 3 e n c h b y z , ß , st^
chen Verbrechen befangene Uebclthätcr bey einer mit dem Vlutbann nicht begabten
Obrigkeit, oder von einer knvät Person zu Stand gebracht w i r d , derselbe zu den j xwwly i ^

Peinl. Genchtsord. T nächst
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«licem «lnünaiem nächst behörigen Halsgericht einzulieftren seye. Daf t rn aber ein solches Halsgericht
inqmtt'uöc,^ « l > ^ ^^ ^ h ^ ^ „ ^ ^o . vorgeschriebenen Anzahl der Urtheilsprechem zu rechter Zeit

^.^^ ^ ^ M N M , und aus solchen Abgang zu schleunig - standrechtmWgen Aburthci-
lung des Thäters nicht fürschreiten könnte, so solle dasselbe solchen Delinquenten al-
sogleich an die nächst gelegene, zum Blutbann berechtigt-und mit denen zur Urtheil-
fallung erforderlichen Gerichtspersonen ordentlich besetzte Landsfurstiiche Stadt samt
den vorhandenen ^ K e n , und Anzeigungen wohl verwahrt zu übergeben, anbey der,
selben (wenn derThater mittellos) die aufwendende crinünui. Unkosten zit vergüten
schuldig seyn.

66
Fünfzigster Artikel

von dem sicheren Geleit.

I ll N h a l t.
z. i . Ursack des einstefübtt - sicheren Geleits. 5. 8. I n welchen Fällen die Ertßcilung eines siche-
K. «. Das freve, und offene Geleit wird entweder ren Geleits nicht statt habe?

in gemeiner, oder besonderen Form ertheilet. 5. 9. Auf wie viel Zeit das ftcye Geleit zu er«
§. Z. Was tas gemeine sichere Geleit für eme theilen seye?

Wirkung habe? F. i o . Die Geleitsverwilliaung ist behöriger Or,
5. 4. Wie das Geleitsgesuch eingerichtet seyn müs« ten kund zu machen, und der Vergieltm ge-

se? gen unrechte Gewalt zu schützen.
5. F. Der Geleitswerber ist schuldig sich aeleitlick F. n . Wann , und aus was Ursachen das sichere

zu verhalten, und was dlese Schuldigkeit in Gelelt aufhöre?
sich enthalte? F. 12. I n weme die Eigenschaft des besonderen

§. 6. Die Brrleihunfl des sickeren Geleits aehöret Geleits bestehe?
zur Landesfürstlicken Hoheit, wird aber zu- 5. i g . Welchergestalten der ^nmiuai-Proceß mit
gleich den Oberaerichten einaeraumet. dem Vergleiteten zu verführen stpe?

5. 7. Wo die Bittschrift um das sichere Geleit
einzureichen, und welcheraestalten sich vor»
hero in Sachen zu erkundigen ist?§. i . ^ ^ e n Vlutgerichten ist oben ärr. 48 . gemessen eingebunden worden,

pltur. reus "t?n!ell < ^ / daß selbe llach ihren Pflichten den fluchtigen Miffcthatern also-
climeu clüuere con- gleich nachzusetzen, und sie zur Ha f t zu bringen möglichsten Fleiß
!^m '^0 N/o?Qll- ankehren sollen. D a aber zuweilen einige Thäter nur lediglich aus Furcht der gcfäng-
<iu^u cu^Ucat. lichen Einziehung die Flucht ergrciffen, jedoch mit genugsam-rechtlichen Behelffen

versehen zu sepn glauben, Kraft der sie entweder ihre Unschuld gänzlich darzuthun,
oder wenigstens eine Strassvcrnngerung zu erlangen sich getrauen, und zu jolchcm
Ende, um sich auf fiepen Fuß vcrtheidigen zu können, um Ertheilung des sicheren
Geleits bitten, so sind W i r auch nicht abgeneigt gnädigst zu gestatten, daß bcwand-
ten Umständen nach solchen! Gesuch auf nachstehende A r t , und Weise willfahret, und
andurch derlcy Malefizvorfallenheiten desto fördersam'er ausgemacht werden mögen.

3 ^ k m v e 7 e ^ a ' §' ^ Das fteye, und offene Geleit, welches überhaupt allemal dahin zielet,
<üc, m quiz übew damit der Geleitswerber bis zu Austrag der ihme zu Last gehenden Malefizsache
peäe lwm « M m auf fteyen Fuß verblcibcn könne, wird entweder in gemeiner, oder einer besonderen
Ammuni^vel tz«. ̂ o lm ertheilet, und ausgcfertiget.
ciMs elt. ' F. 3. Das gemeine sichere Geleit ist folgenden I n n h a l t s , und Wirkung,
^wlru ekeäw^^' ^"^ ^"' Vergleitcte, in so lang die Geleitsftist wehret, von Niemanden um der vc-
Ut reu- k-cuse öon.! gangenen That wi l le l l , welcherweaen er das Geleit erhalten h a t , gesanglich eingc-
" i . gezogen werden, sondern ungehindertmänniglich sich bey den Geinigen aufhalten,

""^. den sicheren 3 u u n d Abgang zu, und von dem Gericht haben, und solchergestalten
'm n- seine Unschuld/ oder rechtliche Entschuldigungsursachcn nothdürftlich ausführen mö-
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ge. Und so sich wer freventlich unterstünde, denselben wider Unser Landsfürstliches dem?eä
Geleit zu bedrängen, und in Vorhast zu nehmen/ der solle gleich einem Landsftied- "peie.
brüchigen in Unser Straffe gefallen seyn.

§. 4 . I n dem Anbringen, in welchem um das fteye Geleit gebeten w i r d ,
hat der Geleitswerber ers t l ich : die Ursachen, warumen er nicht sicher zu seyn ver-
meinet, und zugleich seine rechtliche Behelffe, welcherwegen ihme die sichere Geleits-
verwilligitng zustatten kommen möge? getreulich anzuführen; dann ander tens :
anzugeloben, daß er bis zu Austrag der Sache sich forthin geleitlich verhalten wolle,
und solle. Anbey muß solches Anbringen, worinnen sich der Thäter zu erst bemeld-
ten Schuldigkeiten verbindlich machet, oder wenigstens die zu dessen Verfassung aus-
stellende Vollmacht von .demselben eigenhändig, oder, da er des Schreibens unkun-
dig , mit Zuziehung eines Namenunterschreibers, und zweyen Zeugen gefertiget
werden.

§ . 5 . Die aMtliche Aufführung bestehet in folgenden, daß der Vergleitete
Erstlich: Den Geleitsbefehl dem Richter, wo die Sache anhängig ist, a l - ^ . ^ ^ ^

sobald überantworten; pwm lerere. K ^u
Andertens: Von seinem Vermögen, und Gütern bis zu Austrag der Sache ^ ä

nichts veränderen;
Drit tens: Keine W e h r , und Waffen tragen; dann
Viertens : Daß er auf allmal ig-gerichtliche Fürforderung sich persönlich für

Gericht stellen, und der peinlichen Rechtshandlung ohne gefiissentliche Verlänge-
rung, und Aufzug, auch ohne Gefährde förderlichst nachsetzen wolle.

§. 6. Die Ertheilung des sicheren Geleits gehöret zur Landesherrlichen impeetit
Hoheit, und ist also Uns allein zuständig. W i r wollen jedoch zur Beschleunigung 6uaü'
der peinlichen Handlungen Unseren Obergerichten, und jenen unmittelbaren Landes- A ^
stellen, welche mit dem Blutbann begäbet sind, die Macht hiemit cingeraumet ha- um pro
ben, daß selbe in Unseren Namen denen in einer Malcfizsache verfangen-flüchtigen ^ ^
Partheyen das sichere Geleit in gemeiner Rechtsform zu verwilligen berechtiget seyen.

§. 7. Zuförderift stehet dem flüchtigen Thäter frey: ob er das sichere Ge-
leitsgesuch (welches jedoch allemal an Uns zu stellen ist) bey dem nachgesetzten Hals-
gericht, wo der Malefizhandel anhängig ist; oder geraden Wegs bey Unseren Ober- H cup« K
gerichten; oder allenfalls, wenn die Sache zu einer unmittelbaren Landesstelle gehö-2H2 ?«2tur
rig wäre, bey solcher oberen Landesstelle; oder endlichen bey Uns selbst einbringen " " ^
wolle? Brsteren F a l l s : lieget denen nachgesetzten Richtern ob , solches Anbringen
an das Obergcricht einzuschicken, und in ihrem Begleitungsbcricht den Verhalt der
Sache nebst Beyschlieffung deren bis dahin verführten ^cken ausführlich anzuzeigen;
änderten F a l l s : hat das Obergcricht von dem mquinrenden Richter schleunigen Be-
richt; nicht weniger d r i t t en F a l l s : die unmittelbare Obergerichtsstellen die nö-
thige Auskünften über der Sache wahre Beschaffenheit vorbereitlich einzuhohlen; wie
dann auch v ier ten Fa l l s : Uns bevorbleibet, bewandten Umständen nach die be-
treffende Stellen vorlauffig mit Ber icht , und Gutachten zu vernehmen.

§. 8. Bey vorkommenden Geleitsgesuche, nachdem hierüber die nöthige
Erkundigung cingehohlet worden, ist vor allem zu erwegen: ob der Vorfal l so be-
schassen seye, daß die Geleitsertheilung von Rechtswegen statt haben könne? aller- ^ c o n ä
Massen in gleich folgenden Fällen kein sicheres Geleit zu verwilligen ist. Mean üe,

Erstlich: Wenn der Thäter schon in VerHaft sitzet, oder durch die nachschi-
ckende Wacht, oder erlassende Steckbriefe leichtlich zur Haf t gebracht werden kann;

Andertens: Wenn die Missethat kundbar, und unwidersprechlich, anbey der
Thatcr zu seinen Behuf nichts vorzuschützen vermöchte. Wie dann auch

Drit tens: Aus der alleinigen Ursache, daß der Thäter sich in der Freyung
befinde, kein sicheres Geleit zu ertheilen ist; besonders wenn vernünftig zu besorgen
stehet, daß derselbe mit Gelegenheit des fteyen Geleits sich vollends in aussere Lande
stüchten dürffte.

Dafern aber keine solche Rechtsbedenklichkeiten obwalten, und der Geleits-
werber einige wahrscheinliche Behelffe zu seiner Entschuldigung beybringet, so ist in Er-

P e m l . Ger i ch tso rd . T 2 theilung
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thcilung des sicheren Geleits um so billiger zu willfahren / damit Niemanden der
Weg zu seiner Vertheidigung verschränket werde.

,« k l - §. 9. Das sichere Geleit solle zwar aenmmgltch, und sonderheitlich dazuma-
ö l»l«k- z ^ wenn es auf eine Weisung durch Zeugen ankommet/ unbestimmt / und ohne

l.r i Zeitfrist ertheilet werden / welche Geleitsverwittigung sodann allemal bis zum Aus-
trag der Sache zu verstehen ist; W i r wollen aber Unsern Obergerichten gleichwohlen
;u chrer vernünftigen Ermessung anHeim gestellet haben: ob nicht etwann nach Gestalt
der Sache in ein-oder anderen Fall rachsamer seye, die Geleitsverwilligung gleich an-
fangs auf eine gewisse Zeit/ zum Beyspiel von 3. Monaten einzuschränken/ und her-
nach aufbeybringend-billige Ursachen ein oder andere Geleitserstreckung von Zeit zu
Zeit zu verstatten/ damit nicht vielleicht sich dieser Wohlthat mißbrauchet/ und durch
geflissentliche Verzögerung die Missethat in Vergessenheit gesetzet werden / andurch
aber der Thäter ungestrafft verbleiben möge.

52v §. 10. Damit aber das fteye Geleit seine vollkommene Wirkung erreichen
l)pu,^tuelk' A möge/ so ist dasselbe zu des Vergleiteten Sicherheit nicht nur da /wo er wohnhaft/
dlic2n6u5, reüzque oder wo er die Verhaftnehnmng zu beförchten hat / sondern aller Orten/ wo es
ct)Ml2 omnem vim d^ftlbe verlanget/ behörig kund zu machen/ und lieget dem Richternach zugestell-
l°M,m t " ^ " ° " . ten Geleitsbrief von Amtswegen allerdings ob / den Vergleiteten gegen alle geleits-

widrige Gewalt zu schützen/ und demselben zu-und von dem Recht einen fteyen Zu-
und Abtritt zu verschaffen.

§. 11 . Das sichere Geleit erstrecket sich nicht weiters/ als auf jenes Ver-
eri!tmve! brechen/ wclcherwegen Jemand verglcitet worden; es kann demnach ein Vergleite-
llttlm'amlt. tcr wegen einer anderen Missethat/ die er entweder schon vorhin/ oder nach erhal-

tenen Geleit neuerdings begangen hat / ohne Anstand in VerHaft genommen werden.
Es verliehret aber das fteye Geleit auch in Ansehen jenes Verbrechens/ welcherwe-
gen er vergleitet worden/ ihre Wirkung / und höret auf.

Erstlich: Wenn das Geleit auf eine bestimmte Zeit ertheilet worden/ und
solche Zeit verstrichen ist ;

Andertens: Wenn der Vergleitete nach der Hieroben §. F. vorgeschriebenen
Ordnung sich nicht geleitlich aufführet: dann

Drittens: Wenn derselbe in dem Fortlauff der OinuM-Handlung die That
fteywillig/ und ohne eine beybringend-rechtmäßige Entschuldigung von selbst be-
kennete; und endlichen

Viertens: Wehret das sichere Geleit nicht länger/als bis aufdas erfolgende
Bey-oder Endurtheil: dann/ wenn die Erkanntnuß/ wodurch er zu einer Leibs-
oder Lebensstraffe, oder zur peinlichen Frage verurtheilet w i r d / ergehet/ höret daS
sichere Geleit auf/ und muß derselbe sogleich gesanglich eingesetzet werden.

§- l 2 - Bishero haben W i r geordnet/ wie es mit dem gemeinen sicheren
Geleit zu halten seye? das besondere Geleit/ dessen Ertheilung W i r Uns allein
vorbehalten/ unterscheidet sich von dem elfteren nur in dem / daß W i r zuweilen
aus gar erheblichen Beweggründen/ oder aus Unser höchsten Gnad von der vorge-
schrieben gemeinen Ordnung abweichen/ und dem Geleitswerber entweder währen-
der Geleitszeit den Degen zu tragen erlauben/ oder sonst was besonderes verwilli-
gen. W o es ausser dem/ was W i r in ein-oder anderer Vorfallenheit besonders
verordnen werden/ in all-übrigen bey den oben ausgesetzt-allgemeinen Maßregeln
sein Bewenden hat.

^ ^ A ' ^ §. 13. Um endlich allen Zweifel zu beheben, mittelst was ftr einer Ver-
kivo con6u6u fahrungsatt die Vergleitete sich vor dem behörigen Gerichtsstand auszuführen ha-

° " ' ^ " ' b " ? da gestatten W i r gnädigst, daß nach Unterscheid deren Fällen auch gegen
vergleitete Personen entweder durch eine N ln l i tN ts -K lage / oder durch eine förm-
llche Anklage/ oder lediglich conNimtive durch eine commWonal - Untersuchung ver-
fahren werden k ö n n e f A t d W s G t t g
llche Anklage/ oder lediglich conNimtive durch eine commWonal - Untersuchung ver-
fahren werden könne; auf A r t / und Weise, wie W i r von der ersten Gattung
oben ä n . «3. §. 4 . 5. von der änderten oben ^re. 24. §. 1 . 2 . ; und von der drit-
ten oben ^ r t . 47 . §. z. des mehreren geordnet haben. Ausser dem aber / und
wenn keme rechtliche Ursach solchergestalten ftrzugehen vorhanden is t , da setzen, und
ordnen M r htenm fur allgemein/ daß in ringeren Malefizfällen/ die keine Lebens-

oder
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oder schwerere Leibsstraffe auf sich t ragen, lediglich inquitmons-Weise nach der
vorgeschrieben-gemeinen Ordnung verfahren; in jenen schwereren Oimunl-Bege-
benheiten hingegen, die an Leib, und Leben gehen, oder wo es auf einen ordentli-
chen Beweis, und Gegenbeweis ankommet, der Vergleitete, wenn er es verlan-
get, zum Pur^tions-Proceß (wovon das Behörige gleich folgen wi rd) zugelas,
sen, und bey verwirrten Umständen ein solcher allenfalls auch von Amtswegen ver-
anlasset werden solle.

EimndfWigster Attllel
von dem Reinigungsproceß.

I n n h a l t.

5«
äs

pwcellu purA

5. 1. 3n weme der Reinlgungs - ober rurßMcms- Weisung nach gemelner Rechtsordnung abzu»
«proceß bestehe? fuhren ist.

L. 2. Wer zur förmlichen r u l ^ t i o n zuzulassen F. 7. Wobey zu merken, daß in rutxatwnen die
seye? Eigenschaft der Zeugen nicht so genau in Acht

5. z. Dem ^ul^anlen sind vor allem die Anzei» zu nehmen.
Zungen, so er abzuleinen hat, hinaus zu ge» F. 8. Nach eröffneter Weis - und Gegenweisung
den, anbey eine Zeitfrift zu Verhandlung sei» sind die Satzschriften einzureichen, und beede
ner Nothdurft anzuberaumen, Theile hierzu gemessen anzuhalten; und endli-

j . 4. Zugleich aber ein impuMau t , welcher die chen
Stelle eines Ge>'.enthetts zu vertretten hat, §. 9- Ist nach verführten rur^t ious-Proceß die
von Amtswegen aufzustellen. Erkanntnuß den Umstanden gemäß zu schö»

5. z. Hierauf muß der 1'ur^at in der bestimmten vfen: dargegen
Frist, um Abhörung semer Zeugen anlangen, 5. 10. Dem Verurteilten die weiter-Berufftmz
und unteretnsten die Weisartitel beylegen, zwar vorbehalten , jedoch in Leibs»und Le>

Z. e. Mlche dem Gegentheil um seine FraOücke bensstraffen sich immittelst seiner «Person zu
zuzustellen, wo sofort die Weis-und Gegen- versicheren ist.

§. 1. kur^atians-oder Reinigungsproceß ist eine ausserordentlich- yuiä sie
^ ) peinliche Verfahrungsart,wodurch Jemanden, dem eine Uebel- t i

that beygemessen w i r d , sich mittelst des ordentlichen Beweises,
und deren hierauf folgenden Satzschriften, von solcher Uebelthat, und Innzüchten
gegen dem Gericht, wie sich zu Recht gebühret, zu reinigcn gestattet wird. Und
kann solche Verfahrung nicht nur dazumalen Platz greiffen, wenn der Angeschuldigte
die That wirklich ausgeübet, sondern auch damals, wenn Jemand einen starken
Verdacht der begangenen Missethat halber sich zugezogen hat. W o ersteren Fa l l s
der Thäter seine rechtliche Entschuldigungsursachen , welche ihn entweder von aller
Straffe entledigen, oder dieselbe verminderen, erweisen muß; letzteren Fa l l s aber
der Verdächtige die wider ihn streitende Innzüchten standhaft abzuleinen, und an-
mit seine Unschuld darzuthun hat.

§. 2. Zu den Reinigungsproccß werden insgemein flüchtige Thäter, die
zu ihrer rechtlichen Ausführung das sichere Geleit erwirket haben, zugelassen, auf
A r t , und Weise, wie erst in vorhergehenden Artikel §. 14. geordnet wordm. W i r
gestatten aber gleichwohlen, daß auch solchen Thätern, oder verdachtigen Personen,
die gegenwärtig sind, und in richterlicher Gewalt sich befinden, jezuweilen, und
zwar dazumalen ihre Rechtfertigung durch einen förmlichen pur^t ions- Proceß möge
zugestanden werden; wenn erst l ich: die Umstände so beschaffen sind, daß man nach
denen oben ^r t . 29. einkommenden Maßregeln dem Thäter die Verteidigung auf
fteyen Fuß verwilligen könne; und wenn änder ten«: das Obergericht, wohin die-
ser letztere Fal l allzeit vorläuffig anzuzeigen is t , die Zulassung zum pur^eions -Pro-
ceß aus den beygehracht erheblichen Ursachen thunlich, und billig zu sepn erachten wird.

T g §.3. Wenn
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pur32tions §. z. Wenn nun der T h ä t e r , oder Verdächtige aus denen beygebracht-
i ä ». wahrscheinlichen Unschuldsbehelffen, oder Entschuldigungsursachen zur p u r ^ t w zu-

p ? d ^ m ^ n T gelassen worden, so sind demselben zuförderist alle Anzeigungen, Kundschaften, und
Nmülque termwuz Aussagen , so bey Gericht wider ihn bis dahm vorgekommen, abschriftlich zuzuftel-
l^U8 2ä proäuHw. ^ ^ h ^ j ^ eme zulängliche Zettfrist gemeiniglich von 14. Tagen, lmd allenfalls
LNWäu«. eine Fristverlängerung eben von 14. Tagen anzuberaumen, mit dem Auftrag , daß

er binnen solcher Zeit die zu seiner Verteidigung dienliche Zeugen vor Gericht auffüh-
ren , und hierüber seine rechtliche Nothdurft verhandle« solle.

Lt mox curatnl. qm §. 4 . Da aber zu rechtsbehöriger Verführung eines ordentlichen Processes
mune« i m p ^ n - ^forderlich ist, daß ein Widersacher, der den p u ^ n t e n zu seiner Schuldigkeit be-
!un3.w" ^ x ' ^ w treibe, und die Gegennothdurft verhandle, aufgesiellet werde, so solle das Gericht,
coulktucnäuz eü. zyl) solcher Proceß anhängig w i r d , allemal sogleich einen ^.ävacgten, oder anderen

geschickten M a n n , der in Sachen den Gegentheil, oder impuFnanten zu machen ha-
be, zum curatarn von Amtswegen verordnen.

yuo KHo PM3ZN8 §. 5. Der purßMt, wenn er zu seinem Behuf Zeugen aufzubringen vermag,
in pr«kxo termi.no muß seines Orts dieselbe unverweilt mittelst eines Andrinqens bey Gericht namhaft
n"em"ett1?mexpet3 machen, die Weisartikel, worüber selbe zu vernehmen sind , zugleich mit-einrei-
luögue luppiicata Hen, und um die eydliche Verhörung bitten.
3" 2 ä M ^ " ° ^ ' §- 6. Das Gericht hat hierauf dieselbe dem aufgestellten impuMMen, als
«08 Mäex'gäverla. Gegentheil um seine Fragstücke Wkommen zu lassen, und untereinstens einen Tag

t a M s m . ^ Verhörung der Zeugen, so in ihrem Halsgerichtsgezirk wohnen, zu bestimmen,
6ew"te' oder, wenn sie unter einer anderen Gerichtbarkeit stehen, nach der oben ^sr. H.5.

§. 6. gemachten Anordnung entweder derenselben Stellung anzubegehren, oder durch
l 3 w ? « m ^ t ? ö compak-Briefe mit Beyschliessung der Artikeln und Fragstücken um deren eydliche
more'loliro perlen- Abhörung, und Ueberftndung ihrer Aussagen das Ansuchen zu machen. Und auf
^ ^ gleiche Ar t hat man auch jenen Fa l l s , wenn der impuFnane Gegenzeugen aufführet,

fürzugehen; und ist überhaupt in der Weis-und Gegenweisung, wie in Qvü-Ver-
fahrungen, der gemeinen Rechtsordnung nachzugehen.

nntanäum: 2ä §. 7. Wobey der Zeugen halber zu merken, daß in pusßMonen, um
ä ^ ä e ^ p u r ^ willen dieselbe zu natürlicher Rett-und Barthuung eines jedwederen Unschuld ange-
crimineazitur,k2uä sehen, die Eigenschaft der Zeugen nicht so genau in Acht zu nehmen seye? sondern
2äe^sclupuwsö vorkommen, auch solche Personen, die

ansonft untüchtig, oder von der Zeugenschaftsgebung enthoben wären, zu Verthei-
dtgung des Angeschuldigten, als Zeugen können zugelassen, und gestalten Sachen
nach darzu verhalten werden: wie bereits oben ^ .« . 33. §. 6. 7. <k 19. ganz aus-
führlich geordnet worden.

§. 8. Nach beschlossener Weis- und Gegenweisung ist solche zu eröffnen, und
im. beyden Theilen hievon Abschriften zu ertheilen, wornach der Beschuldigte seine erste

parn Schutz-oder purFations-Schrift binnen 14. Tagen einzureichen ha t , und chme al-
' ^"salls eine, oder höchstens 2. Fristverlangerungen zu verwilltgen sind; und auf

z x ^ gleiche A r t solle es auch mit dem lmpu3N2llten, als Gegentheil gehalten, uno zu-
«lt. letzt so ein-als anderer, falls sie weiters saumig waren, durch namhafte Poen-

fäl le, und da solche nicht fruchteten, auch mit persönlichen Arrest zu Erstattung ih-
rer Satzschriften angetrieben, und solchergestalten insgemein der ganze Proceß mit 4 .
Sätzen, nämlich der Schutzschrift, und E imed, dann der weiteren Nothdurft ,
und Gegennothdurft vollendet werden.

p §. 9. Nachdem sofort der Pulssatjons-Proceß der Ordnung nach vollführet
is t , hat der Richter bey Schöpftmg der Erkanntnuß dahmzusehcn: ob

imo. Der Beinzüchtigte seine Unschuld vollkommen dargethan, oder wcmg-
stens die ihme zu Last gegangene Innzüchten vollends entkräftet ? oder

260. Ob derselbe einen halben Beweis vor sich habe, oder doch die geam
ihn streitende Anzeigungen ziemlich abgeleinet worden? oder

3N0. Ob derselbe zwar der Zeit sich nicht genugsam von der Misscthat g?: ei
mget habe, jegleichwohlen aber einige wahrscheinliche Umstände, daß er ttlit jemer
Vertheidlgung noch besser aufiommen könne, vorhanden? oder endlich

4tö. Ob
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4tö. Ob dessen Entschuldigung ganz ungegründet, und er im Gegenspiel der
Missethat Rechtsbestandig überwiesen worden seye? wo demnach ersteren F a l l s :
derselbe gänzlichen loszusprechen; änderten F a l l s : durch Bepurtheil zum Reini-
gungseyd zuzulassen, und nach dessen Ablegung durch Endurtheil vollends von aller
Straffe ledig, und müßig zu erkennen; dr i t ten F a l l s : aber, daß er mit mehreren
sich auszuführen schuldig seye, ihme durch Bepurtheil aufzulegen, und sodann nach
beschehm-weiterer Rechtfertigung derselbe durch Endurtheil bewandten Umständen
nach entweder zu verurtheilen, oder von aller Straffe loszusprechen; und endlich
vierten F a l l s : gegen selben die im Gesetz ausgemessen-ordentliche Straffe zu verhän-
gen seyn wird.

§. 10. Würde sich der k u l a n t durch das ausgefallene Urtheil beschweret zu ^ävask« <nn<l«m.
seyn befinden, so gestatten W i r zwar , daß in dieser Proceßgattung der Beschwerte « " o " ^ Klva qui-
seinen k e n n bey der höheren Behörde anmelden, und da er auch allda verfallet
würde, durch ansuchende «.evilion an Uns sich verwenden könne, und indessen mit n rw . K per
Vollstreckung des Unheils stillzustehen seye? jedoch setzen, und ordnen W i r , daß je- "7"me"°^ a '
nen Fa l l s , wo der Thäter zu einer Leibs- oder Lebensstraffe verurtheilet worden, UH/'
sogleich sich dessen Person immlttelst, bis die höhere, oder Unsere höchste Erkannt-
nuß erfolget, versicheret werden solle.

ZweMfünfzigster Attllel
von denen Kerkern, und Frohnvesten.

I lt N h a l t.
5. i . Die Gefängnißen sind zu dem Ende, damit F. 10. Nebst guten Kerkern muß jedes Halsgericht

die eines Verbrechens Beschuldigte wohl ver- auch mit tauglichen GerichrSdlenern versehen
wahrt darinnen aufbehalten werden; ftyn;

5- ». S u müssen also erträglich , und nicht zur 5. n . Diese sollen denen Gefangenen keine Umstan.
Q u a l , und Marter seyn; de der That vorsagen, wodurch ihre Aussag

5. Z. Und ist mit den Gefangenen glimpflich / und unverläßlich gemacht werde.
christlich umzugehen. F. i z . Zu Hindannhaltung vieler Unordnung ist

5. 4. Dieselbe find allemal, so viel es thunlich, von Zeit zu Zeit die Kerker - V i l i tMon vorzu-
voneinander abzusondern. nehmen.

5. 5. Bcy der Gefangennehmung ist der Thäter F. 13. Wenn die Kriminal - Sache höheren OrtS
sogleich auszusuchen, und ihme al les, was anhängig, und sich mit dem Gefangenen
gefährlich anscheinet, abzunehmen; ein Todfa l l , oder sonst eine Aenderung er»

5. 6. Weder demselben eine ^arrelpunäsn-. und siebt, ist solche sogleich an die BeHorde an»
Unterredung mit verdächtigen Personen zu zuzeigen,
gestatten; 5. 14. Von Bestraffung deren, welche denen Gefan.

5- 7. Jedoch nicht aller Umgang mit ehrlichen Leu« genen aushelffen, wie auch deren, so ?liv2t>
ten abzuschneiden. Kerker halten, wird im änderten Theile beho«

F. 8. Die Gefangene sind notdürf t ig zu verpjle- rlgen Ot ts gehandelt.
- sen,
H. 9. Die Aetzung aber nach Beschaffenheit der Per-

son, und Umstanden abzureichen.

§. 1 . 6 ^ i e Gefangnissen sind nur zur Versicherung, und (ausser gewissen
H ) Fäl len, wo Jemand zu seiner Abbüssung damit beleget wird)

nicht zur Straf fe, sondern zu dem Ende angeordnet, damit die
eines Lastes beschuldigte, noch nicht überwiesen Leute immittelst bis zu ihrer erfol-
genden Verurtheil oder Lossprechung wohl verwahrt darinnen aufbehalten werden.

§. 2. Es

cle
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äedent wque §. 2, Es sind demnach die Gefangene nicht in S tock , unfiatige stinkende
illielre. Kot ie r , oder in tieffe finstere Thürne zu wcrffen, weder mit überfiüßigcr Feßlung

zu plagen, und in solche Mühseligkeit zu versetzen, daß ihnen die Gefängniß zur
D u a l , und Mar ter , und etwann leichter der Tod selbst, als eine solche Gcfangniß
auszustehen wäre; sondern es solle all und jede Gefangenschaft also beschaffen seyn,
damit die Verhafte weder am Leib eine Peinigung, weder am Leben, und Gesund-
heit einen Schaden erleiden. Wobey aber gleichwohlen zwischen den größer-
und kleineren Verbrechen, dann zwischen schlechten Leuten, und sonst wohlverhalte-
nen Personen ein vernünftiger Unterscheid zu gebrauchen ist: immassen in schwereren
Missethaten , und wo eine Ausbrechung zu besorgen stehet, nach Gestalt der sich
äusserenden Gefährlichkeit übelberuffene Bösewichte um mehrerer Sicherheit willen ganz
vorsichtig in stärkere Verwahrungsorte zu verlegen, und nach Nothdurft sonderheitlich
zu nächtlicher Weile in Eisen zu Messen, auch sowohl die E isen, Ket ten, und
Schlösser, als der Kerker selbst: ob nicht an ein oder anderen etwas verletzt, und
erbrochen seye? alltäglich in Augenschein zu nehmen sind.

8e6 nptivi äilcretö. §. 3. Ueberhaupt ist mit denen Gefangenen glimpflich, und christlich umzm
HKum«m«u2ü2ü- g e h ^ , und keinerdings zu gestatten, daß von. den Stockmeistern, und Gefangen-

' wartern mit selben allzuhart verfahren, oder aus Eigennutz der Gerichtsdienern
ihnen am Ge ld , Kleidern, oder Allmosen etwas entzogen, oder selbe in anderweg
gekränket, und verkürzet werden.

5empsrqne. «,«026 §. 4 . I n eine Gefängniß solle man gemeiniglich nicht zween Thäter zusam-
^ " ' ^ mw t h u n , damit sie nicht einander zum Ausbrechen helffett, weder sich miteinander

unterreden können. Ausser da wegen Menge deren gefallglich innsitzenden ein solches
die Noch erheischete; welchen Falls ein Thäter mit anderen, so nicht eben in diesem
Laster mit-verfangen sind, meine Gefängniß geleget, jedoch niemalen Manns-mi t
Weibsbildern zusammengesperret werden sollen.

6um «pitur. §. F. Sobald einer in die Gefängniß gebracht worden, solle man ihn (wie
?" ^ bereits oben ^ « . 30. des mehreren geordnet ist) sogleich aussuchen, ob er nicht ver-

p dächtige Br iefe, Werkzeug , Waffen, und andere Sachen bey sich habe? und sol-
quoä en2lci yue«. ches zu Gerichts Händen nehmen, ihme auch keine Messer, oder andere dergleichen ge-

' fährliche Werkzeuge lassen / damit er sich nicht entleiben, oder durch Mi t te l derselben
ausbrechen möge.

Nee ei carwipOli. §. 6. Es ist auch nothwendig, daß einem Gefangenen alle (kmmunieation.,
um?^"«Mnwu3 Unterredung, Briefwechsel, und Unterschleiff nicht nur mit seinen Lastergehülffcn
Kllpe6l3 pelnüttW.. gänzlichen, sondern auch mit seinen Freunden, Bekannten, und anderen Leuten,
ä sonderheitlich vor gehalten- summarischen Verhör , und um so mehr damalen verboten,

und benommen werde, wenn das Laster gewiß is t , und man befürchten könnte, daß
nicht etwann der Gefangene M i t t e l , sich aus dem Gefängniß zu Hessen / oder aber
G i f t , oder andere schädliche Arzneyen, und gefährliches Gewehr, und Werkzeug,
oder auch Gelegenheit sich abrichten zu lassen, oder falsche Zeugen außubnngen über,
kommm dürfte.

i o ^ <. §. 7- Sonst aber, da dergleichen Gefahr nicht unterwaltet, wenn es auch
KoneltiH schon ein noch so grosser Bösewicht wäre, solle ihme doch erlaubt seyn, mit allen ehr-
<k elt. lichen Leuten in Beyseyn einer Gerichtsperson, oder bewandten Umständen nach in

Gegenwart eines vertrauten Kerkermeisters mit lauter S t imm in jener Sprache, wel-
cher die Genchtsperson, oder Kerkermeister kündig i s t , von Sachen, die zuläßig
sind, zu sprechen. M i t dem Beichtvatter, und dem geschwornen Stadt-oder Land-
kKMco hingegen, wenn der Gefangene zu beichten verlanget, oder krank ist , kann
er auch heimlich von Seel-und Leibskrankheiten reden.

n e ^ A F ^ c l , §.- 8. Besonders solle deren Gerichten Obsorg seyn, jedem Gefangenen die
viHum,2miäum.k notwendige Aetzung, und Kleidung, dann denen Kranken, und Kindbetterinnm
^ ? " N ^ e erforderliche Hülffe beyzuschaffen, solche auf Beftmd des Ärzten von denen anderen

an jaubere, doch wohlverwahrte Orte zu bringen, und möglichstens zu verpflegen; m
jenem Fal l aber, wo es um einen gar gefährlichen Thäter , und um dessen Ueber-
bnngung in ein Krankenhaus zu thun wäre, sich vorhero (wenn es immer Zeit , und

Um-
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Umstände gestatten) wegen Treffung der behörigen Vorsichtsmitteln bey dem Ober-
gericht Bescheides zu erhohlen.

§. 9. Anlangend die Aetzung , solle ein jeder Gefangener, wenn er sich p
selbst nicht nähren kann, wenigstens täglich 4 . kr. haben, auch jenen Falls , da e r ^ f f ^ ^
bey einfallender Theuerung hiemit nicht bestehen könnte, ihme so v ie l , als zu Erhal-
tung des Lebens, und der Kräften erforderlich, abgereichet werden; wäre er aber
siandsmaßig, oder einer besseren (^näit ion, anbey mittel los, so stehet es in des
Gerichts billigen Wi l l kuhr , wie derselbe solle unterhalten werden.

§. 10. Und gleichwie jedes Halsgericht (wie bereits oben^rt. i 8 . § . n .
geordnet worden) schuldig is t , genügsame, und wohlversicherte Gefangnißen zu hal-
ten, so ist selben auch obgelegen, zu dießfälliger Obsicht sich mit tauglichen, und
getreuen Gerichtsdienern zu versehen, damit in gahlingen Zufallen kein Mangel er-
scheine, und die böse Leute wegen übelbestellten Halsgerichten nicht entrinnen mögen.

§. i i . Hauptsachlich aber ist den Kerkermeistern, Gerichtsdienern, Wach-
tem, und all-denen, welche mit denen Gefangenen umzugehen haben, gleich bep ih-
rer Dienstantrettung auf das scharffeste, und zwar bey Bedrohung nicht allein der
Dienstentsetzung, sondern einer gestalten Dingen nach wider sie zu verhängen kommend-
empfindlichen Leibsstraffe einzubinden, daß sie denen Gefangenen keine Umstände: wie,
und auf was A r t die That verübet worden (sie mögen sodann solche Umstände der
That von blossen hören sagen hergenommen, oder wie immer in Erfahrniß gebracht
haben) Vorsagen, und was sie auszusagen haben, gleichsam auf die Zungen legen
sollen: allcrmaffcn jenen Fa l l s , wenn ein des Lebens überdrüßiger Gefangener eine
solche ihme an Händen gegeben-beumständete Aussage hierauf gerichtlich ablegen wür-
de, der Richter in der falschen Meinung: als ob der Inquilu dergleichen dem Thäter
allein bekannt scyn könnende Umstände aus eigenen Wissen bekennet habe? andurch zu
einen ungleichen Urthcil verführet, der solchergestalten bekennende aber unschuldiger
Weise in die Todesgefahr gestürzet werden kann.

§ . 1 2 . Damit aber von denen armen Gefangenen das bishero öfters in un-
erträglichen Kerkern erlittene Ungemach, Drangjal , und Schmachtung desto sicherer
abgewendet werden möge, so wollen W i r den Obergerichten unter ihrer schweren
Pflicht, und eigenen Verantwortung hiemit auferleget haben, siate Obsorg zu tragen,
damit von den Kreishauptleuten, oder jenen Personen, welche jeglichen Landes
nach Unseren in Sachen besonders erlassenen Verordnungen zu solcher Verrichtung
bestimmet sind, oder von Unseren Obergerichten eigends hierzu beorderet werden, die
Malefizkerker in jedem Kre i s , oder Landesviertel wenigstens einmal das Jahr hin-
durch besichtiget, und von selben untereinstens genau untersuchet werden sollen: ob die
Gefängnißen auf die Eingangs geordnete A r t Rechtsbehsrig beschaffen seyen? ob
selbe von Unflat gesäuberet, und Winterszeit nothdürftig beheizet? dann ob denen
Gefangenen die nöthige Aetzung gereichet, und nicht vielleicht ihre Inquisition zur Un-
gebühr verzögeret werde? ob sie wohl verwahret, jedoch nicht etwann übermäßig
ucfeßlet seyen, oder durch anderweit-hartes Verfahren an .ihrer Gesundheit Schaden
leiden? und was sonst etwann für billige Beschwerden von denen Gefangenen ange-
bracht werdm dürfften? worauf die abgeordnete VlLwtjons- N>mmMnen über die
vorgenommene Kerkerbesichtigung, und hiebeygepfiogene Untersuchung ihren ausführ-
lich-vfiichtmäßigen Bericht an das Obergericht unverweilt zu erstatten; dieses aber
denen vorfindenden Gebrechen ernstgemcssen abzuhelffen hat.

§. 13. Ware der peinliche Proceß aus was immer für einer Ursach bey ^ V ^ A A
dem Obergericht, oder sonst bey einer oberen Gerichtsstelle, oder wohl gar bey Uns ^erwrem jgm <ie-
bereits anhangig gemacht worden, und es geschähe, daß der bey einem Halsge- vowea oll. 6 inte,
"cht gefangen inliegende Thäter flüchtig, oder schwer krank würde/ oder gar ver- ^ A
'turbe, so ftlle solche Entweichung, schwere Krankheit, oder dessen Tod alsogleich p ^ i ev
Zur Wissenschaft, und etwann nöthig findenden Vorkehrung dahin umständlich ein- ^ M c o
berichtet werden. ^ '
^ §. 14. D a übrigens Niemanden, der keine obrigkeitliche Gewalt ha t , ge- «lt.
buhrtt, eine k r i ^ - G e f ä n g n i ß zu halten, und hierinnen eigenmächtig wen einzu- A
' ' M ; im Gegenspiel aber, wo durch rechtmäßig - obrigkeitliche Gewalt e,n Thäter ^

P e m l . Ger ich tsord . U '"
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c,rcere5.2ut<;mHä in VerHaft gebracht worden, Niemanden erlaubt is t , demselben aus der Gefäng-
fuL2m leLitimö car. ^^ dmchzuhelffen, so wird von gemessener Bestraffung derenjenigen, so sich ein-

I ^ t t e - 6 3 oder anderen solchen Unfuges fteventlich unterziehen, im änderten Theile behörigen
O^s gehandlet werden.

Attllel
von dem Scharffrichter, und dem

Hochgericht.

n n h a l t.
§. l . Maßregeln:welchergcstalren auf die peinliche 5. 2. Dann wie es ckit Erheb-und Erneuerung

Verrichtung des Freymanns genaue Acht zu der Hochgerichten, und Gefangmßen , auch
haben? mit Verfertigung des peinlichen Werkzeuges

zu hatten seye?

ää M c k crim'mz. 5 . 1 . ^Xiewei len der Scharffrichter, und dessen Gehülffen insgemein UN-
Mie ter ? n " A H ) barmherzige Leute sind, solle der Richter nicht nur bey der
« . üt cgsmtex. sr peinlichen Frage ( wovon bereits oben ^ n . 38. §. 32. Erweh-

ne, vel repgrgtwne

tex. öl peinlichen Frage ( wovon bereits oben ^ n . 38. §. 32. Erweh
tunHw. nung beschehen) sondern überhaupt in allen desselben peinlichen Verrichwngen Acht

haben, damit durch i h n , oder seine Knechte die rechte Maß nicht überschritten wer-
de. Und ist unter anderen besonders darauf zu sehen, daß selber sowohl bey der
Tor tur , als bey Hinrichtung der Uebelthätem nur der gewöhnlichen, und nicht
neu erfundener Werkzeugen für sich selbst ohne Unsere höchste Verwilligung sich ge-
brauche; dann daß er das geschöpfte Urtheil recht merke, und vollziehe, auch die
arme Sünder nicht übereile, noch an der geistlichen Zusprechung verhindere, weni-
ger zur Verzweiflung Ursach gebe. Und endlich, obwohlen dem Scharffrichter nach
der oben ä« . 43. §. 5. beschehenen Anordnung aufdem Richtplatz eine sichere Fre.Y-
heit ausgeruffen, und gehalten w i rd , so solle er doch, wenn er unrecht richtet,
nach Gestalt der Sachen, und richterlicher Erkanntnuß gestraffet werden.

§' 2- Die statt Auftechthaltung der gewöhnlichen Kennzeichen der Vlut-
e bannsgerechtigkeit betreffend, ist bereits oben ^r t . 18. §. 10. das Behörige geord-

. p , . net worden; deme noch beygefüget w i rd , daß, wenn ein Hals-oder Landgerichts-
en. Herr sein Hochgericht auf einem neuen Platz ausrichten wollte, er dasselbe wenig-
2Ll' ftens 24. Ellen weit von seines Nachbarn Grund zu setzen schuldig seye, damit der

Schatten denselben nicht berühre, und falls sich ergäbe, daß erstbemeldtermaffen
entweder eine Richtftatt, Galgen, Pranger :c. neu zu errichten, oder die verfalle-
ne zu erneueren, und ftisch herzustellen, oder eine Gefängniß zu bauen, oder em
peinlicher Werkzeug zu arbeiten wäre, da ist durch Unser-löblichsten Vorfahren,
und Unsere eigene vorhero erlassene Verordnungen allschon nachdrucksamst anbefoh-
len worden, womit die zu Erheb-oder Erneuerung solcher Richtstatten, zu Erbau-
oder Ausbesserung der Kerkern, dann zu Verfertigung peinlicher Werkzeug erforder-
liche Handwerksleute sich darzu unweigerlich gebrauchen lassen, und wenn selbe
hierinnfalls sich widerspenstig erzeigeten, durch Unsere obere Landesbehörde mit all-
gemessenen Ernst, und Schärffe hierzu verhalten werden sollen: wornach sich se-
horsamst zu achten seyn wird.

Vier-
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VlemdfWigster A M l ^».»-.
von den Malefizunkosten.

«

I n n h a l t.
5, i . Unterricht, wie es mit den o r i m m a l - U n - 5. 9. Auch dem sonst schuldigen l n<Mten gebüy-

tosten zu halten seye? ret gestalten Dingen nach eine Genugchuung,
§. ». Vor allem ist darauf zu sehen: ob der Thater wenn widerrechtlich gegen ihn verfahren wor-

bemittelt, oder mittellos sepe? der Bemittelte den.
hat allen Unkosten selbst zu tragen. F. l o . Der dem Halsgericht zu Last gehende Un<

5. 3. Wenn er unbemittelt, oder zur Zeit nicht tostenaufwand verstehet sich, wenn selbes sei-
zahlen könnte, muß das Halsgericht den Ma« ne eigene Gerichtbarkeit ausübet,
lefizkosten bestreiten; L. 11. Falls ihme aber anderortige Delinquenten

l . 4. Kann jedoch denselben hernach an des Gtraff« zugeschoben werden, ist das Halsgmcht der
Fälligen Vermögen, wenn eines vorhanden, Unkosten halber schadlos zu halten,
allerdings ersuchen. §. i » . Entweder von dem kubücn selbst, wo we«

l 5. Falls der Inquil i t unschuldig / die Inquisition gen Zuschiebung fremd - ortiger !>Un^ue> un
aber gleichwohlen rechtmäßig vorgenommen eine besondere Landesverfassung vorhanden lst;
worden, so hat er nichtsdestoweniger allen F. iZ . Ausser dem aber von dem Schuldtragende«
Unkosten auszustehen; Halsgericht, dessen Last einem anderen Ge-

§. s. Wäre hingegen die Inquisition, gegen einen richtsstand zugewelzet worden.
Unschuldigen unrechtmäßig beschehen, so hat F. 14. Wegen der onmina!-Taren hat es immit»
er feine Entschädigung an dem zu erhohlen, telst bis auf anderweite Verordnung bev dem
der an dem Unrecht Schuld traget. jederlanbigen Gebrauch sein Verbleiben.

5. ?. Erklärung: wenn das Verfahren gegen el« F. i g . Ob ein Gefangener, der sonst zu entlassen
nen unschuldig befundenen rechtmäßig? wäre / um der alleinigen Unkosten halber lan»

l s. Und wenn selbes für unrechtmäßig zu halten ger im Arrest möge angehalten werden,
sepe?

§. i . ' ^ ^ i e w e i l e n auf die peinliche Verfahrung, scharffe Fragen, Vo l l -
< 5 ) ziehung des Urtheils,undAetzung :c. ein ziemlicher Unkosten aus-

gehet, und nun zu wissen ist: woher derselbe zu nehmen seye?
auch w.'r allenfalls denselben wieder zu ersetzen habe? als wollen W i r dießfalls nach-
ftlgende Ausmessung zur allgemeinen Richtschnur vorgeschrieben haben.

§. 2. Zuförderist ist dahin zu sehen, ob der, so in die ln^uiNnon verfallen
ist, selbst Hey Mitteln seye, oder nicht? ist er bemittelt, so hat er sich selbst den
Unterhalt zu verschaffen, und alle aufgehende Gerichtskosten zu zahlen. Ware er
aber mittellos, so hat das Halsgericht demselben die gewöhnliche Aetzung zu rei-
chen, und alle Malefizunkosten zu ertragen. Wie dann auch jenen F a l l s , wo der
Gefangme zwar ein Vermögen besitzet, jedoch zur Zeit mit baaren Geld zu seinen
täglichen Unterhalt, und Bestreitung der Gerichtskosten nicht aufkommen kann,
das Halsgericht immittelst so ein-als anderes vorzustrecken hat , damit derselbe an
der nöthigen Nahrung keinen Abgang leide, weder der Proceß unter dem Vorwand
der nicht sogleich abführenden Gerichtskosten verzögeret werde.

§. 3. E s bleibet demnach zum Grundsatz festgesiellet, daß der Hals - oder
eandgerichtsinnhaber, wenn der Thäter gar nichts im Vermögen hat , alle Actzung, W ^ ^ m-
und Gerichtskosten auszustehen, folgsam alles,
Men Tha t , auf die Mithelffere, Verhörung der Zengen> auf
nchtsdienere, und dergleichen aufzuwenden ist , von dem Seinigen herzugeben schul- "
d ig, und deswegen keine Anlagen, weder einen Unkostenbeytrag auf die Halsge-
nchtsinnsassen zu machen beftgt , dem ungeachtet aber allen verdächtigen Uebelthä-
tew emsig nachzustellen, und denen in dieser Gerichtsordnung ausgesetzten Pftlchtm
nuverbrüchig nachzuleben gehalten seye. ^ ^ ^ « ^ «
^ . §. 4 . Dahingegen, wenn der i n q M t straff-fällig erkennet worden, und et- ^ ^ «
was m Vermögen ha t , das Halsgericht allerdings berechtiget ist, den aufgewen-
dtt-billigen Gerichtsunkosten, welchen dasselbe bey ihrem guten Trauen, und Glau<

p e m u Ger tch tsord . U » ben
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bcn verzeichnen, jedoch nicht'schlechthin, und nur überHaupts, sondern namentlich
von Post zu Post ausweisen solle, bey des Verurtheilten hinttrlassenen Vermögen
zu ersuchen. .

§ ^ Dieses nun, was vorbcmeldt, hat. der gemeinen Regel nach, wenn
eNe^mp«w7r der inqMt schuldig i s t , seine gute Richtigkeit. Es kommet aber auch zu wissen:
2iimelit2t2well.om'wie es jenen Fa l ls , da der inquMt unschuldig is t , der Aetzung/ Schäden, und Ge-
naue sunitu5 «im- richtsunkosten halber zu halten seye ? wobey hauptsachlich auf den Unterscheid zu se-

t i» ! hen': ob die l i ^M t ion recht-oder unrechtmäßig vorgenommen worden? und wer lctz-
^ren Falls an dem Unrecht, so dem inqiMen wiederfahren, Schuld trage? ist selbe
nach Vorschrift dieser Unser peinlichen Gerichtsordnung , somit rechtmWg besche«
hen, so kann der Inquittc keine Entschädigung fordern, sondern muß ungehindert
seiner hernach sich aufgeklärten Unschuld allen Schaden, und Unkosten ertragen, und
hat solch ihme zugestandenes Ungemach entweder seiner Schuld, wenn er zur inqui-
L6on Anlaß gegeben, oder dem widrigen Schicksal, wenn etwann zufälliger Weist
gewisse verdächtige Umstände auf ihn eingetroffen haben, zuzuschreiben,

yuöä K autem i n> §. 6. Wäre aber die Inquisition entweder aus einem Fehler, .Unverstand,
« w Ä u e r N A oder Mißhandlung des Richters, oder aus einer fälschlichen Angebung eines drit-
lumtuerk.inuuceu8 ten unrechtmäßig beschehen, so hat der unschuldig i l x M s t e nicht zwar die aus sei-
MtwmorMl «l^r- nem eigenen Vermögen sich verschaffte 2letzung (weilen Iedermänniglich in-und ausser

s"ti'«kÄ3°em Arrests sich selbst zu ernähren schuldig ist) sondern seinen übrigen Unkosten ̂ Nutzens«
t l t . entgang , Schaden, und gebührende Genugthuung an demjenigen', durch dessen

Schuld ihme solches Unrecht zugezogen worden, billig zu erhohlen. Welchen Falls,
wenn die ganze Schuld bey dem fälschlichen Angeber allein erläge, nicht nur de«
unschuldige inquiKe seine Genugthuung, sondern auch das Halsgericht die für dem
unbemittelten lnquiKten aufgewendete Malefizunkosten an den freventlichen Angeber zu
ersuchen hat: und ist der Schuldige nach Gestalt der Sachen noch besonders gemes-
sen, allenfalls auch nach Schwere der Bosheit, und Gefährde an Leib, und Gut
zu bestrafen.

§. 7. Rechtmäßig beziehet die peinliche Verfahrung von Seite des Ria>
ex ?eMmi5^2ul« kers, wenn derselbe entweder auf eine gegründete Venuntl2tion, und Angebung eines
xracelium iMtue- dritten, oder für sich selbst aus rechtsbeständigen Anzeigungen, und Ursachen zur
! ^ ? ' 3 ? lnqujNtion, zur gefänglichen Einziehung, oder wohl gar zur scharffen Frage fürge-

.ü KHum schritten ist; es seye sodann, daß solche rechtliche Innzüchten aus eigenen Verschul-
cum circumliHlltjiz. dm des Inquisittns, oder aus einem blossen ungefehren Zufall entsprungen seyen. Von

^ ^ ^ ^ . Seitedes Anklägers, oder Angebers aber ist die Anklag, oder Angebung untadel-
. Haft/ und keiner Verantwortung unterworffen, wenn er die T h a t , und die I n n -
' ^chken, so etwann auf diese, oder jene Person, als wahrscheinlichen Thäter fallen

können, wahrhaft, und ohne Einmengung falscher, verleumderisch-und erdichteter
Umständen, folgsam ohne Gefährde anzeiget, übrigens dem vernünftigen Ermessen
des Richters : ob selbe zu Anstrengung der Special-lnymütion, und weiteren Für-
gang hinreichend seyen? anheimstellet.

Inmlk verö elt w- §. 8. I m Gegenspiel ist das Verfahren hon Seite des Richters unrechtmä-
" ? A j e ' ß ig / wenn er dieser Unser Gerichtsordnung zuwider, auf eine schlechte tttsgegründete

el. Anzeig eines Angebers, oder auch von Amtswegen ohne sattsame Anzeigungen vor-
^ex^«w "bg gegen eine sonst wohlverhaltene Person, die Speeml-Wquilmon, die gesangliche
ü 2m«m. Verhafwng, oder wohl gar ohne Rechtsgrund gegen wem immer die Tortur unter-

äenimcinti«. ü nähme. Von Seite eines Anklägers, oder Angebers hingegen, wenn solcher ge-
" l l e M o n ^ fährltcher Weise mit zwar scheinbaren, jedoch falschen Beweisgründen den Richter

er menä2ci2ju' zu Iemandens Incluirir > oder Verhaftnehmung, oder wohl gar zu Anstrengung der
6uminäuxe^vei ^ " ^ " ^ " ^ verleiten würde; oder Wider Jemanden die Vornehmung der I.'.czui.
luü periculö' M. litiou auf seine Gefahr, und Berechtigung anbegehret hätte.
<,u«n iüquinteNelö §. 9. Gesetzt aber, daß der lnquikt des ihme zugemutheten Verbrechens

^ halber wirklich schuldig befunden würde, jedoch in anderweg gegen denselben von dem
Richter widerrechtlich wäre furgegangen worden, zum Bepspiel: da er den Thäter

Aüwm " " H ^ ° " abgelegt-fteymüthiger Bekanntniß noch auf die Tortur geworffen hätte,
Üt7rep2ntio und was. mehr dergleichen widerrechtliche Lürgänge sepn mögen, so ist auch solche»
compeüt. ^alls

ex
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Falls ganz b i l l ig , daß der Richter den durch sein widerrechtliches Verfahren dem
obschon schuldigen inquiüren zugefügten Schaden ersetze, dann auf die Zeit der nach-
läßig verzögerten Inquisition die mitlerweilige Aetzung, und etwann aufgeloffene Un-
kosten ohne Ruckgang an den hernach vcrurcheiltcn Thäter aus seinen eigenen Säckel
ertrage/ und bewandten Umstanden nach, überdieß von dem Obergcricht zur ver-
dienten Straffe gezogen werde.

§. i a . Der dem inquimenden Halsgericht bey Mittellosigkeit des Inquilitens su^ä iH ,
zu Last gehende Unkostenaufwand verstehet sich, wenn nach denen oben ärt. 19. aus- q ^ "
gesetzten Maßregeln die Thäter von Rechtswegen unter desselben Gerichtsgehörde « n m ^
zu stehen haben, folgsam, wenn das Halsgericht, wo der Oimwäl - Proceß verführet
wird, die peinliche Gerichtsbarkeit aus eigener Blutbannsberechtigung ausübet.

F. 1 1 . Es leidet aber erstbemeldter Satz eine Hauptausnahm, wenn nälw
lich sin Halsgericht fremdortige, unter seine Gerichtsbarkeit gar nicht gehörige Dell»,
quenten zur Inquirir-und Aburtheilung zu übernehmen hat, welchen Falls Recht, tautul"
und Billigkeit forderet, daß ein solches Halsgericht deren aufwendenden Oiminal-Ko-
sten halber, welche von dem Thäter nicht wohl zu erhohlen sind, gänzlich schadlos
gehalten werden solle. ömmuo

5. 12. Weilen es aber bey diesem Ausnahmsfalle auf die Frag ankommet: At- .
wer das Halsgericht schadlos zu stellen habe? so ist auf den Unterscheid zu sehen: A pu
ob es aus einer besonderen Landesverfassung herrühre, daß irgcndswo einige schlech-
ter beschaffene Halsgerichten von wirklicher Ausübung des Vlutbanns einstweilig
enthoben, und aus solcher Enthebungsursach die bcy ihnen einkommende Uebelthä-
ter in das nächste Halsgericht zur peinlichen Processlrung abzulieferen sind. Wel-
chen Falls die Halsgerichten , so mit fremden, zu ihren Halsgerichtsgezirk nicht
gehörigen Delinquenten den peinlichen Proceß verführen müssen, ihre Entschädig-
und Vergütung deren Or imiM - Kosten eben nach der gesetzlichen Ausweis-und An-
leitung solch-sonderbaren Landesverfassung herzuhohlen haben.

§. i z . Beschähe es aber, daß ausser einer solchen Landesverfassung einem
Halsgericht ein fremder Delinquent aus blosser Schuld eines anderen Oimmal-Rich- ^ ^ A ?
ters, wo solcher Delinquent vo:l Rechtswegen hingehörig gewesen, zugeschoben wür- '""""'"
de; zum Beyspicl: " » " Inquisition« 2«

Erstllch: Wenn ein Halsgericht einen Uebelthäter, dessen Inquisition von ^ s ^ ä e v ^ m u n
ihme selbst zu unternehmen wäre, einem anderen peinlichen Richter zugeschoben hät- tusric.
te ; oder

Andertens: Wenn ein Halsgericht den Delinquenten zur Ungebühr lauffen
lassen, und derselbe sodann anderwärts eingebracht worden: oder

Dri t tens: D a Unsere OZergerichten, oder W i r selbst wegen schlecht be-
fundener Bestellung des Halsgerichts, wo der Thäter innen lieget, denselben bey
einem anderen tauglicheren Gerichtsstand inquiriren zu lassen befehleten; so lst in
solcherley Fällen, nach Unser bereits oben ^ r t . 19. F. 34» ^ 35- beschehenen An-
ordnung derjenige Halsgenchtsimchaber, der in Abführung des ihme obgelegen
gewesten cnminäl-Processes überhoben worden, allerdings schuldig, dem anderen
Halsgericht, wo der mittellose Thäter inquiriret, und abgeurtheilet worden, allen
aufgeloffenen Unkosten zu vergüten, und nach Gestalt der Sachen demselben auch
eine Ergötzlichkeit für die aufgehabte Arbeit zu leisten; deren Mäßigung jedoch,
wenn sich dießfalls in der Güte nicht einverstanden würde, von dem Ausspruch des
Obergcrichts, welches aber den Gegentheil vorhero mit seiner etwann habenden
Einwendung förderlich vernehmen solle, abzuhängen hat.

§. 14. W a s die denen Gerichtsdienern, Frohnboten, dem Scharssrichter, yuoaä lparmw. H
und dessen Gehülffen lc. auch einigermassen dem Gericht selbst zusiehende Amts-und ^ ° " im"a"«pn.
Gerichtstaxen anbelanget, da gestatten W i r , daß es immittelsi, bis W i r dießfalls
was anders verordnen werden, bey denen der Zeit jeglichen Landes gewöhnlich- cwmelt.äanecauua
und wohl hergebrachten Oimlnal - Taxgebühren belassen werden solle.

§. 15. Schließlichen ist zu merken, daß den Gefangen martern, und Ge-
richtsdienern kcinerdinqs erlaubt seye, einen Gefangenen im Fall zuerkannter Ar-
lestesentlassung eigenmächtig wegen ausständiger Aetzung, oder anderer Unkosten

U 3 halber
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äiutiii5wuärotiueu. halber bis auf deren völlige Bezahlung gesanglich im Kerker anzuhalten; sondern
ä« «lt. es sind mittellose Leute auf ihre erfolgte Lossprechung, oder nach Beendigung ihrer

Straffzeit sogleich des Arrestes zu entledigen. Wenn aber der zu entlassen kommen-
de bcy Vermögen wäre/ und nur aus Eigensinn, und Widerspenstigkeit die schul-
dige Zahlung der Gerichtskosten verweigerte, mag er auf vorläuffige Verordnung
des Halsgerichts um der Unköstenberichtigung halber gar wohl etwelche Täge im
Arrest zurück gehalten werden. Würde hingegen auch dieses nicht verfangen, oder,
wenn des zu entlassen kommenden sein Haab , und Gut nicht m baaren Mi t te ln,
sondern nur in Grundstücken bestünde, so kann dessen Vermögen, in so weit es
nöthig, mit Verbot behaftet, und sodann der Unkosten daraus ersuchet werden;
dessen Person aber ist ohne weiteren auf frepen Fuß zu stellen.

All
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FünftudMigster Atttkel
Vomnmerk-oder Einleitung zum änderten

Theile.

I n n h a l t.
5. i . Namentliche Bestimmung der Malefizhanb- F. 4. Wegen der allgemeinen Anzeigungen, Frag.

lungen., ^ ^ .̂  ^ ^ . stucken, auch Beschwerungs ^ und Linde»
§. ». Derselben Abtei lung nach dem belelblgten rungsumständen ist in dem ersten Theile nach»

Gegenstand. zusehen;
§. 3. Auch in den Artikeln selbst dieses änderten F. 5. Die sonderheitliche aber werden zum Thell

Theils wird zu Erleichterung der Halsgerich« bey jedem Verbrechen angeführet, und theils
ten eine fugliche EincheUung gebrauchet. find selbe aus der verschiedenen Neumständung

der That herzuhohlen.

§. 1 . ^ - n diesem änderten Theile Unser Halsgerichtsordnung wird bestim-
t met , und ausgemessen, was für Mißhandlungen der Wohl-

^ fahr t , und dem Ruhestand des gemeinen Wesens hauptsächlich
entgegen stehen? diese namentliche Bestimmung wirket , daß die hier einkommende
Uebelthaten, als Maleftzhandlungen, als öffentliche Verbrechen, und halsgerichts-
mäßige Fälle anzusehen, auch eben von dämmen nach Ordnung der peinlichen
Verfahrung zu untersuchen, und zur gemeinwesigen Genugthuung mit öffentlicher
Straffe zu belegen seyen.

§. 2. Alle die hier ausgesetzte Uebelthaten treffen in der gemeinschaftlichen
Eigenschaft einer Maleftzhandlung, und halsgerichtsmaßigen Verbrechens überein, p
sie unterscheiden sich jedoch nach Verschiedenheit des beleidigten Gegenstandes. Dann v«i emm
entweder zielen dieselbe unmittelbar

Erstlich: Wider G o t t , wider die Heilige Go t t es , wider die keltzion; contra
oder

Andertens-: Wider den Landsfürsten, und gesammten S taa t ; oder
Dr i t tens: Sie gereichen zu Abbruch der Landesherrlichen Hoheiten, und

der Landesgefallen; oder
Viertens: S ie widerstreben dem guten Regiment, und gemeiner Landes-

Verfassung; oder
Fünftens: S ie lauffen wider gute S i t t e n , und Ehrbarkeit; oder ^
Sechstens: S ie verletzen den Nebenmenschen am Leib, oder Leben; oder v e i ^ ^ n 1ä
Siebentens : A n seinem Vermögen, oder Rechten; oder
Achtens: An der Ehre, und guten Leumuth; oder endlich
Neuntens : S ind es so geartete Frevel-Schand-und Uebelthaten, welche

zwar hier namentlich nicht ausgedruckte sind, jedoch denen ausgedruckten ungefehrlich
gleichkommen, und wegen ihrer besonderen Boshei t , und Aergerlichkeit Halsgerichts-
mäßig untersuchet, und mit öffentlicher Straffe beleget zu werden gar wohl ver-
dienen.

Um nun diese mannigfältige,und nach ihrem verschiedenen Betracht in meh- Nt m« or<!o
rere Gattungen der Verbrechen einschlagende Uebelthaten, so viel thunlich, in eine ^ . ^
etwelche Ordnung zu bringen, so werden dieselbe nach erstberührt neunfachen Ge-
genstand in diesem änderten Theile abgehandelt, und jegliches bey seiner Gattung,
womit es die nächste Verknüpfung ha t , gesttzet werden.

§. 3. Annebst wird in den Artikeln selbst zu besseren Begri f f , und Erleich-
tewng der Halsgerichten eine gleiche Ordnung gehalten, und wo es nöthig, eine
ftgliche Abtheilung des Innhal ts gemachet, zuförderist die Eigenschaft des Ver-

Pe in l . G e n c h t s o r b . 23 brechens
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brcchens vorausgesetzet, hicrnächst die Anzeigungen zur Nachforschung, zur Ge-
fangcnnehmung, und zur scharffen Frage angemerket, sodann die Fragstücke, wel-
che dem Thäter hauptsächlich fürzuhalten sind , beygesetzet, sohin die gebührende
Straffe ausgeworffen, und endlich die beschwerende, und linderende Umstände
bepgerucket.

yugntum 26 wckcia. §. 4 . Dieses verstehet sich aber nur von sonderheitlichen Anzeigungen,
Ml k ci5cumtt3mii3 Fragstücken, und beschwerend-auch linoerenden Umständen, die nicht gemeiniglich
^ 7 q ^ o m i ü . bep allen Verbrechen vorfallen können, sondern einem jeglichen Verbrechen nach sei-

6eiiHl8 commu- n ^ Beschaffenheit besonders eigen sind, und lediglich bey selben einzutreffen pflegen:
m°üt'lem!m^ allermassen von den allgemeinen Anzeigungen zur Inquisition, zur gesanglichen Ein-

ziehung , und zur Tortur bereits oben ^ r t . 27. 23. 29. 38. von den gemeinen Frag-
siücken ^ r t . 3 1 . und von den gemeinen Beschwerungs - und Linderungsumständen
oben är t . 1 1 . ä 12. der ausführliche Unterricht gegeben worden, folgsam dieser-
halben daselbst nachzusehen ist.

Special« verd, öl §. ^. Wobey noch zu merken, daß von solchen besonderen Anzeigungen,
Fragstücken, und Beschwer-auch Ltnderungsumstanden in diesem änderten Theile

parto 2c!<i. 3'i czuem. nur etwelche, so öfters mit der That verknüpfet zu seyn pjlegen, mögen angefuh-
^ ^ " ^ ' f ^ ' i ^ werden: immassen nach Verschiedenheit der Malefizbegebenheiten noch andere,

wic, und andere seyn können, welche von dem nachforschenden Richter aus der verschie-
iunt. denen Beumstandung der That selbst zu erheben, und in Abführung des peinlichen

Processes der behörige Bedacht hierauf von Amtswegen zu nehmen ist.

SechsnnWnfzigster Artikel
von der Gotteslästerung.

I n n h a l t.
F. l . Wie, und auf was Weis die Gotteslaste. 5. 5. Anzeigungen zum Nachforschen.

rung begangen werde? H. 6. zur Gcfangniß.
5. «. I p wciäiem Grad die Gotteslästerung seye? 5. 7 zur Tortur.-

koznmrt ofttrs auf das vernünftige Ermessen F. 8. Absonderliche Fragftücke.
des Richters an. H-. 9. Straff der Gotteslästerern.

K. 3. V»enmneö Fluchen, und Schworen, wie F. «o. Veschwerungsumstande.
auch fahrlaßlg unterbliebene Abmahn - und H. , 1 . Milderungsumstande.
Ansehung der Gotteslästerer ist nicht Land. K. « . Weitere Anmerkunaen wegen gotteslaste-

^ ^" lb t t tch- «scher Handlungen, so aus ketzerischen Irr>
5. 4. Auf Erkundlg und Bestraffung berenselben thum abstammen; dann wegen der aus Ke-

) m i - »st von obrlgkeullchm Amtswegen fürzusor. tzercv, oder Gewinnsucht wiederholenden
f2turLl2lpllemi2? gen. Hff
In lMd.eÜHue lum-

?n3em^me6Ä?n 1 t " te r den Lastern ist das erste, und ärgste die Gotteslästerung,
veum coliinut, vcl ^ H , Die besthiehet entweder
A ^ p 7 o ° ^ ,. ^ ,. I m erst- und höchsten Grad, da Jemand Gott den allmäch-

convenit. v?l t lgen, folglich die allerheiligste Dreyfaltigkeit, oder eine deren drey göttlichen Per-
beM5 . ^u<xj sonen unmittelbar mit M o t t e n , oder Thaten schmählich lästert, und Gott etwas

i°Äo.^6que me'zumesset, so sich nicht gebühret, oder etwas benimmt, so ihme zustehet; oder
liin ßrallu, si cnnvl'. I m ändert - und mitleren Grad , da wer auf die allerreineste I u n g f t a u ,

^ ^ 2 « andere Heilige Gottes schmahtt, ihnen was ungebührliches zueignet, oder,
ei ^ denenselben gebührt, freventlich abspricht; ingleichen, da wer das Cruclsif,
m.l«. oder andere heilige Bildnißen wissent und vorschlich zerbricht / zerschlaget, oder in

m?.' , 7 ^ " I ^ b a f t verunehret,und solchergestalttn sich mittelbar an Gott vergreiffet.
veo iutergtul " " d Mdllch
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I m dritt-oder minderen G r a d / da zwar die Lästerung nicht unmittelbar i ° 3tw.
wider Got t / noch wider dessen gebenedeyte Mutter / und andere Heilige Gottes/ ^
oder deren Bildnißen ausgeübet/ doch sonst was ungebührliches wohlbedächtlich/
«nd boshafter Weise begangen w i rd / so einigermassen zur Schmäh-Schimpf-und
Verunehrung Gottes/ oder seiner Heiliqen gereichet: als da Jemand Hey den H . gnH^mcumum^
Langweilten / Wunden, Kreutz / und Leiden Unsers Erlösers fürsetzlich fiuchet; U3M czuo<;uo Ml)llo
oder da Jemand zwar nicht durch eigene That Gott / oder seine Heilige lästert/ leäuuöet
gleichwohlen aber die Lästerung eines anderen ruhig/ und gelassen anhöret/ und
den Lästerenden/ da er wohl könnte/ nicht davon abmahnet/ sondern durch sein
gleichgültiges Betragen den Gotteslästerer in seiner Unthat besteiffet/ und anfrischet,
und andurch fremder Gotteslästerung sich theilhaftig machet; und was mehr der-
gleichen zur Schmach/ und Verunehrung Gottes / und seiner Heiligen boshaft un-
ternehmende Anmaffungen vorkommen können / welche ihrer ausserordcntlichen Be-
schaffenheit nach zur dritten Gattung zu ziehen sind. ^<l yuam Ztlam he

Und eben unter diese dritte Gattung sind auch jene Vorfälle zu zehlen / wel- Ae ä
che dem äußerlichen Ansehen nach zwar in die ersi-oder änderte Gattung der Gottes- «<!i
lasterung einschlagen/ wo aber wegen deren bcytrettend-linderenden Umständen die
Bosheit/ und Eigenschaft der That merklich geminderet wird.

§. 2. Es kommet demnach bey Beurthcilung des Grads der Gotteslästerung
mcistentheils auf das vernünftige Ermessen des Richters an: allermassen nicht nur die
Lästerungen des änderten Grads / wenn sie gar bös geartet/ und zugleich auf
Schmähung Unsers Erlösers wohlbedächtlich gerichtet sind/nach Schwere der Bosheit
in den ersten Grad eintretten; sondern auch gotteslästerische Unternehmungen des
dritten Grads/ wenn sie zugleich wohl bedächtlich, und fürsetzlich auf Schimpf und
Vcrunehrungen Gottes/ und seiner Heiligen abzielen, gestalten Sachen nach in den
crst.oder änderten Grad der Gotteslästerung sich verwandten; und im Gegellspiel
Lästerungen/ so gemeiniglich zum erst-oder änderten Grad gehörig/ wegen der un-
tcrlauffend besonderen die That selbst minderenden Umständen zum dritten Grad ge-
rechnet werden können. ^ ^

§. 3. Gleichwie man nun wider die Uebelthätere/ die vorerwehntermassen wm « m»l»
auf so boshafte Ar t der Gotteslästerung sich schuldig machen, Halsgerichtsmäßig ^ ° ^
zu verfahren hat / so ist hingegen bey dem gemeinen Fluchen, und Schwören, wel-
chcs mehr aus einer bohn Gewohnheit, als Vorsatz herfiiesset, wie auch gegen die- <M
jcnige, so nur fahrlaßiger Weise, und ohne eigene gefährliche Theilnehmung ( w o - ^
von Hieroben) den Gotteslästerer anhören, und nicht davon abmahnen, oder auch w«
solche Unthat vertuschen, und nicht behörig anzeigen, jeden Orts ordenM? Obrig
keit die Straffe vorzunehmen befugt, und schuldig.

§ U l stl
zh fg , schg

§. 4 . Und zumalen ein jeder aus christlichen E i f e r , vorsonderlch die V o r - mo». g p
sichere G o t t e s E h r e zu ret ten verpfl ichtet sind, so sollen die Obrigkeiten n ich t allzeit A Z "
auf eine A n z c i g / und A n k l a g w a r t e n / sondern f ü r sich selbst a l len möglichen F l e i ß i
anwenden, die Gotteslästerer zu erkundigen, und zur verdienten Straffe zu bringen. N " A ^ , ' u b i i n

§. .5. Die Anzeigungen zum Nachforschen sind ungefähr diese: !üö. ^ w r ^ t w . '
Erstlich: Wenn die gemeine Sage herumgehet. 6 äFgmatio lup«
Andertens: Wenn die Person ohnedem derentwegen verdächtig,

ctwann vorhcro schon berüchtigct, und bezüchtiget worden ist. aut cum blaspbsnü«
Drit tens: Wenn sie sonst ein gort-oder ruchloses Leben führet, oder mit ^ ^ ^ ^ w-

anderen in derley Laster betrettenen Leuten Gesellschaft gepflogen. ttli.'^cunclue.wvi-
Viertens: Dem Vollsauffen, Spielen, Zorn , Ne id , und anderen Untu- <iue. M^ue m û«

gcnden ergeben ist. ^ o ^ e m k , .
Fünftens: Verspottete Andacht, heiliger, und geistlicher Sachen Gering» det wäibrw. r«5 ^

schätzung, oder wenn die Person selten, oder niemalen in die Kirchen kommet. "23 ' ^
Sechstens: Uebelgezogenes, und zu dergleichen Laster gewöhntes Hausge- A r ü /

findet, und Kinder. "5^. 8i
Und ist überhaupt zu merken, daß man in diesem abscheulichen Laster nicht ^

eben alle Ordnung, so sonst in Nachforschungen gewöhnlich, in Acht nehmen,^
londcrn so gut man nur kann, nachforschen, auch gemeinen, und in gleichen La- in

m ergriffenen P e r l e n (ausser sie stünden mit ihme in Feindschaft) glauben darff. ""
P em l . Gerlchtßorö, Ẑ  » § - 6 . A n -
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spcci2ii2 2«l §. 6. Anzeigungen zu der G c f ä n g m ß . Wenn sich nun eine, oder
n mehrere gegründete Anzeigungen wirklich erfinden / um somehr, wenn einer in fri-

p in». scher That ergriffen, oder von Jemanden, so die Gotteslästerung gehöret, angc-
^u^ i diF^demm ^^^ worden, solle der Gotteslästerer alsobald gesanglich eingezogen, auch Über-
m u t " ' ^ l i t i ^ we' Haupt von den Amtspersonen, und Gerichtsdimcrn, wenn sie Jemanden in der
qmlito M c e na- Gotteslästerung betretten, derselbe ohne Ruckfrage sogleich handvest gemacht, und
kamr 3ä c.r«re5. .̂  ^ ^ Verwahrung gebracht werden.
luckcia speciMa 2ä §. 7. Anzeigungen zur peinlichen Frage. Welm der Gefangene die
wtmiam. Gotteslästerung laugnet/ und neben einem obschon tadelhaften Zeugen, ansonst noch

entweder gemeine, oder absonderliche rechtliche Vermuthungen vorhanden sind, wel-
che zusammengenommener eine zur Tortur hinlängliche Innzücht ausmachen, oeson-

itt lXll!5 crucikxuz, dcrs, wenn man in der Nachforschung bcy ihme, oder in seiner Wohnung, wo cr
sichtbare Zeichen, als das verletzte Cruc i f i x , durchstochen-zerschnitten-

^ . ' i p l ^ M2nu durchschossene, oder in anderwcg verunchrte B i l d e r , und Heiligthümer, gottcslä-
ex^t^ l',puä eum stcrische mit des Inquillten eigener Hand geschriebene Sachen, und dergleichen fände,
Hunl ei p^dMMer sblle der Thäter bey anhaltenden Laugnen nach vorherigen Beyurtheil an die peinliche

Frage geleget werden. Welch peinlicher Fürgang aber allemal mit behutsamsten
Vorbedacht zu beschehen ha t , wie in dem ersten Theile dieser peinlichen Gerichts-
ordnung .v t . z8. die Richtere ohnedem deutlich angewiesen sind, was sie vor-und
bcy Erkennung der Tortur zu beobachten haben,

sxe. §. 8. Die absonderliche F ragMcke können ungefehr in folgenden be-

Uki dl̂ spiiemj« Ob er nicht (nach Ausweisung dcjsin, was die Attgeb - oder Nachforschung
Z " n ! ! 3 . ^ 1 n ^ mit sich ̂ ^^^^ Gott gelästerct habe?
cr.mine plelun'qus Mlt was WottM, 0del ThtttM?

rium

An welchen Orten?
Zu welcher Zeit?
I n wessen Gegenwart?
Ob ihn Jemand, wer, und wie oft gelvarnet, und abgemahnet?
Warum er nach beschehener Warn - und Abmahnung gleichwohlen zu läste-

ren fortgefahren?
Ob er gewußt, daß er Gott hiedurch lästere?
Was ihn hierzu bewogen? und aus was Gemüthsmeinung er es gethan?
§. 9. Die S t r a f f e der Got tes la j ierer ist nach Bewandniß der Untstän-

den schwerer, oder linder. Und zwar
A ^ ^ l c h : Wenn es eine vorschlich. wohlbedächtliche Gotteslästenmg im

m^i!^,l)nc) n>.mbn. Hochsien Grad i s t , setzen W i r hierauf zur Straffe die Ausreiß - oder AdschtM-
P0l <^ä scc-«tum düng der Zungen, sofern sie mit Worten beschehen, Abhauung der H a n d , sofern
etti^ smnmo j^ ' r« . <" «"t der That bcfthehen, und in bcyden Fallen die lebendige Verbrennung. Diese
Kit2tl5 3>2ciu. <̂ un straffe kann auch nach Gestalt der Sachen, wenn gar stark beschwerende Umstände

darzustosscn, nach Ermessen des Richters mit glümden Zangenreiffen, Riemenschnci-
crim<?n.c!mucimn33. den, und Ausschleppen geschärffet werden.
^^vgr.tium wc e2 Andettcns: Wenn die Gotteslästerung im mittleren Grad mit schmählichen

Worten, oder Thaten beschehen wäre, so solle anstatt des Feuers der Schwerd-
»cki. vec^ t -o pn schlag verhänget, und bewandten Umstanden nach Verschärffungswcise dem Misse-
3 Ä u " V ^ r ^äter vorhcro dasjenige Gl ied , dessen er sich zur Gotteslästerung gebrauchet, als
muuwioäoiinqukn Zungen, oder Hand ausgeschnitten, und abgehauen werden. Wenn endlich
ti8 m mdri l>ll> cx. Drit tens: Die Gotteslästerung obbemeldtermasscn im letzten Grad wohlbe-
N ' ^ e t t "^" ' dachtlich, und boshafter Weise beschehen; oder wenn in einer Gotteslästerung des
2üö. 5«NI corpnl». erst oder andetten Grads wegen unterlauffend - mildcrender Umstanden nach richterli-
sp^^"3Zs^^^^ Platz greiffen könnte, m solchen Fällen ist der
zeu^tter.äum'p«. ^häter gestalten Sachen nach mit einer gemessenen Leibsstraffe zu belegen. Das gc-
n2molti8«bcjrcuN. meme schworen aber, oder andere ohne bostm Vorsatz sich hicrinnfalls ergeben lno-
^ W ^ ' sende Vergehungen, wovon oben §. Z. Erwehnung beschehen, sollen von M m OrtS

Ovrig-
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Obrigkcit bewandtcn Umständen nach zur willkührlich - gemessenen Straffe gezogen
werden.

5. 1 o. Beschwerende Umstände sind / wenn
Erstlich: Die Gotteslästerung nicht gleich auf einmal, sondern zu unter-

schiedlichenmalen wohlbedächtlich beschehen. „on s« c
Andertens: Wenn es einer oft thut / und eine Gewohnheit daraus machet. ^ ^
Drit tens: Wenn einer über vorhergegangene Abmahnungen gleichwohl im ^

Lastern fortfahret. ^ aliuetu<w
Viertens: Wenn es mit Flciß erdachte/ und gar sonderbare/ ausgesuchte A ^ ' ^

Gottesschandungen sind, oder mit absonderlichen Frevel / Vermessenheit / oder
großen Aergerniß beschehen.

Fünftens: Die Juden/ und dergleichen leichtfertige/ lasterhafte Leute sol-
lcn allch schärffcr / als andere gesiraffet werden.

Sechstens: Wie denn auch die Gotteslästerung/ so mit der That bcschichet,
schwerer ist / als die Lästerung der Zungen.

§. 11 . M i lde rende Umstände sind:
Erstlich: Wenn einer die Lästerung alsobald bereuet/ und widerruffet.
Andertens: Wenn einer Lästerworte ausspricht in einer fremden Sprache/

deren er nicht kündig ist, und nicht weiß, was die Worte in sich haben / oder die
geheiligte Sache nicht erkennet , welchen Falls mit einer ganz ringen/ und wenn gar
keine Schuld untcrlauffet/ mit gar keiner Straffe fürzugehen ist.

Drittens: Diejenige/ so keinen/ oder wenigen Verstand haben/ sollen al-
lein nach dem, was ihr A l te r , und Verstand mit sich bringet, gestraffet werden,

Viertens: Die Trunkenheit, und Zorn entschuldigen in diesem Laster zwar
keinen, doch können dergleichen nach Beschaffenheit der Sache ( wie oben ^ « . 1 1 .
enthalten) eine Milderung nach sich ziehen. Uebrigens aber sollen

Fünftens: I n diesem so großen Laster keine blosse Entschuldigungen gelten, ^ ^ « i ^ i 7
weder die Vorschützung/ daß es aus Lebensüberdruß beschchen/ zur Straffverrin- diH'pKemH m
gcrullg fürträglich jeyn, sondern in den schwereren Fällen auf das schärsseste/ in den " ^ ? ' w ^
geringeren aber dcr Gebühr nach mit empfindlicher Bestraffung ohne Nachsicht oer- pwtule«t. quo « '
fahren, ulw überhaupt bey einer so greulichen Lasterthat vielmehr auf die Schärffe/ l« v<-l nun», vel ie-
als die Gclinde der Straffe gesehen werden. Ferners ist ^ e l k ^ "'

§. 12. Anzumerken, daß zc«. Namm« vel

Erstens : Wenn Icmand einer ketzerischen Glaubenslehre anhanget, und °^w.^ vel moölco
nach solcher Lehr einige dcr Ehre Gottes, oder dessen Heiligen abbrüchige Irrsatze r

sa
I
stehet sich auch

Andcrtcns: Wclu: Ielnand aus ketzerischen I r r thum der Wiedertauff sich
unterzichet. Dahingegen in (jenem F a l l , wenn wer ohne Ketzerey nur allein um
zcitlichclt Gewinns halber unter fälschlichen Vorgebungen sich selbst, oder Jemand A ^ A
anderen zum zweytenmal, oder öfters tauffen, oder firmen lasset,) solch boshafte, nurmi nimm«
und gottesschänderische Verunehrung des H . iiHcmmeuts der Tauf f , oder Firmung " " ^ " A ^ j ^
zur dritten Gattung der Gotteslästerung gezogen, und mit einer nach Schwere der ^ pwceäeuäum.
llmständcn abgemessenen Leibsstraffe beleget/ und / da eine solche Missethat nach oblervanä» uk«ia-
üderstandener Straffe neuerdings verübet würde/ mit dem Schwerd abgestraft ^
werden solle.

Wereli.vellucricu-
viäine reiter^tc).uoc
nun äe iterzco cou-

moutc.

Sieben-
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.., Slebenundfünfzigster
Abfall von christlichen

I n n h a l t.
5. i . Hier wird nur von jenen geordnet, welche §. 2. Wo anbey wider dergleichen Glaubensver»

den christlichen Glauben ganzlich vlrlaugnen. laugner die Straffe ausgesetzet wird.

Nie nou
2a

äe §. I . 6 > i e r ist die Rede nicht von jenen, welche nach einem abgeschworen-
H / ketzerischen I r r t hum die wahre Glaubenslehre angenommen, und
^ die Glaubensbekanntniß abgeleget, sodann treuloser Weise zu ih-

ren ketzerischm I r r thum zurückkehren: allermassen ein solch-ruckgefallener unter de-
nen, so einer ketzerischen Irr lehre anhangen, einbegriffen is t , folglich wider densel-
ben, als einen Irrgläubigen, und Ketzer nach Unseren anderweit-bestehenden Lan-

6e rekue'u, k desgesetzen zu verfahren seyn w i rd ; weder ist hier die Rede von geistlichen Personen,
^ ^ " " ^ nach empfangener heiligen Weihe ihren geistlichen Stand meineydig verlassen,

i p 2 . oder aus den Klöstern ausspringen, deren Befiraffung zur geistlichen Gerichtsbar-
tü . leu vutzd rene. keit gehörig ist; sondern nur von jenen Abtrünnigen, welche getauffte Christen sind,
e»(l5 i^uur. y ^ dem Christenthum abfallen, und dargegen den jüdischen, mahometamschen,

oder hepdnischen Glauben annehmen.
yuorum P»U2 lvbji- §. 2. Solch- boshafte Verläugnere des christlichen Glaubens sind nebst Ver-

Wirkung ihres Vermögens, so zu Unser Kammer einzuziehen is t , insgemein mit dem
Schwerd zu bestraffen, und kann solche Todesstraffe gestalten Dingen nach, wenn
gar schwere Umstände, als Gotteslästerung, Verführung anderer Unterthanen « .
darzustossen, nach Ermessen des Richters mit anderen Straffzusätzen verschärffet
werden. Dahingegen jenen F a l l s , wo erhebliche Milderungsumstände sich einfin-
den, nach gleichfallig-richterlichen Ermessen wider dieselbe, wie auch wider deren
Helffere, Rath-und Unterschleiffgebere mit einer willkührigen Straffe fürgegangen
werden mag.

Acht-
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von der Zauberey, Hexerey, Wahrsagerey,
und dergleichen.

I n n h a l t.
5. l . ^ ». Was durch das Laster der Zauberey 5. g. Anzeigungen zum Nachforschen,

lnsgemem verstanden werde? F. 9 zur gesanglichen Einziehung,
5. 3. Der Wahn, und Leichtgläubigkeit von Zau- §. 10 zur Z>rtur. » * "»^

der-und Hexensachen ist in vorigen Zeiten zur F. n . Absonderliche Fragstücke.
Ungebühr übertrieben worden. F. « . Straffederen, so aus boshafter Verstellung,

5. 4. Uln^also das Falsche von dem Wahren abzu. oder aus ernstlichen Versuch zauberische Hand»
sonderen, lst nothig den Unterscheid zu ma> lungen unternehmen: die Bestraffung det wah.
chrn: ob zauberisch - anscheinende Handlungen ren Zauberern, und Heren aber hanget allem
aus Betrug, aus Wahnwitz, oder aus bloft von Landesfurstlicher Entschliessung ab.
fen Versuch Herruhren, oder aber ein wahres F. i g . Beschwerende Umstände,
Zauber. und Herenwesen auf sich tragen? § . 1 4 . Milderende Umstände.

L 5. Auf diesen Unterscheid ist bey jeder Nachfor» F. 15. Das gemeine Löffeln, und gemeine aber»
schung ln diesem Laster das Hauptaugenmerk glaubifche Mißbräuche find von jeden Ot ts
zu setzen. Obrigkeit zu bestraffen, und abzustellen.

§. s. Von Ungewissen, betruglich und theils selbst 5. »s. Schlußlicht Anmerkung: wie es wegen den
abergläubischen Erkundigungsmitteln aber ist angeblichen Gespensten , Gelstern, und Be»
sich allerdings zu enthalten. seffenen zu halten seye?

j . ?. Und find solche Hrocessrn als ausgenommene
Malesizfalle an höhere Behörde abzugeben.

5. 1 . ^ ^ u r c h die Zauberey, Schwarzkünftlerey, Hexerey, und dergleichen <?«»<!
^ ) wird insgemein ein solches Laster verstanden, da wer mit dem ^

Teufel Umgang, und Gemeinschaft zu haben, mit selben eine aus-
drücklich-oder heimliche Bündniß einzugehen, und mit solch bedungener Hülffe des
Teufels verschiedene über die menschliche Macht, und Kräften sich erstreckende Dinge
mit oder ohne Fremder Beschädigung hervorzubringen, und so geartete Unthqten
auszuüben sich anmasset.

§. 2. Unter diese Gattung böser Leuten werdm nach Unterscheid der aller-
Hand Handlungen, und bösen Wirkungen gemeiniglich gezehlet, die sogenannte Gei-
sterveschwörer, oder Teuftlsbanner, abergläubische Segensprecher, Bockreuter, ^ . e f f ^ n
Wahrsager, Unholden, Dru then, und sofort, auch a l l e , welche wissentlich mit " . " l « <..,<«,
Hü l f f , und Bcpwirkung des Teufels was dergleichen, so nach Ordnung, und dem ^ ^ 7 ^
kauff der Natur nicht beschehen würde, zu t hun , oder dasjenige, was nach dem nucg.imm,liio ^
gemeinen Naturslauff zu erfolgen ha t , zu hinderen, und überhaupt was immer für
ein H d l i s c h flisch B s t d t h m e n sich erstechen T

8 .

geinen Naturslauff zu erfolgen hat, zu hinderen, hp
eine Handlung mit gesuchten teuflischen Beystand zu unternehmen sich erstechen. Tum, zqu

§. 3. Wie weit aber der Wahn von Zauber-und Hexenwesen bey vorigm t«. ...»s <.««
Zeiten bis zur Ungebühr angewachsen seye? ist nunmehro eine allbekannte Sache. ^ , / ^
Die Neigung des einfältig gemeinen Pöbels zu abergläubischen Dingen hat hierzu ü m«lenc<.rum
den Grund geleget, die Dumm-und Unwissenheit als eine Mutter der Verwunde- u e ° ^ r e m
n m g , und des Aberglaubens hat solchen beforderet, woraus d a n n , ohne das
Wahre von dem Falschen zu unterscheiden, bey dem gemeinen Volk die Leichtglau-
bigkeit entsprungen, al l solche Begebenheiten, die selbes nicht leicht begreiffen kann,
und doch nur aus natürlichen Zu fa l l , Kunst, oder Geschwindigkeit Herruhren, ja
so gar solche Zufä l le , so ganz natürlich find, als Ungewitter, Vtchumfall, enos-
kankheiten,c. dem Teufe l , und seinen Werkzeugen, nämlich den Zauberern, und
Hexen :c. zuzuschreiben. Diese Begriffe von zahlreichen Zauber - und Hexengeschnmß
wurden von Alter zu Alter ftttgepstanzet, ja den Kindern fast m der Wlegen nut
fürchterlichen Geschichten, und Mährlew eingepräget, und andurch solcher Wahn
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autem vemm

allaemein verbreitet, und immer mehr, und mehr bestärket, auch selbst in Ab-
führung dergleichen Proceffm ist von den ächten Rechtsregeln groffen Theils abge-

vemm ä " " § / ^ G l e i c h w i e W i r nun gerechtest beeifferet sind, die Ehre Gottes nach
secewi ^.Unseren Kräften aufrecht zu erhalten, und dargegen al les, was zu deren Ab-
3 ! bruch gereichet, besonders aber die Unternehmung z a u b i ^

lie. . ^ ^ „ ft können W i r doch kemerdmgs gestatten, daß bey Anschuldigung
^ 3 o r a ' dieses Lasters aus eitlen alten W a h n , bloffer Bcsagung, und leeren Argwöhnig-
? veNnmo. keiten wider Unsere Unterthanen was peinliches vorgenommen/ sondern W i r wol-

lbs ^ h ^ ^ ^ Personen, die der Zauberey, oder Hexerey verdachtig werden,
allemal aus rechtserheblichen Innzüchten, und überhaupt mit G r u n d , und recht-
lichen Beweis verfahren werden solle, und htermnfalls hauptsächlich auf folgenden
Unterscheid das Augenmerk zu halten seye: ob die der beinzüchtigten Person zu Last
gehende, den Anschein einer Zauberey, oder Hexerey, und dergleichen auf sich
habende Anmassungen, Handlungen, und Unternehmungen entweder 1,^0. aus ei-
ner falschen Verstell-oder Erdichtung, und Be t rug ; oder 260. aus einer Melan-
choley, Verwirrung der S innen, und Wahnwitz, oder aus einer besonderen Krank,
heit herrühren; oder zttd. ob eine Got t -und ihres Seelenheils vergessene Person
solcher Sachen, die auf eine Bündniß mit dem Teufel abzielen, sich zwar ihres
Orts ernsthaft, jedoch ohne E r f o l g , und Wirkung unterzogen habe; oder ob end-
lich 4w. untrügliche Kennzeichen eines wahren zauberischen, von teuflischer Zuthu-
ung herkommen sollenden Unwesens vorhanden zu seyn erachtet werden.

Ersteres kann beschehen, wenn eine gottlose Person aus Gewinnst, oder an-
deren gefährlichen Absichten, aus Frevclmuth, oder sonstigen Boshe i t , oder wohl
gar aus Verzweiflung sich für einen Wahrsager, Zauberer, Bockreuter, Hex,
Unhold, und dergleichen selbst ausgiebt, oder sich zauberischer Wissenschaft, Kün-
sten, und T h a t e n , oder einer mit dem Teufel habenden Bündn iß , oder eines
zauberischer Weise zugefügten Schadens, so entweder gar nicht geschehen, oder
aus natürlicher Ursach entstehen können, sich berühmet, oder aber in der That
zwar allerhand Schaden, jedoch mit G i f t , und anderen natürlich schädlichen Sa-
chen angerichtet ha t , in der Hauptsache jedoch ausser des in^uiliten blossen Angab
kein sicherer Grund einer wahren «nterloffenen Zauberey, oder Hexerey vorhan-
den ist.

Wegen des änderten Falls ist gar nichts seltsames, und giebt es die Er-
fahrenheit, daß melancholische, Sinnenverruckte, oder mit ausserordentlichen
Krankheiten behaftete Leute sich von allerhand phantastischen Sachen einen lebhaf-
ten Eindruck machen, auch das , was nicht is t , selbst von sich glauben, und in
solch-ihrer Gemühtsverirrung allerley närrische Dinge begehen können.

I n Betreff des dritten Falls hat gleichfalls die Erfahrung genugsam be-
wiesen , daß gottesvergeffene Leute in der bösen Meinung, und AnHoffnung, daß
ihnen der Teufel Hü l f f , und Beystand leisten könne, und das Anverlangte ver-
schaffen werde, mittelst desselben Beruff-und Beschwörung, auch mittelst schrift-
oder mündlich erzeigter Bereitwilligkeit ihme ihr Leib, und Seel zu verschreiben,
ihres Orts zwar alles thun , was zu Bewertung einer wahren Zauberep nach der
oben in §. 1. einkommenden Beschreibung erforderlich i s t , jedoch ungeachtet aller
ihrer eiffrigen Bestrebung einer angehofften Hülffleijwng nicht theilhaftig geworden
sind, somit solch-ihr gottloses Unternehmen ohne Wi rkung , in dem blossen Ver-
such der Zauberey sich beschranket hat. Belangend endlich

Den vierten Fal l einer wahrhaft anscheinenden Zauberey, Hexerey, und
dergleichen, da ist weder aus der blossen Aussag eines inquMen, der etwann nnt
dem Teufel einen Bund gemacht zn haben, oder allerlei) Dinge von Luftfahrten,
Hexentänzen, und dergleichen angiebt, weder aus eitlen Argwohn, und vetrügli-
chen Vermuthungen, weder aus solchen Sachen, die zufäll ig, oder aus eigener
Bosheit des Thäters natürlich beschehen können, nicht gleich, und so schlechter-
dings auf eine ausdrückliche Verbündung mit dem T e u f t l , und auf eine wahre
sauberep, oder Hexerey der Schluß zn ziehen, sondern vielmehr in zweiffelhaftm
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Fallen allemal dafürzuhalten/ daß dergleichen Bekanntnißen, oder so gestalte Un-
ternehmungen aus B e t r u g , und boshafter Verstellung, oder gestalten Dingen
nach aus Wahnwitz, und Sinnenverruckung, oder lediglich aus einer unwirksamen
Bestrebung beschehen seyen. Dahingegen nur allein in jenen etwann vorkommen
mögenden Begebenheiten / wo die erweislich von dem lnquissten begangene Dinge,
oder verübte Unthaten ganz unbegreifflich, und keine natürliche Ursach derselben an-
gegeben werden kann, die Vermuthung statt haben mag, daß eine solche Unthat,
welche nach dem Lauff der Natur von einem Menschen für sich selbst nicht hat be-
werkstelliget werden können, mit bedungener Zuthat , und Beystand des Sathans
aus Verhängniß Gottes besuchen seyn, folgsam in Ansehung der Person, die eine
so geartete Unthat angerichtet ha t , eine wahre Zauberey, oder Hexerey darunter
stecken müße; welch-letzteren Falls Unsere hierunten § . 7 . und F. 12. ver l .4. ein-
kommende Verordnung zu beobachten ist.

§. 5. Nachdeme also die einer Zauberey verdächtige Handlungen entweder «ecun
aus Be t rug , oder aus Wahnwitz, oder aus einem bösgesinntcn Versuch herrühren, le"?t
oder bey gewissen Umstanden, wo sich keine Natürlichkeit der Sache darstellet, die
Vermuthung eines wahren Zauber-oder Hexenwerks erwecken können, so ist aller- ^
dings nöthig, daß von richterlichen Amtswegen zuförderist auf die Wahrheit der
angegebenen T h a t , und auf derselben sonderbare Vewandniß, und Eigenschaft: ob
sie natürlicher Weise beschehen können, oder nicht? dann auf den vorhergehenden
Lebenswandel des Beinzüchtigten, und auf dessen Gemüthsart, und Beschaffenheit:
ob es etwann eine ruchlose, durchtriebene, schalk und boshafte, verwegene, we-
gen B e t r u g , und falscher Ränken schon beschreyte, oder im Gegenspiel eine ein-
fältige , sonst wohl verhaltene, eine blödsinnige, wahnwitzige, mit Leibs - oder
Gemüthskrankheiten, oder heftigen Leidenschaften behaftete Person seye? dann auf
alle vor-bey-und nach der That eintreffende Wahrnehmungen, und Umstände ge-
nauest nachgeforschet, und auf des Beinzüchtigten sein T h u n , und Lassen unver-
merkt stets obacht gegeben, auch allenfalls zu verläßlicher Erkundigung der Eigen-
schaft der T h a t , oder des inqMten Leibs-und Gemüthsbeschaffenheit wohlerfahrne
Leibärzte, und naturkündige Männer zugezogen werden sollen.

§. 6. W i r verbieten aber den Richtern hiemit ernstgemessen, und wollen,
daß sich in Nachforschung auf dieses Laster von Ungewissen, und betrüglichen Er-
kundigungsmitteln (a l s da ist die Aufsuchung eines Teufelszeichens, oder Hexen-
mahls , und derentwegen Besichtig - und Nachsuchung an geheimen Or ten , oder
Abscherung der Haaren am ganzen Leibe, oder Eingebung eines Getränks, oder
Beschmierung mit allerhand Salben zu vermeintlicher Auflösung einer vom Teufel
verursachten Verstockung, oder die Behinderung, daß der Zaudereyverdächtige kei-
nen grünen Erdboden betretten möge, oder die Erforschung durch das kalte Waffer,
und was mehr dergleichen nichtige, und theils selbst abergläubische Zaubergegenmit-
tel vormals üblich gewest seyn dürfften) allerdings bey widrigen Falls zu befahren
habend-scharffester Ahndung enthalten werden solle.

§. 7. W i r haben gleich bey Anfang Unser Regierung auf Bemerkung,
daß bey diesem so genannten Zauber-oder Hexenproceß aus ungegründeten Vorur- ^ ^ A
theilen viel unordentliches sich mit einmenge, in Unseren Erblanden allgemein ver- lu8«c?psi 2a
ordnet, daß solch-vorkommende Proceße vor Kundmachung eines Urtheils zu Unser ^ ^ ^
höchsten Einsicht, und Entschliessung eingeschicket werden sollen; welch - Unsere höch-
ste Verordnung die heilsame Wirkung hervorgebracht, daß derley Inquisitionen mit
sorgfältigster Behutsamkeit abgeführet, und in Unser Regierung bishero kein wah-
rer Zauberer, Hexenmeister, oder Hexe entdecket worden, sondern derley Proceße
allemal auf eine boshafte Vetrügercy, oder eine Dummheit, und Wahnwitzigkeit
des Inquilken, oder auf ein anderes Laster hinausgeloffen seyen, und sich mit em-
pfindlicher Bestraffung des Betrügers, oder sonstigen Uebelthaters, oder mit Ein-
lperrung des Wahnwitzigen geendet haben. I n eben dieftr gerechtesten Absicht,
und damit in dieser so haicklichen Sache nicht weitere Unförmlichkeiten, oder eitle
Leichtgläubigkeit einschleichen möge, haben W i r oben 4 " . 2 1 . §. 5. mittelst anbe-
fohlener Abgebung der sogestalten Processen an köhere Behörde die gleichfälllge Vor-

P e m l . ( S e n c p t s o r k V 'Ht
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ficht getroffen; wobey W i r es auch fo r th in , jedoch mit dem weiteren Beysatz be-
wenden lassen/ daß , wenn Unsere nachgesetzte Blutgerichten den Fal l einer wahr-
haftigen Zauber- oder Hexerey obhanden zu seyn dafürhalten / solchen Falls dieselbe
nach gänzlich abgeführter InqMtmn, ohne sich in Schöpftmg eines Urtheils einzu-
lassen, den ganzen V o r f a l l , nebst Veschlicffung aller ^öten an das Obergericht an-
zuzeigen, das Obergericht aber denselben nebst Benruckung ihrer räthlichen Wohl-
meinung an Uns einzuberichten, und hierüber Unsere höchste Ent,chließ-und Ver-
ordnung abzuwarten gehalten seyn solle.

§. 8. Die Anzeig lMZen zum Nachforschen, welche bey allen obange-
- führten Gattungen einer boshaft angcrühmt- und verstelltell, oder ohne Erfolg blos

angemaßten, oder allenfalls wahrhaft zu seyn glaubenden Zauberey, und Hexerei)
Platz greiffen mögen, sind ungefehr

Erstlich : Wenn eine Person, welche zauberischer Handlungen sich erweis-
lich unterzogen, auf andere als Mitgesellen, oder Mitgehülffen bekennet, und des-
sen glaubwürdige Vermuthungen, und Wahrzeichen vorbringet.

Andertens: Wenn die gemeine Innzücht gegen eine Person vorhanden: daß
sie den Leuten, und Viehe mit bösen Dingen, als G U , und dergleichen geschadet
habe, der bcschehene Schaden am Tag l iegt , die verdachte Person auch darnach
beschaffen ist , daß man sich dergleichen zu ihr versehen möge.

Dr i t tens: Wenn unterschiedlich-unverdächtige Leute aussagen, daß solche
Person mit verbotenen Künsten, und Wahrsagen umgegangen.

^ c>aptur2m. §. 9. Anzeigungen zur E inz iehung der verdachten Person. Wenn
nun in dent Nachforschen herauskommet, daß sich die T h a t , der Schaden, und
andere Umstände, derentwegen sie beschryen worden, in der Wahrheit also befun-
den, kann der Richter eine solch verdachtige Person aus vorbemeldt-und anderen
dergleichen Anzeigungen gar wohl gefänglich einziehen; doch muß er dabey zugleich
in Acht nehmen, daß er alsobald mit der Einziehung ihre Kleider, H a u s , und
Wohnung durchsuchen, und nachsehen lasse, ob sie nicht schädliche Sachen, als
G i f t , mit Ungeziefer, oder anderen unreinen Sachen gefüllte Büchsen, Menschen-
beiner, Host ien, durchstochene H . B i l d e r , Wahrsagspiegel, Zauberkunstbüchel,
Aussatze von gefertigt-oder ungefertigten teuflischen Vündnißen, und Verschreibun-
gen an bösen Feind, und dergleichen u m , und bey sich habe?

§. ^ Die Anzeigungen zu r peinlichen Frage sind pur allein jenen
F a l l s , wo zugleich grosse Beschädigung an Leuten, Viehe, oder Feldftückten bc-
schehen, oder andere die Todesstraffe nach sich ziehende Misscchaten dmzustossen,
nach der Eigenschaft solcher Verbrechen aus der T h a t , und deren Umständen zu erhe-
ben, und da solcher anderweiten Mißhandlungen halber genügsame Innzüchtcn vor-
handen sind, mit dem lnquiliten im Laugnungsfatt gemeiner Ordnung nach zur Tor-
tur fürzuschreiten. Wenn es aber lediglich um das Laster einer anscheinend-wahren
Zauberey , oder Hexercy zu thun wäre , da gestatten W i r wegen Wichtigkeit der
Sache kcinerdings, daß die nachgesetzte Gerichten gegen eine der Zauberey, ode»
Hexerey berüchtigte Person (wie beträchtlich immer die dießfällige Anzeigungen seyn
dürfften) vor sich selbst eine Tortur verhängen mögen, sondern dieselbe haben alle-
mal nach vollführter lnquMon solchen Vor fa l l mit allen Umständen, und Anzei-
gungen <s Uns durch das Obergericht einzuberichten; wie bereits Hieroben §. 7*
geordnet worden.

^ lpe- §. 11 . Die besondere Fraystücke, welche einem Zauberey-oder Hexerey-
" - verdächtigen furzuhalten, sind auf die Beschaffenheit der T h a t , und die dabey un-

terloffene verschiedene Umstände schicksam einzurichten , sonderheitlsch aber ist derselbe
zu befragen.

Erstlich: Wenn es aus boshaftiger Verstellung beschehen:
Aus was Ursach, und Absichten er solche Handlungen unternommen?
Wer ihme darzu die Anleitung, und Unterricht gegeben?
Ob er in solcher Unternehmung Gespanne, und Mitgehülffen gehabt? und

wer dieselbe seyen? ^ / ,. v >
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W a s sie für eine Verstandniß, und Verabredung dieserwegen miteinander
getroffen?

Welchergestalten / und auf was W e i s , durch was Gelegenheit; zu wel-
cher Zeit/ an was Or ten , wie o f t , und in wessen Gegenwart solch verstellte Hand-
lungen ausgeübet worden?

Ob andurch ein Schaden entstanden, was für einer? und was ansonst die
Thaten, und deren Umstände für nothwendige Fragen an die Hand geben mögen.

Nach beschehener Aussage muß das Halsgericht alsogleich aller Orten sich
eigentlich erkundigen: ob sich das Angegebene also befinde? auch ob die T h a t , und
der Schaden, so dem Menschen, Viehe lc. eingestandenermassen zugefüget worden,
sich also verhalte? dann aufblosse Bekanntniß, die sich in der That nicht erfindet,
ist nicht zu bauen.

Andertens: Wenn wahrscheinlich is t , daß dergleichen Dinge aus Wahn-
witz, Leibs-oder Gemüthskrankheit beschehen seyen , solle man die Fragstücke schick-
sam dahin einleiten, damit der Grad der Vernunftlosigkeit, Phantasey, oderSin-
ncnvcrwirrenden Krankheit, und ob zur Zeit der unternommenen Handlungen eine,
oder keine B o s h e i t , oder Schuld mit-unterloffen seye? sicher ausfindig gemachet
werden möge; zu welchem Ende auch dessen Leibs-oder Gemüthsbeschaffenheit durch
öftere Besuche zu prüffeu, und ob keine Verstellung darunter stecke? auszuforschen,
besonders aber dessen wahrer Zustand durch geschickte Leibärzte zu untersuchen seyn
wird. Hätte aber

Dri t tens: Der I n ^ u M gottloser Weise, obschon vergebens versuchet, mit gtiö...... me»
dem bösen Geist durch dessen Beschwörung, oder in andcrweg einen Umgang, und " " " "
Gemeinschaft zu überkommen, und von ihme H ü l f f , und Beystand zu seinen Ab-
sichten zu erlangen, so ist er hauptsächlich um die A r t , und Weise, wclchergestalten
die Beschwör oder Berussung des Teufels, oder die Verschreibung an denselben,
mit was W o r t e n , Werken, ( ^ r e m o ^ e n , und Ausdruckungen beschehen scye?
auszufragen, um andurch den Lasterwillen, auf was Grad der Bosheit derselbe an-
gestiegen, und ob nicht etwann eine Gotteslästerung mit-unterloffen seye? abnehmen
zu können. Wenn endlich

Viertens: Übernatürliche Dinge zauberischer Weise gewirket worden zu seyn
anscheinen, so ist durch dienfame Fragstücke nachzuforschen: w ie , und auf was A r t ,
mit was für Vorbereitung < mit wessen Beyhülff , und Zuthuung er solche Hand-
lungen zuwegen gebracht habe? und welchergestalten die etwann vorgebende Bündniß
mit dem bösen Feind beschehen seye?

§. 12. Was die B c s t r a f f u n g wahrhaft - zauberischer, oder den Schein
eines Zauber-oder Hexenwesens auf sich tragenden Handlungen, oder Anmassungen
anbelanget, da wollen W i r nach dem Hieroben §. 4 . gemachten Unterscheid hiemit
geordnet haben:

Erstlich: Wenn Jemand aus Boshaftigkeit, und falscher Verstellung, ohne
daß was an der Sache wäre, sich für einen Zauberer, Wahrsager, Tcufclskunst-
ler, Hexenmeister, oder Hex:c. ausgäbe, oder auch ohne solch ausdrückliche Be-
rühmung derley böse Handlungen, so den Verdacht eines Zauber-oder Hexenwe-
sens erwecken können (zum Beyspiel: Teufelsbeschwörung, abergläubische Seegen-
sprechung, wissentliche Aufbehalt oder Zurichtung eines zur Beschädigung der Men-
schen, des Viehes, oder der Feldftüchten dienlichen Gezeuges, und Unraths, und
was mehr dergleichen) aus Gewinnst, oder anderen gefährlichen Absichten vorsch-
lich unternommen, und anmit zugleich eine in diesem änderten Theile enthaltene,
dle Lebcnsverwirkung nach sich ziehende Unthat , als Giftmisch-oder sonstige Er-
tödtung eines Menschen, Feueranleaung :c. verübet hät te, der solle mit der auf
solche Missethat ausgesetzten Todesstraffe beleget, annebst wegen der sich boshaft
angcdichtcn Teufelskunst die ordentliche Straffe gestalten Dingen nach nnr geschaff-
ten Zusätzen verniehret werden. D a aber derselbe sonst keine anderweite, du ^ 0 -
desstraffe auf sich tragende Lasterthat begangen hä t te , so ist em solch gefährliche,
Betrüger nach M a ß der Bosheit zu einer wohlgemeffenen Leibsstraffe zu veruttyep

p m n . G e n c p l s o r d . V 2 " n
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2äö. Nmum. qui
l

culp2oper2luur;

l en , und, da es ein Auslander wäre, zugleich all - Unstrer Erblan den
zu verweisen. Dahingegen

Andertens: Wenn die Verühm - Anmaß - oder Unternehmung, oder auch
p ^ ^ Vekanntniß zauberischer Dingen aus einer melancholischen Phantascy, vcr-

derbten Einbildungskraft, Wahnwitzigkeit, oder einer so gearteten Krankheit Her-
men cum mMw, stammet, so ist ein solch-elender Mensch nicht nur unbestrasst zulassen, sondernder-

; ^ ^ ^ ^^^ ^. ^ ^ verruckt ist, in ein Tol lhaus, und wenn die Verwirrung aus
einer zugeflossenen Krankheit entsprungen, in ein Krankenhaus zu überbringen, und
so ein-als dem anderen mit den nöthigen Hül f fs -mw Genesungsmittcln chrisinnld-
leidig beyzuspringen. Da aber der Thater bep seinem so beschaffenen Zustand in der
wirklichen Ausübung der That sich gleichwohlen des begangenen Unrechts ziemlich
bewußt gewesen, folgsam ein-etwelche Boshei t , oder Schuld mit-unterloffen wäre,
so ist derselbe, in so weit er einer Züchtigung fähig i s t , willkührig gemessen abzu-
straffen. Ferner

M q Drittens: D a ein gottesvergessener Mensch aus ernstlich-bösin Vorhaben
" " t dem Teufel eine Bündniß zu machen, oder von demselben zu seiner Absicht

cöt ,2d5yue esseHu Hül f f ,und Beystand zu erhalten, gottloser auf Zauberep hinauslauffenden Handlun-
2ttcntlnt:2cäemi,m g ^ , als einer vorschlichen Beruff-und Bcschwörul:g des Sa thans , oder Ausferti-

gung eines schriftlichen Bunds mit demselben, und dergleichen sich anmassete, somit
seines Orts all dasjenige, was er zu Erreichung der Gemeinschaft mit dcm Teufel
nöthig zu seyn glaubet, vorgekehret hatte, so ist ein solcher Ucbelthäter, wenn auch
sein böser Versuch, und Bestreben ohne erfolgender mindesten Wirkung verblieben
ist, mit schärffester Leibsstraffe, und da es kein erblandischer Innsaß, mitbeyge-
fügter Landesverweisung; jenen Falls hingegen, da er zugleich eine andere Lastcr-
chat mitbegangen, und andurch das Leben verwirket ha t te , mit der auf solches La-
sier ausgemessenen, und gestalten Sachen nach noch mehr verschärffenden Todesstraffe
zu belegen; auf jenen Fal l aber, da er in einer ausgefertigt- schriftlichen Vündniß,
oder sonst sich unmittelbar gotteslästerischer Ausdrücken gebrauchet hätte, als ein
Gotteslästerer mit dem Feuer hinzurichten. Wenn endlich

Viertens: Aus einigen unbegreifflich - übernatürlichen Umstanden, und Be-
gebnißen ein wahrhaft-teustisches Zauber-und HeMwestn gemuthmasset werden müß-
te , so wollen W i r in einer solch-außerordentlichen Ereigniß Uns selbst den Entschluß
über die Straffart eines dergleichen Uebelthäters ausdrücklich vorbehalten haben;
zu welchem Ende obgeordnetermassen der ganze Proceß an Uns zu überreichen ist.

§. 13. Bejchwerungsumstände sind
Erstlich: Die etwann vielfallige sogestalte Boshaftigkeit..
Andertens: Lange Uebung.
Drittens: Der groffe, sonderlich armen Leuten, ganzen Gemeinden, der

Obrigkeit, El tern, oder Herren zugefügte Schaden.
Viertens: Wenn Jemand viel andere zu solchen Unwesen gebracht, und

verführet hat.
§. ! ̂ . Ueber die A inde rungsumstände , welche oben ä r l . 1 1 . für all-

gemein angeführet worden, dienet insonderheit zu Verringerung der Straf fe, wenn
einer, der in solch-Zaubereyverdächtige Handlungen sich eingelassen, noch ehender,
als er angegeben, und in VerHaft gebracht w i r d , wahre B ü ß gethan, und nach-
hin einen christlichen Lebenswandel geführet.

^ 5/ " 5. Und zumalen W i r auch das meistens Hey dem Landvolk in sogcnann-
ptw 3eMü«s« ten eosnachten übliche Leffeln, oder Losen, und derley alberne Possen, und Miß-
p!ebeii8 usitgt« re- brauch, so keine in der Natürlichkeit gegründete Wirkung herfürbringen können, son-

? ^ ^ ^ ? " auf blossen Aberglauben beruhen, ernstgemessen abgestellter wissen wollen, so
solch > gemeines Lesseln, und abergläubische Anmassungen, die nur aus Em-

l 1 ^ Dummheit, und mißbräuchigcr Gewohnheit beschehcn, nicht zwar Landgericht-
l lch, sondern von jeden Orts Obrigkeit willkührig abgestrafft, Ulld nachdrucksam ein-
gestellet werden. Würde aber bey solchen Handlungen eine Beschwör - oder Beruf-
fung des bösen Geistes, oder eine vorschliche Betrügung anderer Leuten, oder sonst
gefährliche, und boshafte Umstände mit-unterlauffen, oder eine Schatzgrabercy, oder

ande-
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anderes derlcy Beginnen mit abergläubischen W o r t e n , Zeichen, und cNre
oder allerhand mit abergläubischen Dingen untermischte Gebeter, als das ^Wit to
pkori Gebet unternommen, oder eine mit abergläubischen Künsten, und Sachen
Umgang habende Versammlung der Leuten betretten, so sind solche Uebelthäter un-
verlangt an die Halsgerichten auszulieferen, daselbst wider sie auf A r t , und Weise,
wie vorbemeldt, peinlich zu verfahren, und nach Maß der Gefährde, Bet rug, und
Bosheit obgeordnetermassen abzustraffen, auch denenstlben die bey ihnen vorfindende
abergläubische Schr i f ten, und Bücher abzunehmen, und nach vollendeten i n c M -
lions - Proceß zu vertilgen. Dcme endlich

§. 16. Noch beyzuruckm i s t , d a ß , nachdem verschiedene von Unseren
Landsinnwohnem in ihrer Leichtgläubigkeit so weit gehen, daß sie dasjenige, was ^ t . ü l H ^
ihnen ein T r a u m , oder Vorbildung vorstellet, oder durch betrügerische Leute v o r - " " « , K umbr»
gespieglet w i r d , fürGesvenste, und Hexerey halten, dann denen für
ausgebenden Leuten sogleich allen Glauben beimessen, hierunter aber mehrestentMs u?« 5 ckeman« b
Aberglauben, und Betrug stecket, und W i r solch- boshafte Betrügereycn, und
ängstliche Bethörung des Volks in Unseren Staaten keinerdings zu gedulden gemei-
net s ind, als verordnen W i r hiemit: d a ß , wenn sich irgendswo eine angebliche
Besitzung vom Teufe l , eine Gespensterey, Geisterep, und dergleichen hervorthun
würde, solcher Vor fa l l ganz unverlangt bey Unftren Obergerichten angezeiget, von
den Obergerichten aber gestalten Umständen nach entweder durch eigends abordnende
RathSglieder, oder auf ihre Verordnung durch die unterhabende Halsgerichten zu-
förderist auf die Verhältnis der Sache: ob , und was für ein Betrug darunter ver-
borgen, und was eigentlich an der Sache seyn möge? sofort auch auf den Zustand
der verdachtigen Person: ob selbe nicht etwann mit einer Sinnverruckung behaftet
seye? mit Beyziehung erfahrner k^ l lcoruw auf das genaueste nachgeforschet, und
mittelst ordentlich verführender Inquisition alles gründlich untersuchet werden solle.
Wo sodann, wenn der Betrug herauskommet, der Betrüger gestalten Sachennach
mit einer gemessenen Leibssiraffe zu belegen; falls aber das Vorgeben, und Unter-
nehmen aus phantastischer Einbildung, und Narrheit beschehen wäre, der I r rs in-
nige in ein Narren-oder Krankenhaus zu überbringen; jenen Falls hingegen, wenn
von den nachgesetzten Gerichten das Angeben eines vorhandenen Gespensts, eines
umgehenden Geistes, oder einer Besessenheit vom Teufel für wahr , oder für zwei-
felhaft gehalten würde, nach der Hieroben §. 7. K §. 12. vers. 4 . gemachten Anord-
nung Uns solche Vorfallenheit allemal zu Unser-eigenen höchsten Schlußftffung ein-
zuberichten seyn wird.

V 3 Neun-
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« RmmMWgster Attllel
von falschen Schwören, und Meineyd.

Innha l t .
5. i . Wie der Meinryd begangen werde 7 §. Z. Straf f , der meineydig - unb eydbckchigeu
§̂  ». Wegen der besonderen Anzeigungen, und Uebelthatern.

Fragstücken hat es fast eine gleiche Bewand- L. 4 . Beschwerende Umstände,
n iß, wie-bßy dem Laster der Gotteslästerung. §. 5. Milderende Umstände.

M quiä üt , §. I . ^ ^ a s falsche Schwören, oder Meineyd beschießet, wenn man wis-
meato ^ « w r i « ^ ' ^ 3 / sentlich, und betrüglicher Weise Gott zum Zeugen einer unwah-
quäm pwmMrw ren Sache anführet; es seye sodann, daß Jemand über ein schon
commitütur. beschehene, oder gegenwärtige Sache wissentlich einen falschen Eyd ablege, oder aber

mit widriggesinnt- bösen Vorhaben etwas eydlich zusage, dem cr hernach vorsetzlich zu-
wider handlet. I n der Folge wird auch derjenige meincydig, welcher zwar anfangs
mit aufrichtigen Wi l l en , und Meinung etwas zu chun, oder nicht zu thun eydlich
angelobet, hernach aber wohlbedächtlich, und gefährlicher Weise seinen Eyd bricht,

yuoaä inäicw, k §. «. Der Meineyd ist eine A r t von Gotteslästerung. Es können also
mW«?««icul!m jene sonderheitliche Anzeigungen, und Fragstücke, welche bey dem vorhergehenden
«le uiahkemia. 56ten Artikel von der Gotteslästerung vorkommen, in so weit gleiche Umstände bey

dem Vorfal l eines falschen Eydes einschlagen, anhero gebrauchet werden.
r«na xesjusü. 5. z. Die S t r a f f e eines vorschlichen Meineydes ist
IM0. «.ezuiilriterelt Erstlich: Und insgemein das Schwerd, und kann solche Todesftraffe nach
^ ' ^ M u ^ ^ l d e « . ^ l v e r e der Umständen mit Ausreissung der Zung , oder Abhauung der Schwör-
l i patea exseälone fingern, oder mit beyden zugleich verschärffet werden.
UnzuN, vei 2Nlpu. Andertens: Die Gtraffverschärffung hat besonders auch damalen statt, da
^ ^ " " ^ t i . "e r vor Gericht durch seine mit leiblichen Eyd bestärkt-falsche Zeugniß Jemanden
,m odtinet, ü <;ui8 eines Lasters anschuldiget, worauf eine geschaffte Todesstraffe durch das Gesetz aus-

semessen ist , und solle soich-falscher Zeug mit derselben härteren Todessiraffe, die
intentavit, quo ca- er auf den anderen zu bringen getrachtet ha t , beleget werden. Dahingegen
n, si,!luz telw 36 Drit tens: Auf jenen F a l l , wo erheblich- linderende Umstände sich vorftit-
3« 37^3r?m ?"n. den/ W i r dem vernünftigen Ermessen des Richters eingerammt haben wollen, daß
6ellm3Qäu8«lt.con. er dem Meineydigen anstatt der Todes-eine gemäße Leibsstraffe zuerkennen möge;
5 ^ ^ svlk aber ein solch.Meineydiger, wenn er kein Landesinnsaß is t , untereinftens

^ s all Unseren Erblanden abgeschaffet werden.
V ie r t e l t : M i t eben der .Straffe, welche auf die Meineydige ausgesetzet ist,

l " d auch diejenige, welche Jemanden zu Ablegung eines falschen Eydes, oder zu
4 p , q Brechung der beeydigten Zusag gefährlicher Weise verführet haben, anzusehen,
lplepelMu8, Mc i . Uebrigens verstehet sich
m m"m ^e?ml ^ Mnf tens : Von selbst, und ist ohnedem eine in allen Lasterfällen ausgemach-
»!i08 couöuxerint, te Sache, daß derjenige, so durch seinen falschen E y d , oder durch ein anderes Ver-
c « t e ^ ^ " " " ' Rechen seinen Nebenmenschen auf was immer für eine A r t verletzet, und beschädiget
5tö. ke» 6ubi5 02 hat , dem Verletzten allemal das durch seine Versuchung yerlohrne H a a b , und Gut

mederzukehren, auch alle Schmach, Schmerzen, Schaden, und Unkosten gut zu
machen schuldig, und durch gerichtliche Erkanntnuß darzu zu verhalten seye.

n w i j k ! t i o n e m §. 4 . Beschwerende Umstände, so den Meineyd grösser machen, sind
2616. heyläuffig diese:

l " ' Erstlich: Wenn der Meineyd zu öftermalen vorsetzlich beschehen.
«rcumltami« 23- Andettens: Wenn der Thater über vorhergegangene Erinnerung des M p
»: -m««. neyds, und der hierauf gesetzt schweren Straffen gleichwohlen falsch geschworen.

Dri
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Dri t tens: Wenn der Meincpd mit einem gar besonderen Frevel/ oder Ver-
messenheit beschehen.

Viertens: Wenn dadurch einem anderen unschuldiger Weise die Tortur /
oder eine schwere Leibsstraffc/ oder ein unwiederbringlich- grosser Schaden wirklich
zugezogen worden; und um so mehr

Fünftens: Wenn deswegen viele Leute ihr Haab/ und G u t / oder auch
Ehr/ Leib/ und Leben verlohren haben.

§. Z. Die lmderende Umstände/ welcherwegen die Straffe geringeret
wird/ sind

Erstlich: Wenn der/ so geschworen/ eine gar einfältige Person wäre/wel-
che die Schwere des Meincpds nicht genugsam begriffen; oder

Andertens: Da einer aus Unbedachtsamkeit falsch geschworen; oder
Dr i t tens: Die Straffe des Meineyds nicht gewußt/ weder derselben erin-

neret worden.
Viertens: Wenn daraus ein kleiner/ oder gar kein Schaden geschehen.
Fünftens: Wenn der Meineydige den zugefügten Schaden erstatten will /

und kann.
Sechstens: D a wer anfangs mit aufrichtigen Vorhaben/ und wahrer Mei ,

nung was zu thun/ oder zu leisten eydlich zugesaget/ und erst hernach durch dessen
Uebertrettung eydbrüchig geworden/ und endlich

Siebentens: Falsche eydliche Betheurungen / so ausser Gericht ohne einem
sinnlichen Epdschwur unüberlegt ausgestossen worden.

Sechzigster Artikel
von dem Urphedbruch.

n n h a l t.
5. l . Von der Urphed ist bereits oben gehandelt §. 5. Wie zu verfahren seue, wenn der urpbeb-

worden, wohin sich beruffen wird. brüchig Ruckkehrende zugleich ein neues Ver-
5. 2. besondere Krag stücke an die Urphedbrecher. brechen begangen? ^ .̂ <
5- 3. Straff deren, so fürfttzlich die Urphed bre« 5. s. Und wie es zu halten, wenn wlder die ab>

chen. gelegte ttrphed eine Rache ausgeubet worden?
§. 4 . Wobey aber die Vorsicht zu gebrauchen, da» F. 7. Beschwerende Umstände.

nnt der Verwiesene bey jeder Urohedserneue- 5» 8. Linderende Umstände.
rung wirtlich abgeschoben werde.

§. 1 . / ^ « E i g e n s c h a f t der Urphed/ dann wie es mit Abnehmung dersel-
H ) ben zu halten seye? und daß die Urpheden gemeiniglich nicht

beeydet werden/ jedoch in Betreff der Sttaffe mit den geschwor-
nen Urpheden gleiche Wirkung haben sollen/ und was mehrers dahin einschlaget/ ist
bereits oben 4 « . 46 . ausführlich erkläret worden/ woselbst dieserwegen nachzusehen ist.

§. 2. Die Fragstücke können an einen betrettenen Urphedbrecher beyläuffig
dahin gestellet werden.

Ob er nicht vorhin gesanglich innengelegen?
W o ?
Warumen?
M i t was für einer Straffe er beleget worden?
0b die Zeit seiner Abschaf- oder Landsoerweisung verstrichen?
W o er sich diese Zeit hindurch aufgehalten?
Wann er auffer Landes gekommen?
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Aus was Ursach er sich in das Land zurückbegeben?
Wer ihme solches erlaubt, oder eingerathen?
Warum er diese seine Urphed so freventlich gebrochen habe? und was sonst

die Umstände an Händen geben.
paen« Uspkeöitr^. §. Z. Was nun die Bes t ra f f ung deren, so eine Urphed fürst l ich, und
rum. freventlich brechen, anbelanget, da wollen W i r in Ansehen deren, so mphedbrü-

chig in das verwiesene Gebiet zurückkehren, oder aus dem angewiesenen Aufenthalt
tungsort austrettcn (ohne Unterscheid: ob die Urphed beschworen, oder unbeschwo-
ren seye) hiemit gcsetzgebig geordnet haben, daß

0d lmum urpkeäi. Erstens: Dem Urphedbrecher in jetzt brmeldten 2. Fä l len , wenn er immit-
frazium pcriu, prn.8 ^ ^ z , neues Verbrechen begangen, sondern lediglich des Urphedbruchs Huldig tst,
veu?, aut^ l i^na das erstemal die vorhin zuerkannte Lcibsstraffe verdoppelt, und nebst deme derjenige
non p'lXcesssllt. ja- Zeitraum, so an der vorherigen Straffe noch abgängig, Vermehrungsweis darzu
b i i ca /^^nna ie^ gerechnet werde; falls er aber ohne Zucrkanntmß einer Lcibsstraffe lediglich ver-
canäemnHnäu5 elt. wiesen worden wä re , so solle ein solcher wegen der ersten Urphedbrechung auf 2.

Jahre bewandten Umständen nach zu einer öffentlichen Vestungs- Zuchthaus-Herr«
schafts- oder anderen dergleichen Arbeit verurtheilet werden. Dahingegen

8» »60 mpkeäam Andertens: Wegen des zweyten Urphedbruchs, wenn kein neues Verbre«
Äupwa^uuo^u ' chen darzu stosset, die Straffe der ersten Urphedbrechung abermal verdoppelt, anbey
plicanäz ett, äuin- diejenige Zei t , so an der ersten Urphedbrcchungsstraffe etwann ermanglet, noch dar-
moäa äecennium ^ gesetzet werden solle, wenn nur solche Straffzeit sich nicht über 10. Jahre ersire-

cket. Wobey jedoch anzumerken, daß, wenn der Thäter vorhin zu seiner Straffe
canäemnatione p». ausgepeitschet worden, bey dessen urphedbrüchigen Ruckkehr anstatt der Straffver-
H3t3"kuerit"°«6em dopplung die Auspcitschung, oder Staupenschlag allemal mit einem ganzen Schilling
lemper «lietsnäH zu wiederhohlen seye. Zum Fal l endlich
«>l . D r i t t ens : Der Thäter ohne neu begangener anderweiten Uebclthat das
U p i t e p i » drittemal die Urphed durch seine Ruckkehr in das verwiesene O r t , oder durch seine

elt. Abweichung aus der angewiesenen Wohnsiatt brechen würde, solle derselbe ohne wei«
teren wegen solch- drittmaligm Urphedbruchs mit dem Schwerd vom Leben zum Tod
hingerichtet werden.

^ ^ ? " ? " ? ' §' ^̂  ^ " ^ l ) in Acht zu nehmen, daß ein urphedbrüchig- ruckkehrend-oder
austrettender Uebelthater (wenn er diesfalls voll Uns nicht besonders begnadet wür,

tanäug «Vera extra de) allemal vor seiner Entlassung neuerdings mit der Urphed beleget, und zu Ver-
^ / ä w ! " " m « ! ' meidung aller Ausflüchten (wo es den Umständen nach thunlich ist) allzcit aus den
Koni5 tu« tr2N8k«2- Gränzen des verwiesenen Orts wirklich ab-oder in das angewiesene Gezirk wirklich
wr. zurückgeschoben werde.
8i cum urpkeäikra- §. F. Falls aber ein Urphedbrüchiger zugleich ein neues Laster ausgeübet
UHum "«neu"r3. hätte, somit die neue Mijsethat nedst dem Urphedbruch zusammenträffe, so ist dar-

erit auf zu sehen: welches aus bcpden, ob der llrphedbruch, oder die anderweite neue
eNH^ Uebelthat nach diesem Unserem Recht mit der schwereren Straffe beleget sepe? wo
umolt. sodann in Zuerkennung der Straffe sich Unser oben ^.re. 14. gemacht-rechtlichen Aus-

messung nachdachten ist. Wie dann gegen einen solchen Uebelthater, wenn er auch
dießmal nur zu einer Leibsstraffe wäre verurtheilet worden, und hernach ohne neues
Verbrechen das andertemal urphedbrüchig zuruckkehrete, oder aus dem angewiesenen
Gezirk neuerdings entweichete, allemal die letzt verhängte Straffe zu verdoppeln,
übrigens bey drittmaliger Urphedbrechung, wie obbemcldt, wenn auch kein neues
Verbrechen darzukommet, die Schwerdstrasse zu erkennen ist.

5- 6 ' Bishero Habelt W i r von jenem Urphedbruch geordnet, welcher durch
3it.2clvetten6umea.. Ruckkehrung in das Verwiesene, oder Austrettung aus dem zum Aufenthalt angc-

s möiHZe.n wiesenen Ort begangen wird. Wenn aber Jemand zuwider der abgelegten Urphed,
sfe^m w. und theuren Angelobung eine Rache auszuüben sich erkühnete, da ist zuförderist die

? quo calu 02- Gattung, und Eigenschaft der ausgeübten Rache in Acht zu nehmen. Bestünde die
M e H ^ s e c - ? ? ^ ^ e in einer tödtllchen Verwundoder Ertödtuna, einer Anzündung, oder sonst ei-
cuncium p'^ldrj. ner ft bösqearteten Missethat, welche nach Unseren Rechten eine schwerere, als die
wm pr«ceöemi5 oben ausgesetzte Straffe des Urphedbruchs auf sich tragete, so ist eben solch-schwe-
!U3M.PU««U«W rereaufdie begangene Uebelthat ausgemefen-ordentliche Straffe gegen den Thäter

zu
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zu verhängen, und wegen der darzu swsscnden Urphedbrechung gestalten Dingen nach
zu verschaffen. Wohingegen jenen F a l l s , wenn die aus Rache unternommene
Mißhandlung keine Todes-oder schwerere Leibsstraffe nach sich ziehete, folgsam es
hauptsächlich auf die Bestraffung der gebrochenen Urphed ankäme, da wollen/ und
ordnen W i r , daß es mit der Bestrafung so.lch - urphedbrüchiger Rachausübem
Stuffenweis eben so, wie W i r schon Hieroben §. 3. in Betreff deren urphedbrüchig
in das verwiesene Gebiet ruckkehrenden Uebelthatern geordnet haben, gehalten wer-
den solle.

§. 7. Beschwerende Umstände sind:
Erstlich : Wenn der Verwiesene mit einer sonderlichen Bosheit, oder ge>

waltthätiger Weise mit Widersctzung gegen die Abhaltende; um so mehr
Andertens: Wenn verbannte Ucbclthater rottweis mit gewaffneter Hand

in das verwiesene Land eindringeten.
Dri t tens: Wenn der Urphedbrüchige (w ie obbemeldt) neue Lasterthaten

ausgeübet hätte.
§. 8. A l s milderende Umstände hingegen sind anzusehen,
Erstlich: D a einer wegen Feindes-oder Pestgefahr notwendig durchzurei-

sen, oder sich derentwegen einstweilig in das ihme verbotene Land geflüchtet hatte.
Andertens: D a der zurückkehrende mehr aus Ein fa l t , und Unverstand,

als einer wahren Gefährde die Urphed gebrochen.
Dr i t tens : Wenn er aus erweislicher Hungersnoth sich, und die Seinige

zu nähren zuruckgekehret; oder
Viertens: Durch die benachbarte Obrigkeiten wider Willen zurückgetrieben

worden wäre.

CjnundWztgster Attikel
orimiue l«l« maje»

von dem Laster der beleidigt weltlichen Majestät/ und """'
Landesverrätberep.

I n n h a l t.
z. i . Was das Laster der beleidigten Majestät im §. F. Anzeigungen zur gesanglichen Einziehung,

erst - und höchsten Grad seye? F. <5 zur peinlichen Frag.
5 2. Dcsscn wird sich auch durch blossen Wi l len , K. 7. Besondere Fragstucke.

durch Bestrebung, und durch die Wissenschaft K. 8. Straf f deren des Lasters der Majestät, und
schulde gemacht. Hochverraths schuldigen Missethatern.

5. 3. WclchcrMalten solches Laster im ändert- §. 9. Beschwerende Umjiande
und minderen Grad begangen werde? H. »o. Milderende Umstände.

5- 4. Anzeigungen zum Nachforschen,

e,

§. 1 . ^ X i e s e s abscheuliche Lasier wird begangen, und zwar im erst und
H ) höchsten G r a d , wenn ein Unsriger Unterthan, oder Landes-

innsaß sich höchst vermessentlich beygehen liesse, unmittelbar
wider U n s , oder den gemeinen Staat mit gefährlich und feindlichen Gemüth etwas ^ ^
zu unternehmen : es beschehe sodann öffentlich, oder heimlich, mit R a t h , oder f ^ t
T h a t , mit oder ohne Ergreiffung der Waffen, von einer, oder mehreren Perso-
nen, durch Auf tuhr , Zusammenschwörung, Verrätherey, Entdeckung der Staats-
geheimnißen, oder durch Verbindung mit den Feinden, deren Beförder-uud Hulff-
leistung, Hinübertrettung zu denenselben, oder durch was immer für eine Mißhand-
lung, st gerad, und unmittelbar auf die Landesherrschaft, oder deren Fürstliches
Haus , auf den gesammten S t a a t , oder einigen Theil desselben gerichtet wäre.

Pe in l . Ger ichworb . 3 §- *- ^
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§. 2. Es wird sich aber dieses Lasters nicht nur durch die That selbst schul-
dig gemacht, sondern auch durch den Wil len einer solch-greulichen Unternehmung,

<> wenn er Rcchtsbestandig erweislich gemachct w i r d , und um so mehr, wenn dcrseibe
" in eine wirkliche Bestreb - und Zubereitung ausgebrochen i s t , ingleichm durch die
^ Wissenschaft von solch fremden Lasicrvorhaben, und höchstgefährlichen Anschlägen,
' wenn der Wissende dieselbe nicht alsogleich, und so bald es immer möglich ist, ge-

hörigen Orts angegeben, und geoffcnbaret, oder, da er gekönnt, dieselbe nicht bey
Zeiten zu verhinderen gesuchet hat.

reu §. 3. I m ändert oder minderen Grad wird dieß Laster begangen, wenn
"" die Mißhandlung zwar nicht gerad, und unmittelbar auf die Verletzung der Landes-
p°z' Herrschaft, und des Staats abgesehen ist , jedoch mittelbar, und in der Folge zu

'' Verachtung, und Abbruch der Landesfürstlichen Hoheit , und zu Verwirrung des
'̂ Staats gereichet; als da wäre eine thätige Vergreissung an Unseren wirklichen hohen
'̂ Ministem; eine vorschliche Lästerung Unser höchsten Hof -und Landesstellen; eine

schwere Beleidigung Unser Laudesfürstlichen Rachen, und c^mmiNnen in ihrer
wirklichen Amtsvcnichtung, oder in Absicht auf ihre Amtshandlung; oder da Un-
sere eigene Veamte ihre erthcilte Amts - Instruktion, besonders in wichtigen, das ge-
meine Wesen, oder Unser-Landesfürstliche Angelegenheiten betreffenden Sachen ge-
fahrlich überschreiteten, oder die ihnen anvertraute Gewal t , und Bothmäßigkeit fte-
vcmlich, und schädlich mißbraucheten; item boshafte Anmaffung Unser Landesherr-
lichen Hoheiten, und Vorrichten, als unbefugte Geldmünzung, oder Münz xrfäl-
schung, eigenmächnge Haltung eines Kerkers, oder Torquirung der Leuten, oder
gefährliche Uebersmgung der Stadtmauren, wie auch Landesftiedensbruch, Absa-
gungen , Empörung, und aufrührige Widersetzung gegen Unsere Landesfurstliche
Obrigkeiten, und was mehrers anhero einschlaget. Was aber diese erstberührte
Gattungen der Majestätvenctzung im minderen Grad anbelanget, da wird von denen
mehresten derenselben hierunten insbesondere gehandlct, und me es mit jedem dieser
Verbrechen der Bcstraffung halber zu halten seye? eigends ausgemessm werden.

§. 4 . Die Anzeigungen zum Nachforschen auf das Laster Unser be-
leidigten Majestät sind nebst den gemeinen besonders auch diese:

Erstlich: Aufrührische Reden, oder sonst der Aufruhr verdächtiges Thun,
und Lassen.

'Andertens: Bezeigte Feindschaft wider diejenige Leute, welche, und weilen
sie ihrem Herrn , und Landsfürsten getreulich, und ehrbietig dienen.

Dri t tens: Vertraulichkeit mit feindlichen Personen.
§. 5. Die Anzeigungen zur gesanglichen E inz iehung sind beyläuffig
Erstlich: Dem Fe ind , oder Aufruhrern gethaner Vorschub mit Gewehr,

Lebensmitteln, oder in anderweg.
Andertens: M i t demselben gehaltener Briefwechsel, oder sonstige corw-

sponäenx.
Dri t tens: Ungewöhnliche Zusammenkünften, und Winkelversammlungen

besonders zu nachtlicher Zeit , oder an abseitigen Orten.
Viertens: Heimliche bedenkliche Verbindungen.
Fünftens: Hitziger Ruhm des Feindes, und Verachtung des Landsfürsten.
Sechsiens: Ausgeflossen-gefährliche Bedrohungen.
Siebentens: Unverhinderte Verrätherey, wo man solche wenigstens durch

zeitliches Angeben hatte verhinderen können.
5. 6. Anzeigungen zur T o r t u r sind

o, , . ,« Erstens: Eigenhändige Urkunden, und Briefschaften, woraus die böse
Anschläge abzunehmen. '

Andertens: Gählinge Anwerbung einer Mannschaft, oder unternommene
Zusammenrottirung des Volks.

Drit tens: Von dem Feind angenommene Geschenke, und Verheissungen.
Viertens: Wenn mehrere aus denen oben §. 4 . und 5. angeführten, oder

Msttge nahe ^nnzuchten zusammentreffen, und man sich zu der Person des l ^u i -
Kens solcher Umhat wohl persehen kann.

Wobey
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Wobey überhaupt anzumerken: d a ß , obschon die wesentliche Stücke der
c r i l - V e r f ü h r u n g niemalen ausser Acht zu lassen, jedoch in diesenl so abscheuli-
chen Laster, an dessen Entdeckung dem gesammten Staat zu Abwendung allgemeinen
Unheils, und Zerrüttung ausserst gelegen ist , zu Anstrengung der Tortur keine so
gar trift ige, und unzweifentliche nächste Anzeigungen erforderlich seyen, und Wi r
demnach in diesem Laster die nöthig befindende Verhangung der scharffcn Frage ent-
gegen Personen, die des Hochverrats gar sehr verdächtig sind , der vernünftigen
Willkuhr Unser Obergerichten überlassen haben wollen; wo jedoch in solch-ausge-
nommenen Fal l nach der oben ^.rt. 2 1 . §. 4 . gemachten Anordnung das geschöpfte
Vepurtheil Uns vorhero zur höchsten Einsicht, und Beangnehmung zu überreichen ist.

§. 7. Die Fragstücke sind nach den Anzeigungen, und verdächtigen Um- intsrmßMQrk h>e-
standen, welche in dieser Missethat allerhand seyn können, schicksam einzurichten, " ^ '
um auf den wahren Grund der T h a t , und der dabey geführt-gefahrlichen Absicht
zu kommen. Zum Beyspiel können nachfolgende Fragstücke dienen. super wäicüs.

E r s t l i c h : Wegen ausgeflossen > bedenklicher Reden, Bedrohungen, oder A ^ A ssr
einiger untcrloffener Thathandlungen. lulocÄo. ex

Was er in dieser, oder jener Gelegenheit geredet, oder gethan habe? ves
Warumen, und aus was für Absicht er solche Reden, Bedrohungen, oder

Handlungen unternommen habe?
W a n n , w o , wie o f t , und in wessen Gegenwart es beschehen seye?
Wie sich von Seite der Anwesenden mit Wor ten , oder Thaten hiebey be-

zeiget worden?
W i e , und auf was A r t , von wem, und mit wessen Veywirkung die Thak

Handlung beschlossen, vorbereitet, und ausgeführet worden?
A n d e r t e n s : Wegen heimlicher Zusammenkünften zwischen Aufrührern, «65

und zusammen Verschwornen. coa
W o er zu solcher, und solcher Zeit gewesen?
Wer sich bep solcher Versammlung eingefunden? auch wie v i e l , und was

für Mitgespänne, oder Mitverschwome seyen? sind alle zu benennen.
Was bey solchen Zusammenkünften abgeredet, und gehandlet worden?
W a n n , w o , wie oft dieselbe beschehen?

. D r i t t e n s : Wegen feindlicher corrssponäen-, oder gepflogenen Umgang
mit feindlichen Personen.

0 b er mit feindlichen Personen Bekanntschaft, und Umgang gehabt?
I n wem solcher Umgang bestanden?
Ob er an solche Personen B r i e f , oder Boten abgeschicket?
Warumen?
I n wem der Briefwechsel, oder aufgegebene Posten bestanden?
Ob dieses der Br ief sepe, den er geschrieben? welcher vorzuweisen, und

vorzulesen. ... ^
Ob diese Aussage des Zeugens, oder Botens wahr sepe? worauf lyme An-

fangs die Aussage vorzulesen, und auf weiteres Laugnen der Zeug,
oder B o t persönlich vorzustellen.

0 b ihme von der feindlichen Parthey eine Schankniß zugekommen? oder
eine Verheissung beschehen? in wem solche bestanden? und aus was
Ursach, und mit was Bedingniß dieselbe gemacht worden?

W a n n , w o , wie o f t , in wessen Beyseyn, mit wessen Zuthun, und Bey-
stand solcher Umgang, und feindliche corresponäen? gepstogen, und
was hierin..falls gehandlet, und abgeredet worden? . «

V i e r t e n s : Wegen feindlicher Hülffleiftung. ^ ^ ^ ^u« K 0 N 5
0 b , und was für einen Vorschub, Hü l f f , Beförderung, oder Beystand ^

er dem Feind geleistet? „ . . ,
W a n n , w o , wie o f t , auf was A r t , und Weise, mit wessen Zuthuung/

und zu was für einem Endzweck solches beschehen?
Pein l . Gerichtsord. 3 «
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5!ö. NX vownwte. F ü n f t e n s : Wegen des gehabten Wi l l ens , und Vorsatzes, wie auch we-
k coMM. ^^ ^ Bestrebung zur Lasterhandlung ist hauptsächlich durch taugliche Fragstucke

auszuforschen:
Was eigentlich der l.«qMt. und mit wessen Veyhülf fe, auch auf was Ar t ,

und Weise, und gegen wen, dann aus was Urzach vorzunehmen gchl,
net gewesen?

Wie er sein Vorhaben auszuführen beschlossen habe?
O b , und was für eine Vorbereitung zu Bewertung des Unternehmens schon

beschehen?
Wie weit es hiemit gekommen seye? um andurch die eigentliche Beschaffen-

hei t , und Schwere des Lasterwillcns verlaßlich ausfindig machen zu
können. Belangend

<5t(). 4ut lcient'lZ. «l Scchstens: Die gehabte Wissenschaft, und Verschwcigung fremder so ge-
reuceimä cnmuü«. ^ N m Anschlägen, da ist der lnqMc auszufragen:

Was für eine, ob ganz nahe, oder entfernte Anzeigen, und Wahrneh-
mungen ihme von dem fremden Fasiervorhavcn bewusit gewesen?

O b , und was für eine Bekanntschaft, Vcrwandschaft, Umgang, und
Vertraulichkeit, Feind > oder Freundschaft zwischen ihme, und dem
Thater vorhergegangen?

Ob er etwann das Stillschweigen dem Thater vorhero schon zugesaget?
Ob er die That behindern können, und warumcn es nicht beschuhen?
Wammen er den bewußt-gefährlichen Anschlag bey Zeiten nicht entdecket

habe? und was sonst die Umstände in Sachen an Händen a>bm n:ög<u?
?aeu« crimims lXke §. 8. Was nun die Bes t ra f fung deren, so in dieses grausame Lasier vcr-
^ e r ö u e u w n ^ ' fallen, anbelanget, da setzen, und ordnen W i r , wie folget; und zwar
, m<>. t-nruln. '<;m Erstlich: Sollen die Majestätverletzer im ersten Grad Uns mit ihrem Leib,
lwc crimine ll! lum- und Leben, Haab , und Gut verfallen seyn; es solle demnach ein solcher des La-
lüm; " l l " l > ^ " ^ ^ h ^ Majestät-oder Hochoerraths schuldiger Misscthater, wclttt es ein Manns-

b i l d , lebendig geviertheilet, wenn es aber eine Weibsperson, nach vorhergeht ndcr
Zwickung mit gl^nden Zangen an den Brüsten enthauptet, und der K^pf sonach
auf einen Pfahl gestecket, und nach Beschaffenheit der beschwerend oder mildermdcn
Umständen solche Straffe entweder mit Verscharffungszusatzen vermehret, oder in
eine gemeine Todesstraffe verwandlet, allemal aber des Missethärers Haab, und
Gut nach der oben ^r t . 9. §. 4 . und 5. gegebenen Erklärung zu Unser Kammer an-
gezogen werden.

»6(1. Lamm. qm Andertens: Diejenige, welche sich dieses Lasters im ersten Grad dnrch er-
weislich gehabten W i l l e n , oder wohl gar durch geäusserte Bestreb und Vorderei-

iu^c'crimen inci- tunq , oder auch durch Wissenschaft, und Vertuschung so gestalter Anschlagen sich
«iunc: 2c äeuiyue vorschlich, und gefährlicher Weise schuldig gemacht haben, sollen mit gleicher Straf-

f e , wie die Majestätverletzer, und Landesverrather beleget; jenen Falls hingegen,
wo es an Vorsatz, und Gefährde ermanglet, nach richterlichen Ermessen gelinder
gestraffet werden. Betreffend

Itw. Illorum. qui Dri t tens: Die Majestätverletzung im minderen G r a d , da wollen W i r Uns
^ i n t e r i ^ fe ^ in Ansehen jener Verbrechen, die in diesem änderten Thelle hinnachfolgcnd bcson-
älöemut 0dnoxi08. ders abgehandlet werden, auf die daselbst eigends ausmesscnde Straffen beruften;

übrigens aber, wo nichts anderes geordnet is t , zu ordentlicher Straffe dieses Lasters,
sofern es wohlbedachtlich verübet worden, dm Schwerdschlag, und nach Schwere
der Umständen auch die Verwirkung des Vermögens hiemit ausgesetzet, und nur auf
jenen F a l l , wo gar erhebliche Milderungsumstände unterlauffen, dem richterlichen
Gutbefund an statt der Schwerd-die Verengung einer wohlgemcssenen Leibsstraffe
eingeraumet haben. Gleichwie W i r aber schon oben ^ . 2 1 . §. 4 . das Laster Unser
beleidigten Majestät, und was unmittelbar dahin einschlaget, unter die ausgenom-
mene Malefizfälle gesetzet habm, so wollen W i r auf gleiche A r t , daß, wenn nach
Unser gegenwärtigen Ausmessung auf die Majestätverletzung im minderen Grad die
Schwcrdstraffe, und Vermögenseinziehung zu verhängen stl)n würde, solcher Vor-
fall eben auch vor Kundmachung des Unheils Uns anzeiget werden solle.

§. 9. Die
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§. 9. Die beschwerende Umstände sind ungefehr
Erstens: D a Jemand Ursacher, Anfänger, und Rädelsführer zu solcher

Unthat gewesen, und andere Leute darzu verführet, und aufgewickelt hat.
Andertens: D a solche Unthat mit gewaffneter Hand unternommen; oder
Dr i t tens: Andurch groffe Verwüstung/ und Blutvergießen angerichtet; oder
Viertens: Fremde Machten zu feindlicher Ueberziehung Unserer Landen ver-

hetzet, und aufgebracht worden.
F. 1 o. K^indfrende Umstände hingegen sind
Erstlich: Grosse E i n f a l t , Unverstand, und Dummheit ohne genügsamen

der Sachen Begri f f , und ohne eigene Mitwirkung.
Andertens: D a Jemand mit Verhüllung der gefahrlichen Anschläg, und

mit Vorspieglung falscher Bewegursachen, und guter Absichten arglistiger Weise in
die Bündniß, und Rottirung eingeführet worden.

Dr i t tens: Wenn ein Lastermitgespann in rechter Zeit zu Behinderung der
That das Vorhaben, oder Bündniß entdecket hat.

ZweMdsechszigster Artikel
lscktiuue, H tumul-

von Aufrühren, und Tumulten.

I n n h a l t.
§. ,. Was durch die Aufruhr hier verstanden wer- F. 3. Wegen der Anzeigungen , und besonderen

de? Fragstücken wird sich weiter bcruffen.
5. ». Niemand solle sein zu haben vermeinendes F. 4. Straff deren, so sich m Aufruyr einlassen.

Recht durch Empörung, und gewaltsame Wi» K. 5. Beschwerende Umstände,
dersetzlichkeit suchen. §. 6. Milderende Umstände.

§. 1 . / ? ^ s ist hier nicht die Rede von einem Aufstand, oder Empörung, nic sa 6e
^ so unmittelbar auf die Landesherrschaft, oder den Staat anzie-

let ; allermajsen alle derley verdammliche Unternehmungen in das l '
kaster der beleidigten Majestät im ersten Grad einschlagen, wovon erst vorhero ge-
handlet worden. Sondern es verstehet sich dieser Artikel von einem Anstaust, und
Zusammenrottirung mehrerer Personen, welche unter allerhand Vorwand einer ver-
meintlichen Beschwerde entweder entgegen ein-oder andere ausgeschriebene Abgabe,
oder ein-oder andere politisch-oder sonstige Einrichtung, oder aber wegen einiger
von ihren Obrigkeiten, von ihren Herren, Vorstehern, Zünften :c. angeblich erlei-
dender Bedruckungen, oder unter was immer für einer Vorschützung sich eigenmäch-
tig zusammenschlagen, und das vorgegebene Unrecht'mit gewaltsamer Widersetzung
abstellen zu machen sich erfrechen, oder wohl gar aus blossen Freoelmuth um I e -
mandens Beschimpf-und Beleidigung willen sich zusammenrottiren.

§. 2. Gleichwie W i r nun einerseits Unsere getreueste Unterchanen, und Lan-
deseinwohnere wider Recht, und Billigkeit beschweren zu lassen keinerdings gemeiner
sind, und W i r nicht nur von Anbeginn Unser Regierung all und jeden Unseren hoch-
und niederen Ste l len, Obrigkeiten, und Beamten die genaueste z»»!,?. Pflege, und
damit Niemand wider Billigkeit gekränket werde, schon überhaupt nachdrucksamst
eingebunden haben, sondern W i r auch, wenn eine gegründete Beschwerde Nechtsbe-
horig an Uns gebracht w i r d , derselben sogleich gerechtest abzuhelffcn nicht entstehen
werden; so wollen W i r im Gegenspiel, und anderseits, daß wider die,emge, welche
denen Rechten, und der guten Ordnung zuwider ihre Absichten mit gewaltsamer Wldcr-
setztichtelr vermessentlich durchzudringen, und zu solchem Ende Rottirungen vor;uneh-

Z mcn
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mcn sich anmassen/ mit aller Scharffe rechtlicher Ordnung nach peinlich verfahren
werden solle.

mälck . k §. z. Die Anze igungen , und besondere Fragstücke ergeben sich aus
i ^ e Verschiedenen Beschaffenheit der Tha t / und können einigermassen nach Aehnlich-

^ ^ Umstanden aus dem nächst vorhergehenden Artikel anhero angewendet werden.
I'ceng secliticmiz elt §. 4. Die Straffe vor Aufruhr belangend, da ordnen W i r , daß, wenn
? t t ^ ' solche Empörung, und Auftauff gefahrlich, vorschlich, und boshafter Weise unter-

^ ccmk- nommen worden;
bonorum. Erstlich : Die Anfänger, Ursacher, und Rädelsführer, wie auch jene, so

mm, au^se^twn?8 in den Thätigkcitm vorzüglich Hand angeleget haben, mit dem Schwerd Hingerich-
autll'oreF, kliX, Ü: tu- ( e t ; UNd

da lunt, vel «^ pr"- Andertens: Au f jenen F a l l , da die Thathandlung nach der oben / w . 6 1 .
tun^2!wlnm"«pe. §. 3. gegebenen Anleitung in den änderten Grad der Majestätverletzung einschlage;

quorum "!,7^m "w ' Dr i t tens: Ausser deme sonst gar schwere Umstände mit - unterlauffetcn, gc-
crimen i^lX mchüa- gen die Thäter ebenfalls die Schwerdstraffe verhänget, und gestalten Dingen nach
tw 261 ^"eri8 mci- ^ ^ Einziehung ihres Vermögens, und andeml Strasszusatzrn verscharffet; oder auch
Zuö. ^3ier2itter, ü Viertens: W o es Hey einer gar bedenklich und gefahrlichcu Zusammcnrotti-
prX8^v^8 circum. rung, um das Uebel nicht weiter um sich greiffen zu lassen, alsogleich auf einer-

spieglcndes Exempel, und auf Erweckung Schreckens, und Abscheu ankäme, nach
tur: immö etiam vernünftigen Ermessen des Obergerichts gegelt die Hauptradelführer standrechtmäßig
4w ln^mmeme^p«. Zlach der oben ^ r t . 49 . vorgeschriebenen" Richtschnur fürgegangcn werden solle,
p«" mor"m 'wv2w- Dahingegen
lciit. juälciü lwarlü Fünftens: Wenn zu Minderung der That erhebliche Lindenmgsumställde
" ? ? ^ vorhanden sind, nach rechtlichen Befund des Richters der Schwerdschlag in eine

r wohl abgemessene Leibsstraffe verwandlet, und nach Gestalt der Sachen der auf-
od circumltim. wicklerische Thater aus den Erblanden, oder relpeckivö dem Halsaenchtsgczirk ab-

^ ! ^ / r ^ geschah werden kann. Endlich sind
in PHN3M carpnrz. Sechstens: D ie übrige minderschuldige Mithel f ferc, lmd M i t r o t t i r t e , wie
^ ^ 7 ^ l > " auch diejenige, so durch Unterschleiff, oder Vertuschung, oder in anderweg, somit
6w. i-'m».!,'^ con- durch Zuthat, oder Unterlassung sich mit-verfänglich gemacht haben, nach Gestalt
s t t w u m 3^vati der Sachen mehr, oder minder willkührlich zu bestraffen, und von derley aufrich-

n lisch-weiteren Zusammenlauffunter schwerester Bedrohung abzuwarnen.
23- §. .5. Beschwerende Umstände sind

E ^ l i c h : Vorläuffige heimliche Zusammenkünften, Verabredungen, und
Verbindungen.

Andertens: Wenn durch Trommelsireich, oder Sturmanschlagen, durch
ausgestreute Aufwieglungsbrieft, oder Zetteln, und dergleichen das Volk zur Aus-
ruhr angefrischt; oder

Drit tens: Sich dabey Gewehr, und Waf fen, oder tödtlicher Instrumen-
ten gebrauchet worden.

Viertens: Wenn hiebey schwere Thätigkeiten, und wohl gar gefährliche
Verwundungen, und Todschäge unterloffen; und um so mehr

Fünftens: Wenn solche Thätigkeiten an Obrigkeiten, Vorstehern, oder
anderen ansehnlichen Personen verübet, oder

Sechstens: Sonst andurch grosser Schaden verursachet worden.
§. 6. A ls l inderende Umstände hingegen sind anzusehen:
Erstlich: Wenn der Aufiauff aus unbesonnener Uebereilung, aus Leichtsin-

nigkeit, oder blossen Frevelmuth ohne Waffen, und ohne Thatigkeit beschchen.
Andertens: Wenn lver aus Ein fa l t , oder Dummheit mit der Volkmenge

nur mitgeloffen, ohne zu den erfolgten Thätigkeiten, und Schaden was beygewir-
ket zu haben.

Dr i t tens: Wenn die Auftührige auf anderer Zureden, und Abmahnung
sich bald, und willig zur Ruhe begeben, und von dem Unternehmen fteywillig abge-
standen.

Vier-
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Viertens: Wenn die Empörung an sich selbst von keiner besonderen bösen
Eigenschaft, und gefahrlichen Folgen gewesen, und entweder gar nicht ausgebro-
chen, oder ohne betrachtlichen Schaden bey Zeiten gedämpfet worden.

DreMdWzigster A M l
von Münzfälschung, und was dahin

einschlaget.

I n n h a l t.
§. i . Welchergestalten das Laster der Falschmünz. 5. 7. Straf f der falschen Münzern, ober Münz-

oder Munzverfalschung begannen werde? falschem.
§. 2. Anzeigungen zum Nachforsche», F. 8. Beschwerende Umstände,
F. 3 . z u r Gefängniß, F. 9. Milderende U mftände.
§ . 4 zur peinlichen Frage. A. i o . Uebrigens wird sich wegen Besiraffung de»
5- 5. Besondere Fragstucke in Betreff der falschen ren, so die andcrwcite Landesherrliche Vor«

Munzung, rechten, und Oamsral. Gefalle freventlich be«
5- 6. Wie auch Kipperey, Wipperey / und Aus- eintrachtigen, auf die in Sachen vorhin er»

gebung falscher, oder beschnittener Münzen. gangene Satz - und Ordnungen beruffen.

§. i . < ^ n dieses Lasier der falschen Münzung, oder Münzverfälschung .
K verfallen. " ^ ^ulterat« mo-

^ " Erstlich: Diejenige, welche ohne habender Freyheit Unsere °"3 N Ä ^
«rbländische M ü n z , auf was Weise es immer seyn mag, nachmünzen, ob gleich
solche an Schro t t , und Korn der Unsrigen gleich, und noch hältiger wäre; um so
mehr also, wenn solch - nachgemachte Münz den rechten Hal t nicht hätte, oder wohl
gar ganz falsch aus einem anderen M e t a l , als Meßing, B l e y , Zinnas, verfertiget
worden wäre. Dann

Andertens: Auch jene, welche auslandische falsche Münz machen; ferner 26«. .
Dr i t tens: Welche der guten Münz durch Beschneid-Abfeil-Abschleiff-oder

wie immer anmassende Verringerung ihre rechte Schwere, oder den übergewichtigen ^ 0 . M /m
Münzstücken das Uebergewicht auch ohne Verringerung des rechtmäßigen Gehalts A ^ « A .
benehmen. Und endlich quzv« clemu'm

Viertens: Welche falsche Münzen (sie seyen sodann den Unsrigen, oder e^z vgwrem i
auslandischen nachgemachet) wie auch jene, die beschnittene, oder auf was immer
für Ar t verringert-und verfälschte sonst gute Münzen dem Nächsten zum Nachtheil
wissentlich ausgeben.

§. 2. Zum Nachforschen auf die Falschmünzer, Wipper, Kipper, und
dergleichen entweder durch gemeine Erkundigung, oder durch Special. Inquisition hat
ein Richter Ursach, und zwar

E r s t l i c h : Wegen der falschen Münzung: ^ -!"" 2-c
Wenn einige falsch-befundene Stücke von Münzen in gemeinen Handel,

und Wandel entdecket worden;
Wenn viel neu verdächtiges Geld unter der Gemeinde, bevorab bey den

unverständigen Bauersleuten im Schwang gienge. Welchen Falls zuförderist d«
Vorerkundigung auf die eigentliche Verhältniß solcher Münz, und wer dieselbe unter
das Volk gebracht? anzustellen is t ; ansonst aber hat man mit der Special, inquiü-
twn fürzugehen, zu Beyspiel:
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Wenn bey Jemanden hauffiges, zuvor nicht gehabtes, noch mit Rechter,
worden zu haben erweisliches neues Geld angetroffen würde.

Wenn ein verdächtiger Mensch fast allenthalben mit neuem Geld auszahlet;
Wenn Jemand erkannt-falsche Münzen ausgegeben;
Oder eine sonst arme, des Münzens kündige, und erfahrne, auch derent-

wegen beschrcyte Person wäre, zu welcher man sich der That gar wohl versehen kann.
Icem, wenn Jemand verdächtigen, zur falschen Münzung tauglichen Werk-

zeug angefrimmet, und bestellet, oder sogesialte Zugehör sich angeschaffet hat.
,äö. 0^., lw moa«. A n d e r t e n s : Wegen der Wipperey, Kipperey, und wie immer beschaffe-
tX colluptionem, ^ n Geldverringerung wird sich verdachtig gemacht:

Da wer das gute Geld auswechslet, und dargegen unhaltiges unter die
Leute brächte;

Oder auch ausser der öffentlichen Auswechslung guten Geldes, beschnittene,
oder sonst verringerte Münzen an mehreren Orten ausgäbe.

Wenn dergleichen verringerte Münzen in grösserer Menge bey Jemanden
beobachtet würden; wie dann auch

Züö. c>d tlimcluieu. D r i t t e n s : Wegen der Ausgebung falscher Münzen, oder beschnittener,
tam kilX. vel 2cci- oder ^ anderweg verringerten sonst guter Geldern die Muthmassung von daher cnt-
peulwnem. stehen kann.

Wenn an mehreren Or ten, wo eben der Verdachte eingekauffet, odcr Geld,
verkehrungen gehabt, in der Losung falsche, oder beschnittene, oder sonst verrin-
gerte Münzen gefunden worden;

Wenn der Verdachtige solche falsche, oder verfälschte Münzen vorhero ge,
habt, die er nicht mehr hat , und nunmchro unter dem Volk herumgehen.

§. 3. Die Anzeigungen zur G e f ä n g n i ß betreffend: da ist zum voraus
anzumerken, daß auf solche vorkommende Muthmassungen der Richter, nxnn es
wegen der befunden-falschen, oder beschnittenen, oder sonst verringerten Münzen
seine Richtigkeit hat , und diejerwegen der rechtliche Verdacht auf Jemanden fallet,
er solchen Falls zu verläßlicher Ausfindigmachung des Thäters gewisse Leute heimlich
abordne, die mit dem Verdachten Kauff-oder andere Geldhandlungen treiben sollen.
Ergiebt sich nun durch solche Erkundigung, oder in anderweg: daß der gegen Je-
manden obwaltende Verdacht seinen guten Grund habe, so solle er solchen Falls den
Verdächtigen sogleich gefänglich anhalten. Es kann gestalten Sachen nach, beson-
ders wenn der Verdächtige ein schlechter Mensch, oder dessen Flucht zu besorgen stün-
de, auch aus denen im vorhergehenden §. ?. angeführten, oder sonst erheblichen
Anzeigungen gar wohl zu desselben gesanglichen Einziehung geschritten werden. Wo
hernach der Richter vor allen Dingen dessen H a u s , Wohnung, oder bey sich ha-
bende Sachen genau durchsuchen, ihn hierüber zur Verantwortung ziehen, und wo
es Noch , mit den vorgekommenen Zeugen entgegen stellen solle.

lmlicia 2ä toltm2Nl. §. 4 . Die Anzeigungen zu r peinl ichen Frage erwachsen, und zwar
im«. Lx nxite t ^ E r s t l i c h : Wegen der falschen Münzung:
blicat« t-ük. Wenn in des Verdachten Zimmer, H a u s , V o r h a u s , oder unter seiner

Fahrniß falsche Münzen, oder Werkzeug, oder andere zum Münzen gehsnge Sa-
chen, als Münzplatten, oder ungeprägte B lech , so der falsch gemünzten kwene
gleich sind, gefunden worden.

Wenn der Verdachte solch-falsche Münzen erweislich ausgegeben, und sei-
nen Geber nicht bekennen könnte.

Wenn derjenige, so falsches Geld ausgegeben, von seiner Handthierung
ein Munzer wäre;

Um lo mehr, wenn ein solcher, der wissentlich falsches Geld ausgegeben,
ausser seiner gewöhnlichen Handthierung , somit aus vermuthlich böser Absicht d«
Wissenschaft zu münzen sich beygeleget hätte.

A " b " 5 " 6 - Wegen der Münzverfälsch, und Verringerung:
Wenn beschnittenes Ge ld , oder Abschnittlein, oder abgefeiltes G o l d , und

Sllber m beträchtlicher Menge, oder ein zu solchem Ende eigends gewidmeter Werk-
zeug bey dem lncMten angetroffen worden;

Wenn
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Wenn wer solch-gefälschte Gelder öfters, und in namhaften Betrag ausge-
geben, ohne daß er wegen deren rechtmäßigen Uederkommung sich behörig auswei-
lcn könnte.

D r i t t e n s . Wegen der Ausgebung fasshen, oder verfälscht-guten Geldes: 3"ö. od unw». 21
Wenn der inqun.r, wie hierobcn §. 2. v^s, z. gemeldet worden, wegen 7 ^ ^ " "

der vorhin gehabt-und zur Zeit nicht mehr habend-falschen, oder beschnittenen Mün-
zcn beschweret tst, und er , wie selbe rcdlicher Weise oon ihme weggekommen? nicht
darthun mag, dargegen aber derley Münzen, unwissend oon wem, unter die Leute
gebracht worden.

Um solcher Ursach halber kann demnach der so schwer Vcinzüchtigte, jedoch
nur in jenen Fal len, wo aus das gar bös geartete Verbrechen nach Unseren Gesetz
die Todesstrafe ausgemeffcn is t , auf sein Laugnen an die scharffe Frage gcworffen
werden.

§. 5. Die besondere Fraystücse können in Betreff der falschen Münzung
bepläuffig folgendcrgcsiattm gcstellct werden. ^

Wie er die von ihme ausgegebene, oder bep ihme gefundene Münzen, Werk- t«
zeug, und sofort an sich gebracht? die benennende Geber, und die anzeigende Ucber-
konmmngsan sind deutlich, und ausführlich zu beschreiben.

Ob er nicht (da er keinen Geber anzeigen kann) das falsche Geld selbst ge-
münzet? und da er es gestehet,

Wie oft? mit was B i lon iß? wie viel Stuck? und aus was für einem
Metal er gemünzet habe?

W o er das M e t a l , oder P r a g , und anderes hergenommen?
A n welchem 0 r t solches beschchen?
M i t was Werkzeugen er gemünzet, und woher er sie genommen?
Ob es die Leute, oder der Herr des Hauses gewußt? und ob sie, oder er

einen Nutzen, oder Gewinn davon gehabt?
Von wem ers erlernet? und wie selber Heisse? auch wo er anzutreffen?
Ob er das falsche Geld ausgegeben? wie viel? wem? wo? solle den Ort

benennen.
W a s er darumen gekauffet?
Ob er keine Helffer gehabt? solle sie beschreiben von Person, Länge, Ge-

stalt, Kleider, und was sonst derselben T h u n , und Lassen sepe? 5 ^ 0 , 6 „ u -
§. 6. Und auf fast gleiche A r t können auch die Fragstücke auf jene, so die qü« kni/int». «ut

Münz beschneiden, oder in anderweg verfalschen, oder solch-böse Münzen ausgege- A L ^ A A ^
ben, gefasset werden. i^näem p«n« in

§. 7. Nach erhoben-rechtlichen Beweis, oder Bekanntniß des Thäters ist «äu l t«^^ , man«,
die Bestraffung folgendermasscn vorzunehmen. Und zwar ^ w u u m u r : ^ m .

Erstlich: S ind diejenige, welche Unsere crbländische Münzen nachschlagen, im«, ramm , <,m
ohne Rücksicht aufderenselben innerlichen besseroder schlechteren H a l t , samt ihren
Gehülffen, so sich zur falschen Münzung wissentlich, und fteywillig gebrauchen las-
sen, als Beleidiger Unser Majestät Uns mit Leib, Leben, Haab , und Gut heim-
gefallen. W i r ordnen demnach, daß solche Missethäter mit dem Feuer vom Leben
zum Tod hingerichtet, und nach Beschaffenheit der beschwerend - oder linderenden
Umständen solche Straffe mit Zusätzen verscharffet, oder die Thätere vorhero ent-
Häupter, und hernach verbrennet, allemal aber chr ganzes Vermögen zu Unser Kam
w i W i

, h c h ,
wer eingezogen werden solle. Dahingegen wollen W i r s,mu'> Konsum

A ä s c h Mü fälschlich äAndertens: Auf diejenige, welche ausländische Münzen fälschlich prägen,
und auf ihre zu solcher Münzung mitwirkende Helffer die Schwerdstraffe mit hernach- ^ n « tmm« ml
gehender Verbrennung ihres Körpers, anbey die Verwirkung ihres Vermögens;" "
jemn Falls aber, wmn von solch ausländisch falscher Münz noch nichts ausgege

Benehnlung des Uebergewlchts,
rung der guten Münz , und derselben Wled^rausgebung dem gemeinen Wesen nam-
hastctl Schaden und Nachthell zugezogen haben; ingleichen v.'^.u ""«qu« 6«.

P e m l . G e r l ^ t s o r b . A a V m -
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4w. kt ü . <M kgi. Viertens: Gegen diejenige, die mit Unseren, oder ftemden Präg gezeich-
km, vol accisam ^^^ falsche, oder auch beschnittene, und sonst verfälschte Münzen gefährlich, und
^ « l ^ Z ^ wissentlich ausgeben, zu verhangen kommet. Gleichwie aber
Mcieuäi lunt: Fünftens: I n den letzteren 3. Fallen bep vorkommend - bejHwerenden Um-
^5t?men^'"v2n' standen erstqeordnetermassen die Schwerdstraffe zu verhangen, auch nach Gestalt der
leg. vel mlN33Nte8 Sachen mit Zusätzen zu verfcharffen ist , so kann selbe im Gegenspiel bcy eintreffend.

l ä l m Ulli- milderenden Umstanden nach vernünftig richterlichen Ermessen geminderet, und in
ü H 5 eine wohl gemessene Leibssirasse verändert werden. Deme W i r

Sechstens: Hicmit gesetzgebig beygerucket haben wol len, daß, wenn Ie-
l u n ä ^ u e m Ä wand wissentlich zum falschen Münzen, oder Münzverfälschung sein H a u s , oder
imu,aeli22äuiter«n. Grund herleihete, und solches darinnen ;u thun gestattete, der Eigcnthumcr, wenn
6 monetX äomini ^ ^uch unentgeltlich geschehen wäre, und er in anderweg an solcher Missethat keinen

" m m ^ r w " ' Antheil genommen hätte, Uns andurch dasselbe verwirket haben solle,
vmclicilnäi §. 8. B e O w e r e n d e Umstände sind:

^ " l " die Thäter das falsche Münzen, oder die Münzfälschung, oder auch
die Ausgebung der falschen, oder gefälschten Münzen eine lange Zeit getrieben,

omnez cuüe Wenn solche Münz im Schrot t , und Korn gar ring bestellet gewesen;
A ^ « I vel^müm Und andurch viele betrogen, und in dem gemeinen Wesen grosse Verwir-
expem'X repsod« rung, und Schaden angerichtet worden.
monet« species. c ^ ^ ^ Jemand mit der falschen, oder gefälschten Münz einen eigenen Han-

del gemacht, solche aufgewechslet, mit Fleiß an sich gebracht, und wiederum dem
Nächsten zum Nachtheil gefährlich ausgegeben.

Wenn der Ausgeber mit den falschen Münzern , oder Münzfälschern Ge-
sellschaft , und gefährliche Einverständniß gehabt.

lemeut«. §. 9. M i lde rende Umstände hingegen sind, und wird auch die Straffe
nach der Gattung des Verbrechens in etwas geringeret.

Wenn der Uebelthäter das Münzen, und so auch die übrige Münzbetrüge-
reyen erst versuchet;

Da wer keine gangbare M ü n z , sondern nur Denkpfennige gepräget, oder
Abdruck von alten Münzen zur Gedächtniß, und Aufbchaltung nachgemachet: wo-
bcy auf die etwann unterlauffende Gefährde, oder hieraus entstehen mögende böse
Folgen zu sehen, und hiernach die willkührige Bestraffung abzumessen ist.

D a Jemand dem übergewichtigen Geld nur das Uebergewicht ohne Verrin-
gerung des rechtmäßigen Gehalts benimmet.

Wenn er des falschen, oder beschnittenen Geldes noch wenig, oder gar nichts
unter die Leute kommen lassen, und also nicht viel geschadet hätte.

D a einer wissentlich das falsche Geld von darumen wieder ausgäbe, weilen
er von anderen hiemit betrogen worden, und also andurch sich schadlos zu machen
gesuchet.

D a einer das falsche Geld nicht gekennet, und solches ohne Gefährde für
gut ausgegeben hatte; welchen F a l l s , wenn blosser I r r t h u m , und keine Schuld
unterlauffet, auch keine Straffe statt haben kann.

re!iqu28 rs- §. ! 0 . Was übrigens die Bestraffung derenjenigen, welche Unsere ander-
plovemu'um weite Landesherrliche Hoheiten, und Landesgefälle gefährlicher Weise zu verkürzen
i ä k . sich anmassen, anbelanget, da sind bereits von Unseren löblichsten Vorfahren, und

A m w « ^ e o M ? " """ " " 6 selbst dieserwegen die gemeßenste Satz, und Ordnungen: wie es damit zu
Uous, Public«. ' halten, und was für Straffen gegen die freventlich, und boshafte Uebcrtrettere be-

wandten Umstanden nach zu verhängen seyen, von Zeit zu Zeit ergangen, und öffent-
lich kund gemachet worden; bey deren zielgebigen Ausmessung W i r es dermalen,
und in so lang, als W i r nicht in ein-oder anderer Gattung solch Unserer Landes-
gefällen eine andergestalte Vorkehrung zu treffen befinden werden, allerdings bewen-
den lassen.

Vier-
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ViermdWzigstcr Artikel
von hmterllsttg - und unehrbarer Dtenstwerbuna. lcu <je.lU5. (IM NO

cle
crinline

I n n h a l t.
F. i . Wie dieß Verbrechen begangen werde? F. g. Ausmessung der Straffe über dieß Verbrc-
5. «. Worauf in Betreff der Anzeigungen, und chcn.

Fragstücken der Bedacht zu nehmen? F. 4. Beschwerende Umstände,
H. Z. Linderende Umstände.

§. 1 . ^ ^ i e ß Verbrechen des unziemlich - und unehrbaren Werdens um in
^ ) öffentliche Ehrenstellcn, Dienst, und Aemter wird begangen, "l

wenn Jemand durch unerlaubte M i t t e l , als durch gegeben-oder
versprochenes Ge ld , oder sonst mit bösen Ranken, L is t , und Betrug solch-öffent-
liche Aemter sich zuwege« gebracht.

§. 2. Die besondere Anzeigungen sowohl in diesem, als den nächstfol- Z"6 circa
genden Verbrechen ergeben sich theils aus der Tyat selbst, theils aus denen dabey A ^
eintreffend-unterschiedlichen Umstanden; wornach auch die Fragstücke einzurichten,
und hiebep allemal auf die Rathgebere, Mithelffere, auf die bey dem Unternehmen
geführt-gefährliche Absicht, dann auf den hieraus entiprungenen Schaden, und
Nachtheil der Bedacht zu nehmen ist.

§. 3. D a nun wer vorschlich-und gefahrlicher Weise auf erstbemeldt-unzu-
läßige Ar t m eine W u r d e , Dienst, oder Amt eingeschlichen, oder sich eingedrun-
gen hat, solle er desselben entsetzet, und nach Gestalt der Sachen noch besonders an
Ge ld , oder Leib gestraffet, auch nach Schwere der Umständen zu anderen öffentli-
chen Diensten unfähig erkläret wervcn. Wie dann auch diejenige, so mit Vorsatz,
und Gefährde hierzu beygewirket, oder Uns wissentlich solche Leute in Vorschlag zu
bringen, und hierauf einzmathen sich anmassen, mit gleicher Straffe zu belegen sind;
wider )cne aber, die sich durch Ge ld , und Gaben hierzu behandlen lassen, auf A r t ,
und Weise, wie W i r in gleich folgenden Artikeln anordnen, zu verfahren sepn wird.

5. 4 . Beschwerende Umstände sind: cjrcumlt,°tw
Erstlich: Wenn durch solch-gespielte Ranke wohl verdient-und würdigere 5"V"ue«.

Leute vcrdrungen; oder
Andertcns: Durch des unehrbaren Dienstwerbers Unfähigkeit die Amtsver-

richtung empfindlich benachtheiliget; oder
Dr i t tens: Anderen Personen dadurch grosscr Schaden zugezogen worden.
Viertens: Wenn er sich hernach m solcher Bedienstung unredlich verhal-

ten hat :
§. 5. L-inderende Umstände sind: l«i»te«>
Erstlich: Wenn der Dicnstwerber zu solcher Bedienstung die erforderliche

Fähigkeit besitzet;
Andertens: Wenn keine Bestechung durch G a b , oder Versprechen hiebey

unterloffcn;
Drittens: Wenn er hernach den Dienst ohne alle Gefährde/ und getreulich

verwaltet hat.

Peinl. Verichtsord. Aa » Fünft
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VnfmdWztgster Artikel
crimine

von Bestechung der Richtern, und
« Amspersonen.

vel nmnera turpiter

I n n h a l t.
F ,. Die Bestechung der Richtern, und Annsper- §. 3. Deren, die sich beuchen lassen,

sonen erstrecket sich nichr nur auf die Besteche« §. 4. Dann deren Aestecheren,
ne, sondern auch auf dle Bestechende, und de* 5. 5. Wie auch deren darzu beywirkenden D m
ren Hülfflelster. sonen.

5. 2. Straffe dieses Verbrechens, und zwar §. 6. Beschwerende Umstände,
§. 7. Mildcrcnde Umstände.

Noc. "'mei. nun nm- §. 1. 4 ^ nter der Bestechung der Richtern, und Amtspersonen werden so
60 ,'uä'ce«. K s)M. > « wohl die Richtere, und Beamten selbst, welche sich in Rechts

7^^^!3" lss l i j s Rch
h ch, ch

und Amtssachm bestechen lassen, als auch diejenige, so den Rlch-
. ter , und die Amtspersonen bestechen, nicht minder jene, so zur Bestechung Vor-

schub, und Bepstand leisten, oder wie immer der That wissentlich, und gefährlich
m erpv " c " " k 6'sich tei lhaft ig machen, einbegriffen.
rl<,j,c.niwr pcrna iu §. 2. Und zumalen die Geb'UNd Annehmung von Geschenken in Rechts,

" " v M e " o . und Amtssachen von Seite der Anbietenden eine boshafte Ver führung, dargegen
6 yM«m von Seite der Annehmenden eine treulose Eigennützigkeit mit sich führet, und über-

haupt solch-unerlaubte Bestechung eine Urquelle ist von Ungerechtigkeiten, Parthcy-
lichkeiten, und Amtsbeuntreuungen, so wollen W i r , um solchen M i x . w i d r i g e n ,
und treubrüchigen Handlungen kräftig vorzubiegen, auf diejenige, so sich hiermn,
falls vorschlich vergehen, nachstehende Straffen ausgesetzet haben; und zwar

iuäicez. k §. 3. Zufördenst sollen die Richter, und Beamte, welche in ihren Amts-
i6 f sich s c h lss ch chi . § 3 f s t s ch, , ch h

l>öici»i<:z,qui6om8 fachen von den Partheyen etwas sich versprechen lassen, oder auch vor oder nach
Geschäft, oder Rechtsstreit unter was immer für einem T i t e l , und

wie es immer mit einem Vorwand bedecket werden möchte, durch sich selbst, oder
durch die ihrige eine Schankung annehmen, und solchergestalt wider ihre aufyabcnde
Cydesvfiicht die Gerechtigkeit um Gewinn gleichsam zu verkauffen sich untcrstchcn,
viermal so v ie l , als sie bekommen, oder dreymal so v ie l , als ihnen versprochen
worden, zur Straffe verwirket haben, anbey ihres Dimstes entsetzet, zu Unseren
andcrweiten Diensten unfähig erkläret, und nach Schwere der Umständen mit Stadt-
oder Landesverweisung, oder wohl gar am Leben gestraffet werden. Dahingegen solle

Nec non contra cor- §. 4 . Die Parthey, so freywil l ig, und ohne Zunöthigung ein dergleichen
lumpentes: Versprechen, oder Schankung durch sich, oder auch andere gemachet, nebst Vcr-

Wirkung des Versprochenen, und Verlusiigung des Gegebenen, wenn es eine Gna-
densach, oder Dienst betrifft, solcher Gnad , oder Dienstes entsetzet, und für das
Künftige für unfähig darzu erkläret, in Rechtssachen aber solche für vcrlohren gehal-
ten , und das Recht nach Gestalt der Sachen dem Gegentheil, oder Unserem l^lco
zugefallen seyn; und nebst deme nach Bewandniß der Umstanden noch besonders mit
willkührigcr Straffe beleget werden. Und endlich

§' 5 sol len die Rechtsfteunde, Sachwalter, und Unterhändler, die sich
darzu gebrauchen lassen, gestalten Dingen nach des Landes verwiesen, oder von dem
Ort ihres Verbrechens abgeschaffet, oder sonst mit einer willkührig - mipsindlichm
Straffe angesehen; jene aber, welche bey ihren Partheycn vorgeben, als ob sie zum
Betrieb ihrer Sachen Geschenke hatten abreichen müßen, ohne daß solche gegeben,
wohl aber von ihnen in ihren eigenen Säckel gestecket worden, als boshaftc cuwm-
nwuen und Diebe gesiraffet werden.

§. 6. B e -
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§. 6. Beschwerende Umstände sind:
Erstlich: Wenn ein Richter aus Gewinn, oder sonst einem Dritten zu Ge-

fallen in peinlichen Sachen Jemanden unschuldig verurtheilet, oder den Schuldigen
losgesprochen.

Andertens: Wenn das Geschäfft/ welcherwegen die Untreue begangen wor,
den, von grosscr Wichtigkeit ist ;

Dr i t tens: Wenn durch das gewittnsichtig > und untreue Verfahren eines
Richters, oder.Beamtens, und der Mitgehulffen Jemanden ein unwieoubringlich-
grosser Schaden zugefüget worden; oder

Viertens: Wenn sonst grosse Verwirrung, und Nachtheil dadurch in der
Gemeinde entstanden; oder

Fünftens: Wenn ein Richter, oder Beamter solch-ungerechte r ü c k e n
schon lange Zeit gespielet hat.

§. 7^ A ls l inderende Umstände hingegen sind anzusehen:
Erstlich: Wenn die von Seite des Richters, oder der Parthey angesonnene

Bestechung nicht zur Wirklichkeit gekommen; oder
Andertcns: Wenn auf die beschehene Bestechung kein Schaden, und Nach-

theil erfolget ist.
Dr i t tens : Wenn das Gegebene, oder Geschenkte in wenigen Getränk,

oder Eßwaaren, oder sonst in einer Kleinigkeit bestanden.
Viertens: Wenn nicht in Absicht auf die schwebende Rechtssache, sondern

aus einer erweislich-anderen Ursach was gegeben, oder geschenket worden.
Fünftens: Wenn die Schankniß zwischen Bluts-oder anderen Befteundten

unterloffkN, und sonst kein Beweis vorhanden ist, daß das Versprechen, oder die
Gab wegen des fürwaltenden Rechtsstreits, oder Amtsgejchäffts geschehen scye: in
welch-letzteren 3. Fä l len , wenn keine Gefährde, und böse Einverständniß unter-
loffttt, auch keine Straffe Platz greiffen kann,

Sechsundsechszigster A M l
von Verrathung der Raths» und

Amtsgehetmnißen.

I n n h a l t.
F. i . Von wem, und welchergestalten dieß Ver- F. 3. Wie auch deren, die solche Geheimnißen mit

brechen begangen werde ? List, und Gefährde ausforschen, und heraus-
F. «. Straffe deren, so dle Raths«und Amtsge- locken.

heimnißen ver ra ten ; §. 4- Beschwerende Umstände,
H. S. Linberende Umstände.

§. i . i T X i c ß Verbrechens wird sich von jenen schuldig gemacht, die zu ih-
H ) rem Amt mit Eydesvfiicht, ftlgsam zu Geheimhaltung der

Amtssachen verbunden sind, als Unsere Räthe, und Beamte,
Rathsglieder, Gerichtsbeysitzer, S tad t -und Gerichtsschreiber, und derley Perso-
nen, wie auch andere gelchworne Leute, wenn sie sich unterfangen würden, wider
ihren gethanen Eyd die Raths-oder Amtsgeheimnißen zu ostenbarm, unpublicitte
3eugnißen, Ur thei le , und andere wichtige Sachen, durch deren Veroffenbarung
entweder U n s , oder dem A m t , oder einer, oder der anderen Parthep etwas könnte

A a z sescha-

65.
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geschadet werden, auszuschwätzen, oder kundbar zu machen, oder vermittelst solch,
wissender Geheimnißen R a t h , und Belehrung zu geben, oder solches dem Gegen-
theil zu entdecken.

p«°2 m § . 2 . Gegen derley pflichtwidrig handlcnde Personen solle nebst der schul-
q pmp2l2m. t>iam Genugthuung für allen durch ihre Veroffenbarung verursachten Schaden,

wenn solche Mißhandlung nach Gestalt deren darzu stossenden Umstanden in ein an-
deres schweres Verbrechen, zum Beysviel: in einen vorschlichen Meinepd, Landes-
verrätherey, und sofort ausartete, die auf solch > letzteres Verbrechen ausgesetzte
Todesstrafe verhanget; bey vorkommend - milderenden Umstanden aber mit einer
willkührigen Straf fe, und zwar ansehnlicher Personen mit Arrest, Geldstraffe, und
dergleichen; geringere Personen hingegen mit Landesverweisung, oder Abschaffung,
und gemessener Leibsstraffe abgebüffet werden.

Item Hin Mo,, qui §. I . Und gleichwie auch der Rechtsfreunden, Sachwaltern, und all-jener,
^ ^ " ^ die Rechtsangelegenheiten, und andere Geschafften zu besorgen haben, ihre Pflicht

mit sich bringet, daß sie von Auskundschaftung deren im Rath abgelegten Stim-
men, und anderen Raths-und Amtsgeheimnißen sich enthalten, sonderlich der Ra-
then, und nachgesetzten Gcrichtsbeamten privat-Gunst für ein-oder andere Parthey
zu gewinnen nicht trachten, am allerwenigsten aber durch G a b , Verheissungen, und
andere verbotene Wege was geheimes auszuforschen sich unterstehen, noch auch durch
sich, oder andere den Anlaß, Hü l f f , R a t h , oder That in etnigerley Weise dar-
zu geben sollen, so ordnen W i r , daß dergleichen gefahrliche ^voc^een , und Sach-
wal ter , welche solch-ihren Pflichten boshaft zuwiderhandlen, nicht allein ihres
Amts entsetzet, und zu anderen Diensten für unfähig erkläret, sondern auch wenn
beschwerende Umstände unterlauffen, mit vorbemeldten Straffen gleich denen, so das
Geheimniß verrathen, beleget werden sollen.

H ^ Beschwerende Umstände sind:
Erstlich: Wenn die Entdeckung des Geheimnißes zu Unseren, oder des

Staats Nachtheil gereichete, oder sonst von grosser Wichtigkeit wäre; oder
Andertens: Wenn den Feinden hievon Nachricht gegeben worden; oder

auch
Drit tens: Sonst aus dessen Veroffenbarung privat-Personen grosser Scha-

den erwachsen wäre.
Viertens: Wenn sich Jemand zu Verrathung des Geheimnißes durch Geld

bestechen lassen. ^ p /
Fünftens: Wenn solche Untreu durch lange Zeit getrieben worden.

lemente». §. 5. Mi lderende Umstände hingegen sind:
Erstlich: Wenn die voreilige Entdeckung der Raths-oder Amtssachen von

keiner besonderen Wichtigkeit gewesen;
Andertens: Wenn dadurch Niemanden ein Schaden, und Nachtheil zuge<

zogen worden.
Drit tens: Wenn solche Offenbarung nicht vorschlich, und aus böser Ab-

sicht, sondern vielmehr aus Einfa l t / Unvorsichtigkeit/ und unüberlegter Schwätz-
hafttgklt beschehen. ^ « ,

Sieben-
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SiebenmdWzigsier Atttkel
von Richtern/ und Beamten, so sich ihres Amts zur Räch/

oder Gelderpressung mißbrauchen.

«e-
I n n h a l t.

§. i . Von Beschaffenheit dieses Verbrechens, F. 3. Beschwerende Umstände,
5. 2. Und desselben Bestraffung. 5. 4 . Linderende Umstände.

§. 1 . / A s ist bereits oben ärt. 64. geordnet/ daß die Richters, und Be- noc pubiicum
UZ^ amten ihren treuen Pflichten gemäß in ihren Amtshandlungen w i
^ immerhin reine Hand zu halten, und von Annehmung der Ge-

schenken, wenn solche auch freywillig zu ihrer Bestechung ihnen angeboten worden,
sich bey schwerer Bestraffung zu enthalten schuldig seyen; um so unverantwortlicher
ist also derenjenigen Vermeffenheit, die sich ihres Amtsgewalt widerrechtlich, und
boshaft mißbrauchen, um entweder durch eingejagte Furcht Geld, oder was an-
deres von Jemanden zu erpressen, oder wohl gar gegen Jemanden Rache auszuüben.

§. 2. Dergleichen ungerechte, und Pflichtvergessene Richter, und Beamten
sollen nebst Zurückstellung des Abgedrungenen, und nebst ihrer Dienstentsetz > und
unfähig-Erklärung zu weiteren Diensten nach Gestalt der Sachen am G u t , Leib,
oder Leben gestraffet werden.

§. 3. Beschwerende Umstände sind:
Erstlich: Wenn eine starke Vergewältigung dabey unterloffen; oder
Andertens: Die Achringlichkeit mit besonderen Frevelmuth, Verwegenheit,

und Aergerniß verübet worden.
Dri t tens: Wenn dem Bedrungenen grosser Schaden und Nachtheil dadurch

beschehen.
§. 4 . L^inderende Umstände hingegen sind:
Erstens: Wenn es keine ernstliche Judringung, sondern nur eine verstellte

Bedrohung gewesen, somit mehr in leeren Wor ten , als einer Thathandlung be-
standen. ^ . ^

Andertens: Wenn das ernstliche Drohen ohne Folge, und Wirkung ge-
blieben.

«cht<
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6«.
cle

Artikel
^ ?l-ivat-Personen, so um Femanden was abzunöthigen,
sich fälschlich für eine Amtsperson ausgeben, oder zu

solchem Ende sonst was falsches vorwenden.

I n n h a l t.
K. «. Ein gleiches Verbrechen ist auch, wenn durch 5. 2. St raf f deren , welche solchergestaltcn was

z'rivilt - Personen unter dem Vorwand eim'r abnöchlgen.
gerichtlichen Gewalt Furcht eingejagt, und F. 3. Veschwcrungs > und LinderunFumstande.
was atgcschrecket wird.

lloc cnmen iucurri- §. I . (Aas t eine gleiche Vewandniß hat es mit pr iva t . Leuten / die sich
tur. ü plivata per- ^ v fälschlich für Gerichts - oder Amtspersonen ausgeben, oder Wacht,
k^X potett2t??lü" und Gerichtsdienere, oder einen gerichtlichen Bcf th l bey Han-
63m tertia metum den zu haben vorschützen, oder was immer für eines dergleichen erdichtet-boshaft'N
!"r" .^ ' ^ ^"^ " Vorwandes sich bedienen, um solchergestalten Furch t , und Schrcckcn bcy Jeman-

den zu erwecken, und ihme andurch ein S t r a f g e l d , eine angebliche Schuldsorde-
rung , oder die Schulderlassung, oder was immer ansonsten abzunöthigen.

concussonun §. 2. Wer solchergestalten unter was immer für falsch erdichteten Angeben
xnvatmum. vorschlich, und gefährlicher Weise Jemanden etwas abdringet, und abnöthigct,

solle nicht nur das Abgedrungene wiederzukehren schuldig, und seiner etwann haben-
den Rechtsfordernng verlustiget seyn, sondern auch nach Bewandniß der Umstanden
mit gleicher S t ra f fe , wie im nächstvorhergehenden Artikel geordnet i s t , beleget
werden.

yuoaä ciscumtkn. §. Z. Die Beschtverungs- und kinderungs - Umstände sind eitligermassm aus
lenieme» ̂ k"remi? bkttt vorhergehenden Artikel anhero anzuwenden.
lia.

NeumndWzigßtt Artikel
von Untreue der Rechtsfreunden, und Sachwaltern / so

zu Schaden ihrer Parthey handeln.

69.

I n n h a l t.
5. 1. Welcherflestalten die Rechtsfreunde, und 5. 3. Beschwerende Umstände.

Sachwaltere m d eß Verbrechen verfallen? K. 4. Lmdrrende Umstände.
5. ». Swaff derenfelben Treulosigkeit.

enn ein Rechtsfreund, oder Sachwalter seinem E y d , und Psstch-
«rurum m e" can- <!«^> ten zuwider treuloser Weise die Heimlichkeiten seiner Parchcy
lullt, n prcxiltä «u- der Gegenparthey verrathet, der letzteren hetmiichcn Räch zu
^ / u v 7 m ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ " " Parthey ertheilet, oder wohl gar in Verfassung der Satzschrlscen

du Rechrsbehelffe seiner Panhey zu Gunst des Gegenthells gestissentllck, uno ge-
fährlicher
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fährlichcr Weise hindann läßt, begehet er andurch gegen den, der sich seiner Treue,
und Ehrlichkeit anvertrauet hat, eine schandliche Verrätherey.

§. 2. Gegen einen solchcn Vcrrathcr solle nebst der schuldigen Schadenscr-
setzung nach Schwere des Verbrechens mit der Lebensstraffe, bey sich äusserend mit-
dcrcnden Umstanden aber willkührig mit Arrest, Landesverweis-oder Abschaffung,
und empfindlicher Leibssiraffe verfahren werden.

§. 3. Beschwerende Umstände sind:
Erstens: Wenn die Verkürzung der Parthey vorschlich, und besonders hin-

terlisiig eingeleitet; oder
Andertens: Wenn die Sache wichtig, und der Parthey durch solch-bos-

hafte Handlung groffer Schaden verursachet worden.
Drittens: Wenn der ^civocat, oder Sachwalter solcher Treulosigkeit sich

gegen mehrere Parthcycn gebrauchet hat.
§. 4 . Aindcrende Umstände hingegen sind:
Erstens: Wenn die Parthengeheinmiß nicht so wichtig.
Andertens: Wenn derselben Ausschwätzung, oder die Auslassung der

Rcchtsbehelffen nicht vorschlich beschehen.
Drittens: Wcnn M n Schaden daraus entstanden.

Sicbenzigster Artikel ^
von jenen, du ?r iva t , oder eigenmachttge Gefangntßen

halten.

I n n h a l t.
5. i . Straff deren, so unbefugter Weis Jemanden terliche Einsperrung der Kindern / und Dienst-

gefangen zu halten sich anmasscn. boten einbegriffen wird.
l ,. Worunter jedoch weder die Handvestmachung §. 3. Beschwerende Umstände deren / so dle Leute

kündbarer Uebelthätcr / weder die hausvä- gefangen nehmen. ̂
§. 4. Milderende Umstände.

§. 1. ^ H . e r sich erfrechet Jemanden widerrechtlich gefangen zu nehmen,
^ / ? H und solchergestalten durch eigenmächtige Ausübung eines Ge-

fängmßrechts in Unsere Landesherrliche Hoheit einzugreiffen,
der solle als ein Verletzer Unser Majestät nach Schwere der Umständen das Leben
virwirket haben; wo aber keine gar schwere Umstände unterlauffeten, am Geld,
oder Lcib willkührig gesiraffet werden.

§. 2. Worunter aber keinerdings zu verstehen ist, wenn mssentllche Mlsse-
thäter von Jemanden, um selbe unverlängt an die Behörde abzulieferen, handfest

sig Züchtigung halber seine
auf eine kurze Zeit einsperret. .̂ . ^ . ^ « ^ e n

§. 3. Beschwerende Umstände deren, so dle Leute gefangen nehmen,
Erstlich: Wenn die Gefangennehmung mit besonderer Vermessenheit, und

Verachtung Unserer Gesetzen vorgenommen worden.
Andertens: Wenn die Einkerkerung mit vielen Ungemach des Gefangenen

längers angehalten; oder
Peml . Genchtsorb. B b
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Drit tens: Demselben grosser Schimpf, Schaden, und Nachtheil dadurch
zugestanden.

Viertens: Wenn sich angemasset worden, eine Inquisition abzuführen, oder
wohl gar den Gefangenen mit Marter anzugreiffen.

.lenienkI. §. 4 . L.inderende Umstände hingegen sind:
Erstlich: S o wer Jemanden nur auf eine kurze Zeit gesanglich angehalten,

und hierauf gleich wiederum frey entlassen hat.
Andertens: Wenn von Seite des Gefangenen eine grosse Beleidigungsur-

sach, und boshafte Handlung darzu Anlaß gegeben, oder sonst eine erhebliche Ent-
schuldigung beygebracht werden kann.

Drittens: Wenn wer ohne eine förmliche Gefangennehmung Jemanden nur
schlechterdings an seiner weiteren Fort re is , wiewohlen unbi l l ig, behinderet hatte.

äe
EtnunWenzigster Atttlel

publica»
6lü^>«°m«^ von denen, so aus der Gefängnis brechen, nebst ihren

Hülffleistern.

I n n h a l t.
§. i . Die Ausbrech-und Entlauffung der Gefan-

genen beschiehet entweder von ihnen al lein,
oder mit anderer Beyhülff.

§. «. Wenn Vermuthung obhanden, daß der Ge«
fangenwarter, oder die Wachtere selbst darzu
verhülfflich gewesen, sind selbe mit aller Scharf-
fe zu inqmnren.

5. Z. Straff deren, so aus der Gefängniß brechen,
oder sonst fluchtig werden; bann

§. 4. Der Gefangenwartern , und Wächtern,
so dle Gefangene auslassen, oder zu ihrer
Entwetchung bepwirken; me auch

§. 5. Dritter Personell, so zu Ausbrech - oder
Fluchtnehmung Vorschub leisten; und endlichen

F. 6. Der Obrigkeit, wenn selbe den Thater ge-
fährlich entlausscn liesse.

F. 7. Beschwerende Umstände,
5. 8. Linderende Umstände.

«rcerum,
L captivorum

vei lolo eorum fa-
Ü6, vel, 2chumentü»

üuäum, vei upo, öl
2ux»liö aliorum, vel
ipüu8

carcerum
tm.
Cu
ex
<;
«le plZeUlta opera,
luspeüi reöäuntur,
k rißorole inauiren
«li lunt.

§. 1 . ^ ^ i e Ausbrechuug aus der Gefängniß, und Eisen, oder sonstige
H ) Entlauffung der Uebelthätern beschiehet entweder von dem Ge-

fangenen al le in, oder mit Beystand, und Zuthuung der Ge-
fangenwartern, und Wächtern, oder mit Hül f f dritter Personen, oder wohl gar
mit Wissen, und Zuthat der Obrigkeit.

§. 2. Gleichwie aber die Ausbrech und Entstehung der Gefangenen mehr-
faltig aus Fahrläßigkeit, oder wohl gar aus geflissentlich-und gefährlicher Bcy-
wirkung der Gerichtsdienern, und Wächtern herrühret, so kann auch bey vorkom-
mend erheblichen Anzeigungen gar wohl vermuthet werden, daß solche Auslassung,
oder Flucht mit ihrem Wissen, und Willen vorschlich beschchen seye;

Wenn nämlichen ein solcher Gerichtsdicner mit dem Gefangenen absonder-
liche Gemeinschaft gehabt, und sie miteinander gute Freunde gewesen;

Oder wenn er einem Gefangenen mehrere Freyheit, als anderen zugelassen,
oder auch sich öfter mit dem Gefangenen übertrunkm;

Absonderlech aber, wenn zu beweisen wäre, daß er Geschenke, oder Geld
von ihme angenommen.

Auf welche, und dergleichen Anzeigungen der Gerichtsdiener, oder Wach'
ter , dafern er nicht genügsame Ursachen seiner Entschuldigung vorzubringen vermag,
und der Entlossene sonst das Leben verwirket hätte, im Fal l er nicht gütlich beken-
net, auch mit der peinlichen Frage angegriffen werden kann.

Wie
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Wie dann solchen Falls auf den beinzüchtigten Gerichtsdiener/ oder Wäch-
ter die Fragst ücke imtcr andren sonderheitlich dahin zu stellen sind: was ihn hierzu
bewogen? was er für Echot.tung, odcr Veryeiffung empsangcn? wer sonst hierumen
gewußt/ und darzu geholffm habe? und dergleichen.

§. 3. Die aus der GefanMß brechen, oder sich derselben, wie auch der r » n ,
Eisen entkdlgen, wenn sie wiederum bettelten werden, sollen nach Gestalt der S a - ellr2H
chen mit Verdopplung der veldkmen Ecld-rder Lelbssiraffe, wenn nur letztere über
10. Jahre sich mcht erstrecket, gebüsiet, auch nach Schwere der Umstanden am Le-
ben gesiraffet werden.

§. 4 . Wenn ein Gefängnißverwahrer, oder Wächter einen Thäter bosha-
tig durchhilfft, so ist derselbe nach Gestalt des Entwichenen Verbrechens, da solches
eine Leibs >- oder Lebensstraffe auf sich trüge, am Leib, oder Leben, auch in schwere-
ren Fällen (wovon einige hierunten angeführet werden) wohl gar mit gleichmäßi-
ger Straffe, so der Entwichene verwirket hä t te , ansonsten aber mit einer willtühr-
lichen Straffe zu belegen.

§. Z. Und da auch dritte Personen einem gefangenen Uebelthater zu Aus-
brechung, oder zur Fluchtnchnmng vorschlich Vorschub, und Beystand leisteten,
oder wohl gar denselben aus obrigkeitlichen Händen mit gewaltthätiger Verdringung
der Wächtern beftepeten, so sollen dieselbe nach Gestalt der Umständen willkührig
schwerer, oder ringer am G u t , Leib, oder Leben geftraffet werden. Wenn endlich

§. 6. Die Obrigkeit selbst den Gefangenen gefährlich, oder nachläßig fort-
kommen liesse, ist gegen dieselbe gestalten Sachen nach mit Einziehung des Landge-
richts, mit empfindlicher Geldbuß, auch nach Schwere der Umständen schärffer,
wie erst vorbemeldt, zu verfahren.

§. 7. Beschwerende Umstände sind: und zwar
tLrs i l i ch : Wegen deren/ so aus der Gefangniß ausbrechen, und fiüchtig

werden.
Wenn der Gefangene Leute bestellet ha t , welche ihn mit Gewalt aus der

Gefängniß genommen.
Oder wenn er die Wächter angebunden, beschädiget, oder gar erschlagen hat.
Wenn ein solch > ausgerissener hernach in einem neuen Verbrechen einkommet.
A n d e r t e n s : Wegen der Gefangenwartern, und Gerichtsdienern, so die

Gefangene auslassen:
Wenn der Gefangenwarter Geschenke, und Geld von dem Gefangenen an-

genommen, um ihn zu entledigen.
Wenn er ihme die M i t t e l , mit welchen er ausgebrochen, an Hand gegeben,

und zugelassen hätte.
Wenn er die Gefängniß selbst aufbrechen geholffen, oder ihme solche ftey-

willig aufgcherret hätte, oder mit dem Ausgelassenen selbst entwichen wäre, oder
aber in der Entlassung an dencnjenigen, so Wissenschaft davon haben, einen Mord
begangen hätte, damit er nicht verrathen würde. ^. ^

D r i t t e n s : Wegen anderer Personen, so zu Befreyung der Gefangenen
beyhülfflich sind.

Wenn der Gefangene mit offenbarer Gewal t , mit gewaffneter Hand aus
der Gefangniß genommen, aus der Gerichtsdienern Händen gewaltthätlg entledl-
gtt oder auch die Wächters an Einfangung des ThäterS gewaltthätiger Welse beym-
deret worden. ^ , « ^ ^ ^

Wenn Jemand An laß , und Ursach gegeben, daß ein ^ f i a u f entstanden,
und hiebey Thätigkeiten, oder wohl gar Verwundungen, und Todschtage erfolget

V i e r t e n s : I n Betreffder Obrigkeiten, so selbst die Gefangene lauffen las-
Kn, wird das Verbrechen ebenfalls grösser, und ist mit M " Schärf ^ b f r ^ e n .

Wenn die Entlassung mit Vorsatz, und wohlbedächttch, aus Gunst, oder
Gab, mit besonderer Vermessenheit, und g A r A ^

Wenn der Losgelassene ein gemeinschädkcher Böswch t , dir durcy
Uebelthaten das Leben verwirket hätte;

Pein l . Gerichtsord.

culi«lum

<le»um

rum

Melkt»
«c
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Oocr wenn solche Loslajstmg grossen Schaden, und Unheil nach sich ziehete.
Ie. F. 8. Als Mllderende Umstände hingegen sind anzusehen:

zer , l l :a) : Wegen deren, so aus der Gefängniß brechen, und flüchtig werden:
r ^ Wenn der Gefangene gar nachlaßig verwahret, oder bewachtet worden.

Wenn er sich freywillig wiederum gestellet hat.
265 yuoaä cultoä« A n d e n e n s : Wegen der Gefangenwartern, und Gerichtsdienern, so die
c«lc«um. Gefangene entlassen:

Wenn keine Bosheit, sondern nur etwan ein Uebersehen, oder Nachläßt
keit vorübergangcn.

Wenn der Entlassene das Leben nicht verwirket, sondern in einem ringerm
Verbrechen befangen gewesen.

Ztlö. yuaaä priva- D r i t t e n s : Wegen anderer Personen, so zu Befreyung der Thätern Hey-
ti» penanag, qu« hultflich sind:

vu5 liberam. ^ ^ ^ .̂̂  ^ ^ h ^ ^ nicht vorsetzlich, und gefährlicher Weise, sondern
aus E in fa l t , Unbesonnenheit, Ucbereilung, oder aus unzeitigen Mitleiden oeschehen.

W m n der Entledigte kein grosses Verbrechen begangen.
Wenn die angemaßte Befreyung ohne böse Folge, und ohne Wirkung ge-

blieben.
4tö. YUO36 mgMrg. V i e r t e n s : Wegen der Obrigkeiten, mit deren Wissen, und W i l l en , oder

^ " " 6 deren Schuld die Gefangene losgekommen, sind eben auch die obbemeldte M i l -
derungsumstände, als ein blosses Uebersehen, ringeres Verbrechen des Entlassenen,
und dergleichen anhero anzuwenden.

72.
6«

ZwMndstebenzlgster A M !
von denen, die allerhand Falsch begehen.

I n n h a l t.
§. 5. I n weme das Laster des Falsches überHaupts §. 9. Besondere Fragstücke.

bestehe? . Z. , 0 . D u Straf f der Fälschern, oder Falschbe-
5. ». Darunter gehöret die Verfälschung der gehern ist msqemem willtuhrlick,

Maaß, Gewichts, und Waaren; L. 1 , . Und kann der Thatrr nach Gestalt der Va-
5. 3. Deren Sige l , Br ief , und Urkunden; chen am G u t , L n b , oter Leben gestraffet
Z. 4. Die Unnrlcgung fremder Geburt; werden.
Z. z. Dle Verruckung der Mark, und Reinzeichen; F. 1«. Besondere Anmerkung wegen deren, so
5. 6. Und endlich aller zu Schaden des Nächstens M a a ß , Gewicht, und Wahren verfalschen,

gerelchendcr hlnterilstig vottlMhafrer Be> bann
t rug , und Schalkhaftigkeiten. 5. , <;. Wegen deren, so die Mark verrücken:

§. 7. AnMungen zum Nachforschen, 5. 14. Wie auch deren, so fremde Geburt unter-
5. 8. Wenn sodann gestalten Dingen nach zur Ge> legen.

fangniß, und vemllchen Frag fürzuschreiten §. »5. Beschwerende Umstände.
seye? K. l s . Linderende Umstände.

<>imen t3iü 3en.r2. §. l . ^ a s Laster des Falsches, wodurch der Nebenmensch hinterlistig
N ?N« c < ) übcrvortheilet, und beschädiget w i r d , hat in meisten Fällen mit

in dtm Diebstahl eine sehr nahe Anverwandschaft, und ist eigent-
lich eine gefährliche dem Dritten zu Schaden abgesehene Verdreh - und Vorkehrung dee
Wahrheit. Dieses Laster enhaltet in seinem weiten Umfang allerhand zu Hintergeh-
und Betrügung des Nächsten abzielende böse Vortheile, List, Ränk, und Partyl-
tercyen; von deren einigen, als von Falschmünz oder Münzfälschung, von falschen
Schworen, von sal,chyeil, und Untreue der Richtern, Beamten, und Sachwai,

t u n ,
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tem, und mehr dergleichen in dieser peinlichen Gerichtsordnung absonderlich gehand-
let/ andere aber, und zwar die gemeinere hier angefuhret; die übrige hingegen/
denen man wegen Verschiedenheit solch-schalkhaft-betrüglicher Handlungen fast kei-
nen eigenen Namen geben kann, unter der Allgemeinheit des Falsch einbegriffen wer-
den. Gleichwie nun dieß Laster auf unterschiedliche Weis verübet werden kann , so
pflegen doch nach der leidigen Erfahrung am meisten folgende Gattungen dcs Falsch
vorzukommen; und zwar

§. 2. Derenjenigen, welche M a a ß , W a a g , Gewicht/ El len, 8pecereyen, Specktim v«ö k l -
oder andere verkäuffliche Maaren , und Sachen boshaft, und gefährlicher Weise 3 " " ^ ^ ^
verfälchen, sich falschen, oder verfälschten M a a ß , und Gewichts im Handel, und
Wandel wissentlich gebrauchen, falsche, oder verfälschte Maaren für gerecht ausge-
ben, vcrkauffen, verhandeln, und den Nebenmenschen mit solch falschen, oder ver-
fälschten M a a ß , Gewicht, oder Feilschasten vorschlich betrügen.

§. 3. Dann deren, so falsche S i g e l , Sch i l d , Helm :c. oder auch falsche item Kilum m lc«.
Briefe, Urkunden, Quit tungen, Rcnt-oder Zinnsbücher,
lich machen; oder richtige briefliche Urkunden gefährlich auskratzen, r ^ i r en , ände- k wliLmbu». '
ren, und verfälschen; oder sich dcrley falscher, oder verfälschten Briefschaften, und
Urkunden boshaft und betrügllchcr Weise einem anderen zu Vachtheil^n-oder ausser
Gerichts gebrauchen, oder dieselbe einem anderen zu solchem Ende ertheilen.

§. 4 . Fernerderen, welche den Müttern ftemde Geburt für leibliche u n t e r - ^ n o n fgisum par-
stossen, dann die M ü t t e r , welche ihre Kinder dergestalten unterschieben lassen, wie 5«.
auch diejenige, welche solche Untcrlegung fremder Geburt veranlassen.

§. 5. Nicht weniger deren, so M a h l , oder Markstein, Granz-Vaum, »uc
GeHage, oder Zaunwerk böslich, und gefährlicher Weise verrücken, abhauen, ad- t«m
thun, oder veränderen, oder ein Markwaffcr an andere Orte leiten, oder an frem-
den Teuchen, und Weyhern die Dämme durchgraben.

§. 6. Und endlich deren, welche einen besonders hinterlistigen Betrug, den f«m
auch sonst verstandige Leute nicht wohl fürsehcn, und verhüten können, und oerley ^ ^ ü
schalkhafte Parthi ten, und Schelmenstück wissentlich, und vorsetzllch begehen, als ret«eu<K
da wäre zum Beyspiel:

Wenn einer unter dem Schein des Geldwechslens, oder Zehlens selbes un-
vermerkter Weise in die Ermel stecket;

I n Versetzung vorgezeigt guter Pfänder andere heimlich unterschiebet;
Eigenes Gut zu mchrmalen vcrkauffet, oder was schon verpfändet ist, als

eine angeblich-fteye Sache nochmal verpfändet, oder wohl gar fremde Sachen ver-
setzet, verkauffet, verhandlet.

Eine bezahlte Schuld nochmalen einforderet.
Seinen Namen zu dem Ende gefährlich herleihet, damit man den rechten

contwkenten nicht wissen, und also den Dritten dadurch betrügen, und in Schaden
bringen möge;

Eine falsch- verstellte Person anstatt der wahren zum vorgeblich einwilligen-
den (^ontrakenten, oder Bürgen vorstellet.

I m Spielen falscher Wür f fe l , oder Karten, oder einer anderen L i f t , und
Schalkheit sich gebrauchet;

Um Gewinns, oder anderer bösen Absichten halber sich, oder seine Kinder,
oder Jemand anderen, als angebliche Juden öfters tauffen, oder öfters firmen läßt;

M i t Veränderung seines Namens, oder mit eigenmächtiger Beylegung al-
lerhand unbefugter T i t e l n , Würden, und Dienstbekleidungen seine Person betrug-
lich verstellet. „

Unter dem falschen Vorwand eines erlittenen Brandes, oder anderen Un-
glücks fimmelt, oder bettelt; . . l , ^

Durch falsche Vorspieglung den Richter zu einen ungerechten Utthel l , oder
Jemanden zur falschen Zeugniß verleitet; ,

Fremde Schriften, und Br ie f aufbricht, unterschlaget, oder gar enhleyet;
Sich mit mehreren Personen zur Ehe verlobet;

B b 3
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Boshafter Weise Schulden machet, und andurch einen gefährlichen Van-

^ U n d was mehr dergleichen arglistig - und schädliche Betrügereyen, und Falsch-
begehungen mögen ausgeübet werden.

« . ^ « . « ^uiren. §. 7. Die Anzeigungen zum Nachforschen auf emen begangenen Falsch
ü " " ' eraeben sich mehreren Theils aus dem Augenschein selbst. Also entdecket sich in

einigen Fällen die Falschheit, oder Vcrfällchung verdächtiger Briefschaften, und
Urkunden , wenn man selbe gegen den Licht, oder (ine Handjchnst gegen der ande-
ren hält ; welches dann in allweg vonnöthen, wenn derjenige, von dessen Hand-
schrift gezweifelt w i r d , too i s t , lebt er aber noch , solle man ihn darüber verneh-
men, und ihn die Handschrift gerichtlich besichtigen lassen. Ware es hingegen um
falsche, oder verfälschte Maaß , Gewicht, Waaren , oder andere feilbare Sachen
zu thun, so ist vor allem die verläßliche Erkundigung über die wahre der Sache Be-
schaffenheit durch eigcnds bestellende Leute, die jolche Sachen abhoylen sollen,.mw
allenfalls durch kunst-und gewerbvcrstandige Personen einzuhohlen. Die Acrmu-
thung gegen gewisse Personen entstehet jodann:

Wenn solche faljch oder versäljchte M a a ß , Gewicht, S i g e l , B r i e f , Waa-
ren / und andere Sachen bey Jemanden, bezonders in summ Laken, Gl.wölb, und
denen Orten, wo man em-odcr anderes zu mrkaussen, oder aufzuvehaltcn pfleget,
gefunden worden.

Wenn er sich solcher Sachen gebrauchet, selbe verkaufet, verhandlet, oder
sie erweislich von ihme hergekommen jmd.

Wenn der Verdachte sonst eme betrügerische, und dessen insgemein beschreyte
Person wäre.

Und was mehr dergleichen aus dem unterschiedlich gearteten Be t rug , Schalt
und Falschheit, und deren Umstanden entspringende Innzuchtcn seyn mögen,

ltem 2s cIptunm» H. 8. Finden sich nun verdächtige Umstände, und es wäre derjenige, wel,
5 tortu«m. H ^ mit redlichen Anzeigungen des begangcmn Falsch halber beschweret is t , eine sol-

che Person, zu der man sich dergleichen wohl versehen möchte, oder von dem man
vorhero solche falsche Sachen erfahren hatte, jolle man ihn (jedoch mit Beobach-
tung deren oben ^". 29. vorgeschriebenen Maßregeln) in gesangliche Verwahrung
nehmen, anfangs gütig befragen, und da er dle ihme zu Last fallende Anzeigungen
nicht, wie recht ist , von sich abwenden könnte, ansonst auch die Uebelthat so be-
schaffen wäre, daß, wenn sie auf ihne herauskäme, selbe nach ihrer Eigenschaft,
und Schwere der Umständen die Todcsfiraffe nach sich ziehen würde, solle sofort wi-
der denselben nach gefällten Beyurtheil mit der peinlichen Frage verfahren werden.

^<l torturan» tamen Dahingegen in jenen Fäl len, wo der Thäter , wenn scin Verbrechen bewie-
ex"?uM^6el!<V 5 " würde, den Umstanden nach mit dem Tod nicht bestraftet werden, somit auch
reo p«l,2nwrü8ill!. keine Tortur Platz greiffcn kann, nach Vollführkn Inyullitiol s-Proceß sogleich zu
mw«t. Schöpfung des Endurtheils fürzuschrciten ist:

03HWN3 he- §. 9. Die desondere Fragjmcke ergeben sich aus den verschiedenen Um-
ständen der Tha t ; gleichwie nun solche Umstände von Fal l zu Fa l l sich mehrfältig
änderen, so sind die Fragsiücke darnach einzurichten. Deren etwelche zum Beytpiel
hier eingeführet werden, und zwar

YU036 f2la,m iers t l lch: Wegen falscher Maaße, Gewichts, und Waaren:
mm,. H mer. Wer die falsche M a a ß , Gewicht, oder Waaren verfertiget? oder Verfäl-

schet habe?
Wie lang solche von dem InyMeen gebrauchet?
Wer damit bevortheilet, und auf was A r t , und Weise es angestellet wor-

den?
»^.^7^6^ Ä n d e r t e n « : Wegen Sigel-und Bnefverfälschung:
«l«lM5 kuer»rli«: Db er dieses, oder jenes gemacht, oder geschrieben?

W i e , w o , und wann, auch welchergestalten es beschehen?
Wer ihn darzu bewogen, angelernet, oder geholffen habe?
Was er dadurch eroberet? oder wem, auf was W u j e , und wie viel er ei-

nem anderen damit gejchadet habe? und was sonst die Umstände an Händen geben.
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D r i t t e n s : Wegen Unterschiebung fremder Geburt:
Wer uryever, und Ursacher von solchem Unternehmen gewesen?

.. W a s für eine Einverständniß, zu was Zei t , w o , zwischen wem, und aus
was für Absichten gepflogen worden?

Wie das Beginnen eingeleitet/ und auf was A r t , und Weise ausgefübret
worden?

Wer sich hiebey als Unterhändler, oder Mithclffer gebrauchen lassen?
W a s derentwillen versprochen, geschcnkct, odcr zum Lohn gegeben worden?

und sofort.
V i e r t e n s : Wegen der Markverruckung: 4tö. yuo»ä nwg. qui
Wie Inquisit dieselbe ausgegraben, oder verändert? termmn motn tÄsum
Wer ihme darzu Anleitung gegeben? ' commimmc.
Wem er dadurch nutzen, oder schaden wollen?
Wie er dieselbe gefunden, in was S t a n d , an welchem Ort sie gewesen?

was für Merkzeichen daran zu sehen waren? und wie sie anjetzo beschaffen sind.
F ü n f t e n s : W a s endlich die übrige allerhand betrügliche, und schalkhafte 5t5.

Handlungen, deren einige oben angemcrket worden, und unzehlige andere von d e r " "
Bosheit arglistiger Betrügern ausgesonncn werden können, anbetrifft, da sind die k
Thater hauptsächlich um die Urhebers, Mithelffere, um den O r t , Zei t , Hülff- ««
mittet, um die A r t , und Weise, und anderweite Umstände des verübten Vetru-
gcs, dann um die dabey gehabte Absicht auszufragen.

§. iQ. Die Bes t ra f f ung deren, so in das Laster des Falsch verfallen,
anbelangend, da ist ausser Anstand, daß in diesem so unterschiedliche Gestalten an-
nehmenden Verbrechennach Maß vermehr oder minderen Bosheit , Bet rug, und gutöani. p
Schalkhaftigkeit, des mehr , ode.r minder andurch verursachten Schadens , und " ^ ° e drevinr^.
Unheils, der kürzer, oder langer getriebenen bösen Parthiterey die Mißhandlung
selbstvergrößeret, oder verringeret werde, somit bewandten Umständen nach auch okque äs l
die Straffe schärsser, odcr gelinder abzumessen scye, folgsam hierinnfalls das meiste ^ "
auf reiffe Ueberlegung, vernünftiges Ermessen, und Gutbefund des Richters an-
zukommen habe.

§. 1 1 . Damit aber gleichwohlen bey solcher Willkuhr der Richter nicht in
Zweifel gelassen werde, wie weit nach Gestalt der Sachen mit der Straffverhängung
gegangen werden möge, so ordnen W i r hiemit überHaupts, daß in all diesen Ver-
brechen eines begangenen Falsch die Thäter Landgerichtsmäßig, und zwar nach
Vewandniß der schwereren, oder ringeren Umständen am G u t , Leib, oder Leben,
und in dem letzteren Fal l mit dem Schwerd, oder gestalten Dingen nach gleich den
Dieben mit dem S t r a n g , auch allenfalls mit Verschärffungszusätzen gestraffet wer-
den können, und sollen.

§. 12. Jedoch wollen W i r in Ansehen des obigen §oki »ck die Einschrän-
kung dahin gemachet haben, daß diejenige, welche in M a a ß , und Gewicht, oder ^ ^ k i
in feilbaren Waaren eines Bet rugs , Fälschcrey, und Bevortheilung sich schuldig t»
machen, das erstemal, wenn nur solcher Betrug von keiner Wichtigkeit ist, von
ihrer ordentlichen Obrigkeit mit einer willkührigen Straffe mittelst eines ernstgemes- mesc
scnen Verweises, einer Geldbuß, oder Arrest zu belegen; das andertemal aber, u°li8
oder da der Betrug gleich das erstemal von einer Wichtigkeit wäre, ohne weiterem A
Landgerichtlich zu bestraffen, und in solch letzteren Fal l der erstvorhergehend allge-
meinen Regel sich nachzuachten seye. ^

§. 13. Und auf gleiche A r t (wie erstgemeldt) wollen W i r auch in Anse- ^
hen des §. Z. die erstmalige Erkanntnuß, und willkuhrige Bestraffung der ordentll- ?^ cout
chen Obrigkeit auf jenen Fal l eingeraumet haben, wenn das Unternehmen mcht cl- mim. a
gentlich in der oben beschriebenen Markoerruckung, sondern nur in dem besteht, ° ^ «
daß Jemand stillem Nachbarn zunahe geackeret, gehauen, oder auch ein Gehag,
oder Zaun über das rechte Ziel vortheilhaftig gesetzct hätte.

§. 14. Dahingegen ordnen W i r , daß ,ene, welche eine falsche Geburt vor-
schlich, und gefährlicher Weise untergeschoben, oder sich unterschieben lassen, oder
die Unterschiebung solchcrgestalten veranlasset haben, insgemein, wenn mcht gar er-
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3 p p - hebliche Mlldcrungsmnsiände eine Straffverminderung einrathen, mit dem Schwerd
n» oröinariH Ü2tul- hingerichtet werden sollen.

' ^ i - 23. §. i 5 - Die beschwerende U m s t ä n d e , welcherwegen auch nach Gestalt
öl ĉ ui'. der Sachen mit der Todesstraffe, und allenfalls mi t derselben Vcrscharffung fürge-

gangen werden könne, sind ungefchr, und zwar
i L r s t l i c h : Neberhaupt wegen aller Falschbegehungen:

y l<lis<>. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ dem gemeinen S t a a t ein empfindlicher Nach thc i l , Be-
rum gociez. unruhig ' oder Verwir rung andurch zugezogen;

Odcr auch privat Personen ein unwiederbringlich - grosser Schaden verur-
sachet;

Oder der Bet rug mit einer ausscrordentlich - besonderen Vermessen - und
B o s h e i t , oder wohl gar mit einer Gewal t tä t igke i t ausgeübet worden. Inson-
derheit aber

260 8wM2tim cir- A n d e r t e n s : Wegen falsch - oder verfälschter M a a ß , Gewichts/ Maaren,
m.itl«twuem Sigel, Brief, und Urkunden.

W slch B

g , f ,
Q . 6ocu. Wenn wer solche Bttrügerey lange Zeit zu Beschädigung vieler Leuten aus-
mentorum littera- geübet.

"um- Um so mehr, wenn Jemand über vorhergegangene fruchtlose Abmahn - und
Bestraffung dieselbe fortgetrieben.

Odcr da Jemand zur Zeit seines tragenden Amts dergleichen verübet hatte.
Da durch solchen Bet rug, oder Fälschung, als durch verfälschtes Getränk,

durch Verschlacht und Verkmjfung umgeftanden oder ungesunden Viehes, und der-
gleichen Fcilschaftcn ein oder mehrere Personen an ihrer Gesundheit/ oder wohl gar
anl Leben wän n verunsjlücket worden.

Wenn es sonderheitlich bey falschen, oder verfälschten Briefschaften, und
Urkunden um ein grosses G u t , um Land, und Leut, oder aber um eines Unschuldi-
gen Leib, und Leben zu thun wäre.

Ztlö. circa partüg D r i t t e n s : Wegen unterschoben - falscher Geburt:
«liem ludtrulwnemj ^ z ^ ^ h^ That mit besonderer Gefährde, und Boshei t / aus H a ß , Feind-

schaft, Gewinnsucht, und dergleichen böstn Absichten uutemommen;
Oder durch solche Unterlegung fremder Geburt einem guten Geschlecht be-

trächtlicher Nachtheil in der Erbfolge, oder sonst verursachet;
Odcr auch dadurch schwere S t re i t , und Irrungen erwecket worden wären.

4tö. Q r n ltznowm V ie r tens : Wegen verrückter Mark - und Gränzzeichen:
l l ^ ' " ^ 6em7m Wenn dadurch, wie erst besagt, Zerrüttung, und langwierige Proceße

entstanden, wie dann auch
Fün f t ens : Wegen deren übrig - unbenamsten Betrügereyen, und Schalk-

haftigkeit allemal der Grad der Bosheit , das mißbrauchte Vertrauen des Betroge-
nen, der Umstand, daß man den besonders arglistigen Betrug nicht wohl verhüten,
und deme ausweichen können, wie auch die Beträchtlichkeit des Schadens zu Be-
schwerung der Uebelthat, und Vergrösserung der Straffe beytraget.

le- §. 16. M i n d e r n d e Umstände hingegen sind / und zwar in Ansehung
meme«. aller Falschbcgehungen:

Unwissenheit, I r r t h u m , Versehen, Jugend , wenn nämlich die üble
Handlung nicht aus Gefährde, und verletzlicher Boshei t , sondern aus Unbesonnen-
heit, Frevelmuth, oder einer anderen sträflichen Schuldtragung herrühret.

Wenn der Thäter aus grosser Noch, und Armuth was Falsches begienge.
Wenn der Betrug nicht gar bös geartet, und von keiner Wichtigkeit ist.
Wenn aus dem verübten Betrug gar kein / oder weniger Schaden, und

Nachtheil entstanden; oder
Da der Thäter vor erhobener K l a g , und Inquisition den Bevortheilt oder

Betrogenen gutwillig schadlos gestelltt hätte.

Drey-
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DteMsiebenztgster A M e l ^..
von dem öffentlichen Gewalt, und jenen gewaltsamen 5 ! ° ^ ^

Thathandlungen, so der gemeinen Sicherheit " ° Q ^
entgegen stehen.

I n n h a l t.
F. l . Was durch den öffentlichen Gewalt verstau» F. 9. Wie auch diejenige, von welchen Uebel, und

den werde? darunter gehören: Mssethat bedrohet w i r d , oder sonst zu besor»
H. ». Der Landsfriedcnbruch; gen stehet;
H. Z. Die Vergewaltigung Iemandens in seiner F. io . Oder wenn durch öffentliche Frevelthat n

eigcmn Wohnung; die gemeine Ruhe gestöret w i r d ; und enrli»
§. 4. Dle vorschliche Vorpass - oder Vorlaurung chen

auf offcntlichtr Slrasscn; §. n . Die Verunehr- und Beraubung der Gra-
ss. 5. Die Befehd - und Absagungen; bern, und Ruhestätten;
K. 6. Die Widrrsttzung geqen die Obrigkeit, Ge> F. i ? . St raf fen, welche auf die vorhergehend-

richtspersonen, und die Wacht; dann im gewaltthatige Handlungen ausgesehet werden.
Gegenspiel 5. 13. Beschwerende Umstände.

§. 7. Die AusschwciffulMn, und Lvcessen der §. ,4 . Lindcrende Umstände.
Wächtern, Uederrettcrn, und Beamten; ferner F. ^Z. Wegen der übrigen in den Polizey»und Sl<

L. 8. D l e , welche sich mit gefährlich-heimlichen cherheitsstand einschlagenden Vervrechen mrb
Gewehr betretten lassen; sich weiter beruffen.

§. i . ^ H n t e r dem öffentlichen Gewalt wollen W i r alle jene boshafte Un- ym<l per vim pu-
R l tcrnehmungcn einbegriffen haben, da nämlich durch Icmandens " m A ^ " f ^ " ^

vorsttzlich, und gefährlicher Weise entgegen den Ncbenmenschen «lerimtur
anmasscnde Gewaltthätigkcit die gemeine Ruhe, und Sicherheit gcstörct, und verle-
tzet wird. Und zumalcn auch dieses Laster einen weiten Umfang hat, und von einigen
solche gewaltsamen bösen Thathandlungen, als von eigenmächtiger Ergreiff und Ge-
fangenhaltung der Leuten, von Strassenraub, Meuchel-und Strasscnmord, Mord-
brenner^, und mehr anderen in dieser peinlichen Gerichtsordnung besonders gehand-
lct w i rd , als werden W i r hierorts nur auf jene Gewaltthätigkeitcn die gebührende
Bchraffung aussetzen, wovon anderwärts in dieser Ordnung nichts vorkommet, und
worwider alkmal die peinliche Verjährung anzustrengen ist. Als da sind

§. 2. Der Landssriedenbruch, welcher begangen, und der Landftied gebro-o^men f«a« 9^3
chen w i rd , da wer mit einigen durch Aufbot, Glockenstrcich, oder in anderwcg zu- r ^ c » .
sammenberuffenen Leuten, mit gewaffnet und gewehrter Hand (es ftye sodann mit
Feuer-Gewehr, Kolben, Stecken, Steinen, oder anderen tödtlichcn Zeug) folg-
sam mit öffentlicher Gewalt aus Räch, oder um einer vermeintlichen Gerechtsame
halber, oder aus einer anderen bösen Absicht Jemanden vorschlich, und gefährlich
überziehet, überfallet, oder in dessen H a u s , oder Gebiete eindringet. Falls aber
der Gewalt ohne Aufbiet und Zusammenberuffung einer Volkmenge durch Jeman-
den allein, oder mit blosser Vcyhülff seiner Lasieraespänncn verübet w i rd , so ist es
zwar kein Landcsfricdcnbruch, es bleibt jedoch eine gewaltthätige Handlung.

§. 3. Des öffentlichen Gewalts machen sich demnach folgende schuldig; und v w w m ^
zwar zuförderist: da wer mit gewaffneter Hand in Icmandens Haus , oder Woyn- . ^ ^ .
statt vorschlich einbricht, und ihn daselbst mit Schlägen, oder Verwundungen, oder
in anderweg mißhandlet, und vergewältiget. ^ ^ _ „.. „.

§. 4 . Oder da einer vorsetzlich, und hinterlistiger Weise Jemanden aus 0 ^ . ° ^ ^ ^
öffentlichen Straf fen, und Wegen aufpasset, und vorlaurtt , um selben am !.<lv, ^ ^., ^d i ic , « .
oder Leben zu beschädigen; wenn auch die vorgehabte böse That nicht hätte ,ns ^ « « 0 .

erk gestellet ^ ^ ^ ^ Absagerey,oder Befehdung aber ist eine c r w . e o ä « , .
feindliche Bedrohung, wodurch Icmand dem anderen (es scpe emer Gcmelnde,

Pe,n l . Ger lcptsHrd. C c Dorf-

viarum,
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Dorfschaft, oder pr i^ t -Person) als seinem F.ind durch eimges Wahrzeichen, als
Steck-Besehdungs-oder Brandbriefe, Brandzeichen, als schwarzgepulocrtes Pa-
pier, rothen Haan :c. die äusserste Verfolgung am Leib, und Leben, oder am Gut
dergestalten ankündiget, daß andurch der gemeine Fried verletzet, und dem Vedro-
hetcn Schrecken, und Gefahr zugezogen wird.

Glitten«» §. 6. Ferner diejenige, welche sich der Obrigkeit, dem Gericht, den ab-
pers.m28 geordneten commMrien, und Gerichtspersoncn, oder der Gcrichtswacht gewaltsa-
. l.t cou- ^ ^ ^^.^ ^.^ h ^ ^ s ^ h ^ Verwundung widersetzcn:

cellu5 §. 7. Wie auch im Gegenspiel die Ausschweiffungcn, und R!xc?essen der
um" ' Gerichtspersonen, Beamten, Wächtern, Uebcrreitern , und dergleichen, welche

entgegen diejenige, so sie in Gehorsam, oder gesanglichen VerHaft zu bringen ha-
ben, ohne Noch, und Ursach gewaltthatiger Weise mit gefährlichen Schlagen, und
Verwundungen sich vergreiffen, unter die gcwaltthätige Handlungen zu ziehen sind.

rnHibimrum gsma- §. 8. Gegen diejenige, welche sich mit verboten - heimlichen Gewehr betret-
rum uccuica Lelk- ^ ^ s s ^ entstehet eben eine rechtliche Vermuthung, daß sie sich hiemit in böser
""' Absicht versehen haben, und ist der Gebrauch solch verboten gefährlichen Gewehrs,

wenn auch nichts anderes hervorkommet, schon für sich selbst gefährlich, und
straffbar.

diinitHtion« 2tro. §. 9. Item diejenige, welche aujstr einer förmlichen Abjag -und Vcfchdlmg
" « . denen Gemeinden, oder ?nv^t ^Personen B r a n d , M o r d , und T o d , und aller-

hand Ucbel, Unheil, und Gewaltthatigkeiten mit Schriften, oder Worten boshaft,
und gefährlicher Weise bedrohen. W o allemal auf die Beschaffenheit, und Um-
stände der Bedrohung, des Vedrohers, und des Vedroheten, und hauptsächlich
darauf Acht zu haben ist: ob der Vedroher einige Anstalten zu Bewerkstelligung sei-
ner Drohcworten gemacht? oder sonst ein so verwegener Böswicht seye, daß man
sich der Thatvollstlcckung gar wohl zu ihme versehen möge.

?ctul2nti«. proter. §. 10. Nicht minder diejenige, welche einzeln, oder Rottweis allerhand
v ^ l t « , k gusg te- öffentliche Gewalt-und Frcvelthaten, besonders nächtlicher Wei le , als mit Ein-
pa""^. " ^" " ^ schlag oder Einwcrffung der Fenstern, und Laternen, mit muthwilligen Prügeln,

und Beschimpfung der Vorbeygehenden, und dergleichen boshaft, und vorschlich
ausüben, und andurch Unruhe, Schrecken, und Schaden in der Gemeinde frevent-
lich anrichten. W o ebenfalls zu Ermessung der mehr-oder minderen Stofflichkeit
auf die A r t , und Weise der verübten Frevelthat, und sonderheitlich auf die Um-
stände der Zeit, O r t , und der beleidigten Personen zu sehen ist.

Vil'litia. öl spolia. §. I I . Und endlich jene, so die Gräber der Toden mit Aergcrniß vcrun-
uu lcxuickrlirum. ^ ^ , und erbrechen, die Gebeiner böslich h i n , und wieder werffen, oder die toden

Körper berauben, oder sogar etwas von denen toden Leibern, und Gebeinen weg-
nehmen; welches auch von denen zu allgemeinen Abscheu an öffentlichen Richtslatten
ausgestellten Körpern der Malcfizpersonen zu verstehen ist.

Zoquuntur PNNS. §. , 2 . Um nun gegen vorbemeldte Uebelthater die gebührende Straffcn
? ^ ' ^ . auszusttzm, da ordnen W , r , daß ,

m Erstllch: Dte Landesfticdcnbrecher, die Vergewältigere fremder Lcut n m
7005 ihrer Wohnung, dann die Vorlaurer, und hinterlistige Nachstcller, wie auch die

/ « : c o m ^ i n v ^ Befchdcre, und Absagere wegen ihres in §. 2. 3. 4 . und 5. angeführten Verbrc-
l<?8 gltcnu? in suo chens nebst allmaligcr Vcrwirkung ihres H a a b , und Guts insgemein, und um so
jn^iamr"«' ^ u n b e d e n k l i c h e r , wenn beschwerende Umstände darzu stossen, dem Schwerdschlag, bey
Public,; caLtlHält untcrwaltend- lindcrcndcn Umständen aber einer wohlempfindlichen Leibsstraffe zu UN-
licwQre«: terliegcn haben; dann
am r^um7or'so. ^ .. Andcttens: Daß diejenige, welche sich (w ie hierobm 5. 6. gemeldt) den
M5 m6>ci2libu5: Gmchtspersoncn mit derenselbm Verwundung widersetzen; nicht minder diejenige,
itemi!'.l>;,<imc,3m welche nach Innhal tdes §. 8. verboten-heimliches Gewehr tragen, wenn sie bei)
^u,m, lMä pr<M. ihrer gefänglichcn Einziehung sich desselben gcgm die Gerichtspersonen, oder mc

Wachten, und Gerichtsdicncr zu ihrer versuchenden Entledigung gebrauchen, mit
dem Schwcrd hingerichtet, ansonst aberftiese letztere, wenn ausscr der Tragung ocs
verbotenen Gewehrs, nichts anders darzu stossct/ mit einer willkuhrig-gemeinen
Straffe beleget; dahingegen

Dr i t -
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Dr i t tens: Die übrige Thätere, welche Hieroben §. 7. 9. K i o . vorkom-
wen, nach Gestalt der T h a t , und Bewandniß der Umstanden am G u t , Leib, oder
Leben/ bestraffet; und endlich

Viertens: Gegen diejenige, welche nach Ausweis des 5. n . die Grabstätte
vorschlich/ und gefährlich verunehren, oder berauben/ ebenfalls die Schwerdstraffe dlic
erkennet werden solle. Woben 4tö.

Fünftens: I n Betreff deren, von welchen Uebel, und Unheil zu befürch- A
ten stehet/ anzumerken ist: daß, wenn solch-gefährliche Leute durch ihr Verbrechen
das Leben nicht verwirket haben die Gemeinde oder die ^ e P e r s o v w l

st/ ß, chgfhch ch h ch
das Leben nicht verwirket haben/ die Gemeinde, oder die ^vae-Person, vonwel- ^
cher die Gefahr mit guten Grund besorget w i rd , für sich, und die ihrige von dem ""' " " '
Bedrohenden, bevorab der die Drohungen ins Werk zu setzen pfleget, und thun
kann, nach Gestalt, und Beschaffenheit der Bedrohung eine genügsame Versicherung
für alle Widerwärtigkeit, und Gewalt begehren möge, und der Bedrohende solche
mit seinen liegenden G ü t e r n , mit B ü r g e n , oder Pfändern zu leisten, oder aus
dessen Verweigerung in der Gefängniß zu bleiben schuldig seye.

D a aber der Bedrohende mit hinlänglicher Verbürgung nicht aufkommen,
und wegen der bey demselben verspürenden Rachgier, Verwegen und Bosheit dessen
eydlichen Versicherung nicht zugetrauet werden könnte, so ist derselbe nach wohl er-
wogenen Ermessen des Richters for tan, und in solang, als die Gefahr der gewalt-
sam-tödtlichen Beschädigung, und Uebels obschwebet, in gesanglich-sicherer Ver-
wahrung anzuhalten.

Es kann auch der Richter bisweilen von Amtswegen dergleichen Versiche-
rung vor Schaden selbst begehren, oder einen, von deme Land, und Leut eine Ge-
fahr zu gewarten haben, in so l a n g , bis genügsame Sicherheit verschaffet w i r d ,
gefänglich verwahren.

§. 13. Beschwerende Umstände sind, und zwar 5 ^ " " " " ^ *
E r s t e n s : Ueberhaupt in Betreff aller gewaltthätigen Handlungen: ,m5 äenewi«: »e
Wenn die Gewaltthat gegen die Obrigkeit, Beamte, Vorgesetzte, oder sonst <iem w lp«

ansehnliche Personen, oder gegen Wi t t iben, und Waisen, und schwache Personen;
Oder zu nächtlicher Weile mit besonderer Hinterl ist, Vermessenheit, und

Aergerniß, oder mit gewaffneter H a n d , oder wider vorläuffig-gerichtlichen Verbot
ausgeübet worden.

Wenn durch die gewaltthätige Handlung auch ohne Willen des Urhebers
Anlaß zu einem Aufstand, zu schweren Thätigkeiten, Verwundungen, oder ande-
ren Unthaten gegeben worden.

Wenn der Gewaltausüber zugleich eine andere Uebelthat mitbegangen, so
die Todesstraffe auf sich traget; welchen Falls die unterloffene Gewaltthätigkeit einen
beschwerenden Umstand zu Verschärffung der ordentlichen Todesstraffe ausmachet.

Ä n d e r t e n « : Wegen des Landsfriedenbruchs: «Am
Wenn derselbe mit geraumen Vorbedacht, und Vorbereitung ins Werk ge-

siellet worden.
Wenn der Friedbrecher seinen Leuten zugleich Befehl ertheilet hat, daß auf

erfolgende Widersetzung mit dem beyhabend-tödtlichen Gewehr, und Waffen Ge-
walt gebrauchet werden solle. ^ ^

D r i t t e n s : Wegen Vergewältigung Iemandens in eigener Wohnung:
Wenn der Gewalt gegen wehrlose, oder sonst schwache Leute, mtt Erbre-

chung T h o r , und T h ü r e n , oder sonst mit einer ausserordentlichen VermessenM
vorgenommen, oder dem Begewältigten dadurch ein grosser Schaden am w o , oder
Gut zugefuget worden. ^ ^ u

V i e r t e n s : Wegen der hinterlistigen Vorlaurung: /^m m v.»
Wenn der Thäter mit langen Vorbedacht seinem Gegner schon zu oftermalen

an verschiedenen Orten vorgewartet, und zu beschädigen getrachtet.
Wenn die abgezielte Beschädigung wirklich erfolget, und etwan gar yeun-

lich, und verräterisch, daß sich der Beschädigte nicht zur Gegenwehr stellen kön-
nen, beschehen wäre.

F ü n f t e n s : Wegen der Befehdung:
Pe in l . Ger ichtsord. C c »
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Wenn der Befehder, und Absager zu Vollbringung seines bösen Vorhabens
schon ernstliche Vorbereitung gemacht, und nahe zur Tha t gekommen.

Oder da er seine feindliche Bedrohung mit der That selbst bewerkstelliget
hätte; welch-letzteren Falls die ohnedem verdiente Todesstraffe bcwandten Umstän-
den nach wegen der Befehdung zu verscharffen ist.

Std. Circa leküeu- Sechstens: Wegen Widersetzung gegen den Gerichtsstand:
tl2m 5äverlu3 perll). W e m derjenige, so den Gerichtspersonett widerstehet, boshafter Weise zu-
^ ' gleich einen gefährlichen Auflauf erwecket hätte.

Wenn dabey entweder selbst von dem widerspenstigen T h a t c r , oder aus
seiner Verursachung von anderen tödtlichcn Verwundung«.», oder wohl gar Tod-
schlage unterloffen wären.

7mü. cürc» »cellu» S iebentens: Wegen Lxcsssen der Gerichtspersonen:
verlounum Mc i» - I g ^ ^ derjenige, den die Gerichtspersonen über etwas zu Red gestellet,
"^' oder in VerHaft bringen wollen, ganz bescheiden, und ohne Widersetzlichkeit sich er,

zeiget hat , somit ohne Noch, und Ursach mißgehandlet, grob geschlagen, verwun-
det, oder ihme sonst ein grosser Schaden am Leib, oder Gut zugefügct worden.

Wenn solche boshafte Lxcessen gegen ansehnliche, oder gegen wehrlose, und
schwache Leute beschehen wären.

8V0. Qrca annorum Achtens : Wegen Iemandens Betrettung mit verbotenen Gewehr:
r ^ u o r u m Letta- Wenn der Betrettene ein Übel beschriener, und verdächtiger schlechter Mensch

ist , zu dem man sich nichts Gutes versehen kann.
Wenn er sich vorhero ein-oder mehrmalen mit solch-gefährlichen Gewehr

gegen die Gerichtspersonen, oder Wächter widersetzet hat.
,llö. circa mmiti». Neuntens: Wegen der Bedrohungen:
" " " " ' Wenn die Bedrohung ausser eines gähen Zorns ernstlich, und wohlbedächt-

l ich, oder öfters, und an verschiedenen Orten beschehen.
Wenn die Bedrohung auf eine schwere Beschädigung am G u t , Leib, oder

Leben abzielet.
Wenn der Bedroher dergleichen Missethat schon begangen, oder sonst ein

bös geartet- verwegener Mensch wäre, der seine Bedrohung zu erfüllen im Stand ist.
lamü. Circa petu- Zehentens: Wegen öffentlicher Frevelthaten:
N 3 A Wenn solche in gefährlicher Absicht zu Erweckung eines Aufiauffes, oder

tur. mit einer besonderen Vermessen-und Bosheit unternommen worden;
Oder grosser Schaden, oder sonst ein Unheil andurch entstanden;
Oder da solche Frevelthaten öfters zu grosser Beunruhigung der Gemeinde

beschehen wären.
«MÜ. circa lspul- i M f t e n s : Wegen Verunehr - und Beraubung der Grabern:
ck«ru« vioiatio. D a solche Beraubung schon öfters, und an verschiedenen Or ten,

Oder wohl gar von den Todengräbern, oder Kirchendienern selbst,
Oder zu dem Ende, um der Gebeinen zu einem Aberglauben sich zu gebrau-

chen , wäre unternommen worden.
l«. §. 14. L^inderende Umstände sind ungefehr folgende, und zwar

?Ü3 «meral«. »e E r s t l i c h : I s t allgemein richtig, daß wer sich wider eines anderen Gewalt,
«lem iu leeciel und unbefugten Angriff auf gebührende, und in Rechten zugelassene Weis durch

Nothwehr, und Gegengewalt selbst schützt, und vertheidiget, sich keines Gewalts,
und Straffe schuldig machet.

Dann ist auch in Betreff aller gewastthätigen Handlungen die Straffe in
etwas zu linderen, wenn aus der angemaßten Gewaltthätigkeit, kein, oder ein gar
geringer Schaden, und Nachtheil entstanden ist.
. A n d e r t e n s : I n Ansehen einer angebend - Landsftiedbrüchigen Handlung
änderet sich die Eigenschaft der Tha t : / » <-"

Wenn die versammelte Volkmenge nicht eigends aufgeboten, und zusam-
menberuffen worden, sondern von ungefehr sich zusammengerottet hat.

Wenn die mitgenommene Leute unbewehrt, und also nicht auf Ausführung
emer gewaltthätigen Handlung, sondern vielmehr auf eine Beaugmscheinigung,

oder
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oder blosse mündliche Verwahrung gegen das gegnerische Unternehmen abgesehen
gewesen.

D r i t t e n s : Wegen Vergewaltigung Iemandens in eigener Wohnung:
Wenn wer bep offenen T h o r , und Thüren eingetretten, und aus Anlaß

eines vorhergegangen- hitzigen Wortwechsels, sonnt nicht aus ehebevor gefaßten
Vorsatz sich gegen Jemanden in seiner Wohnung gewaltthatig vergangen hätte.

Wenn einer mit dem Gegner ausser seines Hauses sich entzwepet, dieser
alsdann entwiche, und er im Nachlauffen mit dem nachgehends Vergewaltigten zu-
gleich in das Haus eingedrungen wäre.

Wenn Jemand eine Person, über welche er von Rechtswegen einigen Ge-
walt , oder Obsicht ha t , als wenn ein Mann sein W e i b , ein Vatter sein K i n d , ein
Vormund seinen Pstegbefohlenen, ein Herr seinen Dienstboten abholen wol l te ,
und solches gewaltsamer Weise gegen diejenige/ so den Untergebenen vorenthalten,
vollbrächte, derselbe ist nach Bewandniß der Umstanden nur willkührlich zu bestraft
fen, und gestalten Sachen nach gar unbestraffter zu belassen.

V i e r t e n s : Wegen des hinterlistigen Vorpassens:
Wenn der Beleidiger nicht aus einem vorhergehenden Vorsatz eigentlich U c " ' " "* ^"

vorgepaffet, sondern nur von ungefehr, weilen er den Gegner entgegen kommen ge-
sehen, stillgestanden, und ihn hierauf angepacket.

Wenn das Vorwarten blos aus Muthwi l len, oder wegen eines vorhin ge-
habten Zanks/ und nicht in der Absicht einer Beschädigung, sondern nur um den
anderen zu beschimpfen, oder einen Backen-oder Stockstreich anzubringen, bescher
hen wäre. . ..̂ ..

F ü n f t e n s : Wegen der Abfagerey: A 3 ^
Wenn die Absag oder Befehdere die aufgesteckte feindliche Brandzeichen/

und dergleichen aus Reumüthigkeit wieder abnehmen/ und ihre Bedrohungen nicht
zu erfüllen begehren.

D a der Absager beweisete, daß ihme von dem Bedroheten ein gar grojftS
Unrecht beschehen.

Wenn er beweislich machen kann, daß er den Befehdungsbrief :c. nur aus
Muthwil len, und F reve l , oder im Z o r n , und Gähheit , um den Bedroheten le-
diglich zu schrecken, und nicht mit ernstlichen Vorsatz die Drohung zu vollstrecken,
geschrieben habe.

Wie dann auch diejenige, welche um Gewinns willen den Absagbrief auf-
gesetzt, geschrieben, übertragen, oder die Befchdungszeichen aufgestecket, wenn sie
mit dem Befehder wegen der That selbst keine Einverstandniß haben, und in dessen
B r o d , Bedienstung, oder Gewalt stehen, gelinder zu bestraffen sind. ^

Sechstens: Wegen Widersetzung gegen die Gerichtspersonen: 3,m
Wenn die Widersetzung mit keiner besonderen Gewaltthätigkeit / und ohne ^ „

Verwundung, oder nur eine Beschimpfung des Gerichts vorbeigegangen. «mm
Wenn der Widerstehende aus einem I r r t hum unschuldiger Weise, oder aus

widerrechtliche A r t angegriffen, oder von den Gerichtspersonen ohne Ursach mit har-
ten Schlägen beleget, oder sonst mißgehandlet worden wäre. ^ x ^ ^

Siebentens : Wegen L x c e k . Verübung der Gerichtspersonen, und
Wächtern:

Wenn einer sich gegen die Gerichtspersonen, oder Wächter heftig zur Wehr
gesetzet, sein Gewehe, oder sonst ein tödtliches Instrument gegen selbe gezucket, ge-
gen selbe gar gröbliche Schmäh-und Schimpfungen ausgestossen hätte.

Wenn der anzufangen kommende ein bekannter, wegen voriger Uebelthaten
öfters ingesessener Böswicht, und Gefahr seiner Entrinnung obhanden gewesen;

Wenn die Verletz und Verwundung von keiner Beträchllchkett/ und M v -
W n Folge wäre. «vö. Yu<»6 2mm.

A c h t e n s : Wegen Tragung verbotenen Gewehrs: tük
Wenn der Betrettene eine erhebliche Ursach, warumen er sich nnt jolchen

Gewehr zur Zeit versehen? und daß es nicht auf eine Gefährde abgesehen ware,bep-
zubringen vermag. ^ «

Cc 3
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Oder da die Tragung eines solchen Gewehrs blos aus jugendlichen Muth-
wi l len, oder Unverstand beschehen, und der Betrettene eine sonst wohl verhaltene
Person wäre, zu der man sich keines bösen Vorhabens versehen kann.

5>nd. yuoaä mimtH. N e u n t e n s : Wegen der Bedrohungen:
twuez; Wenn die Bedrohung im Zo rn , Rausch, aus Scherz, oder blosscn Fre-

velmuth ausgestossen worden, und kein ernsthafter W i l l e n , und Vorsatz dabey
gewesen.

l°mü ouaaä M u . Besonders wenn der Bedrohende seine Bedrohung bald darauf widerruffen,
l2nti28. H prmervi. und daß es kein Ernst seye, sich erklaret hat.
t2tez ts2nqui!lit2tem Da es an sich selbst eine ungereimt - einfältige Bedrohung wäre, deren Ve-

werkstelligung in des Drohenden Macht nicht stehet.
cbrorum viulatia- Zehentens: Wegen öffentlicher Frevelthaten:
8t"t^8 vubiicu8 K Wenn einige Schwärmerey, oder Ausschweiffung in der Berauschung, oder
communi8 secur'it38 von jungen Leuten aus unüberlegten Muthwillen ohne gefährliche Absicht beschehen.
Pwndu8 Muc mo- B i l f t e n s : Wegen Verunehrung der Grabstätten.
Aä Amoäi 6eUH« Wenn der Thäter keiner Beraubung, sondern der Verunehrung des Grab-
vel in cnmen iZrlX mahls in der Absicht sich unterzogen h a t , um den Verstorbenen, oder dessen Ge-
^ p e « w ! n t " ä ko- schlecht eine Beschimpfung anzuthun, oder sonst einen F r e v e l , und Muthwillen
üein trlmstuL«, ex- auszuüben.
v!ol..tn«8 wlMez. §. ^^ Die heilsame Polizeyverfassung, und gemeine Landessicherheit wird
Au"'t ^ " auch ausscr deren ersibemeldten Fällen in verschiedene andere Wege verletzet; wclcher-
Vei c l̂ioNisgmwzm wegen entgegen die Mißhandlende nach Gestalt des bösen Vorsatzes, Gefährde, uno
3 b ^ U 3 ° u b " e 3 ' Schädlichkeit der That peinlich zu verfahren ist.
psnpter >m priiu; Sogesialtt Mißhandlungen schlagen entweder in das Laster Unser beleidigten
xublicatizrecipiunt: Majestät ein, als nämlich der Ueberlauffern zum Feind, der feindlichen Auskund-

e n ^ « s!n°"" schaftern, und überhaupt all- jener, so dem Feind auf was immer gefährliche Wei-
. yui tempore st Hü l f f , und Beystand leisten, und dergleichen; wegen deren Bestraffung sich nach

^ ^ I ^ b lNl / was oben ärt. 6 1 . geordnet w i r d , zu achten ist.
^ ^der es sind wegen so gearteter Verbrechen allschon vorhin von Unfern löb-

lichsten Vorfahren, oder von Uns selbst eigene, und ausführliche Straffgesetze ge-
! i Ub l s s l si

°7!'item

f , ,
«l37c!.' gen die Uebertretter erlassen worden; als da sind

EstlichWlch Zi d lidi
ss ; si

i Erst l ich: Welche zur Zeit der leidigen P e s t , oder anderen ansteckenden
^ " r u m militiV. Krankheiten gesetzwidrig handlen; oder bey einem Vieheumfall die allgemein vorge-
Ut'um co^äuÄor«, schriebene Maßregeln überschreiten, oder in anderweg was gefährliches wider den
K issü Gesundheitsstand unternehmen.

^ Ä 7 n ü ^ ' Andertens: Welche von Unser ^ l l i x treulos ausreissen, wie auch die Ver-
penns)vent. heeler, und Unttrschleiffgeber der Ausreissern.

^ Dri t tens: Falsche Werber , und andere Entführer Unserer Landesunter-
p thanen, und Innsassen. Wie auch
5to. <̂ ui ox propok. Viertens: Die Landesflüchtige Unterthanen.
?wwnem^'Mu.' . Fünftens: Jene, so durch Verstümmlung an ihren Gliedmassen sich zum
tiam le reäciuut in- Kriegsdienst vorsetzlich untüchtig machen.
U ^ e u g t o r « «, ^ Sechstens: Die durch A u f - u n d Fürkauffe, oder andere gewinnsüchtige
2NN0N«. Monopol», Kunstgriffe die Lebensmitteln vertheueren.
6 pwvolX Siebentens: Die durch Wucherhändel Unsere Unterthanen schwächen, und
7M«. Hm uluranam auslauaen. , / / / , / , ,
LV0. <̂ ui äuoilum -achtens: Welche zum Zweykampf ausforderen, solchen annehmen, und
ineunt. deren Beyständere.
^ o 7 K m ^ " ' Neuntens: Wegen der Zigeunern; dann
,omo. Qrcumlora. Zehentens: Wegen der Müßlggehern, und derley Landfahrern / welche ein-

El l f tens: Wegen der Landlauffern, flüchtigen, verbannten, und anderen
^ / p V , dergleichen gefährlichen Leuten, welche Rottweis im Land herumziehen.
banniti, aüique lm»
ju8tulkuri8 pemicio»
l i knmine«, <zui tur-
M3tim k
vincia».
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I n welcherley Malefizfällen die Gerichtsstcllen nach denen bereits Vorhände-'
nen Polizey - und Sicherheit - p ^ m m , auch denen wegen erstgedachten Mißhand- ' ^
lung n besonders ergangenen Satz-und Ordnungen Urtheil , und Recht zu sprechen
haben. oblervaulla elt.

MttllnWmztgster A M l
, seu luxu-

von Unkenschbeit Wider die Natur. "' °°°'"

I n n h a l t.
F. i . Von wem dieß abscheuliche Lastcr begangen F. 5. Besondere Fraastücke.

werde? F. 6. Straffe solcher unnatürlichen Unzucht.
F. ». Anzttgungen zur Nachforschung, §. 7. Beschwerende Umstände.
F. 3 zur gesanglichen Einziehung, F. 8. Milderenbe Umstände.
5 .4 zur Tortur.

§. 1. ^ ^ a s abscheulichste Laster der Unkeuschheit wider die N a t u r , oder yuem«<lmn6um
H ) sodomitische Sund wird verübt erstl ich: wenn von einem Men- ^ A ^ ?

schen mit dcm Viehe, oder toden Körpern; andertens: wenn
zwischen Personen einerley Geschlechts, als Mann mit M a n n , Weib mit Weib ,
oder auch Weib mit Mann wider die Ordnung der Natur Unzucht getrieben w i rd ;
worzu d r i t t e n s : gewissermaffcn auch die von Jemanden allein begehend widerna-
türliche ttnkeuschheiten zu rechnen sind.

§. 2. Diese Unthat beschießet gemeiniglich an verborgenen Orten, daß sie i^ ick »6
also selten kenntliche Wahrzeichen hinter sich laßt; doch dienen nachfolgende Anzei- " ° ° ^ '
Zungen zur Nachforschung.

Erstlich: Wenn die verdächtige Person insgemein dieses Lasters halber be-
schrcyct;

Andcrtens: Eine geile, unschambare, und dergleichen Person wäre, zu
der man sich solcher Uebelthat versehen möchte; beynebens

Dri t tens: A n den verdächtigen Orten, in Abwesenheit der Leuten, bcvorab
zu nächtlich und finsterer Zeit aus und eingehender gesehen worden; oder

Viertens: Zeichen dieses abscheulichen Lasters entweder an- bey- oder um
sich, ober bey dem Viehe verlassen hatte.

§. 3. Anze igungen zur Gefängn iß . Zum Beyspiel: da der Verdacht ^
gegen einen Knaben w ä r e , solle der Richter durch hierzu verordnete Leib - und
Wundärzte, und dergleichen gebührende Beschau vorkehren; befindet sich nun etwas
wirklich in der T h a t , oder aber der Thäter würde entweder in der That selbst,
oder in solchen Geberden, und Entblössung, woraus die That zu vermuthen wäre,
betretten, oder da er bereits den Vorsatz, und Anfang der T h a t , nicht aber die
Vollbringung derselben zugestanden hätte, solle der Richter auf eine solch verdach-
tige Person greiffen, und selbe in gesanglichen VerHaft nehmen.

§. 4 . Anze igungen zu der pemkchen Frage sind ungefehrlich, da 26
der Verdachte

Erstlich: A n O r t , und E n d , so zu der That bequem, gesehen, auch (wie
im nächst vorhergehenden §. gemeldet worden) hierzu bereitet gesunden; oder

Andettens: Von dem Knaben, oder der mißgebrauchtcn Person solches
über ihn mit glaublichen Umständen wäre ausgesaget worden; oder

Drit-
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Drittens: Wegen solch-begangener Lasterthat sonst ein ziemlicher Beweis
vorhanden wäre/ und der Thäter nichts destoweniger im Laugncn stünde/ seine Un-
schuld aber nicht genugsam ausweisen könnte.

h>e §. 5. D ie nothwendigste Z p e e i I l - F r a g s t i t c k c , welche nach vorhergegan-
gen - gemeinen für die Hand zu nehmen / sind folgende:

M i t wem/ oder mit was für einem Viche er die Unzucht getrieben?
M i t was Gelegenheit/ und Hül f fsmi t te ln?
W o / und an welchem O r t ?
Zu welcher Zeit?
W e m das V ieh zugehöre?
Ob er die T h a t wirklich mi t Auslassung des S a a m c n s / und wie oft voll-

bracht?
Ob damals die Leute im Haus gewesen?
Ob er Niemanden gemerkt/ der solches etwann gesehen?
W a s ihn darzu bewogcn/ oder angetrieben?
W e r ihn diese Unthat gelehret/ oder ob er es von anderen gesehen habe?
Wer dieselbe ftyen?

I'«N3M lmim kräiM- §. 6 . Wenn nun eine solch - verdachte Person dieses greuliche Laster gut - oder
? ^ peinlich umständlich bckcnnete / oder deffcn, wie Rechtens ist / überwiesen/ auch

alle Umstände durch steißige Nachforschung wahrhaft erfunden / der Thätcr auch in
ordentlicher Bestät igung darauf verharren würde / solle

veüi»Nf25 vi- Erstl ich: E i n dergleichen Uebclthäter, so sich mi t ein - oder mehreren unver-
ü ^ . u ^ ü n ^ c ü m nünftigen Viche vergriffen/ und die T h a t vollbracht/ samt dem V i e h e , so es an-
drmo 2N1M2Ü: derst noch vorhanden / durch das lebendige Fcucr von der Erde vertilget werden.

Wobey zu bemerken/ daß/ wenn auch der Thater entftohcn/ oder vorher verstor-
ben/ oder aus was immer fü r einer Ursach der Todcsstraffe entgangen w ä r e / des-
sen unangeschcn allemal das V iehe / womit derlcy Unthat verübet/ oder angemas-
sct worden/ bey der Obrigkeit/ worunter sich ftlbes befindet/ heimlich durch dm
Abdecker zu vertilgen scpe/ damit keine Er innerung/ und Mcrkmahl solchen Greuels
in der Gemeinde zurückbleibe.

»60.8oäumiä in spe- Andertens: E i n Knabenschänder/ oder aber da sonst ein Mensch mit dem
mwi /^um^omwe anderen sodomitische S ü n d getrieben hat te/ der solle anfangs enthauptet/ und nach-
contr?. n«mr!,m ex- folgcnds dessen Körper samt dem Kopf verbrennet; und endlich

Dr i t t ens : A l l - übrige widernatürliche Unkcuschhcitcn willkührlich nach Gc-
N0.N corps)li/c"um statt der Umstanden schärffer/ oder gelinder gestraffet werden.
n M - , k t2< 6cm §. 7. Beschwerende Ums tände können seyn:

. . Wenn nebst diestm Laster noch ein anderes, als Ehebruch/ Vlutschand :c.
. 2i,tez , coül- Nttt-emlaUffkt;

^ " ber Thäter dicß Laster vielmalen/ und unterschiedlich mit vieler Acr-
gcmiß begangen;

Oder annoch andere Leute zu Ausübung solch' abscheulichen Lasters verfüh-
ret hätte.

lenieute«. §. 8. Mi lderende Umstände sind / und kann nach Gestalt der Sachen
dte Fcuer-in die Schwerdstraffe/ oder die Schwerd-in eine gemessene Lcibssiraffe
verringeret werden.

Wenn bey dem Thäter grosse Jugend, Unverstand/ und Dummheit sich
ausseret;

Wenn die That nicht vollbracht worden / sondern der Thater aus eigener
Reu davon abgestanden;

Oder da einer sich der Sünd zwar angcmasset, dcr Saamen aber noch nicht
gelassen worden.
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FWDdstebWgA A M !
von der Blmschand.

clo

I n n h a l t.
§. i . Was die Blutschand seye?
5. ». Anzeigungen zum Nachforschen

fanglichen Einziehung.
§. s. Anzeigungen zur Tortur.

§. 1.

§. 4. Besondere Fragstücke.
und se« §. F. Bestraffung des Lasters der Vlutschanb.

§.' 6. Beschwerende Umstände.
§. ?. Linderende Umstände.

26

«6 tom,r«».

ie Blutschand wird begangen zwischen denenjenigen Personen / tz,» perron« erl
welche einander mit Blutsfreund-oder Schwägerschaft so nahe"«. i°c«au5 «0«
verwandt sind, daß sie nicht zusammen heyrathen können. ^"^

§. 2 . Anze igungen zu r N a c h f o r s i h u n d gesanglichen Einz iehung,
Dieweil auch dieses Laster eines aus jenen i s t , so kein beständiges Zeichen hinter
sich lassen, als solle man zu Erkundigung der Sachen diejenige Anzeigungen sowohl
wegen der lnqmlmon, als wegen der Gefangennehmung, welche in dieser Unserer
Gerichtsordnung bey anderen fleischlichen Sünden angeführet werden, in Acht neh,
mm. Hauptsächlich aber giebt dieses hierinnfalls ein absonderliches Nachdenken,
wenn bey solchen Personen, welche sonst gegeneinander eine grosse EhrerbieMng
tragen sollen, eine ungewöhnliche Vertraulichkeit verspüret wird.

D a nun ein Richter genügsame Anzeigung hat , solle er beyde Personen ein,
ziehen, in abgesonderten Orten verwahren, und nach gütiger Befragung, wenn
ein Theil laugnete, sie gegeneinander verhören, und zur Rede stellen; und falls
beyde die Blutschand in der Güte bekenneten, so ist solche Bekanntniß zu Vorkeh,
rung der Straffe schon genugsam.

§. 3. Anze igungen zu r peinlichen Frage. Woftrn ein, oder beyde
Verhafte die That laugneten, und über die gemeine Anzeigungen, welche sie nicht
zu Genügen von sich abgekehret, und verantwortet hätten, noch andere zu Vorneh-
mung der peinlichen Frage in 'fleischlichen Sünden genügsame Vermuthungen bey-
kämen, solle der Richter zu Erfahrung der gründlichen Wahrheit bewandten Um-
ständen nach zur Tortur fürschreiten.

§. 4 . Die Franstücke können beyläuffig Nachstehendermassen gestelltt
werden:

Ob nicht n . mit N unkeusche Werke verübet?
Ob diese Person ihme nicht Blutsverwandt, oder verschwägeret seye, und

wie nahe, auch ob er solches gewußt habe?
Wie oft es beschehen?
An welchen Orten?
Zu was S t u n d , T a g , und Zeit?
M i t was Gelegenheit?
Ob er sie, oder sie ihn darzu augerchet? ^ . ^ ».«
Ob er sie durch Verheissen, Versprechen, oder Bedrohungen darzu bewo,

M habe?
Ob die Sünd nüchtern, oder voller Weise vollbracht worden?
Ob er sich nicht auch mit anderen dergleichen seinen Verwandten vergrtffen?

und was mehr dergleichen, so die Umstände der Miffethat einem vernünftigen R l
t « an d« ^ g e b m . ^ ^ ^ wolle« W i r ft's^
«uigefttzct haben. D a nämlich 6yd< Beschuldigte bekennet«» (dann eines Bekan
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niß allein ist hierinnfalls zur ordentlichen Straffc nichr gcnug) auch in der gewöhn-
lichen Bestätigung auf ihrer Aussag bestandig verblieben/ oder der andere Thcil
genugsam überwiesen würde/ wollen W i r / daß

Erstlich: Dergleichen Uebelthater / da sie diese G o t t / und der Natur ab-
scheulige Sünd in aus- oder absteigender Linie,/ in was immer für eincm Grad (wenn
gleich sothane Blutsverwandtschaft von uneheligcr Geburt herrührctt/ oder die auf-
oder absteigende Person sonst einen Hurenwandel führete) vollbracht hatten/ mit
dem Schwerd vom Leben zum Tod gestraffet werden sollen. Wenn aber

Andcrtens: Blutsverwandte Personen im ersten/ und anderen Grad der
Seitenlinie/ als Schwester/ und Brüder (sie scyen gleich ein oder zwcybändig)
ingleichcn da einer mit seines Brüdern/ oder Schwester Tochter/ des Vatters/ oder
der Mutter Schwester/ oder Brüdern Unkeuschheit treiben würde; nicht weniger
auch die im ersten Grad der Schwägerschaft/ nämlich da ein Gtiefoatter seine Stief-
tochter/ ein Stiefsohn seine Stiefmutter / ein Schwätzer seine Schnur / ein Toch-
termann seine Schwieger/ wie auch da einer seines leiblichen Bruders Weib, oder
seims Weibs Schwester beschlaffen würde/ alle dergleichen missethatige Personen
sollen nach Gestalt der Sachen mit einer schweren Leibsstraffe beleget/und des Land-
gerichts ewig verwiesen werden. Dahingegen

inter con- Drittens: Die übrigen in weiteren verbotenen Grad der Blutsfreund > oder
!«» am M" !A " i ' Schwägerschaft sich befindende Personen willkührig / doch schärffcr / als sonst ge-

ü, com- meine Vermischungen bestraffet werden sollen.
'§. 6. Beschwerende Umstände sind:
Erstlich: Die allzuvielfältige Wiederholung.
Andertens: Da es beynebens ein einfach oder doppelter Ehebruch wäre;
Drittens: Wenn sich einer mit mehreren/ als einer Befteundtin versün-

diget hätte.
§. 7. L^inderende Umstände hingegen sind:
Erstlich: Wenn die Verbrechers um die Verwandtschaft nichts gewußt/ und

solches dargethan hätten.
Andertens: Da eine Tochter etwann aus Unverstand/ Jugend/ oder Ein-

falt geglaubet/ sie müßte dem Vater gehorsamen; oder
Drittens: Wenn sonst eine einfältige junge Person durch allerhand betrüg«

liche Vorspieglung zu solcher That wäre verführet worden.
Viertens: Da nur die einseitige Bekanntniß des Verbrechens erhoben wer,

den könnte.
Fünftens: Wenn das fleischliche Werk zwar angemasset/ jedoch nichr wirk-

kch m t Einlassung des Saamens vollbracht worden.

leuient«.

Sechs-
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SeWOstebenztgster Attikel
lls

von der Notzucht.

I n n h a l t.
j l . i . Was die Notzucht seye? L. 5. Die besondere Fragstuckk
§. 2. Anzeigungen zur Nachforschung, §. 6. Straff der Nothzucht.
K. 3 zur Gefangniß, §. 7. Beschworende Umstände.
5. 4 zur Tortur. H. 8. Lmderende Umstände.

§. 1. ̂ t z . e r einer unverleumdctenIungftauen, W i t t i b , oder Frauen mit «mprum
^ 7 ^ Gewalt , und wider ihren Willen ihre jungftäulich oder weib- " ^ " "

liche Ehre nimmt, der begehet das Laster der Nothzucht. "
§. 2. Die vornehmste Anzeigung zu der Nachforschung is t , wenn inckc« «6

der Notzüchtiget durch die genöthigte Jungf rau, Weib , oder Witt ib glaubwür- ^ ^ '
dig angegeben wird.

§. 3. Die Anze igung zur Gefangniß entstehet sodann, wenn der Rich
ter umständlich befände, daß

Erstlich: Die Angeberin j e , und allzeit eines ehrlich - untadelhaften Wam
dels, der Beinzüchtigte hingegen ein unschambarcr, und solcher Mensch ist, zudem
man sich des Lasters versehen möchte;

Andcrtens: Die Jungf rau , F r a u , oder Wit t ib alsobüld nach der Thal
sich dessen beklagte;

Dri t tens: Solche Benöthigung durch die in Sachen verständige Weiber
bezeuget; und

Viertens: Die anderwärtig an die Hand gegebene Umstände sich also be-
finden würden. Welchen Falls der Richter den Nothzüchtiger gefänglich anhalten,
denselben gütig befragen, und , so er dessen in Abred stünde, vor allen Dingen mit
der Genöthigten entgegen stellen solle; bekennet er hierauf die vollbrachte Missethat,
so hat es ohnedem seine Richtigkeit.

§. 4 . Die Anzeigungen zur peinlichen Frage hingegen ergeben sich., da »<l tortw«m
Erstlich: Der Beschuldigte entweder die T h a t , oder den begangenen Noth-

zwang laugnete, die Genöthigte aber beständig auf ihrer Sage verbliebe, und ge-
nügsame Anzeigungen an Händen zu geben hätte; oder da

Andertens: Ein unverleumdeter Zeug, so die Genöthigte um Hülff hätte
schreyen hören, wider den Verhaften vorhanden wäre, und er das Widerspiel recht-
mäßiger Weise nicht darthun könnte, sondern stets im Laugnen verharrete.

§. 5. Die Fragstücke können beyläuffig folgende seyn:
Ob er nicht die n . zu ungebührlichen Werken genöthiget?
An welchem Ot t?
Zu was Zeit?
0 b er mit ihr zuvor bekannt gewesen?
Wie oft er solche Uebclthat etwann mit anderen Personen vollzogen?
M i t was Gelegenheit die Unthat ins Werk gerichtet worden?
W o damals die Leute (a ls Vat ter , Mutter , Mann , Herr , F rau, oder

andere Hausleute) gewesen?
Was er anfangs mit der Genöthigten geredet? _ , .
0 b er ihr nicht erstlichen mit Schankungen, hernach nur Drohworten zu-

besetzet?
Wie dieselbe Worte gelautet 7

pein l . Gertchtsnd. D d «
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t».

Was sie ihm hierüber zur Antwort gegeben?
Und was etwann die K lag , und Nachforschung dem Richter mehrers an die

Hand giebt.
ltupri Violen- §. 6. Zur S t r a f f e der Nothzucht setzen W i r , daß, wenn der Verhafte

solche That gut-oder peinlich bekennet, oder deren, wie Rechtens ist , überwiesen
würde, derselbe sodann gleich einem Rauber mit dem Schwerd vom Leben zum Tod
gerichtet werden solle.

circunMntiX 25 §. 7. Besthwerende Umstände dieses Verbrechens sind:
Erstlich: Wenn einer ein unmannbares Magdlein, oder aber ein Kind noch-

züchtigte; oder der Zwang mit merklichen Schaden, oder wohl gar mit tödtlicher Ge-
fahr der geschwächten Person, oder mit Beytrettung eines Ehebruchs verübet würde.

Andertens: Wenn es von einer Person, welche anstatt der Eltern den Kin-
dern vorgesetzet ist, beschähe, oder in einer Blutsverwandschaft begriffen wäre.

Drit tens: Da eine Obrigkeit, oder Gerhab sich gegen seine Unterthanin,
oder Pupillen dergleichen unterstünde.

Viertens: Wenn ein Diener seines Herrn Tochter, oder Frau notzüchtigte.
Fünftens: S o eine Person von schlechten Stand eine von hohen Geschlecht

übergewältigte.
Sechstens: Wenn er die That durch schweres Bedrohen ohne anderwärtige

Gewalt von ihr erzwänge, solchen Falls solch-schwere Bedrohung dem thätlichcn
Gewalt gleich zu achten ist.

Siebentens: Wenn ein I u d eine christliche, oder Jemand eine geistliche
Person schwächere, in welch-schwereren Fallen der Thäter nach der Enthauptung
auf das Rad geleget werden solle,

lement«. §. 8. Ml lderende Umstände hingegen sind, und ist die Straffe leichter.
Erstlich: Wenn die Genöhtigte durch sich selbst, oder andere vor vollbrach-

ter That von dem Nothzüchtiger errettet worden.
Andertens: Wenn einer die F r a u , oder Jungfrau von dämmen, weitste

seinem Willen widerstrebet, nur allein verwundete.
Drit tens: Wenn die That nicht völlig vollbracht worden.
Viertens : Wenn die vor nothgezüchtigt sich angebende Person der vorge-

schützten Gewalt wohl hätte widerstehen können, und nach einer kleinen Gegenwehr
die Unzucht mit ihr hat vollbringen lassen.

Fünftens: S o die Genöthigte für des Nothzüchtigers Leben bittere.
Sechstens: Wenn der Thäter zwar bekennete, daß er die Nothzucht wirk,

lich vollzogen, und die Gensthigte um ihre Ehre gebracht, sie aber solches vernein«.
I n solchen, und dergleichen Fallen solle nach Gestalt der Sachen der Noth-

zwinger, wenn er ein Ausländer, mit einem ganzen Schilling abgestraft, und
zugleich all-Unserer Erblanden verwiesen, dafern es aber ein Innländer, in ein
Zucht-oder Arbeitshaus, oder zum Vestungsbau auf eine gemessene Zeit verurthei-
let , anbey aus dem Landgericht, oder Gezirk, wo die Schandthat beschehen, auf
ewig abgeschaffet werden.

Die genöthigte Person aber bleibt dieserwegen unverleumdet, und kann ihr
auch solches zu keiner Unehr angezogen, vielweniger sie derenthalben gestraffet werden.

S i e b e n -
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SießenllnWenzigster Atti lel 7?»
(le

Zciulrerio.

von dem Ehebruch.

I n n h a l t.
5. i . Was der Ehebruch seye? L. 5. Besondere Fragstücke.
L. «. Anzeigungen zum Nachforschen, F. <5. Bestraffung des Ehebruchs.
F. 3 zur Gefangennehmung, §. 7. Beschwerende Umstände.
5 4 zur Tortur. 5. 8. Linderende Umstände.

§. 1 . ^ ^ e r Ehebruch ist eine boshafte Verletzung der ehelichen Treue
H ) durch fleischliche Vermischung mit einer andern Person: es wird

demnach derselbe entweder zwischen einem Ehemann, und eines
anderen Eheweib, oder zwischen einer ledigen Mannsperson, und einem Eheweib,
oder zwischen einem ledigen Weibsb i ld , und einem Ehemann begangen. I n dem
ersteren Fal l ist es ein doppelter, in bepden letzteren hingegen ein einfacher Ehebruch;
allemal aber ist der Ehebruch Landgerichtlich zu bestraffen.

§. 2. Die Anze igungen zum Nachforschen sind beyläuffig diese: Aclic« 26
Erstlich: Wenn die verdachte Person insgemein bey den Leuten des Ehe-

bruchs halber glaubwürdig beschrien, oder dessen schon zuvor bezüchtiget worden
wäre.

Andertens: Wenn solche Person mit dem Verdachten noch im ledigen Stand
mehrbare Gemeinschaft gehabt hätte.

Dr i t tens: Wenn in eines verdächtigen Weibs Haus dergleichen Manns-
personen, zu denen man sich des Ehebruchs versehen möchte, sowohl bey T a g , als
zu Nacht, bevorab in des Manns Abwesenheit aus und eingehen gesehen worden.

Viertens: D a sich ein Eheweib ohne sonderes Abscheuen von dem Verdach-
ten unehrbar berühren, oder küssen lieffe.

Fünftens: Wenn ein Eheweib ihren beschuldigten Anhang mit Ge ld , oder
sonst kosibarlich aushielte.

Sechstens: Wenn zwischen den Verdachten heimliche Gasterey, und Zusam-
menkünften in verborgenen Winkeln, und Oertern in Abwesenheit der anderen Con-
person angestellet würden.

Siebentens: Wenn die verdachte Person auch sonst üppig, ftech, unscham-
bar in Wor ten , auch der Trunkenheit ergeben wäre.

D a nun die unschuldige Conperson bey so befindlichen Vermuthungen d«
gerichtliche Nachforschung verlangte, oder der Richter von Amtswegen solches für
nothwendig erachtete, solle man behutsam gehen, und ehender nicht zu Verhaftung
der verdachten Person schreiten, er habe dann dessen noch kläre« Wahrzeichen; das
ist: wenn etwann

§. 3. Nähere Anzeigungen zur E inz iehung hervorbrechetm; als
. Erstlich: Wenn Briefe vorkämen, in welchen eines dem anderen das Los ,
Zett, und S t u n d , oder Gelegenheit dieses Laster zu vollbringen an die Hand gäbe,
die Person sich auch folgends der Orten eingefunden hätte.

Andertens: Wenn bewiesen würde, daß die zwey verdachte Personen eman-
der verdächtige Verbündnißzeichen gegeben hätten.

Dr i t tens: Wenn der Verdachte auf des Manns Ankunft die Flucht nähme.
Viertens: Wenn beyde in wirklicher That bettelten, und dessen nur emem

wirklichen Zeichen überwiesen würden. a, e .
D o 3 Fünf-
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Fünftens: D a der beleidigte Thei l aus gegründeten Ursachen seine Klage
einreichete, und des Beschuldigten Gefangennehmung verlangte.

Welchen Falls der Richter auf solche Person greiffcn, sie gütig befragen,
sodann auf ein oder des anderen Laugnen gebräuchigermassen die Schuldige gegen-
einander , wie auch die vorkommende Zcugcn mit denenselben entgegen stellen, und
eine Person gegen der andern verhören solle.

26 totturam. §. 4 . Die Anze igung zur peinlichen Frage ergiebt sich, wenn ferner
entgegen die verhafte Personen entweder aus derenselben Vekanntniß, oder anderen
redlichen Vermuthungcn hervorkäme; daß

Erstlich: Sie zwar im Werk ergriffen worden, nichts desioweniger in Ab-
red der wirklichen Vollziehung stünden.

Andertens: D a das Weib in langer Abwesenheit des M a n n s , oder in des-
sen grosser Schwach-und Krankheit schwanger worden, und doch den Ehebruch nicht
bekennen wollte, noch genügsame Ursachen ihrer ehrlichen Schwängerung geben könnte.

Dri t tens: Wenn man Buhlbrief auffangete, aus welchen die Bckanntniß
des Ehebruchs erhellete, die Verdachte aber solchen vernemten.

Au f all-diese, und dergleichen Anzeigungen, und fast eine jede insonder-
heit, wofern selbe rechtlich dargethan w i r d , die Gefangene aber ihre Unschuld nicht
genugsam erweisen können, solle der Richter in Fal len, wo es auf eine Todesstraffe
ankommet, fortan mit der peinlichen Frage fürgehen.

§. 5. Die Fragstücke sind jenen F a l l s , wenn der Verdachte im Laugnen
ist, aus denen ihme zu Last gehenden Anzeigungen herzuholen; gestehet er aber die
T h a t , so ist weiter zu fragen:

W a n n , wie o f t , an welchen Orten es beschehen?
W o zu selber Zeit die andere Conperson, wie auch die Dienstleute gewesen?
Wie n . mit n . seye bekannt worden?
Ob N. der n . nicht Briefe geschrieben? w a n n , wie oft es beschehen? was

darinnen vermeldet, und von wem, auch wie die Briefe h i n , und her getragen
worden?

Was dl. seinem Anhang deswegen versprochen, geschenket, oder gekauffet?
Ob sonst Jemand davon gewußt?
Wer darzu geholffen, und Gelegenheit gemacht?
Ob sie nicht einander ins künftig die Ehe versprochen?
S o es durch Kuvplerey beschehen, ist zu fragen: wer der Kuppler, oder

Kupplerin seye? wie sie heissen? wo sie anzutreffen? wie er dieselbe belohnet?
Und was die Umstände der T h a t , auch die Nachforschung mehrers an

Händen geben.
§. 6. Die S t r a f f e des Ehebruchs folgt sodann, wenn nämlich die er-

forschte Umstände in Erfahrung, und beyde Thater zur Bckanntniß gebracht, odcr
dessen sonst, wie Recht ist, überwiesen worden. Es sollen demnach diejenige, so
in das Laster des Ehebruchs verfallen:

«um in « l , ̂  ^ Erstens: Wenn milderende Umstände vorhanden, entweder mit einer Gcld-
srzMgti kum,««" büß nach des Verbrechers Vermögen, oder mit Gefängniß bey Wasser, und Brod
2iiqu2 veui2 ex « auf eine gewisse Zei t , oder nach Gestalt der Sachen mit einer anderen gemessenen
U W t ^ " ' Leibssiraffe; dahingegen
«60. Li 3l2vios ma. Andertens: Bey unterwaltend > schwereren Umständen schärffer am Leib,

^ " am G u t , oder nach vernünftigen Ermessen des Richters, besonders da meh-
cunMnti»; udi " l e Beschwerungsursachen zusammentreffen, wohl gar am Leben gestraffet werden.
Ztiö. 5!ot2näum: in Wobey jedoch

Drittens: I n Acht zu nehmen, daß bey dem einfachen Ehebruch die ledige
.. Person m der Bestrafung insgemein etwas leichter, als der mitschuldige Ehemann,
»m oder Eheweib zu halten seye; und daß jenen F a l l s , wo ein Ruckfall zu besorgen,
^ " oder grosse Aergerniß in der Gemeinde entstanden, zu Abseitigung ferneren Uebels,

vei commune lc»n. und Aergcrniß ein > oder die andere aus denen schuldiaen Personen gestalten Dingen
u ^ o m p ^ m ex " ^ aus dem Gebiet abgeschaffet, oder des Landes, oder Landgerichts verwiesen

werdensolle. Uchrigensist
Vier-

imö

perlonam
l leuiu»
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Viertens: Ucberhaupt zu merken, und wollen wir bey diesem Verbrechen
den Richtern hiemit ernstgemessen eingebunden haben, daß in jenen Fäl len, wo es ^
aufkeine öffentliche Leibs-oder Lchensstraffe ankommet, dieselbe besonders gegen
ansehnliche, und sonst wohlverhaltene Leute in der Nachforschung aller Behutsam- ni5mccluntqu«,
und Bescheidenheit, auch, so viel es thunlich is t , in der ganzen Verführung der
gebührlichen Verschwiegenheit beflissen seyn sollen; damit nicht etwann nebst der von
Uns Hieroben ausgcmessenm Stra f fe , einer sonst wohl verhalten und ansehnlichen
Person, so einen solchen Fehltr i t t begangen, zugleich auch ihren Kindern Schimpf,
Schand, und verkleinerlicher Vorwur f zugezogen, oder wohl gar durch solch-unbe-
scheidene Kundmachung schädliche Ehespaltungen angezettelt werden mögen.

§. 7. Beschwerende Umstände sind:
Erstlich: Wegen Ungewißheit der Empfangniß, wenn der Ehebruch von

einem Eheweib mit einer ledigen Mannsperson; und um so mehr
Andertens: Wenn derselbe in doppelter Ehe von 2. verheyratheten Perso-

nen beschichet.
Dr i t tens : Wenn der Thäter übet beschehenen Verbot , und Bestrafung

zum zweytenmal, oder wohl gar über öftere ftuchtlose Bestraffungen neuerdings
hierinnen betretten; oder

Viertens: Von einem fast alten M a n n , oder einem, der den Leuten zur
Obrigkeit, und guten Beyspiel fürgesetzet ist , begangen würde; oder

Fünftens: Nebst dem Ehebruch noch ein anderes Laster, als bösliche Ver-
fassung des Ehegattens u . mit-unterlieffe.

§. 8. NiÄderende Umstände hingegen sind, und wird die ordentliche
Straffe des Ehebruchs in etwas geringeret:

Erstlich: Des beleidigten Theils Fürb i t t , und Verzeihung.
Andertens: Die vorhandene eheliche Kinder/ oder ansehnliche nahe Anver-

wandtschaft, so durch die öffentliche Straffe ihres Vaters , oder Mut ter , oder na-
hen Anverwandten verkleineret würden.

Dr i t tens: Die allzugroß gegebene Ursachen gegen eine Person, so sonst ihr
Lebenszeit züchtig gelebt.

Viertens: Wenn der ledige Thäter nicht gewußt, daß die Person, mit
welcher er gesündiget, vereheliget seye.

Fünf tens: E i n e s , oder des anderen Theils der Ehegatten vieljährige
Krankheit.

Sechstens: Wenn der Ehebruch nicht gänzlich vollbracht worden.

Acht-
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Achtundstewztgster M i l e l
von zweyfacher Ehe.

I n n h a l t.
5. r. Was das Laster der zweyfachm Ehe sepe? 5- Z. Besondere Fragstücke.
K. ». Anzeigungen zur Nachforschung, §. 6. Straffe der doppelten Ehe.
F. Z zur Gcfangniß, §. 7. Beschwerende Umstände.
F. 4 zur Tortur. F. 8. Lmderende Umstände.

crlmeu §. I . Lasier der zwepfachen Ehe wird begangen, wenn ein Ehe-
can- ^ ^ ^^^^ ^^ anderes W e i b , oder ein Eheweib einen anderen

Mann (es seye sodann die letzt gechligte Person ledig, oder ver-
heyrathet) bey Lebzeiten des ersten Ehegattens wissentlich heyrathet, und mit der-
selben in Gestalt der heiligen Ehe sich ordentlich trauen, und zusammengeben läßt.

Inäicia aä mguiren- §. 2. Anzeigungen zu der Nachforschung sind:
Erstlich: Wenn der Beschuldigte deswegen insgemein beschreiet, oder sonst

eine leichtsinnig-streichende Person wäre, zu der man sich dergleichen versehen möchte.
Andertens: Da er im Reden unbeständig, den rechten Namen verlaugnete,

ein anderes Geschlecht, und Vaterland angäbe.
Drittens: Wenn sich eine solche Person mit mehreren leichtsinnig verspro-

chen hätte.
Viertens: Wenn er den Tod seines ersten Weibs fälschlich ausgestreut.
Fünftens: Wenn er die verdächtig-andere Person für seine Ehegattin aus-

gegeben.
§. 3. Die Anzeigung zu der Gc fangn iß entstehet sodann, wenn der

Nichter im Nachforschen nebst der Leichtsinnigkeit des Verdachten befindet:
Erstlich: Daß selber andersiwo ein Weib sitzen lassen, oder, da es eine

Weibsperson, daß sie mit einem anderen aus und davon gezogen wäre. Oder
Andcrtens: daß der beschuldigte Theil (ungeachtet ihme den wahrhaften

Todfall seines vorigen Ehegenossens zu beweisen auferleget worden) sich nichts desto-
weniger wirklich mit einer anderen vereheliget habe.

Drittens: Wenn derselbe bey Lebzeiten seines Weibs sich mit der verdäch-
tigen anderen Person erweislich versprochen.

Bey sogestalten Sachen solle das Halsgericht auf dergleichen Verbrechers
greiffen, dieselbe zur Rede stellen, auch da dieserwegen ein-oder mehrere Zeugen,
oder ein Angeber vorhanden wäre, solche ihnen entgegenstellen, und gegeneinander
abhören.

^ tortmam. §. 4 . Anzeigungen zur peinlichen Frage können beyläuffig seyn:
Erstlich: Wenn aus des Verhafteten gütigen Aussage eine Unwahrheit;
Andertens: Wankendes Gemüth, oder sonst unstandhaft-leere Ausjlüch,

ten erschienen: oder da er
Drittens: Vorgäbe, es wäre ihme nicht bewußt gewesen, daß sein voriger

Ehegenoß noch im Leben seye. Welchen Falls ihme nicht stracks zu glauben, son-
dern, wenn er dieses sein Vorgeben nicht klärlich darthut, noch in anderweg seine
Unschuld, wie Rechtens ist, beweisen würde, solle der Richter, wenn er aus ob-
gesetzten wider den Thäter sich vorfindenden Vermuthungen denselben genugsam be-
schweret zu seyn erachtet, auf vorhergehendes Beyurtheil mit ihme peinlich verfahren.

§» Z- Die Fragstücke können ungefehr gestellet werden:
Ob er (oder sie) vorhero schon verheyrathet gewesen? unter was für cmer

Herrschaft, S tad t , Dor f , oder Gebiet?
Wie
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Wie sein voriges Weib hcisse? ob er Kinder mit ihr gehabt? wie viel? wie
lang er mit derselben gehaust?

W o sem voriger Ehegenoß sich der Zeit befinde?
Wammen, und aus was Ursachen er sie verlassen?
Aus was Ursach er bey Lebzeiten des ersten Weibs ein anderes genommen?
Ob er zur Zeit der änderten Verheyrathung gewußt, daß sein voriger Ehe,

genoß im Leben?
Ob er nicht gefraget? und warumen?
Wte er mit der änderten in Kundschaft gerathen?
W a s er i h r , dieselbe zu überreden, vorgesaget?
Ob sie gewußt, daß er allberetts verheyrathet gewesen?
Ob er sich für eine ledige Person ausgegeben? und wie seine Worte gelautet?
Wer bey St i f tung der vermeinten änderten Heyrath gewesen? wie selbe

hassen?
Ob er mit der änderten sich ordentlich zusammengeben lassen? von wem? an

was für einem Or t? in wessen Veyftyn?
Ob er sie als sein Eheweib ehelich erkennet? ob er mit ihr Kinder erzeuget?
Und was mehr bey solcher That etwann vorbeygegangen; wornach also die

Fragsiücke auch auf die Weibspersonen einzurichten sind.
Uebrigens ist dem Richter hauptsächlich obgelegen, um die Gewißheit so- Vb» Kmul

wohl wegen der ersten Vereheligung: ob nämlich selbe ihre Richtigkeit habe? ob ",m7/cemm
der erste Ehegatt noch bey Leben, oder zu was Zrit er gestorben seye? als auch we- mzmmunu k
gen der letzteren Verheyrathung: ob dieselbe mittelst priefterlicher Zusammengebung ^ tt
ordentlich beschehen seye? sich allen Fleisses zu erkundigen, und zu solchem Ende die
glaubhafte Trau-und Todenscheine, und allenfalls die nöthig beendigte Kundschaf-
tm zu Händen zu bringen, damit er die Beschuldigte desto eigentlicher befragen,
und nach allerseits eingeholt - wahrhaftigen Bericht desto sicherer zu dem Endurtheil
schreiten möge.

§. 6. Die T t r a f f e der doppelten Ehe , wenn solche boshaftig, wiffent- r«°2
l ich , und betrüglicher Weise unternommen, und mittelst ehelicher Beywohnung
wirklich vollzogen worden, ist insgemein der Schwerdschlag; es kann aber auch in
Anichin dieses Lastcrs, welches größer, als der Ehebruch ist , bep hernachftlgend-
beschwerenden Umständen das Tooesurtheil nach vernünftigen Ermessen des Richters
verschärffet werden.

^. 7. ^>e chrverende Umstände können seyn:
Erstlich: Wenn die verhafte Person solches nicht nur ein» sondern mehr-

malen wiederholet.
Andertens: Da der Verheyrathete solches Laster mit einer Person, die auch

ihres Otts schon oereheliget ist, wissentlich begangen; oder
Dr i t tens: Wohl gar bey Lebzeiten des ersten Ehegattens der Mann mehrere

Weiber, oder das Weib mehrere Männer durch ordentliche Zusammgebung sich bey-
gelegct hätte; oder ^

Viertens: Die änderte Heyrath öffentlich, und in Ansehen der Kachen
vollbracht worden wäre; oder

Fünftens: Ein Thei l wegen seines angeblichen ledigen Standes einen fal-
schen Eyd geschworen hätte.

Sechstens: D a eine Person von geringen Stand ein vornehmes Gejchlecht
dadurch hinterführet hatte. _.,.

§. 8. ^ inde rende Umstände hingegen sind, und werden die Thäter et- lem»t«
was leichter gezüchtiget:

Erstlich: Welche zwar durch den Priester ordentlich zusammengegeben wor-
den, jedoch einander fleischlich nicht erkennet haben.

Andertcns: Jene , so wahrscheinlich geglaubet, daß ihre Ehegenossen ge-
storben seyen. ^ . .

Dr i t tens: Diejenige, so vor dem Beyschlaf ihres Unrechts sich mnneret,
und fteywillig einander verlassen haben.

Peml . G e n c p t s o r d . Ee
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79.
äs

Viertens: Wenn der, so sich mit M y e n wirklich verheyrathet, die eheliche
Pfiicht zu leisten untüchtig wäre.

Fünftens: Wenn die erste Ehe den geistlichen Rechten nach nicht für gül-
tig gehalten werden könnte, oder auch die letzte Ehe an der wesentlichen Feyerlich-
keit einen Mangel hätte.

Sechstens: Derjenige T h e i l , so von des anderen verheyratheten Stand
nichts gewußt, und bey dessen Erfahrung sich gleich abgesönderet hat , ist gar nicht
zu bestraffen.

Remnndßebenztgster Art ikel
gewaltthätiger Entführung der Weibspersonen.

I n n h a l t.
5. '. I n weme bieß Laster des Raubs, oder Ent« §. 4. Besondere Fragstücke.

fuhrung der Weibspersonen bestes? 5. 5. St raf f dieses Verbrechens.
§. ,. Anzeigungen zur Nachforsch-und Gefangen- 5. 6. Beschwerende Umstände.

nehmung, F. 7. Linderende Umstände.
F. 3 zur peinlichen Frage.

§. i . ^ ^ e ß Laster wird begangen, erst l ich: da wer eine minderjährige
^ ) ^ ^ P „ j o ^ oder ein Eheweib entweder wider ihren Willen,

oder da sie ihres Orts einwilligte, wider den Willen des Bat,
ters, oder Vormundes, oder des Ehemanns; änderten«: da wer eine Wit t ib,
oder sonst eine großjährige Person, so ihres eigenen Gewalts ist, oder eine Klo-
sterftau mit Gewalt, oder boshafter List um unkeuscher Werk wil len, oder zu Er-
schleichung der Heyrath entführet; wie auch d r i t t ens : von denenjenigen, so zu der
Entführung wissentlich helffen.

^ A t u ^ ^ ^ Anzeigungen zur Nachforsch- u n d Gefangennehmung

Erstens: Wenn der, auf welchen die gemeine Innzücht gehet, eine solche
Person wäre, zu der man sich dergleichen That versehen möchte.

Andertens: Wenn er sich dergleichen vorhero verlauten lassen; oder
Drittens: Roß , und Wagen um die Zei t , als die Entführung beschchen,

bestellet hätte.
Viertens: Wenn er in währender Nachforschung die Flucht ergriffe; oder
Fünftens: M i t einer Weibsperson durch ein Ort flüchtig durchginge.
Bey diesen, und dergleichen Vermuthungen; sonderheitlich, wenn einer

noch auf dem Weg mit der Entführten betretten würde, solle das Halsgericht sol-
chen alsobald samt seinen Helffern gesangen nehmen, und in der Güte befragen; be-
kennet er hierauf die Tha t , so hat es seinen richtigen Weg. Dahingegen

§. 3. Die Anzeigung zur peinlichen Frage entspringen würde, da dtt
Entführte auf ihn bekennet, oder ein untadelhafter Zeug auf ihn aussagete, er auch
die ihme zu Last gehende Muthmassungen, wie Rechtens i s t , nicht abkehren könnte,
und forthin halsstärrig im Laugnen verharrete.

S He- §. 4 . Die Fragsiitcke können beylauffig gestellet werden:
W i e , und auf was Weise, mit was für einem Gewal t , oder Lift er d«

dl. entführet?
Aus was für einem Ort? zu welcher Zeit/ und Stund? ^,

Od
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Ob solche Entführung zu P f e r d , oder in einem Wagen geschehen, und
wessen die Pferde gewesen?

Wohin er sie führen? und wo mit derselben verbleiben wollen?
Zu was Ende, und Vorhaben er sie entführet?
W a s ihn zu solcher That angetrieben?
W o h i n , und durch was für Hrte er mit der Entführten den Weg genom-

men? bey wem sie eingekehret?
Was er für Helffer gehabt? wie sie heissen? ob sie bewehrt gewesen? und

wo selbe anzutreffen?
Ob er sonst auch Jemanden entführet habe?
Und was etwann aus der vorgeloffenen That mehreres beyzubringrn.
§. 5. D a nun der Ehemann, Vat ter , Gcrhab, und andere, so die Ent- ram» crimin«

führte in der Gewalt gehabt, oder die Entführte selbst klagen, oder auch von Amts- p">« 6 w i
wegen wider den Verdächtigen verfahren würde, und die Wahrheit durch peinliche ^
Frage, oder sonst, wie sich zu Recht gebühret, an Tag käme, solle der Thätcr,
wie auch derjenige, so zur Zeit der Entführung unmittelbar Hül f f , und Vorschub
gegeben, darüber der Ordnung nach bestätiget, und auf seine Bckanntniß, oder
Uebcrweisung mit dem Schwerd hingerichtet, und nach Beschaffenheit der beschwe-
renden Umständen die Todesstraffe mit Legung des Körpers auf das R a d , oder
sonst verschärffet werden.

§. 6. Beschwerende Umstände sind, und wird dieß Laster grösser:
Erstlich: Wenn dabey M o r d , oder andere schwere Thätigkciten untcrloffen.
Andertens: D a die Entführung einer geweihten Person aus einem gewei-

het oder ungeweihten O r t ; item einer anderen Person aus einem geweihten Ort
geschehen; oder da ein I u d eine Christin raubet, und schändet.

Dr i t tens: Wenn ein schlechter Mensch eine adcliche, oder wohl gar eine
höhere Standesperson entführet; weilen andurch die adeliche Geschlechter in ihren
Würden, S t a n d , und Wesen höchst beschimpfet, und verkleineret werden.

Viertens: S o es von einem öfters verübet worden.
Fünftens: Wenn es von einem beschiehet, so entweder der entführten Per-

son selbst, oder den E l t e r n , Gerhaben, oder dem Ehemann der Entführten mit
Pflichten beygethan, oder bedienet wäre.

Sechstens: Wenn ein anderes Laster als Ehebruch:c. darzustoffet.
§. 7. M i l de rende Umstände hingegen sind, und hat die Lebensstraffe lnü«nt«.

nicht statt:
' Erstlich: Wenn die Entführte sowohl mit eigener, als derjenigen, unter

deren Gewalt sie stehet, ihrer Einwil l igung; oder aber
Andertens: D a sie ihres eigenen Gewalts wäre, hernach freywillig selbst

mit dem Entführer sich verehligte.
Dr i t tens: da die Entführte nicht mit Gewalt, sondern durch gute Worte

ist verführet worden; oder wohl selbst die Entführung an die Hand gegeben, oder
darzu verhülfflich gewesen wäre.

Viertens: D a wer eine Person, die ohnedem einem unzüchtigen Lebenswan-
del ergeben ist, entführet.

Fünftens: Wenn der Räuber die Schmach an der Geraubten mit fleischli-
cher Vermischung nicht vollbracht; oder

Sechstens: D a eine Weibsperson aus unzüchtiger Absicht ein Mannsbild
entführet hätte.

Dergleichen Thäter , wie auch diejenigen, so nicht hauptsächlich, sondern nur
mittelbar darzu geholffen, sollen willkührlich nach vernünftiger Ermeffung des Rich-
ters mit Ruthen, und Lands-oder relpeHivö Landgerichtsvcrweisung nach dem in
P2rte i m2 ^ . 6. zwischen I n n und Ausländern festgestellten Unterscheid, oder ge-
stalten Sachen nach auf andere Weise/ jedoch dem Verbrechen gemäß, abgestraffet
werden.

P e i n l . Ger i ch tso rd . E e « Ach t -
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«0. Achtzigster Atttkel
von der Kupplerey.

I n n h a l t.
L. l . Was die Kupplercy seye? z. 5. Besondere Fragstüik.
Z. 2. Anzeigungen zum Nachforschen, §. 6. Straff der Kupplerey
Z. . . . . . . zur Gefängniß. 5- ?- Beschwerenoe Umstände.
K. 4 zur Torwr. 5- 8- Milderende Umstände.

l^nocimum yuiä §. i . / D i e s e s Lasters wird sich schuldig gemacht, da wer sein eigenes Ehe-
st« H i ) w e H , Tochter, oder sonst Jemanden um G e l d , oder Ge-

winns wegen boshafter Weise zu unkeuschen Werken verkuppelt,
oder gebrauchen laßt , oder in seiner Behausung, oder auch anderstwo Hül f f , Rath,
und Vorschub darzu giebt.

lnckel, z<l lu«,ui«li- §. 2. Anzeigungen zur Nachforschung sind:
«!"». Erstlich: Wenn einer bey männiglich der Kupplerey halber in Verdacht ist,

auch sonst eine solche Person wäre, welche unter dem Vorwand ehrlicher Verrich-
tungen beschreite Weibsbilder wissentlich aufhielte.

Andertens: D a einer gedultete, daß in seiner Gegenwart verdächtige
Mannspersonen mit seiner Tochter, oder Eheweib ungebührlich umgiengen.

Dr i t tens: Wenn einer wissentlich in seinem H a u s , oder Vestandzimmer
verdächtigen Leuten Herberg, Zusammenkunft, oder sonst nachdenklichen Unter-
schleiff gestattete.

lnckck zä neluram. §. z. Anzeigungen zu der Ge fängn iß entstehen hierauf, wenn nebst
solchen Vermuthungen der Richter im Nachforschen erführe, daß

Erstlich: Die verdachte Person Buhlbriefe h i n , und her getragen; oder
Andertens: M i t Schankungen die unverständige Weibsbilder zu dergleichen

verbotenen Werken anzureizen pfiege.
Drittens: S o ein Ehemann, oder Vatter zur Zeit , da verdachtige Manns-

bilder sein W e i b , oder Tochter besuchten, sich von ihnen volltrinken liesse, oder
sonst beyseits gienge.

Viertens: Wenn wissentliche Hurerey in einem Haus verübet würde; sol-
chen Falls solle man die beschreite Person verhaften, dieselbe umständlich in der
Güte befragen, und, wo es vonnöthen, mit denen hieran Thcil habenden Perso-
nen entgegenstellen, und gegeneinander verhören.

Illäiei2 2cl torturAn. §. 4 . Die Anzeigungen zur peinlichen F r a g e , und zwar in Fällen,
wo eine Todesftraffe Platz greiffen kann, ergiebt sich sodann, wenn nebst solch star-
ken Vermuthungen die That durch einen unverleumdten Zeugen auf ihn erwiesen,
oder aber von mehreren durch ihn verkuppelten Weibspersonen beharrlich, und glaub-
würdig auf ihn ausgesaget würde.

?» §. 5. Die besondere Fragstücke können beyläuffig gesiellet werden:
W i e , und auf was Ar t die Verkupplung vorgenommen worden?
0 b es mundlich, durch Briefe, oder auf andere Weise beschehen?
W a n n , welcher Orten, wie oft?
Wer ihn Kuppler, oder sie Kupplerin darzu bestellet habe? solle die Per-

son benennen?
^ ^ ^ bestellende ihme Kuppler, oder ihr Kupplerin, oder der verkuppel-

ten Person Geld versprochen? wieviel? da es aber Kleider/ Kleinodien, oder was
anderes gewesen, ist solches zu beschreiben.

Woh in
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Wohin mm die Zusammenkünften angestellct worden?ob ein solches in ihrem
Haus , Wohnzimmer, oder wo änderst beschehen?

Ob an dem O r t , wohin er , oder sie die verkuppelte Person bestellet, meh-
rere Leute gewesen? wer sie seyen? wie sie heiffm?

Ob er, oder sie sonst mehrere Personen, und wem verkuppelt habe?
Wenn der Kuppler, oder Kupplerin mehrere Personen bekennet, müßen sie

derentwegen (jedoch mit vernünftiger Behutsamkeit, wenn nämlich ein gegründeter
Verdacht auf die besagte Personen fallen kann) auch dieselbe umständlich darüber
befragen; und was noch mehreres nach den vorkommenden Anzeigungen vorfallen
möchte.

§. 6. Die S t r a f f e der Kupplerey wollen W i r dahin bestimmet haben, daß
die Kuppler, und Kupplerinnen, wenn sie dieses Verbrechens geständig, oder genug-
sam überwiesen sind, mit Ruthen gestrichen, und Unserer Erblanden auf ewig verwie-
sen, oder da es Innländer wären, mit einer andern scharffen Leibsstraffe beleget, an-
bey aus dem Landgericht abgeschaffet, bey darzustossend-beschwerenden Umständen aber
ihnen der Kopf abgeschlagen; und endlich jenen F a l l s , wenn die Kupplerey mit gott-
geheiligten Personen, oder an heiligen Orten, oder zwischen Ungläubigen und Glau-
bigen beschehen wäre, die Kuppler nach vorheriger Enthauptung verbrennet werden
sollen.

§. 7. Beschwerende Umstände sind: Qscumlkntl« 33
Erstlich: Wenn die Eltern ihre Kinder; e«v»me«
Andertens: Ein Mann sein We ib ;
Dr i t tens: E in Bruder seine Schwester;
Viertens: E in Vormund seine Pstegtochter boshaft verkuppelt.
Fünftens: S o einer, oder eine ihrer viele durch Kupplerey verführet, und

in ein unehrbares Leben gebracht; oder
Sechstens: Die Kupplerey in der Kirchen verübet hätte.
§. 8. M i l d e r e n d e Umjtände hingegen sind:
Erstlich: D a ein-oder die andere obgedachte Person ihren Kindem , Wei-

bern, oder Pfiegtöchtern ohne habenden Genuß allein aus Nachläßigkeit dergleichen
Leben gestattete.

Andertens: S o wer was dergleichen zwar bey den Weibsbildern gesuchet
hätte, die Person aber nicht wäre zum Fall gebracht worden; oder

Dri t tens: D a die Kupplerey nicht an ehrbaren, sondern ohne das unehrli-
chen Weibsbildern begangen würde.

Viertens: I n Ansehen der Helf fern, und Unterschleiffgebern: wenn die
Hül f f , und VorschVbleistung nicht unmittelbar, und aus gefährlichen Vorsatz, son-
dern vielmehr aus Dummheit, E in fa l t , Fahrläßigkeit, und dergleichen unvorsetzlicher
Beywirkung beschehen. „ . <- ^.

Welchen Fal ls die Thater nach Gestalt der Sachen mit Geldbuß, oder Ge<
fängniß, oder sonst willkührlich zu bestraffen sind.

Ee 3 Lin>
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81.

, seu
EiNNdachlztgster Artikel

von gemeiner Hurerep, und anderen ungeziemlichen
Beywohnungen.

I n n h a l t.
z. i . Was unter der gemeinen Hurerey verstan» 5- 3- Beschwerende Umstände.

den werde? F. 4 . Mildercnde Umstände.
5. ». Derselben Vestraffung.

§. i . wird begangen, da entweder erstlich: ledi-
- l'ter ^ > ) ge Personen beyderley Geschlechts sich ein-oder andermal mit

einander fleischlich vergehen; oder ander tens : zwcy ledige
!i- Personen in siäter unehrlicher Beywohnung leben; oder D r i t t e n s : da eine ledige

^ ^ ^ Weibsperson dem unzüchtigen Leben nachhanget, und Jedermann zu Willen stehet,
t^meremc^m. § . 2 . Belangend nun die erste 2. Gattungen diesem Verbrechens, da wol-
imz^26? kui«5 6e- len W i r , daß dergleichen Personen durch ihre sonst ordmtliche Obrigkeit von ihrem

sündlichen Leben alles Ernstes abgemahnet, anbey in vernünftiger Rucksicht, und
Erwegung ihres Standes, Geschlechts, Bcdienstung, gutm Anverwandtschaft, und
sonstigen Wohlverhaltens das erstemal bescheidentlich, und ohne öffentliche Beschim-
pfung, und zwar nach Beschaffenheit der Umständen entweder mit einem scharffen
Verweis, oder mit einer leidentlichen, und ihrem Vermögen angemessenen Geldbuß,
oder zeitlichen Arrest, oder sonst einer heimlichen Straf fe; das andertcmal aber mit
Verschärffung einer sogesialten Abbüssung; und endlich, wenn solche zweymalige Ab-
warn und Züchtigung nichts fruchtete, und die Thater von ihren bösen Lebens-
wandel nicht abstünden , auf ferners Betretten durch das Landgericht mit einer ge-
meUnen, und bewandten Umständen nach öffentlichen Lcibsstraffe beleget, auch nach
Gestalt der Sachen des Lands, oder respcHvö Landgerichts auf ewig verwiesen
werden sollen. Dahingegen wider die dritte Gattung der H u r e n , und gemeinen
Gchleppsäcken allemal Landgerichtlich mit empfindlicher Leibssiraffe, und jeweiliger
Lands-oder Landgerichtsverweisung zu verfahren ist.

23- §. 3. Beschwerende Umstände sind, und kann gegen die Thäter auch
in den ersteren 2. Fallen gleich das erstemal mit einer empfindlichen Leibsstraffe,
und allenfalls mit der Abschaff-oder Landesverweisung von Landgerichts wegen fur-
gegangen werden.

Erstlich: Wenn bey der sündlichen Handlung eine besondere Ausgelassen-
heit, Boshei t , und gemeine Aergerniß unterloffen wäre.

Andertens: D a Jemand vorschlich, und. gefährlicher Weise junge Leute zu
solchen Lasterleben verführet hätte.

Dr i t tens: D a hervorkäme, daß eine unzüchtig unverschämte Vettel das
Hurenleben schon geraume Zeit getrieben, und gleichsam ein Handwerk daraus ge-
macht habe.

le- §. 4 . L inderende Umstände hingegen sind, und ist auch in Fällen, wo
die Erkanntnuß obbemeldtermasscn zur Nvi!-Obrigkeit gehöret, die Bestraffung et-
was mäßiger vorzunehmen, und der Fehl t r i t t , so viel möglich, zu verdecken:

Erstlich: Wenn eine Weibsperson aus jugendlichen Unverstand, Einfal t ,
oder arglistiger Ueberredung zum Fal l gebracht, oder ein junger Mensch durch emes
anderen boshafte Verführung zu einen solchen Fehltritt wäre verleitet worden; und

Andertens: Ueberhaupt, wenn bey dcm ficilchlichcn Vergehen zwischen ledl-
gm Personen keine besondere Boshei t , und Gefährde unterwaltet.
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ZuMndaOzWr Attlkel
von fleischlicher Vermischung mit Ungläubigen, dann

anderen schweren Unzuchtsfällen.

commixtione cum

I n n h a l t.
^ ' - D i e Vermischungen zwischen Christen, und 5. 3. Annebst find auch einige fleischliche Ver.

Unglaublgen find ihrer Abscheulichkeit halber Mischungen zwischen ledigen Lhnften von ei-
harter zu bestraffen. ner aufferordentltchen Bosheit, und eben da-

F. ». Ueber welcherley Unzuchtsfalle demnach die rumen scharffer anzusehen.
Sttaffen ausgemessen werden.

^ Unzucht, so zwischen Christen, und Juden, Türken,
oder anderen Ungläubigen begangen wird, eine besondere Ab-
scheulichkeit auf sich traget, so wollen, und ordnen W i r , daß ^

sich hierinnfalls aller Strenge gebrauchet werden, und kein Richter Macht haben wem
solle, die hier ausgesetzte Straffett ohne Unseren gnädigsten Vorwissen, und Befehl ^ 7 ^
in eine geringere zu verandern. wm. nec t»ci e

§. 2. Die St ra f fe aber auf dergleichen Missethater wollen Wi r nach dem 3«r i«n« lem
Unterscheid deren mit-unterlnuffenden kastern folgendergesialten ausgemeffen haben: ^ n g vew in

Erstlich: I n Blutschand: wenn ein Christ, so vorhin ein I u d , Türk,
oder sonst ein Ungläubiger gewesen, sich mit einer ihme befreundten Jüd in , Tür-
kin, oder anderen ungläubigen Weibsperson vergriffen, sollen beyde, da die Blut-
schand in auf-oder absteigender Linie beschehen, enthauptet, und ihre Körper zu ^ " j , vei
Aschen verbrennet; wenn aber solche Blutschattd im ersten, und änderten Grad der cum'combuMo
Seitenlinie (wie oben ^re. 75. §. 5. veri. andertens: erkläret ist) wie auch im corp^um: ,n
ersten Grad der Schwägerschaft beschehen, mit einen ganzen Schilling öffentlich ge- ^ " ^ . . ^ ^ 0 ccm.
züchtiget, und Unserer Erblanden auf ewig verwiesen werden. l w ^ coliatt^lu;

Andertens: I n Nothzucht: wenn ein I u d , Türk , oder anderer Unglau- i«m m,mo Mmea.
biger eine Christin; oder auch ein Christ eine Jüd in , Türkin, oder andere unglau-
bige Weibsperson notzüchtiget, ist derselbe mit dem Schwerd vom Leben zum Tod «60 ^uogä liupmm
zu straffen, und im elfteren Fal l des UnglaubigenMrper zu Aschen zu verbrennen. ^

Drittens: I n Ehebruch: da sich dergleichen zwischen einem Juden, Tur-
ken, oder einem anderen Ungläubigen, und einer Christin; oder aber zwischen ei-
nem Christen, und einer J ü d i n , Türkin, oder einer anderen ungläubigen Weibs- ^
Person zutrüge, sollen beyde Personen, da nur die Mannsperson aus ihnen verhep- r.um. a ä
rächet ist, mit dem Schwerd vom Leben zum Tod hingerichtet; da aber solches La- ^ " "
sier zwischen einem Verheyratheten, und eines anderen Eheweib, oder auch zwischen <2pit
einem ledigen Gesellen, und einem Eheweib vollbracht würde, sollen nebst der v«5
Schwerdstraffe beyder Missethater ihre Körper hinnach verbrennet werden. ^ ^

Viertens: Die Entführung betreffend, da ist bereits oben ^re. 79. §. 6. ^n,.
der F a l l , wenn ein I u d eine Christin entführet, für einen beschwerenden Umstand
angefthret worden; W i r wollen aber hiemit ferners ausdrücklich geordnet haben, ll l ^ i
daß, wenn ein I u d , Türk/ oder anderer Ungläubiger eine Christin mit Gewalt
boshaftiger Weise zur Schmach, und Unehr entführet, derselbe mit dem Schwerd
hmgerichtet, und wenn er die Schmach an ihr vollbracht, sein Körper zu Aschen
verbrennet werden solle. Belangend endlich . ^ 5., . „

Fünftens: Die gemeine Hurerey, «0 zwischen einem ledigen Juden, Tur- ztö. ?o
ten, oder anderen Ungläubigen, und einer ledigen Christin, oder ,m GegenM! «,„,. k ^

^ zwischen 5.mel2!i i lm ven,
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UI.U3 complicum so-zwischen einem Christen, und einer J ü d i n , T ü r k i n , oder anderen ungläubigen
3 ove^pudl^öc' Weibsperson verübet würde, sollen beyde Verbrechere mit öffentlicher Auspeitschung,

^tioue particu- und Verweisung aus Unsern Erblanden gestraffct; da aber einer der Mitschuldigcn
puuwur. illnlandtsch wäre, mit einer gemessenen Leibsstraffe beleget, anbey aus dem Hals-

gerichtsgezirk auf ewig abqeschaffet werden. D a übrigens
k caucuditu3 §. 3- Auch zwischen ledigen Christen einige Leichtfertigkeiten, und Unzuchts-
ril iuter ctili- fälle sich ergeben können, die eine ausscrordentliche B o s h e i t , und Gefährde auf

tragen, und grosse Aergerniß in der Genteinde erwecken, mithin eine schachere
6 perldnN Bestraffung, als gemeine fieischliche Vermischungen verdienen, zum Veyspiel: da

^vei?0i3 ^ ̂ " ' ^ lN Vormund seine Pfiegtochtcr; oder
u ^Wlli8 "ci". 2c!ö. E in Wahlvatter seine angewunschene, oder acioptilte Tochter; oder
in^ravelcit: I t iö . Ein Tauf - oder Firmungspath seine G ö t t l ; oder

?m3col!cubitugtl,. 4t" . E in Lehrmeister die ihme zu Unterweisung anvertraute Weibsperson
WN5 cum puMa, auch mit ihrer Einwilligung zum Fal l brachte; oder

>^"' ? " " '^ ^ unmündige, unsinnige, aberwitzige, schlaffende, oder
Ztiö. ratrir/cumk' betrunkene Weibsperson auch ohne ihre Widerstrebung steischlich bekennete; oder
Ü3 spilltuau, 6t0. D a ein Kerkermeister, oder Gerichtsdiener eine seiner Verwahrung
oum ^ 2 " " ^ übergebene Weibsperson mit ihren Willen fleischlich mißbrauchte, besonders da es
Ht<). Item cum ix unttr Versprechung der Freyheit beschehen wäre; oder
Miliz impubere, ^mö. D a wer eine gottgeweihte Person auch mit ihrer Einstimmung in-
" n ^ N e ' a t ? . oder ausser des Klosters schwächte; oder
vel edrig. ßvö. D a von einem ledigen Weibsbild Leichtfertigkeit, und Unzucht mit
wm ^ u m Ä p t ^ geistlichen Mannspersonen getrieben würde; oder
7M0. Cum ivioniHli. 9N0. D a von einem schlechten Menschen, devorab, wenn er sich für was
^ s 3 " " " " ' ^ ' besseres, und vornehmeres fälschlich angegeben, eine vornehme adeliche Weibspersoll
9^)" Item a komo zur fleischlichen Zuhaltung verleitet worden.
vill« sub emenüto I n diesen, und dergleichen Fällen solle die verübte Leichtfertigkeit besonders

gegen dm boshaften Verführer schärffer, a ls in gemeinen Unzuchtsfallen an-
dm concuditum gesehen, und ein solcher Missethäter öffentlich ausgepeitschet, oder mit einer ande-

e perlualem. ren schweren Leibsstraffe beleget, und des Lands, oder Landgerichts auf ewig ver-
wiesen, ja wohl gar nach Gestalt der Verführung, und nach Maß der Vermeffen-
heit, Gefährde, und verursachten Aergerniß am Leben gestraffet werden.

Drey-
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tiamiciclia. vuwer,.

DreWMWgster Artikel
von dem Todschlag, Verwundungen, und anderen

tödtlichen Handlungen.

I n n h a l t.
5. r. Der Todschlag beschiehet aus »Gefährde, 5- 7- Anzeigungen zur peinlichen Frage.

Schuld, Zufall., oder aus Notwendigkeit, 5'. ». Besondere Fragstucke.
und A'.laß des Rechtens. ^. 9. Dle Straff der Erwdtungen ist unterschied

5. ». Dle erst - und ander« Gattung unterliegt der lich: deren einige jedoch ausser aller Bestraf»
Straffe; dle zwey letztere aber sind unstraff- fung bleiben.
lich. K. ,0 . Für die schwerere Gattungen der Entlei-

§. 3. Hey der Hauptgattung der boshaften Entlci > düngen wird die Straff m hlnnachfolgenden
bung ist eö eimrley: ob der böse WUlen mit> Artikeln ausqemessen.
tel oder unnnttelbar auf die Ertödtuug ge- 5- l i . Die Ctraff des gemeinen Todschlages ist
richtet seye? das Schwerd.

5. 4. Die boshafte Entleibung unt t r t lMet sich in 5. 12. Beschwerende Umstänte;
gemeine, und besondere dösaeartete Todfckla^e. H. iz . Bcy deren Emtreffung auch der Versuch der
Hur wird von gemeinen Todschlagen gehand> Thal mit der That selbst gleich zu achten ist.
l « . 5- '4- Llnderende Umstände.

5. 5. Anzeigungen zur Nachforschung, H. ^Z. Wie es wegen der Verwundungen zu hal-
l - 6 zur Gcfangntß, tcn seye?

§. i . ^ . c r Todschlag, oder Entleibung beschiehet entweder erst l ich:
^ ) boshaftig mit W i l l en , und gefährlichen Gemüth; oder änder-

ten y : ohne W i l l en , und Fürsatz, jedoch aus Schuld des
Ertödters; oder d r i t t e n s : ohne desselben Wi l len , und Gefährde, auch ohne des-
sen Schuld, sondern nur von ungefthr, und aus blossen Unglücksfall; oder vier-
t ens : aust Nothwehr, oder sonst einer in Rechten erlaubten Ursach.

§. 2. D a nun lediglich die widerrechtliche Entladung eines Menschens ein ^imm nominal!elt
wahres Verbrechen ausmachet, so crgiebt sich von selbst, daß nur die erstcre 2. A " < ' '
Gattungen der Straffe unterliegen, die letztere 2. hingegen als unsträfflich anzuse- se^imr

§. 3. Bey der ersten, und hauptsächlichen Gattung der Entleibung, wo su
Wi l len , und gefahrliches Gemüth zur Ertödtung erforderet w i rd , kommet es nicht rd
eben darauf a n , daß der Fürsatz, Jemanden umzubringen, einige Zeit vor dem
Angriff, und vor der Thathandlung vorhergegangen seye, oder daß der Todschla-
ger den Tod des Entleibten vorbedächtlich, und eigend gewollet habe. Dann , wenn U m « v e <
auch die Entleibung von ungefthr aus Zorn , und Gähheit entstünde, so ist es schon a ^ w<ji«H,
genug an dem, daß der Entleiher entweder mit tödtlichen Waffen, oder sonst was ^ i
gegen seinen Gegner boshaft, und gefährlicher Weise unternommen habe, woraus
gemeiniglich der Tod zu erfolgen pfleget, oder leicht erfolgen kann, somit dessen bö,
scr Wi l len , wo nicht gerad, und unmittelbar, jedoch mittelbar, und in der Folge
auf die hernach beschehene Entleibung gerichtet gewesen seye: wie W i r bereits oben
ä " . 3. §. 2. überhaupt erkläret haben, daß die aus Mittel-oder unmittelbaren bö-
sen Willen entspringende Missethaten dem Thäter zuzurechnen, und insgemein mit
gleicher Straffe zu belegen seyen. Weswegen also die gemeine Entschuldigung fast
eines jeglichen Todschlägers, daß er den Entleibten nicht umbringen, sondern nur
verwunden, oder ihme sonst einen am Leben unschädlichen Streich habe beybringen,
oder nur schrecken wollen, insgemein für ungegründet, und unstatthaft zu halten,
und ohne klaren Beweis , oder gar augenscheinlichen Wahrzeichen, und Rechtsbe-
helffen zu Enthebung von der ausgesetzt-ordentlichen Todessiraffe nicht anzuneh-
men ist.

Pe in l . Ger ich tsord . Ff 5-4- Die
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§. 4 . Die boshafte Todschlaac, welche zur ersten Gattung gehören, sind
ümÄÄg" ve^c^/ nicht einerley, sondern selbe sind entweder nur einfache, und sogenannt > gemeine
i l tw^ l l 'e quai.üca Todschlage, wobey kein vorbedachter Fürsatz, und Vorentschluß unterwaltct; oder
torumkomicicliorum ^ ^ 0 wegen der dabey ftrgehcnd-ailzugroffen Boshei t , als bcy einem Straffm-
wt?3^?5/oc?«"^c mord, bey bestellter Mordchat :c. oder wegen der nahen Attverwandtschaft, als bey
»Uten» 6e kcmiciäia einem Vattermord, Kindsvcrthuung :c. besonders geartete, und schwerere Ertöd-
Kmgiici gzitur. tungsfälle; wclchcrwegen auch ein Unterscheid in der ringeren, oder schwereren Ve-

straffung nothig ist. Es wird demnach von den schwereren Fallen des Todschlages,
und Ertödtungen hinnachfolgcnd insbesondere; hierorts aber von gemeinen Tod-
schlägen, so von ungefehr aus Zo rn , und Gähheit beschehen, anbeynebst aber von
den milderend-und beschwerenden Umstanden, wodurch auch ein sonst gemeiner Tod-
schlag in der Bestraffung verminderet, oder vermehret w i r d , gehandlet werden.

Inäick 2ll «guiren- §. 5. Die nähere Anzeigungen zu r Nachforschung auf den Thater
^""' ergeben sich, wenn das Halsgericht den toden Körper des Entleibten durch erfahr-

ne Leib-und Wundärzte beschauen laßt; bcyncbcns auch alsobald an dem O r t , wo
die That bcschehen, und bey denjcnenigen, so es etwann gesehen, fieißig nachfor-
schet, wer etwann die That gethan haben möchte? auch wenn der tödtlich Ver-
wundete noch ein Leben in ihm hat, ihn selbst um den wahren Thäter befragen lasset.

26 «xtulIm. §. 6. Anzeigungen zur Gc fängn iß sind:
Wenn der Beschädigte anfeine gewisse Person aussaget; oder einer, der

es vermuthlich möchte gethan haben, ftiehen w i l l , oder schon in der Flucht ist.
Wie auch ein ungewöhnliches vor der That an dem Ort der Entlcibung ge-

schehenes Aufpassen mit Gewehr, oder ehedevor gethane Bedrohung, Ausforde-
rung , oder an Tag gelegte grosse Feindschaft.

i tem: Wenn einer an dem O r t , wo die That geschehen, ergriffen, oder
Iemandens blosser Degen, oder andere Waffen daselbst gefunden werden.

Oder so die Entladung mit Feuergewehr beschehen, wenn man den Schuß
gehöret, und ein unlängst ausgegossenes Gewehr an dem O r t , wo der Todschlag
geschehen, bcy ihme findet.

Desgleichen wenn einer von des Entleibten Sachen etwas bey sich, oder sol-
ches verkaufftt hat.

Nlcht weniger wenn Jemand einen toden Körper heimlich vertuschen, oder
vergraben wi l l .

'6 tortur«n. §. 7. Die Anzeigungen zu r peinlichen Frage entstehen sodann, daaus
der eingezogenen Erkundigung all -erstbemeldte, oder hieraus die vornehmste Wahrzei-
chen hervorkämen, und noch andere gemeine Anzeigen darzustosstten: als

D a einer bey fürgegangenen Rauffhandel, und hierauf erfolgten Todschlag
mit dem Entleibten gezanket;

Sein Gewehr, oder Messer genommen, und auf den Entleibten gestochen,
gehauen, oder sonst mit gefährlichen Streichen zugeschlagen hatte.

Sonderlich wenn man auch des Verdächtigen Gewehr, Messer, oder Klei-
der zur Zeit der beschehenen Entleibung blutig gesehen, und solches Gewehr mit der
Wunden zutrifft.

Oder wenn er des Entleibten Haab genommen, verkauffet, hinweggegeben,
oder noch bey sich hätte, und solchen Verdacht mit glaublichen Gegenanzeigen, und
Beweisungen nicht ableinen könnte.

l^rw3«<)n» le«. §. 8. Die Fragstücke sind beylaussig:
Welchergestalten der Todschlag beschehen? wo alles vom Anfang bis zu dem

Ende zu erzehlen ist.
An welchem O r t ? zu welcher Ze i t , T a g , und Stund? dann mit was

Mi t t e l , und Waffen?
Was ihn zu dieser That bewogen?
Ob ihme Jemand darzu geholffen? wer derselbe gewesm? wie er Heisse, und

wo er sich aufhalte?
W o er den Toden hinaethan, und vergraben?
W a s der Entleibte von Ge ld , oder anderen Sachen bey sich gehabt?

Was
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Was er ihme abgenommen? wo er solches hingethan? wie theuer er es ver-
kaufet, oder wohin verborgen habe?

Ob er andere Todjchlage begangen? und sofort.
§. 9. Die S t r a f f e des Todschlages betreffend, da leidet der gemeine Satz: ?ae°3 KomiciM ex

der Menschenblut vergiesset, dessen B l u t solle wiederum vergossen werden: seine billi- ^ " ^ ! ^
ge Mäßigung. Und zwar zuförderist ergeben sich einige Fal le, wo der Todschlag
gar nicht gestraffet w i rd ; dergleichen sind vornehmlich diese:

Erstlich: D a die Entleibung ohne Gefährde, und Schuld des Entleibers
blos aus Unglücksfall, und ungefehrer Weise beschehen; zum Bepspiel: wenn im
Bauen^ oder anderen Fällen ein Mensch über gethane Warnung selbst unter den
Wurff gegangen, und ungefehr daselbst umgekommen wäre; oder

Andertens: S o einer den anderen in zugelassenen Ritterspielen, oder Fechte
schulen ohne einer unterloffen-besonderen Gefährde umbrächte.

Drittens: Wenn wer einen anderen aus rechter Nothwehr umbringet, und
solches erweiset; was aber eine rechte Nothwehr sepe? folget im hernachgehenden
Artikel.

Viertens: Wenn sich einer der Obrigkeit, die ihn aus rechtmäßigen Ursa-
chen anfänglich Anziehen lassen w i l l , gewaltthätig widersetzet, und darüber erschla-
gen wird.

Fünftens: D a wer einen Nachtdieb, so sich zu Wehr stellet, oder einen
gewaltthätigen Räuber umbringt.

Sechstens: Wenn einer zu Rettung eines anderen Leib, und Lebens Je-
manden erschlägt, und sonst der Angegriffene anderer Gestalt nicht wohl hätte er-
rettet »erden können.

Siebentens: I s t aus Abgang des Verstandes, und Willens ein unsinniger
Mensch, oder ein Kind unter i o . Jahren unsträfftich; es würde dann eine abson-
derliche Boshaftigkeit dabey verspüret.

Achtens: S o wer Iemandm auf gerichtlichen Befehl, zum Bcyspiel: einen
für vogelftey erklärten ertödtete.

§. 10. Die S t r a f f e auf die schwerere Entleibungsfalle, welche hierunten be- q
sonders vorkommen, wird eben daselbst behäng ausgesetzet werden.

§. 1 1 . Die S t r a f f e in gemeinen Todfthlägen, wovon hier gehandlet w i rd , ««tmus.
ist das Schwerd; welche Straffe jedoch nach denen darzustossenden Beschwerungs- ^ ^ " " _ ^
oder Linderungsumständen bisweilen zu verschärffen, oder zu verminderen ist. ^ u s ; se/l,«c i/k

§. 12. Beschwerende Umstände, bey deren Eintreffung man es bey der paen» pn c rcum
ordentlichen Straffe des Schwerds nicht verbleiben lassen, sondern nach Gestalt
der Sachen dieftlbe mit vorhergehenden Straffzusätzen, als mitHandabhauung, Jan-
genreissen, oder schleiffen ;c. vermehren kann, oder der Thäter anstatt des Schwerds
geviertheilet, oder geradbrechet, auch bewandten Dingen nach vorhero mit Zangen
gezwicket, oder Riemen ans ihme geschnitten werden sollen; dergleichen Umstände
ergeben sich

Erstlich: Durch den leichtfettig - und boshaften lang vorgefaßten Fürsatz der
Ermordung.

Andertens: Durch die Unbarmherzigkeit.
Drittens: Durch die boshaftig erftmdme, und arglistig vollbrachte Weije

des Todschlages.
Viertens: Wenn die umgebrachte Perftn eines hohen Standes, oder in ev

«er hohen Würde ist.
Fünftens: Wenn einer seinen eigenen Her rn , F r a u , eder andere Perso-

nen , so ihme Gut that , und Treue erzeiget haben, oder Jemanden unter dem Schein
der Freundschaft umbringt. ^ .

Gechstens: D a ein Bettler unter dem Schein des begchrmden Allmosens,
oder unter einem anderen dergleichen arglistigen Vonvand die Reisende, oder sonst
Jemanden ermordet; oder da ein Wi r th die Gäste grausamlich erwurgete, und et-
wann noch darzu anderen Gästen versveisete. Wie dann diese letztere, und ander«

Peinl . Ger ichtsord. sf » d l̂a-
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dergleichen boshaftigcre Umstände gestalten Dingen nach zugleich in eine schwerere
Gattung des Todschlagcs, als Meuchel-oder Straffenmord :c. einschlagen können.

c?on3tu8 !u w^ .n- §. i z . Die Bestrebung, und böser Fürsatz, Jemanden um das Leben zu
Min?.sl2twce8cun- btingen, daran er jedoch durch andere Zufälle gehlnderet worden, ist jenen Fal ls,
^ " ^ / ^ " 7 i wenn sonst keine beschwerende Umstände darzukommen/ mit einer willl'ührlichausser-

. ordentlichen Straffe zu belegen; da aber zu dem Ertodtungsfursatz noch andere böse
Umstände wegen der Ermordungsart, und dergleichen darzustoffeten , ist nach der
oben ä " . i z. §. 8. gegebenen Regel, die Bemühung gleich der vollbrachten Tyat
zu bestraffen. Wie dann auch auf jenen F a l l , da einer aus bösen lang bedachten
Fürsatz, Jemanden fürgewartet, denselben wirklichen angegrMn, und seinerseits
an Vollbringung der Mordthat nichts hätte erwinden lassen, obgleich der Tod des
Angegriffenen hierauf nicht erfolget wäre, ein solcher nichts destoweniger nach der
bereits oben ärt. 73. §. 4 . k §. 12. verl. 1 . gemachten Anordnung mit dem Schwerd
hingerichtet werden solle.

le §. 14. L-inderende Umstände, welcherwegen, wenn eine, oder meh-
rere dercnselben zusammentreffen, und der Todschlag in anderwcg nicht gar bös ge-
artet ist, der Thater nicht mit der Todes - sondern mit einer gemessen-willkührlichen
Leibsstraffe zu belegen ist, sind ungefehr diese:

Erstlich: Wenn ein Todschlag ohne boshaften Fürsatz/ und wider des Thä-
ters Willen beschuhet, und ein solches sich klärlich darzeiget.

Andertens: Die unleidentliche Schmähworte, oder andere zugefügte schwe-
re Beleidigungen, so den Thater zum billigen Zorn angetrieben/ wenn die That in
der Gähheit, und ersten Gemüthsbewegung geschehen.

Drittens: Wenn sich einer selbst bey der Obrigkeit angiebt; und eben also,
wenn einer fteywillig nebst seiner auch die Mitthäter der Obrigkeit anzeiget, und
zur Gefängniß bringt; wenn nur die Ertödtung nicht gar zu schwer beumständet ist.

Viertens: Wenn ein Vater seinen S o h n , der sonst kein verwegener, bö-
str Mensch ist, wegen eines Todschlages aus Liebe zur Gerechtigkeit dem Richter
selbst übergicbt.

Fünftens: Wenn ein Ehemann einen Ehebrecher, den er bey seinen Weib
im Ehebruch ergreift, oder das Weib auf der Stel le, und in frischer That ertöo-
tet; oder auch wenn ein Vatter seine verehlichte Tochter im wirklichen Ehebruch be-
tri t t , und an der Stelle umbringt.

Sechstens: Wenn die Entleibung ohne Wi l len , und Gefährde aus blosser
Schuld desThaters sich ergeben, ist nach Maß der Schuldtragung ebenfalls eine
willkührliche größere, oder ringere Bestraffung fürzukehren.

Siebentens: Wegen der Trunkenheit ist sich nach denen oben ^re. n . §. 5.
vorgeschriebenen Maßregeln zu achten.

^ M e N n « / " " §' ' 5' Was die Verwundungen, und andere blutrüstige Gewaltthatigkei-
K quidu8in<Mbu8^" / die ohne Todschlag beschehen, anbelangt, da wollen, und ordnen W i r ,
«rum co^llltw 2ä daß es hiemit folgendergestalten gehalten werden solle. Und zwar zur Hals-oder

^ ^ " ' Landgerichtlichen Untersuch.und Bestraffung gehören nachstehende Fälle.
Erstlich: Wenn wer mit verbotenen Wehr, als Liegen, Sp ieß, Hacken,

Stecken, oder Prügel Jemanden verwundet, oder verletzt, und solche Verwund-
oder Verletzung durch die beeydigte Wundärzte für Todsgefährlich erkennet würde.

Andertens: Sind als Landgerichtlich anzusehen all-jene Verletzungen, so
durch Gchieffen, Messer-und Stilletftich, und andere verbotene Gewehr sich zu-
tragen, und aller Vermuthung nach aus mörderischen Fürsatz beschehen, sie wer-
den gleich tsdtlich, oder nicht erkennet.

Drittens: Da ein Diener fteventlicher Weise (ohne, und aujstr der Noth-
wehr) überfeinen Herrn die Wehr , oder Büchsen ruckete, oder gar Hand an ihn
legte, selben verwundete, oder sonst mißhandlete; welches auch von Weibsperso-
nen, und Dienftmenschern, so sich erstbemeldtermassen an ihren Frauen strMch
vergmffen, zu verstehen ist. I n welcherley Fällen gegen den Verbrecher mit ge-
ztemmdwlllkuhrlicher Bestraffung, als Stellung an dem Pranger, Anhaltung
zur öffentlichen Arbeit in B a n d , und Eisen, und dergleichen, oder auch gar (da

die



die Verletzung groß, und schmählich wäre, oder sonst schwere Umstände unterlauf-
fetcn) nach Gestalt der Sachen mit der Todesstraffe verfahren werden solle. Da-
hingegen

Viertens: I n gemeinen Schlägereyen,Rauffhändeln,und dergleichen Tha-
tigkeiten, wo die Verwund-und Verletzung nicht tödtlich ist , die Untersuchung,
Erkanntnuß, und gebührende Bestraffung (jedoch nicht an Geld) bey der sonst or-
dentlichen Obrigkeit des Thaters von Amtswegen vorzunehmen, anbey auch dem
Beschädigten die behörige Genugthuung nebst Abtrag aller Kosten, Schaden, und
Versaumniß zu verschaffen, und auf jenen F a l l , da der Thater Armuth halber
den Verletzten nicht entschädigen könnte, oder auch sonst in derley fteventlichen Tha-
tigkeiten öfters wäre betretten worden, selber schärffer zu bestraffen ist.

VtttllNdaWgA Artikel
von der Nothtvehr.

I n n h a l t.
F. l . Was zu einer rechtmäßigen Nothwehr erfor. F. s. Wenn der Abschlag ohne «ieysey« einiget

derlich seye? Zeugen beschehen, hat der Richter aus den Um-
F. 2. Der die Nothwehr vorschützet, ist bewand« ständen zu beurtheilen, in wie weit der vor-

ten Umstanden nach zum i'urzatwus»Proceß schützenden Nothwehr ein Mauben bevzumessen?
zuzulassen. k. ?. Und ob der Thater loszusprechen, oder zu

5. 2- Beweiset der Tobschläger die Nothwehr / so verurrheilen, ober
ist er ganzlich loszusprechen. F. 3. Gegen denselben die scharffe Frage zu erken»

L. 4. Der Angrelffer / wenn er auch im wahrenden nen seye? .
Stre i t zur Gegenwehr gedrungen würde, kann §. 9. Besondere Fragstucke auf den Fa l l , wo der
sich mit der Nsthwehr nicht .'ntschuldtgen, Totschläger bewußt, derselbe aber die Roth»
sondern unterlieget der ordentlichen Straffe. wehr einwendet.

z. 5. Der Angegriffene hingegen, wenn er auch die 5. 12. Beschwerende Umstände,, welcherwegen du?
Maß der Nothwchr m etwas überschritten vorgeschützte Nothwehr für unerhebllch zu
hätte, ist nur ausserordentlich zu bestraffen. achten. . . ,̂

§. l » . Milberende Umstände, berentwtllen die or-
dentliche Strsffe zu verminderen ist.

§. 1. < ) u einer rechtmäßig-zugelassenen Nothwehr wird fürnehmlich er-
^ > forderet:
^ " Estl

iucul»

rderet : äi»me
Erstlich: Daß derjenige, so sich derselben in Rechten bedtt- ,mö.

nen w i l l , von seinem Gegentheil mit tödtlichen Waffen, oder mit anderen lebens- A ^ ^ L
gefährlichen Zeug widerrechtlich, und unversehens angefochten, überloffen, oder ^m«t'<, lecluli w-
geschlagen, und also zur Gegenwehr seye genöthiget worden. ^ ' ° e m ^ H ^

Andertens: Daß er sein Leib, Leben, E h r , oder guten Leumuth weder ^ « ° e m co-m
mit der Flucht, noch auf eine andere fürttägliche Weise habe retten können, son- ^ ü . i ° er«lenü
dem gezwungen und gedrungener seinen Feind mit dem damals zur Hand gestände- ^ ^ ^
nm Gewehr habe umbringen, und also sein Leib, Leben, E h r , und guten 5.eu- ^äici t i«. ,ue
muth erhalten müßen. . . ^ ^

Drittens: Daß es gleich an dem O t t , oder Platz, wo der Handel entstan-
den, von Stund a n , und nicht etwann über eine merkliche Zeit hernach belcheye;
es ist aber ein solch - benöthigter mit semer Gegenwehr, bis er geschlagen w,rl>, W ^ A ^
zu Watten nicht schuldig. »88relkn mor« iuk»-

r^tur: nrterum in^
lultatus prinlum 23»

Ff A 5. 2. Ein
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.lll neceMrw., §. 2. Ein solcher, der sich mit guten Grund auf dte Wohlthat der rechtlich
' erlaubten Gegenwehr beruffet, ist mit seinen Rechtsbehelffcn, und Beweisnlittelll

allerdings anzuhören, und ihme al l rechtlicher Vorschub zu leisten, auch allenfalls
nach der Hieroben ^ 5 Z i . gemachten Ausmessung zudem ordentlichen t'ur^tim.s-
oder Reinigungsvroccß zuzulassen.

aä ünm. ..n §. 3. Da er nun die abgedrungene Nothwehr, wle Rechtens ist , erwclstt,
.jium pm^l<> ^ selber von aller Straf fe, auch Schäden, und Unkosten ledig, und müßig zu

num 4ä.lnueuäu8 ^kennen; welches nicht nur dazumalen statt h a t , wenn ein Mann gegen einen
H occlkr wic MO- M a n n , sondern auch wenn ein Mann gegen ein böses, gefährlich bewaffnetes Weib

' 7 sich einer Nothwehr zu gebrauchen, oder da einer seiner Befreundtcn, oder sonst
^ ehrlicher Leute Leben zu retten verursachet würde.
» §. 4 . Dieweilen aber obbenannte zu einer rechten Nothwehr gehörige Stücke

ea' ^ ^ " ; ^ " l M entstehender Verwirrung deren hitzig und zornigen Gemüthern bey den Tod-
5 äetsu- schlägen gar selten alle beobachtet, sondern jezuweilen merklich überschritten, oder

, von dem Thäter nicht können bewiesen werden; dabcy aber dem Richter schwer fal-
5^6 n" l e t , wie er sich , bevorab wenn die Nothwehr überschritten worden, zu verhal-
ci^enün ten habe? so ist solchen Fal ls vor allen Dingen wegen der Ueberschreitung in Acht
t^n<?w' M nehmen: ob der Entleibte, oder der Entleiher den ersten feindlichen Angriff gethan

mcclV se habe? dann so der Entleiher den Umgebrachten zum ersten angefallen, und allererst
im wehrenden Kampf zur Gegenwehr wäre gedrungen worden, kann ihme die vor-
geschützte Nothwchr, wenn er seinen Gegentheil ertödtet, nichts fürtragen, sondern
er ist als ein Todschläger mit dem Schwerd zu bestraffen.

5l„ verö «cc'lluz §. 5. Wenn hingegen der Entleibte dm Entleiher mit todtlichen Waffen,
oder sonst feindlich angetastet, und also den Anfang des Strei ts gemacht hätte;

2llerdve f l i n k e ' in diesem F a l l , obschon der Ertödter nicht alles dasjenige, was W i r anfangs zu
n^aenmell cxcclie. einer rechtmäßigen Nothwehr erforderen, beobachtet, sondern dieselbe (bevorab
" ln6>^^ qu"wHt2 wenn ihme der entleibte Gegentheil an S tä rke , Keck-und Geschwindigkeit so weit

cx- überlegen gewesen wäre , daß er ihme mit einem Degen, Messcr, oder anderen
ior? Waffen kaum so v ie l , als der andere mit der Faust, oder einem Stecken auszurich-

ett.' ten getrauete) in etwas überschritten, und gegen den Entleibten sich ungleicher
W e h r , und Waf fen , oder eines anderen Vortheils gebrauchet hä t te , solle der
Richter bey sogestalten Umständen niemals mit der Todesstraffe fürgehen, sondern
allzeit nach M a ß , und Weise der überschrittenen Nothwehr eine schärffere, oder
gelindere außerordentliche Straffe erwählen. Und dieses, wenn bekannt ist, daß
der Entleibte den todtlichen Angriff gethan.

c26s8lemn. §. 6. Indem es aber an dem Veweisthum einer rechtschaffenen Nothwehr
° ^ l o r (besonders wenn ein Todschlag bey der Nach t , oder an E n d , und Orten, wo

leßiti Niemand zugegen gewesen, geschiehet) den Beschuldigten vielmals ermanglet, und
^ ^ ""der die Benöthigung, noch ihre gethane Nothwehr um besagter Ursachen

«Aum 2'ä con>Hu. willen beweisen können, und nichts destoweniger sich einer Nothwehr berühmen; in
«5 recurrcnäum elt: solcher Begebenheit liegt dem Richter ob , auf folgende Umstände zu sehen, nämlich
?^Miex^M?M' . auf den gut oder bösen S t a n d , und vorherige Aufführung beyder Personen, auf
cm - quautum kclei das O r t , wo der Todschlag beschehen ist , auch was jeder für Gewehr., und Wun-

den gehabt? und wie sich jeder Theil in dergleichen Fäl len, und besonders in der
gegenwärtigen Begebenheit vo r , und nach der That verhalten habe? welcher Thcil
auch nach deme, was sich vorhero zwischen ihnen zugetragen, mehr Glauben, Ur-
sach, Bewegung, Vor the i l , oder Nutzen möge gehabt haben, den anderen an dem
O t t , wo der Todschlag geschehen, zu erschlagen, oder zu benöthigen? woraus dann
ein verständiger Richter ermessen kann: ob der fürgewendeten Nothwehr zu glauben
ftye, oder nicht?

§. 7. Wenn nun so starke Vermuchungen vorhanden, welche den Richter,
___ ._.! der vorgeschützten Nothwehr Glauben zu geben, bewegen können, solle er nach ooll-
v«! 26 p«w2m führten Reiniaungsproceß (da dieser statt gehabt) den Angeschuldigten lossprechen,
' " " ? ^ " n " ' " b " ? da demselben ein genüglicher Gegenbeweis entgegen stünde, denselben zur or-

. vel ju«. dentlichen, oder nach Gestalt der Sachen zu einer ausserordentlichen Straffe verur-
theilen, oder aber, da die Vermutbungen, und Rechtsbehelffe für den Thäter ei-

nen
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nen halben Beweisthum ausmacheten, demselben zu Erfüllung des vollständigen
Beweises den Reinigungseyd auferlegen, auch nach geleisteten Eyd denselben (gegen
alleiniger Erlegung der Gerichtskosten) von aller Straffe gänzlich loszehlen.

§. 8. Zum Fal l aber die VermuthungM gegen den Thäter sehr groß, und
derselbe sonst auch em friedhäßige, unruhige, und aufrührische Person wäre, zu
der man sich eines unternommen-boshaften Mords versehen könnte, und er in der
Güte die That nicht bekennen wollte, kann der Richter bey solcher Beschaffenheit
weder die ordentliche Todes-weder eine willkührliche Leibsstraffe fürkehren, sondern
er solle zu Erkundigung der Warhheit gegr» den Thäter mit peinlicher Frage ver-
fahren.

§. 9. Die besimdere Fragstücke sind bey einem solchen V o r f a l l , wo der intsrw^tosk sps-
Todschlag von Seite des Thäters richtig ist, er hingegen forthin bey der vorschü-
tzenden Nothwehr beharret, zu Entdeckung dessen Grundes, oder Ungrundes schicksam
einzuleiten, uno ungefehr also zu stellen:

Ob er den Entleibten zuvor gekennet? wie lang, und von welcher Zeit an?
Ob sie miteinander zu thun gehabt, gehandlet, oder gewandlet? solle es

alles erzehlen.
Ob sie unter wehrender Bekanntschaft, oder sonst vor dem Todschlag sich

niemalcn miteinander zerkriegt? sagt er , sie hätten sich zertragen, so folgen die wei-
tere Fragen:

Aus was Ursach? wie lang sie in Unwillen gelebt? wie sie endlich an-und
voneinander gerathen? an was für einem Ort? zu was S t u n d , und Zeit? sagt
cr bey der Nacht, folgt weiters:

Ob die Nacht sehr finster, oder dunkel gewesen? ob er den Entleibten sehen,
und erkennen können?

Ob der Anlauffende damalen geredet, geschrieen, oder stillschweigend ihne
angetast? hat er geredet, ist ferner zu fragen:

Was für Worte? was er ihme hierauf geantwortet? wie lang das Wort -
wechslcn gewehret?

Ob er schon mit entblößten Gewehr über ihn gekommen? oder ob er erst al l-
dorten das Gewehr ausgezogen?

Ob er seinem Gegentheil nicht füglich hätte ausweichen können, oder mit
geringerer Verletzung? sagt er nein , folgt hierauf:

Aus was Ursachen? sagt er, er hätte weichen können, so fragt sich:
Wammen er es nicht gethan? wer den ersten S t o ß , oder Streich gefüh-

ret? wohin? ob er gemerket, daß der S t i ch , oder Hieb so übel gerathen?
Ob cr denselben mit Fleiß an das tödtliche O t t geführet, und dahin zu rich-

ten verlanget?
Ob damals gar Niemand auf der Gassen gewesen, oder zu den Fenstern

ausgeschauet? solle dieselbe, oder solche Häuser benennen.
Wenn der Entleibte gefallen? ob er liegen geblieben? und noch lebendig ge-

wesen seye? ob er ihn darüber weiters verletzet habe? oder ob er noch weiter gehen
können? oder alsbalden gestorben seye? wie er eines, oder das andere wisse? wo
er sich alsdann hinbegeben? . . . . .

Und also von allen anderm Umständen/ welche sich bey den Todschlägen
unterschiedlich ereignen. , .

§. 10. Beschwerende U m s t ä n d e , wegen welcher die Nothwehr msge-
mem nicht für erheblich zu achten is t , sind „ ,

Erstlich: Wenn einer von Jemanden ohne Gefahr des Lebens geschlagen,
oder angcpacket würde (a l s da einer den anderen mit der Hand schlüge, oder bey
dem Haar rauffete) und der also Geschlagene, oder Geraufte entleibte sodann semen
Gcgentheil mit einem Messer, oder anderen Waffen; der kann sich, keiner rechtlichen
Nothwehr bedienen: es wäre dann, daß der Stärkere den Schwachen also hart
mit Fäusten schlüge, und nicht nachlassen wollte, derentwegen der Schwache aus
redlichen Ursachen besorgen könnte, daß er ihn zu Tod schlagen wollte; m welchen
F a l l , wenn der Schwache den Nöthiger durch Gebrauchung der Waffen entlelbtt,
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Änderteus: So einer denjenigen / der ihme allciu nnt Worten bedrohlich/
oder sonst nur verdachtig gewesen wäre/ umbrachte.

Drittens: Welcher seinen stiehcnden/ oder schon wehrlos gemachten Gegen-
theil/ wenn er auch der Anfänger/ und Angreifer gewesen wäre / ohne Roth uu-
leibte: ausser wenn der Entstehende nur zu seinen besseren Vorthcil sich in die Flucht
begäbe/ oder alsobald zu einen anderen Gewehr kommen/und der andere nicht wo^l
entweichen könnte.

Viertens: Wenn nach dem Zank/ oder Greinhandel/ bereits eine geraume
Zeit/ als etwann ein-oder mehrere Stunden/ oder Tage verftossm/und doch glcich-
wohl der anfangs Beleidigte den Beleidiger hernach von neuem angrcifft / und
erschlagt.

Fünftens: Wenn nach beschehmen Angriff/und gestillten Zank beyde Thcile
voneinander gebracht/ und die Sachen verglichen worden/ jedoch hernach über eine
Zeit (die seye nun kurz/ oder lang) der anfangs Beleidigte seinen vorigen Gegen-
theil ums Leben bringt.

Sechstens: Wenn der Ertödtete rechtmäßige Ursach gehabt/ den Todschla-
ger anzugreiffen: als da Jemand einen vogelfny erklarten / oder der Ehemann den
Ehebrecher mit Waffen überfiele/ oder die Gcrichtspersonen / oder Gerichtsdienere
einen Uebelthäter von Amtswegen zu fangen/ und auf dessen Widerstand ihn mit ge-
wehlter Hand zu Stand zu bringen trachtete»/ und in sogcstalten Fällen der Ange,
griffene den rechtmäßig Angreiffenden ermordete.

I n jetzt erwehnten Fällen solle man den Thäter mit der ordentlichen Lebens-
siraffe / oder nach Gestalt der hinzukommenden Umständen mit einer außerordentli-
chen scharffen Straffe belegen,

circumstwti« miti. §. I I . M i ldc rende Umstände sind/ und wird die Straffe verminderet/
kam«, qu«rum in- ^ „ „ ' , ,
lü lämack temp«. Erstlich: Eine grosse Beleidigung vorhergegangen / und also allein die Maß

der gebrauchten Gegenwehr nicht gehalten worden.
Andertens: Wenn der Thäter eine adeliche/ oder rittermäßige Person wä-

re/ ob er sich gleich mit der Flucht hätte erretten können.
Drittens: Wenn ein Weib einen M a n n / der sie an Ehren/ Leib/ und

Leben angegriffen/ umbringt/da sie doch auf andere Weise sich von der Gefahr hätte
erretten können.

Viertens: Da einer im wahrenden Streit einen anderen/ zum Beyspiel den
Retter/ oder aber sonst einen / der ihme an seiner Nothwehr Verhinderlich wäre/
entleibt; und noch in vielen anderen Fällen/ so alle beyzubringen unmöglich/ son-
dern dem vernünftigen Ermessen des Richters anheimgestellet bleiben.

Fünft
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MnfnndaWgster AMkel
von dem Todschlag, so im Getümmel, und Schlägerey

unter vielen Leuten begangen wird.

85.

m turba
commillo.

W

I n n h a l t.
5. «. Bep eulem sobcschaffenen Todschlag ist der K. 4. Da der eigentliche TodMäger unbewußt,

Bestraffung halber auf den Unterscheld der ob man wenigstens diejenige wisse, so dem
Fallen zu sehen: Entleibten eine tödtltche Wunden bepgebracht?

F. 2. Ob mehrere Personen mit Fürsatz Jemanden oder endlich
zu ermorden, dm Zank mit Fleiß angefangen; §. 5. Ob man weder den Todschlasier, weder el>
oder . nen, der tödtlich verwundet hat, in Ersah»

5. 3. Ob in einem ga lMg cntstandruln Rauff» rung bringen könne?
Handel man den rechten Thäter, so den ande-
ren entleibt, wisse? oder

§. 1. < ^ a m i t man auch wissen möge: wie es mit der Vefiraffung eines
^ ) solchen Todschlages zu halten seye, wo bey einem entstandenen 5 ^ « ^ ^

Angr i f f , Rauffhandel, oder Auftauff sich mehrere Personen be, «Hiviz a,uäum «lt.
funden haben? da wollen W i r nach dem Unterscheid deren sich ergebenden Rechts,
fällen nachfolgende Maßregeln zur Richtschnur vorgeschrieben haben.

§. 2. Wenn etliche Personen mit vereinigten bösen Fürsatz, und Wil len
Jemanden zu ermorden, einander Hü l f f , und Beystand leisten, in diesem Fal l ha-
ben sie alle das Leben verwirket; obschon an dem Entleibten nur eine einzige Wuntxn q p
zu sehen wäre, und dieses ohne Unterscheid: ob der eigentliche Thäter offenbar seye, He°<u lwr
oder nicht? auch ohne Rucksicht: ob sie al le, oder deren nur etliche auf den Entleib- A 7 ^ « w t U
ten zugeschlagen, oder ihm verwundet haben? S o aber »uttwrs c««ii5

§. 3. Etliche Personen ungefehr bey einem Rauffhandel sich beysammen be- A ^ A on
funden, einander geholffen, und also Jemanden ohne rechtliche Ursach umgebracht <,«»
hätten, und man zugleich den rechten Thä te r , von dessen Hand die Entleibung ge- H äe
Gehen, wüßte, derselbe solle als ein Todschläger mit dem Schwerd zum T o d , die " "
übrige hingegen willkührlich schwerer, od^r gelinder nach Gestalt der Sachen, und rei
nach Maß ihrer Beywirkung gestraffet werden. D a ferner

§. 4 . I n einer gählingen Au f ruh r , oder Zankerey der Entleibte wissentlich 8i äe nccikre n
durch mehrere, dann einen tödtlich geschlagen, geworffen, und verwundet worden, ^ A ^ ^ A
und man nicht eigentlich ausfindig machen könnte, durch wessen Hand , und That ZMxr
er getödttt worden, so sind diejenige, welche erweislich eine tödtliche Verletzung mo«u.
ihme beygebracht haben, alle als Todschläger vorbemeldtermassen am Leben, die p ^
übrige aber, so dem Entleibten' keinen tödtlichen St ich , oder Streich zugefüget,
nach vernünftigen Gutgedünken des Richters zu bestraffen. Wenn endlich

§. 5. I n einer Aufruhr , und Schlägerey einer entleibet w i r d , und man ^ ^
über all angewendAen Fleiß nicht erfahren könnte, wer der rechte Thäter seye, oder f««m!'vei i-t
wer eigentlich ihn so gefahrlich, und tödtlich verletzet habe? ingleichen wmn in ei- ter vuineravent
nem unversehens entstandenen Greinhandel ihrer etliche, oder viele Jemanden der-
gestalten verwundet hät ten, daß zwar eine jedwedere Wunden insbesondere nicht ci
tödtlich gewesen, jedoch alle zusammen dem Beschädigten den Tod verursachet ha- pa
ben, so ist sich solchen Falls hauptsächlich um den Anfänger, und Urheber d e S "
Zangs, Rauffhandels, oder Aufstandes verläßlich zu erkundigen, und gegen den,
selben bewandten Umständen nach die ordentliche Straffe des Schwerdjchlages vorzu-
nehmen, die übrige aber willkührlich schärffer, oder gelinder zu bestraffen.

p e i n l . Ge r i ch t so rd . h g Sechs-
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«le SeWMWgsttt Attilel
von dem Vatter-Kinder»und Eheleutmord.

»um, lstni, vero

I n n h a l t.
5. i . Zu diesem Mord wird in weiterer Beben» 5. 4. Die anderweite der Hinbern Vergreiffunsm

tung auch die Entleibung der nahen An^ sind der Züchtigung der Eltern überlassen, und
verwandten, und verschwägerten Personen auf deren Anzeig nach Gebuhr gerichtlich zu
gezogen. bestraffen; da aber

5. «. Wegen der Anzeigungen, und Fragstücken ist 5.5. Die Eltern hierinnfalls etwann eine Nachsicht
bey dem gememen Todschlag nachzusehen. hatten, solle die Bestraffung von richterlichen

5. Z. Die Straffe dieses Lasters ist das Radbre- Amtswegen vorgekehret werden,
chen, und nach Gestalt der Sachen das Vier- 5. e. Beschwerende Umstände,
theilen. §. ?. Linderende Umstände.

I'2nici6ium ttriHi §. I . /M i t ten Vattermord begehet, wer seinen leiblichen V a t t e r , oder
k liderl). ^ Mu t te r , Großvatter, oder Großmutter, und weiters in dem

Grad hinauf verwandte Personen boshaftig tobtet, er seye gleich
in-oder ausser der Ehe von ihnen erzeuget worden; und es ist eine gleichmäßige Misse-
tha t , wenn Vatter, oder Mutter ihre Kinder, oder die Eheleute einander umbrin-
gen: worunter in weiterem Verstand auch veränderen nahen Anverwandten, oder
verschwägerten Personen verübte Todschlag begriffen wird.

§. 2. Was nun die Inquisition, Einzieh-und Befragung des Thäters an-
betrifft, kann alles d a s , was bey dem gemeinen Todschlag angezogen worden,
anhero angewendet werden.

r^iciäii r«. §» 3- Die Straffe einer solch-abscheulichen Mordthat ist insgemein das
«tt cm«. Radbrechen entweder von unten auf, oder von oben herab nach Beschaffenheit des
^ ^ W ' Verbrechens, oder Nähe der Blutsverwandschaft; es kann auch ein gar boshaft

rum älsseHio corpc,. ter , oder grausam vorsetzlicher Vattcr-Kinder-odcr Ehelcutmord durch das Vier-
N8 in P2rte3,- relpe. theilen abgestraffet werden. Wenn aber eine Weibsperson solche Unthat begienge,
3cou7tio"c!!!/e" ist ihr Kopf , und Hand abzuschlagen, und beydes auf das Rad zu stecken, an-
«lrer2ü0lle. bey solche Todesstraffe mit vorhergehenden Zanaenzwicken, oder in anderweg zu
° " ' " " " ^ 2 " 2 ° " " . verschaffen.

P2tem»"re- §. 4 . Würden die Kinder ( ausser einer Mordthat ) sich an ihren Eltern mit
«2«. e l " ' lw v«b Stoffen,Schlägen, oder sonst ungebührend vergreiffen,so ist den Eltern selbst die ge-

sie aber dieselbige der Obrigkeit anheimstellen
6i8ue pumenö2lunc. wollen, so sind dergleichen boshafte Kinder nach Beschaffenheit der T h a t , und Um-
^m7«nnwemi2 ^ " ^ " " ^ h"ter Gefängniß, Arbeit in B a n d , und Eisen, odcr in anderweg,
Mpetui2ntü»!evio. )a wohl gar nach Schwere des Verbrechens, und öfteren Vergreiffung mit einer
nbm juäe, civik5. dem Tod nächst kommenden Straffe zu belegen.
ttme^du^^uä« , . § - 5 . Zum Fall aber di« Eltern entweder wegen ihres A l te rs , oder Schwach-
crimüulk in eüwll- yelt die Straffe nicht selbst vornehmen könnten, oder auch ihrer Weichmüthigkeit,
3o^7c l ve«2^ ' . " " b ^ c h ^ Z t halber die Thätigkeit dem Richter nicht anzeigen woll ten, so sollein
«lie eu. geringeren Fällen jeden Orts Obrigkeit, in den schwereren aber das Landgericht von
circmnlkllti» 25 Amtswegen die gebührende Straffe fürkehren.

^ §. 6. D « beschwerende Ums tände , so dieses an sich selbst grosse La-
^ , 1 " ^ ? " darauf gehörige Straffe schwerer machen, stimmen mit denen überein,

« « . « v ^ « « «^ ""^^ ^e l ls m den vorhergehenden, theils aber in nachfolgenden Artikeln angefuh-
«U6elit2t«c«<^. r t t werden, als da sind die öfters wiederholte Gewaltthaten, grausam, und auf

Mar te r , und sonst darneben noch an-

§. 7.
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§. 7. M i lde rende Umstände hingegen sind, und wird^die Straffe in ^cumlwt i« ie-
etwas geringeret. "^"^' "" '

Erstlich: Und überhaupt: wenn die Hieroben bey den gemeinen Todschlagen
zur Strasslindmmg angedeutete Umstände darzu kommen.

Andertens: Wenn der Mord an dem Stieftatter, oder Stiefmutter, oder
an Stiefkindern; ingleichen an dem Schwäher, oder Schwieger, an der Schnur, ^ ^ 8 1
oder Eydam, dann an Geschwisterten, oder Geschwistertkindern, nicht weniger von ^ ^ « 3 « w
einem Ziehkind, oder einem an Kindsstatt angenommenen an dem Zieh-oder Wahl? p"lou2m pru
vatter, oder im Gegenspiel begangen w i r d , und um so mehr, wenn die Blutsver- ? ^ " comnulk tue-
wandt-oder Schwagerschaft in weiterem G r a d , als erstbesagt, entfernet wäre, ist
zwar eine solche Entleibung mit dem Tod zu bestraffen, jedoch etwas gelinder: dann,
wenn nicht schwere Umstände unterlauffen, sollen dergleichen ltebelthater anstatt des
Radbrechens mit dem Schwerd hingerichtet, und nach Gestalt der Sachen der Kopf
auf das Rad gestecket, oder ihnen etwann nebst dem Kopf die Hand abgehauen
werden.

Dri t tens: M i t Vrautpersonen ,so noch nicht wirklich zusammengegeben wor-
den, leidet es auch eine fast gleiche Linderung; desgleichen wenn einer in Meinung
eine andere Person zu tödten, eine verwandte Person umgebracht hätte.

Viertens: Wenn ein Va t te r , oder Mutter ihr K ind , oder der Mann das
Weib zu straffen willens , und die Maß überschritten hätte, daß durch solche Be-
straffung das K i n d , oder Weib ums Leben käme; wie auch, wenn etwann aus
Unachtsam und Nachläßigkeit das Kind im Bett von den Eltern erstickt würde; in
solchen Fällen solle man den Thäter nicht leichtlich am Leben, sondern nach Gestalt ^ 2 tuene; vel a
der Sachen, und Umständen ausserordentlich bestraffen. A e r « r u ^

Fünftens: Wenn die That nicht gar vollbracht worden, so ist wohl zu er-
wegen, ob der Thäter wider seinen Willen verhindert worden, oder freywillig da-
von abgelassen habe? Ob er nahe zür That gekommen, oder nicht? lcem ob grosscr
unwiederbringlicher Schaden daraus entsprungen? wo nach Befund der Sachen der-
gleichen Thäter mit Land-oder Landgerichtsverweisung, mit einem halben, oder
ganzen Schil l ing, oder einer anderen schweren Leibsstraffe, und nach Schwere der
Umständen wohl gar mit dem Schwerd zu bestraffen ist.

Sechstens: Ha t die ordentliche Straffe nicht statt, wenn man nicht ei-
gcntlich weiß, ob derjenige, der ein Kind umgebracht, der rechte Vatter sepe, oder
nicht? nämlich wenn das Kind von einem solchen Weibsbild herkommet, so einem
jedweden zu Willen gewesen ? welches auch von dem umgekehrten Fal l zu verstehen ist,
da wer seinen Ungewissen Vatter umgebracht hätte.

peinl. Gerichtsord. Gg 2 Sieben«
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37.

in pm-
Siebmmdachlzigster Artikel

von dem Kinderverthun, oder Mordthat / so an neugebohr.
nen Kindern beschiebet.

»NW

I n n h a l t.
5. I . Dicß Laster ist zwar unter dem Vattermorb F. 6. Beschwerende Umstände.

schon einbegriffen, wird jedoch wegen seiner F. 7. Lmdercnde Umstände.
besonderen Anmerkungen ngends abgehandelt. I . 8. Abwendung der Ursache«/ welche bishers

F. ». Anzeigungen zum Nachforschen, zu vielen Kmdermorden Anlaß gegeben,
5. 3 zur Gefangniß, und Tortur. 5. 9. Nebst Unternchr für die Obrigkeiten: wie
F. 4. Besondere Fragstücke. sie chres D r t s dieftm Ucbei vorzubtegm ha«
H. 5. Bestraffung duftr Mssethat. den?

llltgnticiclium lud §. I . / A s sind zwar unter dem nächst vorhergehenden Artikel von dem
V ^ Vattermord in allweg auch die Mütter begriffen, welche ihre

^ 'N'^A leibliche Kinder entweder in - oder gleich nach der Geburt des Le-
h l si ssl b b i s

. ä ^ A ch gch ch
lu25 speciailta. bens zu berauben/ und heimlich zu verthlltt sich vermessen; wcilen aber bey diesem

wc leollim tra. ̂ ^ j ^ tschidlich h i P i Afüh ds Psss hl
/ ch z h sich ;

unterschiedliche nothwcndige Puncten in Abführung des Processes wohl
zu merken sind, so haben Wi r zu besserer Nachricht solche in einem besonderen Arti-
kel zu verfassen für nöthig beftmden.

»6 inquiren. §. 2. Die Anzeigungen zum Nachforschen (da nämlich eine ledige
m exeml.il Person, die für eine Jungfer gehet, aus redlichen Vermuthungen im Verdacht wä-

re, daß sie heimlich ein Kind gehabt, und ertödtet habe) sind ungefehr folgende:
,mö. Inlolita Uteri Erstlich: Wenn eine lcdige Weibsperson mit einem ungewöhnlich groffen

keib gesehen worden, und gahling den grossen Leib verlohren hat.
bit2 äecrelcentja. Andertens: So einer ihre gewöhnliche Monatzeit ausgeblieben, und sol-
Höö.5ipueu«eman. chen Zuständm unttrworffen gewesen , welche schwangeren Weiberll eigen sind.

Drittens: Wenn sie vorhcro wissentlich in Unzucht gelebet, sodann sich vor
ea,quX kX!mui5^a. den Leuten verborgen, und nach einer Zeit sich wieder sehen lasten, ohne sagen zu
Z A ^ ü N ^ " " l l e n , und darthun zu können, wo sie gewesen?
vixit, ciein uliqmm- §̂  z. Anzeigungen zur GefängNlß, und zur peinlichen Frage ent-
llm wmt. L: pĉ tt springen sodann, wenn stärkere Wahrnehmungen eines wohl gegründeten Verdachts

'"h YUvorthUtt. WkNN ttämllch
Est l ichD

h ch
Erstlich: Die im vorstehenden §. angeführte, und dergleichen Anzeigungen

" w a h r s t erfunden würden und dieselbe Person auch also beschffen wäre daß man

corpore

chsth § g f h , g c h z
st erfunden würden, und dieselbe Person auch also beschaffen wäre, daß man

sich gegen ihr der vorgegebenen That versehen möge, solle sie m Vcrhaft genommen,
a ° ^ ° e ^ ^ " ^ Hebammen, oder andere in Sachen verstandige Frauen (so viel zu weiterer

corpore muiieriz in' Erfahrung dienlich ist) besichtiget, und da die Vermuthung wohl gegründet zu seyl!
lpeHo, cam pepe befunden wi rd , wenn sie die That hernach nicht gütig bekennen wollte, peinlich be-
Ma tett-mur. s^get werden. Wobey jedoch erforderlich, daß besagte Frauen, oder Hebammen

mit Anzeigung der Ursachen eydlich ausgesaget haben: die Besichtigte seye dergesial-
ten beschaffen, daß sie wahrhaft gebohren haben müße. Wenn

i / c ^ m ^ « Andettens: Ein Kindlein vorkommet, so kürzlich ertödtet worden, und es
badest. uec Ware in selbiger Nachbarschaft ein ohne dieß verdächtiges, und übcl beschrieenes Weibsl
Hi5 «usa uä- bl ld, welches bezüchtiget würde, daß sie Mich in den Brüstcn habe, dic mag dar-

"n gemolken werden; und da sich rechte vollkommene Milch bcy ihr findet, hat sie
eme starke Vcrmurhung zur peinlichen Frage wider sich, und falls selbe etwann dtt
Entschuldigung vorwendete, daß sie die Milch aus einer anderen natürlichen Ursach
habe, solle deshalben durch Hebammen/ und Arzneyverstandiae die weitere Erfah-
rung eingeholet werden. So aber

Dri t ,
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Dr i t tens : E in Weibsbild ein lebendig-gliedmäßiges K i n d , daß damalen geiü. 8l
tod erfunden worden/ heimlich gebohren, und verborgen hätte, die erkundigte Mut - " t p ^
ter aber hierüber zur Rede geftellet würde, und Entschuldigungsweise vorgäbe: das
Kind seye ohne ihre Schuld tod von ihr gebohren worden, ist sie nach billiger Er-
Messung des Richters bey anscheinenden Grund ihrer Entschuldigung zum Bewe is ,
und den in dieser Unser Halsgerichtsordnung ^ e . 5 1 . vorgeschrieben-ordentlichen
?u^2twns-Proceß zuzulassen, in Ermanglung des Beweises aber darüber peinlich
zu fragen. Noch viel mehr hat

Viertens: Die Tor tur statt, wenn ein Weibsbild ein lebendig- gliedmäßi- 4tö.8i ne33vent.se
ges Kind also heimlich getragen, forthin wie eine Jungfer aufgezogen, auch mit " ^ / ! ! ^ 7
ihrem Wi l l en , und geflissentlich allein, und ohne Hül f f anderer Weiber gebohren; wug rep«l^ul.
insonderheit wenn sie laugnet, daß ein Kind vorhanden gewesen, welches hernach
tod gefunden worden: in welchem Fal l die vorgebende Entschuldigung der toben Ge-
burt mit Nichten anzuhören, noch deswegen eine Weisung, und purMions-Proceß
zuzulassen, sondern wider dieselbe mit der Tortur wirklich zu verfahren ist. Gleich-
falls ist

Fünftens: Diejenige peinlich zu befragen, welche vorgiebt, eS seye ihr das 5t5.5> ?'«um
Kind unversehens, Und wider ihren Wil len in das heimliche Gemach entfallen; ab- " ^ ^ /
sonderlich wenn sie verschwiegen , daß sie schwanger seye, und dabey ihren grosscn
Leib, so viel möglich, verborgen, jedoch für eine ledige Weibsperson, und Jung-
fer dahergegangen. Welches dann auch

Sechstens : Gegen diejenige Platz greiffet, so sich mit dem entschuldigen nö. 8',
w i l l , sie habe nicht gewußt, daß sie schwanger seye, habe dahero keine Schuld, daß ^ ^
ihr das Kind unversehens in den Abtr i t t gefallen. Doch wäre eine solche Person mit
der peinlichen Frage zu verschonen, wenn sie, wie sich zu Recht gebühret, erwiese,
daß sie sich durch verständige Weiber wenige Tage zuvor besichtigen lassen, und
diese keine Schwängerung bey ihr befunden haben.

Siebentens: I s t eine fernere Anzeig zur peinlichen Frage: wenn auf die
beinzüchtigte Person dargethan w i r d , daß sie sich selbst in die Seiten, oder Bauch
mit Fäusten, oder sonst gestossen, dieselbe zusammengedrucket, oder eingefäschet
habe; in welchem Fal l sie sich von der Tortur nicht befteyet, sie könnte dann zu A
Recht darthun, daß das Kind sonst natürlicher Weise toder von ihr gekommen sepe. dl«
Anhero können

Achtens: Gezogen werden alle die Anzeigungen, so bey Abtreibung der Ge- n vc>
burt in dem nächstfolgenden Artikel angeführet werden. ^

5. 4 . Die F r a g M c k e mögen ungefehr gestellet werden, wie folget:
Von wem sie geschwängerct worden? zu welcher Zeit?
Ob sie durch W o r t e , oder Verheiffung darzu beredet worden? oder frey-

willig dahin gerathell seye?
Wann? und wie sie es empfunden, daß sie schwanger seye?
0 b , und wem sie etwann ihre Schwangerschaft vertrauet habe? oder w^r-

um sie solches verborgen, und in geheim gehalten?
0 b , und wie lang sie des Vorhabens gewesen das Kind umzubringm?
0 b sie dem Kindsvatter vertrauet habe, daß sie von ihme schwanger seye,

und das Kind umbringen wolle, was er darzu gesagt?
0 b sie sich selbst in die Seiten gestossen, den Leib gefäscht, oder gebunden,

auf der Erden herumgewelzet, von höherm Orten herabgesprungen, Tränket, oder
andere Arzney eingenommen, und mehr dergleichen Leichtfertigkeit zu dem Ende ver-
übet habe, damit die Geburt von ihr kommen möchte? und da sie dergleichen gethan,
ob damals, oder vorhero das Kind sich in ihr gerühret habe?

Woher sie die Arzney genommen? ob der Apothecker, oder von dem sie
solche erkauffct, hiervon Wijftnschaft gehabt, oder gefraget, zu was sie die be-
gehrte Arzney gebrauchen wolle?

Woher sie wisse, daß dergleichen Arzney, und andere gebrauchte Mit te l zu
ihrem Vorhaben dienlich sepn sollten?

G g ^ Wie
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Wie das Kind von ihr gekommen? ob Jemand, oder wer dazumaleu um
sie gewesen?

Ob sie von anderen seye gefraget, oder angesprochen worden, daß sie schwan-
ger seye? und ob die Beywesende solches wahrgenommen?

Ob ihre Mut te r , oder Befreunde, oder wer sonst es gewußt habe, daß sie
schwanger, oder der Geburt nahend seye?

Ob ihr Jemand, und wer zu Verthuung des Kinds Räch , Anleitung,
und Hülff geleistet habe? wie, und aus was Weise solches beschehcn seye ?

Wie es dann eigentlich mit Umbringung des Kinds hergegangen? solle alle
Umstände erzehlen?

Ob sie keine Reu in wahrend-oder nach vollzogener That empftmden?
Zu was Ende sie ihr eigenes Fleisch, und B l u t umgebracht?
Ob sie es zuvor getauffet, oder darauf gedacht habe?
Ob sie nicht mehrere Kinder verthan?

kMZ crillü- §. H. Die Bes t ra f fung dieses greulichen kasters der Kindsverthuung, und
Kindsmords betreffend, da setzen, und ordnen W i r , daß

5i cammitten. Erstlich: Eine solch-unbarmherzige Mut te r , welche ihre eigene Leibsfrucht
^^"a"m2to??ua vorschlich, und gefährlicher Weise durch eine Thathandlung ettödtct, wenn die Be-
P2rtui'm2nu5 via- kanntniß, oder sonst genügsame Uebenveisung vorhanden is t , und die eigentliche E l -
Ieut35 imuient. kundigung der That Rechtsbündig eingeholet worden, mit dem Schwerd hinge-

richtet, nach der Enthauptung ihr Körper ins Grab geleget, ein Pfahl durch das
Herz geschlagen, und sodann verscharret werden solle. Ware es daß

2ätt. 8i M2tor omit- Andertens: Die Kindsmutter an ihre Leibsfrucht zwar keine gewaltthätige
Hand anaeleget, sondern durch blojse Unterlassung ihrem Kind den Tod verursachet

llmülquo äe glüm'o hatte: als da sie die Nabelschnur nicht verbunden, und andurch das Kind sich ver-
uecauäi Meat. h ^ n , oder da sie das Kind ohne Nahrung liegen, und verschmachten lassen :c. sol-

chen Falls solle dieselbe ebenfalls mit dem Schwerd, jedoch ohne Durchvfählung des
Körpers bcsiraffet werden. Welche Straffe jedoch nur dazumalen vorhanden ist,
wenn die Unterlassung mit Fürsatz, und geflissentlicher Absicht auf die Ertödtung des
Kinds beschehen ist. Fal ls aber

3^ )6 " " °5 "n lw t . Dri t tens: Von der Kindsmutter zur Entschuldigung der Unterlassung vor-
«! ammö ncciäencll gewendet wurde, Ntcht gewußt zu haben: wle Mtt denl neugebohrnen KtNd umzuge-
^ matte taHam tMe. hen stye? oder daß das Kind in währenden Geburtsschmcrzen vergangen, und da-

hin gestorben seye, und was mehr dergleichen Ausflüchten seyn mögen; da ist diesel-
be bewandten Umstanden nach, besonders wenn sie sich durch Verschweig-und Ver-
heelung ihrer Schwangerschaft einer bösen Absicht verdächtig gemacht, mit der Tor-
tur zu belegen, und , da sie auch in der strengen Frage auf dieser Entschuldigung
stets bestünde, gleichwohlen wegen der verhcelten Schwangcrsthaft willkührlich nach
Gestalt der Sachen schärffer, oder gelinder zu bcsiraffen. Welche willkührlich und
ausserordentliche Vestraffung auch in all-anderen Fallen statt ha t , wo die des Kinds-
mords verdächtige Person zwar die ihr zu Last gekommene Hauptinnzüchten durch die
ausgestandene Tortur abgeleinet ha t , jedannoch aber wegen der boshaft verschwiege-
nen Schwängerung, und anderer dergleichen schuldbaren Handlungen halber noch

.. n . i ^ besonders strafffällig verbleibet. Ferner ist
M , ^u?6owk gä Viertens: Gegen diejenige, welche zur Kindesverthuung wissentlich, und
moltem wtwtizcau. gefährlicher Weise Hü l f f , Benstand, und Vorschub leisten, ebenfalls der Schwerd-

l M a g ; gegen diejenige hingegen, welche von der Schwangerschaft einer ledigen
lcnpwm lezig ea m Weibsperson Wissenschaft tragen, und ihrer hierunten §. 8. K 9. vorschreibenden
e cuipam c«m«. Schuldigkeit zuwider die nöthige Vorkehrung ausser Acht lassen, eine ausserordent-

^ Q ^ ^ ' liche Straf fe, als Gefängniß, Anstellung auf eine Zeit zur öffentlichen Arbeit«,
nach Maß der Gefährde, oder Schuldtragung zu verhängen. W a s endlich

Fünftens: Den Zuhalter, von dem die Weibspersonen zum Fal l gebracht
worden, anbelanget, da ist selber, wenn er zu Kindsverthuung Hü l f f , und Raty
geleistet, gleichmäßig zum Schwerd zu verurtheilen; wo aber dieses nicht bescheyen,
sondern er vielmehr abgewehret, oder nichts darum gewußt, nur wegen begangen
fleischlicher Sund zu bestraffen; jenen Falls hingegen, wenn er seiner hterunten

§. 8»

re
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§. 8. vers. 2. ausmessenden Obliegenheit zuwiderhandelt, nach Gutgedünken des
Richters mit einer wohl empfindlichen Leibsstraffe zu belegen.

§. 6. Beschwerende Umstände sind:
Erstlich: Wenn sie solche Unthat öfters begangen; oder
Andertens: Das Kind ohne vorhin ertheilte Tauff ums Leben gebracht;oder
Dri t tens: Die Mordthat mit besonderer Grausamkeit vollbracht hat: in

welch-erst und änderten Fal l der Thaterin H a n d , und Kopf abgeschlagen, sodann
beydes auf das Rad gestecket; letzteren Falls aber dieselbe mit glüenden Zangen ge-
zwicket, oder in anderweg die Todesstraffe verschärffet werden solle.

§. 7. Es milderet aber die Straffe nebst anderen in vorhergehenden Ar t i - lsui««t«.
keln vermeldten Ursachen auch dieses, wenn ein minderjähriges Weibsbild aus Rath ,
Hül f f , oder Anstiftung ihrer Mutter das Kind verthan ha t , und ist solches, wenn
noch andere erhebliche Vermuthungen darzu kommen, eine Anzeig wider die Mutter
zur peinlichen Frage.

§. 8. Und zumalen nach der bisherigen Erfahrenheit die mehreste Kinder-
morden von daher ihren Ursprung genommen, weilen imc>. die zum Fal l gebrachte
Weibspersonen die ihnen bevorgestandene öffentliche Schanvstraffen bcförchtet; dann ß
260. weilen ihre Zuhälter sie treulos verlassen, und solch - geschwächte Weibsperso- "«5.
nen von dämmen in Klc inmuth, und Verzweiflung gerathen; oder zeio. weilen sie U ^
geglaubet, daß ihre Schwangerschaft gänzlich verborgen seye, und durch Vertilgung
ihrer Leibsftucht verhüllet bleiben möge; so sind W i r zwar keinerdings gesinnet,
das Laster der Unzucht, durch welches Gott so sehr beleidiget w i rd , ungeahndet da- p
hin gehen zu lassm, sondern W i r wollen vielmehr, daß solchem Uebel auf all mög- roll«
liche Weise gesteuret, und gebührend abgebüsset werde. Damit aber den vorbemeld-
ten Anlaßgebungen nach Thunlichkeit vorgebogen, und alles, was nur die Verhee-
lung der Schwangerschaft verursachen kann, aus dem Wege geraumer werde; so ord-
nen W i r hiemit, daß

Erstlich: Die aus menschlicher Schwachheit zum Fal l gebrachte Weibsper- Yuoaä imum
sonen, welche ihre Schwangerschaft ihren El tern, Freunden, oder sonst Jemanden ^ " ^ « ^
Verläßlich entdecken, nach der bereits oben ^rr. 6. §. 3. und ^.re. 8 1 . §. 2. 6 4 .
gcthanen Anordnung mit keiner öffentlichen Bestrassung angesehen, sondern in ge- 5 ^
heim auf eine leidentliche A r t bestraffet werden sollen, mit der weiters beyfügend- l""n»n»i2r
gnädigsten Verordnung, daß al le, und jede Hebammen bey ihrer Eydespfiicht ver-
bunden seyn sollen, die ihnen sich vertrauende, und ihre Hülff zur Geburt ansuchende
Weibspersonen geheim,und verschwiegen zu halten, und solche Niemanden bep Straffe
des Meineydes zu offenbaren. W i r befehlen auch hiemit

Andertens: Ernstgemessen, daß die Zuhalter, und Kindesvätter, welche durch yuozä «6um
Versprechung der Ehe , oder sonst Weibsbilder-zum Beyschlaf verführen, zur künf-
eigen Niederkunft der geschwächten Person, und Versorgung ihres Kindes das Be- ^ i ^ H
hörige ihrer Schuldigkeit gemäß selbst veranstalten, keinerdings aber nach der Schwän- pro
gerung sie boshaft verlassen, in dessen Entstehung hingegen nach der hierobcn §. 5. ^
ver^ 4 . gemachten Ausmessung mit einer empfindlichen Leibsstraffe beleget werden
sollen. Damit endlich

Drit tens: Aus der anhoffendcn Verschwiegenheit der Schwängerung kein yumä Zeium
Anlaß zur Kindsverthung genommen werden möge, so befehlen W i r hiemit nach- p ^ m ° 6
drucksamst, daß die Hauelcutc, besonders die in Diensten stehende Personen, wie «8 , m. ü
auch die Hauswitthe,welche von der Schwangerschaft einer bey ihnen befindlich-ge- ^ " A ^
schwächten Weibsperson Wissenschaft haben, solche zuförderist, so viel möglich, ^o« uu«
in geheim den E l te rn , Vormündern, Anverwandten,'Hausvättern, oder Haus-meerelt
Müttern anzuzeigen; und endlich, da sie. wahrnehmen würden, daß zur Niederkunft "lmue
keine Fürsorg getragen werde, solches der weltlichen Obrigkeit, oder Gericht zu ent-
decken verbunden scpn; widrigen Falls aber nach Maßgab des obigen §. 5. vers. 4 .
einer willkührlich-gemessenen Straffe unterliegen sollen. Wie W i r Uns dann un-
tereinstens zu den E l tern , und Anverwandten deren zum*Fall gebrachten Weibsper-
sonen gnädigst versehen, daß sie nach geschehener Sache wider die geschwächte Töch-
ter nicht allzuhart verfahren, und durch ihre übermaßige Strenge zu dmnselben Klein,

muth/
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nmth/ Verzweiflung, und bösen Folgen keine Ursach geben, sondern vielmehr zu
deren sicheren Niederkunft das Nöthige besorgen werden. Dami t aber auch

M<jici c>. z. 9. Die Obrigkeiten, wie sie sich in bellen Vor fMnhk i t tn zu verhalten
«U3 te ° ^?m" i0 haben? einen näheren Unterricht überkommen, so setzen, und ordnen W i r : daß
ex nliicio pncaveu. Erstlich: Von den Q v i i . Obrigkeiten, und vorgesetzt - ordcntlichcn Richtern
^ ? "!^ ä ^ . " M l l c n , wo die Schwangerschaft einer geschwächten Weibsperson durch den Ruff,

. in oder andere Innzüchten vorkommet, alsoglcich, jedoch so viel möglich, in ge-
«clit e^ulm^ heim, oder auch nach Erforderniß der Umstanden gerichtlich, und zwar in zweifkl-

c ^ u N ^ eam! haften, und jenen Fäl len, wo die Schwangerschaft bey vorhandenen Anzeigungen,
nue. quosci 0PU8 und Merkmahlen dannoch nicht freywillig eingestanden werden wol l te, mittelst einer

1 I ^ " dluch geschworne Hebammen, und andere verstandige Weiber unentgeltlich vorneh-
mende Besichtigung auf die Verhältnis der Sache wqmnret, Ulid darüber das wei-
tere zu Verhütung allen wider die Leibsfrucht besorglich üblen Erfolgs vorgekehret
werden solle. Wobey W i r den Obrigkeiten, und Gerichten zugleich ernstlich einge-
bunden haben wollen, derley geschwächten Weibspersonen, damit sie nicht in Klein-
müthigkeit verfallen, nicht nur alle thunliche Hülffe zu leisten, und, da sie ihre
Schwängerung freywillig bey Gericht angeben, selbe gelindcr, als jonst zu straf-
fen, sondern auch nach Beschaffenheit der Umständen dencnselben gegen ihre Buhler
nach dem , was Rechtens is t , schleunig Hülff zu verschaffen.

»60. ve n?mem p2- Andertens: Werden die Obrigkeiten, genau darauf zu sehen haben: ob die
^ e " ^ t ! njmi^u"^ ^ " " bey einer an ihren Kindern ausbrechend »unehligen Schwängerung dieselbe
ter wdoretur, ^utta gar zu hart halten, und über die Maß straffen? bcy dcsslN Wahrehn ung sie Obllg-
perfu2siolleemoUi3t, keit sogleich das billige Einsehen zu machen, und die Eltern in geheim, und Nltt
^ ^ ^ aller Verschwiegenheit von der übermäßigen Sckarffe, undHaß abzumahnen, hier-

nächst dcnenselben die ihren so beschaffenen Kindern zu leisten kommende nöthige
Hülff ernstgcmessen auftulegen haben. Wie dann auch die Obrigkeit Men Eltern,
denen an ihrer Ehre , und abzuwendender Beschimpfung ihrer Töchter gelegen ist,
an die Hand geben w i r d , derenselben Entbindung auf möglichste Ar t ehender
zu erleichteren, und geheim zu hal ten, als durch allzu hartes Verfahren mehr
kundbar zu machen. S o viel es endlich

ä^A Dri t tens: Den Unterhalt für die zum Fal l gekommene Weibsperson mit
p 3 pr6 ten..' ihrem Kind anbetrifft, da ist zu dessen Darreichung zufördcrist der Zuhalter, bey
l>"e pu«perii, k deffm Unvermögenheit aber der Gebährerin Eltern auf das kürzeste, und schleu-
ß t , ° u p p e ^ > l g s t e zu verhalten; bey allerseitigcr Mittellosigkeit hingegen solle der nothleidend-
lmt ? tempeltivö schwangeren Person, besonders wenn sie fremd, und wegen allzunaher Niederkunft

werden könnte, das nöthige Unterkommen, Hülff,
und Unterhalt für sie, und das Kind auf die Zeit des Wochenbetts, und soweit
es nach billiger Erkanntnuß der Obrigkeit nöthig befunden w i r d , von der daselbsti-
gen Gemeinde gleich anderen Armen des Orts unfehlbar, und bey ansonst zu besah-
ren habend - schwerester Verantwortung verschaffet werden. Soll te nun

^ r t t t S : Unseren hier §. 8. 6 9. ausgesetzten Maßregeln in ein - oder an,
derweg nicht gehorsamst nachgelebtt werden, so find die Uebertretter nach Gestalt
der Gefährde, oder Schuldtragung, wie oben §. 5. vers. 4 . aemeldt, willkührlich

«er. zemessm zu bestraffen. ^ " » 5 V

Acht'
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Achtmdachlztgster At t i le l
Zbortu, aut

von vorsttzlicher Abtreibung der Leibsfrucht, wie auch von "'°
Unfruchtbarmachung einer Manns-oder

Weibsperson.

n n h a l t.
5. i . Wider derley Missethäter, und jene, so hier- F. z. Besondere Fragstücke.

zu beywirken/ ist Landgerichtsmaßtg zu ver« ^. 4. Bestraffung dieses Lasters.
fahren. F. Z. Beschwerende Umstände.

5. ». Anzeigungen. 5. 6. Milderende Umstände.

§. 1 . ^ ^ i e s e s Laster ist in der Folge ebenfalls dem Todschlag gleichzuach-
H l t e n , und hiemit Landgerichtlich zu verfahren , wenn nämlich L
" ' ^ e rs t l i ch : eine Weibsperson ihre selbst eigene Leibsfrucht, es

seye auf was Weise es immer wolle; oder ander tens : eine andere Person einem äeäerie, vei a c^K
schwangen Weibsbilp durch Z w a n g , Essen, Tr inken, Aderlassen,
und dergleichen eine lebendige Frucht vorsetzlich abtreibet; oder aber d r i t t e n s : ö l
da wer eine Manns-oder Weibsperson mi t -oder ohne ihren W i l l e n , oder
auch sich selbst bedachtlich, und mit Fleiß unfruchtbar machet; nicht weniger vier- Aen
tens: da wer wissentlich darzu Arzneyen verkauffet, oder sonst gefährlicher Weise mm,u
mit R a t h , und That zu solchen ein - oder anderen Endzweck beywirkct. ^ '

§. 2. Die Anze igungen sind mehreren Theils aus dem vorhergehenden i n ä i c i q
Artikel von dem Kiuderverthun anhero anzuwenden, und hauptsächlich aus den Um- ° ' ^ " ^ " '
ständen der That abzuleiten. Insonderheit aber ist wider die Mut te r , wenn sie ohne-
dieß verdächtig, auch dieses zum Nachforschen genugsam, wenn bekannt is t , daß
sie einen grossen Leib gehab, und denselben gahling verlohren habe.

Würde sodann der Richter in der Inquisition erfahren: daß sich eine solche
Weibsperson bemühet hätte, die empfundene Lelbsftucht auf einige Weise von sich
zutreiben. M s

Erstlich: D a die Mutter in solcher Absicht etwas eingenommen, oder ab-
treibende Arzneyen bey ihr gefunden worden, oder da sie ihr an verdächtigen Orten
adergelaffcn, oder lassen wollen;

Den Bauch, oder Seiten stark gebunden, gefäscht, mit Fäusten, oder sonst
angesiossen, zusammengedruckt;

Oder sich mit einem ungewöhnlichen Last zu solchem Ende beschweret, sich
auf der Erden herumgewelzet, von erhöhten Orten herunter gesprungen, oder andere
dergleichen Geberden, und gewaltsame Bewegungen verübet, besonders, da sie sol-
ches heimlich, und allein gethan hätte; ingleichen

Andettens: D a ein M a n n , oder Vatter zum K i n d , oder Jemand ande- «6«.
« r das schwangere Weib vorsetzlich, um die Fwcht abzutreiben, mit groben Schlä- ^
gen übel hielte; oder da

Dri t tens: Jemand um entweder sich selbst, oder eine andere Manns - oder
Weibsperson unfruchtbar zu machen, derselben in Spe iß , oder Trank, oder'in ei-
ner Arzney, oder wie immer sonst gefährliche, sogestalte Mi t te l bengebracht, oder
wohl gar einen Mannsbild geflissentlich verschnitten, und entmannet hätte;

I n dergleichen Fällen solle man nach Wichtigkeit der Vermuthungen die
verdächtige Person einziehen, die Mut te r , von welcher die Frucht abgetrieben wor- A
den: wenn es noch an der Zeit wäre, durch geschworne Hebammen beschauen, an- zcl
bey die zur Unfruchtbarmach oder Fruchtabtreibung gebrauchte M i t t e l , ob sie hier- ^ ^ ^
zu tauglich seyen? durch naturkündige/ und arzneyverständige Personen allen Flei- z>roce<z«nä,,N ett.

p e i n l . G e r i c h t s o r d . H h ßes

non



242 88- §- 3- 4 - 5- 6 .

ßes untersuchen, und prüffen lassen; wo sodann der Thäter auf anhaltendes Laug-
nen, wenn genügsame Anzeigungen vorhanden zu seyn befunden werden, mit wirk-
licher Tortur beleget werden solle.

sxe- §. 3. Die Fragstücke können beylaussig folgendergestalten gefasset werden.
y . Erstlich: Wenn der Verdacht is t , daß eine Weibsperson selbst ihre Leibs-

öe «wrtuljdi ftucht abgetrieben habe: ist zu fragen:
t l l o b sie nicht schwanger gewesen? von wcm? wie lang? o b , und wie lang

sie lebendige Frucht getragen? wenn sie das schwanger seyn widerspricht, ist sie zu
befragen:

Woher sie dann einen sogrossen Leib gehabt? aus was Ursach, oder was
für einem Zustand? solle denselben beschreiben.

Durch was Mit tel sie sich des groffen Leibs so gähling entlediget? solle
es benennen; bekennet sie Arzncy, ist sie zu fragen:

Wer ihr dieselbe gcrathen, eingegeben, oder vorgeschrieben?
W o sie die Sachen gekauffet? was es eigentlich gewesen?
Ob es ihr die verkaufende Person gern gegeben? was selbe gegen ihr vermel-

det? ob sie nicht wegen ihres Zustandes geftaget worden? mit was Worten? was
sie geantwortet? wie die verkauffende Person Heisse?

W i e , und wann siedieArzney eingenommen? wie sie sich darauf befunden?
wie bald dieselbe gewirket? was es von ihr getrieben? ob es nicht eine lebendige
Frucht gewesen? ob nicht zu erkennen gewesen, daß es ein Knablem, oder Mägd-
lein gewesen? wohin sie es gethan? da es mm noch möglich is t , solle man auf die
Beschaffenheit der Sache nachsuchen.

Ob sonst noch Jemand darum gewußt? wer? solle i h n , oder sie namhaft
machen.

Ob sie nicht öfters die Leibsfrucht abgetrieben?
Also sind auch mit schicksamer Veränderung die Fragstücke einzurichten,

wenn eine Weibsperson durch schweres heben, fäschen, springen, schlagen, oder
auf andere Weise um die Frucht gekommen wäre.

^«i^nÄ^b. Andertens: Die Personen, welche zur Fruchtabtreibung mi t - oder wider
3n.n."velNenlit2' Willen der schwangeren Weibsperson beygewirket, oder einer Manns-oder Weibs-
ton nuläüe ALUUQ. Person die Unfruchtbarkeit verursachet haben, oder beybringen haben wollen, sind

gleichcrgestaltcn hauptsächlich aber darumen zu befragen: auf wessen Anleitung, und
Geheiß, aus was Absicht, und Beweggrund, und auf was A r t , und Weise sie
die Ultthat unternommen? o b , und was für eine Geschankniß, oder Belohnung
derowegen beschehen seye? auch von wem sie solche überkommen haben?

ü 3 m t « m ^ 1 ? §- 4- Zur Best ra f fung dieser Missethat setzen, und ordnen W i r , daß
nmium eü Lsaäiuz. nach erhaltener Bekanntniß, odlr rechtlicher Ueberweisung, und aller Orten einge-

holt'genügsamer Erkundigung die oben §. i . angemerkte Thätere,es seye einManns-
oder Weibsbi ld, wenn sie in der gerichtlichen Bestätigung darauf beharren, mit
dem Schwerd hingerichtet werden solle!,.

, §- 5- Die Umstände, welche dieses Verbrechen beschweren, sind aus dem
vorhergehenden Artikel von dem Kindsmord abzunehmen: und ist ein hauptsächllch
beschwerender Umstand, wenn wer um Ge ld , und Gewinnst willen sich behandlen
lassen, Jemanden unfruchtbar zu machen, oder die Leibsfrucht abzutreiben.

Ie. ^ §. 6. Mi lderende Umstände, welcherwegen nur eine willkührliche Straffe,
jedoch nach Gestalt der Sachen schärffer, oder gelinder ftrzukehren is t , sind un-
gefehr.

Erstlich: Wenn das unternommene nicht aus Fürsatz, und zu dem Ende,
w schon empfundene Schwängerung, oder Frucht abzutreiben, beschehen.

Andertens: Wenn die Leibsftucht noch nicht gelebt, und die Abtreibung
noch vor halber Zeit zwischen der Empfängniß, und Geburt unternommen worden.

Dnttens: Wenn die gebrauchte Arzney zur Abtreibung untauglich, und
hierzu keme genügsame K ra f t , und Wirkung in sich hatte, um welches dann der
Rlchter vor Schöpfung des Urtheils in allweg sich erkundigen muß.

Vier-

lur
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Viertens: Wenn die abgetriebene Frucht wioer die menschliche Gestalt, und
Eigenschaft gewesen, worüber der Richter erfahrner Leute Gutbedünken: ob nam>
lich das Abgetriebene eine Mißgeburt seye? oder nicht? einzuholen hat.

Fünftens: Wenn derjenige, so ein schwangeres Weib geschlagen, und an-
dmch, oder auch durch Geschrey, Schrecken, Schlesien, oder in anderweg die Ab-
treibung verursachet, nicht gewußt, daß sie schwanger seye, oder da er es gewußt,
gleichwohlen aber nicht in der Meinung gewesen, die Geburt andurch abzutreiben.

NtllMMWgßtt 85

von gefährlicher Hinweglegung der
Kmdrr.

I n n h a l c.
5. i . Wegen Weglegung der Kinder sind zwey F. 4. Wegen der Fragstücken wird sich weiter be» ? "

Hauptfalle zu unmscheiden. ruffen. mtimtum 6uo
§. ». Puf welch- bevde die Straffe ausgemessen §. 5. Beschwerende Umstände. prmclpHilal-ell

wird. F. 6. Lindereude Umstände. lo äiscernenäl
5- 3. Anzeigungen, wodurch sich dieses Lasters ^ " ' - 5" . " " « r m-

verdachtig gemacht wird. ^"^'"^?lA

§. i . ^ t z as gestalten diejenige zu bestraffen seyen, welche zwar an ihren motum eo lwe gbje
^ / ? ^ Kindern mit gewaltthätiger Handanlegung sich nicht vergreif- " ^ " ^ ' " ° ^
^ ^ f e n , jedoch vorschlich, und freventlicher Weise dieselbe, um n,06o"Ae°2t!

ihrer los zu werden, in Gefährlichkeit von sich geleget haben? da sind fürnchmlich »^s k a . a
folgende zwey unterschiedliche Hauptfälle wohl zu beobachten: deren n N . v?i '

Der ersten: so ein Kind in ein einsames, und von Gemeinschaft der Leuten
entlegenes Ort zu dem Ende vorschlich hingeleget w i r d , damit es daselbst vor Hun-
ger , oder hülfflos starben, und verderben solle; und das Kind stürbe darüber.

Der änderte Hauptfall is t , wenn das Kind nicht aus Fürsatz, um dasselbe " t . ut
in augenscheinliche Lebensgefahr zu setzen, noch auch in ein einsam oder weit entle- "5'co...^
genes, sondern an ein solches O r t , an welchem die Leute immerzu, und stets pfte- äuHi eum
gen vorüber zu gehen, zu dem Cnoe hinweggelegct würde, daß entweder die Vor- ^ -^ " " "
beygehmde, oder d e r M g e , so Vätter zum Kind angegeben w i r d , sich dessen erbarbegehende, oder derMge, so Vätter zum Ki gg , sich ss p«
men, dasselbe annehmen, und erziehen sollen, und damit die Kindsmutter andurch per q
d S f f c h S c h S t t d s E h b c h s d Hurerey entgehen möge A "
men, dasselbe annehmen, und erziehen sollen, und ch
der Straf fe, auch Schand, und Spott des Ehebruchs, oder Hurerey entgehen möge.

§. 2. I n dent elfteren Fal l ist die Thäterin mit dem Schwerd, wenn aber
das Kind noch lebendig gefunden, und bey Leben erhalten würde, ist diejclbe ge-
stalten Sachen nach willkuhriich, jedoch wohl empfindlich abzustraffen.

I n dem änderten F a l l , wenn das hingelegte Kind (obschon es wldcr W l l -
len der Thäter in , oder dcs Thaters geschehen wäre) aus Hunger, Frost, oder ^
anderen Ursachen also hinlsßig stürbe, ist die oder derselbe mit einem ganzen Schll-
l ing , oder einer anderen empfindlichen Leibsstraffe, nebst ewiger Landgcrichtsoer ^
Weisung zu beleqen; da aber das Kmo noch lebendig gefunden würde, wlllkuyrlich <.^.^
gemessen abzudussen, anbey dem Thäter,oder Thäterin oas Landgericht zu vcrweijen. ne.»5 l

l

Pcinl. Mnchtsorl». H h
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....,: i„ Wobey gleichwohlen zu bemerken, daß , wenn das Kind gar bald darauf,
p « u a ^ e m ^ nachdem es gefunden worden, aus dieser Hinweglegung, und sonst aus keiner an-

paria esse: 2N deren erweislichen Ursach Todes verblichen wäre, gegen der Thäterin, oder Thäter
' ^ in den vorbemeldten 2. Fällen mit der Hieroben ausgesetzt - ordentlichen Straffe fürzu«

äummoäo gehen scye.
immocka. §. I . Die Anzeigungen zu dergleichen Hinweglegung sind:

mortl mktmz Erstlich: Wenn die Mutter boshafter Weise ihren schwangeren Leib ver-
borgen , oder die Geburt abzutreiben sich bemühet, auf A r t , und Weise, wie im

tXmmam äe ex- vorhergehenden Artikel §. 2. ausführlich angezciget worden.
äam"eääu" Andertens: Wenn das Kind in einem W a l d , freyen Fe ld , Garten, öffentli-

chen Straffen, oder .Gassen, item an einem Wasser gefunden w i r d , und in derselben
Nachbarschaft ein verdächtiges Weibsbild sich befindet, welche Milch in Brüsten hätte.

Drittens: Wenn eine verdächtige Person kurz zuvor in selbiger Gegend,wo
das hingelegte Kind gefunden w i r d , gesehen worden.

Viertens: Wenn dasjenige, worein das gefundene Kind eingewickelt ist,
der verdächtigen Person eigenthümlich zugehörig zu seyn erfunden, oder der etwann
dabey gefundene Namenszettel ihre Handschrift zu seyn erkennet wird.

ltLtiane internst«. § 4 . Die Fragstücke kommen allerdings mit denen überein, so im vorher,
gehenden Artikel augemerket worden.

§. 5. Ein beschwerender Umstand , wodurch das Verbrechen schwerer
w i rd , ist unter anderen hauptsächlich dieser, wenn der Thäter , oder Thäterin das
Kind zu ernähren gute Mittel gehabt hätte, weder einer aus denen gleich nachfolgen-
den Milderungsumständen vorhanden wäre.

Wobey W i r zu Abwendung aller Entschuldigung in Gleichförmigkeit der be-
reits oben ärt. 87. §. 9. vers. z. gemachten Anordnung hiemit ernstlich gebieten, daß,
im Fall kein S p i t a l , oder anderes Mit te l dergleichen Findelkinder zu ernähren,
und aufzuerziehen vorhanden wäre, jedweden Orts Obrigkeit die nothwendige Nah-
rungsfürsehung zu treffen schuldig seyn solle.

§. 6. Mi lderende Umstände hingegen sind , und ist dieß Verbrechen
linder zu besiraffen, wenn solche Hinweglegung zur Zeit einer grossen Hungersnoth,
oder aus wissentlich und bekannter Armuth , E in fa l t , oder allzugroffen Furcht be-
schehen wäre.

Neun-
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Neunzigster Artikel
von dem Straffen-und Meuchelmord.

9».
cle

Komi«

I n n l) a l t.
L. i . Der Strassenmorb ist eine Ertödtung,so um F. 6. AnzeiMgen zur Nachforsch - gesanglichen 6e« komm«

Gewinns halber beschiehet. Einziehung, und Tortur. commock
§. «. Was durch den Gewinn verstanden werde? F. 7. Wegen der Fragstücken wird sich weiter be» ^Ha.
§. 3. Was weiters bey dem Strassenmord in Acht ruffen. »mc 0» komiciäio

zu nehlnen? F. 8. Straffe der Straffen»und Meuchelmördern, l " " l pec i« . qu^ ̂  u-
§. ^. I n wem der Meuchelmord bestehe? 5. 9. Beschwerende Umstände. cupHtwnem cuM'.
5. 5. M i t dem Straffen »und Meuchelmord sind K. «o. Mllderende Umstände. cl^m uullt^uZ plu

anderweite Vergewaltigungen, und Ertöd» moüva tudem. aä
tungen nicht zu vermengen. kn-ocinium referel>

«l« lunt. Viäel ic«

§. l . / ^ i n Strasscnmord wird begangen/ da wer Jemanden auf ftepen
^ ^ Straffen um Gewinns halber angreifft/ beraubt/ und zugleich r«.

um das Leben bringt. E s kommet aber in diesem greulichen
Laster nicht eben auf den Ort der verübten Unthat an / sondern es sind auch jene ^ m
Böswichte/ so Jemanden in eigener Wohnung/ oder anderwärts um eines Gewinns »<i". H
halber ermorden / den Strassenmördern in der Bestraffung gleich zu halten. 3 ^ ' w e e r t ^

§. 2. Unter dem W o r t Gewinn wird all-und jede Nutzbarkeit/ oder vor- nwä per «um p
theilhaftes Absehen verstanden; weshalben unter den Mördern auch nachfolgende?2ietm.
Todschläger begriffen sind. ^ 0 qmiem s « .

Erstlich: Welcher Jemanden zu dem Ende entleibet/ damit er alsdann
dessen Hinterlasselle Wi t t i b heyrathen könne; oder

Andertens: D a wer Jemanden von darumen ermordet/ damit er wegen,
seines vorherigen Lasters von demselben nicht verrathen werde; «em

Dri t tens: Welcher zwar anfangs nur des Willens gewesen/ einen zu be-
rauben/ nachdem aber sich der Beraubte widersetzet/ und seine Sachen nicht her-
geben wollen/ darauf denselben gar ertödtet. Darzu ist auch .

Viertens: I n diesem greulichen Laster/ wo der Willen auf Raub/ und
Mord gerichtet ist/ derjenige zu rechnen/ welcher Jemanden ermorden wollen/ und
ihn ermordet zu haben glaubet/ denselben für toder liegen läßt / und also seines
Orts an Vollbringung der Mordthat nichts erwinden lassen/ obschon der Beschädig-
te sodann mit dem Leben darvon gekommen. Oder

Fünftens: D a wer eine schwangere Weibsperson ertödtet / um der G l i e d - i
Massen ihrer Leibsfrucht zu abergläubischen Dingen sich zu gebrauchen.

§. 3. Es ist übrigens in all solchen Fällen wenig daran gelegen/ ob der
Mörder auf die Strassenmörderey sich eigends verleget/ und selbe öfters unter- ä
vommen, oder solche Unthat zum erstenmal begangen habe? ob er bewaffnet gewc-
sen/ oder unbewaffneter Jemanden erschlagen/ erwürget/ und umgebracht? ob er
die That selbst vollbracht/ oder darzu geholffen? ob er dem Erschlagenen v ie l / oder
wenig abgenommen, oder ob er von dem gehojften Nutzen/ und Gewinn gar nichts ? ^ ^
genossen habe? 2t«n6itur; nec re

§ . 4 . Der Meuchelmord beschiehet/ wenn wer heimlich, oder durch eine ^ ^ 9 ^ 0
Hmterllst/ die nicht leicht vorzusehen/ und auszuwachen ist / oder unter Uebkolung/
und Schein der Freundschaft Jemanden/ der sich dessen nicht verstehet/ boshaft/
lmd verräterisch umbringt. Und dieses ohne Unterscheid: ob solche Unthat aus ^ ' ^ ^
Räch, Haß/Feindschaft/ Frevel that/Muthwi l len/ oder auch ohne Ursach/ )edoch
boshaft, und vorschlich unternommen worden seye? wownter dann insonderheit die-
jcnige Manns-oder Weibspersonen/ oder Dienstleute gehörig/ welche entweder aus ^

H h 2 einer nles inliäia8,
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einer gegen den Eltern tragenden Nachgier/ oder aus sonst einer Ursach sich an un-
. schuldigen fremden Kindern vergreiffen, und dieselbe crtödten.

3«m iegqus 2a 12- §. F. Wobey zu merken, daß jene Vergewaltigungen, welche nilht in der
tracillium 3IÜMU8 Absicht, um Jemanden auszurauben, weder auf eine verräthcrisch und meuchel-
lucri "pienäi, aä ^^^^. -^ 2lrt verübet werden, nicht anhcro zu dem Gtrasscn-und Meuchelmord
p ^ o r i u m a "uitte gehörig, sondern entweder unter jenen gewaltsamen Tharhandlungen, wovon oben
suliälX lequir2nmr,'^„ ^̂ ^ yon öffentlichen Gewalt besonders gehandlct worden, einbegriffen seyen,

oder in eine andere Gattung der in dieser peinlichen Gerichtsordnung Ankommenden
nüciäiorum species Mlssethatm einschlagen.
tmcncinpettwer? § <; Anzeigungen zu r Nachforsch- u n d E i n z i e h u n g , auch gestal-
üonem. « e w ^ m , ten Sachen nach zur T o r t u r sind über jene, so hievor von Todschlag an die Hand
K tottur«n. gegeben worden, beyläuffig diese:

Erstlich: Wenn die verdachte Person im Brauch hat , bey nachtlicher Weile
auszugehen, in Hohlwegen, Gräben, Busch, oder Wäldern sich aufzuhalten.

Andertens: Wenn wer in einsamen, und zum Morden gelegenen Orten zu
wohnen pfleget.

Dri t tens: Wenn Reisende, oder vielmehr herumschweiffcnde Personen al-
lenthalben in dm Wirthshäusem liegen, zehren, und keine redliche Ursach solch-
ihrer Zehrung wissend wäre, oder von ihnen angezeiget werden könnte.

Viertens: Wenn einer mit Raubern, Mördern , und anderen dergleichen
Personen Kund-und Gemeinschaft hatte.

Fünftens: Wenn einer betretten würde, welcher geraubte Sachen, so dem
Entleibten zugehöret, bey sich hätte, oder dieselbe verkauft , einem anderen über-
geben, oder andergestalt verdachtiger Weise damit gehandlet hätte, und sinen Vcr<
käuffer, oder Gewehrmann nicht anzeigen wollte.

Kation« wtslsozg. §. 7. Auf einen solchen Mörder können eben diejenige Fragstücke, so hier-
toliorum üt«mlluo. ^ ^ ^ n , Todschlag, und hinnachfolgend bey dem Diebstahl ausgesetzet sind,

gleichförmig gerichtet werden.
i.ztmnum. K Kc». §. 8. Zur ordentlichen Straffe dieser greulichen Missethat setzen W i r , daß
narum v«u» oräi- ein vorsetzlicher Straffen-oder Meuchelmörder mit dem Rad nach Gestalt der Sa--
A " o ^ f X m w 2 - chen von oben herab, oder unten hinauf hingerichtet, und dessen Körper sodann
rum verö äecoUatio. auf das Rad geleget, eine mit solchem Laster befangene Weibsperson aber vorhero
^ ^ ^ N"t glüenden Zangen ein-oder mehr-jedoch nicht über viermal gezwicket, hierauf

ihr an dem Richtplatz H a n d , und Kopf abgeschlagen, und beydes auf das Rad ge-
st<M werden solle. Wobey jedoch nach der bereits oben ^rc. 83. §. 12. gemachten

mot3 pr« Anordnung dem vernünftigen Befund des Richters bevorbleibet , den grausamen
circum- Thäter nach Schwere der That zur Vierthcilung zu verurtheilen, und bewandten
m ^ al. Umständen nach die Radbrech-oder Nierthcilung mit Straffzusatzen, als Schleiffen,

Zangenreissen, Riemenschneiden « . zu verscharffen, oder auch nach Beschaffenheit
der milderenden Umständen gegen denselben den S t r a n g , oder die Schwerdstrajfe
mit - oder ohne Verschärffung zu verhängen.

§. 9. Die beschwerende Umstände, so bey den Todsihlägen unterlauft
^ ^ ^ h ^ ^ cz.^.^ s ^ vorhero ^ l t . 83. §. 12. angeführet worden, und anhero
anzuwenden; und können dergleichen mehrere vorfallen: als da Geistliche, oder un-
ter Unserem Geleit, und Sicherheit reisende Personen angegriffen, und ermordet;
oder die Straffenmörderey durch lange Zeit mit vieler Grausamkeit getrieben; oder
auch wegen einer Rauberey mehrere Personen umgebracht werden.

I n welchen Fällen die Hieroben §. 8. dem richterlichen Ermessen «verlassene
Straffverschärffung nach Stärke, oder Schwäche des Thäters vorzunehmen ist.

Wenn aber neben dem Morden auch ein namhafter Raub beschehm, solle
ein Galgen, samt einem Strick zugleich neben dem Körper auf das Rad gestccket
werden; und endlich auch Mordbrenner«), Kirchendiebstahl, oder andere derglei-
chen grobe Laster darneben verübet wurden, hat man sich nach dem zu richten, was
^ « . 14. von Zuzammemreffung mehrerer Mffethaten überhaupt geordnet werden.

lem.nt«. §. 10. G n ml ldermder Umstand ist , wenn der Thäter dem Vcrwutv
deren, den er a n f M s ermorden wollen, gleichwohlen wissentlich, und ftrywilllg

das
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das Lebcn gelassen; oder da die Entleibung wider seinen Willen beschehen wäre;
welchen Falls derselbe als ein Rauber mit dem S t rang , oder da das Geraubte nicht
vielbettagete, mit dem Schwerd Einzurichten ist.

EinundMnzigster Artikel 91.

von der bestellten Mordthat.

I n n h a l t.
§. i . Von wem dieß Laster begangen werbe? F. 6. Straf f deren, so zur Mordthat bestellen,
§. 2. An/igungen zum Nachforschen, oder sich bestellen lassen.
§. 3 zur Gefangntß, §. 7. Beschwerende Umstände.
§ 4 zur Tortur. H. 8. Lmderende Umstände.
5. 5. Besondere Fragstucke.

§. i . ^ 3 ^ i e s e Missethat wird begangen sowohl von jenem, dereinen mit
^ ) Geld bestellet, oder durch Gcschank, und Verhtissung dahin er-

hant le t , daß cr einen anderen ermorden solle; als auch von
denenjenigen, so sich bestellen, und also erhandle« lassen.

§. 2. Anzet t lungen zu dem Naßforschen sind: U^ ,6
Erstlich: Wegen des Bestellers: wenn der Verdachte dem Entleibten, ihn üvuem,

auf solche Weise hinrichten zu lassen, vorhero bedrohlich gewesen.
Anderttns: Wegen des Best t lMn: wenn sich emer auch zuvor in anderen

dergleichen bösen Handeln ( als zum Prügeln der Leute) ums Geld hätte bestellen
lassen, derentwegen von anderen Orten schon verbannet worden, und also ein sol-
cher Mensch wäre, zu dem man sich der That wohl versehen könnte. Ucbrigcns
können

Dri t tens: Auch jene Anzeigungen anhero dienlich sepn, von welchen bereits
oben ^ir . 83. vom Todjchlag §. 5. 6. <5 7. Unterricht gegeben worden.

5. 3. Zur Ge f^nynch kann sofort geschritten werden: «6
Erstlich: Wenn gegen den Verdachten mehrere Anzeigungen zusammen kom-

men, oder auch nur eine starke Innzucht allein hervorbricht, die eine wohl gegrün-
dete Vermutyung der begangenen That erwecket;

Ankr tens : Gegen denjenigen, aufweichen von dem Bestellten, odcr Be-
steller in peinlicher Frage auegesagct worden; um so mehr

Dr i t tens: Wenn der Thänr auf wahrer That ergriffen worden.
W o sodanu der Gefangene in der Güte zu befragen, und wenn es vonnö-

then, mit denen etwann vorhandenen mitschuldigen Personen, oder den vorkommen-
den Zeugen zu consrom ren , und zur Rede zu stellen ist.

§. 4 . D a nun der Beinzuchligte die Misscchat laugnete, und doch aus der luclicu,<l
Nachforschung, oder sonst hervorkäme, daß derselbe an dem O r t , wo die That
beschehen, mit unzulaßig-und verbotenen Waf fen , als mit geladenen Pistolen,
Terzerollen, ausgezogenen Dtgen, oder einem anderen Verlrtzunas-und Mordge-
nehr, mit welchen die Wunde in Besichtigung des todcn Körpers gleichförmig er-
kmnet würde, wäre qeichen, und betretten worden; oder so viel den Besteller be-
trifft: wenn er den Bestellten stets bey sich gehabt, und ihn unterhalten, oder
wirklich Geld gegeben, dessen aber keine ändert standhafte Ursach anzuzeigen wüßte,

so
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so solle man nach Gestalt der Sachen gegen einen solchen stark beschwerten Menschen
die peinliche Frage vornehmen,

tzs- §. ^. Die Fragstücke können ungefehr seyn, und zwar
Erstlich: Auf den Bestellten: wenn es mit der von ihme verübten Ertöd-

tung seine Richtigkeit hat.
An was für einem Ort? zu was Zeit, und Stund? mit was für Waffen?

aus was Ursachen er den 5l. ermordet?
Ober es für sich selbst, oder aufIemands anderen Veranlassung, Geheiß,

oder Bestellung gethan?
Wer der seye? solle ihn namhaft machen; wie die W o r t e , womit er zur

That ersuchet worden, gelautet? solle es erzehlen; was er darauf geantwortet?
W o , und in wessen Beyseyn die Bestellung beschehen ? was man ihme des-

wegen gegeben, oder verheiffen? ob ers wirklich empfangen, wie viel? wo er das
Geld , oder Belohnung hingethan?

Wie bald er darauf die That in das Werk gesetzt? mit was Gelegenheit?
W o er dem Entleibten vorgewaltet? wie er denselben angegriffen? wie sich

auf beschehenen Angriff der Entleibte gegen ihn verhalten? wie, und mit was er
sich gewehret?

Ob er nicht auch für sich selbst Feindschaft gegen denselben getragen?
warumen?

Ob er sich öfters, und wie oft zu dergleichen bestellen lassen? solle es ordent-
lich aussagen.

Wer ihme darM geholfen, R a t h , und Anschlag gegeben? solle sie benen-
nen, und beschreiben von Geberden, Gestalt, und Kleidung; auch wo sie sich auf-
halten, und was etwann die in^mlltion mehr an Händen giebt. Gleicher Weise
können

Andertens: Die Fragen auf den Besteller gerichtet werden, wenn erhoben
ist , daß die Ermordung durch ihn veranlasset worden; als nämlich

Durch wenn er den N. ermorden lassen?
Was er dem Thäter gegeben, oder verheissen ? ob er ihms wirklich ausge-

zahlet, oder wie viel er ihm daran gegeben?
W o , und in wessen Gegenwart die Bestellung beschehen?
Was ihn hierzu bewogen?
W i e , und auf was Weise, auch an was Orten er dem Thäter die Entlei-

bung zu thun anbefohlen?
W a n n , w o , und mit was Waffen sodann die Mordthat vorgegangen?
W o er sich entzwischen aufgehalten? wie der Todschlag zu stiller Wissen-

schaft gekommen? und so weiters
IssMmi, tam §. 6. Und zumalen dergleichen Ermordungen viel ärger, und boshaftiger

° ^ ^ ls i T s c h l M c h l d ver-
, § . z g c h ordungen vie ä r g ,

°usm 26°ver^tr3n' ^ ^ als gemeine Todschlage, und gar wohl dem Straffen-und Meuchelmord ver-
6um konüciäium ' glichen werden, auch auf alle Weise zu verhüten is t , daß sogestalte Unthaten in Un<
conöucunt, quäm seren Erblanden nicht einschleichen mögen, als ordnen W i r gerechtest, daß hierinn-
«um wlwem'Her« falls mit allct Schärffe fürgegangen, und sowohl der Bestellte, als der Besteller
it mit dem Rad hingerichtet, und deren Körper auf das Rad geflochten; wenn es aber

eine Weibsperson wäre, derselben H a n d , und Kopf abgesthlagen, sodann Kopf,
und Hand auf das Rad gestecket, und nach Schwere der Umständen solche Todes-
straffe mit Verschärffungszusätzen vermehret werden solle.

§- 7- Beschwerende Umstände sind:
Erstlich: Wenn einer eine Person, welcher er mit Freundschaft, Lieb, Treu,

und Gehorsam verbunden, und zugethan ist , auf angeregte Weise umbringen liesse;
oder

Andertens: Da wer ein schwangeres Weib durch Geld dahin erhandelte,
daß sie mit wirklicher Abtreibung ihrer lebendigen Leibsfrucht ihme einen Zugang zur
Erbschaft machete.

Drittens: Wenn die bedungene Ertödtung meuchelmörderisch, und verrathe-
rischer Weise ausgeführet würde; als da ein Leib-oder Wundarzt, sich erkauften

liesse,
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liesse, einem Kranken anstatt vermeintlicher Arzney, und Heilungsmitteln durch
widrige böse Dinge, oder durch geflissentliche Verwahrlosung den Kod zu verursa-
chen; wie auch

Viertens: Wenn die bestellte Mordthat auf grausame, und unbarm-
herzige Ar t beschähe.

Fünftens: Wenn der Bestellte die Mordthat um ein geringes Geld, und
solche öfters leichtfertig vollbracht hät te; welchen Falls nach Gestalt der Sachen
das Urtheil mit Zwicken, Schleiffm, oder Riemenschneiden verschaffet werden kann.

§. 8. ^ inderende Umstände hingegen sind:
Erstlich: Wenn die Bestellung zwar beschehen, und der Bestellte die That

zu vollbringen, sein mögliches gethan, doch von dem Beleidigten übergewältiget,
oder abgetrieben worden, oder etwann der Schuß, wie er gern gewollt, nicht gelun-
gen hätte; oder sonst die nahe gekommene Bestrebung durch einigen Zufall behinde-
ret worden wäre, welchen Falls der Bestellte, und der Besteller zwar leichter, nichts
destoweniger aber wegen sonderbarer Grausamkeit dieses Lasters wenigstens mit dem
Schwerd gestraffet, und deren Körper auf das Rad geleget werden solle. Wenn
aber bey dieser ohnedem greulichen Miffethat noch beschwerende Umstände darzu kä-
m m , so ist der oben ^rr. i z. §. 3. ausgesetzten Grundregel nachzugehen, und die
Anmassung gleich der That mit der hievor §. Z. ausgemessen-ordentlichen Straffe
anzusehen.

Andertens: Die übrigen, so sich zwar bestellen lassen, und Geld genom-
men, der Sache aber keinen Anfang gemacht, und insgemein alle, so böse Leute
auf andere (um dieselbe zu prüglen, oder mit Schlagen zu mißhandlm, oder wohl
gar mit einer Verwund-oder Verstümmlung an einem Glied schimpflich zu zeichnen)
bestellet, oder sich darzu bestellen lassen, sollen nach vernünftiger Ermessung des
Richters willkührlich, doch mit scharffen Leibs-oder anderen Straffen beleget, und
hierinnen Niemandens verschonet werden. Was endlich

Drittens: Jene Ertödtungen, und gewaltthätige Handlungen anbetrifft,
die Jemand auf Befeh l , und Willen seiner Oberen, oder seines Dienstherrn mit-
oder ohne Belohnung unternimmt, da ist sich in Betreff der Straffmilderung nach
dem zu richten, was oben ^ n . n . §. 8. schon überhaupt hiervon geordnet worden.

ZMMNdMWgstcr Attiltl
von dem Laster der Giftmisch- oder Vergiftung.

9».

I n n h a l t.
5.. l . Welchergestalten sich dieser Missethat schuldig §. 6. Straff der Giftmischern, und Vergiftern,

gemacht werde? 5- 7. Beschwerende Umstände.
5 2, Anzeigungen zur Nachforschung, H- 8- Linderende Umstände.
5- g. . . . . . . . . . . .zur GefangniH, 5- 9. Anmerkung wegen Verkauffunz, und Ge.
5- 4 zur Tortur. brauch des Glf ts.
5- Z. Besondere Fragstücke.

5- l - D i e s e s La iws wird sich schuldig gemacht, wenn wer einen anderen ^ ° e ü ^ «a o«.
H l vorschlich, und gefährlicher Weise mit Glf t umbringt, oder ^ ^ v«1 pecu

sonst einen Schaden zufüget, darzu wissentlich, und
Scholssen, oder das G i f t hierzu wissentlich hergegeben, verkaufft, erkaufft,
l e t , oder zugerichtet hat. Ingleichen verfallen auch in dieses Laster dle/emge, ^sm noe«.
Deiche Viehe, und Weide vergiften, und andurch Viehefall verursachen.

p e i n l . Ger ichtsord. 3 i §. 2.
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2<l in«M- §. 2. Anzeigungen zur Nachforschung sind:
mü 5i mondun6.8 Erstlich: W m n der Sterbende eine gewisse Person bezeihet, daß sie ihme

»liquem veueui üdi mit Gif t vergeben, und er hierauf auf solche Weise, wie sonst Hey Leuten, denen
pwrin2ti 2l3Mt: ^ ^ beygebracht worden, zu geschehen pfleget, gestorben ist.

A W lich d S t b d d
^ ^ beygebrach w , z gschh p f l g , gst st

l»«ia. 8 i ex kama pu Andertens: Wenn gleich der Sterbende von dem Vergeben nichts sagt,
jedoch das gemeine Gerücht gehet, oder sonst vermuthlich erscheinet, daß ihme Gift

veneuü peremptum beygebracht worden.
«llo. tu verolimiw. Drittens: Wenn einer Gi f t Hey sich gehabt zu haben überwiesen ist, und

^ / s k E slb bch t
ft y ch

« m k g ^ / ä w nicht sagen kann, zu was Ende er selbes gebrauchet.
czuem ulum gpxilw. I n all-solchen Fällen solle man zu Erkundigung der Wahrheit den toben
uu«2t' ^ " ^ ^ ' Körper , ehe er begraben w i r d , besichtigen, oder, wenn selber erst kürzlich begraben
lncuj'usmocli«üdu8 worden, wiederum aus der Erden nehmen, und durch erfahrne Leib-und Wundärz-
pwprimiZ iulpeHin ^ beschauen , und erkennen lassen : ob sie an dem Körper solche Zeichen finden,

^äkTenä" ;̂ ' woraus ihrer Kunst nach unfehlbar abzunehmen, daß solcher Mensch von G i f t , und
2MSM celkme nicht aus anderen Ursachen gestorben seye: wie hievon der mehrere Unterricht oben

^rc. 26. §. 17. einzuholen ist. Könnte man aber
4t6,2lii5 conFMlZ Viertens: Den Körper nicht mehr beschauen, so solle in der Apothecken den
dem iuäazIlläum ett kecerten nachgesehen werden: ob dieselbe nicht etwann wider G i f t geschrieben seyen?

man solle weiters diejenige, so ihn in der Cur gehabt, auch die Leute, so ihme ge-
wartet , oder Hey seinem Tod gewesen, oder ihn toder gesehen haben, befragen:
was sie für Wahrzeichen an demselben beobachtet? ob er nach genommener Speiß,
darinnen vermuthlich Gi f t gewesen, sich gebrochen habe? oder zum brechen genöthi-
get worden? ob er gelb, oder blau worden? ob der Leib aufgeschwollen? und der-
gleichen. Würde nun aus der Aussage derenjenigen, so um den Kranken, oder To-
den gewesen, und hauptsächlich aus glaubwürdiger Erkanntnuß der Arzneyverständi-
gen sich darthun, daß solche Person nicht von G i f t , sondern aus anderen Zustän-
den gestorben seye, so höret die weitere Untersuchung von selbst a u f , und hat das
Halsgericht dabey weiter nichts zu thun. Dahingegen

§. 2. Erhebliche Anzeigungen z u r Ge fangn iß erwachsen, wenn die
Arzneyerfahrne sagen, daß dem Verstorbenen G i f t beygebracht worden, und er von
demselben habe sterben müßen; und wenn beynebens erweislich wäre , daß

ü ^ u m ^ 3 e r i t E M c h : Die verdachte Person Gi f t gekausset, oder sonst damit umgegan-
cum vcmenato 6 l ' gen, und der Verdächtige mit dem Vergifteten in Uneinigkeit gelebt, oder gar ver-
Koläiter vlxerit, 6e dächtig von ihme geredet, oder sonst von seinem Tod Nutzen, und Vortheil zu ge-
2M Utility ex ê u8 warten habe; oder ^ ^ ^ ^
motte lpü odvemu- Andettens: Wenn der Verdachte die vergiftete Speiß, oder Trank versteh

^ ^ " " W M zubereitet oder etwas darein zu schütten und zu iessen gesehen wor
ch gft p ß , st

si «M8 vom ^ " " W M zubereitet, oder etwas darein zu schütten, und zu giessen gesehen wor-
2.2Ut elculemz den, und dasselbe sodann dem Vergebenen gereichet hat; oder auch

veusnat? clam plX- Dr i t tens: Wenn unter den Eheleuten der beschuldigte Thei l mit einer hier-
^ " ? vor verdächtig gewesten Person sich in Heyrath eingetassen hätte, und selbe sonst eine

leichtfertige Person wäre , zu der man sich der That versehen möchte. Welcherley
nen2w^buc?it Umstände genügsame Ursach M gefänglichen Verhaftung an Händen geben.
Ztio. 8i caniux su- §. 4 . Eine erhebliche Anze igung z u r peinl ichen Frage würde sodann

lk cumvenona seyn, wenn der aus solchen Innzüchten ohnedem Verdächtige glaublich nicht darthun
^ w m jn?"t könnte, daß er das G i f t zu anderen Sachen gebraucht, oder brauchen wollen, und
2ä torturam. noch etwann vorhero gegen der Obrigkeit gelaugnet hatte, G i f t gekaufft zu haben,

8l o^smoäi in6icü8 hernach aber dessen überwiesen worden.
n?n 3 ' K ^°em ^ §. 5. Die besondere Fragstücke zu Erforschung dieses schweren Lasters
Knem wbita veno- sind UNgefehr:
venenum"'^ M i t was für Gelegenheit,und wie er dem Vergebenen das Gi f t beygebracht?
peram neFzverit. 2c Was es für ein G i f t , und wie viel dessen gewesen? wie er es zugerichtet? wie
3 " ? A A t ° " ihms eingegeben, wann, und an welchem Ort es geschehen?

He> Wie sich der 5l nach, und nach darauf verhalten? wie lang er nach dem
eingenommenen Gi f t gelebt? was er für einen Tod genommen?

Ob ihme nicht nach dem Tod das Mau l geschaumet? der Leib aufgeschwol-
len, oder gar aufgebrochen? ob die Nägel nicht b lau , oder schwarz worden?
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Ob er ihm öfter Gi f t bepgebracht, und welchergestalten? was ihn hierzu
bewogen?

W o er das G i f t genommen? ob er es selbst gekaufft? wer es aeholet? auf
wessen Befehl? '

Wer sonst darzu geholfen, oder gerachen? obderApothecker, oder der es
hergegeben, gewußt, daß man es zum Vergeben brauchen wolle? was selber darzu
gesagt habe?

Dann wenn dergleichen auf die Mithelffer, Apothecker, oder andere Ver-
käuffere erweislich herauskommet, müßen sie selbst als Giftgeber eingezogen werden.

§. 6. Die S t r a f f e ist auch in dieser grausamen Unthat, welche meisten-
theils verrätherisch und meuchelmörderischer Weise unternommen w i r d , und wo man
der heimlichen Nachstellung nicht wohl entgehen kann/ nach aller Strenge vorzuneh-
men. W i r ordnen demnach

Erstlich: Wenn einer in der Gü te , oder in der peinlichen Frage bekennet,
oder rechtlich überwiesen w i r d , daß er einen Menschen mit Gi f t umgebracht, oder
daß er (wie oben §. 1 . gemeldt) wissentlich, und boshaftiger Weise darzu geholffen
habe, und man anbey vergewisset is t , daß der Tode von dem beygebrachten Gif t ge-
sterben seye; so solle der Uebelthäter, und zwar eine Mannsperson mit dem R a d ,
eine Weibsperson aber mit dem Schwerd nebst Abschlagung der Hand hingerichtet,
und nach Gestalt der Sachen, besonders wenn schwere Umstände darzu kommen, um
mehreren Abscheu, und Schrecken bey anderen zu erwecken, solch-boshaftige Leute
vor der endlichen Straffe zur Richtstatt geschleiffet, oder denenselben etliche Griffe
am Leibe mit glüenden Zangen v ie l , oder wenig nach Ermessung der Person, und
der Ertödtung gegeben, oder die Todesstraffe in anderweg verschärfet werden.

Andertens: Wegen Anmaffung der That in diesem greulichen Laster ist sich
nach dem zu achten, was W i r äre. 13. §. 8. von überschweren Verbrechen schon
überhaupt geordnet haben. Belangend

D D j lh V
p g h g
Drittens: Diejenige, welche Viehe, und Weiden vergiften, die sollen nach q

Gü Rich bschff D i ch schäff A A
j g , h , g f , s ch

vernünftigen Gutbedünken des Richters beschaffenen Dingen nach schärffer, oder ein-
ger gestraffet, und wenn der Schaden sehr groß, oder sonst schwere Umstände un-
terlauffen, der Thater mit dem Schwerd hingerichtet, und der Körper verbrennet;
wo aber der Schaden nicht erfolgt, oder nicht gar groß, mit Ruthen ausgestrichen,
und der Erblanden verwiesen; oder da es eine innlandische Person wäre, mit einer
anderen empfindlichen Leibsstraffe beleget, und aus dem Halsgerichrsgezirk abge-
schaffet werden.

§. 7. Beschwerende Umstände sind:
Erstlich: Wenn ein Vatter-Kinder-oder Eheleutmord mit-unterlauffet,wel-

cken Falls die Todesstraffe nach der oben ärt. 86. gethanen Ausmessung zu ver-
scharffcnist.

Andertens: Wenn wer einer hohen Person, oder seinen Vorgesetzten, oder
ein Unterthan, ein Diener seinem H e r r n , oder Frauen,
Vorwand gebrauchender Arzney Jemanden vergiebt. Besonders aber- '

Dri t tens: I s t mit äusserster Straffverschärffung gegen jene zu verfahren,
welche unmenschlicher Weise sich unterstehen, die Brünnen, Cisternen, öffentliche
Wasserbehaltungen, Getreid, W e i n , B i e r , M e h l , und anderes Speiß-undGe-
ttänkwerk, oder Sachen, so die Leute insgemein anrühren, oder gebrauchen müßen,
boshaftia zu veraiften/ also/ daß hierdurch viele Menschen um das Leben gebracht
worden. „ . . ^ 5 .̂ mente«.

§. 8. Milderende Umstände hingegen sind:§. 8. M i l e r e n d e U s t h g g si
Erstlich: Wenn das G i f t nicht stark genug, weder in solcher Menge, oder

von solcher Wirkung gewesen, daß der Tod hieraus hatte erfolgen können. «ir i
Andertens: Wenn man nicht eigentlich wissen kann, daß der Verstorbene .äö.

von Gl f t gestorben seye. n° occuduerir?
Dri t tens: Wenn wer einem zu Bewegung der Lleb, und nlcht zum ^od et- güo. 8i 9m, uon »ä

was bepgebracht hätte, davon er aber gleichwohlen gestorben. AÄ

Peinl. Gerichtsord. I i «
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4t<>. 3i <!ui8 dol.3 k- Viertens: Wenn der Schuldige das G i f t als eine Arzncp, und in guter
cio pcr muäum ine- Meinung, welche aus den Umstanden abzunehmen ist/ unwissentlich, oder die böse

Wirkung nicht verhoffend gegeben hatte.
Z i t Fünftens: Wenn ein Apotheck

ch hff gg h
Fünftens: Wenn ein Apothecker/ ölaterklitt, oder sonst Jemand das Gift

zwar nicht wissentlich zum Vergeben, jedoch ohne genügsame Aufsicht, und Behur-
samkeit verkauffet hätte.

Bey diesen, und dergleichen Umständen, solle der Richter nach seinem ver-
nünftigen Ermessen den Thater willkührlich bestraffen, wenn aber gleichwohlcn be-
schwerliche Umstände (a ls von Seite des Thaters eine ausserordentliche Gefährde,
'List, langgefaßter Fürsatz, »sichtliche Untergebung, nahegekommene Bestrebung,
oder in Betreff des Verletzten ein hohes Geschlecht, Würde , nahe Anverwandtschaft
und sofort) dabey eintraffen, denselbm zum Schwerd verurtheilen.

eil« von- §. 9. Und zumalen in verschiedenen (üriminai -Vorfallen die Erfahrung ge-
äitiouem. Mmgue g H ^ daß wegen der an Seiten der Giftverkäuffern sowohl, als der Kauffern Un-
veuem: Vorsichtigkeit nicht nur viele unverletzliche Todesfalle, sondern bereits öftere Meuchel-

morde, und Vergiftungen von Viehe, und Leuten sich ereignet haben, als finden
W i r allerdings nöthig zu Abwendung solchen Uebels all>mögliche Vorsorg zu tragen.
W i r befehlen demnach

Erstlich: D a ß , nachdem in Unseren Erblanden der Gifthandel, und dessen
veiien^morÄmc!. Verkauff, oder auch die unentgeltliche Hindangebung des Gi f ts durch Unsere an-
uium exerceat. derweite Landesgesetze ohnedem all-und jeden Personen (ausser derenjenigen allein,

denen vermög ihres Gewerbs, oder einer eigends eingeräumten Verwilligung solche
Bejugniß ausdrücklich ertheilet worden) bey schwerester Verantwortung, und Straffe
gänzlich verboten is t , von den Obrigkeiten auf die unbefugte Gifthandler, und in-
sonderheit auf die aus fremden Landen einschleichende Hausircr, und Kraxentrager,
welche meistentheils verschiedene Gattung des Gi f ts heimlich einschleppen, ein obacht-
sames Auge getragen, selbe bey ihrer solch-fälligen Vctrettung sogleich handvest
gemachet, und nach Gestalt der Sachen an die Halsgerichten abgegeben, auch nach
Befund gegen dieselbe mit aller Schärffe verfahren werden solle. Dahingegen

«60. n verö, yuidug Andertens: Die mit Gi f t zu handle« befugte klarere listen, Apothecker, und
3 ^ " " 6 i . Kauffleute, welchen nämlich solche Vefugniß kraft ihrer Handlungsfreyheit, oder

veneno einer besonderen Erlaubniß eingeraumet ist, ihres Orts in Verwahr-und Hindan«
e ls 8«. lassüng des Gif ts all-mögliche Behutsamkeit anzuwenden haben; mit der hiemit bey-

^ " ' fugend - ernstlichen Verordnung, daß, wenn der um ein Gi f t sich anmeldende Käuffer
nur in mindesten verdächtig zu seyn schiene, ihnen Handelsleuten solchen Fal ls ,
bey sonst auf sich ladender Verantwortung obgelegen seyn solle, die unterwaltende
Verdachtsumstände der behörigen Obrigkeit unverweilt anzuzeigen, und bewandten Um-
ständen nach die gefährliche Person imnnttelst nicht entweichen zu lassen. W o übrigens

Itlö. Läyuo in r« Dri t tens: Wegen der Vorsichten, deren sowohl die befugte Gifthandlere
tw°?bu« 3 ,u?A" ' " Austehalt-Verschleiß-und Ausgebung des G i f t s , als auch die rnvae-Personen,
P»lclipt572ccur»ts welche zu Treibung ihres Gewerbs, oder zum Arznepgebrauch für das erkrankende
odl-erventll^uiäem Hornviehs einiger Gattung des Gif ts unmittelbar benöthiget sind, in behutsamster

desselben Verwahrung sich zu gebrauchen haben, denen in Unseren Polizey-Renten
wii i i m diesfalls vorgeschriebenen Maßregeln sich unverbrüchig nachdachten ist: wie im wi-

^ brigen die Uebertrettere, die bey dem Verkauff, oder Verwahrung des Gifts unbe-
hutsam ftrgehen, oder sonst wider ihre Pflicht sich vergehen würden, für den entste,
henden Unglücksfall selbst zu haften haben, annebst bewandten Umständen nach, be-
sonders wenn eine Gefährde, oder grobe Schuld mit-unterlauffete, nach Unser obi-
gen Ausmessung Landgmchtsmäßig zu bestraffen sind.

Drey-
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DWUNdneunztgster Artikel
von der Selbstentleibung.

ex

I n n h a l t.
5 1. Dieß Laster verstehet sich von dem vorsehli, 5. 5. Bey einer solchen Begebenheit haben die

chen Selbstmord, nicht aber Wundärzte zur Rettung einer Leivssrucht,
§. e. Von elnrr Entleibung, so aus Unvernunft, oder zu Heilung eines Verwundeten sich ohne

Fahri'.zfchkeit, oder Zufall sich zutragt. Mdcrred gebrauchen zu lassen.
F. Z. Die Beschaffenheit: ob es aus Fursatz , 5. 6. Wle es in derley Fallen, wo der tote Kör>

oder unrorsetzlich beschehcn? ist aus den Um» per nicht lang unbegrabencr kann gelassen
standen abzunehmen. werden, mit der i l ^u i lmc>n, und Beerdig

5. 4. Wenn die Sache zweifelhaft,so ist zu vermu» gung zu halten scpe?
then, daß vle Entleibung ohne Fücfuh sich er» F. ?. Beftraffung der Selbstmördern,
eignet habe.

§. 1 . Unthat wird begangen, wenn wer gewaltsame Hand an sich in
^ ) selbst anleget, und sich selbst entleibet, und dieses ohne Unter- ^

scheid: ob solche gewaltsame Handanleg - und Entleibung in
der Gefangniß, oder auffer gesanglichen VerHaft entweder aus bösen Gewissen we- ".um:
gen einer begangenen Missethat zu Entftiehung der Straf fe, oder sonst aus bösen v ö " i " e x ^
Wi l len, und gottloser Verzweiftung beschehen seye; auch ungeachtet er dessentwegen
schriftliche Ursachen , oder eine wie immer beschaffene Verwahrung, oder Entschul-
digung hinterliesse.

§. 2. Dieses Laster verstehet sich aber nur von einem vorschlich-und gefähr-
lichen Selbstmord, da nämlich Jemand , wie gemeldt, entweder aus Furcht der
Straffe, oder sonst aus bösen W i l l e n , und Fürsatz sich entleibet. D a n n , wenn
sich wer aus Gebrechen seiner Vernunf t , allzugrossen Melancholey, oder Krankheit,
aus blosser Schuld, und Fahrläßigkeit, oder aus einem unversehenen Zufall um das
Leben bringt, so ist es kein landgerichtsmäßiger F a l l , sondern er solle durch ehrliche
Leute zur Erden bestattet, und christlicher Ordnung nach in einem geweihten Erd-
reich, doch insgemein, uud insonderheit, wenn die Entleibungsursach zweifelhaft,
nicht mit Gepräng, noch an vornehmen Orten begraben, sonst aber solle es mit
ihme in allweg gehalten werden, als ob er eines natürlichen Todes verschieden wäre.

§. 3. Demnach man aber bisweilen anstehet, ob sich einer boshastiger <
Weise, oder aber aus Mangel der Vernunft umgebracht habe? so hat man in allweg
auf des Entleibten nächst vorhergegangenen Lebenswandel, verzweifelte Reden, und
Vorhaben, auch auf die M i t e t l , und Werkzeug , durch welche er sich den Tod an-
gethan, und die man bey ihme gefunden, zu sehen, und vor allem sowohl bey den ""^
Hausgenossenen, als bey der Nachbarschaft um alle Umstände, welche vor-und bey
der Entleibung zu bemerken waren (a ls da wäre, eine gemüthverwirrende Krank-
heit, starke Melancholep, eine immerwährende, oder nur zu Zeiten bezeigte Sinn-
verruckung, ein gähling zugeflossen grosses Leidwesen, und hierauf verspürte starke
Entsetzung, und dergleichen) sich genau zu erkundigen: woraus dann jedwederer ver-
nünftiger: ob die That aus bösen Fürsatz, oder aus Unvernunft beschehen? leicht-
lich abnehmen kann..

§. 4 . Wären jedoch die Sachen also beschaffen, daß man vernünftig zweif-
lm kann: ob die Entleibung aus Vorbedacht, und bösen Wi l l en , oder aus Ver-
nunftlosigkeit beschehen? so ist im Zweifel allemal das Bessere, nämlich dieses zu
vermuthen, daß er aus Unvernunft, Unsinnigkeit, gählingen Zufal l , oder von ei-
nem anderen um das Leben gekommen; wie dam auch gegen denjenigen, der sich uw

I i 3 per-
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Versehens/ und in der tollen Meinung/ als ob er etwann geftohren wäre? ersticht,
die Straffe des Selbstmords nicht statt haben kann.

Kmui w- §. ^. S o ein schwangeres Weib sich selbst ertsdtete/solle man ihr den Leib/
m i ! 5 ^ v i 6 ^ m 3 ' so viel möglich/ alsobald ausschneiden/ und die Leibsfrucht herausnehmen/ damit
tem lidi coulciverit. das Kind entweders erhalten / oder / im Fal l die Selbstentleibung boshaft besche-
«k«tum eximant. h ^ ^ ^ ^ nicht zugleich mit der schuldigen Mutter der Begrabniß (wie hinnach fol-

^ V ' i ) b b t d W b W i dann ausdrücklich b e f e h l e d ß ll B
h^ ^^^ ch zgch schg ß ( hach f

^oVmaxm°'. gen wird ) beraubet werde. Wobep W i r dann ausdrücklich befehlen/daß alle Bar-
»Mb«nt. bierer/ Baader/ Wundarzte/ und dergleichen Leute/ erstberührte Auffchneidung vors

nehmen/ auch überHaupts derley sich selbst verwundeten Personen/ in so weit es
noch thunlich/ mit der nöthigen Heilung unweigerlich bey hoher Straffe/ und Nie-
derlegung ihrer Kunst/ und Gewerbs zu Hülf f kommen/ ihnen aber solches an ihren
Ehren unabbrüchig seyn solle.

in e^ullno. §. 6. Und zumalen in dergleichen Todesfallen/ wo es mit Aufbehaltung ei«
nes toden Körpers besonders zur Sommerszeit keinen Verschub leidet/ höchst nöthig

odnoxium cliutlüs ist/ daß mit Erhebung des eorporiL lwiiött, und mit Erkundigung der Umständen/
inlepulrum iacoat, voraus des Selbstmörders böser Wi l le«/ und Fürsatz/ oder im Gegenspiel dessen

^ ' Vernunftlosigkeit/ oder ein gählinger Zufall / somit desselben Schuld/ oder Unschuld
abzunehmen seyn möge/ schleunigst fürgegangen werde / so ist hiennt in Gleichför-
migkeit dessen/ was W i r bereits oben ^ .n . 26. §. 1 9 . 2 0 . k 37. geordnet haben/
Unser ernstlicher Befehl: daß

Erstlich: Wenn das betreffende Halsgericht sich an der Hand befindet/ von
wox w ^ N n selben die nöthige Inquilmon, und die nachfolgliche Erkanntnuß: ob der Selbstmord
in oräino xer232t: vorschlich gewesen styk/ oder nicht? somit einer Straffe ;u unterliegen habe, oder
im v«d ^ ^ ^ ^ ^ unverzüglich vorgenommen/ und in Betreff der Vert i lg -oder ehrlichen

Begrabung des Körpers unverlangt zur Vollstreckung gebracht werden solle. Da«
hingegen

«65. Mc !3 crimi- Andertens: Au f jenen F a l l / wenn das Halsgericht zu weit entfernet wäre,
folgsam der Körper ohne Gefahr des öffentlichen Gcsimdheitstands in so lang, bis

vili.>;or<ttn,liu8pro. von Seite des Landgerichts die inquiluion, und Erkanntnuß der Ordnung nach bc-
ä v e ^ t N Ä c u ^ schehe, nicht könnte unbegrabener gelassen werden/ da wollen W i r / daß die Obrig-
lt2lM28 m6,Fet, 2c keit des Or t s / wo der Selbstmord beschehen/ oder/ wenn daselbst kein Gerichts-
juäici crimillsU aSi. stand wäre/ die nächst gelegene Obrigkeit das^orpuü cleljöti mit allen Umständen,

woraus man die eigentliche Beschaffenheit der T h a t / und sonderheitlich die Anzei-
tl2nlmitt2t. yuoäü gungM/ und Merkmahleneines bösen Willens/Und Fürsatzes/oder einer Vcrnunftlo-
2M«M sigkeit/ oder eines gählmgen Zufalls wahrnehmen möge/ zu erforschen/ und genau

zu erheben , solch-erhobene der Sache Bewandniß sodann mit denen vorhandenen
Zeugenaussagen an das behörige Halsgericht zu Schöpfung der Erkanntnuß eiligst
einzusenden schuldig seyn solle. Würde aber

knkHwni/v?ri^ Drittens: Die allzuweite Entfernung des Halsgerichts / und die gegründete
lum näavenz illku. Besorgniß einer aus Verfaulung des Körpers entstehend'gefährlichen Ansteckung
N..M0 tnrsrnecelk- nicht gestatte«/ die Erkanntnuß des ordentlichen Halsgerichts abzuwarten/ da ver,
"u^lepuimr""p?o willige«/ und wollen W i r / daß die Obrigkeit des O r t s / wo der Selbstmord be-
r e u t veidonelkm. schehe«/ wenn erstbemeldtermassen Gefahr auf dem Verzug haftet/ vorsichtsweise er-

? ^ e m e r " ^ kennen möge: ob der entleibte Körper befindenden Umstanden nach zu vertilgen/ oder
kmsn ê usm«. ehrlich zu begraben seye? jedoch solle solch-obrigkeitliche Erkanntnuß dem nachfolgll-

re zur Erden bestattet worden / sonach aber das Unheil auf die Vertilgung des Kör-
pers ausfallete, solle derselbe/ wenn es noch thunlich/ wiederum ausgegraben/und
dem Urtheil gemäß auf dem Schindanger/ oder sonst an einem schimpflichen Or t ,
wie es jeden Otts Herkommens ist/ verscharret/ dahingegen in dem umgekehrten
F a l l / wenn nämlich die Erkanntnuß des Halsgerichts auf die Unschuld des Ent-
leibten ergangen wäre/ dessen Leichnam aus dem schmählichen Ort wiederum erho-
ben/ und in ein geweihtes Erdreich versetzet werden.

. ^. §' -̂ U " nun auf diese schwere Missethat, so viel es an dem entseelten/
. Got t -und seines Seelenheils vergessenen Böswicht nochthunlich ist/ die gebührende/

wenig-
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wenigstens zum erspieglenden Abscheuen anderer dienende Bestrassung zu verhängen, t " . item
da setzen, und ordnen W i r , daß eines solch-vorschlichen Selbstmörders sein Kör- ^ 7 7
per gleich einem unvernünftigen Viehe vertilget, auch sein Vermögen, jedoch nur
jenen F a l l s , wenn auf dessen vorhero begangenes Verbrechen in dieser Unser Hals-
gerichtsordnung die Gütereinziehung besonders verhänget is t , zu Unser Kammer
eingezogen, und dessen Gedächrniß bey der Wel t immerfort für verächtlich, und
ehrlos gehalten werden solle.

Damit aber hierinnfalls ein deutlicher Unterricht für die Halsgerichten vor- i ^ o r « vew
Händen seye, so hat man auf nachstehende Anmerkungen wohl Acht zu haben:
zwar Mv« ludMuutur.

Erstlich : Wenn kundbar , und augenscheinlich i s t , daß die Selbstentlei- lmö. n m
bung aus einer Sinnenverruckung, oder aus einem unversehenen Zufall beschehen ^
seye; da ist ausser der gewöhnlichen Todenbeschau nichts weiters vorzunehmen, son-
dem der Entleibte gleich anderen Verstorbenen seinem Stand gemäß zu Erden
zu bestatten ; wenn aber der Vor fa l l bedenklich, und verdachtige Umstände, und
Anzeigungen eines vorschlichen Selbstmordes sich hervorthun, so ist die landge-
richtlichc Nachforschung alsogleich, und auf das schleunigste, jedoch (wie schon oben p
§. z. gemeldt) mit behutsamer Erkundigung des wesentlichen Umstandes: ob die
Entleibung vorschlich, oder unvorsetzlich beschehen seye? vorsichtig anzustellen, und vei2dK)im<liH. v
folgsam nach einmal angefangener wquiwion allemal eine Erkanntnuß entweder auf r o ä m
die Straf f -Fäl l igkei t , oder die Unschuld des Selbstentleibers abzufassen. W o so-
dann ersteren Fa l l s : wenn man von dem bedachten Fürsatz des Selbstmords aus
untrüglichen Anzeigungen vergewisserst, das Urtheil aus obbemeldte Bestraffung,
in dem letzteren Fa l l hingegen aufdie unschuldig-Erklärung des Selbstentleibers, und
auf desselben ehrliche Begrabung zu schöpfen, und solch letztere Erkanntnuß ganz
unverlängt der ordentlichen Obrigkeit, daß mit der ehrlichen Begräbniß ohne wei-
teren fürzugehen seyc, zu bedeuten; überHaupts aber ist die Nachforschung derge-
stalten zu beförderen, damit der tode Körper längstens inner 3. Tägen zur ehrlich-
oder unehrlichen Beerdigung gelangen möge. W a s so fort

Andertens: Die zuerkannte Vertilgung des Körpers anbetrifft, da muß die- 260
selbe ohne Verzug durch den Scharffrichter, oder desselben Knecht solchergestalt be- ^ ° "
schehen, daß er des Verzweifelten Körper aus dem H a u s , oder O r t , wo er sich
entleibet, schleiffe, oder herablasse, wie es nur ohne Schaden am füglichsten besche-
Henkann, hernach wie ein Viehe auf einen Karten lege, und unter das Hochge- p
licht, oder sonst ein schmähliches Ort verscharre; sich aber dabcy nicht des gering- v?lü 6e wn« pro-
sten D i n g s , so um den toben Körper ist , oder l iegt , anmaffe, sondern mit seiner
gemeinen Belohnung zufrieden seye, das übrige aber alles denenjcnigen, welchen K̂ uä K5 ea.
es zustehet, bep unausbleiblicher Straffe unberührt stehen, und verbleiben lasse. Was

Dr i t tens: Die Einziehung des Vermögens anlanget, da verstehet sich von zu«, conkscatw gu-
selbst, daß eine etwann vorhandeue letztwillige Verordnung des Selbstmörders, . " ^ ^
der durch sein vorheriges Verbrechen das Vermögen verwirket ha t , nachher oben «Ms, ttqd
ä « . 10. §. 7. vers 3. gemachten Anordnung ungül t ig, folgsam dessen ganzes so ^ ^
beweg als unbewegliches Vermögen Uns verfallen seye. W i r gestatten jodoch gnä- ^ ^3 Kl«
digsi, daß jener O r t e n , wo aus einer von Unseren löblichsten Vorfahren ertheilten lw
Freyheit den Landgerichten die Vermögenseinziehung der Selbstmördern von alters- "
her eingeraumet is t , es bey solcher Beftcyung allerdings sein Bewenden haben solle.
Wobey auch dieses anzumerken, daß die Verlaffcnschaftsabhandlung eines Selbst-
mörders bey jener Obrigkeit, worunter der Entleibte sess und wohnhaft gewesen,
gemeiner Ordnung nach vorzunehmen, und allemal diejenige, denen entweder des
Erbanfalls halber, oder wegen der Vermögenseinziehung daran gelegen i s t , darzu
vorzuladen seyen. Uebrigens solle es

Viertens: M i t der Ehrlosigkeit eines Selbstmörders gehalten werden, wie
bereits oben ^.n. 1 c>. §. 7. vers. 1 . überhaupt geordnet worden. Und obwohlcn .,

Fünftens: Vorgeordnctermassen der Körper eines Selbstmörders insgemein 5 "
ohne anderweite Straffverfügung lediglich zu vertilgen i s t , so mag doch ein grosser ^
Uebelthater, der sich in der Gefängniß zu Entziehung einer schweren Straffe cnt-

leibet/
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^^ leibet, und aus erheblichen Ursachen, bevorab anderen zum erschrecklichen Beyspiel
nach Beschaffenheit des grosscn Verbrechens toder auf den Scheiterhauffen geworffen,
und verbrennet, oder aber auf das Rad geleget, oder aufgehenkt, oder den Um-
ständen nach demselben eine anderweite Straffverscharffung zuerkennet werden; wie
ebenfalls schon oben ^ r . 4 . §. 16. des mehreren erkläret worden. Ferners

pwpri. Sechstens: Ordnen W i r , daß , wenn einer an der Tha t der verzweifelten
cläu, ü aliuä cwii- Selbstentleibung verhinderet, oder durch fleißige Cur noch beym Leben erhalten

worden, derselbe, wenn es ein gefangener Uebelthäter i s t , dessentwegen schwerer
. . . .'' zu bestraffen seye; wo sich aber einer sonst ausser der Gefängniß mit einer wirklichen
2Mt !3 i /pw Thät igkeit , und Verwundung boshaft umbringen wol len, ein solcher solle zwar
qu2iit2te coiir- Landgerichtsmäßig, jedoch nach Gestalt der Sachen willkührlich bestraffet, und,

ceuäuz ett. ^ ^ ^ ^ ^ darauf R e u , und Leid erzeiget, solche Bereuung für einen milde-
renden Umstand angesehen werden; anbey solle die Obrigkeit einem solchen armseli-
gen Menschen alle sowohl geist-als weltliche Mi t te l zu seiner Leibs - und Gemüths-
genesung gebrauchen, und fortan auf ihn steißig Obacht geben lassen, damit sol-
che Unthat nicht nochmalen versuchet, oder wohl gar vollzogen werden möge. Wür-
de endlich

8i qms ex in- Siebentens: Der Thäter an der sich beygebrachten Wunden nicht gleich,
po"" imer^Uum sondern nach einiger Zeit sterben, und wäre gleichwohlen vor seinem Hinscheiden
adierit, aä lecutam, noch zur Erkanntnuß des begangenen Uebels, und zur ernstlichen R e u , und Bekeh-

. . . _. e- rutlg gebracht worden, so ist er wie ein anderer Christglaubiger zu beerdigen; Wi r
3un?«a. ,mo caw wollen anbcy, daß derselbe in Ansehen seiner erfolgten Büßfertigkeit nach seinem

uelte sepeUenclu5, Tod mit der Ehrlosigkeit verschonet bleiben solle: bey unterbleibender Büßfertigkeit
^ ° ° ^ « " l ? ü m . hingegen sind gegen den verstockten Selbstmörder, wenn er auch nicht sogleich, je-

m proprici- doch unmittelbar aus seiner gewaltsamen Handanlegung umgekommen, all oben aus-
gesetzte Straffen zu verhangen.

elt.

» Vmundmunztgsier Atttkel
von dem Diebstahl.

I n n h a l t.
H. l . Beschmbunq des Diebstahls. . 5. 5. Nicht welcher jene, welche burck schalkhafte
H. «. Unterscheid zwischen schweren, oder gar bos» Vortheile, Bet rug, und Hinterlist de» Neben»

gearteten, dann gemeinen Diebstahlen. menschen um das Seiniae bringen.
^ ^ . 7 » ? " letzteren elnlge, wie auch die Emwen- 5. 6. Anzeigungen zum Nachforschen,

düngen zwischen nächsten Blutsfreunden, und §. 7. ...... zur Gefänstniß,
^Meuten nicht allemal Landgerichtsmäßig I. 8. zur Tortur.

^ ^ « N " ^"bstahls machen sich auch slhuldia, 5 ?o. Bestraffun^der Die'bereym..
W . «"vertraut, fremdes Gut geftlhrlicher K. , « . Beschwerende Umstände.
Welle untmchlagcn; §. „ . Mildernde Umstmvpe.

§. 1 . / H i n Diebstahl wird begangen, da wer aus betrüglich-und gowm^
X ^ . süchtigen Gemüth ein fremd-bewegliches G u t , es scye Geld,

^ . , V i e h , oder Fahrniß, wie die immer Namen haben mag, wider
Wil len des Elgenthümers heimlich, oder öffentlich n immt, und entziehet; und ist
hlebep k m Unterscheid zu machen , ob Jemand dem besitzenden Eigenthümcr was
entfremdet, oder aus einer liegenden Verlassenschaft zu Nachthcil des E r w s , oder
aus erblosen zu Unser Kammer heimgefallenen

§. 5. Die



. 94. §. 2. z. 4. 5. 6. 7.

§. 2. Die Diebstahle sind nach Maß der Boshe i t , und Gefährlichkeit
schwerer, oder ringer. Die schwerere, oder besonders bösgeartete sind jene, bey
welchen die unten ausgesetzte, und andere dergleichen beschwerende Umstände sich ein-
finden; zu welchen schwereren Diebstählen zwar auch vornehmlich der Strassen-und
Kirchenraub gehörig, wovon aber in nächstfolgenden Artikeln absonderlich gehandlet
wird. Die ringere, oder gemeine Diebstähle hingegen sind, wo derley beschwerende
Umstände nicht darzustossen.

§. 3. Das Verbrechen der Dieberey ist insgemein Landgerichtsmaßig; wo-
bey jedoch die Ausnahm zu merken; daß

Erstlich: Die gemeine Diebstähle, welche nicht über zweymal beschehen, und
zusammen nicht über 10. st. sich belauffen; wie auch

Andertens: Jene Entwendungen, so zwischen El tern, und Kindern, Mann,
und Weib , oder zwischen nächsten Blutsfreunden vollbracht werden, nicht Landge-
richtlich, sondern bey der ordentlichen Nvil-Obrigkeit zu untersuchen, und gebüh-
rend abzubüsscn seyem

Würde aber im ersterett Fa l l der gemeine Diebstahl über 10. fi. betragen,
oder der Dieb im Diebstahl, wenn auch selber auf solchen Betrug deren l o. st. sich
nicht erstreckest, zum drittenmal betretten; nicht weniger im änderten F a l l , wenn
die Entfremdungen zwischen vorbemeldten Anverwandten, oder Eheleuten mit be-
schwerenden Umstanden begleitet wä ren , da ist auch in solch-beyden Fällen gegen
die Thärer Landgerichtsmaßig zu verfahren.

§. 4 . Eines Diebstahls machen sich auch diejenige schuldig, denen der Eigen- ?i"ti
thümer, oder Innhaber eines beweglichen Guts dasselbe zum Gebrauch geliehen, oder A ^
in verwahrliche Aufbehaltung, oder in getreue Verwaltung, oder sonst zu einen be-
stimmten Endzweck übergeben, und welche sodann das zum Gebrauch geliehene, das
hinterlegte, oder sonst anvertraute Ge ld , oder in wem immer bestehende Fahrniß
gefährlich, und treulos verthun, verzehren, verhandle», sich selbst zueignen, oder
wie immer wider W i l l e n , und zu Schaden des die Sache anvertrauenden Eigen-
thümers / oder Innhabers unterschlagen. Was aber die Mißhandlung der un-
treuen Beamten, welche mit Unseren Landesfürsilichen, oder anderen Gemeingel-
dern betrüglich, und treulos umgehen, anbelanget, da wird unten ä « . 97. beson-
ders hiervon gehandlet werden.

§. 5. Den Dieben sind ebenfalls gleich zu achten all- jene, welche durch bos- itsm funw5
hafte R a n k , Hinter l is t , Par th i ten, und Schelmenstücke, deren mehrere bereits ^ ^ ^ "
oben ^re. 72. §. 6. anerwehnet worden, den Leuten ihr Ge ld , oder Gut gefährli-
cher Weise herauslocken, und sie solchergeftalten um das Ihr ige bringen.

§. 6. Die Anzeigungen zum Nachforschen sind:
Erstlich: Wenn der "Verdachte eine faullenzende, Herrnlose, und wegen lu^cia 26

Diebstahls insgemein beschreite Person, oder ein starker gesunder Bet t ler , Zigeuner,
oder dergleichen Landfahrer wäre , zu dem man sich des Diebstahls wohl versehen
könnte.

Andertens: Wenn einer zur Zeit des beschehenen Diebstahls bcy-oder aus
demselben Ort gehender wäre gesehen worden.

Dri t tens: Kann auch von dem öfteren nächtlichen ungewöhnlichen Ausge-
hen, von der ausgesehenen Gelegenheit, von verdächtiger Auskundschaftung / von
alleinig gehabter Wissenschaft, wo die gestohlene Sachen zu finden seyen, gegen Je-
manden eine Vermltthung zum Nachforschen erwachsen.

5. 7. Anze igungen zu r Ge fängn iß ergeben sich sodann, wenn der
Richter in der Nachforschung ( i n welcher die Person des Beinzüchtigten, wte auch
sein voriges Leben, und Wandel allemal wohl zu bedenken) entweder

Erstlich: Bey dem Verdachten das gestohlene Gut fände; oder da
Andertens: Falsche Schlüssel, Hämmer, Brechzangen, und dergleichen

zum Einbrechen gerichtete Sachen bey ihme vothero gesehen; oder aber
Dri t tens: Nach dem Diebstahl an selbigen Orten sein H u t , K le id , oder

aber Leitern, oder was anderes, so demselben erweislich zugehsret, wäre geftmdelt
worden.

Peml. Gerichtsork K k
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Viertens: D a eine schlechte, sonst unvermögliche Person mit vielen Geld
pochte, und prangete, oder köstliche Sachen, so ihme vcrmuthlich nicht zugehören,
um einen Spott ausfeiletc; wie auch , wenn wer auf der Thar ergriffen, oder noch
im H a u s , oder auf der Gassen mit dem gestohlenen G u t , oder bey dem Fenster,
oder anderen Orten des Hauses heraussteigender wäre ersehen, oder dessen überwie-
sen worden,

aä wlt> ram. §. 8. Anzeigungen zu r peinlichen Frage sind:
Erstlich: Wenn der Verdachtige die ihme zu Last gehende Innzücht, wie

Rechtens ist , von sich nicht Meinen könnte, und er über dich wegen deren bey ihme
gefundenen Sachen seinen Geber nicht zeigen wol l te, oder könnte; W m , wenn der-

s Dibsthls ä b s t f f t d b ih dächi
gefundenen Sach se ch z g , ;
selbe schon einmal wegen Diebstahls wäre abgestraffet, oder bcy ihme verdächtige
Diebsschlüssel, Dietr ich, Wurff lc i tcr, Brecheisen wirklich wären gefunden worden.
Ingleichen

Andertens: D a ein grosser Diebstahl geschehen, und der Verdachte nach
der That mit seinen Ausgaben reichlicher sich erzeiget, als er sonst allsscr des Dieb-
stahls im Vermögen gehabt, er auch hierüber nicht andere glaubwürdige Ursachen
anzeigen könnte, woher das verdachtige Gut komme, anbey eine solche Person wäre,
zu der man sich der Missethat versehen könnte, der Betrag des Diebstahls aber so
hoch sichbelauffete, daß er derentwegen, wenn es auf ihn erwiesen würde, am Le-
ben zu straffen wäre; bey welcherley schweren Innzüchten der Verdächtige aufsein
beharrendes Laugnen nach vernünftig-richterlichen Ermessen über vorhergehendes
Beyurtheil gar wohl an die Tortur gcworffen werden kann.

h>3- §. (). Die F rag j t üc te betreffend, da können dem Ve rha f t en , sofern er des
Diebstahls schon geständig, oder überwiesen i s t , ocylauffig folgende Puncten vorge-
halten werden:

W a n n ? ob bey T a g , oder bey der Nacht? um welche S t u n d ? von wel-
chem O r t er die Sachen gestohlen?

W i e er in das O r t , H a u s , oder Zimmer gekommen?
Ob es offen gestanden, oder versperrt gewesen? wenn es versperrt wäre:
W i e , und mit was er solches eröffnet? wo er dasselbige Instrument ge-

nommen? wo er es anjetzo hingcthan? und sofor t , ob der Diebstahl mit-oder oh-
ne G e w a l t , mit Erbrechung, mit Widerstand, mi t L is t , mit-oder ohne Gchülf-
f e n , und mit was sonst noch für Umständen geschehen?

Ob ihn Niemand gesehen? wo die Leute damalcn gewesen? durch wen er
die Gelegenheit ausgekundschaftet habe?

W i e er gewußt, daß das G e l d , oder was anderes an dem O r t , Kasten,
oder Truchcu liege? wer ihms gesagt?

I n . was für Sachen das gestohlene G u t bestanden? wem er ein-oder das
andere verkauffet? solle alles benennen mit den Umstanden der Z e i t , des O t t s , und
Person; wie thcuer? was er für Geld darmnen eingenommen?

Ob er vormalen um Diebstahl willen nie eingezogen, und w i e , und auf
was Weise er vorhin gestraffet worden?

H a t er Geld gestohlen , solle man ihn fragen: wie viel ? was Sorten Geld?
ob es grobe, oder kleine Münz gewesen?

Bekennet er Kleider, V i e h , oder anderes, solle man fragen u n die Färb,
Gesta l t , und also von allen Sachen, derentwegen der Gefangene eingezogen worden.

S o nun der Verhaftete ein-oder mehr Diebstahle bekennet, solle der Rich-
ter auf die blosse Bekanntniß nicht alsobald zur Straf fe e i len, sondcrn den ausge-
sagten Umstanden, und Personen, welchen die Sachen entfremdet worden, allen
Fleißes nachfragen?

twum. §. ,^. Zur B e s t r a f f u n g der D i e b e r e y e n setzen, und ordnen W i r , daß
^ ° / ! X , ^ M c h : D ie gar gefährliche, und besonders bösgeartete Diebstahle, bey

welchen nämlich die unten ausgesetzte schwere Umstände unter lauffen,mit dem Strang
nebst Anhängung der Ket ten, auch allenfalls mi t einer nörhiq erachtender Straff-
verschärffung;

Ander-
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Andertens: Die gemeine Diebstahle, so deren einer, oder mehrere zusame »6o. A kurtum um-
mengenonunener sich auf 2Z. fl. belauffen, wie auch jene gemeine Diebe, die schon
vorhero wegen kleiner Diebstählen zweymal gebüsset worden, und sich nicht gebesse- ü twum M '
ret, sondern das drittemal wiederum gestohlen haben, ob gleich all-ftlche Diebstähle "
zusammen sich nicht auf 25. fi. erstrecketen, gleichfalls mit dem St rang , oder ge<
stalten Dingen nach, da einige Milderungsumstände vorhanden, mit einer gemesse-
nen Leibsstraffe; dahingegen

Dr i t tens: Gemeine Diebstähle, so zwar Landgerichtsmäßig find, jedoch s
nicht 25. st. betragen,weder drepmal wiederholet worden; item, die zwischen Eltern,
und Kindern, M a n n , und W e i b , oder zwischen nahen Blutsverwandten besche- M
hende Entwendungen, wenn selbe obbemeldtermassen wegen betrettend - schwereren
Umständen Landgerichtsmäßig sind;und ferner die treulos-und diebische Hinterschla- ler?m^
gung ftemd anvertrauten Guts (worunter jedoch die Veruntreuung der Hausgenosse- °°c «ou
nen, wie hierunten §. n . folgen w i r d , nicht zu verstehen ist) mit willkührlicher- ^ 7
schwerer-oder ringeren Straffe nach Gestalt,und Beschaffenheit der Umständen bele-
get; und endlich

Viertens: Die gefährliche Betrüger, so durch ihre besonders hinterlistige ^
Schelmen-und Diebssireiche Jemanden einen beträchtlichen Schaden an seinem Gut 3" «ü 3'
zugefüget, zwar insgemein ebenfalls willkührlich, jedoch nach Schwere der Bosheit, vitHt
und gefährlichen Umständen in Gleichförmigkeit der bereits oben ^re. 72. §. 6. k n . A A
gemachten Ausmessung auch mit dem Strang bestraffet werden sollen. Wobey

Fünftens: Zu merken, daß die Weibsbilder, wie auch die adeliche Manns- ^
Personen, wenn gegen selbe um Dieberey halber die Todesstraffe zu verhängen kommet, A b u « . q«üw «M.
an statt des Strangs mit dem Gchwerd hinzurichten; dann mo<ü

Sechstens: Daß der Diebstahl weder in einem übermäßigen W e r t h , wie ihn N
etwann der Bestohlene nach seiner für die gestohlene Sache habenden Vor l ieb, oder um n
eines aus der gestohlenen Sache angehofften Gewinns halber anschlägt, weder nach seü. uamnum füre«,
dem, wie er dem Dieb zu Nutzen gekommen, sondern nach seinem wahren innerli- r u m / A
chen Werth geschätzet, und jenen F a l l s , da der Diebstahl von mehreren zugleich be- 6um.
schehen, jedem Diebsgesellen der ihn in der Theilung tteffende Antheil zu Ausmessung
seines Straffbetrags zugerechnet werden solle. Deme W i r ^

Siebentens: Noch beprucken, daß, nachdem W i r in einigen Unseren Erb- 5um «a«.
landen, wo die gewaltthätige Diebereyen noch stark im Schwang gehen, zu deren er- A
giebigeren Ausrottung gegen die Strassenrauber, und gewaltsame Diebe durch Un-
ser vorhin erlassene Befehle die standrechtmäßige Verfahrung geordnet haben, W i r
es selbiger Orten bis auf Unsere anderweit höchste Verfügung Hey solch anbeföhle- 5 A
nen standrechtlichen Fürgang noch der Zeit allerdings bewenden lassen. robb»««

§. 1 1 . Beschwerende Umstände, und zwar 3 ^
Erstlich : S o beschaffene, bey deren Eintreffung weder der ringe Bettag

des zugefügten, sich etwann nicht auf 25. fl. erstreckenden Schadens, weder die ^ ^ -
fteywillige Gchadensnachsicht des Bestohlenen, weder die beschehene Wiederabnehm- N u n M u t « ,5
«nd Ruckstellung des gestohlenen G u t s , weder die sonst zu statten kommende Milde- t
Nlngsumftände in Betracht zu nehmen, sondern deren ungeachtet gemeiniglich die or-
dentliche Todesstraffe zu erkennen ist : als da sind

Der Hausdiebstahl, so von Dienftleuten, Hausgenoffenen , odey Tag-
löhnern, von denen sich ihres habenden Dienstes, und freyen Eintri t ts halber nicht
so leicht gehütet werden kann, boshafter Weise begangen w i rd ; es seye sodann, daß
selbe blatterdings Haussachen hinwcgstehlen, oder aber einige ihrer Treue, 0b-
sicht, und Verwahrung insonderheit anvertraute Gelder, oder andere Sachen be- ?urtum. <zwxl «e
trüglicher Weise vertragen, veräusseren, oder wie immer unterschlagen. "„>«>« wemäü

item.Wenn der Diebstahl zur Zeit einer Feuersbrunst, eines Schiffbruchs, A N
oder in einem anderen dergleichen gemeinen Nothfal l beschießet.

Oder wenn derselbe mit gewehrter H a n d , und zum Mord tauglichen I n -
sirumenten, mit Erbrechung der Thn ren , und Schlössern, mit Einsteigung, oder
Herunterlassung, mit Verwund-oder sonstiger Vergewaltigung der Hausleuten, lv w « 6 « .

P e i n l . Ge r i ch t so rd . K k s oder
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oder der zu Hülff kommenden Personen verübet/ oder wohl gar von einer zusammen-
rotirt-ganzen Diebsbande mit gesammter Had unternommen wird.

»66. 3̂Fs2V2nte5 Andertens: Machen auch nachfolgende Umstände den Diebstahl an sich selbst
tHles.m yuiduz p«. fth^rer, wobey jegleichwohlen dem vernünftigen Ermessen des Richters überlassen
°3r?ente"nmul^ w i r d , daß selber auf jenen F a l l , wenn zugleich eine, oder mehrere aus nachfol,
cun,lt2lM23 lemen- genden Milderungsursachen vorkommen, hierauf den Bedacht nehmen s und nach
A 2 X t ^ ' Gestalt der Sachen an statt der ordentlichen eine ausserordentliche Straffe verhän-

gen könne. Dergleichen find
Crimen adtzeatü«. Wenn Vieh von gemeinen Hutweiden weggetrieben, und entfremdet wird.
8i kurtum temporo Wenn der Diebstahl nächtlicher Wei le , besonders an jenen Sachen beschuhet,
naHl5,vei in redu3. so man nicht wohl verwahren kann, als da einer Bienenstöcke stiehlt, oder Wein-
U ^ l ^ t Me im Weingarten ausreistet.
vearibu». vmbus Wenn durch einen kleinen Diebstahl, als durch Ausschneidung der Wägen,
8?«^lev?fürto ma 3erbrech-oder Verderbung deren mit wenigen G o l d , oder Silber eingefaßt-kostbar-
8NUM 6 !̂mum <33' und künstlichen Geschieren, B i l d e r n , oder Schilderepen :c. ein grosser Schaden
Ktum tme. verursachet wird.
8i kur^m correHu5. Wenn der Dieb schon vorhero gestraffet, oder begnadet worden, und sol-
" " ^ "^^ ^ Warnung genommen, sondern wiederum im Diebstahl sich betretten

lieffe, wo sodann eines zu dem anderen zu nehmen, und die Besiraffung darnach
abzumessen ist.

§. 12. Mi lderende Umstände, welcherwegen die Todesstraffe gemeint-
niente«. glich nachzusehen, und der Dieb etwas leichter zu straffen ist.
lmö. ?urti P3rvit25. Erstlich: Wenn der Diebstahl unter 2 F. st. ist.
«65. Lecuta relktu- Andertens: Wenn das gestohlene Gut dem rechten Herrn von dem Dieb
^o- selbst, oder von ihme durch andere wiedergegeben, auch den Käuffern durch den Dieb

der Werth wieder erstattet wird.
Ztiü. ?urtum prim» Dri t tens: Wenn der Dieb trunkener Weise, sonst aber niemalen gestohlen
vice per remulou» hätte

"Aue^HuZ w'rpa. Viertens: Wenn der Richter durch Nachforschen auf den Grund des Dieb-
l!8 6eUHi, item ü stahls nicht kommen kann, obgleich der Dieb solchen bestünde; oder wenn der zu»
noa ^ M g ? Todesstraffe erforderliche Beschädigmtgsbetrag nicht verläßlich erhoben werden

könnte.
Htd. rermazna turil» Fünftens: Wenn einer aus merklicher Armuth , oder bey einer grossen Noch
8Nutto 'v?Hü8^ B r o d , ^bens - und Kleidungsmittel stuhle, und zum Arbeiten untüchtig wäre,
»miau». ' oder da er gern arbeiten wollte, keine Arbeit haben könnte,
na. 8i tureum »tten- Sechstens: Wenn einer zwar eingebrochen, aber nichts gestohlen hätte.

" f s " ^ Diese, und dergleichen sind insgemein nur willkührlich nach Beschaffenheit
des Diebstahls mit ganzen, oder halben, öffentlich > oder heimlichen Schillingen,
mit Land - oder Landgerichtsverweisung, Gefängniß, oder einer sonst angemeffenm

Was
Siebentens: Die junge Diebe betrifft, da ist bereits oben ^r t . n . §. 6.

lecun6^mu6er^ überhaupt geordnet worden, wie weit das jugendliche Alter zur Straffmilderung
wen m ^rt. ll.§.s. vorträgllch seyn könne? wornach sich auch in diesem Laster zu achten ist.
26kibitum cnerceu. Achtens: Wegen der Helffern, wenn sie vor und in dem Diebstahl werk-

3""6 lurum thätig beygewirket haben, ist denen oben ^r t . I . §. 9. 1 0 . 1 l , K 12. geordneten
lü 6i. Maßregeln nachzugehen; wenn sie aber nicht hauptsachlich, sondern nur zufällig, und

" l v ^ weniges beygeholffen haben, ist wider selbe mit willkührlicher Straffe für-
Neuntens: Die Diebsheelere, wenn sie den Dieben, und besonders dm

?um k u ^ r u m ^ Rauberbanden zu Unterbringung ihrer gestohlenen Sachen vorschlich Hülffe, und
«ptiltorez pro re Unterstand gegeben, sind gleich den Dieben mit dem S t r a n g ; jenen Falls aber,
^ s s ^ A " " " " sie zwar wissentlich gestohlene Sachen kauffen, daraus aber keine Gewohnheit

machm, weder ihnen das gestohlene Gut zuzutragen sie eigends angelernet haben,
willkührlich jedoch scharff zu bestraffen. W a s endlich

Zehen-
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Zehentens: Die Nachsicht, und Schadenerlassung des Vestohlenm anlan-
get, da können W t r nicht gestatten, daß die Wirksamkeit Unser gerechten Straff-
gesehen von einer privat-Wittkuhr abhangen solle; es stehet demnach lediglich bey
Uns, ob Wt r lm Weg der Gnaden zur Straffmilderung hierauf einen Bedacht zu
nehmen befinden werden. ^ '

FünfMUWgster AttM
»«»dem «irchendledstchl.

I n n h a l t.
§. t . Auf wie vielerley Ar t der Kirchendiebstahl §. 5. Besondere Fraqstücke.

begangen werde? 5. 6. Straff der Klrchenraubern.
5. ». 'Anzeigungen zum Nachforschen, §. 7. Beschwerende Umstände.
K. 3 zur Gefängniß, §. 8. Mlderende Umstände.
H. 4. zur Tortur.

§. 1. ^ X e r Kirchendiebstahl wird auf dreyerley Weise begangen.
^ » ) Erstlich: S o Jemand was Gottgeheiligt-ooer geweihtes ^

an geweihten Orten; imö rem
Andertens: Wenn einer etwas Heiliges, oder Geweihtes an ungeweihten wca kcm

OrttN stlehlt; k^o. Ztio.rem pra
Drit tens: Wenn einer ungeweihte Dinge an geweihten Orten entfremdet. k«>n2m 6e
§. 2. Die Anzeigungen zum,Nachforschen kommen mit den gemeinen, inöwia

und jenen von Diebstahl überein; es giebt aber auch dieses eine grosse Vermnthung, t i ^ m »
wenn eine Person zur Zei t , als die Sachen in einer Kirchen verlohren worden, wie
auch vorhero durch lange Weile wider Gewohnheit in selbiger Kirchen sich befunden,
und aufgehalten.

§. 3. Anze igungen zur Ge fängn iß sind, wenn im Nachforschen, oder 26
sonst erfahren w i r d , daß

Erstlich: Der Beschuldigte sich heimlich in der Kirchen, Kapellen, oder
Sacristey versperren, oder von dem Meßner an verborgnen Orten betretten lassen;
um so mehr

Andertens: Wenn er auf offener That ergriffen; ingleichen
Dri t tens: D a bey ihme geweihte, oder andere Kirchensachen gefunden wor-

den; oder
Viertens: Da er dergleichen Sachen den Juden, oder anderen feil geboten.
Auf welcherley Befund sogleich am O r t , und Ende, wo er geraubt, son-

derlich der H . Hostien halber fleißige Erkundigung anzustellen ist.
§. 4 . M i t der peinlichen Frage kann sodann gestalten Sachen nach ge- 2a

gen den laugnenden Inquiliten verfahren werden, wenn er den Verdacht, wie Rech-
tens ist, nicht ableinen könnte, auch über die vorige Vermuthungen argwöhnische
Brechzeug bey demselben gefunden worden, oder ihn Jemand wirklich die Kirchen-
thür, Sacristey, Tabernakel, oder Sacramenthäusel :c. hätte aufbrechen sehen,
oder aber sonst solche Missethat durch einen unverleumocen Zeugen auf ihn bewiesen
würde.

§. 5. Die Fragstücke können, wie oben bey
dm; besonders aber ist ihm vorzuhalten:

Ob die Kirchen, Sacristey, Allmosenstock, Tabernakel, oder Sacrament-
häusel versperrt, oder offen gewesen? wie, und mit was Werheug er allenfalls
das Ort erbrochen habe? wer ihme darzu geholffen, und welchergestalten?

Kk 3 Beten-
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Bekennet er, oder ist Beweis vorhanden/ daß er Kelch, Monstranzen,
und anderes, worinnen H . Sachen aufbehalten werden, geraubet habe, solle man
ihn fragen:

0 b sich das hochwürdige Sacrament darinnen befimden? in wie viel Theilen,
oder rarticuin^wo ers hingethan? ob ers genossen, oder mit sich genommen? wem er
es gegeben? ob nicht er, oder andere selbes verunehret, und wie?

Ob nicht er , oder andere selbes zu abergläubischen Dingen gebrauchet, oder
brauchen wollen?

Ob er nicht etwas von denen H . Hostien aufbehalten, oder sonst an 0 r t ,
und Ende, wo sie noch zu finden seyn möchten, versteckt, verworffen, oder ver-
graben habe? welchen Falls Sorge zu tragen, damit sie durch die Geistlichkeit an
selbigen Orten behörig erhoben werden.

Ob er öfters Kirchenraub begangen ? w o , zu was Zei t , mit was für Ge-
hülffen, und auf was für A r t , und Weise solches beschehen?

Und was etwann die Umstände der That mehrers mit sich bringen.
turtikcriieZj. §. 6. Die S t r a f f e des Kirchendiebstahls wollen W i r folgendergestalten

hiemit ausgemeffm haben; und zwar
ivicomw. Erstlich: Derjenige, so eine Monstranzen, oder Kelch, wo das hochheilige

cu^sscr^ Sacrament darinnen i s t , entfremdet, solle mit dem Feuer vom Leben zum Tod
2it,ri3 West, gebracht; da aber

«Ut «Ucem cum 8. Andettens: Einer Gottgeweihte Sachen, als leere Kelch, silberne Gefäße
»äö."8ulpenäium, samt den Heiligthümern ohne Verunehrung des H . Sacraments stuhle, wenn auch
vei'äecalktio cum der Diebstahl nicht an geweihten Orten/ sondern etwann aus einer Schatzkammer
r ^ s ^ ^ s m e mo. beschehen wäre, der solle vorhero, wenn es eine Weibsperson, mit dem Schwerd,
Kn2tioue kcr2inellti wenn es aber ein Mannsbi ld/ mit dem Strang hingerichtet, hernach aber der K6r-
Hit2li»rez kcr2t28. per durch das Feuer verzehret; und endlich
! ^ o ^ « o . ^ l A o ' Dri t tens: Diejenige, so an geweihten Orten ungeweihte Sachen, als Am,
tauo» ' peln, Becher, Leuchter, oder andere dergleichen Gerathe, und Kirchenzierde ent-
Z w ^ i ^ l l ^ M ^ fremden, mit der oben auf den Diebstahl ausgesetzten Straffe beleget, jedoch in An-
wen alpennöa, ü ' sehen des Kirchenraubs etwas schärffer, als andere gemeine Diebe bestraffet werden.

«5 pwtanl!8 ex §. 7. Wegen der besthwerenden Umständen ist oben bey dem Diebstahl
^ ^ " nachzusehen; sonderheitlich wird die Missethat des Kirchenraubs vergrößeret.

Erstlich: Wenn einer sehr viele Kirchen erbrochen, und bestohlen, auch
das hochheilige Sacrament zu mehrmalen lasterhaftig berühret/ genoffen, oder sonst
verunehret hätte.

Andettens: Wenn einer aus der entfremdeten Monstranzen, oder Kelch
die H . Hostien nähme, und solche gottlosen Leuten zu abergläubischen Gebrauch,
oder den Juden verkauffte.

Bey welcherley Beschwerungsumständen solche Bösewichte nach richterlichen
Ermessen vor der endlichen Lebensstraffe entweder mit Zangen gerissen, oder geschleift
fe t , oder ihnen beyde Hände abgehauen, und sodann samt dem Körper verbrennet
werden sollen. Wie dann auch diejenige, so den Kirchenraubem wissentlich, und
ftrsetzlich die H . Hostien abkauffen, oder sonst zu bösem Ende an sich bringen, mit
der hiervor 5 .6 . v«s. i . ausgesetzten Straffe gleichfalls zu belegen, und nach Ge-
stalt der Umständen solche Straffe zu verschärffen ist.

Dri t tens: W i rd der Kirchendiebstahl auch beschweret, wenn er von jenen
Personen, welchen dergleichen Kirchensachen anvertrauet gewesen, beschehen ist.

!«üe"e«. §. 8. Die T inderungsumstände sind ebenfalls aus dem vorhergehenden
Artikel anhero anzuwenden, können jedoch gemeiniglich nur in der ändert-und drit-
ten Gattung des Kirchendiebstahls Platz greiffen, welchen Falls gestalten Dingen
nach die schuldige zwar nicht am Leben, jedoch sonst am Leibe scharff zu bestraffen
find.

Dergleichen Straffmilderung hat insgemein auch statt, wenn die gestohlene
Sache von gar geringschätzigen Werth wäre/ oder da der Schuldige die geraubte
Sachen allein verkaufft,oder erkaufft hätte.

Sechs-
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ScchsmdMnzigA Artikel
von dem Strassenraub.

I n n l) a l t.
§. l . Was durch die Strassenrauberey verstanden 5. 5. Straff der Raubern.

werde? H. 6. Beschwerende Umstände.
5. «. Anzeigungen zur Nachforschung, und Ge> .̂ 7. Milderende Umstände.

fangmß, . .. .̂ ^ ^ Ermahnung an die Obrigkeiten, auf die
§ .3 zur peinlichen Frage. Sicherheit der Straffen von Amswegen fie^s»
5. 4. Besondere Fragstucke. sige Obacht zu haben. ^

ci?

§. 1. K t^e lche die Leute auffreyen Gassen, und Straffen mit öffentlichen,
^ f ^ oder auch nur einem geringeren Gewalt angreiffen, und ihrer

Sachen (so wenig als deren auch immer seyn mögen ) berauben,
machen sich eines Strassenraubes schuldig, ob sie gleich dieselbe an ihrem Leib,
und Leben nicht beschädigen. Uebrigens ist von jenen, welche gegen Jemanden
ohne vorhabende desselben Beraubung zu dessen blosser Beschimpf - oder Beschädi-
gung am Leibe einen Gewalt ausüben, schon oben ^re. 75. dann von jenen, wel-
che Jemanden in der Absicht, um ihn zu berauben, zugleich ermorden, oben ^.rc.'
90. besonders gehandlet worden.

§. 2. Die Anzeigungen zum Nachforschen, und Gefängn iß sind: inäicn 26
Erstlich: Wcnn der Verdachte an O r t , und Ende, wo die Straffen gemei- ^ " ^

niglich unsicher sind, sich befindet.
Andertens: Wenn er eines bösen Ruffes, oder sonst beinzüchtigt wäre, daß

er den Leuten Geld abzunöthigen im Brauch habe.
Dr i t tens: Wenn verdächtige Gesellen, als Strassenbettler, Zigeuner, oder

sonst Herrnlos-und landstreichcndes Gesindel in Wirthshäusern liegen, kostbar zeh-
ren, und nicht redliche Dienst, Handthierung, oder M i t t e l , davon sie solche Zeh-
rung wohl thun mögen, anzeigen können, oder auf ftischer That des Raubens er-
griffen werden; bey dergleichen obwaltenden Innzüchten solle man sie samt all ihrem
Gut gesanglich anhalten, anfangs gütig befragen, und da es vonnöthen, miteinan-
der, wie auch mit den angegebenen Beraubten zur Rede stellen.

§. z. Anzeigungen zur peinlichen Frage entstehen sodann, wenn sich
bey einem, oder mehreren verdächtig geraubtes G u t , auf welches der Beraubte
zeigen könnte, befände, oder wenn der Beraubte bey seinem Eyd auf die Gefan-
gene, oder aber ein Rauber in der peinlichen Frage wider einen anderen aussagete,
die Beschuldigte hingegen den Geber, und Gewehrmann des bcy ihnen gefundenen
Guts halber nicht zu nennen wüßten, oder in der Gegenstellung wankend, und un-
wal)rhaft sich erzeigten; welchen Fal ls nach vernünftiger Erwegung gesamter Um-
ständen zur Tortur fürgeschritten werden kann.

§. 4 . Die Fragstücke sind beyläuffig: zu was Zeit , an welchen O r t , und ^ 0 3 2 ^ 2 h>e.
Enden er den Raub begangen?

Ob er diejenige, so er beraubt, kenne? solle sie benennen: wie sie gestaltet,
oder gekleidet gewesen?

Ob er die Beleidigte mit Waffen angegriffen? mit was für Waffen?
Was er dem Beraubten genommen? wieviel Ge ld , oder was für andere

Sachen? was Sorten?
Was er mit dem Raub gethan? wem er dieselbe Sachen verkauffet? wie

theuer?
Wie er das Geld verwendet? bey wem er es verzehret? wie lang er sich

alldort aufgehalten habe?
Ob
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kcrua p r^äonum.

»̂ »>»»

Ob er Raubgesellen, oder Helffer gehabt ? wie sie heissen? solle sie von
Person, und mit allen ihren Eigenschaften beschreiben, wo sie sich aufhalten? und
was dergleichen mehr die Anzeigungen geben.

§4 Z. Die Rauber sollen mit dem S t rang , oder Schwerd hingerichtet, und
letzteren Falls (womit die Vorbeygehende ein Zeichen der dem gemeinen Wesen so
hoch angelegenen Sicherheit der Straffen vor Augen haben mögen) der Körper auf
das Rad geleget, wenn es aber eine Weibsperson, der Kopf auf ein R a d , oder
Pfahl gestecket, auch nach Schwere der Umstanden die Todesstraffe mit Straffzu-
sätzen verscharffet werden.

§. 6. Beschwerende Umstände sind:
Erstlich: Wenn der Thäter dem Rauben eine lange Zeit ergeben gewesen,

und gleichsam ein Handwerk daraus gemachet.
Andertens: Wenn er andere zum Rauben angeführet, und ihnen die Gele-

genheit darzu gezeiget.
Dr i t tens: Wenn er den Reisenden mit besonderer Grausamkeit, als bin-

den, knebeln, oder mit deren Verwundung ihr Gut abgedrungen, oder seinen eige-
nen H e r r n , oder Obrigkeit beraubet hätte.

Viertens: Sind die zusammengerotteten Strassenrauber auch schwerer, als
einer allein zu straffen.

§. 7. Wenn milderende Umstände unterlauffen, kann der Räuber ge-
stalten Dingen nach mit einem ganzen, oder halben Schi l l ing, mit Land - oder Land-
gerichtsverweisung, mit öffentlicher Arbe i t , oder sonst nach Ermessen des Richters
abgestraffet werben; als da

Erstlich: Die Beraubung ohne Waffen, nicht sogar gewaltthätig, oder
mehr durch List, als Gewalt , oder in größter N o c h , und zwar nur in essenden
Waaren , wenn diese in einer Kleinigkeit bestehen, beschehen wäre; oder

Andertens: Da einer allein bey den Raubern gewesen, die Hand aber
nicht angeleget; oder er

Dri t tens: Aus Befehl seines Herrns Jemanden was abgeraubet; oder
Viertens: Sich mit dem Beraubten verglichen, und selben gänzlich entschä-

diget hätte; oder
Fünftens: D a der Inquilk denjenigen beraubet hätte, von welchem er zu-

vor beraubet worden, und dergleichen.
lnanitum u. - 5 8* Uebrigens wird den gesammten Obrigkeiten, und besonders den
2r3w. pro lecuNe Landgerichten hiemit ernstlich eingebunden, fleißige Obacht zu haben, daß, wenn sel-
v:,«,m « . ^ , , ^ — ^ in einer Gegend nur etwas weniges von Rauben, oder Unsicherheit der Stras-

sen hören, oder vermerken, sie sogleich auf das Raubergesindel streiffen, und nö-
thigen Fal ls mit pflegend-behöriger Einverständnis zusammenstehen, und solchen
Strassenraubern äufferst nachstellen sollen, damit selbe ausgerottet, oder abgeschre-
ckt, somit die Sicherheit der Straf fen, und andurch freyer Handel , und Wandel
in Unseren Erblanden erhalten werde.

1'aüäem
MQMtUM

Sieben-
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StebenundMnzigster A M l
97-

cle

von untreuen Beamten.
«Üicialium

rum

I n n h a l t.
,.l . Hier wirb nur von Beamten geordnet, die F. 7. Straff der untreuett Beamten weaen ihres

ein gemeinwefiges Amt versehen. Eingriffs in die Lassen, Unterschlagung der
5. «. M i t beyaefugrer Erklärung, was unter ei> Einkünften, und Verschleppung anvertrauter

nem gemelnwestgen Amt verstanden werbe? Fahrnißen.
5. Z. privat > Beamten find in chren Mlßhand- 5. 8. Item deren, so sich in ihren Amtsgeschafften

lungen nach denen anderweit > gemeinen Rech« beSechen lassen.
ten zu urtheilen. 5. 9. Und endlichen deren, welche in iyrer Amts»

L. 4. Die Beantreuungen der Beamten beschehen Verrichtung sich sonst einer groben Schuld,
auf mehrerley Ar t . Gefährde, oder Betrugs schuldig machen,

z. 5. Wo einige Anmerkungen beygerucket werden. F. i o . Weaen der beschwerend - und milderenden
Z. 6. Die Ameiaunaen, und Fragstucke lassen sich Umstanden wirb sich ebenfalls weiter beruf«

von den ähnlichen Verbrechen fuglich anhew fen.
anwenden.

§. 1 . die untreuen Beamten werden hierorts jene verstanden, web
H / che.zu einen gemeinwesigen Amt angestellet sind, und in solchem

gefährlich, und betrüglich handeln, andurch aber sich einer
vorschlichen Amtsuntreuheit schuldig machen.

§. 2. Unter einem gemeinwesigen Amt wollen W i r hiemit ausdrücklich <A "b i ümui
jene Bedienstungen einbegriffen haben, welche bey Unseren Landsfürstlichen sowohl
höchst-als nachgesetzten Ste l len, und Aemtem, bep Unseren gesamten ckmeral-Ge-
fällen (es seye sodann, daß solche unmittelbar von Unseren eigends angesetzten Be-
amten, oder auch Pfand-oder Pachtungsweise besorget, und verwaltet werden)
it«n bey Unserem Kriegsftaat, und dem ganzen HHiiitar-Verpstegungsstand, dann
bey Unseren allerortigen Landesständeu, und Kreisämtern, ferner bey Städt-und
Märktm, auch anderen ciommumteten, nicht weniger bey den Gotteshäusern, Bruder-
schaften, Sp i ta lern , Invaliden-Armen-und Weiseuhäusern, oder anderen derglei-
chen milden Stiftungen versehen, und bekleidet werden.

§. 3. W a s die anderweite ?nvat>Beamte, und Bediente der Obrigkeiten,
Guterinnhabem, Handelsleuten, Burgern , und übrigen Landesinnsassen anbe-
tr i f f t , sind selbe, wenn sie in ihrem aufhabenden Dienst, oder Amtsverrichtung
sich vergehen, und zwar in minderen Gebrechen nach Unseren N v i i - Rechten, bey
einem hervorbrechenden Be t rug , oder Trmlosigkeit aber nach deme zu urtheileu,was
Wi r in dieser peinlichen Gerichtsordnung oben ärt. 7« . von den Falschbegehungm,
dann ärt. 94. § .4 . ä §. 10. vers. 3. von Unterschlagung ftemd-anvertrauten Guts,
und ansonsi für allgemein geordnet haben. ^ . >..

§. 4 . Die Beuntreuungen der Beamten beschehen auf fünferley A r t : ^ Ä ^ t « c«m.
Erstlich: Wenn der Beamte in die ihme anvertraute Amts - c»lk gefährlich -

<nd diebischer Weise eingreifft, oder die zum Amt hinterlegte, oder sonst ihme baar
übergebene Amtsgelder Pflichtvergessen hinwegnimmt, und zu eigenen, oder anderen
unerlaubten Gebrauch verwendet.

Andertens: Wenn derselbe vermög seines aufhabenden Dienstes allerhand
Gelder, Einkünften, und Renten einzunehmen, zu verwalten, und zu verrechnen
hat, solche treulos entwendet, unterschlaget, vorenthaltet, oder wie es immer ge-
schehen möge, veruntreuet, sodann bey der Rechnungslegung in Ruckstand verbleibet.

Dr i t tens: Wenn der Beamte ein ihme zur Obsicht, oder Verwahrung an- ^
vertraut, bewegliches Gut (es bestehe sodann in Kostbarkeiten, ärelüven, Bucher- ,«um
vorrath,Gemählden, oder was immer für einem Geräth,und Fahrnißen) gefährlich ^

Pe in l . Ger i ch tso rd . L l «erschlep- ^
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verschleppet, auf die Seite bringt / verhandelt, oder auf was immer für Art

4w. ?er crimenre. "" Viertens- Da derselbe in seiner Amtshandlung mit Gaben, oder Ver,
krechnißen sich bestechen l ä ß t , und solchergestalten seine Pf l ich t , und Treue ver-

cialium,- kauffet; und endlich ^.^, ^̂  . .̂.
5t0 rer äiverümo. Fünftens: Wenn er ausser erstbemeldter 4. Mißhandlungen m seinem Amt

Sch i d ff Nachläßigkeiten begehet oder wohl

nem

desselben Schaden in anderweg groffe Nachläßigkeiten begehet, oder wohl gar
^ « s.5,,̂ .,1 ,̂5.«. Gefährde, und betrug fpmer. «,, ^ .̂  < ^ Q ^ «» t ^ - ^

§. Z. Um mehrerer der Sachen Klarheit halber finden W i r nöthtg, nach-
f, folgende Anmerkungen beyzusetzen: . „ „. «.
I Erstlich: Daß die im vorherigen §. 4 . ausgesetzte 3. erste Gattungen der Ver-

untreuung, nämlich der Eingriff in die Gemein- lassen, die Unterschlagung der
' Gemeineinkünften, wie auch die Verschleppung der Gemein - Lifecüen , und Fahr-

?e'quX lub^ene^ii nißen (zumalen selbe in der bösen Eigenschaft einer Veruntreuung der Gemeingel-
nominä crimwi« äo ̂ ^^ ^nd Gemeinguts übereinkommen) in der Bestraffung gleich zu halten, somit
7umm w Nne7ä die im nachfolgenden §pko. 7. ausmessende Straffen sowohl auf die eine, als die an-

dere dieser Veruntreuungen zu verstehen seyen; dann
Andertens: Daß die Bedeutung der Gemein-Nassen, Gemeineinkünften,

und Gemeinfahrnißen in eben jenem Verstand zu nehmen seyen, wie W i r Hieroben
provelm',8 pubüci, § 2. von gemeittlvesigen Aemtern, und Bedienstungen geordnet haben; folgsam all«
3 ^ q ^ m l / r ^ u m jene lassen , Einkünften, und Fahrnißen, welche bey obbemeldten Aemtern, und
inte'lceptw odje. Vcdienstungen zu verwalten, und zu besorgen sind, für Gemein-lassen, Gemein-
Hum KÛU5 "imiw3 (inkünfteu, und Gemeinfahrnißen zu halten seyen. Würde aber
3ts oMcü A U c i ^ Drittens: Vey solchen Gemein - lassen, Gemeineinkünften , und Gemein-
quoä qw8 3«nt. 6i- Nffeöen der Eingriff, Hinterschlag-oder Verschleppung nicht von den darzu bestell-

ten Beamten selbst, sondern ohne ihrem Wissen, und Zuthun von dritten Perso-
iuo3. qm pu- nen verübet werden, so sind solche dritte Personen (wie bereits oben §. 3. von kn>

vae-Beamten gemeldet worden) nicht nach dem gegenwärtigen Straffgesetze anzuse-
hen , sondern als Betrüger, und Diebe nach Unseren anderweitigen Ausmessungen

lurripiunt," <,ä wnc zu hestlaffkN.
powere "le?p«nX §' 6. Wegen der Anzeigungen, und Fragstücken ist aus dem, was bishero
impottnum, L: su bey anderen Verbrechen angeführet worden, genügsamer Unterricht zu entnehmen,
runl oräinariX lub î- somit überfiüßig sich hiebey aufzuhalten.
Inäicia. 6l interro. §- 7- Was nun die Straffe der untreuen Beamten anlanget, da wollen

Wir überhaupt auf die Veruntreuung des anvertrauten Gemeinguts, somit für die
obbemeldte erste 3. Gattungen der Untreuheit nachstehende Ausmessung festgestellt
haben.

3 ? U ^ Erstlich: Wenn die Veruntreuung nicht über i a . st. betraget, und keine
" " '", beschwerliche Umstände einer besonderen Gefährde unterloffen wären, solle der treu-

; lose Beamte nebst Entsetzung von seinem Amt nur bürgerlich von seiner Obrigkeit be-
straffet werden; welche Civii>Straffe nach Befund des Richters entweder in einer

- Geldbüße, so den vierfachen Betrag des unterschlagenen Geldes , oder Guts nicht
- übersteiget, oder in einem sechs wöchentlichen Viertel-oder halbjahrigen Qvil>Arrest

uou exceäit.rerk. zu bestehen hat.
ciu8 Vl5ci2ii8 plXlor Andertens: I m Fall hingegen die Entwendung, oder Beschädigung entwe-
cw"ci?u3er^oI.' ^ " gleich bey der ersten, oder bey ver änderten, oder öfteren Veuntreüung zusam-
c-enäuz; ün Vera mengenommenermassen höher, jedoch nicht auf 15 I . fi. sich ersireckete, solle derselbe
2ck). D2M!N'M Ma. nach abgeführten Crjmmal-Proceß zur Straffe auf die Bühne gestettet, und zur

öffentlichen hatten Arbeit, oder sofern er hierzu untauglich wäre, zur Gefängniß
1,5c.. iwrelio; alcen- auf so viel Jahr nach Maß deren gleich nachfolgenden 4 . Qassen des veruntreuten
ea c r ^ n " ^ Geldbetrages verurtheilet werden; als nämlich zwischen 10. und 30. fi. auf I . Jahr,
reu8 P«N3 corpor^i zwischen 30. und 60. fi. auf 2. Jahr , zwischen 60. und IOQ. auf 4 . Jahr , dann zwi-
«ueÄomn'i/o«cj. 3 ^ " ^ ^ ' ""^ ^ ' ^ ""k 8. Jah r , und zwar jedesmal mit ewiger Entsetzung seines
3ecwW6n ml,M. Amts, und mit erklärender Unfähigkeit zu all'weiteren Diensien. Wenn aber
Ii8. yuöäsl 3U«M Drittens: Der entwendet-oder veruntreute Betraa I >;o. fl. oder darüber
"'" " " " " ' « " " " ausmachete, so solle ein solch - treuloser Mensch mit dem Strang , oder falls es

eine
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eine ansehnlich-adeliche/ oder eine Weibsperson btträffe/ mit dem Schwerd vom uorumcomp!eat.ve!
Leben zum Tod hingerichtet/ und von keinem OiminI l-Gericht hiervon im mindesten ^ ? ^ ? " " ^ "
abgewichen/ sondern bey vorkommend-besonders milderenden Umständen/ oder an-
deren erheblichen Bedenken allein die Anzeige nach H o f gemachet werden. Und ob p . ? ^ . p

kMio terieuä» est.

Viertens: Bey den gemeinen Diebstählen die Schadensersetzung nach Maß- 4 5 0 . 1 ^ ^ 0 <km
gebung des 94ten Artikels eine Straffmilderung nach sich ziehet/ so wollen W i r doch ^ ^ p«uH v r ä m ^
diesen Milderungsumstand bey-Entwcnd-und Veruntreuung der Gemein - ^ssen / d e ^ ^ M c ^ 36
Gcmcineinkünften/ und bey Unterschlagung des anvertraut-gemeinen Guts nur in ossicium Mamentä
jcncm Fal l Platz greissen lassen/ wenn der Thater, dem solche Gemein-^sse, Ge-
meineinkünften/ oder Gemeingut anvertrauet worden/ hierauf nicht beeydiget ist ;
sofern aber die Entwend-oder Veruntreuung von einem wirklich bceydigten Beamten/
oder Bedienten verübet w i rd / so solle das Verbrechen wegen des Meineyds als ein
besonders bösgeartet-und qMiKcuter Diebstahl angesehen/ und ohne mindeste Ruck-
sicht: ob der Mijsethäter den Schaden ersetzen wolle/ oder könne; oder solches zu
thun vorhin Willens gewesen seye? mit der oben ausgesetzten Todes-oder anderen
vorgesehenelt Straffen fürgegangen werden: allermassm neben Abbüssung des Ver-
brechens/ wenn auch der Thatcr mit der Todes- oder einer anderen Straffe beleget
wird/ der Ersatz jedesmal aus dessen Vermögen/ soweit solches hinreichend ist/ ohne-
dem verschaffet werden muß. Wenn hingegen

Fünftens: Die Missethat von einem solchen/ welcher hierauf nicht beeydi-
get ist/ verübet worden wäre/ und die Ersetzung des Schadens ganz/ oder zum
Theil erfolgte/ so ist im ersteren F a l l / wenn nämlich die vollkommene Ersetzung
beschuhet/ jene Straffe zu verhänge«/ welche in der oben angemerkt-minderen cüall.
ausgesetzt ist. Sofern aber der Ersatz nur zum Theil a/macht werden könnte/ so
ist nach Maß der überbleibenden Beschädigung mit der Straffe fürzugehen / folglich
in jenem Fa l l / wenn der nicht ersetzte Schadensbetrag die zur Todesstraffe ausge-
mcffene Summe deren 150. st. erreichet/ oder übersteigere/ dcr Ucbelthäter wegen
Grosse des Verbrechens mit dem Strang hinzurichten.

§. 8. I n Betreff der vierten Gattung dieser Mißhandlung/ nämlich wegen yu^ä verkam u
der Untreue der jen igen/ so sich in ihren Amtsgeschäffkn bestechen lassen/ haben ^ ^ " ^
Wir bereits oben ^re. 6Z. vollständige Maß / und Ordnung vorgeschrieben/ allwo-
hin W i r Uns hiemit beruffen haben wollen.

§. 9. Was endlich die fünfte Gattung der untreuen Beamten / nämlich
jene anbetrifft/ welche ausser vorhin bemeldter Treulosigkeiten in anderweg in ihrem
Amt zu dessen merklicher Venachtheilung übel handeln/ oder wohl gar eine Gefähr-
de/ und Betrug darinnen begiengcn/ dergleichen pflichtvergessene/ und meistentheils
auch eydbrüchige Beamten sind nach Maß der groben Schuldtragung/ des Betrugs/
und Gefährde/ auch nach Beschaffenheit des hieraus entspringenden Schadens wil l-
kührlich/ und zwar bewandten Umstanden nach mit der Dienstentsetzung/ unfähig-
Erklärung zu weiteren Diensten/ Ehrloscrklarung/ mit einer Geldstraffe/ mit Ge-
fangniß/ mit Land-oder Landgerichts-oder Stadtverweisung/ oder anderen ange-
messenen Leibsstraffen zu belegen/ auch nach Gestalt der Sachen/ wenn durch die
betrügliche Handlung groffer Schaden/ und Unwesen verursachet würde/ oder sonst
gar grosse Beschwerungsumsiände mit - unterlauffeten / am Leben zu straffen.

§. 10. D ie beschwerende, und l inderende Umstände sind sattsam aus
deme/ was bishero bey anderen ähnlichen Verbrechen verhandlet worden/ herzu-
holen.

peinl. Verichtsord. L l » Acht
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Achtundneunzigsiet Ar l i le l
von Lemauffangern / und Menschenraub.

I n n h a l t.
F. l . Beschreibung des Menschenraubs, und wie §. 3. Wegen. Entführung ber Weibspersonen,

selber zu bestraffen seye? dann
L. s. Straffvrrscharffung in gewissen Fallen. F. 4. Wegen der falschen Werbern, und N n M »

rien wird sich weiter beruffcn.

p p §. 1 . HNtVer die Leute, Manns - oder Weibspersonen / auch Kinder aus
Lü olck°2li2. ^ H ^ g^ner Straf fen, zu F e l d , in den Weingärten, oder sonst ge-

fährlicher Weise um Gewinnst, oder anderer bssen Ursachen
wegen auffanget, mit List, und Gewalt entführet, verberget, oder verhandelt,
der begehet einen Menschenraub, und ist nebst den Helffern mit dem Schwerd hinzu-
richten, mit gleicher Straffe auch derjenige, so einen solchergestalt entführten Men-
schen wissentlich erkauffet, oder erhandelt, zu belegen.

3n^e/^e3!. §' 2. Diese Straffe ist zu vermehren, und der Missethäter anstatt des
MCO8. tu'rc28. aut Schweres zum Feuer, oder Radbrechung zu verurtheilen, wenn Christenkinder durch
m6X«8kH2lit ckn. Juden aufgefangen würden, oder wenn wer einen Christen an Heiden, Juden, oder

sonderlich wenn solches von den E l te rn , Gerhaben, Lehrmei-
l lwti. K cu- stern, und dergleichen beschähe.

^ §. 3. Von jener Entführung der Weibspersonen, welche um unkeuscher
«ptum k«. Werk wi l len, oder zu Erschleichung einer Heyrath beschiehet, ist bereits oben ^ c .
n. ua ör 79. eigends gehandlet worden, wohin sich beruffen wird. Belangend

yuoaä c!2ncuwl08 §. 4 . Die falsche Werber, und überhaupt all - fremde Kundschafter, Win-
A " ' / ? ^ kel - w d Unterhandlere, welche Unsere Landesunterthanen, und Innsassen zu ftemden

ito8 Kriegsdiensten, oder zur auswättigen Ansiedlung entführen, oder zur Auswandewng
nül verleiten dieserwegen ist sich (wie beeits ob ^ § h t worden)^ ^ z g sig f h , z

adäucuut, bt renül- verleiten, dieserwegen ist sich (wie bereits oben ^ l t . 73 . §. 15. erwehnt worden)
deme genauest nachzuachten, was W i r wegen der falschen Werbern , und fremden
«mMnen durch Unser besonders erlassene, und in all Unseren Erblanden behörig
kundgemachte Renten allschon gesetzgebig geordnet haben.

Neun-
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MmmdmuMer ArM
von Feueranlegern, und Mordbrennern.

W

II n n h a l t.
j . l . Was durch die Feueranlegere, und Mord- §. 4. Besondere Fragstücke.

brennere verstanden werde? 5. 5. Straff der Brennern.
L. «. Anzeigungen zum Nachforschen , und Ge- F. 6. Beschwerende Umstände.

ftngniß, 5. 7. Linderende Umstände.
5. 3. Anzeigungen zur Tortur.

§. 1. H -^nter den Mordbrennern, und Fcueranlegern werden al l jene ver-
l l standen, welche heimlich, oder öffentlich an Häusern, Gebau-

d e n , Waldungen, Feldfrüchten, Futtereyen, Holzhauf-
fen, und anderen fremden, oder eigenen Gut sowohl in als ausser den Städten,
Märkten, und Dörffern gefährlich, und fürstlicher Weise (es seye sodann aus
ftemder Bestellung, und Anstiftung, oder aus eigener Bewegung, aus H a ß , Zorn,
Neid, Feindschaft, aus Begierd wahrender Brunst zu stehlen, aus Frevelmuth,
oder was immer für einer bösen Absicht) Feuer einlegen.

§. 2. Die Anzelgunqen zumNachforschen, u n d G e f a n g n i ß , wenn l°6ici2 26
nämlich die Brunst kundbar, derThäter aber nur im Verdacht wäre/ können un- « m ^ " '
gefchr folgende seyn:

Erstlich: Wenn der Verdachte ein landstreichender Müßiggänger, herum-
schweiffender Steigbettler, Zigeuner, oder sonst eine solche Person wäre, zu der man
sich dergleichen Uebel versehen möchte.

Andertens: D a bcy einem solchen, wenn er um sein T h u n , Wesen, und
Wandel beftaget w i r d , keine beständige gleiche Antwort , beynebens ungewöhnli-
ches Gewehr, B rand-und Feuerzeug, verdächtig feindliche Br ie fe , oder andere
ungewöhnliche Sachen vermerkt, und gefunden würden; oder da er mit seinem Nach-
barn in Feindschaft gelebt, oder bcy gähling entstandener Feuersbmnst sich unsicht-
bar , und auf die Seite gemacht hätte :c. solle er von Stund an gefänglich eingezo-
gen, und mit Fleiß allenthalben ausgesuchet werden.

§. 3. Anzeigungen zur peinlichen Frage entstehen sodann, wenn bey
einem solchergestalt verdächtigen Menschen P u l v e r , Pech, Zündstrick, Feuer-
schwammen, und andere dergleichen zum Brand dienliche Sachen erfunden, oder
wenn er übcrwiescn würde, daß er kürzlich vor dem Brand entwcders mit Worten,
vdcr mit schriftlicher Befehdung bedrohlich gewesen, oder mit ungewöhnlichen ver-
dächtigen Feuerwerken , damit man heimlich zu brennen psteget, umgegangen, und
der Verdachte mit keinem glaubwürdigen Schein darthun könnte, daß er solche Dingt
zuläßjger Weise geübet, weder sonst seine Unschuld an Tag geben könnte.

§. 4 . Besondere Fragstücke sind:
Durch was Gelegenheit er das Feuer eingelegt? wo er es hingelegt? zu

was Zeit?
W a s es für ein Feuerwerk gewesen? von wem es zugerichtet worden?
W o er die K^tene als Pulver , Zündstrick, Feuerschwammen, und derglei-

chen hergenommen? ob ers gemacht? odergekaufft, und bey wem? wo das Feuer
zuerst aufgegangen? wie es offenbar worden? wer zum Löschen die erste Hülff
geleistet?

Was ihn darzu bewegen? ob Jemand ihn darzu bestellet? wer? und was
<hme devwegm versprochen worden?

Ll
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Ob er nicht einige Gesellschaft gehabt habe? wie die Gespänne heissen? wie
sie gekleidet, und gestaltet? was Thuns dieselbe seyen? wo sie sich aushalten? wo
sie zu erftagen?

Dann wo sich ein solches auf die Helffer, oder Mitgesellen befände, sollen
sie ebenermaffen in VerHaft genommen, und gegen selbe Landgerichtsmäßig verfah-
ren werden.

§. 5. Wenn nun der Thäter des gefährlich -und boshafter Weise angeleg-
ten Brandes, oder aber der wissentlich, und vorsetzlich zur Feueranlegung geleiste-
ten Beyhülffe geständig, oder überwiesen wäre, auch die Sache auf eingezogene Er-
kundigung sich also befände, solle ein solcher boshafter Brenner nebst seinen Gchülft
fen ohne Rucksicht: ob der zubereitete Brand von ungefehr, oder durch fremde Ret-
tung behinderet worden, auch ohne Rucksicht auf die anerbietende Schadensersetzung
mit dem Feuer vom Leben zum Tod hingerichtet werden.

§. 6. Dieß Verbrechen wird beschweret, wenn von Jemanden öftere Fmers-
brunsten boshaft angerichtet worden; umso mehr wenn verruchte Bösewichte, um
aller Orten Brand anzulegen, sich vom Feind ausschicken, und gebrauchen lassen,
sodann andere durch Ge ld , und Darreichung der Zündstricken, und dergleichen zum
Brennen anreißen, und solchergestalten theils selbst, theils auch durch andere Feuer
in Städten, M ä r k t m , oder anderen Orten einlegen, daß andurch nicht allein die
Gebäu , sondern auch viele Menschen durchs Feuer verderbt, oder sonst ermordet
werden; welcherlei) Land-und Mordbrenner mit glüenden Zangen gezwicket, ihre
Glieder mit dem Rad zerflossen, und sodann lebendig in das Fmer gcworffen wer-
den sollen.

§. 7. Dahingegen wird die Straffe des lebendigen Verbrennens nachgesehen;
Erstens: Wenn der Thäter eine Ursach verwendete, woraus vernünftig

abzunehmen wäre, daß er die Brüllst nicht so gar boshaftiger Weise erwecket habe;
ingleichen

Andertens: Wenn solcher noch gar jung w ä r e , und der Richter an ihme
keine so grosse Boshei t , als sonst bey anderen befände; oder

Dri t tens: Wenn er gleich in erster That nach gelegt und aufgehenden Feuer
«ine wahre Reu erzeiget hätte, anbey solches mit seinem Zuthun ohne sonderlichen
Schaden gedämpfet worden wäre. I n welchen Fällen ein solcher Brennner anfangs
mit dem Schwcrd gerichtet, und sodann dessen Körper durch das Feuer verzehret,
oder aber nach Gestalt der Sachen, besonders im dritten Fa l l ausserordentlich ge-
ftraffet werden solle.

Viertens: S ind noch leidentlicher, und keineswegs zum T o d , sondern
nur willkührlich zu besiraffen diejenige, so nicht aus bösen Fürsatz, sondern allein
aus einer, doch siraffmäßigen Verwahrlosung, oder Trunkenheit eine Brunst ver-
ursachen.

Diese, und dergleichen mögen nach vernünftiger Ermcssung des verursachte»
Schadens, der verübten Unvorsichtigkeit, und aller dabey vorgeloffenen Umstän-
den etwann zu einer Geldstraffe, und Abtragung des Schadens angehalten, und
wmn sie den Schaden zu ersetzen nicht vermögen, nach Maß ihres Verschuldens
mit einer gemessenen Leibsftraffe beleget, allenfalls des Landgerichts verwiesen, oder
sonst, wie Recht ist, abgestraft werden.

Hun-
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Holldetter Artikel
wn Unbilden, Schmachhändeln, Verleumdungen, ^ H ^ " " " ' ^ ^

ehramastlichen Berühmungen.

II n n h a l t.

5. 2. Umerschcld der geringeren, und schwere- F. 5. Der Anzeigungen, und Fragstücken halber
ren Unbilden. wird sich weiter beruffen.

5. Z. Schlechte, und geringe Unbilden, und Be- F. 6. Bestraffung der arösseren Unbilden, und
leldigungen find vor der ordentlichen Obrig- Verleumdungen.
keit bürgerlich vorzunehmen. §. 7. Beschwerende Umstände.

5. 8. .Milderende Umstände.

§. 1 . ^ b w o h l e n al les, was einem an seinem Le ib , oder Gut unbillig
H ^ ) zugefaget w i r d , eine Unbild kann genennet werden, so ist doch

eigentlich dieß für eine lHune, Schmach, und Unbild zu halten,
wenn einer an seinem wohl hergebrachten Namen, S tand , Ehren, undLeumuth
münd-oder schriftlich boshafter Weise angetastet, verkleineret, und geschmähet, oder v i
auch mit Schlägen, oder einer anderen Thätigkeit angegriffen, und beschimpfet wird. M

§. 2. Die Unbilden sind nach Bewandniß der Umständen geringer, oder
schwerer, und kommet es hierinnfalls auf das vernünftige Ermeffm des Richters ä
an: ob die angethane Schmäh-und Schimpfung nach Gestalt der Personen, des f
Or ts , der Ze i t , der Thathandlung für eine schwere, oder geringere Unbild zu ach-
ten seye? zumalen die nämliche Handlung nach Verschiedenheit der erstbemeldten u
Umstanden eine schwerere, oder geringere Unbild seyn kann. Wie das mehrere
wegen der Eigenschaft, und Unterscheids der Unbilden in Unserem ^oäice Nvjli er-
kläret wird. ^mo. 8i wimia im«

§. 3. Schlechte, und geringe Unbilden,
del: dergleichen insgemein sind K e« maziz

Erstlich: Schmach-und Schimvfteden zwischen Leuten gleichen, oder nicht
gar ungleichen Standes; um so mehr «iuü

Andertens : Wenn solche zwischen schlechten gemeinen Leuten sich zutra- «"»
gen, oder i

Drit tens: Wenn der Beleidiger höheren, und der Beleidigte niederen Stan-
oes , j t ; also auch « , ^ . , . 4tö

Vtertens : Bedenkliche Stichelreden, und zweydeuttge Ansplelungen, so
bey ernsthafter Beftagung auf einen Scherz, oder einen unschuldigen Verstand ge-
lenket werden wollen; und überhaupt

Fünftens: Solche Beschimpfungen, und Vorwür fe , die keine landgerichts-
mäßige Uebelthat, sondem mindere Verbrechen, oder lediglich Gebrechen der Natur ^ ^ / ^
enthalten. nuUum fgHum cri-

Diese, und dergleichen geringere Injurie-und Gchmachhändel (wenn sonst ^ ^ ^
keine erschwerende Umstände darzustoffen) sind nicht Landgerichtlich, sondern auf
Anlangen des beschimpft-und beleidigten Theils vor der ordentlichen Obrigkeit des
Beleidigers auf A r t , und Weise auszuführen, wie in vorerwehnt-Unserem civü-
Recht des mehrer d t i d D h i

g s auf A r t , und Weise auszuführen,
Recht des mehreren geordnet wird. Dahingegen

§. 4 . Die schwerere Unbilden , Schmäh-und Ehrenverleumdungen, als ^ ^
da sind yue exemrla lots.

Erst - ruütur.
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lwü. 3i M>12, zut Erstlich: Jene, welche gegen Obere, und Vorgesetzte, gegen Befteyte,
c2wmlll2 superwri. ^ ^ .̂  Ansehung des Beschimpfers in weit höheren Grad , und Character stehende
vileKüz,vel w Personen; oder
8l2äu, Lt cliaraKere Andertens: Wider ganze Gerichtsstellen, Aemter, oder wtder ganze Hand-
2ltwll cona^ti3 werkszünften, oder löbliche Versammlungen; oder
K "'i'cu?6i«ae. Drittens: An öffentlichen, oder besreyten Plätzen, und Orten, oder in
lil),ldrm2to oNcio, Beyseyn vieler Menschen; oder
co?eBo "ve?' Viertens: M i t Vorpass' mit wirklicher Verwundung, oder einer anderen
Ztiö. lu ioco pudii. Thätigkeit ftevmtlich, und boshaft verübet worden; oder wenn
!m Fünftens: Durch solch > schimpfliche Handlung grosses Aufsehen, und Aer-

w!^um ü- gewiß in der Gemeinde entstanden ist; oder da
vsi Sechstens: Einer sich berühmet, eine wohl verhaltene Weibsperson fieisch-
^ ^ lichen gebrauchet, oder an andere verkuppelt zu haben; oder

Siebentens: Da wer Jemanden gerichtlich, oder außergerichtlich eines
halsaerichtlichen Verbrechens fürsetzlich, und boshaftig beschuldiget, und solche Be-

Mwnem commiNg. s ^ . ^ sodann falsch befunden wi rd ; und überhaupt
5tö. 8i M2FNUM ex Achtens: Wenn der Beschimpfer seine Schmähung, und üble Nachrede
^ " j n ^ o m . schriftlich, oder mündlich zu Verkleinerung des Geschmähten aller Orten geflissentlich

eu«um verbreittt, und aussprenget. Zu solchen schwereren Unbilden gehören zwar auch
Neuntens: Die Schmachkarten, und Schandbriefe, wovon aber in gleich

folgenden Artikel besonders gehandlet werden wird,
pralle, sut all! cui. Sogeftalttt -abscheuliche, überschwere, und der Ehre, und guten Leunmch
3 ^ ^ ? 3 des Nebenmenschen zudringlichste Unbilden , Ehrenantast-und Verleumdungen sind

am Landgerichtlich vorzunehmen, und nach aller Schärffe zu bestraffen,
^licui crimea ^ 5. Die Anzeigungen, und Fragstücke entspringen hauptsächlich au?

eapltg e 2 xeu . ^^ verschiedenen Umständen, und kommen grossen Thcils mit jenen überein, welche
Lvö). 5i iniur'i3N5 Wi r im nachstehenden Artikel von Schmachkarten anführen werden.
U ^ uVe"ä i . §- 6. Die Straf fe deren münd > schüft - oder tätlichen schweren Unbilden,
vutzgverit. yuoä Schmähungen, Ehrmantast- und Verleumdungen ist nach Beschaffenheit der That-
llenique Handlung, und nach den Umständen der beleidigten Person, der Zeit , und des Otts,
s ° , ^n? t , 6« n ^ und sonderheitlich nach dem bösen Fürsatz des Beleidigers abzumessen, somit geftal-
in ludlequa zrticulo ten Sachen nach gegen den Thäter nach willkührig' richterlichen Beftnd mtweder
^ e " i n 6 ^ o m m ' «ne namhafte Geldbuße, oder die Anhaltung in der Gefängniß auf eine gemessene
Hmte^o82t«ric)mm Zeit, oder sonst eine empfindliche Leibsstraffe, mit-oder ohne Ehrloserklär-und
Kt remillio. Lands - oder Landgerichtsverweiftmg zu erkennen; wobeynebst dem Beschimpft' und Bee

3 " ^ ? ! ' leidigten nicht nur die Ersuchung des Widerruffs, und Abbitte, dann einer sonderheit-
lichen Genugthuung vorbehalten bleibet, sondern auch jenen Fa l l s , wenn der Be-
leidigte seines Orts die angethane Schmach gänzlich nachsehen wollte, bewandten
Umständen nach die gebührende Bestraffung zur öffentlichen Genugthuung gleichwohl

ranck. len von Amtswegen vorzukehren ist.
l " m « ^ ^ ' §. 7. Beschwerende Umstände sind:

8i ex kaHo in- Erstlich: Wenn aus der boshaften Schmähung ein Aufiauff, oder Rauffs
2 ^ h a M l oder ein a n ^ ^

Andertens: Wmn die Verleumdung mit vorsetzlicher Erdichtung falscher
^ ? ° r « ^ ^ auf Jemanden, mit geflissentlicher Verbreitung solchen Ruffs,mit gefährlicher
inp«mci?mw. Bewerbung um falsche Zeugen, mit Fürsatz den Verleumdeten um sein Glück, Ehr,

2<ww2t2. k oder Leben zu bringen, oder sonst mit einer ausgesonnen-ausserordentlichen Bosheit
" ^ ^ beschehen. "

Ie. §. 3. Milderende Umstände, wetcherwegen auch in schwereren Schmach-
?m? A lmurw. bändeln in der Befiraffung etwas leichter ftrzugehen ist, sind
«Nte «eptüm juäi. . Erftltch: Wenn der Beleidiger, ehe der Schmachhandel gerichtlich anhäll-
cium vemilm iu^we glg worden, dem Beleidigten eine fteywilliae Abbitt aethan/ und die Schmähung,
U , v i " " ^ "' " o er sie ausgegossen, ernstlich widerruffen hat.
,65.8i iujuria M2- Andertens: Wenn die Schmachrede mehr aus Frevel, und Muthwillen,
^ ^ h " U «nem ernstlichen Ehrenverkleinerungsfürsatz entspwngen.

2IÜM0 pwke»
kuit:
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Dri t tens: Wenn wer die Verleumdung zwar blatterdings, ohne sich auf
das Hörensagen zu beruffen, ausgegossen, nachgehends aber seinen Gewehrsmann,
wovon er es gehöret, ausweiset.

Viertens: D a der Beleidigte seines Orts die ihme angethane Schwache
dem i^urianten verziehen, und nachgesehen hat.

Hundert und erster Artikel
von Schmachkanen, und Schandbriefen.

I n n h a l t.

5. i . Beschreibunz der Schmachkarten , und F. 4. Anzeigungen zur Nachforschung, und Ge<
Schandbriefen. fangniß.

5. 2. Welchen Verbrechens sich auck durch Aus- 5. F. Wle auch zur Tortur.
streu- und anderweite Theilnehnmng schuldig H. 6. Besondere Fragstücke.
gemacht wird. H. 7. Straff der Urhebern, und Ausbreitern der,

5- 2. I n diesem Verbrechen ist insgemein Lanbge« gleichen Schandschriften.
richtlich zu verfahren, ausser in gmngen F. 8. Beschwerende Umstände.
Sachen. H. 9. Milderende Umstände.

§. 1 . / ^ i e a l l e r ä r g i s t - u n d abscheulichste A r t der Unbilden, und Beleidi-
^ 1 gungen wird von denenjenigen verübet, welche Jemanden durch

Schmachschriften, und Schandbriefe fürsetzlich, und boshaft an
Ehren lästeren: und werden unter solchen Schmachschriften all-öffentlich angeheftete,
oder in anderweg ausgebreitete ehrenrührige Zetteln, Gedichte, Gesänger, Ge-
mahlde, und sonstig anzügliche Vorstellungen einbegriffen; es möge sodann der Ur-
heber seinen Namen beygesetzet haben, oder nicht.

§. 2. Dieses Verbrechens machet sich nicht nur allein der Verfasser, sondern
auch jedweder-anderer schuldig, welcher derley Lasterschriften wissentlich weiter aus-
breitet, oder ausstreuet, und solche nicht alsogleich, da sie ihme zu Händen kom-
wen, zerreißet, vernichtet, und unterdrucket, oder in Fäl len, wo ein mindester
Nachtheil für den gemeinen Staat zu unterwalten anscheinet, solche unverzügllch,
jedoch in aller Geheime seiner Obrigkeit anzeiget, übergiebt, und einlieferet.

§. 3. Und ob zwar gegen die Urhebere,und Ausstreuere sogestalter Schand-
brlefen, und Schimpszeichen insgemein Landgerichtlich zu verfahren ist, so leidet doch ^ ^
diese Regel einen Abfall in Kleinigkeiten, und schlechten Muthwil lsfäl len, zum Bey- t
spiel: da zwischen muthwilliger Jugend, oder zwischen gemeinen Leuten, oder Lew
ten gleichen Standes, oder von höheren gegen niedere Personen einige Witzschnf-
ten, Gemahlde, Gesanger, R e i m , oder Vorftellungen, so jedoch keinen Vorwurff
emcs wahren landgerichtlichen Verbrechens enthalten, aus Scherz, Uebermuty,
aus Klüglerey, aus einer verächtlichen Durchzichung, oder sonst einer muthmlltgen
Unternehmung verfaßt, und ausgesprenget worden: welcherley in ringeren Sachm

P e i n l . Ge r i ch t so rd . M m v^ge-
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vorgehende Paßauillen, und Schimpfschriften auf A r t , und Weise, wie oben
iQo. §. 3. von geringeren Unbilden geordnet worden, nur bey des Thäters (....
Obrigkeit auszumachen, und entweder gutig beyzulegen/ oder nach Gestalt der Sa-
chen gebührend zu bestrafen sind.

3ä in<;u>li. §. 4 . Anzeigungen zum Nach fo rschen , u n d Ge fängn iß sind un-
. k cilptu. 2^hr diese:

Erstlich: Wenn die verdachte Person sonst leichtlich Schmachworte auszu-
giessen im Brauch hat , auch gegen den Gelästerten einen Widerwil len/ oder Droh-
worte wider ihn ausgegossen hätte. E s können auch

Andertens: Die Vermuthungen aus der Schr i f t , Pap ie r , und anderen
Wahrzeichen hergenommen werden. Absonderlich aber ist

Drit tens: Gegen denjenigen, bey welchem man eine Schmachkartcn findet,
der Verdacht zu schöpfen; und ist er seinen Geber, und derselbe wiederum denjeni-
gen, von wem er es ha t , so lang, bis man auf den ersten Anfänger, und Urhe-
ber kommet, zu benennen ? und darzuthun schuldig. M a n solle auch einen solchen
Innhaber der Schmachschrift so lang, bis er seinen Gewehrmann offenbaret (wenn
er änderst ein solcher Mensch wäre, zu dem man sich dergleichen That versehen könnte)
in VerHaft nehmen, und wenn Zeugen vorhanden, mit denenselben entgegen stellen.

K 26 tottunm. §. 5. Da nun die beinzüchtigte Person keinen Geber zu zeigen wüßte, und
beynebens ein untadelhafter Zeug, oder andere zur Tortur genügsame Innzuchten
vorhanden, die Schmachkarte auch also beschaffen wäre, daß dadurch hohe Perso-
nen angegriffen, oder daraus ein grosses Unheil in der Gemeinde, oder einem gan-
zen Lande entstanden, und überhaupt, wenn die That so übel geartet wäre, daß
man in Erweisungsfall gegen den Ehrenschänder zur Todessiraffe fürschreiten können
so ist gegen solch - laugnenden Thäter die peinliche Frage vorzunehmen.

errliTHtorrw he- §. 6. Besondere Fragstücke sind:
l " - W i e , w a n n , w o , und welchergestalten er die Schmachschrift, oder Ge-

mählde, und dergleichen gemacht?
Ob es ein anderer entworffen, oder verfertiget? wer derselbe seye? wo er

zu finden?
Auf was Weise er solche B r i e fe , und Gemählde kund gemachet, und aus-

gebreitet? durch wen? wer ihme ansonst darzu geholffen habe?
Ob er sie an mehrere Orte verschicket? wohin , und an was Leute?
Was ihn zu allen deme bewogen? und was noch weiters die Umstände an

Händen geben können?
I'<2N2 libeiim kmo. §. 7. E in solch' boshafter Ehrenschänder, so dergleichen Schmachschriften
^ s e ^ e m w m " ^ ' verfasset, oder wissentlich verbreitet, nenn er der That geständig, oder überwiesen

ist , solle nach den Umständen seines Verbrechens auf den Pranger gestellet, öffent-
lich ausgepeitschet, und nebst dessen Ehrloserklärung aller Erblanden auf ewig ver-
wiesen, oder wenn es ein Innlander wäre , nebst der Ehrloserklärung auf mehrere
Jahre zu einer Vestungs-Zuchthauses-oder anderen öffentlichen Arbeit/oder bewand-
ten Umständen nach zu einer empfindlichen Geldstraffe verurtheilet, auch jenen Falls,
wenn der Schandbrief, oder Schandzeichen zur Schmach, und Unehr Unserer M i -
nistern, Rachen, oder Unserer Landesstellen, und Aemrern, oder wohl gar zu
Verkleinerung Unserer Landesfürstlichen Hoheit gleichere, oder sonst die That mit
gar bösen Umständen beschweret wäre, mit dem Schwerd hingerichtet, anbey alle-
mal vorlauffig der Schandbrief, oder Schmachkarte durch den Scharffrichtcr öffent-
llch verbrennet, jenen Falls hingegen, da der Thäter flüchtig wäre, und über be-
schehene 66,62!.Fürforderung ungehorsam ausbliebe, immittelst, bis er betretten,
und das gefällte Urtheil an ihme vollzogen werden könne, dessen Namen M Galgen
geschlagen werden.

-- §. 8. Die beschwerende Umstände sind aus dem vorhergehenden Artikel
anhero anzuwenden, und ist unter anderen auch dieser, wenn durch des Ehrenschäll-
ders boshafte Unternehmung dem Verleumdeten grosser Schaden, und Ungemach

zuge-
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zugezogen / oder wohl gar Todschlage, Unruh im Lande, oder Unftied zwischen
hohen Standespersonen, oder mit fremden Staaten wäre verursachet worden.

§. 9. MUderende Umstände hingegen sind: .
Erstlich: Wenn einer dergleichen gefährliche Schmachkarten, woraus grosses

Unheil entstehen könne, erwcislichermasscn nur gefunden, oder von anderwartsher
bckonimcn zu haben darthate, und ohne eigene böse Theilhabung solche aus blosser
Ilnbedachtsamkeit, aus E in fa l t , und Unverstand, anderen sehen lassen, oder wei-
ter gegeben hatte.

Andertens: Wenn der Thäter in einer Schmachschrift eine geringe Person
eines kleinen Lasters bezüchtiget.

D r i t t ens : Wenn das Laster, welches einer durch ein Paßqu i l l , oder
Schmachkartcn ausgebreitet, sich in der Wahrheit also befunden hat: in welcherley
Fallen die Straffe etwas zu linderen ist.

Wer dergleichen Tha t t r , und Mitschuldige anzeiget, damit sie zur Straffe
gebracht werden, dem solle von des Verbrechers, der hierzu Anlaß gegeben, seinem
Gut nach Beschaffenheit des Vermögens eine ziemliche Belohnung abgereichet werden.

Hundert M M Artikel
von Verheclem, und Aufbaltgebern lasterhafter, und

verdächtiger Leuten.

I n n h a l t.
5 ?. Unterscheid zwischen den Hclffern, undHee» F. 4. Derselben Bestraffung ist willkuhrig, gehet

lnn . aber bewandten Umstanden nach auf Leib,
5. 2. Wegen der Lastermitaehülffen sind schon und Leben.

anderwärts die behörige Maßregeln vorge- 5- 5. Beschwerende Umstände.
schulden worden. 5. s. Milderendc Umstände.

5- 3. Hier handelt es sich kd : glich von Verhee-
lern, und Unterschleiffgebern.

§. 1 . / ^ s ist vorlauffig anzumerken, wienach zwischen Helffern, und Hee-
^ lern der nöthige Unterscheid in Acht zu nehmen seye. Die Helffe-

re der Misscthatern sind jene, welche zur Misscthat selbst bepwir-
kcn; durch die Heclere, und Unterschleiffgebere aber werden hier eigentlich diejenige
verstanden, die zu Vewcrksiclligung der Uebclthat selbst keine Beyhülff leisten, sondern
nur lasterhafte, und verdächtige Leute mit oder ohne habende Wissenschaft ihrer
clttwcder schon verübt-oder verüben wollenden Uebelthat bey sich aufhalten, beher-
bergen, und Unterstand geben, oder denenselben, damit sie nicht zur gesanglicher
Haft gebracht werden mögen, fürsetzlich durchhelffen; oder auch wissentlich und ge-
fährlicher Weise entweder ermordete Körper heimlich vcrthun, verbergen, vergraben,
odcr aber gestohlenes, und geraubtes Gut verheelen, vertuschen, kauffen, verkauf-
st», vertragen, oder wie immer zu Begünstigung der Ucbclthätcrn auf die Seiten
bringen.

P e i n l . Ge r i ch t so rd . M m 2 §. «. Die

äe
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concurlugä cri- §- 2. Die Helffere betreffend/ da sind bereits oben ^ r t . 3. §. 8. bis 12.
/ 2uxM3tl). die gesetzgebige Maßregeln vorgeschrieben worden: welchergestaltcn diejenige/ so zu

alidi 2- Ausübung eines Lasters v.or - in - oder- nach der That beywirken / sich durch ihre Bcy-
hülffe des nämlichen Lasters theilhaftig machen / und als Lastermitgespänne anzuse-
hen seyen? es ist auch in dem Verlauff dieses änderten Theils bey verschiedenen La-
stern von Bestraffung der Mitgehülffen die behörige Ausmessung beschehen; weshal-
ben sich in Ansehen der Helffern nach dem zu achten ist/ was oben ^.re. 3. von der
Mitwirkung überhaupt/ und an mehreren Ortendes änderten Theils von den Helft
fern sonderheitlich geordnet worden.

pwcile äe Mi8 §> 3. Es ist demnach hierorts die Rede lediglich von eigentlichen Verheelern/
.cim lme con- und Unterschleiffgebern. Und zumalen ausser Zweifel ist / daß das Diebs-Rauber-
3ä jplum cri. unt) anderes lasterhaftes Gesindel / und Bösewichte ihre Unthaten desto freyer/ und
^ ^ kecker unternehmen/ und vollbringen / wenn sie heimliche Schlupfwinkel finden/ wo

ihnen Herberg / und Unterstand versiattet wird / und wo sie sodann von der gerech-
ten Verfolgung versteckt/ und sicher bleiben/ ihre geraubte Sachen ruhig verthei-
len/ oder verbergen/ sofort von dortaus zu neuen Unthaten desto füglicher wider
auslauffen mögen/ so erheischet die allgemeine Sicherheit/ daß gegen die gefährliche
Verheelere, und Aufhaltgebere lasterhafter/ und verdächtiger Leuten ebenfalls Land-
gerichtlich mit aller Schärffe verfahren werde; und dieses um so mehr/ als Wi r be-
reits oben 4re. 23. §. 3. bis 7. (um böse Leute von ihren Lastervorhaben desto eindruck-
samer abzuschrecken/ oder allenfalls dieselbe desto geschwinder zur erspieglenden Straffe
zu bringen) gerechttst geordnet haben / daß selbst die gerichtliche Angebung der wissent-
lichen/ entweder schon verübt-oder bevorstehenden Misstthaten Iedermänniglich als
eine strenge Schuldigkeit obliege/ und deren Unterlassung gemessen zu besiraffen seye.
Uebrigens bleibet auch dieses richtig/ daß aus der gefährlichen Wechsel-und Unter-
schleiffgcbung lasterhafter Personen auch eine starke Vermuthung der Mitwirkung zur
begangenen Missethat entstehe.

r<W2 lecept2ton,m- ^ 4 W i r haben in diesem änderten Theile ärt. 63. §. 10. und ärt. 7Z.
§. 15. wegen verschiedener in die allgemeine Sicherheit/ in die Polizey/ in Vekrän-
kung Unserer Kameralgefällen/ und dergleichen einschlagender Verbrechen Uns um
mehrerer Kürze halber auf einige allschon besonders kund gemachte ausführliche Satz-
und Ordnungen der Bestraffung halber zu beruffen für gut befunden; wannenhero
auch eben diesen Unseren gesetzgebig-sonderheitlichen Verordnungen/ in so weit selbe
wegen der Verheelern / und Unterschleiffgebern eine eigene Straffe ausmeffen / ge-
nauest nachzuleben ist.

Ausser deme aber wollen W i r die Bestraffung der Verheelern/ und Unter-
schleiffgebern (zumalen derenselben Gefährde/ Boshe i t / und Sträfflichkeit nach Ge-
stalt der Sachen kleiner, oder grösser/ oder wohl gar aufs höchste angestiegen seyn
kann) dem vernünftigen Ermessen des Richters dergestalten überlassen haben/ daß
bey eintreffend gar schweren Umständen gegen dieselbe die Todesstraffe/ auch wohl
gar jene geschärfftere Todesart / welche der verheelte / durchgeholffene/ und der
Straffe entgangene Missethäter verdienet hätte/ verhänget werden könne.

23. §. 5. Beschwerende Umstände sind:
Erstlich: Wenn grosse Bösewichte/als Mörder/ Rauber/ Diebe!c. wissent-

lich verborgen/ und ihnen durchgeholffen worden; um so mehr
Andertens: Wenn es solche Uebelthäter sind/ durch deren Entwcichung

Land/ und Leuten noch grosse Gefahr bevorstehen kann.
Dr i t tens: Wenn die Aufhaltgebere / obschon sie zur Missethat nicht bcygc-

wirket/ wissentlich von dem geraubt-oder gestohlenen Gut etwas zur Belohnung der
Herberg-und Unterstandgebung überkommen haben.

Viertens: Wenn die Aufhalt und Vcrbergung solch lasterhafter/ oder vcr-
dächtlger Leuten schon geraume Zeit getrieben worden, und die Unterstandgebere aus
solcher Beherbergung ihren Gewinn, und Nahruna acsucht/ und gleichsam cin Hand-
werk daraus gemacher haben. Oder

Fünf-
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Fünftens: D a der Aufhaltgeber den beherbergten Uebelthäter, oder das
geraubte Gut der ordentlichen Obrigkeit nicht absolgen wollte, sondern wohl gar
denselben gewaltthätig vertheidigte.

§. 6. NMderende Umstände sind:
Erstlich: Wenn der Aufhaltgeber zwar einen etwelchen Verdacht gegen die

beherbergte Person schöpfen können, jedoch von dessen bösen Handlungen nichts
eigentliches gewußt.

Andertens: D a wer abseitig wohnete, und aus Furcht der Abbrennung,
oder eines anderen gedrohetm Uebels den wissentlichen Miffethätern die Herberg ab-
zuschlagen, und sie anzuzeigen, sich nicht getrauet hatte.

Dri t tens: Wenn Jemand zwar unerlaubt, und wider die Polizepordnung
fremden Personen ohne obrigkeitlichen Vorbewußt den Unterstand verwilliget, jedoch
nicht gewußt hatte, daß die Gaste Böswichte, oder die in Aufbehaltung gegebene
Sachen ein gestohlenes Gut seyen.

Viertens: D a wer einen nahen Blutsverwandten, oder nächst Verschwäger-
ten, wohlwiffend, da er eine Missethat begangen, aus Mitleiden verborgen, und
durchgeholffen hätte; wie auf gleiche A r t schon oben ^ « . 28. §. 7. von Angebung
der Missethätern geordnet worden.

Hundert dritter A M !
was für einige aus denen bishero angeführten Verbrechen

die Ehrlosigkeit nach sich ziehen?

I n n h a l t.
5. 1. Von der aus überschweren Verbrechen ent» 5. z. Aus anderen aber nur bewanbtcn Umstäw

siehenden Ehrlosigkeit lst bereits oben ^ r t . den nach auf Ermessen des Richters ehrlos
10. geordnet worden. erkläret werden kann. . . . . . .

5. 2. Ueberhaupt werden alle Verbrechen, woraus 5. 6. Anmerkung-, in was für Fallen es nothlg
Jemand zum Tod verurtheilct w i r d , mi t der seye, die Ehrlosigkeit des Thams m dem
Ehrlosigkeit behaftet. Urtheil auszudrucken? .

5 3. Nebst deme sind gewisse andere Verbrechen, F. 7. ü 8. Maßregeln für jene Falle, m w M e n
wenn auch keine Todesstraff hierauf ausfal- die Ehrloserklarung der richterlichen WM»
let, der Ehrverlustlgung unterworffen ; je- kuhr überlassen ist. . . «
doch mit dem Unterscheid: 5. 9. Erinnerung: daß die Richter m denkecurz.

5. 4. Daß aus deren einigen der Thater in dem Berichten auch darüber' ob dem Thater lm
Rechtsurtheil ehrlos erkläret werden muß; Wege der Gnaden die Etzrverlustlgung etwann

nachzusehen wäre? sich aufferen sollen.

102.

äeliH« wkmanti-
bus in

§. i . / T i s ist bereits oben ^ r t . 10. von der Ehrlosigkeit überhaupt, und ^
^ von derselben Wirkungen, auch wie selbe wiederum aufgehoben ^ .

werde? geordnet, anbey in §. 3. daselbst festgestellt worden, citum
daß alle überschwere Verbrechen, wenn nämlich ein Missethäter durch rechtlichen Aus-
spruch zu einer verschärften TodcOraffe, oder zu einer zwar gemeinen Tot>esstraffe,
jedoch mit verschärfften Zusätzen nach Unserem Recht verurtheilet w i r d , dle Ehrlosig-
keit auf den Rucken tragen, wobey es allerdings sein Bewenden hat. Zumalen
nun eben Hieselbst §. 4 . wegen der übrigen Verbrechen, welche nämlich aus selben nut
der Ehrlosigkeit zu belegen sepen? auf den änderten Theil dieser Gerichtsordnung
sich beruffen worden, als « , ^

^ M § 2 Verord-Mm 3 §. 2. Verord-
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§. 2. Verordnen W i r ferners für allgemein, daß alle jene schwere Uebel-
thatcn, welche entweder nach deutlicher Ausmessung Unseres Gesetzes selbst, oder nach
der dem Richter in dem Gesetz eingeräumten Wil lkuhr durch Rechtsurthcil mit der
Todesstrasse beleget werden, als ehrlos anzusehen sepen, und den rechtlichen Wir-
kungen der Ehrlosigkeit zu unterliegen haben.

§. 3. Gleichwie null der Regel nach jene Verbrechen, welche nicht so bos-
geartet sind, daß von Rechtswegen eine Todessiraffe hierauf verhanget werden
könne, die rechtliche Ehrlosigkeit nicht nach sich ziehen, so leidet jedoch diese Regel
einen Hauptabfatt in gewissen hinnachfolgenden Verbrechen, denen, obschon keine
Todes-sondern nur eine Leibsstraffe durch richterlichen Ausspruch hierauf ausfallen
würde, jegleichwohlen die Ehrenverlusiigung bevorstehet; immassen einige derensel-
bcn nebst der zuerkannten Leibsstraffe allemal ehrlos erkläret werden müßcn, andere
aber nur bewandten Umstanden nach auf richterliches Ermessen nebst der Leibsstraffe
zugleich für ehrlos erkläret werden können.

§. 4 . Unter der ersten Gattung solch ausgenommener Verbrechen wollen
W i r nachstehende Mißhandlungen, welche um ihrer innerlichen Boshei t , und Ge-
MMchkeit halber mit keinem ehrlichen Gemüth vereinbarlich, und durchgehend an
sich selbst ehrlos sind, hiemit ausdrücklich einbegriffen haben: nämlich

Die Gotteslästerung, so unmittelbar auf G o t t , und feine Heilige gerichtet
ist. ( ^ . 5 6 . )

Ganzlicher Abfall von dem christlichen Glauben (ärt. ^7.)
Falsche Zcugniß, und Meineyd O»t. 59-)
Das Laster der beleidigt weltlichen Majestät, und Landesverrätherey, dann

öffentliche wider den Staat abzielende Aufruhr:( ^rt. 61.) daher gehö-
ren auch

Die Ausreisscre, und Ueberlauffere zum Feind ( ^re. 73. §. i F . )
Falsche Werber, und Entführer der Landesunterthanen O " . 73. §. iF.)
Feindliche Auskuudschafter (ä , r 73. §. 15.)
Und all jene, so wider ihre Pflichten gefährlicher Weise dein Feind Bey-

stand leisten ( ^ k 73. §. 15. )
Falsche Geldmünzung (^." 63.)
Die sich einer Befehd und Absagung schuldig nnchcn O r t . 73. §. 5.)
Unterschiebung fremder Kinder (,5,c. 72. §. 4 . )
Unkeuschhcit wider die Natur O ' t . 74.)
Vlutschand zwischen auf und absteigenden Personen O r t . 75.)
NothzuchtOt.76.)
Kupplerey(ärt. 77.)
Eltern-Kinder-oder Eheleutmord ( ^ t . 36. und 87.)
Die fürstliche Abtreibung der Leiosfrucht ( ^ . 88. )
Unfruchtbarmachung einer Manns-oder Weibsperson O r t . 88.)
Gefährliche Hinweglegung der Kinder O « . 89.)
Strasscn-und Meuchelmord O r r . 90.)
Bestellte Mordthat sowohl deren, so Jemanden bestellen, als deren, so sich

hierzu bestellen lassen ( ^ t . 91.)
Vergiftung O « . 92.)
Selbstmörder, die fürsetzlich, und boshafter Weise sich ums Leben b r i l M

O " . 93.)
Strassenraub, und aller Diebstahl, so Halsgerichtsmaßig ist, mit den Hclf-

si-M O r t . 94. 95. 96.)
Menschenraub ( ^re. 98.)
Mordbrennerep, und geflissentliche Feuerlegung O « . 39.)



I0Z. §. 5. 279

Es sollen demnach diese erst angeführte Verbrechen, ohne alle Rucksicht:
ob hierauf gestalten Dingen nach durch Unser Gesetz etwann keine Todes-sondern
nur eine mindere/ oder willkührliche Straffe verhänget? oder ob auch die ausge*
setzte Todesstraffe nach Zulaß Unserer Rechten durch richterliche Willkuhr wegen der
unterwaltcnd linderenden Umstanden in eine ringere Straffgattung verwandlet wor-
den seye? überhaupt, und für allgemein mit der Ehrlosigkeit, und deren rechtlichen
Wirkungen behaftet seyn, und der aus einem solchen Verbrechen zu verurtheilende
Thäter jedesmal in dem Urtheil zugleich als ehrlos erkläret werden.

§. 5. I n Betreff der änderten Gattung, da erwegen Wir gnädigst, wie- Xsäucuntur k m»
nach einige andere Verbrechen zwar überhaupt gemeinschädlich anscheinen, jedoch 6eiiH2.qu3equl6em
so beschaffen sepen, daß sie nicht allemal aus vorsetzlicher Bosheit , und Gefährde,
sondern zuweilen aus Einfalt , und UnÜberlegung, oder Frevel begangen werden, quiV rei8 ex pmäen-
auch hicvcy manchmal der zugefügte Schaden, oder Beleidigung von keiner Ve-
trächtlichkcit ist, und Wi r also nicht billig finden, derley Mißhandlungen, welche w ^
nach dem Grad der Bosheit , und nach Gestalt der Sachen schwerer, oder ringer
seyn köllncn, schlechterdings, und für allgemein mit der Ehrlosigkeit zu belegen,
und solchergestalt in dem fällenden Urtheil blatthin als ehrlos erklären zu lassen.
Wir wollen demnach in solcherley Verbrechen, aufweiche die Ehrverlustigung hier-
vbm nicht ausdrücklich ausgesetzte ist, und zwar benanntlich in gleich nachkommenden
Mißhandlungen dem vernünftigen Ermessen des Richters hiemit überlassm, und
eingerammt haben, daß selber den Thater nach Gestalt, und Schwere der Umstän-
den in dem Urtheil zugleich als ehrlos erklären könne.

Solche Verbrechen aber, welcherwegen dem Gutbeftmd des Richters die
Ehrloserklärung eingeraumet w i rd , sind folgende:

Aufstände, Tumul t , Zusammenrottung, so gegen privat-Personen, oder
blos aus Frevelthat beschehen(^n. 62 . ) Nxpolitw

Die Ausgcbere falscher Münze, üem, welche achte Münz beschneiden, oder ncn, K q
in anderweg verringeren (^r t . 63.) monc^m vei 2I1H

Unziemlich-und unehrbares Werben um Dienst, und Aemter ( 4rt. 64.) " ^
Bestechung der Richtern, auch Nichtcre, die sich bestechen lassen O « . 65.)
Verrathung der Raths-und Amtsgeheimnis ( > « . 66. ) ^
Die sich ihres Amts zur Rache,und Gelderpressung mißbrauchen (ärt. 67.) «.evei2twleeren^.
Die um Jemanden was abzunöthigen, sich fälschlich für Amtspersonen aus- A > ^

geben ( ^ t . 68.)
Untreue der Rechtsfreunden, und Sachwaltern, so zu Schaden ihrer Par-

theyen handle«'^«, 69 . ) ,
Allerhand Falschbegehungen, wie selbe in ä " . 7 5 angefuhret worden.

chG hö i l t Gtt
h F s c h g h g , s 7 g f h

OeffentlicherGewalt mit denen dahin gehörigen ^c . 73. gemeldeten Gattungen. ^ H ^
W h i ch b ü h i i P l i d S i c h h i t s s t d in

ffch h g h g 73 g
Wohin auch die ärt. 73 berührte, in die Polizey, und Sicherhcitsstand ein-

schlagende Verbrechen einzurechnen sind, als
Beraubung der Gräbern ( ^ r . 7 ^ 5 . n . )
Auf- und Fürkäuffe der Lebensmitteln ( ^.rr. 7 3. §. 1 F.)
^Bucherhändel ( äre. 7 3. §. 15.) ^ « . L, ^
ZweykalNpf/ und Duell ( ärt 7 3. §. 15.) tio leoulckrarum.
Welche gefährlicher Weise gemeine Ruhe, und Sicherheit stören O « . n ^

Welche zur Zeit der leidigen Pest, oder anderer ansteckenden Krankheiten, Ouelwm
oder bcy einem Vichcumfall gesetzwidrig handlen, und wie immer was
gcfahrlichvs wider dcn Gcstmdheitsstand begehen (^rc. 73. §. 15.) ^ „ , turwut.

llntrcue Verwendung der Amts-und Gemeingeldern: es seye durch Eingriff y
in die c ^ e , durch Untcr^hlagung der Gemeineinkünften, oder
Verschleppung anvertrautcr Fahrniß ( ^rr. 97.) P i n re

Grosse Undildcn, Verleumdungen, und eyrantästliche Veruhmungen
s/Vrt. IO0.)

Schmach- uune«
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i.ibeM famoli. Schmachkarten / und Schandbriefe ( ^ l t . I O I . )
^ l i Verheelere, und Aufhaltgebere lasterhafter Leuten ( ^.n. 102.)

§- 6. Uebrigens Hat der Richter in Ansehung der Ehrloserklarung folgende
ch h«PU8 üt, clec^raüa. Maßregeln in Acht zu nehmen; und zwar

^ ^ ^ ^ vei Erstlich: Bedarff es in den überschweren, wie auch in jenen sthwcren Misse
ch chch A s c h i T s t k

o x ^ ^ vei stchff chss
v N c e t ' thaten, worauf durch rechtlichen Ausspruch die Todesstraffe erkennet w i rd , in dem

im«, in criminibuZ abfassenden Urtheil keiner besonderen Erklärung, daß der Thäter sich die Ehrlosig-
r e ^ 7 ü l " e ^ i p 5 « keit zugezogen habe: allermassen W i r hicroben §. i,Lc 2. schon überhaupt geordnet
iz>m Mk!<m2ntidu8, haben, daß alle Verbrechen, und Umhaten, woraus Jemand von Rechtswegen

zum Tod verurtheilet w i r d , für allgemein als ehrlos anzusehen seyen; woraus dann
^ * folget, daß ohne einen in dem Urtheil dieserwegen besonders besuchenden Ausdruck

dem aus solcher Wissethat zum Tod verurtheilten Thäter die Ehrlosigkeit mit allen
ihren Rechtswirkungen anzukleben habe. Belangend

. In äeiiäig, ĉ ui- Andertens: Jene Verbrechen, welche W i r Hieroben §. 4 . auch jenen Falls,
^ Ä e A w r ^ wenn keine Todesstraffe hierauf verhanget w i r d , durchgehend mit der Ehrloslg-
tamen ûre iuk2nüz keit behaftet haben, da wollen W i r , daß der Richter ungehindert dieser in Ull-
8enel2tim inua^est, s ^ l n Gesetz selbst ausgesetzten Ehrenverlustigung in dem schöpfenden Urtheil alle-
in ̂ sententi^lemp^r mal (ausser es würde in ein-oder anderen Begebenheiten gestalten Sachen nach
6ilerte exprimencia von Uns was anderes geordnet) den Thäter ausdrücklich als ehrlos zu erklären

' ^ schuldig seyn, und daß solche in dem Rcchtsurtheil enthaltene Ehrloserklärung
sodann erst die Wirkung der gesetzmäßigen Ehrenlosigkeit nach sich ziehen solle.
Was ferner

Dri t tens: Jene Verbrechen anbetrifft, auf welche nach der oben §. 5. be<
schehcncn Ausmessung die Ehrenverlusiigung durch Unser Recht zwar nicht ausge-

^ elt. setzet ist , jedoch dem vernünftigen Ermessen des Richters überlassen w i r d , daß er
w hen Thäter nach Gestalt, und Schwere der Umständen ehrlos erklärell könne, da

M2 ist allerdings nöthig, daß die Ehrloserklärung in dem Urthcil ausgedrucket werde;
2C bey dessen Unterbleibung Rechtsbeständig dafür zu halten i s t , daß die Umstände

^ That nicht so gefahrlich, und bösgeartet gewesen, welche eine Benachtheilung
an Ehren verdienet hätten. Es verstehet sich folglich

f ' " " ^ " 2 6e- Viertens: Von selbst, daß, nachdem die Ehrlosigkeit nur allein in jenen
t ^ , ° u U 3 w " u ° 3 . Verbrechen, worüber ein Todesurtheil ergehet, dann in jenen Verbrechen, wel-
«ur M s ilifaml». cherwegen dem Richter obgeordnetermassen die Ehrloserklarung entweder von Amts-

wegen oblieget, oder seiner Willkuhr emgeraumet ist , und zugleich im Urtheil
wirklich ausgedrucket w i r d , statt haben kann, all-übrige straff-fällige Leute, so ih-
res Verbrechens halber weder mit der Todesstraffe beleget, weder nach Unseren
Rechten ausdrücklich für ehrlos erkläret worden sind, allerdings bey Ehren verblei-
ben , und von Iedermänniglich als ehrlich geachtet werden müßen.

§. 7. Damit aber der Richter für jene Fä l le , wo die Ehrloserklarung sei-
" " " vernünftigen Gutbefund anheimgestellet w i r d , eine Richtschnur habe: wann
ein Thäter aus solchem Verbrechen für ehrlos zu erklaren stye, oder nicht? so hat
M h s ä c h l i c h f s h b s V ü b l Vor

h s c h ch f h r s zu erklaren stye, ch
. M e r hauptsächlich daraufzusehen: ob ein solches Verbrechen mit überlegten Vor-

" " v e i « p r o M m ^ ' ^ und vorhergehend boshaften Fürsatz, Jemanden am L e i b , und Leben,
reum in sendemia ln- am Vermögen, oder an der Ehre einen beträchtlichen Schaden zu thun , verübet wor-
t2mem elle prouua. den seye? welchen Fal ls,wenn es mit dem ernstlichen Vorbedacht, und vorgängig-

gefahrlichen Fürsatz seine Richtigkeit ha t , anbey der zugefügte Schaden, oder Be-
leidigung beträchtlich ist, der Richter mit gutem Grund auf die Ehrloserklärung zu
erkennen h a t , und dieses um so mehr, wenn noch andere beschwerende Umstände
darzu stossen.

vei pw quMate §. g. I m Gegenspiel ist der Thäter mit der Ehrloserklärung zu verschonen,
^ ^ ° e ^ o n ! ° ' "enn keine sogestalte, mit genügsamer Ueberlegung vorbedachte Fürsetzlichkeit, oder
nemiuk2mi«remtu5 kein beträchtlicher Schaden, und Beleidigung unterwaltet. A l s da ist erstllch:
üü wenn die Mißhandlung mehr aus einem übermäßigen Z o r n , und Uebereilung, als

einem geflissentlichen Fürsatz entstanden; dann a n d e r t e n s : jene Frcvelthaten,
welche
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welche nicht so viel aus einem überlegten Vorbedacht, Jemanden Schaden zu t hun ,
als vielmehr aus Muthwiüen, böser Gesittung, Wtoerlpansttgkeit, und unruhigen
Geist unternommen worden. Wie auch o r m e n s : jene obschon fursetzliche, jedoch
geringere Verkürz-BeWoig-und Velctdigungen, welche nur euler Geldduß, tur-
zem Arrest, etlich-wochigen Zuchthaus - oder Gcnmnarbeit, oder sonstig wlllkuh-
ng ringeren Bcstraffung angesehen werden, somit wegen Unbeträchtlichkeit dcs
Schadens eine so schwere Nebenstraffe, als der Verlust der Ehre ist, kemerdings
verdienen. Um so weniger können v ier tens: jene halsgerichtliche Verbrechen, wel-
che aus blosser Schuldtragung, groben Versehen, jugendlichen Unverstand, Dumm-
heit, oder schuldbarer Unterlassung sich ergeben, eine Ehrenverlustigung nach sich
ziehen.

§. 9. Uebrigens, nachdem die Ehrverlustigung nach der oben ^ r t . i o . rotere» lunnen
beschehenen Ausmessung empfindliche Rechtswirkungen nach sich ziehet, W i r aber i ^ c « . m cwm
aus Landesfürstlicher Milde allerdings geneigt sind, solch-straff-fälligen Leuten, " e l 3 " ^
wenn von selben eine ernstliche Besserung anzuhoffm stehet, in so viel es gestalten nem
Sachen nach thunlich is t , die Nachsicht der Ehrlosigkeit im Weg der Gnaden an- f " ^ / ^
gedeyen zu lassen, so wollen W i r den Nichtern hiemit für allgemein eingebunden 26 iä lmmi
haben, daß selbe über die von den verürtheilten Thätern angcmeldte «.ecur5 in ih- t2m2unwn
ren erstattenden Berichten allemal über den Umstand: ob , und welchergestalten
etwann der kecu«-Werber von der Mackel der Ehrlosigkeit enthoben werden könne?
sich gutachtlich herauslassen sollen.

Hundert vierter, md Schlußartikel
wie es mit den Verbrechen, so allhier nicht namentlich

ausgeführet, zu halten seye?

,04.

öl ult MU5

NUN 3

n n h a l t.
5 «. Ueber ausserordentliche Malefizfalle ist nach nem solch - besonderen, somt ausgenomme.

Aehnlichkcir der Rechten zu sprechen , das nen Vorfall an das Obergmcht abzugeben.
Unheil aber vor dessen ^uudmachuag in n ,

§. i . ( ^ n dieser allgemein-peinlichen Gerichtsordnung sind die mehreste
k Verbrechen, so sich gemeiniglich ereignen, theils durch hlerortl-

^ ^ ge Aus f th rung, und theils durch ausdrückliche Beruffung auf
Unsere schon bestehend-anderweite Satz-und Ordnungen abgehandlet worden; wenn
aber gleichwohlen eine böse T h a t , welche ihrer Bosheit nach gar wohl mtt halsge-
nchtlicher Ahnd-und Bestrafung angesehen zu werden verdienet/ in dieser Gerlchts-
ordnung aber entweder gar nicht,oder nicht klar genug ausgedrucket wäre/ vorkom-
men sollte, so ordnen W i r hiemit, daß hiebet) alle Umstände der unterloffenen Ge-
fährde, des beachtlichen Fürsatzes, der entstanden gemeinen Aergerniß, und des

Pe in l . Ver i ch tso rd . N n etwann
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etwann andurch verursachten öffentlich oder sonderheitlichen Schadens wohl erwogen,
und bey Befund eines unterwaltend schweren Verbrechens ein solcher Malefizfall von
jeder Blutgerichtsobrigkeit nach Aehnlichkeit deren in dieser Gerichtsordnung emkom-
menden Grundsätzen für selbigesmal zwar entschieden/jedoch eine solche Begebmyett als
ein ausgenommener Malefizfall angesehen / somit das abgefaßte Urtheil vor dessen
Kundmachung an das Obergericht zur höheren Erkanntnuß abgegeben, und jenen
Fa l l s , dg etwann wegen besorgend-öfteren Wiederholung einer solchen Mißhandlung
eine allgemeine Straffausmeffung für all-Unsere Erblanden nöthig zu sepn erachtet
würde/ der Vorfal l von dem Obergericht nach Ho f angezeigtt werden solle.

8l

Bep
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Ersten Tßeil.
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Der Verzeichniß / welche die in den S täd ten , und auf dem Lande besinl
i , Iten Novembri8 an ll

Zahl der Personen / ft in der Land-
oder Halsgerichtllchen Inquisition,
oder Anklag befangen sind.

Namen, und Alter derenselben: Tag ,
und Jahr ihrer Verhaftnehmung, und
da sie auffer VerHaft wären, Ursach:
warumen selben gestattet i s t , sich
freyen Fußes auszuführen? auch Tag
und Jahr der angefangenen i M

oder Klag.

I n was für einem Verbrechen?
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XIV.

nd Votschttft
iiche Halsgcrichten vierteljährig mit iten
l! Obergericht zu überreichen haben.

, iten

Wie weit man in der Inquisition, oder
peinlichen Anklag gekommen / und
woran es dermalen bewende?

O b , und zu was für einer Straffe
der Thäter «wann bereits abgeurthei-
let , und ob solche an ihme vollzogen,
ooer ob er losgesprochen worden?

Ob die Verurtheil oder Losspre-
chung durch einhellig-oder meh-
rere , auch wie viel Stimmen er-
folget seye?





B e i l a g e n .

Num.

aä ^rticulum XXVI^' .̂ XVII.

I n l! l u Ä 1 0 n.

Wie,und auf was Art inFallen einer gewaltthatigenErtödt-
oder Verwundung das corpu3 ä e i M ordentlich zu erheben, und

hierüber die Beschau-und Wundzetteln einzurichten
seyen?

jU künftiger Vorbiegung deren zum öftern theils unverläßlich, theils unförmlich zu
^ Verzögerung des Oiminal-Processes ausgefertigten Todenbeschauen, und Wund<

" ^ zetteln wirdhiemit all-und jeden zu Besichtigung eines Körpers von Gericht
beruffen, oder hierzu eigends bestellten Leib-und Wundärzten , und (fal ls diese
etwann zur Zeit nicht zu bekommen waren) auch den Badern gemessen eingebunden,
daß sie derlcy Untersuchung eines verwundet-oder entseelten Körpers,wobey sich der
Verdacht einer gcwaltchätigen Handanlegung herfürthut, mithin der Richter nach
denen zu erheben kommenden Beschau-oder Wundzetteln die Inquisition einzuleiten, und
abzuführen hat, allzeit in Gegenwart der darzugezogenen Gerichtsmänneni nach den
Regeln dcr Zergliedei ungs-und Wundarzneykunst (2M3 anatomie«, K ckirul-eic:«)
verläßlich, gewissenhaft, und unpartheyisch vornehmen, den erhobenen Befund,
falls es möglich äsmonttmtivö, das ist: mit klaren Beweis, und nicht psZelumtivs,
oder nur muthmaßlich in Gestalt einer verläßlichen Zeugniß,mit Beyruckung der ei-
gentlichen Ursachen: ob, und aus was für einem Grund die Wunde entweder schlech-
terdings rödtlich, oder gefahrlich, und meistentheils den Tod nach sich ziehend, oder
an sich gering, und nur zufälliger Weise todsgefährlich ( vulnus per l s , K necelwio
letlmle, vel ut pllnimüm lokale, vei t2utüm per Äcciäen8 Istkais) seye? dann mit Bellen-
nung der Gattung der Wunde, mit Anzeigung der Gestalt, Länge, Weite, Tleffe,
dann des verletzten Thei ls, wie viel Geblüt, oder andere, und was für eine matene
geslinoen worden? wie auch mit Anmerkung der Split tern, und Ritzen, ob? und
welche anllegende Theile wegen gehinderten Umlauff des Geblüts, wegen gehemmter
Athmung, wegen unterbrochener Uebereinstimm und Zusammensagung der Haupt-
thelleu, entweder aus Abgang der Beyhülff, oder aus ihrer Mitwirkung den Tod
nach sich gezogen? dann ob, und warumen der Umlauff des Geblüts verhindert
worden? ferners mit Ausdruckung des beyläuffigen Alters des Verstorbenen, dann
dessen 8truöwr, und Oomplexion, wie der Körper äusserlich ausgesehen? icem, wie
die von der Wunden nicht berührt innerliche Theile beschaffen gewesen? verfassen,
und solchen ihren Befund nach der oben ^ e . 26. §. , 6 . gegebenen Maßgab ent-
weder auf ihre oohabende schwere Eydespsticht nehmen, oder allenfalls gerichtlich be.
schwören, und nicht Ursach geben sollen, daß bey herfubrechenden Anstand allererst
von der mecl cnnschcn l?HcultXt ein weiteres Erachten, oder Zupt^rrnmum abzuhel«
schen seye, und hiedurch dem Gericht die Aetzungs-und andere Unkosten vermehret,
dem inquiMm der Arrest verlängeret, oder aber zur Anstreit und lmpusmlung
des carpariz cleiltül, und der lnqul!',tl0n Anlaß genommen werden möge. Uno zu-
malen solche Beschauen meistens bey einem Todschlag, Veraiftunq, und Kinder,
mord unumgänglich nöthig sind, als wird sonoerheitlich m Ansehen dieser z. Verbre-
chen eine genaue Richtschnur nachstehendermassen vorgeschrieben.

b Den
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Den Todschlag nun belangend / da ist zu beobachten im<). die Eigenschaft
des verwundeten Theils, ob es einer aus den edleren Theilcn seye, die zu Erhal-
tung des Lebens unumgänglich nöthig? 26«. Die Grosse, Tieffc, und Beschaffen,
heit der Wunden; kem, ob es eine gerade, oder schräge Wunden scye? zeiö. Die
Unmöglichkeit einige Hülffö - und Heilungsmitte! beyzubrmgen. 4 ^ . Der bald dar-
auf erfolgte Tod. Anbey haben die Kunsterfahrne vor allem den Körper genau
zu besichtigen, dann bey deMben Eröffnung die drey Haupthöhlungen, nämlich des
Haupts , Brust, und Unterbauchs auszuforschen, und in Acht zu nehmen: ob es
e.ine Fleisch-oder Beinschröttige, oder mehrere, oder runde Wunden seyen? ob nicht
das Gehirn? ob der Magen, und dieser oben, oder unten, wodurch der Speissaft
in die Gedärme dringet, beschädiget, und das perie^äium, das ist: das Herzfell,
und vielleicht auch die Herzkammer vornehmlich linker Seits, oder dasiges Schlasmäus-
lein, das Zwerchfell, oder Sennen an seinen fieischlichten Theilen, die Lungen, und
ihre vornehmste Aeste, die Blutader der Lungen, Leber, oder Schlund beruh, et
worden? oder, ob nicht vorhero einige, und welche innerliche Theile verdorben? oder
ein anderes tödtliches Merkmahl, zum Beyspiel: ein gefährliches Bmstgeschwär,
oder Gewächs, oder ein anderer tötdlicher atteHuz verborgen gewesen, und getroffen
worden? Ob nicht der Verwundete durch zeitlichere Stil lung des Geblüts, Ve; Hin-
derung des besorglichen Wundfiebers, Krampf, oder B rand , oder durch Vomeh-
mung einer Aderlaß gänzlich, oder wie lang hätte errettet werden mögen? Ob die
Wunden am Haupt, nur die äufferliche Bedeckungen (inte^,mtn»t2) genossen? Ob
der angeblachte Gewalt heftig, oder gelind, mit-oder ohne Zerschütteruug, mit oder
ohne unterloffenen Geblüt? Ob selber die Schlafmauslein, die Hirnschal-Beiner,
die harte, oder weiche Hirnhaut, ja das Gehirn selbst verletzet habe? Ob die groffe,
oder kleine Blutgefäße lNckret, wodurch die Bewegung verhinderet wird, da man
das Geblüt nicht stillen, oder die Ader nicht conlolickren, und zu sammheilen kann,
immaffen das Geblüt die Höhle der Brust anfüllet? Ob es möglich gewesen das ex-
travassi te Geblüt, oder Materie herauszubringen, und die fernere (^arluptiun zu ver-
hinderen? oder ob die Wunden am Haupt klein, und tieff, einfolglich nicht wohl zu
erweiteren gewesen? Ob die Hohl-odergrosse Pulsspannader, oder Flachse, ooer
die zum Herzen, Lungen, und Zwerchfell gehende, und zwischen den Rippen liegen-
de Nerven getroffen worden? Ob etwa«/ und auf was Weise der nicht absolut ie-
tkalen Wunden vorzubiegen gewesen? es solle auch der Wundarzt, fallsein kle-
c!icu5 zur Beschau zu bekommen wäre, vor dessen Ankunft die Eröffnung nicht vorneh-
men, so ist auch ein Ueberfiuß vor der Seölion die Ticffe der Wunden mit dem 8pe>
eilw, oder Fucheisen, oder einem ungebräuchlichen inttrumento, w durch öfters die
I^kon erweitert, oder eine neue Verletzung verursachet wi rd, «nvorsichtiglich zu
erforschen, gestalten die Oeffnung des Leichnams die Ticffe der Wunden genug an
Tag leget; jedoch wird ihnen obüegen, vor allen Dingen das etwa beyhändige Instru-
ment, wormit die Beschädigung wiederfahren, alsogleich mit der Wunde, ob es dar-
mit eintreffe, und zur Ertödtung tauge, fleißig entgegen zu halten; wie der Körper
äusserlich ausgesehen? dem Beschaubefund, oder 3entimenn bepzurucken; bey der
Untersuchung alle innerliche Gegenden zu eröffnen, und zu sehen, ob dieser Mensch
lediglich von der überkommenen Wunden unumgänglich habe verscheiden müßen? be-
gäbe es sich, daß man auch äufferlich am Leichnam keine sichtbare Gewaltthangkeit
vermerkete, und dannoch der Ruff wäre, daß solcher Mensch nicht natürlicher Weise
Todes verblichen, so muß gleichwohlen der Leib geöffnet, und erforschet werden, ob
nicht der Entleibte einen Stoß, oder W m ss auf die Herzgruben, oder dasige Ge-
gend, oder einen Fußtritt in die Weiche, oder in die linke Seiten, wo das Milz
liegt (wodurch selbes geschwellet, und, weilen es mit einem sehr dünnen Häutet um-
geben, auch eine LxtravHktjon im unteren Leib verursachet, leichtlich bersten kann)
überkommen habe? worzu vielleicht eine Ohnmacht, Schlag, oder Ve Hinderung
des Athems gekommen, das Geblüt sich häuffig ergossen, eine Erstickung verursa-
chet, oder das Gallenbläslein (velicuw KNea) oder auch die Harnblasen zersprenget
worden. Und wellen dann im Körper drey ( t r ä t e n enthalten, als werden sick die
Kunsterfahrne, wie zu verhalten wissen, und sich vor der ObäuHion, oder Besich-

tigung,
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tigung, so viel möglich, wegen des Verwundeten Al ter , Disposition, des zur Ver-
wund oder Ertödtung gebrauchten Instruments der gepflogenen o^Xt, Wartung,
Heilungsart, und Zeit des erfolgten Todes erkundigen, dann nicht nur alle S t r i -
che der Wunden untersuchen, sondern auch vorerwehntermasscn alle Höhlen des Kör-
pers eröffnen, damit man in dem abgebenden Bericht, oder dem schriftlichen Zeug-
niß desto gewisser sich herauslassen möge, ob der Verwundete von der Wunden koig-
lich verschieden seve? über welches alles der Bericht, oder schriftliche Befund um so
mchrers aufrichtig, und genau abzufassen seyn w i rd , als nach Verlauff einer Zeit
schwer, wo nicht gar unmöglich fallet, bey immittelst entstehender Faul-und Ver-
wesung des Körpers die vorhin nicht richtig erhobene Beschaffenheit der Wunden,
durch ein nachfolgliches Obererachten der meck^mschen l^cuitXt ausfindig zu ma-
chen, einfolglich die Inquisition behörig zu beschleunigen; welches demnach in Rück-
sicht auf die Todschlage, oder Verwundungen fürs künftige allerdings beobachtet
werden solle.

Das auf was immer für eine Ar t verschluckte Gi f t betreffend: da werden
die Kundschaftgebere die Umstände steißig erwegen,ob dem Menschen das Gl f t gerei-
chet worden, oder ob solches von innerlich seinen Ursprung habe (venenum naeuwle,
vel m.irdalum) und wclchergestalten es seine Wirkung an Tag lege? weilen dieses
letzteren (veneni mordoli) Wirkung mit dem ersten ziemlich übereinstimmet, einfolg-
llch hat der Leib-mit dem Wundärzten, so viel möglich, des Verstorbenen eigentli-
ches Temperament, die Heftigkeit seiner außerordentlichen Sinn-oder Gemüthslei-
i.cnschaftcn, das ist: die Bewegung der Sinnen, und des GemüthS, wormit viel-
leicht der Verstorbene behaftet gewesen, auszuforschen, und die Gattung, oder Ar t ,
und Wirkung des G i f t s , als welches, vornehmlich da es gröblichter genossen wird,
msgemein mit Anfreß-oder Entzündung, oder einem H u a l m , und Ausdämpfung
(culsol'wne, lerment3tjone, vel vaponbuä) wirket, ausfindig zu machen. Ulsach
dessen erforderet es die Noch, den Körper äusserlich wohl zu durchschauen , und den
Befund getreulich anzumerken, sodann die seckion vor die Hand zu nehmen, alle in-
nerliche Theile, und Gegenden zu besichtigen, damit man erfahre, ob die äusserliche
mir der innerlichen Spur übereintreffe; welcherlep Spuren, oder Veü,ßi2 haupt-
jächlich an dem beruhen , daß man ein Merkmahl des anfressend-oder carws,ven
Gl f ts , absonderlich in der Kahle, Speisröhren, in den dicken, oder dünnen Ge-
därmen, oder falls durch eine Clystier ein Gi f t eingelassen worden, in den Nieren,
Harngängen, oder Blasen, im Magcnschlund, oder Magen selbst in Acht nehme;
oder, ob sich unter anderen äusserlich am Magen, und imettmo 6uoäeno, das ist: am
Zwölffingerdarm eine große Entzündung, oder Beitzung, inwendig am Magen aber
ein röthlichter heftiger S a f t (l iquar) wie ein Wein vorstelle? und obschon sich et-
wann äusserliche Zeichen darzeigeten, so ist sich doch darauf nicht ;u verlassen, weilen
solche 2sse6tu5, zum Beyspiel: von einem vergifteten B i ß , oder Stich herrühren mö-
gen. Ansonst bestehet des Leibs - und Wund^rztens Wissenschaft in dem, daß er die
cumpiexion des Menschen, dann ob? und was für ein tödtliches Gi f t er verschlucket,
oder ihme gereichet worden? wie stark selbes seye? und wie viel dieses mcliviciuum in
specie umzubringen erforderet worden? fleißig erforsche. Es solle auch derLeib-
und Wundarzt bey der Oessnung beflissen seyn zu untersuchen, ob nicht der Verlebte
einige an sich selbsten nicht giftige, nicht etwann gröblichte, sondern pulverigste, und
nicht ordnungsmäßig zugerichtete, mithin mehrers durcharbeitende, auch so gar
überstüßige Arzney in häuffiger Menge zu sich genommen?immassen derley in Ueber-
maß gebrauchte Arzney den Magen durchnaget, selben mit einem Herzwehe entzun.
det, und mit der Zeit den Tod zuwege bringen kann.

N u n sind die nach dem Tod sich hervorthuende ungemeine äusserliche Zeichen
des bekommenen G i f t s , unter anderen auch folgende: nämlich die Aufschwellung
des Schmerbauchs, allMgroffe Aufblähung des Magens, und der Gedärmen, schwarz-
blaue Masern ob dem Rucken, und Füffen, nach eröffneten Körper derley Flecken
im Magen, den Gedärmen, und an dem Ingeweide, benanntlichen an der Lungen,
Leber, M i l z , und Nieren :c. Die bisweilen sonderlich von eorroliven Gi f t ver-
bliebene Durchbeitzung des Magens, ein verdorben-stinkend-und schwarzlicht-blutl.

b 2 s "
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ger S a f t , oder daß man die Abganglein (kamenta) vom Gi f t finde, ein schlappichb
und zusammengerumpftes Herz, in der Herzkammer eine merkliche Gerönnung des
Geblüts, im Kop f , und zwar vornehmlich in den ersten Hals-Puls - oder Kähladern
eine grosse ungemeine Menge des geronnenen Geblüts. Es sollen also die Kunster-
fahrne die vor-und nachgehende Wahrzeichen genau betrachten ; als

i mo. Wie oben schon angereget worden, den Zustand, und Eigenschaft des
Menschen, was für eine Natur derselbe gehabt, und wie er beschaffen gewesen ?

260. Womöglich, bey denenjenigen,diebeym Verstorbenen gewesen, aus-
kundschaften, mit was für Zufällen er kurz vorm Tod gewesen? ob er gahlings,
unvelmuthet, und so zu sagen, bep gesunden Leibe verschieden? oder ob selbem nicht,
und was für ein Unfall den Tod beförderet habe? O b er bald nach genommener
Speise, oder Trank eine beschwerliche Huste, Blutspeyen mit Gestank, Versto-
pfung des l l r i i« empfunden? und mit einem greulichen Schmerzen, grosser Hitze,
Zittern, krampfsichtigen Bewegungen, Schlucken, Wasserbläslein, Hitz im Mund,
öfteren Ausspritzen, grossen Durst, Eckel im Magen, Reisten, Beissen, und Na-
gen im Leibe, starken, und blutigeren Durchfällen, und l l n n , grösserer Herzens,
angst, schwerem Athemholen, kalten Angstschweis, Verdrähung der Augen, Zu-
sammenziehung der Fingern, Erkaltung der äusserlichen Theilen, schwärzlichem Nä-
geln, Zitterung der Lippen überfallen worden? O b er nicht im Angesicht bleyfarbicht,
und Erdfarb ausgesehen, auch dieses Zustandes halber keine andere offenbare Urfach,
oder Gelegenheit zu erfahren gewesen?

gtiö. Ob an dem Körper eine starke, und grosse Geschwulst des ganzen,
oder wenigstens des untern Leibs? Ob der Leichnam gelb, und grün , Erdfarb,
und Bleygelb, dann das Angesicht braun, und aufgeloffen, die Zungen schwarz,
dick, und aushängend ausgesehen? O b am Leibe, besonders auf der Brust, gröffer?
oder kleinere, schwärzlicht gelblicht-röthlicht, oder andere Flecken zu finden ?

4tö. I s t wohl zu bemerken, ob im Magen einige S p u r , oder Satz von
Gif t (sakurra vsnenula) anzutreffen, und wie das Eingeweid beschaffen sepe?

Schlüßlichen ist es um Erhebung des corpore 6eliHj in Kindsmorden zu
thun, allwo sich zwey Fragen ergeben: 1 mc>. Ob das Kind lebendig, oder toder auf
die Welt gekommen? 260. O b das Kind durch gewaltthätige Hand umgekommen
seye? damit also die Verläßlichkeit erlanget werde, so muß die äusser-und inner-
liche Besichtigung darumen frühzeitig vorgekehret werden, weilen verschiedene Ur-
sachen , und Umstände theils vom K ö r p e r l , theils vom Wet ter , oder der Zeit
eine zufällige Veränderung erwecken können, und ist bey der 3eHion zu beobach-
ten, ob? und was für Zsseötus im Leibe gewesen? und vielleicht dem Kind den früh-
zeitigen Tod zuwege gebracht haben mögen? weiters ist darauf Acht zu haben, ob
das tode Kind in einem unreinen, unfiätigen, warmen, oder feuchten Orte gefun-
den worden? es erfordert auch die Noch bey einem toben K ind , das Haupwlät-
lein, die Schläffe, das Hauvtblat des Kopfs, ob selbes mit den Fingern einge-
drucket seye, und die Maalzeichen von den Fingern vorhanden? üem das Hintere
Theil des HauptS, und den Nacken wohl zu beaugenscheinigen, ob? und waS
für eine Violen?, iä ett: Zwang daran zu vermerken? Ob das Knäblein an dem
8eraeo, oder Hodensäcklein gedrucket, geschwollen, roth, oder blau seye? Ob dem
Kind die Nabelschnur nahe am Leibe abgerissen, oder unterbunden worden sepe,
oder nicht? item, ob in dem Intessino reöta, oder Mastdarm, in spkinötere der MU'
scu!u8conlirzHor, das ist, das Schluß-oder zusammenziehende Mäuslein des Hin-
tern , und Blaßn mit einem Rüthe l , oder ästigen Stablein durch das Fitscheln
verletzet, oder das Kind durch einen Gchwefelgestank, von der glüenden Llchrbutz,
oder scharfen Rauch, oder eingelassenes Gi f t in die Nasenlöcher hingerichtet wor-
den? Ob die am Hals des Kinds hinterlassene blaue Fleck für eine von der Mutter
herkommende Gewaltthätigkeit zu achten, oder zu glauben, daß solche von emer
schweren Geburt herrühren? es pfleget auch insgemein von den unzüchtigen Weibs-
personen eingestreuet zu werden, das Kind seye im Mutterleib, oder bey der wirt-
lichen Gebahrung gestorben; um aber zu erforschen, ob das K ind bis zur, oder
nach der Geburt gelebet habe? ist nörhig zu beobachten, ob daS K ind

ö Aller-
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imö. Allerdings an der Länge, und Stärke, in seinen erforderlichen Glied-
maßen vollkommen, mit den Nägeln an Händen, und Füffen, dann ob dem Haupt
mit Haarlein versehen, und gebührend gestaltet seye?

2äö. O b die Nabelschnur frisch, knoricht, rein, und lebhafter Farbe seye?
ztiö. O b von den Anwesenden gleich nach der Niederkunft versvüret wor-

den, daß das K ind annoch warm gewesen?
4tö. O b aus der verbundenen Nabelschnur das Geblüt häuffig geflossen?

ob an dem verschiedenen K ind , in dessen Leibe, und Eingeweid kein, oder wenig
Geblüt befindlich?

5tö. O b nicht währender Schwangerschaft, und zwar fürnehmlich gegen
den letzteren Tägen der Geburt, durch einen unvorgesehenen Fa l l , oder schweres
Heben der Mut ter , oder Erschütterung des Leibs, oder frühe abtreibende Arzney,
überfiüßige, verdachtige, starke Aderlaß, starkes Niesen, Schrecken, Zorn, und
aufferordemliches Fasten das Kind verdorben, oder geschwächt, mithin zur Geburt
unbequem, und unschicklich gemacht worden?

6cö. Ob sich nicht das K ind , da etwa« bey der Geburt Leute gewesen,
wahrender Geburt von ein-zu anderer Seite nur geschoben, doch nicht lebhaft sich
gerühret, solches auch die Mut te r , und die herumstehende beobachtet haben? Ob die
Geburt leichtlich, oder schwer von statten gegangen, oder ob währender Geburt daS
Geblüt merklich ausgeflossen? Ob nach der Geburt die Nachgeburt leichtlich erfolget
seye?

Nebst all-obigen sollen die Kundschaftgeber nicht ollein auf die Campiexian
der etwan zum ersten gebährenden Mut ter , sondern auch, ob es nicht ein schmach-
tig-elend-gering und klein zartes Kind seye? reN-ckiren, folglich ihre Meinung so-
wohl in diesem Verbrechen des Kindsmords, als in oberwehnten Verbrechen des Tod-
schlages, und Vergiftung wohl bedacht, und psttchtmäßig mit Beyruckung derer
aus ihrer Kunst hergeleiteten Ursachen einrichten.

Dieser inttruHwn wird nachfolgende

Nützliche Anmerkung
wegen der in den Beschauzetteln jedesmal auszudrucken

kommenden Beschaffenheit der Wunden beygerucket.
Bey Besichtigung eines verunglückt-und verletzten Menschen haben die

darzu berussene Leib-und Wundärzten in ihren abgebenden ^ t t - lw is nicht allein des
Verwundet-oder Toben seinen Namen, Al ter, Geschlecht, Leibsbeschaffenheit,c.
sondern hauptsächlich die Gattung der Verletzung: ob sie gering, gefährlich, oder
gar tödtlich seye? zu bestimmen; anbey muß der Wundarzt allzeit gehöriaer, und
geschickter Instrumenten, womit er die Untersuchung der Wunden, und Eröffnung
der toden Körper pfleget anzustellen, sich bedienen, well ansonst viele Fehler können
begangen werden; untereinstens solle er auch auf das Instrument, womit me Ver-
wundung ist gemacht worden, wohl Acht haben, weilen eben daraus der Gewalt
desto geschwinder beurtheilet werden kann.

Eine Wunde ist bekanntermassen nichts anders, als eine fnsche blutige
Zertrennung deren sowohl weichen T heilen (par t« mol i«) als wie die hautiqe, fiel«
schichte, sennichte: dann der harten Thetlen (oarc« d u n ) als Knocken, und Knor-
pel sind, welche mit einem scharffen Instrument, als Degen, Messer :c. verurjachet
werden.

Es ist hiebey ein Unterscheid w machen zwischen Munden, sc> von einem
stumpfen Instrument, oder von schlagen, fallen, wersscn, beissen, schiessen gema-
chet, und jenen, welche von wütige« Thieren sind bepgebrachr worden.

k , Sonder-
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Sonderheitlich ist der Unterscheid in Ansehung der Wunden selbst wegen
ihrer Gegend, äusseren Gestalt, Grosse, und Tieffe in Acht zu nehmen, woraus
man bald Messen kann: welche Theile, und wie selbe verletzet worden?

Weilen aber alle Theile des menschlichen Körpers können verletzet werden,
st pfleget man solche in Verwundungen von Kopf, H a l s , Brus t , Bauch, oberen,
und unteren Gliedmassen einzutheilen; und dieses vermög der Gegend,

vuwrum. I n Ansehen der Gefahr aber werden die Wunden in geringe, gefährliche,
und tödtliche abgetheilet. Und vermög dieser Eintheilung kann ein jeder Wundarzt
allzeit der Obrigkeit ein behöriges Wundzettel eingeben, und darinnen bestättigen:
ob die Wunden tödtlich, oder nicht? und ob der Verwundete habe curiret werden
können, oder nicht?

VÄNU8 leve gmä Eine geringe Wunde ist nichts anders, als eine frische blutige Zertrennung
w i der allgemeinen Bedeckungen, welche nach einer kleinen Verblutung gleichsam von

sich selbst, oder mit weniger Hülff geheilet werden könne.
Vulnu8 pericuioaun Eine gefahrliche Wunde aber begreiffet schon in sich die Verwundungen derer
^ " Mäuslein, ihrer Sennen (ten6o) spannaderichten Ausbreitungen (2ponemoK5)

Verletzung der Nerven, und merklicher Gefäßen an den Theilen des menschlichen
Körpers, wobey ein Wundarzt sich in Erkanntnuß/ Vorsagung, und ^urirung wohl
in Acht zu nehmen hat, weilen ebenfalls üble Zufälle öfters darauf zu kommen pste-
gen, a ls : Entzündungen, Schmerz, Krampf, B r a n d , und der Tod selbst, wenn
solche Verwundungen nicht mit guten, und gehörigen Mitteln verbunden, und ew-
Hiret worden sind. Ebenfalls ist auch denen sonst geringen Wunden des Kopfs
nicht zu trauen, weilen gar oft die üblesten Zufälle nachzukommen pstegen.

iu leekal« < M Eine tödtliche Wunde hingegen ist eine solche Verwundung, wodurch der
" Mensch um sein Leben kommen w i r d , oder gar schon daran verstorben ist.
Nipiox specw8vui. Um nun diese letzte Gattung wohl zu verstehen, so muß man sich der allge-
uelum lerluttum ^ ^ ^ Regeln bedienen, und ist zu betrachten, daß es tödtliche Verwundungen von

dreyerley Gattungen gebe; als
imo. Jene, so schlechterdings tsdtliche Wunden (vuwera ablolutö letwlia)

genennet werden, vermög welcher Verletzung der Verwundete sterben muß, wenn
man auch alle Mi t te l , und Hülff anwendete.

260. Diejenige, so ihrer Natur nach an , und vor sich ebenfalls tödtlich
sind (vulnera per le. sr ex lua natura letkalia, vei üt plunmüm leckem) aber ver<
mög der Hülf f , und gehörigen Mitteln dannoch der Tod verhindert werden könne.

Ztw. Diejenige Verwundungen, welche ihrer Natur nach nicht tödtlich sind,
aber tödtlich werden, entweder, wenn von dem Kranken, oder von dem Wundärz-
ten ist gefehlet worden (vulnera per aeciäenZ letkalia).

Z d st G t t schlch
st )

p vuwerum Zu der ersten Gattung der schlechterdings tödtlichen Wunden werden ge-
Erstens: Wo das Geblüt nicht gestillet werden kann, man möge sich aller

Mittel bedienen, wie man wolle, folgsam der Tod unumgänglich folgen muß, als
alle in die Höhligkeit des Herzens, oder derselben Herzährlein gehenden Wunden.

i«m alle Wunden in den inneren Eingeweiden, dadurch groffe Adern sind
verletzet worden, als die grossen Wunden der Lungen, Leber, M i l z , Nieren, des
Netzes,Magens, Gedärmer,des Rnckleins, Gekröse,der Gebährmutter, der großen
Herzensader, der BauchpulSader, der Darmbeinspulsader, der Nierenpulsader,
der oberen, und unteren Gekrösepulsader, der Droffelpulsader, der unter dem
Wirbelbein gehenden Pulsader, der Hohlader, der inneren Drosselblutader, Darm-
beinsblutader, Nierenblutader, der Portador, und aller inneren Adern, wo ein
Wundarzt mit gehöriger Hülff nicht beykommen kann.

Zweytens: Jene Verwundungen, so die Lebensgeister verhinderen, daß sie
von dem Gehirn nicht zu dem Herzen kommen können, als alle tieffe Wunden deS
Gehirns, alle Wunden des kleinen Gehirns, des verlängerten Marks , des Rücken-
marks, wie auch alle solche Verwundungen der Adern, wo sich das Geblüt in
dem Grund der Hirnschale setzet, und folglich durch keine Hülff herausgebracht

wer-
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werden kann; dann gehören ebenfalls hierzu die Verwundungen des achten paars
Neroen, des grossen Rippennerven, des Herzennerven :c.

Dri t tens: Jene Arten der Verwundungen, so das Athemholen benehmen,
und zwar also, daß der Mensch sterben muß, nämlich wenn die Luftröhre gänzlich
abgelchnltten worden, und das untere Ende sich also zurückziehet, daß die Luft
nicht hinem kommen könne; die Wunden, so auf beyden Seiten in die hohle Brust
gehen, und grösser sind, als der Spalt des Luftsröhrenkopfs (rima Bomä.z) oder
eine solche grosse Wunde, welche zwar nur auf einer Seite in die Höhle der Brust
gehet, aber auch zugleich das Mtttelfell durchbohret hat, wo alsdann ebenfalls die
Luft in beyde Höhlen der Blust kommen kann, wodurch die Lungen zusammenge'
drucket, und der Verwundete also ersticken muß.

Viertens: S ind solche Verwundungen ebenfalls schlechterdings tödtlich, so
den Nahrungnsaft verhinderen, daß selber nicht könne dem Geblüt beygebracht wer«
den, als da sind die groffe Wunden des Magens, der Gedärmer, welche von M a -
gen am ersten die Nahrung überkommen, des Sammenkasten, oder Mllchbehaltcrs,
des Mtlchorustgangs, dann der grossen Milchadern, wie auch die Abschneidung des
Magenschlunges:c.

Fünftens: Gehören noch Hieher jene Verwundungen, wo nämlich eine
Feuchtigkeit immer in eine Höhle ftiesset, ohne daß es der Wundarzt bezwin-
gen könne, solche zu stillen, als da sind die Wunden der Gallenblasen, und dessen
Gängen, der Urin-Blase, und dessen Gängen, des Magens, und Gedärmer, und
<lier übrigen Theilen,wo eine Feuchtigkeit,ohne gestillet werden zu können, immer in
eine Hohllgkeit ftiesset, wodurch alles samt den benachbarten Theilen in die Fäu-
lung übergehet, und also zwar etwas langsamer, jedannoch gewiß den Tod nach
sich bringen muß.

Nachdem die schlechterdings tödtliche Verwundungen sind durchgegangen N«mpi»
worden, so sind auch diejenige, so ihrer Natur nach tödtlich sind, aber durch die U ^ U
Kunst, und gehörige Mittel können geheilet werden, zu betrachten; und gehören
hleher: wenn ein ausgetrettenes Geblüte sich unter der Hirnschale befindet, oder
auch gleich unter der harten Hirnhaut an einem solchen Or te , wo die Trepanation
gemacht werden könne; wenn die unter den Rippen liegende Pulsader verletzt wor-
den ist; wenn die Nabelschnur nicht unterbunden worden ist. Dann gehören Hieher
alle Puls-und Blutadern, wo der Wundarzt mit seinen Händen, und Mitteln
zu Hülffe kommen kann; als die Schlafbeinspulsader, die Aeste der äusseren Dros-
selpulsader, die Armbeinspulsader, die Ellenbogenpulsader, die Schenkelpulsader,
die unter dem Knie liegende Pulsader, die Gchienbeinspulsader lc.

Eine zufälliger Weise tödtliche Wunde muß so betrachtet werden, daß p
sie eine solche Wunde seye, welche sicher, und ohne Gefahr hätte können cunret ^ ^ ^
werden, wenn nicht entweder ein Fehler von dem Kranken, oder von dem Wund-
ärzten wäre begangen worden.

Zu dessen Erklärung nachfolgende Beobachtungen beygesetzet werden. Und
zvar

imü. I s t des Wundarztens Schuldigkeit, daß die Wunde von allem Un-
fiat müße gereiniget werden, worunter zu rechnen sind S a n d , Steiner, Eisen,
Kugeln, Stücke von Kleidern, Geblüte lc.

2äö. Daß er tey Unterjuchung der Wunden nicht zu rauhe mit seinen I n -
strumenten herumfahre, oder stosse, oder reisse, wodurch er nicht allein Schmerzen,
grössere Verletzungen, Blmsturzungen, Krampf, B rand , und auch den Tod zu-
wege« bringen könne.

zrw. Daß er die Wunde von dem überstüßigen Euter behörig reinige,
dann vermög dieses Fehlers wird das Euter durch die Blutadern in das Geblüt
eingesogen, und kann dadurch eine Schwindsucht, oder Abzehrung entstehen.

4rö. Wenn der Wundarzt keine rechte M i t te l , oder gar beizende, oder an-
ftessende Mittel aufteget, wodurch nicht allein Schmerzen, Entzündungen, Krampf,
oder Zuckungen, der B rand , ja der Tod selbften zu entstehen vfieget.

5td. Wenn
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Zw. Wenn der Wundarzt das in grösserer Menge ausgeloffme Geblüts
entweder in der Höhle der Brust , oder des Bauchs nicht gehörig heraus gebracht/
und die Wunde zu frühe zugeheilet hat, so fanget das Gedlüte an zu faulen, frißt
die benachbarte Theile an, und bringet den Menschen ebenfalls um das Leben.

6cö. I s t auch in Acht zu nehmen, daß man keinen Fehler in denen sechs
nicht natürlichen Dingen (res non N2mräw3) begehe, als in der L u f t , Speise,
Trank, Bewegung, Ruhe, dann Gemüthsbewegungen ic. Dann was diese Sa«
chen, wenn man in selben einen Fehler begehet, für Krankheiten hervorbringen
können, ist ohnedem Jedermann bekannt; wenn also bey einem Verwundeten in diesen
Stücken gefehlet w i rd , so kann also auch eine geringe Wunde den Menschen um das
Leben bringen.

?mo. I s t nicht nur allein dieses alles i» Acht zu nehmen, sondern man muß
auch wissen, ob der Körper sonsten gesund, oder mit üblen Saften angefüllet wäre,
als mit der Wassersucht, Lungensucht, 8eolbut, Ve«u8-Seuche :c. oder ob er nicht
eine besondere I6iol>nn2li2m habe, das ist, eine solche besondere Na tu r , daß das
geringste, was einem solchen Menschen begegnet, sein Nervengebäu in eine solche
Veränderung setzet, daß er in Ohnmächten, Erstarrungen, Krampf fallet, ja auch
stMV«5snne; folgsam stehet ein jeder Wundarzt, daß er auf alles genau Acht
haben müße, und zugleich solches in seinen Wundzettel zu berichten habe, ob der
Kranke gefehlet, ob seine Natur anzuklagen seye, oder ob der Wundarzt einen
Fehler begangen habe?

Was hingegen die Quetschungen (lüontulio) anbelanget/ so bleibt ebenfalls
die ganze Eintheilung, wie bey den Verwundungen ist gemeldet worden.

Aus dem nun gesagten stehet ein Wundarzt, daß er alles in seinem Wund-
zettel aufzeichnen müße, nämlich den Namen , das A l t e r , das Geschlecht, die
Leibesbeschaffenheit, was für Thei le, wie tieff, wie we i t , wie groß, von was
für einen Instrument die Wunde (wenn es zu erfahren möglich ist) verursachet,
und wie endlich der Kranke verpfleget, und eraÄiret worden seye? dann ob die Ver-
wundung gering, gefährlich, oder tödtlich seye, und unter was für eine Gattung
der Tödtlichkeit eigentlich auch solche gehöre?

stllU.
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Numerus
^rticuli XXXVIII" »̂» XVII»"

Abschildtt-und Beschreibung
der

Peiltigungsarten, wie selbe in der königl. böhmischen Hauptstadt
Prag bey den daselbstigen Stadt-^laFiltraten vorgenommen

werden.
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Der Grad des Daumstockes.

Erklärung der Buchstaben.

^ Die zur peinlichen Tortur gehörige Daumenstöcke.
ü . 0 . Zwey stäche Eisen, welche hicr nach der Sel ten, oder eigentlichen Dicke anzusehen kommen, die

mit stumpfigen, und in Ecken zusammcnlauffenden hervorstehenden Knöpfen O. dergestalt besetzet,
daß dle obere bey Uebersammenlegung denen unteren ausweichen, und nicht übereinander treffen.

ß.' N " " j «e >« stäche Eisen zusammen hatten.
K l . E in kleiner etwas breiterer, als die Schraubenmutter, an selbe befestigter R i n g , welcher als der

F u ß , oder 6^15 der Schraubenmutter anzusehen, damit selbe genau auf der Flache des oberen
Eisen passen könne.

k . Der Schraubenschlüssel, mit welchem die Schraubenmutter 5 . an der Schraubenspindel L . an-
gezogen, und die flache Eisen dadurch aneinander gedrucket werden können.

Das obere Eisen dieses peinlichen Instruments »üb ^ . wird in !6ee vorgestellt, als ob sel-
bes auf beyden Seiten aufgehoben werde, damit man die innwendige Lage der Eisen, und der
Knöpfen ersehen möge.

c 2
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Erklärung der Buchstaben.

N.

k.

5. Zwcy flache Eisen nach ihrer wahren Länge, und Bre i te , welche mit 15. siumpsigen, in Ecken
zusammenlauffenden, und hervorstehenden Knöpfen O. dergestalt besetzet, daß die oberen bey
Uebcreinanderlegung denen unteren ausweichen.

Die Knöpfe, auf welche der Daumen, oder das erste Gelenke r w l a n x dergestalt geleget w i rd ,
damit der Daumen noch zu bewegen.
Die Schraubenspindel, welche unten bey 0 . viercckicht, damit selbe durch das untere flache Eisen
in I . . durchgesteckter sich bey Umschraubung nicht bewegen könne, sondern fest anhalte.
Schraubenmutter im Durchschnitt anzusehen.
Der F u ß , oder untere eigentliche Grosse der Schraubenmutter.
l>roNl, oder Durchschnitt des Schraubenschlüssels.
Grosse vom unteren Theil des Schraubenschlüssels, welcher an die Schraubenmutter gesteckct wird.

Die Dicke, und Grosse der Knöpfen, dann derselben o.ttänx, nicht minder die Bre i te , und
Grosse der Löchern, durch welche die Schraubspindeln gestecket werden, ist ebenfalls in seiner
wahren Wesenheit entworffen.
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XVII

III.

Vorstellung auf was Weise, und auf welchem Platz des unteren flachen
Elsen die Daumen des in^Mten zu legen?

Erklärung der Buchstaben.

U . N . Das untere flache Eisen von den Daumstöcken/ worauf der Ort angedeuter zu sehen/ wohin
die Daumen ^5. zu legen sind,

k . Ende des ersten Glieds des Daumens,
i . Die beyde Spitzen der Daumen.

c 3
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Entwurff der Anlegung der Daumstöcken, mit den darzu nöthlgen
Personen.

Erklärung der Buchstaben.
O ^ ^ -^«5i- ^ Ä l Z

^. Der Inquisst, welchem dieser Grad der Tortur gegeben wird.
2 . Der Scharffrichter, der mit einer Hand die Daumstöcke haltet, mit der anderen aber den Schrau-

benschlüssel , um die Eisen zusammen zu ziehen.
6 . Der den inquiliten rückwärts haltende Henkersknecht, um die starke Bewegungen des Lews zu

verhüten.
O. Der andere Henkersknecht, welcher die Daumstöcke von der entgegen gesetzten Seiten des Scharff-

richters haltet, damit selber um desto leichter zuschrauben könne.
L . Des l„qu>inens Hände.

. Des rückwärts haltenden Henkersknecht 0 . seine beyden Hände.
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^er Grad der Schnürung.

Erklärung der Buchstaben.
A3

Dle in ihrer eigentlichen Grösic, und Gestalt auf dem Altstadter Präger Rathhaus vorbehaltene,
und zur gewöhnlichen Tortur gehörige gegen 9. Faden dicke hanffene Schnur, welche 22. Niedcr-
österreichische Ellen lang , und auf einem hölzernen Knebel «aufgewickelt ist.
^)cr Kncbcl, worauf die Schnur aufgewickelt.
^ ^ ""^^/ und nämliche Dicke dcr Schnur.
Hcr Knote dcr Schlingen , welcher gut zusammen gezogen werden muß, damit die Schnur nicht
auseinander weichen könne.
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Eigentlicher Entwurfs, der die Anlegung des GradS der Schuürung
mit den benöthigtm Personen vorstellet.

Erk lärung der Buchstaben.

^ . Sind beyde zusammen gelegte Hände.
V. I f t das Knöchel Hey dem Handgelenke.
c:. Der Ort vor des Ellbogens B u g , wo die Schnürung aufhöret.
O. c-!rpu3 die Handwurzel, in welcher die Schnürung, oder Umschlingung der Schnur geschieht fol-

gender gestalten.
i mo. Des inquillten ?. beyde Hände werden durch den vorwärts siehenden Henkersknecht L . in der
Gleichheit zusammen gehalten, und ausgestrecket. 260. Um die Bewegung einzuschränken haltet
der in k . stehende Henkersknecht den lnquiluen um den Leib; ztio. fasset der Scharffrichter I?. mit der
Schnur in dem c^rpu5, oder der Handwurzel unter dem Knöchel in dem Handgelenke, und zwi-
schen beydcn lm^uren ( w o die Schnur die Haltung haben muß) die beyden Hände, welche
Schlingung hier nicht sehr zusammen gezogen w i r d , weil dieses zur Verhütung einer Lahmungs-
gcfahr wohl zu beobachten ist. Dann wird die Schnur X . von hier unter dem Knöchel um die
bloffe Arme auf ein Finger weit voneinander in der Tieffe nach lüompiexion lediglich bis 6 . vor
dem Bug des Ellbogens , wo die beyde Armen zusammen stossen müßen, langsam herum ge
wunden, und jedesmal wohl angezogen, damit das Fleisch H . zwischen der Schnürung hervor-
steigen thue.
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II. I<Hw3 I I I .

Entwurff der beyden zusammen gelegten Armen.

Erklärung der Buchstaben.

s.
c:.
o.

X.

Die nöthige Zusammenfügung, und eigentliche Lage der Händen bey wirklich vorzunehmender

Knöch"el"der Händen bey dem Handgelenke, als welcher die Weichung der Schnur verhinderen muß.
Vor des Ellbogens B u g befindlicyer O r t , in welchem die Schnürungausyöret.
Gelenke der beyden C ^ r u m , oder Handwurzeln, in welchen dle Schnur .fest gemacht w l r d ,
samt der behörig angelegten Schlingen.
Das zwischen jeder angezogenen Schnur hervorstehende Fletsch.
Die wirklich schon umwundene, und angezogene Schnur.



Erklärung der Buchstaben.

Die zur Folter n5thige'Leiter nach ihrer Länge, Breite, samt Anzahl der S p r i M n entworffen, wie solche auf t l » Prager-AlM
Rathhaus auftehalttn.
Die auf der Leiter kanlantai liegende Walzen, worauf der Strick aufgewunden wird.
Der Hacken, in welchem der Strick befestiget wird.
Vier Handhebel, vermittelst welchen dle Walzen umgedrehet, und dardurch der Strick aufgewunden werden kann. ,.^
Zwey eiserne Ringe, in welchen die Walzen an tie beyde Leiterbäumer befestiget ist, so zwar, daß sich selbe nur rundherum °5?-A" ,^mn! tU
Der z. Ellen lange Knebel mit dem, «inen starten Nannsdaumen dicken, daran befestigten Str ick/ welcher durch des inym»««« ,
gebundene Fuße gesteckct wird.
Der rückwärts stehende In^uis«, mit den kreuzweis übereinander gebundenen Händen.
Die auf dem Rucken kreuzweis gebundene Hände.
Die Dicke des Stricks an dem Knebel r . , welcher s . Ellen lang. . . «^.,btn beyter
Eigentliche Dicke des Stricks, womit des i2<Müun Hände gebunden, so 8. Ellen lang, und nach geschehener Bindung der "<" ">"
f e l t s , . Ellen herabhänget.



XXN

Erklärung der Buchstaben.

^ l » durch die V p r M htn-4 . Der Inqniüt. wie selber von der Seiten oberhalb den 5. Sprossen am der Leiter W u n ^
v. Der Scharssnchter, welcher zur Rechten des ln<MÜ«n mit dem rechten ö«ß aus der

«nur henkender hat.
^> Schultcrhöhe, oder 8ummnm kumeri. .̂ » , . . , . . . . , «- «>>.«,,<,n,»^„
0 . Die Flachsen des grossen Brn-?-^ulcuis, welcher daran befestigten, auf den SchieMnen austilgenden
^- Der durch die zusammen gebundene Füsse des l ^ m ü « « durchgesteckte <i?ma Mlt oem oaran « i l ^ » ^ v

hölzernen Knebel.

^

selber auf der Leiter angebunden.

W U i ä t e n angebundene Hand«, welche Anbindung oberhalb de« 5«n V p r M s geschehen.
0 2



XXIV

Erklärung der Buchstaben.

L

v

N.
N.

0.

Der tnqul l i t , wie selber in vollzogener Ausdehnung auf der F olterleiter zu sehen ist. . .
Der Scharffrichter, welcher die linke Hand unter des inyuiliten ducken, die Rechte aber bey dem Binbel.ber Belnllel^
der festhaltet, damit selber nicht gahlmg bep geschehener Ziehung hinunter rutsche, und «hn zugleich währender Ziehung"
den letzten Minuten hm. und her bewege, damit d« Ausdehnung die zu den vollkommenen Grad gleichförmig geschehe.
Schulrerhohe, iiummum ^umen.
Die Flachsen des grossen Brust ^ u k u l s , welcher die Achsethöhle verdecket.
Der nach vollendeten Grad vorwärts anzusehende luamür.
Der die Walzen festhaltende Knecht.
Der rückwärts stehende, und des IncMten Füsse vorwärts schiebende Knecht
Der Inqmlir. wie ftlber nach vollkommener Ausdebnung seitwärts anzusehen.
Die angebundene Hände des In^ulliten in allen drcy Vorstellungen

. Die vier Handhebel am Ende der Walzen,
x . Die Höhe von der Erde blS zu dem Loch, wo die Leiter aufliegen muß, betragt t i . Schuh, 10. Zoll.



IV.

«
N

Erklärung der Buchstaben.

^. EigenUiche Grosse einer Unschlittterzen, so 2 5 Loth schwer. . . ^ ^ , « ^ ,̂ . .. ^
2. E in aus s. Stuck, wie Qie. ^. zusammengebundener, und angezündeter Buschen Unschlltmrjen, so »0. Loch schwer, uno

zu diesen Grad des Feuers gehörig lst. d 3



Erklärung der Buchstaben.

L.

u.

M r i . » u selber von der Selten in vollzoaener Ans^eknung bey diesem Grad des Feuers auf der Folter anlusehen komme,.
Der Scharffr'chter, welcher also auf der Leitec stehet, da« lcl er dc? In^z l i«» Fuffe zwischen den semigen habe, und mit dem rechten un-
ten auf dem Sprossen aufstehet, mlt dem lmten ^uß adcr auf der Svlo,'cn kniet. I n deyden Hunden haltet er zwey angezündete Büschen
Unschuttttlzen l-. deren ndei aus 8. zusammen gebundenen Kerzen bestehet, und fahret mit selben dem ln °uN«n auf die deode Seitenthelle
der Brust. oder wem pettor:« m der nmtklcn Gegend zwischcn der 'Achsel, und der Weich« ( oder IU» ) m d,e Rundung 3- dis 4M«l tey«
delstlts zugleich herum.
Die Achselhöhle, so von der ruckwärt« gedrehten Schulttrhöhe verdeckt
Dle Weichen. oder U « .
Die deydrn Warzen, welche mit der Brennung verschonet werben müssen.
D « M y anqezunkttt. und etw«s schlcf an den Leib kes inciuiüecn zuhaltende Buschen Unschlittkerzen, welche deraestalt angehalten werden
mumn. damit die m den trennenden Büschen beßndll<^e erste K e i M mit dem Dacht an den k .b des I n N t e n anaedalten . von denen
ubr.^n aber d,e Flammen auf d.e zud.ennend/ Theile frey spielen können; d.ese Brrnnnng. so auf beyden Seiten gleichsam lurch 3 >
C'cletn ^. vorgeftcllct. wlrd wahclNder ansge,eht.n Zelt ter «vemigunasart ^ ° . dis «ma l i d b l g«.«,«.»
Dcr d,e Handhebel der Walzen feilhaltende Knecht, damit sich selde mcht umdrehe
Her ln<iniilt, w<? selber nach vollzogener Brennung seitwärts anzusehen ist.
Der «on vorne anzujedend» Inqviüt nach vollzogener Brennuna
Die in allen ,,. Vorstellungen ä . X. und U. des inczuilnen zebrennte Flecke, oder Cirteln
Der rückwärts stehende Knecht, der m tzrfvrterungsfall die iilchter Mutzet. " " " " »
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c. Hie Antn-e Bis^

. Hie ^
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XXX

V. l̂ W5 IV.

Entwurff der Anlegung der Schraubstiefeln.

Erklärung der Buchstaben.

c D n " n e 3 der linken

D. Der"h.n.7r d^m
kreuzweis zusammen haltet.

des Scharffrichters knieende,' und dem l°<,M.en seinen rechten F«ß

««echt, « M « demselben die be,den Hände auf der Brust

« ^ Mannszoll tief unter der Knie-

Eine halbe Ellen hohes Schammerl, worauf die deyoen
gestreckter mit den Fersen aufzuliegen kommen.
Eine halbe Ellen hohes Schammerl, worauf
gestreckter mit den Fersen aufzuliegen kommen.

stehenden K«echt





XXXl

Numerus IV""
aä ̂ .rticuli XXXVIII"

Abschilder-undCrtlürllllg
ter

Ptinigungsarten, wie selbe in der kaiserl. kdnigl. Residenzstadt
Wien« bey dem kaiserl. königl. Stadt-und Landgericht vorgenommen

zu werden pflegen.





I.
xxxm

I. l
Der Daumschraube, oder sogenannte Daumstock.

Erklärung der Buchstaben.

^. Zwey flache < 5 M Zoll lange, und ^ Zoll dicke Eisen, die hier nach der Seite anzusehen.
L. Die zwey Schraubenspindeln.

v . womit die Schraubenmütter wechselweis an den Schraubenspindeln an-
gezogen werden, und andurch das obere stäche Eisen auf das untere hcr^gedrucket wird

6 . Die in beyden stachen Eisen einwendig aufgehauene, bcy eincm starken Messerrucken hohe ^ m p f t
Zähne, die nicht aufeinander, sondern nebeneinander e inbM-n , oder wovon die obere den unte-
ren ausweichen.



XXXIV

Maßstab von 6. Wlenner Zol l .

v.

Erklärung der Buchstaben.

D « zwey sticke iZ . Zoll breite Eisen, wie dieselbe einwendig anzusehen. .
Die in solchen gleich einer groben Raspel aufgehauene, durch Ueberfeiluna ihrer Spitze / und Scharffe aber stumpf
machte Zabne.
Die in dem unteren Eisen verfestigte Schraubenspindeln.
3 Schraub^sck"N ) beyde in ihrer wahren Grosse, und Wesenheit.



I.

XXXV

HI.

Die Einlage der Daumen.

Erklärung der Buchstaben.

^. Das untere flache Eisen.
6 . Der O t t , wo die Daumen eingelegt zu werden pflegen. . , ^ ^ . ^ ^
u. Das erstere Glied des Daums, bis an welches, und nicht weiters dtt Daumen emgelegtt weroen.

e 3



XXXVI

IV.

Vorstellung der eigentlichen Anwendung des Daumstockes, mit den
hierzu nothtgen Personen.

ä. Der

Erklärung der Buchstaben.

hiernach des mehreren entworffencn Banke l , oder Schammel sitzend,
mit dem ^ . . , . ^ . ^ al'l . Hand den Daumstock an einem Ende haltet, mit der anderen

m e h r , " " ^ " Eisen wechseln^ an den Schraubspindeln immer

^' 3 " l i 3 m H ^ ^ " "em rechten Arm den s^Mten an den Schultern, und mit
der lmken Hand den Daumstock bey dem anderen Ende haltet,

u. Des inqu,5tens Hände. ^
L. Ein R iem, womit dem I n ^ e n die Füsse zusammen geschnallet sind.



XXXVII

Erklärung der Buchstaben.

^. Das Bankel, oder der Schammel, worauf der inqmlie sowohl bey
Anlegung des Daumstockes, als auch der Schnüren sitzet.

L. Eine in ihrem Durchschnitt M , in ihrer ganzen Ummaße aber ^ Zoll
dicke, 12. fädige Schnur vom besten Hanff, wovon der hieran sich
zeigende Glang einen halben Schuh, und von solchem an der kürzere
Theil dieser Schnur 3. Schuhe 1. Zo l l , der längere aber 3. Schuhe
iO. Zoll lang ist. ^ « . ^ « ^ , -̂
Die an beyden Enden dieser Schnur fest angeknüpfte Knebeln, du
dem Freymann zum anziehen dienen.
Ein in der Erde, oder in dem Fußboden verfestigter eiserner Hacken,
w welchem der Glang von der Schnur eingehenket wird.



X X X V I I I

II. ^^U8 I I .

Vorstellung der Schnürung mit den hierzu erforderlichen Personen.

Erklärung der Buchstaben.

Der Inquilit.
Der Freymann.
Der Freymannsknecht.
Der Schammel, oder das Bankel, worauf inquiNt sitzet.
Her Rtem, womit dem inqmNen beyde Füsse zusammen geschnallet sind.

m dem Fußboden verfestigte eiserne Hacken.
" " " " " """ " - Schnur, wie er in dem Hacken eingehenket ist.

iläcke tusomn.-« ^ ^ ^ " " ^ ^ ? ^ ^ von dem Freymannsknecht auf dem Rucken mit dcr Ober-
veru s a c k e ^ ^ " " " ^ r e n d der Schnürung, um andurch einen mehreren Schmerzen zu
verursachen, bisweilen eine ,n etwas auf die andere abwärts schiebend beweget werden.

mit dem Glang in dem Hacken eingehenkt gespannter über die j u n g e n bey-

^̂^̂^̂ beyden Händen die Schnur anziehtt, und zuweilen



II.

Erklärung der Buchstaben.

XXXIX

III.

Die Zusammenfügung der Händen dergestalten, daß die Oberfläche beyder Händen einwärts zu-
sammen, und die Ballen auswärts kommen.
Die Gelenke beyder Hände, worüber die Schnur lieget.
Die Knöchel bey den Handgelenken, welche di» Weichung der Schnur verhinderen, und also nicht
selbst mit der Schnur beleget werden müssen.
Der erste Band mit einfacher Anlegung dcs kürzeren Theils der Schnur.
Der zweyt-und dritte Band mit Mymaliger Umschlinguna des längeren Theils der Schnur.



3- Wienner Schuh.

^̂

3

Erklärung der Buchstaben.

c;.

Zwey 7. Schuhe 2. Zoll hohe, 11 . Zoll breite, und 6^ . Zoll dicke in der Erde verfestigte, und ^
2. Schuh 1 ^ . Zoll von einander stehende Lerchbaumene Pfosten.
Ein ^ Schuh dicker, und eben so breiter eingefalzter Zwcrgpfostcn.
Eine in ihrem Durchschnitt 75. Z o l l , in ihrem ganzen Umfang aber 2 2 ^ . Zoll dicke Walze eben
von Lerchbaumholz.
Das Rad von Eichenholz, womit die Walzen herumgetrieben w i r d , woran die Felgen mit eiser-
nen Klampfen zusammengeheftet sind.
Ein um die Walze verfestigt starkes Eisenblech mit aufgebogenen, schrems eingeftilt gespitzten
Zahnen.
Ein mit einem starken Nagel loder.angehest bey 2. Zoll breites, in etwas gebogenes Eisen, wel-
chcs in erstbemcldte Zahne einfallet, und die Walze, wenn solche nicht geflissentlich umgetrieben
w i r d , unbeweglich haltet.
Ein 25. Pfund schwer stcincncs Gewicht.^ mit ihren mit Vley eingegossenen eisernen Ringen, und
Ein gröffcres 46. Pfund schweres cietw. ) Hacken.



III.
I I .

Die Aufzugs zerlegter mit anderweiten ZugMrungen.

I.

E r k l ä r u n g d e r

Die zwey in den Seitenpftsten ausgestemmte Löcher, in welche die Walze eingeleget wird.
Der viereckicht zugeschnittene hölzerne Walzenfteften, woran das Rad gesiecket wird.
Das viereckichte Loch in der Nabe des Rads / in welches der Steftcn der W u M sstpassen muß,
damit nicht das R a d , snnocrn die Walze sich umdrehet.
Ein in der Nabe des R a d s , und Walzenstcften eingestemmt kleines Loch, wodurch das Rad zu
desto mehrerer Verfestigung mit einem eisernen Nagel angeheftet wird.
Ein in der Walzen verfestigt starker eiserner Rundnagel,an welchem einamEndedesAuftugsseils wohl
gemachter Glang eingehenket, und durch dessen Anhaltung das Sei l auf die Walzen gewunden wird.
Das Aufzugseil, welches 8- Klafter lang, und in ihrem Durchschnitt i ^ . Zoll dick ist.
Der an sothancm Sei l befindliche eiserne Hacken, der dem i l^uMen an den zusammen gebundenen
Händen eingehenket wird.
Ein zwey Schuhe langer Glang von einer im Durchschnitt z. Zoll dicken hanffenen Schnur, derglei-
chen zwcy erforderlich sind, deren einer zwischen die dem lnqmllten mit einem anderen Strick zusam-
men gebundene Hände, und der andere zwischen die eben schon zusammen gebundene Fuße über den
Bund dergestalttn eingelegct w i r d , daß ein so anderer einen doppelten Glang sormiret, und in je-
nem Doppelglang an den Handcn der Hacken von dem Aufzugscil, in dem an den Füsscn aber die
Hacken von den steinernen Gewichtcrn eingehenket werden können. f 2





XI.III

III.

Erklärung der Buchstaben.

Der q
Die ihme mit zweymaliger Umwicklung einer im Durchschnitt -5 Zoll dick-hanffenen Schnur mit den
Oberflächen einwärts, und den Ballen auswärts am Rucken zusammengebundene Hände.
Die eben mit einer dergleichen Schnur, und doppelter Ueberwindung derselben zusammengebundene
Füsse.
Der zwischen die Hände eingelegte Doppelglang.
Das in solchem Doppclglang mit dem Hacken eingehenkte Aufzugseil.
Das oben in Gewölb verfestigte metallene Zugradel, welches mit eisernen Schinnen eingeschlossen
ist , damit das Se i l nicht herausweichen könne.

Aft

L.

O.

(3. ftg
I I . Der zum Aufziehen das Rad ergreiffende Freymann.



XQIV

lll. IV.

Erklärung der Buchstaben.

^. Der das erstemal frey in der Luft Hangende Inquikt ohne Gewicht.
L. Der zwischen die zusammen gebundene Füsse über den Bund eingelegte Doppelglang.
c. Das in sothanem Doppelglang bey dem zweymaligen Aufziehen einzuhenken kommende kleine

Gewicht,
l) . Das nach Abthuung erstbemeldten kleineren Gewichts in eben solchem Doppelglang bey dem dritt-

maligen Aufziehen einzuhenken kommende grössere Gewicht.





XQVI

Maßstab von 6. Wlenmr Zo l l .

Der Beinschraube/ oder sogenannte spanische St iefel .

Erklärung der Buchstaben.

^. Das untere 8?. Zoll lang-und Z. Zoll dicke flache Eisen.
L. Das obere eben 8^ . Zoll lang-und M Zoll dicke Eisen, welches einen Bogen lormiret, der in

der Weite 45. Z o l l , und der Höhe nach von dem unteren Eisen in der Mi t te 1 ̂ . Zoll ausmesset.
" Die in beyden Eisen (inwendig ^tel Zoll tief eingefeilte Zähne.

Die Schraubenspindeln.
Die Schraubenmütter.
Der Schraubenschlüssel, womit die Schraubenmütter an den Schraubenspindeln wechselwcis ange-
zogen werden, und andmch das obere Eisen immer mehr, und mehr oeacn das untere herab gc-
drucket wird. ^ " "

o.



IV.

Maßstab von einem halben Wienner Schuh.

Erklärung der Buchstaben.
HZ

Zoll.^ Das untere flache Eisen ihrer Breite nach i ^ . Zoll.
8. Die in solchem kreuzwcis eingcfeilte, in der Mit te in etwas zugespitzte Zähne.
^. Das gebogene obcre cbcn i ^. Zoll breite Eisen.
l). Die in solchem schrems über querch in etwas schneidig eingeftilte langlichte Zähne, oder Runzeln.
L. Die in dem unteren Eisen verfestigte Schraubenspindeln.
^ Der T " ? Ü M ? bey°e in ihrer wahren Gröffe, und Wesenheit.



X^VIII

IV. III.

Vorstellung der eigentlichen Anlegung des Bemschraubens/ und der hierzu
benöthigtm Personen.

Erklärung der Buchstaben.

L.

D.

, Der auf einem °r6m,rj kehnstuhl sitzende > „ ^

der

. " ' " " ' « « ^ « " k e l , «der Gchammel hindanngestreckter Fuß.
^ » ^ ' der lnqmüten von ruckwirts bey beyden Armen auf dem Stuhl niederhilt.

" " " " "er linken Hand inqMtens Fuß auf dem Sch«mmel nie.
^ 7 ^ / ^ des Freymanns den Beinschraube., hält.

den Beinschrauben haltet, und mit der Rechten mittelst
" ^ " ' ^ ' ' " ' « ' s -n den Schlaubenspindeln immer mehr, und mehr

""siegte Beinschraube, daß das unte« flache Eisen
w n tMin t t ' " " ^ " " m ' ° n dem obe«n Eism üb« das Schmn«und Wadenbein zu



Beilagen.

. V"

aä ^.rticulum . III.

Wie bey Verurtheil - oder Lossprechung der angeschuldig.
ten Uebelthätern die Urtheile in verschiedenen Straff-Fällen

kurzen Innha l t s , und mit Deutlichkeit bepläuffig
abzufassen seyen?

Innhalt.
1. Urtheil auf lebendiges Feuer.
2. Anmerkung: wenn der Landesfürst eine

Linderung der Feuerstraff verwilliget.
3. Urtheil auf Verbrennen nach vorheriger Ent»

Hauptung.
4. - > auf Verbrennen nach vorläuffiger

Henkung.
5. - - auf Viertheilen blatterdings.
6. . - auf Viertheilen mit Verscharffung.
7. - , auf Nadbrechen von unten hinauf.
8. - , auf Radbrechen von oben herab.
9. Beyfttz, wcnn der UcveltlMcr zugleich Dieb-

stahl bedangen.
10. Urthcil zum Strang;
i i . « > zum Schwerdschlag.
»2. Verscharffung der Todesstraffon.
13. « - « mit glüendcn Zangenriß, Nie'-

menschneiden, und Schleiffung zur Nicht»
statt.

14. « » » mit Zwicken allein,
mit Schlciffen, und Zungen»15 . «

ausreissung.
5 mit Ausreissung der Brüste,

der RaoerungsstraifmitZan»

l . » - - der Zchwerdstraff.

§. 19. Urtheil wider einen toben Missethater in
Fallen, wo Schrecken, und Abscheu zu erwe-
cken ist.

F. »0. » < auf Straffvollziehung in der Bild«
niß eines flüchtigen MlsscthäterS.

§. 21. , - auf Staupenschlag nebst Landes»
Verweisung, Brandmahl, und Urphed.

§. «2. « » in eine Vefiung, Mlt- oder ohne
Landesverweisung.

F. 23. > - zur öffentlichen Herrfchaftsarbeit
mit- oder ohne Halsgerichtsverweimnsi.

§. 24. , , zur Consinirung, oder lebenslanali»
chen Aufenthalt an einem gewissen Ort.

F. 25. » » auf weiteren Arrest nut schmaler
Aetzung, und monatlicher Züchtigung,

§. 26. » > auf unbestimmte Zelt in eln Zucht»
Haus, Spital lc.

F. 27. Beyurtheil auf bedrohliche,
H. 28. - » » auf wirkliche scharffe Frage.
5. H9. Endurtheil, wenn der i n ^ M c in der Tor»

tur bestanden:
F. 30. , . - wenn er in der Tortur die That

widersprochen.
5. Z i . Urtheil auf Lossprechung,
F. 32. » ', entweder von der Uebelthat stlbst,
H. 33. » » oder von derdermaligenVerfahrung.

§. i . .4 Urtheil auf die Feuerstraffe.'.4 U f F s t f f
Der ^ l . solle seiner begangenen Missetkat halbcr^ur wohl^

verdienten Straffe an die gewöhnliche Richtstatt geführet, all-
dotten mit dem Feuer vom Leben zum Tod hingerichtet/ der Körper ;u Staub, und
Aschen verbrennet, und die Aschen (wenn einfiiessendes Wasser dabey ist) in den N.
Fluß gestreuet ( i n Abgang eines Messenden Wassers) in die Luft gestreuet werden.

Oder die N. solle ihrer begangenen Missethat halber durch das lebendige
Feuer von der Erden vertilget, und die Aschen in die Luft (oder nach Gelegenheit
des Or t s ) in ein Messendes Wasser zerstreuet werden.

§. 2. Würde aber einem reumüthig- und bußfertigen Missethater zu Ver- yu^ll?rmcep5 vl .
hütlmgall.besorgllcher Kletnmüthiqkeit, und Seelengefahr aus allerhöchst. Landes-
fürstlicher Gnade eine Linderung der lebendigen Feuerstraffe verliehen, so hat das
Obergericht dem nachgesetzten Gerichtsstand den behörigen Unterricht: durch waser-

g lep



1, B e i l a g e n .

ley Vorkehrungsmittel dem armen Sünder der Tod zu beförderen seye ? in geheim,
und wohlverständlich mitzugeben.

sentenna »6 com- F. 3. Urtheil auf Verbrennung des Körpers nach vorheriger Enthauptung,
i ^^^ ^ ^ h ^ der That milderende Umstände untcrlauffcn.

^ ^ ^ .̂̂ ^ ^ ^ ^^ gewöhnliche Richtstatt gefthret, alldorten mit dem
Schwerd vom Leben zum Tod gerichtet, alsdann der Körper auf den Scheitter-
hauffen geleget, durch das Feuer verzehret, und die Asche :c. oder

Der N. solle :c. :c. hingerichtet, folgends der Körper mit demjenigen N.
Viehe, mit welchem er gesündiget, verbrennet, und die Asche:c.

gut pmvia flchen. §. 4. Ultheil auf Verbrennung des Körpers nach vorheriger Henkung,
äio m turcz luprg wenn daben Diebstahl mit- unterlauffet, wo ein halber Galgen in dem Gcheitter-
roeum ereäs. H ^ M aufzurichten.

ll
fzch

Der ^. stlle auf die gewöhnliche Richtsiatt geführet, und alldort auf ei-
nem sonderbaren in dem Scheitterhauffen aufgerichteten Galgen durch den Strang
vom Leben zum Tod gerichtet, alsdann der Körper zu Staub, und Aschen verbren-
net, und die Asche in den vorbeyftiessenden N. Strom geworffen, und vertilget
werden.

men,!2 3ä öisse. K. Z. Urtheil auf Viertheilen allein.
nn.m la .4. ?2r. Der lis. solle auf die gewöhnliche Richlsiatt geführet, alldorten durch seinen

ganzen Leib in vier Theile zerschnitten, und zerhauen, und also zum Tod gestraffet,
folgende jedes Theil an einem absonderlichen Galgen, an den vier Hauplstraffen
zum Abscheu aufgehenket, und der Kopf aufgestecket werden; oder bewandten Um-
ständen nach dem dl. solle der Kopf abgeschlagen, der Leib geviertheilet, und die
4. Theile auf/». Straffen ausgestecket werden.

äilieH'm. §. 6. Urtheil auf Viertheilen mit Verschiffung, wenn die Umstände des
c«wtu^ Verbrechens sehr groß, zum Bcyspiel ein Hochverrats), und sonderlich wider die

Mörder der schwangeren Weiber.
Der n . solle auf die gewöhnliche Richtstatt geführet, ihme alldorten an«

fangs wegen der begangenen unbarmherzigen That sein lebendiges Herz herausge-
nommen, um das Maul geschlagen, sodann der Leib in 4 . Theile zerschnitten, und
die 4. Theile an 4. Straffen, absonderlich aber das Haupt, Herz, und rechte Hand
zusammen männiglich zum Abscheu aufgehenkt, und aufgestccket werden.

HententiH aä cantu- §. 7. Urtheil auf Radbrcchen von unten hinauf, so das schwereste.
p e ^ t g m ^ u l " ? . Der dl. solle auf die gewöhnliche Richtstatt gefthret, ihme alldorten seine
lum mcipl'eaäo 2 Glieder durch den ganzen Leib von unten auf mit dem Rad abgeflossen , und also
crulitl^w. vomLcbcnzum Tod hingerichtet, folgends der tode Körper ill das Rad geflochten werden,
^ut (leorlum inci- §. 8. Urtheil auf Radbrechen von oben herab, welches linder.
^ ^ ^ Der N. solle auf die gewöhnliche Richtstatt gcfthret, und alldorten mit

dem Rad von oben herab, anfangs der Hals , hernach das Herz, nachmalen alle
Gliedmassen abgeflossen, und also vom Leben zum Tod hingerichtet, folgends der
tode Körper in das Rad geflochten werden.

ß äs. §. 9. Zu merken ist, wenn der Uebelthäter zugleich Diebstahl begangen,
c« n mt«' '^" s!' daß man einen kleinen Galgen auf das Rad zu machen verordnet, worüber bey-
mul kuita commile. läufflg das Urtheil erfolget.
"^ Der N. solle auf die gewöhnliche Richtstatt geführet, daselbst mit dem Rad von

oben herab zum Tod hingerichtet, sodann dessen Körper auf ein Rad geflochten,
und darüber ein Galgen mit Herabhangenden Strang aufgerichtet werden.

8cntenti2 aä paeugm §. 10. Urtheil zum Galgen.
p " ^ Der n. solle zu dem gewohnlichen Hochgericht geführet, und alldorten mit

dem Strang (allenfallsmit Anheftung der Ketten) vom Leben zum Tod hingerichtet
werden.

pce°2» §. 11. Urtheil zur Schwerdstrasse.
^ Der n . solle auf die gewöhnliche Richtstatt gefthret, und alldorten mit dem
Schwerd vom Leben zum Tod hingerichtet werden.

§. '2 .
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§. 12. Wenn die Verbrechen sehr groß, mit grausamen Umständen beglei- ^ p w u e ,
tet/ oder deren etliche zusammen kommen, kann die Todesstraffe nach richterlicher Mimum mo«le.
Ermässigung mit nachfolgenden Peinen einzeln, oder mit mehreren zugleich ver-
schärffet werden.

F. 13. Verschärffung mit glüenden Zangenriß, Riemenschneidung, und Aus-
schleiffung. cipibug

Der ^. solle wegen seiner grausamen, erschrecklichen Thaten auf einen ho ^
hen (oder Leiter-) Wagen gesetzet, darauf in der Stadt herumgeführet, und zwar nem.
anfangs an dem ersten O r t ihme ein Zwick mit glüenden Zangen in die rechte A
Brust gegeben, alsdann an einem andern O r t ( I W . das Or t jederzeit zu benen-
nen) ein Riem auf der linken Seiten aus dem Rucken geschnitten, an dem dritten
Or t wiederum ein Zwick an die linke Brust gegeben, letztlichen am vierten O t t aber-
mal ein Rieme auf der rechten Seiten aus dem Rucken geschnitten, hernach auf ein
Brett geleget, aus der Stadt bis zur Richtstatt geschleiffet, und alldorten die rechte
Hand samt dem Kopf abgeschlagen, und sodann der Körper in das Rad geftochten
werden. NL. Dieses ist zu verstehen, wann es ein M a n n , wäre es aber ein
Weibsbild, sollen sodann beyde Theile, als der Kopf, und die Hand auf ein Rad
nahe bey der Straffen aufgestecket, der tode Körper aber unter die Richtstatt begra-
ben werden.

§. 14. Der A . solle auf einen hohen Wagen gesetzet, und in Vorbeyfüh-
rung vor dem d l . von ihme beraubten Gotteshaus mit einer glüenden Zange an der
Brust einmal gezwicket, sodann zu der gewöhnlichen Richtstatt geführet, alldor-
ten mit dem Feuer vom Leben :c.

§. 15. Verschiffung auf Schleiffen, und Zungenausreijfung. v«l p« r«pt2tio-
Der N. solle von Pferden zur Richtstatt geschleiffet, und ihme alldorten an- nem 26 a U w

fangsdie Zunge ausde>n Rachen gerissen, folgends er mildem Feuer vom Leben ^
zum Tod hingerichtet werden.

§. 16. A u f Ausreiffung der Brüste. Vel
Die n . solle auf die gewöhnliche Richtstatt geführet, ihr beyde Brüste mit "

glüenden Zangen herausgerissen, und.sie folgends mit dem Schwerd vom Leben zum
Tod hingerichtet werden.

5. 17. Verscharffung der Räderungsstraffe. ««cerd-ltlo p«n«
Der N. solle auf den hohen Wagen gesetzet, nach dieftm an dcm Or t n . mit ^ " ' " ^ "

einer glüenden Zange an der rechten Brust gezwicket, folgends an die gewöhnli-
che Richtstatt geführet, daselbst mit dem Rad von oben herab zum Tod hingerich-
tet, der Körper auf das Rad geftochten, und darüber ein Galgen mit abhängen-
den Strang aufgerichtet werden.

§. 18. Der n . solle an die gewöhnliche Richtstatt geführet, und allda
mit dem Schwerd vom Leben zum Tod hingerichtet, sodann der Körper auf das
Rad geleget, der Kopf auf den Pfahl gestecket, und darüber ein Galgen mit abhan-
genden Strick ausgerichtet werden.

I tem: Die 5l. solle an die gewöhnliche Richtstatt geführet, daselbst mit dem
Gchwerd vom Leben zum Tod hingerichtet, der Kopf auf einen Pfahl gestecket, der
Leib aber darunter eingescharret werden.

Die n . solle l t . geführet, allda mit dem Schwerd vom Leben zum Tod hin-
gerichtet, ihr auch zugleich die rechte Hand abgeschlagen, sodann der Kopf , und
Hand auf das Rad gestecket werden.

Der n . solle :c. und allda mit dem Schwerd vom Leben zum Tod Hingerich-
tet, zugleich auch ihme die rechte Hand abgeschlagen, und sodann die abgeschlagene
Hand an einen Pfah l geheftet werden.

§. 19. Auch in mehrere Wege können die Straffen zu Erweckung mehre-
ren Abscheues bewandten Umständen nach, soviel es thunlich, gegen tode Körper der
Missethätern vorgenommen werden, zum Beyspiel: des im Kerker sich entleibten l l .
sein toder Leichnam solle in diesem großen abscheulichen Laster andern zu mehreren,

g » Schre-
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Schrecken durch den Scharffrichterauf einem gemeinen Wagen zum Scheitterhauffen
acführet, und allda samt dem l^. Viehe, mit dem er gcsündiget, verbrennt, dessen
Staub, und Asche auch in den Fluß gestreuet werden. Oder

Der tode Körper des N. solle auf den Schinderkartt geleget, zu dem ge-
wöhnlichen Hochgericht ausgeführet, und unter demselben eingegraben werden.

Sententia contra §. 20. I n welchen Fällen entgegen abwesende Uebelthater mit Schöpf- und
tus«'vuM' Ut Kat Vollstreckung cincs Endurtheils fürzugehen seye? ist des mehreren ^.rt. 48. erklä-
execütio m eiLSe. ^ worden, indessen wird hier unter andern ein so beschaffenes Urtheil beygeftget.

Der ^. solle zuförderist aller seiner Aemter, und Ehren entsetzet, für ehr-
los erkläret, sodann das wider ihne zum Strang gefaßte Urtheil üblichermaffell
öffentlich abgekündet, und dieses Urtheil bey seiner dermaligen Abwesenheit, bis
er betretten wi rd , in dessen Bildniß vollzogen, somit derselbe auf solche Weise an
die gewöhnliche Richtstatt ausgeführet, und in dieser seiner Gestalt an einem allda
aufrichtend- drey Tage lang stehen verbleibenden Schnellgalgen aufgehangen, folg-
sam sothanes Urtheil mit kurzgefaßter Anführung seiner so vielen, und schweren
Verbrechen durch die gewöhnliche Zeitung mit angehenkt- ausführlicher Beschreibung
seiner Person, um auch die Auswärtigen von diesem Betrüger zu warnen, allen-
falls selben auf Betretten gesanglich einziehen, und es anhero einbmchten zu kön-
nen, kund gemacht werden.

8ententi2 3ä kulttza. §. 2 1 . Urtheil auf Ruthenaushauen, nebst Landesverweisung, Brand-
! N " ^ ? 7 3 march- und Urphedabnehmung.

Der n . solle an die Richtstatt geführet, ihme alldorten durch den Freymann
ein ganzer (oder halber) Schilling abgestrichen, sodann nebst Eiuschröpfung des ge-
wöhnlichen Straffzeichens, und gegen Hinterlassung der Urphcd sowohl des Landes
N. als aller übrigen deutschen Erblanden, dann des Hoflagers, wo immer selbes
sich befinden w i rd , auf ewig verwiesen werden.

Oder: D i e n , solle zu wohlverdienter Straffe mit einem ganzen Schilling
durch den Freymann öffentlich ausgestrichen :c. lc.

Oder: Der l^. solle seiner wiederholt ausgeübten Diebstahle halber an den
Pranger gestelltt, ihme alldorten durch den Freymann ein ganzer Schilling :c.

w"2iitium cum. §. 22. Verschaffung in eine Gränitzvestung mit- oder ohne Landesverwci-
»ung.

Der N. solle nach vorläuffig hinterlassencr Urphed, und Einschröpfung des
gewöhnlichen Brandmahls, auch Ersetzung der Gerichts- und Aetzungsunkostcn in
ein hungarisches Gränitzhaus verschaffet, allda durch acht Jahr in Band, und Eisen
zur öffentlichen Arbeit angehalten, beynebens des ganzen Landes n . wie auch der
deutschen Erb- Königreichen, und Landen :c. verwiesen werden.

Der n . solle dieses seines Verbrechens halber in die Veftung dl. verschaffet,
mW alloa durch i o. Jahre in Band, und Eisen zur Schanzarbeit angehalten werden.

F. 23. Verurtheilung zur öffentlichen Herrschaftsarbeit mit< oder ohne Hals-
gerichts' oder Landesverweisung.

Die N. solle durch ein Jahr mit Anschlagung eines Eisens zur öffentlichen
Herrschaftsarbeit angehalten, sodann gegen Ersetzung der Malesizunkosten von
dem Halsgericht abgeschasset, oder gegen Hinterlassung der Urphed des Halsgerichts
(Stadt oder Markts) auf ewig verwiesen, oder sodann gegen Ersetzung der Ge-
richtskosten des Arrestes entlassen werden.

canlmatiouem. §. U4. Das Urtheil auf ckntinir- oder Verweisung in ein gewisses Land,
^ ^ 7 V ^ l m s , oder Bezirk zur daselbstigen Niederlaß- oder Anftedlung gehet wesentli-

chen Innhalts dahin: daß ein solcher Straff-fälliger allein, oder mit Weib, und Kl«,
dem an ein gewisses O r t unter sicherer Verwahrung abgeliefert, und dortorts um
seine Nahrung selbst zu suchen auf freyen Fuß gesetzet, jedoch vorhero von ihme
mittelst eines abgebend- bündigen Halsgerichtsreverses, daß er von dar Zeitlebens
nicht abweichen wolle, angelobet werden solle. Wobey zu merken, daß die Be-
stimmung des conKnirungsbezilks, oder Ausenthaltungsorts allemal von höchst- Lan-



e x l a g e m 1.111

desfürstlicher Entschlicssung abHange. Dann, daß vorbemeldte Angelobung wegcn
nicht Austrettung aus der angewiesenen Wohnstatt (wenn nicht deren eydliche Be-
lhemung von höheren, oder höchsten Or t ausdrücklich anbefohlen wird) gemeinig-
lich ohne Abnehmung eines körperlichen Eydes zubeschehen habe; wie oben ^rc. 46.
von Urpheden das mehrere geordnet worden.

5. 25. Urtheil auf Gefängnißstraffe bey schmaler Aetzung, und mit monat^cl eonew
licher Züchtigung. ^«.ai. c.,m

Der N. solle über den bereits ausgestandenen Arrest, annoch durch 6. Mo-
nat lang in Band, und Eisen bey geringer Aetzung gesanglich angehalten, anbey alle
Monat einmal mit 15. Ochsensenn- oder Karbatschstreichen wohl empfindlich
durch den Gmchtsdiener gezüchtiget, sodann des Arrestes entlassen werden.

§. 2 6. Erkanntnuß auf eine ungemessene Zeit. con6emn,tia
Die N. solle in das Zuchthaus verschaffet, allda zu einer ihren Kräften ge?

mässcn Arbeit verhalten, sohin von halb zu halb Jahren ihrer Aufführung halber "^
der Bericht an basObergericht (ist allemal zu benennen: als an die König!.Böh-
mische ^ppeUation, N . O . Regierung:c. :c.) erstattet werden.

Der N. solle derzeitin dasn. Spital verschaffet, allda aus ihn fleißig Obsicht ge-
ttagen, demselben nicht nur die erforderliche Arzneymittel gebrauchet/ sondern auch eiff-
rige Geistliche, welche ihn zu emem besseren Lebenswandel anleiten, zugegeben, folgends
dessen Zustand, Verhalt, und Aufführung längstens von 6. zu 6. Wochen an das Halsge-
richt, und von dottaus au dasObergericht zu weiterer Vorkehrung einberichtet werden.

5. 27. Beyurtheil auf bedrohliche scharffe Frage. 8eneentn wterwcu
Der n . solle mit dem Freymaun bedrohet, ihme solcher vorgestellet, hinnach

derselbe in die gewöhnliche Martergruben (Reckort) geführet, und mittelst Vorzei-
gung des peinlichen Werkzeuges über kurze zur Sache dienliche Fragstücke zur Be-
kanntuiß der Wahrheit angehalten werden; worüber das mehrere oben ^re. 381
5. 9. nachzusehen.

F. 38. Beyurtheil auf die wirkliche scharffe Frage.
Die n . solle zur scharffen Frage gezogen, i h r anfänglich der F r e M a n n

bedrohet, derstlde vorgestellet, h ierauf v o n ihme ergr i f fen, an das ge-
wöhnl iche M a r t e r o r t ge führe t , i h r a l lda der gewöhnliche Werkzeug vor-
gewiesen, sodann, (hier folgen die gewöhnliche Grade der scharffen Frage) und
bey jedweden Absatz der Tortur über kurze zur Sache dienliche Fragstücke zur Be-
kanmniß der Wahrheit angehalten werden.Wobey anzumerken, daß dasjenige, was
in den mitgrösseren Buchstaben bemerkten Worten enthalten ist, wenn es auch in dem
Urtheilnicht ausgedrucket wäre, allemal als eine Vorbereitung zur wirklichen Tortur
vorzunehmen seye: wie ein solches bereits oben ärt. 33. F. 15. behörig geordnet
worden. Oder

Dcr n . solle an die strenge Frage geleget, durch alle Grade der Tortur ge-
peiniget, bey jedem Absatz aber über kurze zur Sache dienliche Fragstücke zur Be-
kanntniß der Wahrheit angehalten werden. W o zu merken, daß durch dielen Aus-
druck alle Tortursgrade, und Absätze verstanden sind, welche jedoch in dem Ur-
theil namentlich von Grad zu Grad benennet werden können; und jenen Falls, wo
mau sich auf die Geschicklichkeit des nachgesetzten Halsgcrichts nicht allerdings zu
verlassen hat, gar vorsichtig von Grad zu Grad ausgedrucket werden sollen.

F. 29. Endurtheil nach der strengen Frage, wenn der inymlit in der PeinF
gestanden.

Spricht:c. über das widee den Delinquenten auf die scharsse F i age aeschö- '
pfte Beyurtheil, und von selbem in der peinlichen Frage abgelegt- auch öeftättigte
Bekanmniß zu Endurtheil. N« . Hierauf folget die behörige Verurtheilung.

§. zo. Endurtheil, wenn er in der Tortur gelaugnet hat. 8i tortmam n«zati.
Spricht:c. über das wider den InquiNten auf die peinliche Frage ausgefal- vö^cull t

lene Beyurtheil, und von ihme ne^tivö (oder unter beständigem Widerspruch der
ihnie zugemutheten Missclhat) ausgestandene Tortur serners zu Urtheil, und Recht:

g 3 Ver
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Der N. habe sich durch die ausgestandene Tor tur von dem ihme zu Last ge-
fallenen l^. Verbrechen genugsam gereiniget; iverde demnach gegen Ersetzung der
Gerichtsunkosten von aller Straffe hiemit losgesprochen.

«bloiuto- F. 3 ' . Wenn der Angeschuldigte los, und ledig zu sprechen kommet, ist auch
n» der Innhal t des Urtheils auf dessen Unschuld schicksam einzurichten: anerwogen

solchen Falls in Rucksicht aus den endlichen der Sache Ausschlag weder Uebelthat,
weder Uebelthater vorhanden ist. Es kann also der Ausdruck in dem Urtheil nicht
wohl änderst beschehen, a l s : daß in der vorgenommenen Untersuchung, ooerinqui-
litionssache der in Verdacht gekommene n . oder inguiüt von dem ihme zu Last ge-
legten 55. Verbrechen losgezehlet werde.

Hieben ist, wie oben ^re. 39. §. 3. vers. 6. gemeldet/ der Unkosten,
Schmach, und Schaden (wenn der Kläger darein zu verurtheilen) nicht zu verges-
sen ; es kann auch ein- oder dem anderen Thei l nach Gestalt der Sachen die civji>
Klage vorbehalten werden.

2 crimiae. F. 3 2. Die Erkanntnuß beschießet entweder auf gänzliche Lossprechung von
der Uebelthat selbst, wenn der inquillt wahrhaft unschuldig befunden, oder wenig«
stens die ihme zu Last gegangene Anzeigungen genugsam entkräftet worden , bey>
läuffig wie folget:

Der n . habe seine Unschuld, wie sich zu Recht gebühret, genugsam ausge-
führet, seye demnach von aller peinlichen Straffe ledig, und müsstg.

Der n . seye von der ihme zugemutheten Mitgespannschaft, und Theilha-
bung an dem dl. Verbrechen hiemit losgesprochen, folgsam des Arrestes alsogleich
zu entledigen.

Der K. seye von aller Straffe ledig, und muffig/ jedoch solle derselbe (ein
Tollsinniger) damit er künftig sich selbst, oder einem andern keinen Schaden zufü-
gen möge, der Gumdobrigkeit zur behörigen Obsorg, und Verwahrung übergeben
werden.

2b wltzmtk. §. 33. Oder es folget nur eine mitlerweilige Loslassung von der dermali-
gen halsgerichtlichen Verfahrung, wenn zu Verurtheilung des Inquiliten zur Zeit
kein genugsam-rechtlicher Beweis vorhanden, jedannoch aber ziemliche Anzeigen,
und Verdacht, so nicht abgeleinet werden können, gegen denselben zurückbleiben.
Zum Beyspiel:

Der n . seye von der wider ihne verhängten inquiNtion hiemit ledig gespro-
chen, und solle demnach gegen Ersetzung der aufgeloffenen Gerichtskosten des Ar-
restes hinwiederum entlassen werden; oder nur blatterdings

Der n . solle gegen Ersetzung der Halsgerichtsunkosien des Arrestes entlas-
sen werden.

Der n . seye derzeit auf freuen Fuß zu setzen, jedoch schuldig auf allemalige
Erforderung unweigerlich dieser Sache halber sich vor Gericht zu stellen.

Der n . solle dermalen, bis allenfalls wider ihne mehrere Anzeigungen vor-
kommen, von der angestrengten Untersuchung verschonet werden.



Folgen die Namen
deren aus der löblichen kaiscrl.kömgl. Mimischen, und
österreichischen Hoflanzley, dann aus der löblichen kaiserl.
königl. obersten M i x - S t e l l e erkiesenen Hofrathen , welche
der zu Berathschlag - und Ausarbeitung dieser allgemein-

peinlichen Gerichtsordnung allerhöchst angestellten
beygesessen.
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Der hoch und wohlgebohrne Herr Michael Johann des H. R. Reichs
Grafv. A l t h a n n , Freyherr zu Goldburg, und Muhrstätten,Herr der Herrschaft,
und Insel Klurgkös im Königreich Hungarn , wie auch der Näeicommik - Herr-

schaft Swoyschitz im Königreich Böheim, Qrancl von Spanien der ersten c lak , Ri t -

ter des goldenen Vliesses, I h r o kaiserl. königl. apostol. Majestät wirklich geheimer

R a t h , Kammerer, und dero obersten ^uttix-Stelle Vics-krHslclent, des H . R.

Reichs Erbschenk, und des Czaladienser comiwts Obergespann in dem Königreich

Hungarn, als plNle5 der pro OomMHtions Cocli«51'kereli2nj allerhöchst angeordne-

ten Hof- Kommission.

e n s t ß e r e .
Der hoch-und wohlgebohrne Herr AntvN Casimir des H . R . Reichs

Gra fv . H a r t i g , Herr auf Schrattenthal,und Raigersdorf,Ihro kaiserl. königl.
apostol. Majestät wirklich geheimer R a t h , und Assessor Hey der obersten ^Ni?-Stelle.

Herr Hermann Lorenz Freyherr v. Kannegiesser, Herr auf Dallesthitz,
Slawetitz, und Strajowitz, beyder k. k. Majestäten wirklicher Hoftath , und ge-

heimer kelerenäanuZ bey der k. k. böheimisch - österreichischen Hofkanzley, nun-

mehro seelig.
Herr
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Herr Karl Joseph 5etto v. Kronstorf, Ihro k. k. apostol. Majestät
wirklicher Hoftath, und geheimer Keleren62nu5 bey der k. k. böheimisch-österreichi-
schen Hoflanzley, nunmehro seelig.

Herr Johann Georg V .MÜl lMsdor f / Ih ro k. k. apostol. Majestät wirk-
licher Hoftath bey der obersten M i x »Stelle.

Herr Johann Georg H a a n , Ih ro k. k. apost. Majestät wirklicher Hof-
rath bey der obersten Mix -Ste l le / nunmehro seelig.

Herr Johann Leonhard v. Pelser/ I h ro k. k. apostol. Majestät wirkli-
cher Hoftath bey der obersten Mix-Stelle.

Herr Johann Bernhard v. Zenker / Ih ro k. k. apostol. Majestät tvirkli<
cher Hoftath, und geheimer N.e5erenö2riu2 bey der böheimisch-österreichischen Hof-
kanzley.

Herr Johann Franz LourZutznon v. Baumberg,Ihro k. k. apostol.
Majestät wirklicher Hoftath bey der obersten M jx -S te l l e , dann r ^ l « , und Di-
recülll des stucki Mlckci bey der Wiennerischen Universität.

Herr Joseph Ferdinand Holger im Jahr 1752. gewester KeÄor ^m.
verlit2tl8 Viennenliz, Ihro k. k. apostvl. Majestät wirklicher Hoftath bey der ober-

sten Mix-Ste l le , kes. und ^ompiktor.

Herr Ferdinand Rana von, und zu Goldegg, und Lindenburg,
Ih ro k. k. apostol. Majestät wirklicher Hoftath bey der obersten Mix-Stel le.

Herr Franz Anton v.Nell,Cdler v. Nellenberg,und Damenacher,
Ihro k. k. apostol. Majestät wirklicher Hoftath bey der obersten Mix-Stel le.

Herr Ant0N Edler v . d u r t i , I h r o k. k. aposiol. Majestät wirklicher Hof-
rath, und geheimer keierenäanus bey der böheimisch-österreichischen Hofianzley.


